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Gesetzentwurf 
 
der Landesregierung 
 
 
 
Gesetz zur Änderung wasser- und wasserverbandsrechtlicher Vorschriften 
 
A Problem und Regelungsbedarf 
 
1. Landeswassergesetz 
 
Der Bund hat im Jahr 2006 im Rahmen der Föderalismusreform die konkurrierende Gesetz-
gebungskompetenz für den Wasserhaushalt (Artikel 74 Absatz 1 Nummer 32 des Grundge-
setzes) erhalten, die seine bisherige Kompetenz zur Rahmengesetzgebung abgelöst hat. Im 
Jahr 2010 ist daraufhin das Wasserrecht auf Bundesebene durch eine Novelle des Wasser-
haushaltsgesetzes vom 31. Juli 2009 (BGBl. I S. 2585), das zuletzt durch Artikel 320 der Ver-
ordnung vom 31. August 2015 (BGBl. I S. 1474) geändert worden ist, neu geordnet worden. 
Das Landeswassergesetz ist an das neue Wasserhaushaltsgesetz anzupassen. Außerdem ist 
nach § 172 des Landeswassergesetzes das vorliegende Gesetz zu evaluieren. 
 
2010 ist das Landeswassergesetz mit dem Gesetz zur Änderung des Landschaftsgesetzes 
und des Landesforstgesetzes, des Landeswassergesetzes und des Gesetzes über die Um-
weltverträglichkeitsprüfung in Nordrhein-Westfalen vom 16. März 2010 (GV. NRW. S. 185) an 
das neue Bundesrecht lediglich in den Bereichen Gewässerrandstreifen, öffentliche Wasser-
versorgung, Grundsätze der Abwasserbeseitigung und Einleiten von Abwasser in öffentliche 
und private Abwasseranlagen angepasst worden.  
 
Bei der Neuordnung des Landeswasserrechts sind verschiedene Rahmenbedingungen zu be-
rücksichtigen: Zum einen können die Länder bei wasserrechtlichen Regelungen vom Bundes-
recht – mit Ausnahme von stoff- und anlagenbezogenen Regelungen – abweichen (Artikel 72 
Absatz 3 Satz 1 Nummer 5 des Grundgesetzes), das Gleiche gilt bei verfahrensrechtlichen 
Regelungen (Artikel 84 Absatz 1 Satz 2 des Grundgesetzes). Zum zweiten hat der Bund bei 
der Neuregelung des Wasserhaushaltsgesetzes zwar wesentliche Bereiche neu geregelt, aber 
in vielen Bereichen auch berücksichtigt, dass die Wasserwirtschaft der Ländern durch unter-
schiedliche wasserwirtschaftliche und wasserrechtliche Traditionen geprägt ist, die häufig ihre 
Ursache in den verschiedenen naturräumlichen Rahmenbedingungen haben. Das Wasser-
haushaltsgesetz enthält daher zahlreiche Regelungsoptionen und Öffnungsklauseln für die 
Länder und ermöglicht ergänzende oder abweichende Landesregelungen. Diese Möglichkei-
ten sollen zur Konkretisierung und Verbesserung genutzt werden.  
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Außerdem haben die Erfahrungen bei der Bewirtschaftungsplanung und im wasserwirtschaft-
lichen Vollzug gezeigt, dass gewässerökologische Ziele verdeutlicht und die Rahmenbedin-
gungen für die Erreichung der Bewirtschaftungsziele der §§ 27 ff. des Wasserhaushaltsgeset-
zes verbessert werden müssen. Die Ergebnisse des 2. Monitorings lassen klar erkennen, dass 
das Land Nordrhein-Westfalen den Vorgaben der Richtlinie (EG) Nr. 2000/60 des Europäi-
schen Parlaments und des Rates vom 23. Oktober 2000 zur Schaffung eines Ordnungsrah-
mens für Maßnahmen der Gemeinschaft im Bereich der Wasserpolitik (ABl. L 327 vom 
22.12.2000, S. 19), die zuletzt durch Richtlinie EG Nr. 2008/32 des Europäischen Parlaments 
und des Rates vom 11. März 2008 (ABl. L 81 vom 20.3.2008, S. 60) - Wasserrahmenrichtlinie 
nur nachkommen kann und können wird, wenn es die Rahmenbedingungen für die Erreichung 
der Bewirtschaftungsziele entscheidend verbessert. Dementsprechend folgt aus der Evaluie-
rung des Gesetzes nach § 172 des Landeswassergesetzes ein Änderungsbedarf an verschie-
denen gesetzlichen Regelungen.  

 
2. Nordrhein-westfälisches Gesetz zur Ausführung des Abwasserabgabengesetzes  

 
Die landesrechtlichen Ausführungsvorschriften zum Abwasserabgabengesetz sind bislang im 
siebten Teil des Landeswassergesetzes geregelt. Als Folge der Neuregelung des Bundeswas-
serrechts und der gebotenen Anpassung des Landeswasserrechts sollten die abgaberechtli-
chen Ausführungsvorschriften in ein eigenständiges Ausführungsgesetz überführt werden.  
 
3. Verbandsgesetze  

 
Durch die anstehende Novellierung des Landeswassergesetzes ergeben sich Änderungsnot-
wendigkeiten in den Gesetzen über die sondergesetzlichen Wasserverbände. 
 
Zudem müssen Änderungen in gesetzlichen Regelungen anderer Landesgesetze sowie be-
fristete Vorschriften in den einzelnen Gesetzen über sondergesetzliche Wasserverbände be-
rücksichtigt und redaktionelle  Bereinigungen vorgenommen werden. 
 
4. Sonstige 

 
Verschiedene bestehende Gesetze und Verordnungen der Landesregierung beziehungsweise 
des Umweltministeriums müssen an die Änderungen des Wasserhaushaltsgesetzes und des 
Landeswassergesetzes angepasst oder können aufgehoben werden. Die in Anlage 1 zum Ge-
setz über die Umweltverträglichkeitsprüfung im Lande Nordrhein-Westfalen (UVPG NW) vom 
29. April 1992, das zuletzt durch Artikel 4 des Gesetzes vom 16. März 2010 (GV. NRW.  
S. 185) geändert worden ist, enthaltenen Schwellenwerte für die UVP-Pflicht bzw. -Vorprü-
fungspflicht bei Abwasserbehandlungsanlagen sowie bei Anlagen zur intensiven Fischzucht 
stimmen nicht mit den Schwellenwerten des Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung 
des Bundes in der Fassung der Bekanntmachung vom 24. Februar 2010 (BGBl. I S. 94), das 
zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom 20. November 2015 (BGBl. I S. 2053) geändert wor-
den ist, für diese Anlagen überein.   
 
 
B Lösung 
 
1. Landeswassergesetz 
 
Das Landeswassergesetz wird grundlegend neu gefasst. Dabei wird die Systematik überar-
beitet, insbesondere im Abschnitt Abwasserbeseitigung, und soweit wie möglich an das Was-
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serhaushaltsgesetz angepasst, um die Verständlichkeit des nach wie vor nebeneinander gel-
tenden Bundes- und Landesrechts zu verbessern. Die bewährten Rechtsvorschriften werden, 
soweit sie nicht durch Regelungen im Wasserhaushaltsgesetz obsolet geworden sind, im We-
sentlichen fortgeführt. Sie werden, soweit nach den Zielsetzungen des Gesetzes erforderlich, 
den neuen wasserwirtschaftlichen Bedürfnissen und denen des Vollzuges angepasst. Das 
Land Nordrhein-Westfalen setzt damit die Ziele der EU-Wasserrahmenrichtlinie zum nachhal-
tigen Gewässer- und Grundwasserschutz konsequent um.  
 
- Es wird neu ein Auftrage zur Umweltbildung im Bereich der Wasserwirtschaft geregelt, der 

sich an alle Erziehungs-, Bildungs- und Informationsträger richtet. (§ 11) 
 
- Die bisherigen Regelungen zu Genehmigung und Unterhaltung von Anlagen in, an, unter 

und über oberirdischen Gewässern, für die das Wasserhaushaltsgesetz lediglich den ma-
teriellen Maßstab vorgibt, werden verändert und um eine Regelung zur Pflicht zur Anpas-
sung und zum Rückbau solcher Anlagen ergänzt. Die bislang schon bestehende Genehmi-
gungspflicht wird weitgehend unverändert weitergeführt, neu ist lediglich, dass die Geneh-
migung grundsätzlich ausdrücklich befristet zu erteilen ist, was sich auch nach bisherigem 
Recht schon aus den Genehmigungsvoraussetzungen ergab, aber nicht vollzogen wurde. 
Weiter ist die Pflicht zur Unterhaltung solcher Anlagen klarer definiert. Die neue Regelung 
einer Anpassungs- und Rückbaupflicht soll dem Vollzug ermöglichen, die Anlage den sich 
ändernden wasserwirtschaftlichen Verhältnissen anzupassen oder neuen Erkenntnissen 
über die Auswirkung der Anlage gerecht zu werden. Die Änderungen und Erweiterungen in 
diesem Regelungsbereich sind dringend erforderlich, da sich im Vollzug insbesondere der 
unteren Behörden gezeigt hat, dass solche Anlagen immer wieder zu Schäden führen und 
insbesondere den Abflussverhältnissen angepasst werden müssen. Der Vollzugsaufwand 
auf der Grundlage der geltenden Rechtslage ist erheblich und muss reduziert werden.  
(§§ 25 ff.) 

 
- Die bisherige Regelung zur Zulassung von Erdwärmepumpen wird an die Regelung des 

Erdaufschlusses im Wasserhaushaltsgesetz angepasst und auf der Grundlage der bisheri-
gen Vollzugserfahrungen überarbeitet. Die Verordnungsermächtigung wird erweitert.(§ 34) 

 
- Zur Vereinfachung des Vollzuges bei der Festsetzung von Wasserschutzgebieten wird die 

oberste Wasserbehörde ermächtigt, landeseinheitlich durch Rechtsverordnung die beson-
deren Regelungen in Wasserschutzgebieten zu regeln mit der Möglichkeit, in der einzelnen 
Festsetzungsverordnung davon abzuweichen. Ziel der Regelung ist, den Verwaltungsauf-
wand bei der Festsetzung von Wasserschutzgebieten zu verringern und dennoch die Re-
gelungen in den festgesetzten Wasserschutzgebieten dem aktuellen Erkenntnisstand an-
zupassen. Dementsprechend entfällt die Befristung von Festsetzungsverordnungen auf 40 
Jahre. Mit der Änderung wird der Schutz der Wasservorkommen zur öffentlichen Trinkwas-
serversorgung verbessert, und gleichzeitig werden die zuständigen Behörden entlastet, da 
sie nicht mehr selbst bestehende Festsetzungen anpassen oder neu festsetzen müssen, 
sondern nur die betroffene Fläche und etwaige Abweichungen zu regeln haben. Außerdem 
wird dem bestehenden Vollzugsdefizit entgegengewirkt. Im Übrigen wird ein Verbot von 
Abgrabungen im Wasserschutzgebiet geregelt, das bereits in sehr vielen Wasserschutzge-
bietsverordnungen enthalten ist. (§ 35) 

 
- Bei der Regelung zur Sicherstellung der öffentlichen Wasserversorgung wird die Pflicht zur 

Wasserversorgung spezifiziert sowie ein kommunales Wasserversorgungskonzept gere-
gelt, das der zuständigen Wasserbehörde vorzulegen ist. Damit ist gewährleistet, dass die 
wesentlichen Entscheidungen bei der Trinkwasserversorgung einer staatlichen Prüfung un-
terzogen und damit auf ihre Erforderlichkeit geprüft werden. Die Regelungsvorhaben auf 
europäischer Ebene und die Diskussion über die Kosten der Trinkwasserversorgung für 
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Bürgerinnen und Bürger und die Wirtschaft haben gezeigt, dass die Vorgaben für die Trink-
wasserversorgung zum Schutz und im Interesse der menschlichen Gesundheit und der 
Umwelt verdeutlicht werden müssen. (§ 38) 

 
- Die Regelungen im Bereich der Abwasserbeseitigung sind an die Neuregelungen des Was-

serhaushaushaltsgesetzes vom 31. Juli 2009 angepasst worden. Da die wasserwirtschaft-
lichen Rahmenbedingen durch eine hohe Bevölkerungsdichte, durch die im Vergleich mit 
anderen Bundesländern große Anzahl an Industrie- und Gewerbebetrieben und der Viel-
schichtigkeit der Abwasserbeseitigungspflichtigen geprägt sind, ist es nicht möglich, den 
Normenbestand in diesem Bereich wesentlich zu reduzieren. Allerdings soll durch eine bes-
sere Systematisierung der Regelungen das Verständnis der Regelungen gefördert werden. 
Es sind insbesondere folgende Regelungen betroffen: 

 
Im Bereich der Niederschlagswasserbeseitigung müssen als Folge des § 55 des Wasser-
haushaltsgesetzes, der als Grundsatz der Abwasserbeseitigung auch die ortsnahe Nieder-
schlagswasserbeseitigung regelt, die maßgeblichen landesrechtlichen Regelungen modifi-
ziert werden. Hierzu gehört auch die dem Bundesrecht widersprechende Bestandsschutz-
reglung für Mischkanalisationen. 

 
Das Abwasserbeseitigungskonzept (§ 47), das sich als wasserwirtschaftliches Steuerungs-
instrument bewährt hat, ist weiterzuentwickeln. Zur Erreichung der im Bewirtschaftungsplan 
aufgestellten Ziele werden die zuständigen Wasserbehörden ermächtigt, beim gemeindli-
chen und verbandlichen Abwasserbeseitigungskonzept entsprechende Anpassungen der 
Konzeptinhalte einzufordern. Außerdem wird geregelt, dass die Kommune bei Abweichun-
gen vom Konzept dieses erneut vorzulegen hat. Eine zukunftsorientierte Niederschlags-
wasserbeseitigung gebietet es, dass die Konzepte auch Aussagen zu Maßnahmen zur  Kli-
mafolgenanpassung bei der Niederschlagswasserbeseitigung treffen und die Bezüge zu 
den Maßnahmen herstellen, die zum Ausgleich der Wasserführung erforderlich sind. Es 
wird weiter klargestellt, dass auch ein Niederschlagswasserbeseitigungskonzept zu erstel-
len ist und eine solche Pflicht im Außenbereich für den Straßenbaulastträger eingeführt  
(§ 49 Absatz 3). 

 
Die Neuregelung des Wasserrechts auf Bundesebene vom 31. Juli 2009 hat mit § 56 des 
Wasserhaushaltsgesetzes an dem Grundsatz der öffentlich-rechtlich organisierten Abwas-
serbeseitigung festgehalten. Allerdings bindet das Wasserhaushaltsgesetz 2009 die Pflicht 
nicht mehr nur an „Körperschaften“ des öffentlichen Rechts, sondern öffnet die Aufgaben 
auch für „juristische Personen“ des öffentlichen Rechts. Die Voraussetzungen, unter denen 
andere natürliche oder juristische Personen Aufgaben der Abwasserbeseitigung wahrneh-
men können, überlässt der Bund wie bisher den Ländern. Die bestehenden Pflichtenzuwei-
sungs- und Pflichtenübertragungsregelungen werden systematisch neu gegliedert und teil-
weise fortentwickelt. Außerdem wird die Möglichkeit eröffnet, dass benachbarte Gemeinden 
nach den §§ 27 und 28 des Gesetzes über die kommunale Gemeinschaftsarbeit in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 1. Oktober 1979 (GV. NRW. S. 621), das zuletzt durch 
Artikel 3 des Gesetzes vom 23. Oktober 2012 (GV. NRW. S. 474) geändert worden ist, eine 
interkommunale Anstalt des öffentlichen Rechts (gemeinsames Kommunalunternehmen) 
errichten und dieser bestimmte Aufgaben der Abwasserbeseitigung übertragen können. Die 
Übergangsregelung für die Flusskläranlagen wird entsprechend den Planungs- und Zeitzie-
len für den Umbau der Systeme nicht mehr offen gelassen, sondern auf Ende 2021 be-
grenzt (§§ 45, 46). 

 
- Es wird bei Wasserbenutzungsanlagen, Abwasserbehandlungsanlagen und bei Anlagen 

zur Wassergewinnung und zur Aufbereitung von Wasser für die öffentliche Trinkwasserver-
sorgung sowie bei Talsperren gefordert, beim Bau und Betrieb für einen effizienten Einsatz 
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von Ressourcen und Energie zu sorgen, sofern dies mit den übrigen wasserrechtlichen 
Anforderungen an Bau und Betrieb der Anlage und der Benutzung vereinbar ist. (§§ 25, 40, 
57, 76 Absatz 1) 

 
- Die Regelungen zu morphologischen Maßnahmen und Maßnahmen mit Relevanz für den 

Abfluss – Gewässerausbau, Gewässerunterhaltung, Ausgleich der Wasserführung – wer-
den stärker noch als bisher ausdrücklich auf die Erreichung der Bewirtschaftungsziele aus-
gerichtet. Die entsprechenden Pflichten können nur insgesamt auf eine andere Person 
übertragen oder übernommen werden. Die in der Vergangenheit teilweise praktizierte Tei-
lung der Pflichten ist unter dem ganzheitlichen Ansatz der Bewirtschaftungsziele nicht mehr 
akzeptabel, da die Schnittstellen zur Ineffizienz des Vollzuges führen. Auch die Regelung 
zur Umlage des Unterhaltungsaufwands wird vereinfacht. In der Vergangenheit war die ge-
richtsfeste Erarbeitung einer kommunalen Satzung mit einem so erheblichen Aufwand ver-
bunden, dass nur wenige Kommunen diesen Weg beschritten haben, auch weil nur wenig 
Unterhaltungsaufwand anfiel. Mittlerweile verlangt zwar eine gesetzeskonforme Erfüllung 
der Gewässerunterhaltungspflicht zumindest temporär einen gesteigerten Aufwand; den-
noch hat sich in den letzten die Zahl der Satzungen nicht erhöht, da weiterhin der Aufwand 
für eine gerichtsfeste Satzung erheblich ist. Daher wird das durch das Wasserhaushaltsge-
setz für die Umlage vorgegebene Vorteilsprinzip mit einem Umlagemaßstab konkretisiert, 
der lediglich zwischen versiegelten und nicht versiegelten Flächen unterscheidet. Außer-
dem wird klargestellt, dass auch der Aufwand zur Ermittlung der Grundlagen für die Umlage 
umlagefähig ist. Die Regelung zu den Finanzierungshilfen des Landes wird entsprechend 
der bestehenden Förderlage über die Unterhaltungskosten hinaus auf die Ausbaukosten 
erstreckt. Außerdem wird entsprechend dem Abwasserbeseitigungskonzept ein Konzept 
für morphologische und auf den Abfluss Einfluss nehmende Maßnahmen geregelt. Es wird 
ein Vorkaufsrecht für das Land eingeführt. (§§ 65, 67, 73, 76, 77) 

 
- Der gesetzliche Deichschutz wird gestärkt. Hochwasserschutzanlagen als Teil des techni-

schen Hochwasserschutzes tragen wesentlich zum Schutz von Leib und Leben sowie 
Sachgütern bei Überschwemmungen bei. Außerdem sind erhebliche öffentliche Investitio-
nen erforderlich. Die Pflicht zur Sanierung und Wiederherstellung eines nicht den Regeln 
der Technik entsprechenden oder verfallenen Deichs wird neu gefasst. Bislang musste, 
wenn ein Deich nicht den Regeln der Technik entsprach oder verfallen war, die Aufsichts-
behörde den Unterhaltungspflichtigen zur Sanierung bzw. zur Wiederherstellung verpflich-
ten. Da aber nur im Ausnahmefall ein Deich nicht mehr erforderlich ist, wird die Regelung 
diesem Regel-Ausnahmeverhältnis anpasst werden: Bei Vorliegen der Voraussetzungen 
ist der Unterhaltungspflichtige zur Sanierung bzw. Wiederaufbau verpflichtet. Sollte ein 
Hochwasserschutz nicht mehr erforderlich sein, wird er von seiner Pflicht befreit. Es wird 
außerdem ein Statusbericht für Hochwasserschutzanlagen mit entsprechender Verord-
nungsermächtigung neu eingeführt, mit dem der ordnungsgemäße Zustand und die Unter-
haltung einer Hochwasserschutzanlage durch den Pflichtigen dokumentiert werden. Er er-
möglicht dem Pflichtigen den Nachweis, dass er seine Pflichten erfüllt, und der Aufsichts-
behörde die Kontrolle dieser Pflichterfüllung. Außerdem wird zum Deichschutz neu das Ver-
bot für das Schädigen und Entfernen der Grasnarbe aufgenommen. (§§ 81, 84, 85) 

 
- Der gesetzliche Hochwasserschutz wird verbessert. Es wird klargestellt, dass auch rückge-

winnbare Überschwemmungsgebiete festgesetzt werden können, wie es bundesgesetzlich 
ausdrücklich seit Jahrzehnten möglich war. Das Verfahren zur Festsetzung von Über-
schwemmungsgebieten wird den aktuellen Bedürfnissen angepasst. Es wird neu ein Hoch-
wasserschutzregister für Ausgleichsmaßnahmen geregelt, das die bestehende Ersatzgeld-
regelung ablöst. Die Regelung zur hochwassersicheren Errichtung und Betrieb von Anlagen 
zur Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung wird mit zeitlich befristeten Anpassungs-
pflichten ergänzt, die für den Vollzug die sich aus allgemeinen Regelungen bestehende 
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Anpassungspflicht konkretisiert, um der Wichtigkeit einer ordnungsgemäßen Wasserver-
sorgung- und Abwasserbeseitigung auch im Fall des Hochwassers Rechnung zu tragen. 
Weiter wird das Land ermächtigt, eine Rechtsverordnung über eine Melde-, Warn- und Alar-
mordnung zum Schutz vor Hochwasser zu erlassen. Bislang ging man davon aus, dass 
eine Verwaltungsvorschrift ausreicht. Da aber auch die Kommunen betroffen sein dürften 
und ggf. Private, muss der Bereich durch Rechtsverordnung geregelt werden. Die Verbind-
lichkeit wasserwirtschaftlicher Planung wird auf die Hochwasserrisikomanagementplanung 
erstreckt. (§§ 86, 87, 88, 91) 

 
- Es wird bei allen kommunalen Pflichten (Abwasserbeseitigung, Gewässerunterhaltung, Ge-

wässerausbau, Ausgleich der Wasserführung sowie Deichunterhaltung und Sanierung) die 
Möglichkeiten der kommunalen Zusammenarbeit geregelt. Die Kommune kann nicht nur 
ihre Pflicht auf eine von ihr nach § 114a der Gemeindeordnung errichteten Anstalt des öf-
fentlichen Rechts übertragen, sondern benachbarte Gemeinden können darüber hinaus, 
dann mit Genehmigung der zuständigen Behörde, nach den §§ 27 und 28 des Gesetzes 
über die kommunale Gemeinschaftsarbeit einem gemeinsamen Kommunalunternehmen in 
der Form einer Anstalt des öffentlichen Rechts übertragen. Bei der Wasserversorgung wird 
eine solche Möglichkeit in Anbetracht der Traditionen nicht geregelt. (§§ 52, 65, 81) 

 
Vom Recht zur Abweichungsgesetzgebung nach Artikel 72 Absatz 3 Satz 1 Nummer 5 bzw. 
Artikel 84 Absatz 1 Satz 2 des Grundgesetzes wird im Landeswassergesetz in folgenden Fäl-
len Gebrauch gemacht: 
 
- Erlaubnisfreiheit für das Entnehmen von Wasserproben und das Wiedereinleiten der Pro-

ben nach ihrer Untersuchung (§ 17): Abweichung von § 8 Absatz 1 des Wasserhaushalts-
gesetzes; 
 

- Gewässerrandstreifen: Abweichung von § 38 Absatz 3 und 4 des Wasserhaushaltsgeset-
zes; 
 

- Umlage des Unterhaltungs- und Ausbauaufwands von Bund und Land an Gewässern  
1. Ordnung (§ 75): Abweichung von § 40 Absatz 1 Satz 2, § 42 Absatz 2 des Wasserhaus-
haltsgesetzes; 
 

- § 107 Absatz 1 (Verfahren für Planfeststellungen): Abweichung von § 70 Absatz 1 des Was-
serhaushaltsgesetzes. 

 
2. Nordrhein-westfälisches Gesetz zur Ausführung des Abwasserabgabengesetzes  
 
Die bisherigen Regelungen zur Ausführung des Abwasserabgabengesetzes des Bundes im 
Siebenten Teil des Landeswassergesetzes (§§ 64 bis 85 des Landeswassergesetzes) werden 
als Folge der Neugliederung des Wasserhaushaltgesetzes im Jahre 2009 in ein eigenständi-
ges Landesgesetz zur Ausführung des Abwasserabgabengesetzes überführt. In diesem Zu-
sammenhang erfolgen die gebotenen redaktionellen Anpassungen an Änderungen des Ab-
wasserabgabengesetzes, an die Neuregelung des Wasserhaushaltsgesetzes vom 
31. Juli 2009 und an die Neuregelung des hiesigen Landeswassergesetzes gemäß Artikel 1. 
Als Folge von Rechtsprechung zum Abwasserabgabenrecht sind schließlich auch inhaltliche 
Änderungen geboten. 
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3. Verbandsgesetze  
 
Die Gesetze der sondergesetzlichen Wasserverbände sind insbesondere in Bezug auf das 
LWG zu ändern bzw. zu ergänzen, um den oben aufgeführten Regelungsbedürfnissen Rech-
nung zu tragen. Darüber hinaus sind die Gesetze von obsoleten Vorschriften zu bereinigen  
(z. B. Kameralistik) sowie landesgesetzliche Vorschriften direkt, soweit erforderlich, in die Ver-
bandsgesetze zu integrieren (z. B. Vergütungsoffenlegungsgesetz). 
 
4. Sonstige 
 
Artikel 12 bis Artikel 29 des Gesetzes betreffen die Aufhebung oder Anpassung bestehender 
Gesetze und Rechtsverordnungen an das neue Wassergesetz des Landes sowie an das Bun-
desrecht. Lediglich im Wasserentnahmeentgeltgesetz des Landes Nordrhein-Westfalen in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 27. Januar 2004 (GV. NRW. S. 30), das zuletzt durch 
Artikel 1 des Gesetzes vom 21. März 2013 (GV. NRW. S. 153) geändert worden ist, wird die 
Ermächtigungsgrundlage für eine Rechtsverordnung über die Verrechnungsmöglichkeiten 
konkretisiert. Die Änderung der Eigenbetriebsverordnung ist Ausfluss der Änderungen zur 
Wasserversorgung in den §§ 38, 39 des Artikel 1. Die Änderung der Kostenregelung im Lan-
desabfallgesetz folgt der Änderung der Kostenregelung im Landeswassergesetz. Die Ände-
rung des Gesetzes zur Ausführung des Gesetzes über Wasser- und Bodenverbände ermög-
licht den Wasserverbänden nach WVG, weitere Aufgaben zu übernehmen. Die Schwellen-
werte in Anlage 1 des UVPG NW für die UVP-Pflicht bzw. -Vorprüfungspflicht bei Abwasser-
behandlungsanlagen, und für Anlagen zur intensiven Fischzucht werden aufgehoben. 
 
 
C Alternativen 
 
Keine. 
 
Der Gesetzentwurf enthält unverzichtbare notwendige landesrechtliche Komplementärrege-
lungen zum Wasserhaushaltsgesetz (und damit auch zur gesetzlichen Umsetzung von  
EU-Recht).  
 
Ein Verzicht auf die vom Bundesrecht abweichenden landesrechtlichen Regelungen ist nicht 
möglich, da ansonsten wesentliche landesspezifische Anliegen nicht verwirklicht, bewährte 
Strukturen nicht aufrechterhalten und unnötiger Verwaltungsaufwand nicht vermieden werden 
könnte. 
 
 
D Kosten  
 
1. Landeswassergesetz für den Landeshaushalt 

 
Das Gesetz ergänzt das Wasserhaushaltsgesetz durch Regelungen, die im Wesentlichen 
schon im bisherigen Landeswassergesetz enthalten waren. Solche Regelungen sind gegen-
über dem bisherigen Vollzugsaufwand für den Landeshaushalt kostenneutral. Nachfolgend 
werden daher nur Änderungen zum bisherigen Landeswassergesetz dargestellt, die durch das 
Einführen von neuen Aufgaben zu einem Mehraufwand für die Landesverwaltung führen könn-
ten. Dabei ist zu berücksichtigen, dass die Umsetzung der WRRL in das Wasserhaushaltsge-
setz des Bundes im Jahr 2002 und in das Landeswassergesetz im Jahr 2005 und die damals 
implementierten Bewirtschaftungsziele die Anforderungen an die Bewirtschaftung von Gewäs-
sern erheblich verändert hat. Die Bewirtschaftungsziele geben einen erheblich konkreteren 
materiellen wasserwirtschaftlichen Maßstab vor als das nationale Wasserrecht vor 2002. Dazu 
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kommen die Fristen, innerhalb deren die Bewirtschaftungsziele erreicht werden müssen. Da-
her können Bewirtschaftungsbehörden nicht mehr wie vor 2002 im Wesentlichen von Fall zu 
Fall in jedem Zulassungsverfahren ihre Entscheidungen treffen, sondern müssen die Bewirt-
schaftungsplanung für ihren Zuständigkeitsbereich, ggfls. unter Koordination mit anderen Be-
wirtschaftungsbehörden, konkretisieren. Sie müssen dabei zum einen eine Vorstellung entwi-
ckeln. wie sie Zugriffe auf den Wasserhaushalt steuern, so dass die Bewirtschaftungsziele 
erreicht werden. Aus diesem Grund ist es auch häufiger als vor 2002 erforderlich, bestehende 
Zulassungen über andauernde Zugriffe auf den Wasserhaushalt an die neuen materiellen Vor-
gaben anzupassen. Sie müssen weiter eine Vorstellung entwickeln, wie die Träger von was-
serwirtschaftlichen Pflichten vorzugehen haben, um ihren Teil dazu beizutragen, dass die Be-
wirtschaftungsziele erreicht werden. Diese Erweiterung der Aufgaben folgt zwingend aus den 
bereits 2002/2005 implementierten Bewirtschaftungszielen. Die Erfahrungen im Vollzug haben 
gezeigt, dass es erforderlich ist, einige dieser Aufgaben zu konkretisieren, um ihre Erledigung 
sicherzustellen.  
 
- Die Regelung zur Erziehung, Bildung und Information (§ 11) ist neu und richtet sich an alle 

Erziehungs-, Bildungs- und Informationsträger. Aus ihr folgt kein neuer Vollzugsaufwand 
für das Land. Mit der Regelung wird klargestellt, dass das Land auch im Bereich der Was-
serwirtschaft Bildungs- und Informationsmaßnahmen ergreifen und fördern kann. Dies ist 
bisher schon unter Auslegung anderer Rechtsvorschriften wie der Pflicht zur aktiven Betei-
ligung der Öffentlichkeit nach Artikel 14 WRRL möglich. Insoweit wird mit der geplanten 
Regelung mehr Rechtsklarheit für eigene Aktivitäten des Landes (wie z. B. der Natur- und 
Umweltschutzakademie Nordrhein-Westfalen) als auch für eine mögliche Landesförderung 
von Maßnahmen Dritter auf diesem Gebiet geschaffen. Beides wird immer nur im Rahmen 
der künftig zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel erfolgen. Vergleichbar ist die Rege-
lung in § 4 Absatz 1 Satz 5 des Klimaschutzgesetzes Nordrhein-Westfalen. Dieses Vorge-
hen steht im Einklang mit dem Ziel der Landesregierung, Bildung für nachhaltige Entwick-
lung systematisch und strukturell in das gesamte Bildungssystem zu implementieren. Der 
sich aus Satz 2 des § 11 ergebende Trägerauftrag zur Erziehungs-, Bildungs- und Informa-
tionsarbeit knüpft an bereits bestehende gesetzliche Pflichten an (u.a. § 13 Kinderbildungs-
gesetz; §§ 3, 11 Weiterbildungsgesetz), für die die anerkannten Träger und Einrichtungen 
heute schon eine Landeszuwendung erhalten. Er ist insoweit kein neuer gesetzlicher Auf-
trag, sondern konkretisiert für den Bereich des Gewässer- und Grundwasserschutzes le-
diglich die Bildung für nachhaltige Entwicklung als Leitorientierung. Die mit § 11 Satz 2 
angeregten Aktivitäten schränken weder das bestehende Recht auf eine selbständige Lehr-
plangestaltung und die Freiheit der Lehre (§ 4 Weiterbildungsgesetz) noch die Möglichkeit 
der eigenen träger- oder einrichtungsspezifischen pädagogischen Konzeption ein (§13 a 
Kinderbildungsgesetz). Es liegt nach wie vor im Ermessen der Träger und der Einrichtungen 
zu entscheiden, in welchem Umfang, in welcher Tiefe oder auch mit welcher Unterstützung 
(z.B. Stadtwerke als kommunale Wasserversorgungsunternehmen) die Regelung umge-
setzt wird.  

 
- Die Regelung des Gemeingebrauchs (§ 20) bei künstlichen Gewässern muss in Zukunft 

nur noch im Einvernehmen mit dem Gewässereigentümer erfolgen. Bislang war auch das 
Einvernehmen der zur Benutzung Berechtigten erforderlich. Damit wird insbesondere der 
Aufwand für die Regelung des Gemeingebrauchs bei Talsperren verringert. 
 

- Die Änderungen der Regelungen der Zulassung von Anlagen in, an, über und unter oberir-
dischen Gewässern (§§ 22 ff.) führen nicht zu erhöhtem Vollzugsaufwand für die Bezirks-
regierungen, die an Gewässern 1. Ordnung für solche Anlagen zuständig sind. Die Rege-
lungen haben im Gegenteil zum Ziel, den aktuellen übermäßigen Vollzugsaufwand bei sol-
chen Anlagen zu senken. Es hat sich in den letzten Jahren im Vollzug gezeigt, dass diese 
Anlagen entweder aufgrund ihres Alters oder aufgrund geänderter wasserwirtschaftlicher 
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Verhältnisse zu schädlichen Gewässerveränderungen führen. Die Folge sind akute Prob-
leme durch Überflutung wegen Rückstau oder Vernässung. Die bestehende Rechtslage 
ermöglicht den zuständigen Behörden auf der Grundlage allgemeinen Ordnungsrechts in 
diesen Fällen kein rechtssicheres Vorgehen. Der Vollzug ist an Anbetracht der Probleme 
zu Lösungen gezwungen, die nur mit erheblichem Aufwand erreicht werden. 
 
In Zukunft wird die Zulassung im Grundsatz befristet zu erteilen sein. Das entspricht dem 
seit 2005 geltendem Recht, ist nur klarer geregelt. Die Voraussetzungen für die Zulassung 
einer Anlage sind in § 99 LWG (alt) wie die für die Zulassung einer Benutzung formuliert. 
Abgesehen davon ermöglicht die neue Regelung der Behörde, den in Anbetracht der kon-
kreten Verhältnisse einfachsten Weg wählen:  

 
Wenn auszuschließen ist, dass eine Anlage durch sich ändernde wasserwirtschaftliche Ver-
hältnisse tangiert wird, kann die Behörde entweder auf eine Befristung verzichten oder eine 
sehr lange Frist wählen. Sollte ihre Einschätzung falsch sein, trägt sie das Risiko des er-
höhten Aufwands bei der Anpassung. 
 
Wenn sie die Zulassung befristet, ist der Aufwand einer Neuerteilung gering, wenn sich an 
der wasserwirtschaftlichen Situation nichts ändert und die Zulassung der Anlage ohne wei-
tere Änderungen weitergeführt werden kann.  
 
Wenn die Zulassung befristet ist und angesichts sich ändernder wasserwirtschaftlicher Ge-
gebenheiten wie einem geänderten Abfluss neue Regelungen aufzunehmen sind, ermög-
licht die Befristung der Behörde, dies auf einfachem Weg umzusetzen. Bei einer unbefris-
teter Zulassung wären der Widerruf oder als milderes Mittel eine Anpassung der Zulassung 
erforderlich. Dieses Vorgehen wäre mit einem erheblich höheren Verwaltungsaufwand ver-
bunden als die angepasste Neuerteilung des Rechts.  
 
Die wasserwirtschaftliche Einschätzung der Situation, ob also die Zulassung einfach nur 
neu erteilt werden kann oder mit neuen Regelungen versehen werden muss, muss die zu-
ständige Behörde bereits unabhängig von Ablauf der Zulassung getroffen haben. Sie ist bei 
diesen Gewässern auch für die Gewässeraufsicht zuständig. 
 
Letzten Endes ist es nach den §§ 22 ff. die Entscheidung der zuständigen Behörde, welches 
Vorgehen sie für ausreichend hält, um mit dem geringsten Aufwand einen Zustand der An-
lage zu gewährleisten, der die Anforderungen des § 36 des Wasserhaushaltsgesetzes ein-
hält, wie es von ihr als Gewässeraufsicht bereits das geltende Recht verlangt.  
 
Das Gleiche gilt für die neue Regelung der Untersuchungs- und Anpassungspflicht (§§ 23, 
24). Diese besteht nach Meinung im Schrifttum bereits nach aktueller Rechtslage. Es han-
delt sich insbesondere um Fälle, in denen ein Eingreifen bereits als Gewässeraufsicht zur 
Gefahrenbeseitigung erforderlich ist. Daher entsteht kein zusätzlicher Verwaltungsauf-
wand. Im Gegenteil wird der Vollzug der Gewässeraufsicht nach § 100 des Wasserhaus-
haltsgesetzes in Verbindung mit § 116 Absatz 1 Nummer 7 LWG (alt) erheblich vereinfacht, 
was erklärtes Ziel der Regelung ist. 
 

- Aus der neuen Verpflichtung der Gemeinde (§ 38 Absatz 3), ein Wasserversorgungskon-
zept aufzustellen und der zuständigen Behörde vorzulegen, folgt für die zuständige Be-
hörde, voraussichtlich die Bezirksregierung, ein neuer Aufwand für die Prüfung des Was-
serversorgungskonzepts, der allerdings gering ist.  
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Die Bezirksregierung hat sich bereits nach geltendem Recht als zuständige Behörde für die 
Zulassung von Wasserentnahmen ab 600 000 m³/a und die Festsetzung von Schutzgebie-
ten für diese Entnahmen Kenntnisse der Wasserversorgung in ihrem Zuständigkeitsbe-
reich, insbesondere zu den Entnahmen und den Schutzgebieten inclusive derer Entwick-
lung zu verschaffen. Nur auf Grundlage solcher Kenntnisse kann sie die entsprechenden 
Zulassungen erteilen und überwachen. Die Beschaffung dieser Kenntnisse wird durch die 
Wasserversorgungskonzepte erleichtert. Damit reduzieren die Informationen aus dem 
Wasserversorgungskonzept in den Zulassungsverfahren über Wasserentnahmen den Ver-
waltungsaufwand für Prüfungen, die dort durchzuführen sind. Das Wasserversorgungskon-
zept wird außerdem einen geringen Umfang haben, so dass der zusätzliche Aufwand der 
Überprüfung durch den reduzierten Aufwand bei Zulassungen weitgehend kompensiert 
wird.  

 
- Die geänderten Regelungen beim Abwasserbeseitigungskonzept (§ 47) führen zu keinem 

erhöhten Vollzugsaufwand bei den Bezirksregierungen, die das Konzept zu prüfen haben. 
Die ergänzend aufgenommene Verknüpfung mit den Bewirtschaftungszielen, die neuen 
Regelungen zur Beanstandung des Abwasserbeseitigungskonzeptes und die veränderte 
Prüffrist für das Konzept sowie die Vorlage bei Abweichungen (§ 47 Absatz 2) bedeuten 
keinen neuen Aufwand. Die Prüfung der Bewirtschaftungsziele ist schon bereits nach gel-
tendem Recht erforderlich. Bei der Zulassung der Einleitungen nach § 57 Absatz 1 Nummer 
2 des Wasserhaushaltsgesetzes sind auch die Anforderungen der Bewirtschaftungsziele 
an das Gewässer zu berücksichtigen. Die Bezirksregierungen handeln entsprechend. Die 
neue Regelung verdeutlicht lediglich diesen Bezug in Anbetracht der Wichtigkeit der mate-
riellen Vorgabe. Die Regelung der Beanstandungsmöglichkeit stellt lediglich die bisherige 
Verwaltungspraxis klar. Die Vorlagepflicht bei Abweichungen dereguliert, weil die aktuelle 
Verwaltungsvorschrift eine jährliche Vorlage regelt, und senkt damit den Prüfungsbedarf 
bei den Bezirksregierungen.  

 
- Kein wesentlicher Mehraufwand entsteht durch die Umstellung der Anzeigepflicht für  

das Indirekteinleiten von Stoffen, die kein Abwasser sind (§§ 59 Absatz 4 und 59a  
Absatz 3 LWG (alt)), auf eine Genehmigungspflicht (§ 58 Absatz 1) bei den Bezirksregie-
rungen. Die Behörde musste auch bislang eine Prüfung durchgeführt werden, ob zur Ver-
meidung schädlicher Gewässerveränderungen und im Hinblick auf den ordnungsgemäßen 
Betrieb der Abwasseranlagen Regelungen zu treffen sind. Hinzu kommt lediglich der Mehr-
aufwand für den Bescheid, wenn eine Genehmigung ohne Vorgaben erteilt wird. Der Auf-
wand für eine solche Genehmigung ist aber gering (Muster). In allen anderen Fällen hätte 
die Behörde bereits nach bisherigem Recht auf die Anzeige reagieren müssen. 

 
- Im Bereich der Niederschlagswasserbeseitigung wird erstmalig im Außenbereich dem Land 

(Landesbetrieb Straßen) als Straßenbaulastträger im Außenbereich die Pflicht auferlegt, 
eine Übersicht über den Stand der Einleitungen sowie über die zeitliche Abfolge und die 
geschätzten Kosten der nach den gesetzlichen Anforderungen an Einleitungen noch erfor-
derlichen Maßnahmen vorzulegen (§ 49 Absatz 3). Materiell ist der Landesbetrieb seit 2002 
durch die Bewirtschaftungsziele des Wasserhaushaltsgesetzes für die Gewässer verpflich-
tet, dafür zu sorgen, dass seine Niederschlagswassereinleitungen nicht dazu beizutragen, 
dass das Gewässer, in das er einleitet, die Bewirtschaftungsziele verfehlt. Der bisherige 
Vollzug hat gezeigt, dass die Regelung einer Übersicht angesichts der Vielzahl der Nieder-
schlagswassereinleitungen des Landesbetriebs und der damit verbundenen Auswirkungen 
auf die Gewässer notwendig ist, um die gesetzlichen Vorgaben zu erreichen. Der Landes-
betrieb hat den mit Abstand größten Anteil an Niederschlagswassereinleitungen von Stra-
ßen im Außenbereich und trägt damit an vielen Stellen zur Zielverfehlung im Gewässer bei. 
Ohne ein konzeptionelles Vorgehen, das mit den Bewirtschaftungsbehörden abzustimmen 
ist, lässt sich nicht darlegen, wie der Landesbetrieb im bis 2027 verbleibenden Zeitraum 
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landesweit seine Einleitungen gesetzeskonform ertüchtigt. Ohne diese Übersicht und eine 
damit verbundene Priorisierung von Maßnahmen in Abstimmung mit den Bewirtschaftungs-
behörden lässt sich ein gesetzeskonformes und auf andere Bewirtschaftungsentscheidun-
gen abgestimmtes Vorgehen nicht erreichen.  

 
Dazu kommt, dass der Aufwand des Landesbetriebs in einzelnen Zulassungsverfahren o-
der in Auseinandersetzungen mit den unteren Wasserbehörden als Gewässeraufsicht, die 
nachträgliche Anordnungen zu prüfen haben, erheblich sein wird, je mehr Zeitdruck ent-
steht. Dementsprechend beginnt der Landesbetrieb Straßen bereits unabhängig von der 
neuen gesetzlichen Vorgabe, ein entsprechendes Konzept zu entwickeln. Die Übersicht mit 
Vorlagepflicht dient dazu, die landesweite Prioritätensetzung des Landesbetriebs mit den 
Bewirtschaftungsentscheidungen der Zulassungsbehörde abzustimmen und Planungssi-
cherheit sowohl für die unteren Wasserbehörden, die für diese Einleitungen zuständige Be-
wirtschaftungsbehörden sind, als auch dem Landesbetrieb in den einzelnen Zulassungs-
verfahren zu schaffen. Die Vorgabe reduziert im Ergebnis beim Landesbetrieb den Auf-
wand, die Einleitungen des Niederschlagswassers von Landesstraßen im Außenbereich in 
Abstimmung mit den Wasserbehörden gesetzeskonform zu ertüchtigen, Zulassungen zu 
erhalten und nachträgliche Anordnungen zu vermeiden. Der Aufwand der Ertüchtigung 
selbst ist durch die Umsetzung der WWRL in nationales Recht und die Implementierung 
der Bewirtschaftungsziele entstanden.  

 
- Kein wesentlicher Mehraufwand entsteht bei der neu aufgenommenen Möglichkeit zur Er-

richtung einer interkommunalen Anstalt des öffentlichen Rechts für eine Aufgabe der Ab-
wasserbeseitigung (§ 52 Absatz 1). Hier sieht der Gesetzentwurf zwar Genehmigungs-
pflichten vor, die Prüfaufwand für die zuständigen Bezirksregierung bedeuten. Allerdings 
wird voraussichtlich zum einen von den neuen Möglichkeiten nur in wenigen Einzelfällen 
Gebrauch gemacht werden und zum anderen sind die zu prüfenden Inhalte den Bezirksre-
gierungen nicht neu. Die wesentlichen Informationen liegen ihnen im Zusammenhang mit 
den Prüfungen des gemeindlichen Abwasserbeseitigungskonzeptes bereits vor.  

 
- Kein Mehraufwand für die zuständigen Behörden bedeutet die Neuregelung der Feststel-

lung einer Genehmigungspflicht für bestimmte Indirekteinleitungen (§ 58 Absatz 2). Die Be-
zirksregierung kann für solche Einleitungen im Einzelfall nach dem Zaunprinzip zuständig 
sein. In den Fällen des § 58 Absatz 2 müsste die für die Gewässeraufsicht zuständige Be-
hörde ansonsten ordnungsrechtlich nach § 100 des Wasserhaushaltsgesetzes gegen den 
Indirekteinleiter vorgehen, um mögliche schädliche Gewässerveränderungen zu unterbin-
den. Diese Vorgehensweise kann sie weiterhin wählen, wenn sie sie für den Weg mit dem 
geringsten Aufwand hält. Die Feststellung der Genehmigungspflicht dient dazu, auf das 
ordnungsrechtliche Vorgehen zu verzichten und das Genehmigungsverfahren mit dem In-
direkteinleiten möglichst in kooperativer Weise zu gestalten. 

 
- Das neu geregelte Vorkaufsrecht (§ 73) steht dem Land zu. Es besteht keine Pflicht, das 

Vorkaufsrecht auszuüben. Das Recht soll es erleichtert, die für Maßnahmen zur Umsetzung 
der Wasserrahmenrichtlinie erforderlichen Flächen zu erwerben. Es wird eingeräumt, um 
den Vollzugsaufwand zu reduzieren. Bereits nach geltendem Recht erwirbt das Land Flä-
chen. Ein Mehraufwand entsteht beim Vollzug des Vorkaufsrecht durch die zuständige Be-
hörde. Zum einen muss die Veröffentlichung der Grundstücke, auf die sich das Vorkaufs-
recht bezieht, im Internet erstellt und gepflegt werden. Dies erfolgt zentral und weitgehend 
automatisiert. Zum anderen muss die zuständige Behörde, wenn sie ihr Vorkaufsrecht aus-
üben will, darüber entscheiden, die Entscheidung mitteilen und das Grundstück kaufen. 
Dazu kommt die Verwaltung der gekauften Grundstücke. Diesem Aufwand gegenüber zu 
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stellen ist die Erleichterung bei der Umsetzung der Bewirtschaftungsziele und des Maßnah-
menprogramms. Es lässt sich zurzeit nicht abschätzen, in welchem Umfang vom Vorkaufs-
recht Gebrauch gemacht wird.  

 
- Die Koordinierung und Prüfung der von den Pflichtigen vorgelegten Übersicht über ihre 

Maßnahmen zum Ausbau und Ausgleich der Wasserführung sowie zur Gewässerunterhal-
tung (§ 74) führen ebenfalls nicht zu einem zusätzlichen Verwaltungsaufwand bei der Be-
zirksregierung, sondern erleichtert die Erfüllung von  bereits bestehende Aufgaben. Die Be-
zirksregierungen müssen seit 2002 und verstärkt seit 2009 mit Beginn des ersten Bewirt-
schaftungszyklus nach Vorlage des ersten Bewirtschaftungsplans und Maßnahmenpro-
gramms eine Vorstellung entwickeln, welche Maßnahmen in ihrem Zuständigkeitsbereich 
die Träger von wasserwirtschaftlichen Pflichten durchzuführen haben, um ihren Teil dazu 
beizutragen, dass die Bewirtschaftungsziele erreicht werden. Das Maßnahmenprogramm 
mit seinen Programmmaßnahmen erfordert hier eine Konkretisierung. Nur so können die 
Bezirksregierungen ihrer Aufgabe als Zulassungsbehörden und Gewässeraufsicht sowie 
Fachaufsicht über die unteren Wasserbehörden nachkommen. In Erfüllung dieser Aufga-
ben haben die Bezirksregierungen dementsprechend bislang die freiwilligen Umsetzungs-
fahrpläne der Pflichtigen koordiniert und auf ihre Umsetzung hingewirkt. Die Zuständigkei-
ten für Zulassungen und Durchführung der Gewässeraufsicht lassen sich angesichts der 
gesetzlichen Bewirtschaftungsziele nur erfüllen, wenn die jeweilige Behörde ihren Bewirt-
schaftungsauftrag auch umsetzt. Die Regelung der Übersicht in § 74 soll es den Bezirksre-
gierungen als Bewirtschaftungsbehörden erleichtern, ihre Aufgabe zu erfüllen, dass die Ge-
wässer in ihrem Zuständigkeitsbereich die Bewirtschaftungsziele erreichen.   

 
- Die in § 81 neu geregelte Prüfung des Statusberichts reduziert im Ergebnis den Überwa-

chungsaufwand der Bezirksregierungen bei Hochwasserschutzanlagen an Gewässern  
1. Ordnung. Die für die die Aufsicht zuständige Behörde ist auch nach geltendem Recht 
verpflichtet, sich in der Sache die Informationen zu verschaffen, die in Zukunft im Statusbe-
richt zusammengefasst werden. Der Statusbericht Teil A beinhaltet die zur Beurteilung der 
Hochwasserschutzanlage notwendigen grundlegenden Informationen aus dem sowieso 
vorhandenen Deichbuch (Anlagenbuch). Der Statusbericht Teil B dokumentiert die Über-
wachungstätigkeit des Trägers der bau- und Unterhaltungslast und den sich aus der Zu-
standsbewertung ergebenden Handlungsbedarf. Er wird bei bedeutenden Hochwasser-
schutzanlagen (z.B. am Rhein) jährlich erstellt. Als Aufsichtsbehörde muss die Bezirksre-
gierung auch schon nach bisherigem Recht sich diese Informationen verschaffen, um si-
cherzustellen, dass der Deich und die Deichunterhaltung die gesetzlichen Anforderungen 
erfüllen. Daher ist der Statusbericht auch bereits über eine Verwaltungsvorschrift eingeführt 
worden. Im Ergebnis ist daher von einem reduzierten Verwaltungsaufwand für die Deich-
aufsicht auszugehen.  

 
- Das Führen eines Hochwasserschutzregisters (§ 84 Absatz 2) an Gewässern 1. Ordnung 

durch die Bezirksregierung ersetzt die bestehende Regelung über die Ersatzgeldzahlung 
und bewirkt im Ergebnis keinen höheren Verwaltungsaufwand als die bisherige Aufgabe 
der Verwaltung der Ersatzgeldzahlungen. In beiden Fällen sind die Möglichkeiten, Aus-
gleichsmaßnahmen durchzuführen, im Zuständigkeitsbereich systematisch zu erheben, um 
im Bedarfsfall diese Möglichkeiten anzubieten.  

 
- Die Regelung zu den Grundlagen der Wasserwirtschaft (§ 89) ermöglicht in Zukunft, dass 

die Datenübermittlung nach näherer Bestimmung durch die oberste Wasserbehörde und 
unentgeltlich zu erfolgen hat. Damit wird die Pflicht nach § 88 Absatz 2 des Wasserhaus-
haltsgesetzes konkretisiert. Mit näherer Bestimmung sind fachliche und IT-technische Fest-
legungen gemeint, die einen automatisierten Austausch wasserwirtschaftlicher Daten si-
cherstellen.  
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Inwieweit damit zusätzliche Kosten für das Land verbunden sind, hängt von vielen Vorent-
scheidungen bei der Erarbeitung der Verordnung ab, ist daher im Rahmen der Erarbeitung 
der Verordnung zu klären und kann zurzeit noch nicht abgeschätzt werden.  

 
- In Zukunft werden alle Kosten der Gewässeraufsicht umzulegen sein (§ 96), bislang nur, 

wenn der zu Überwachende zur Überwachung Anlass gegeben hat. Damit entsteht zwar 
zusätzlicher Verwaltungsaufwand durch die Gebührenerhebung, die bei anlassloser Über-
wachung bislang noch nicht möglich war. Dieser erhöhte Aufwand für die Gebührenerhö-
hung ist aber durch die eingenommenen Gebühren zumindest abgedeckt.  

 
2. Nordrhein-westfälisches Gesetz zur Ausführung des Abwasserabgabengesetzes  

 
Mit dem Gesetz werden weitgehend lediglich die bisherigen Regelungen im Landeswasserge-
setz weitergeführt. Die geänderten und die entfallenden Regelungen sind gegenüber dem bis-
herigen Vollzugsaufwand kostenneutral.  
 
3. Verbandsgesetze  

 
Durch Wegfall der Gebührenbefreiung und durch neue Veröffentlichungspflichten entstehen 
den Verbänden nunmehr Kosten in geringem Umfang. 

 
4. Sonstige 

 
Die redaktionellen Anpassungen und die Änderungen des Wasserentnahmeentgeltgesetzes, 
der Eigenbetriebsverordnung und des Landesabfallgesetzes verursachen keinen zusätzlichen 
Verwaltungsaufwand. In Zukunft werden alle Kosten der abfallwirtschaftlichen Überwachung 
umzulegen sein, bislang nur, wenn der zu Überwachende zur Überwachung Anlass gegeben 
hat. Damit entsteht zwar zusätzlicher Verwaltungsaufwand durch die Gebührenerhebung, die 
bei anlassloser Überwachung bislang noch nicht möglich war. Dieser erhöhte Aufwand für die 
Gebührenerhöhung ist aber durch die eingenommenen Gebühren zumindest abgedeckt. Auch 
durch die Erweiterung der möglichen Aufgaben eines Wasserverbands im Ausführungsgesetz 
zum Wasserverbandsgesetz entsteht kein zusätzlicher Aufwand. Die Anpassungen im UVPG 
NW verursachen keinen Mehraufwand bei den Bezirksregierungen. Zwar sind diese für die 
Zulassung der Abwasserbehandlungsanlagen zuständig, die nun einer standortbezogenen 
Vorprüfung unterzogen werden müssen. Aber die Bezirksregierung führen die Zulassungsver-
fahren bereits jetzt nach dem UVPG des Bundes durch. 
 
 
E Zuständigkeit 
 
Zuständig ist das Ministerium für Klimaschutz, Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbrau-
cherschutz des Landes Nordrhein-Westfalen. Beteiligt sind die Staatskanzlei, das Ministerium 
für Inneres und Kommunales, das Justizministerium, das Finanzministerium, das Ministerium 
für Wirtschaft, Energie, Industrie, Mittelstand und Handwerk, das Ministerium für Bauen, Woh-
nen, Stadtentwicklung und Verkehr sowie das Ministerium für Familie, Kinder, Jugend, Kultur 
und Sport. 
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F Auswirkungen auf die kommunale Selbstverwaltung und die Finanzlage der Ge-
meinden und Gemeindeverbände  

 
1. Landeswassergesetz 

 
Das Gesetz ergänzt das Wasserhaushaltsgesetz durch Regelungen, die im Wesentlichen 
schon im bisherigen Landeswassergesetz enthalten sind. Solche Regelungen sind in ihren 
Auswirkungen auf die kommunale Selbstverwaltung und die Finanzlage der Gemeinden und 
Gemeindeverbände gegenüber dem bisherigen Vollzugsaufwand kostenneutral. 
 
In den Fällen, in denen neue Aufgaben übertragen werden bzw. bestehende und übertragbare 
Aufgaben verändert werden, führt dies zu keiner wesentlichen Belastung der davon betroffe-
nen Gemeinden und Gemeindeverbände, was nachfolgend im Einzelnen aufgeführt wird.  
 
- Die Regelung zur Erziehung, Bildung und Information (§ 11) ist neu und richtet sich an alle 

Erziehungs-, Bildungs- und Informationsträger. Aus ihr folgt keine unmittelbare Verpflich-
tung zu bestimmten Maßnahmen. Es bleibt den Kommunen überlassen zu entscheiden, in 
welchem Umfang und in welcher Form sie den gesetzlichen Auftrag erfüllen. § 11 lässt die 
gestalterischen Spielräume der Kommunen (und anderer Bildungsträger) unberührt. Er ist 
dem Kernbereich der anderweitig gesetzlich normierten pädagogischen Arbeit zuzurech-
nen und integrativer Bestandteil bereits wahrgenommener Aufgaben. Insoweit wird auf die 
Ausführungen unter D 1., 1. Tiret verwiesen. 
 

- Die neue Ermächtigung (§ 21), den Eigentümer- und Anliegergebrauch einzuschränken, 
sofern ansonsten die Bewirtschaftungsziele verfehlt werden, ist bislang keiner Behörde 
zugewiesen. Es ist beabsichtigt, anknüpfend an die Zuständigkeit für die Gewässeraufsicht 
die Zuständigkeit für die Regelung an den sonstigen Gewässern den unteren Wasserbe-
hörden in einer Novelle der Zuständigkeitsverordnung Umweltschutz (ZustVU) zuzuwei-
sen. Die neue Aufgabe führt zu keinem neuen Vollzugsaufwand, sondern soll den Vollzug 
erleichtern. Die Vorgabe in § 26 WHG, dass nur solche Benutzungen unter den Eigentü-
mer- und Anliegergebrauch fallen, die keine nachteilige Veränderungen der Wasserbe-
schaffenheit oder eine wesentliche Verminderung der Wasserführung sowie keine andere 
Beeinträchtigung des Wasserhaushalts bewirken, führt wegen ihrer Unbestimmtheit im 
Vollzug auf der Grundlage des allgemeinen Ordnungsrechts bzw. § 100 WHG zu Proble-
men bei den für die Gewässeraufsicht zuständigen Behörden, an den sonstigen Gewäs-
sern den unteren Wasserbehörden. Diesen Problemen können die zuständigen Behörden 
auf der Grundlage der neuen Ermächtigung mit konkretisierenden Regelungen begegnen. 
Ansonsten bleibt der Vollzug des Ordnungsrechts bzw. § 100 WHG. 
 

- Die Änderungen im Zulassungstatbestand für Anlagen in, an, über und unter oberirdischen 
Gewässern (§ 22) und die neue Regelung der Untersuchungs- und Anpassungspflicht  
(§§ 23, 24) führen nicht zu erhöhtem Vollzugsaufwand bei den für diese Anlagen an Ge-
wässern 2. und sonstiger Ordnung zuständigen unteren Wasserbehörden. Insoweit wird 
auf die Ausführungen unter D 1., 3. Tiret zu den Bezirksregierungen verwiesen. Die deut-
lichsten Vollzugsprobleme und erheblichen Vollzugsaufwand angesichts der ungenügen-
den Gesetzeslage gibt es zurzeit bei diesen Anlagen an den Gewässern 2. und sonstiger 
Ordnung und damit in der Zuständigkeit der unteren Wasserbehörden. Es wird im Gegen-
teil erwartet, dass die Änderungen den Vollzug erleichtern und den Aufwand senken. Kos-
teneinsparend wirkt die Regelung insofern, als die zuständigen Behörden, die in Anbe-
tracht der Gefährdungslage nach geltender Rechtslage aus Gründen der Gefahrenabwehr 
tätig werden, ihre Kosten rechtssicher umlegen können, während zur Zeit die Kostenum-
lage streitig ist.  
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Die zuständige Behörde kann im Übrigen ihren Aufwand als Kosten der Gewässeraufsicht 
nach § 96 umlegen. 
 

- Die Regelung, dass bei Anlagen in, an, über und unter oberirdischen Gewässern  
(§§ 22 ff.) hilfsweise eine Kommune als Gewässerunterhaltungspflichtige ggf. zur Unter-
haltung der Anlage, zur Anpassung oder zum Rückbau herangezogen werden kann, ist 
neu. Die Kommune kann den beziehungsweise die Anlageneigentümer oder -besitzer zur 
Erstattung ihres Aufwands heranziehen. Wenn der Anlageneigentümer oder -besitzer nicht 
zu ermitteln oder illiquide ist, trägt die zuständige Behörde den Aufwand. Diese müsste ihn 
nach der bestehenden Rechtsgrundlage ohnehin tragen, wenn sie ihre Ordnungsverfü-
gung vollstreckt. Es entsteht daher weder dem kommunalen Gewässerunterhaltungspflich-
tigen noch der zuständigen Behörde im Ergebnis ein zusätzlicher Aufwand. In der Sache 
ermöglicht die Regelung die Lösung vor Ort von Rückstau und Vernässungsproblemen 
durch falsch dimensionierte oder nicht mehr voll funktionstaugliche Anlagen in und an Ge-
wässern wie Verrohrungen oder Brücken.  
 
Die Zahl der Anlagen in Nordrhein-Westfalen ist nicht bekannt. Es wird zunehmend ver-
sucht, zumindest die Bauwerke zu erheben, die möglicherweise als Anlagen in, an, über 
und unter oberirdischen Gewässern zu qualifizieren sind. Ein Bauwerk wie eine Verrohrung 
oder eine Ufermauer kann eine Anlage oder aber ein Gewässerausbau sein. Sofern über-
haupt eine Zulassung vorliegt, bei älteren Anlagen ist das häufig nicht der Fall, sagt sie 
nicht immer etwas über die Qualifizierung des Bauwerks aus. Mangels Erhebung ist auch 
nicht bekannt, in welchen Fällen die Voraussetzungen für eine subsidiäre Pflichtenzuwei-
sung vorliegen würden. 
 

- Die Umkehr des Regel-Ausnahmeverhältnisses in § 25 Absatz 2 entlastet die für Benut-
zungsanlagen zuständigen Behörden. Der Regelfall ist, dass die Anlage zu beseitigen ist 
und der Ausnahmefall, dass sie nach Wegfall der Befugnis stehen bleiben kann. In Zukunft 
muss die zuständige Behörde nur noch den Ausnahmefall regeln. Es lässt sich aber nicht 
abschätzen, welcher Aufwand durch diese Umkehr eingespart wird. Es betrifft die unteren 
Wasserbehörden bei den Anlagen, die einer Benutzung dienen, für die sie zuständig sind.  
 

- Die neue Ermächtigung (§ 32 Absatz 1), den Gemeingebrauch am Grundwasser einzu-
schränken, sofern ansonsten die Bewirtschaftungsziele verfehlt werden, führt zu keinem 
neuen Vollzugsaufwand. Es ist beabsichtigt, diese Zuständigkeit den unteren Wasserbe-
hörden zuzuweisen, die bereits die Zuständigkeit der Gewässeraufsicht über das Grund-
wasser haben. Nach geltendem Recht können bzw. müssen die unteren Wasserbehörden 
in den Fällen des § 32 Absatz 1 ordnungsrechtlich nach § 100 des Wasserhaushaltsgeset-
zes vorgehen, um für die gefährdeten Grundwasserkörper die Erreichung der Bewirtschaf-
tungsziele sicherzustellen. § 32 Absatz 1 gibt lediglich eine Wahlmöglichkeit. Wie bislang 
könnte die untere Wasserbehörde bei gefährdeten Grundwasserkörpern in Einzelfällen mit 
Ordnungsverfügung oder auch Allgemeinverfügung vorgehen (§ 100 des Wasserhaus-
haltsgesetzes) oder als die für den Vollzug des § 32 zuständige Behörde mit Verordnung 
und Anträgen auf Zulassung der ohne Verordnung unter den Gemeingebrauch fallenden 
Entnahmen (§ 32 Absatz 1). Die Entscheidung wird sie je nach prognostiziertem Vollzugs-
aufwand des jeweiligen Wegs im konkreten Anwendungsfall treffen, das Ziel (Gewährleis-
tung, dass der Wasserkörper das Bewirtschaftungsziel erreicht) ist bereits nach geltendem 
Recht vorgegeben. Das Vorgehen soll durch Musterverordnungen unterstützt werden. 
 

- § 32 Absatz 2 ermöglicht im Gegenzug in Regionen, in denen gesichert eine ausreichende 
Grundwassermenge zur Verfügung steht und die Bewirtschaftungsziele nicht gefährdet 
sind, für Bagatellentnahmen über den Katalog des § 46 Absatz 1 WHG hinaus die Erlaub-
nisfreiheit zu regeln. Es ist beabsichtigt, die Zuständigkeit den unteren Wasserbehörden 
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in einer Novelle der Zuständigkeitsverordnung Umweltschutz (ZustVU) zuzuweisen. Ziel 
ist die Entlastung bei den Zulassungen. Im Ergebnis soll ein Minderaufwand erreicht wer-
den, der sich zurzeit allerdings nicht abschätzen lässt. Weder ist klar, in welchen Regionen 
solche Regelungen möglich sind, noch, wie häufig die unteren Wasserbehörden von dieser 
Möglichkeit Gebrauch machen. Das Vorgehen soll durch Musterverordnungen unterstützt 
werden. 
 

- Die neue Regelung zu Erdaufschlüssen (§ 34) schränkt in Absatz 1 das bundesrechtliche 
Anzeigeerfordernis ein und reduziert damit den Verwaltungsaufwand. Die konkreten Ein-
sparungen lassen sich nicht ermitteln.  
 
Zuständige Behörde für Anzeigen und Zulassungen ist die untere Wasserbehörde. Die 
Ermächtigung der zuständigen Behörde in § 34 Absatz 2, für besondere Gebiete durch 
Verordnung weitergehende Regelungen zur Konkretisierung des § 49 WHG zu treffen, soll 
diese befähigen, Vollzugsaufwand in den einzelnen Anzeigeverfahren durch generelle Re-
gelungen zu vermindern. Aus dem gleichen Grund ermöglicht § 34 Absatz 3 Verwaltungs-
vorschriften. Ein Mehraufwand ist daher nicht zu erwarten. 

 
Das seit 2007 für Anlagen zur Nutzung von Erdwärme geregelte vereinfachte Verfahren  
(§ 44 Absatz 1 Satz 1 LWG) wird nicht weitergeführt, wurde aber auch in der Verwaltungs-
praxis nicht angenommen. Es entsteht auch damit kein Mehraufwand. Der Aufwand für 
Zulassungsbescheide kann nach Tarifstelle 28.1.10.2 der Gebührenordnung als Gebühr 
umgelegt werden. 
 

- § 35 Absatz 5 stellt die Pflicht des Begünstigten – der eine Gemeinde sein kann – klar, die 
erforderlichen Unterlagen für ein Festsetzungsverfahren vorzulegen oder die für die Erstel-
lung der Unterlagen entstehenden Kosten zu übernehmen. Diese Regelung ist nur eine 
Klarstellung. Im Übrigen kann die Gemeinde, die mit der geschützten Entnahme ihre  
Wasserversorgung sicherstellt, die Kosten in Gänze als Gebühr über § 39 umlegen  
(§ 3 Absatz 4 Konnexitätsausführungsgesetz).  

 
- Die neue Regelung der gemeindlichen Pflichten zur vorsorgenden Wasserversorgung  

(§ 38 Absatz 2) führt nicht zu erhöhten Kosten bei den Gemeinden. Die Regelung fasst 
lediglich die aktuelle Gesetzeslage zusammen und verdeutlicht sie.  

 
- Die neue Verpflichtung der Gemeinde (§ 38 Absatz 3), im Abstand von 6 Jahren ein Was-

serversorgungskonzept aufzustellen und der zuständigen Behörde vorzulegen, führt zu  
einem geringen Mehraufwand bei den Gemeinden. Die Gemeinde muss auch nach gel-
tender Rechtslage zur Erfüllung ihrer Pflicht zur öffentlichen Wasserversorgung (§ 38 Ab-
satz 1) ihre aktuelle Situation bei der Wasserversorgung kennen und die Planungen durch-
führen, die dem Wasserversorgungskonzept zugrunde liegen. Ansonsten kommt sie ihrem 
Sicherstellungsauftrag nicht nach. Die Daten liegen beim Wasserversorger vor, sollte die 
Gemeinde die Wasserversorgung nicht selbst durchführen. Hinzu kommt also nur noch die 
Zusammenfassung der vorliegenden Informationen für die Vorlage. Der dadurch verur-
sachte Aufwand wird für die erste Vorlage für alle Gemeinden mit ungefähr ca. 880 000 € 
abgeschätzt. Daraus ergibt sich bei einer Vorlage in einem Zeitraum von 6 Jahren eine 
jährliche Mehrbelastung der Gemeinden von ungefähr 147 000 €. Die Kosten einer weite-
ren Vorlage dürften regelmäßig darunter liegen, da dann im Wesentlichen nur noch Ände-
rungen abzubilden sind.  
 
Diese Kosten können als Kosten der Wasserversorgung über § 39 als Gebühren umgelegt 
werden (§ 3 Absatz 4 Konnexitätsausführungsgesetz). 
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- Die bei der Regelung des Abwasserbeseitigungskonzepts (§ 47) ergänzend aufgenom-
mene Verknüpfung mit den Bewirtschaftungszielen, die neuen Regelungen zur Beanstan-
dung des Abwasserbeseitigungskonzeptes und die veränderte Prüffrist für das Konzept 
sowie die Vorlage bei Abweichungen (§ 47 Absatz 2) bedeuten keinen neuen Aufwand für 
die Gemeinden.  
Die Prüfung der Bewirtschaftungsziele ist schon bereits nach geltendem Recht erforder-
lich. Bei der Zulassung der Einleitungen nach § 57 Absatz 1 Nummer 2 des Wasserhaus-
haltsgesetzes sind auch die Anforderungen der Bewirtschaftungsziele an das Gewässer 
zu berücksichtigen. Die neue Regelung verdeutlicht lediglich diesen Bezug in Anbetracht 
der Wichtigkeit der kommunalen Abwasserbeseitigung für die Erreichung der Bewirtschaf-
tungsziele.  
Die Regelung der Beanstandungsmöglichkeit stellt lediglich die bisherige Verwaltungspra-
xis klar.  
Die Vorlagepflicht bei Abweichungen wird dereguliert, weil die aktuelle Verwaltungsvor-
schrift eine jährliche Vorlage regelt, und senkt damit den Aufwand bei den Gemeinden.  
 
Abgesehen davon können kommunale Aufwendungen für die Abwasserbeseitigung nach 
§ 54 in Gänze über Gebühren umgelegt werden (§ 3 Absatz 4 Konnexitätsausführungsge-
setz).  

 
- Das gleiche gilt für die neue Regelung, dass Darlegungen zu Maßnahmen der Nieder-

schlagswasserbeseitigung, auch zur Anpassung an geänderte Verhältnisse durch den Kli-
mawandel, Bestandteil des Konzepts sind (§ 47 Absatz 3). Bereits nach geltendem Recht 
hat ein Abwasserbeseitigungskonzept Aussagen zur Niederschlagswasserbeseitigung zu 
enthalten. Der Begriff Abwasser beinhaltet sowohl Schmutzwasser als auch Nieder-
schlagswasser (§ 54 Absatz 1 des Wasserhaushaltsgesetzes). Die Regelung dient daher 
nur der Klarstellung. Auch der Verweis auf Maßnahmen der Niederschlagswasserbeseiti-
gung zur Anpassung an die Folgen des Klimawandels ist deklaratorisch. Solche Maßnah-
men müssen schon nach geltendem Recht ergriffen werden und gehören zur Erfüllung der 
gemeindlichen Pflicht zur Abwasserbeseitigung, wenn sie zur Sicherstellung einer ord-
nungsgemäßen Abwasserbeseitigung angesichts der sich in Folge des Klimawandels än-
dernden Niederschläge (Zunahme der Starkregenereignisse) erforderlich geworden sind. 
Dementsprechend machen sich zurzeit die Gemeinden verstärkt Gedanken über den Um-
gang mit Starkregenereignissen. Der Zusammenhang mit der Niederschlagswasserbesei-
tigung wird durch die Regelung im Abwasserbeseitigungskonzept lediglich verdeutlicht und 
dient als Anknüpfungspunkt für die Regelung in § 54 Satz 2 Nummer 7 über die Umlage 
solcher Maßnahmen als Maßnahme der Abwasserbeseitigung.  
 
Abgesehen davon können kommunale Aufwendungen für die Abwasserbeseitigung nach 
§ 54 in Gänze über Gebühren umgelegt werden (§ 3 Absatz 4 Konnexitätsausführungsge-
setz). 
 

- Nach § 53 Absatz 3 Satz 4 kann die zuständige Behörde im Gebiet eines Abwasserver-
bands einer Kommune aufgeben, ihr Abwasserbeseitigungskonzept nach § 47 zu aktuali-
sieren, wenn es für die Abstimmung von verbandlichem und gemeindlichem Abwasserbe-
seitigungskonzept erforderlich ist. Damit entsteht keine neue Aufgabe, weil das gemeind-
liche Konzept ohnehin zu aktualisieren ist, wenn sich aus dem Abwasserbeseitigungskon-
zept des Verbandes entsprechender Bedarf ergibt, und umgekehrt. 
 
Abgesehen davon können kommunale Aufwendungen für die Abwasserbeseitigung nach 
§ 54 in Gänze über Gebühren umgelegt werden (§ 3 Absatz 4 Konnexitätsausführungsge-
setz). 
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- Nach § 57 ist erstmalig die wesentliche Änderung des Betriebs eines Kanalisationsnetzes 
für die öffentliche Abwasserbeseitigung der zuständigen Behörde anzuzeigen. Diese Re-
gelung hat primär die Fälle vor Augen, in denen der Betrieb von Mischkanalisationsnetzen 
geändert werden soll, diese liegen in der Zuständigkeit der Bezirksregierungen. Der größte 
Teil der Trennkanalisationsnetze, die in der Zuständigkeit der unteren Wasserbehörden 
liegen, umfasst ein so kleines Einzugsgebiet, dass eine Änderung alleine des Betriebes 
sehr unwahrscheinlich ist. Lediglich in größeren Städten mit Trennkanalisation wird diese 
Regelung Anwendung finden. Es ist daher von einem jährlichen Mehraufwand von  
ca. 5 900 € auszugehen.  
 
Abgesehen davon können kommunale Aufwendungen für die Abwasserbeseitigung nach 
§ 54 in Gänze über Gebühren umgelegt werden (§ 3 Absatz 4 Konnexitätsausführungsge-
setz). 
 

- Kein erkennbarer Mehraufwand entsteht durch die Umstellung der Anzeigepflicht für das 
Indirekteinleiten von Stoffen, die kein Abwasser sind (§§ 59 Absatz 4 und 59a Absatz 3 
LWG (alt)), auf eine Genehmigungspflicht (§ 58 Absatz 1) bei den unteren Wasserbehör-
den. Die untere Wasserbehörde ist zuständig bei Anlagen für Schmutz- und Mischabwas-
ser von weniger als 2 000 Einwohner. Solche Stoffe werden in diese Anlagen nur in abso-
luten Ausnahmefällen eingeleitet, die sich nicht quantifizieren lassen. Abgesehen davon 
musste die Behörde auch bislang eine Prüfung durchgeführt werden, ob zur Vermeidung 
schädlicher Gewässerveränderungen und im Hinblick auf den ordnungsgemäßen Betrieb 
der Abwasseranlagen Regelungen zu treffen sind. Hinzu kommt lediglich der Mehraufwand 
für den Bescheid, wenn eine Genehmigung ohne Vorgaben erteilt wird. Der Aufwand für 
eine solche Genehmigung ist aber gering (Muster). In allen anderen Fällen hätte die Be-
hörde bereits nach bisherigem Recht auf die Anzeige reagieren müssen.  
 
Abgesehen davon gibt es fast keine Fälle bei den unteren Wasserbehörden. Es ist beab-
sichtigt, in der Gebührenordnung eine entsprechende Tarifstelle einzuführen, damit die 
Behörde ihren Aufwand als Gebühr kostendeckend umlegen kann (§ 3 Absatz 4 Konnexi-
tätsausführungsgesetz).  
 

- Kein Mehraufwand folgt aus der Neuregelung der Feststellung einer Genehmigungspflicht 
für bestimmte Indirekteinleitungen (§ 58 Absatz 2). Die untere Wasserbehörde ist für die 
Genehmigung von Indirekteinleitungen nach §§ 58, 59 WHG zuständig. Es ist beabsichtigt, 
die Zuständigkeit für die Anordnung nach § 58 Absatz 2 und die darauf aufbauende Indi-
rekteinleitergenehmigung in einer Novelle der Zuständigkeitsverordnung Umweltschutz 
(ZustVU) der für die Gewässeraufsicht jeweils zuständigen Behörde zuzuweisen.  

 
Diese müsste in den Fällen des § 58 Absatz 2 ansonsten ordnungsrechtlich nach § 100 
des Wasserhaushaltsgesetzes gegen den Indirekteinleiter vorgehen, um mögliche schäd-
liche Gewässerveränderungen zu unterbinden. Diese Vorgehensweise kann sie weiterhin 
wählen, wenn sie sie für den Weg mit dem geringsten Aufwand hält. Die Feststellung der 
Genehmigungspflicht dient dazu, auf das ordnungsrechtliche Vorgehen zu verzichten und 
das Genehmigungsverfahren mit dem Indirekteinleiten möglichst in kooperativer Weise zu 
gestalten. 

 
- Die Änderungen der Vorgaben für die Umlage des Unterhaltungsaufwands (§ 64) erleich-

tern die Umlage und in Folge auch die Umlage des Aufwands für den Gewässerausbau. 
Die Änderungen sollen dazu beitragen, dass die Kommunen in Zukunft ihren Aufwand aus 
ihren wasserwirtschaftlichen Pflichten umlegen, soweit er nicht vom Land gefördert wird. 
Bislang legen die Kommunen bis auf zwei bekannte Fälle ihren Aufwand nicht um. Die 
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Regelung soll durch eine Mustersatzung unterstützt werden. Es lässt sich nicht abschät-
zen, welchen Aufwand die Erarbeitung einer Satzung bei einer Kommune zurzeit verur-
sacht, da bislang lediglich Erfahrungen in zwei Fällen vorliegen. Es lässt sich daher auch 
nicht abschätzen, welcher Aufwand eingespart wird. Es ist davon auszugehen, dass eine 
Kommune eine Satzung nur erlassen wird, wenn sie annimmt, dass sich der Aufwand für 
die Erarbeitung der Satzung und die Erhebung der Gebühren durch die Einnahmen decken 
lässt. In der Sache ging es in den Jahren 2010 bis 2012 um zumindest ungefähr  
2,7 Mio. €/a Aufwand der Kommunen für morphologischen Maßnahmen zur Erreichung 
der Bewirtschaftungsziele, der nicht umgelegt worden ist. Der Aufwand wird in Zukunft 
voraussichtlich deutlich steigen und bei ca. 8 Mio. €/a liegen. Der erhöhte Aufwand, der 
aus der Rechtslage seit 2002 beruht, macht es für die Kommunen attraktiver, den Weg 
über eine Umlagesatzung zu wählen. Der Anreiz soll durch die Vereinfachung der Umla-
geregelung verstärkt werden. In welchem Umfang das zu einer Reduzierung des Aufwands 
der Kommunen bei der Erfüllung ihrer wasserwirtschaftlichen Pflichten führt, lässt sich 
mangels Vergleichsmöglichkeit nicht abschätzen. 
 

- Nach § 70 Absatz 3 können Land und Bund, soweit ihre Maßnahmen im Zuge der Unter-
haltung oder des Ausbaus eines Gewässers erster Ordnung auch den besonderen Zwe-
cken einer Gemeinde dienen, ihre Aufwendungen auf diese umlegen. Es wird sich nur um 
seltene Ausnahmefälle handeln. Die Gemeinden können in diesem Fall die Aufwendungen 
auf die einzelnen Veranlasser oder Vorteilhabenden durch Satzung umlegen (Satz 2). 

 
- Gemeinden und Gemeindeverbände können beantragen, dass das Land zu ihren Gunsten 

das neu geregelte Vorkaufsrecht (§ 73) ausübt, soweit sie Träger der Pflichten nach den 
§§ 62, 66 und 68 sind. Dann kommt der Vertrag mit ihnen zustande. Es besteht keine 
Pflicht, das Vorkaufsrecht auszuüben. Das Recht soll es den Pflichtigen erleichtern, die für 
ihre Maßnahmen erforderlichen Flächen zu erwerben. Es wird eingeräumt, um den Voll-
zugsaufwand für den Pflichtigen zu reduzieren. Ein Mehraufwand ist daher nicht zu erken-
nen. 

 
- Die Gemeinden und Kreise müssen in Zukunft eine Übersicht über ihre Maßnahmen zum 

Ausbau und Ausgleich der Wasserführung sowie zur Gewässerunterhaltung vorlegen, die 
sie innerhalb einer Planungseinheit koordiniert haben (§ 74). Die Erarbeitung eines abge-
stimmten Vorgehens bei den morphologischen Maßnahmen zur Erreichung der Bewirt-
schaftungsziele führt für sich nicht zu einem höheren Aufwand, da ohne ein abgestimmtes 
Vorgehen die gesetzeskonforme Erfüllung der Pflichten nicht möglich ist. Dabei ist wie 
auch beim Landeshaushalt zu berücksichtigen, dass die Umsetzung der WRRL in das 
Wasserhaushaltsgesetz des Bundes im Jahr 2002 und in das Landeswassergesetz im 
Jahr 2005 und die damals implementierten Bewirtschaftungsziele die wasserwirtschaftli-
chen morphologischen Pflichten erheblich verändert haben. Die morphologischen Pflich-
ten waren bis 2002 weitgehend an Nutzungsinteressen ausgerichtet. Es hatte zwar seit 
Mitte der 80er Jahre eine gewisse „Ökologisierung“ stattgefunden, die auch die wasser-
wirtschaftlichen Pflichten verändert hatte. Aber erst mit den Bewirtschaftungszielen sind 
die Pflichten seit 2002 an einen konkreten materiellen wasserwirtschaftlichen Maßstab ge-
bunden, der zudem die ökologischen Interessen in Abwägung mit den Nutzungsinteressen 
deutlicher in den Vordergrund stellt. Dazu kommen die Fristen, innerhalb deren die Bewirt-
schaftungsziele erreicht werden müssen. Daher können die Träger von morphologischen 
Pflichten nicht mehr wie vor dem Jahr 2002 im Wesentlichen nur tätig werden, wenn es die 
Nutzungsinteressen erfordern, sondern müssen die ihnen zugewiesenen Aufgaben so er-
ledigen, dass der morphologische Zustand ihrer Gewässer nicht zur Verfehlung der Be-
wirtschaftungsziele beiträgt. Dabei kann jeder einzelne Pflichtige nicht allein handeln, son-
dern die geforderten kosteneffizienten Maßnahmenkombinationen können nur in Abstim-
mung mit anderen Pflichtigen identifiziert werden. Dazu kommt, dass das Vorgehen der 
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Pflichtigen mit den Bewirtschaftungsbehörden abgestimmt sein muss, damit die zulas-
sungsfreie Gewässerunterhaltung nicht den zulassungspflichtigen Gewässerausbau und 
Maßnahmen des Ausgleichs der Wasserführung konterkariert und ein einheitliches und 
damit kosteneffizientes Vorgehen am Gewässer erreicht wird. Dementsprechend haben 
die Träger wasserwirtschaftlicher Pflichten in den Jahren 2011 und 2012 freiwillig in Ab-
stimmung mit den Bewirtschaftungsbehörden sog. Umsetzungsfahrpläne erarbeitet und 
damit das Maßnahmenprogramm des Landes für ihre Gewässer konkretisiert. Das kon-
zeptionelle Vorgehen und die Abstimmung mit anderen Pflichtenträgern und den Bewirt-
schaftungsbehörden sind also bereits der Pflicht zum Gewässerausbau, zur Gewässerun-
terhaltung oder zum Ausgleich der Wasserführung immanent.  
 
Neu hinzukommen seine Formalisierung und die Vorlagepflicht. Der für die Erarbeitung der 
Umsetzungsfahrpläne verursachte Aufwand lag inklusive fachlicher Vorarbeiten in den 
Jahre 2011 und 2012 bei ungefähr 6 000 000 € für alle wasserwirtschaftlichen Pflichten-
träger, also sowohl Gemeinden als auch Wasserverbände. Wenn berücksichtigt wird, dass 
damit weitgehend die fachlichen Vorarbeiten vorliegen und außerdem die Ermittlung der 
Maßnahmen nicht durch die Regelung verursachter zusätzlicher Aufwand, sondern Aus-
fluss der ohnehin bestehenden Pflicht ist, ist von einem Aufwand für die zukünftige Vorlage 
und Abstimmung von höchstens 3 000 000 € auszugehen. Daraus ergibt sich bei einer 
Vorlage in einem Zeitraum von 6 Jahren eine ungefähre Mehrbelastung der Gemeinden 
von 500 000 €/a.  

 
Die Gemeinde kann die Kosten als Aufwand für die wasserwirtschaftlichen Pflichten nach 
§§ 64, 67, 69 umlegen (§ 3 Absatz 4 Konnexitätsausführungsgesetz). 
Es ist beabsichtigt, die Zuständigkeit für die Prüfung der Konzepte den Bezirksregierungen 
in einer Novelle der ZustVU zuzuweisen. 

 
- Die neue Regelung des Statusberichts für Hochwasserschutzanlagen (§ 81) führt zu einem 

Mehraufwand bei den Kommunen, sofern sie eine Hochwasserschutzanlage errichtet und 
damit die Unterhaltungspflicht für diese Anlage haben. Der Statusbericht Teil A beinhaltet 
die zur Beurteilung der Hochwasserschutzanlage notwendigen grundlegenden Informatio-
nen aus dem sowieso vorhandenen Deichbuch (Anlagenbuch), das ohnehin nach den all-
gemein anerkannten Regeln der Technik geführt werden muss.  
 
Der Statusbericht Teil B dokumentiert die Überwachungstätigkeit des Trägers der Bau- 
und Unterhaltungslast und den sich aus der Zustandsbewertung ergebenden Handlungs-
bedarf. Auch die Selbstüberwachung ist bereits jetzt schon Pflicht. 

 
Neu geregelt ist also nur die Pflicht, die eigenen Unterlagen zusammenzufassen und vor-
zulegen. In Nordrhein-Westfalen sind Kommunen für 134 km Hochwasserschutzanlagen 
verantwortlich. Pro Kilometer Hochwasserschutzanlage fallen Kosten von ungefähr  
1 000 € an, also entstehen Mehrkosten für ungefähr 140 000 €/a. 

 
Die Gemeinde kann die Kosten als Kosten der Unterhaltung der Hochwasserschutzanla-
gen nach § 79 Satz 2 und 3 auf die Eigentümer der geschützten Grundstücke umlegen  
(§ 3 Absatz 4 Konnexitätsausführungsgesetz).  

 
- Die Anforderungen in § 84 Absatz 3 an Anlagen zur Wasserversorgung und Abwasseran-

lagen gibt es bereits nach geltendem Recht. Es entsteht dadurch kein neuer Anpassungs-
bedarf für die kommunalen Betreiber. Neu sind die Fristen, die aber lediglich die bereits 
nach dem bestehenden Landeswassergesetz gegebenen Pflichten konkretisieren. Nach 
geltendem Recht bestanden die Pflichten seit 2007 ohne Fristvorgabe. Abgesehen davon 
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können die für Maßnahmen erforderlichen Aufwendungen über die Gebühren nach §§ 39 
oder 54 umgelegt werden (§ 3 Absatz 4 Konnexitätsausführungsgesetz).  

 
- Die Regelung zu den Grundlagen der Wasserwirtschaft (§ 89) ermöglicht in Zukunft, dass 

die Datenübermittlung nach näherer Bestimmung durch die oberste Wasserbehörde und 
unentgeltlich zu erfolgen hat. Damit wird die Pflicht nach § 88 Absatz 2 des Wasserhaus-
haltsgesetzes konkretisiert. Mit näherer Bestimmung sind fachliche und IT-technische 
Festlegungen gemeint, die einen automatisierten Austausch wasserwirtschaftlicher Daten 
sicherstellen.  

 
Inwieweit damit zusätzliche Kosten für Gemeinde und Gemeindeverbände verbunden sind, 
hängt von vielen Vorentscheidungen bei der Erarbeitung der Verordnung ab, ist daher im 
Rahmen der Erarbeitung der Verordnung zu klären.  
 

- Nach § 90 müssen die unteren Wasserbehörden die von ihnen festgesetzten und vorläufig 
gesicherten Wasserschutzgebiete im Internet führen. Die Regelung ist neu und konkreti-
siert die Pflicht nach § 7 Absatz 1 Satz 1 UIG Bund. Dieser Pflicht kommen die unteren 
Wasserbehörden in Nordrhein-Westfalen bereits fast flächendeckend nach. Sie informie-
ren in der Regel auch über die in ihrem Bezirk befindlichen Wasserschutzgebietsverord-
nungen der Bezirksregierungen. Ein Mehraufwand ist nicht erkennbar. 
 

- Die Regelung (§ 96), dass die Kosten der Gewässeraufsicht dem Benutzer eines Gewäs-
sers und dem Betreiber von Anlagen aufzuerlegen sind, soweit sich die Überwachung auf 
die Einhaltung ihrer Pflichten bezieht, gilt auch für die Gemeinden. Die Regelung ist aller-
dings nach § 2 Absatz 3 Konnexitätsausführungsgesetz nicht konnexitätsrelevant.  
 
Im Bereich der Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung können die Kommunen diese 
Kosten im Übrigen nach § 39 und 54 umlegen. 
 

- Die Anforderungen, beim Bau und Betrieb der verschiedenen wasserwirtschaftlichen An-
lagen auf einen effizienten Einsatz von Ressourcen und Energie zu achten (§§ 25, 40, 57, 
76 Absatz 1), führt nicht zu einem erhöhten Kostenaufwand beim kommunalen Anlagen-
betreiber: Die Kostenbilanz dürfte angesichts steigender Energiekosten zumindest Null 
sein. Die Anforderung ist im Übrigen so formuliert, dass das Verhältnis von Kostenaufwand 
und Kostenersparnis berücksichtigt werden kann. 

 
Die Gemeinden und Gemeindeverbände werden also mit 147 000 € (§ 38 Absatz 3 Wasser-
versorgungskonzept), 5 900 € (§ 57 Anzeige Kanalnetz), 500 000 € (§ 74 Gewässerkonzept) 
und 140 000 € (§ 81 Statusbericht) zusätzlich belastet. Die Einzelheiten ergeben sich aus der 
Anlage zum Vorblatt. Der Aufwand kann aber über kostendeckende Gebühren umgelegt wer-
den. Diese sind gemäß § 3 Absatz 4 Konnexitätsausführungsgesetz in Abzug zu bringen. Im 
Ergebnis liegt aufgrund der Verrechnung der Mehrkosten mit den kostendeckenden Gebühren 
keine Mehrbelastung vor (vgl. § 3 Absatz 6 Konnexitätsausführungsgesetz). Die kommunalen 
Spitzenverbände haben der Kostenfolgeabschätzung zugestimmt.  
 
2. Nordrhein-westfälisches Gesetz zur Ausführung des Abwasserabgabengesetzes  

 
Mit dem Gesetz werden weitgehend die bisherigen Regelungen im Landeswassergesetz wei-
tergeführt. Die geänderten und die entfallenden Regelungen sind gegenüber dem bisherigen 
Vollzug und dem damit verbundenen gemeindlichen Aufwand kostenneutral. Dies gilt auch für 
die Änderungen, die mit § 8 Absatz 2 vorgenommen werden. Diese Änderungen sind insbe-
sondere durch eine veränderte Auslegung des bestehenden Rechts durch das Oberverwal-
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tungsgericht für das Land NRW veranlasst. Das Oberverwaltungsgericht hat für die Anforde-
rungen an die Befreiung von der Niederschlagswasserabgabe bzw. dessen Versagung ein-
deutige gesetzliche Regelungen verlangt. Diese werden bei unveränderter Zielsetzung der 
Befreiungs-/Versagungsregelung getroffen. 
 
3. Verbandsgesetze  

 
Das Gesetz hat grundsätzlich keine Auswirkungen auf die kommunale Selbstverwaltung.  
 
4. Sonstige 

 
Die redaktionellen Anpassungen, die Änderung des Wasserentnahmeentgeltgesetzes, der Ei-
genbetriebsverordnung des Landes Nordrhein-Westfalen, die Änderung des Landesabfallge-
setzes sowie die des Gesetzes zur Ausführung des Gesetzes über Wasser- und Bodenver-
bände wirken sich nicht auf die kommunale Selbstverwaltung und die Finanzlage der Gemein-
den und Gemeindeverbände aus. 
 
Die Änderung des Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung im Lande Nordrhein-
Westfalen (UVPG NW) führt zu keinem Mehraufwand. Die unteren Wasserbehörden sind für 
die betroffenen Abwasserbehandlungsanlagen nicht zuständig. Sofern Kommunen Anlagen-
betreiber sind, wenden die für die Zulassung zuständigen Bezirksregierungen bereits jetzt das 
UVPG des Bundes an. Auch bei der Zulassung von Fischzuchtanlagen, für die die unteren 
Wasserbehörden zuständig sind, ist das UVPG des Bundes bereits jetzt anzuwenden. 
 
Die Kommunalen Spitzenverbände haben der Kostenfolgeabschätzung im Gespräch nach  
§ 7 Absatz 2 Konnexitätsausführungsgesetz zugestimmt. Es wurde vereinbart, zu Artikel 1  
§ 31 Absatz 5 Satz 2 im Jahr 2021 eine erneute Kostenfolgeabschätzung durchzuführen.  
 
 
G Finanzielle Auswirkungen auf Unternehmen und private Haushalte 
 
1. Landeswassergesetz 

 
Auch zu diesem Punkt werden nur Änderungen zum bisherigen Landeswassergesetz darge-
stellt:  
 
- Die Regelung zur Erziehung, Bildung und Information (§ 11) ist neu und richtet sich an alle 

Erziehungs-, Bildungs- und Informationsträger. Aus ihr folgt keine unmittelbare Verpflich-
tung zu bestimmten Maßnahmen. Es bleibt den privaten Bildungsträgern überlassen zu 
entscheiden, in welchem Umfang und in welcher Form sie den gesetzlichen Auftrag erfül-
len. Es wird auf Ausführungen unter D 1, 1. Tiret verwiesen. 

 
- Bei der Regelung des Nachweises der technischen Sicherheit der zum Verkehr zugelas-

senen Fahrzeuge für die Behörde (§ 19) wird mit der alternativ möglichen Vorlage eines 
gültigen Schiffsattests dem Umstand Rechnung getragen, dass häufig entsprechende 
Schiffsatteste bereits vorliegen, die eine erneute technische Zulassung unnötig machen, 
so dass sich in diesem Punkt der Aufwand für private Nutzer reduziert. 

 
- Die Ermächtigung der zuständigen Behörde zur Regelung des Eigentümer- und Anlieger-

gebrauchs führt in der Sache nicht zu einer erhöhten Belastung der Wirtschaft und der 
Privaten. In diesen Fällen hatte die für die Gewässeraufsicht zuständige Behörde ohne 
eine solche Ermächtigung nach § 100 WHG vorgehen müssen.  
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- Die Regelung in § 22 zur Genehmigungspflicht bei Anlagen in, an über und unter oberirdi-
schen Gewässern belastet Unternehmer und private Haushalte nicht verstärkt. Auch nach 
bisherigem Recht (§ 99 Absatz 1 LGW (alt)) stand die Zulassung im Ermessen der Be-
hörde, vergleichbar der Regelung der Zulassung einer Benutzung. Damit war die Geneh-
migung bereits nach bisherigem Recht im Grundsatz zu befristen.  

 
- Die Regelung in § 23 Absatz 1 erweitert die Betroffenheit für Besitzer von solchen Anlagen, 

bislang waren lediglich Eigentümer pflichtig. Insgesamt kommen damit aber keine neuen 
Pflichten auf die Wirtschaft oder die privaten Haushalte zu. Die Regelung in § 23 Absatz 2 
konkretisiert lediglich § 100 WHG, auch dadurch werden keine neuen Pflichten begründet.  

 
- Die Regelung in § 24 regelt die Pflicht, die Anlage den materiellen Anforderungen nach  

§ 38 WHG anzupassen. In der Literatur wird vertreten, dass dies nach der Regelung des 
§ 6 WHG bereits nach geltender Rechtslage möglich ist (Reinhardt, ZfW 2013, S. 121). 
Rechtsprechung oder gefestigte Literatur gibt es dazu allerdings nicht. Daher stellt diese 
Regelung je nach Rechtsauffassung eine zusätzliche Belastung von Anlageneigentümern 
und -besitzern dar. Diese ist gerechtfertigt, weil auf diese Weise die Einhaltung der mate-
riellen Voraussetzungen an die Anlage gewährleistet werden. Der Anlageneigentümer  
oder -besitzer muss im Ergebnis im Übrigen auch nur den Aufwand tragen, sich aufgrund 
sich natürlich ändernde wasserwirtschaftliche Verhältnisse ergibt. Anthropogen verursach-
ter Aufwand ist vom jeweiligen Verursacher zu tragen.  

 
- Die Regelung zur Steuerung der Zulassungspflichten bei Entnahmen aus dem Grundwas-

ser (§ 32) schafft für private Entnehmer in einigen Fällen einen Mehraufwand durch neue 
Zulassungsverfahren, in denen bislang die Entnahme unter den Gemeingebrauch fiel, und 
in anderen Fällen lässt sie Aufwand entfallen, weil sie Zulassungserfordernisse streicht. 
Abgesehen davon handelt es sich im Fall des § 32 Absatz 1 um Fälle, in denen nach 
geltendem Recht ohnehin mit einem ordnungsbehördlichen Verfahren zu rechnen ist. 

 
- Die neue Regelung zu Erdaufschlüssen (§ 34) schränkt in ihrem Absatz 1 das bundes-

rechtliche Anzeigeerfordernis ein und reduziert damit den Aufwand für den Antragssteller. 
Die Regelung des Falls der unbeabsichtigten Erschließung von Grundwasser greift die 
Regelung des § 49 Absatz 2 WHG auf und konkretisiert, wer anzeigepflichtig ist. Die Er-
schließung von Grundwasser ist eine Gewässerbenutzung, die Regelungen in Absatz 4 
Sätze 2 und 3 belasten daher die privaten Haushalte und die Wirtschaft nicht über das 
geltende Recht hinaus. 
 
Die Streichung des vereinfachten Verfahrens nach dem bisherigen § 44 LWG (alt) führt im 
Ergebnis zu keinem Mehraufwand, weil dieses Verfahren in der Praxis im Einvernehmen 
zwischen Antragssteller und Behörde nicht angewandt wurde und daher die Regelung 
auch nicht fortgeführt wird.  
 

- Das Abgrabungsverbot in Wasserschutzgebieten könnte sich gewinnmindernd bei der 
Kies- und Sandindustrie sowie der Festgesteinsindustrie auswirken. Dagegen spricht, dass 
bereits jetzt, wie sich aus der Begründung der Regelung ergibt, der Schutz der Wasser-
versorgung im Wasserschutzgebiet im Grundsatz erfordert, Abgrabungen zu verbieten. 
Auch jetzt schon kann die zuständige Behörde bei der Festsetzung in begründeten Fällen 
von diesem Grundsatz abweichen und auch jetzt finden in Einzelfällen die bundesrechtli-
chen Befreiungsregelungen Anwendung. Die Regelung in § 35 Absatz 1 Satz 3 verdeutlicht 
diese wasserwirtschaftliche Bewertung lediglich. Betroffen sind die Gebiete am linken Nie-
derrhein und die Gebiete, in denen Festgestein, wie z.B. Kalk gewonnen wird. Diese kon-
zentrieren sich im Wesentlichen auf die Gebiete um Wülfrath, den Briloner Massenkalk 
und den Raum Warstein/Rüthen. Die Auswirkungen sind durch die Übergangsregelung in 
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§ 125 modifiziert, dienen dem vorsorgenden Gewässerschutz zur Sicherstellung der Trink-
wasserversorgung und sind daher unter Allgemeinwohlaspekten hinzunehmen.   
 

- Die neue Regelung der Löschwasserversorgung als Teil der Pflicht zur Wasserversorgung 
(§ 38 Absatz 1) in Verbindung mit der entsprechenden Möglichkeit der Kostenumlage  
(§ 39 Satz 2) könnte zu einer Erhöhung der Gebühr nach § 39 führen.  

 
- Die geänderten Regelungen im Bereich der Abwasserbeseitigung wirken sich auf  Unter-

nehmen und private Haushalte nicht aus. Die Änderungen sind weitestgehend durch die 
Neuregelungen des Wasserhaushaltsgesetzes vom 31. Juli 2009 begründet. Sie konkreti-
sieren insbesondere das Bundesrecht.  

 
- Kein Mehraufwand bedeutet die Neuregelung der Feststellung einer Genehmigungspflicht 

für bestimmte Indirekteinleitungen (§ 58 Absatz 2). Die Feststellung der Genehmigungs-
pflicht dient dazu, auf das Instrument der wasserbehördlichen Anordnung nach § 100 Ab-
satz 1 WHG zu verzichten und das Genehmigungsverfahren mit dem Indirekteinleiten mög-
lichst in kooperativer Weise zu gestalten. Abgesehen davon löst die Regelung die Ermäch-
tigungsgrundlage für eine Landesverordnung ab und führt damit zu einer Deregulierung.  

 
- Die neu gefasste Regelung zum Beitrag an den Kosten der Wasserdienstleistung Abwas-

serbeseitigung (§ 55), die Artikel 9 Absatz 2 der Wasserrahmenrichtlinie umsetzt, konkre-
tisiert lediglich die bisher bestehende Regelung und führt nicht zu erhöhten Kosten.  

 
- Die Erweiterung der Duldungspflichten in § 98 auf die Durchführung von Maßnahmen zur 

Erfüllung der Wasserversorgungspflicht führt zu keinen finanziellen Belastungen. Das Glei-
che gilt für die Erweiterung der Berechtigung auf Körperschaften oder juristische Personen 
des öffentlichen Rechts, denen nach § 52 die Abwasserbeseitigungspflicht übertragen 
wurde.   

 
- Da in Zukunft (§ 96) auch die Kosten der anlasslosen Überwachung umgelegt werden 

können, entstehen Privaten zusätzliche Kosten, während der staatliche Haushalt entlastet 
wird.  

 
- Die Regelung (§ 109), dass zur Prüfung von Anträgen und Anzeigen sowie zur Gewässer-

aufsicht und zur Abnahme, soweit erforderlich, die zuständige Behörde sachverständige 
Personen oder Stellen heranziehen oder anordnen kann, führt nicht zu einem relevanten 
Kostenmehraufwand für Unternehmen und privaten Haushalte. Sie löst, soweit sie einen 
breiten Anwendungsbereich hat, wie im Bereich der baurechtlichen Anforderungen an Ab-
wasseranlagen, konkrete Sachverständigenregelungen ab. Jenseits dieses Bereichs wird 
die Zahl der Anwendungsfälle gering sein.  

 
- Der bisherige Anwendungsbereich der Regelung zur Sicherheitsleistung (§ 111) wird er-

weitert. Es wird nicht mehr nur eine Sicherheitsleistung bei Erlaubnissen, gehobenen Er-
laubnissen und Bewilligungen geregelt, sondern bei jeglicher Zulassung. Dies führt zu ei-
ner Mehrbelastung, ist aber in der Sache gerechtfertigt, da ansonsten die öffentlichen 
Haushalte für die entstehenden Kosten aufkommen müssen.  

 
- Die Anforderung, beim Bau und Betrieb der verschiedenen wasserwirtschaftlichen Anlagen 

auf einen effizienten Einsatz von Ressourcen und Energie zu achten (§ 25 Absatz 3, § 40 
Absatz 2, § 56 Absatz 2) führt nicht zu einem erhöhten Kostenaufwand beim privaten An-
lagenbetreiber, weil die Kostenbilanz angesichts steigender Energiekosten zumindest Null 
sein dürfte. Die Anforderung ist so formuliert, dass das Verhältnis von Kostenaufwand und 
Kostenersparnis berücksichtigt werden kann. 
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- Die Regelung zu den Grundlagen der Wasserwirtschaft (§ 89) ermöglicht in Zukunft, dass 

die Datenübermittlung nach näherer Bestimmung durch die oberste Wasserbehörde und 
unentgeltlich zu erfolgen hat. Damit wird die Pflicht nach § 88 Absatz 2 WHG konkretisiert. 
Datenübermittlungen erfüllen im Zeitalter der elektronischen Datenverarbeitung nur dann 
ihren Zweck, wenn sie in die entsprechenden Datenverarbeitungssysteme passen. Inwie-
weit damit zusätzliche Kosten für Verwaltung, Kommunen und Wirtschaft verbunden sind, 
ist im Rahmen der Erarbeitung der Verordnung zu klären und kann zurzeit noch nicht ab-
geschätzt werden. 

 
 
2. Nordrhein-westfälisches Gesetz zur Ausführung des Abwasserabgabengesetzes  

 
Mit dem Gesetz werden weitgehend lediglich die bisherigen Regelungen im Landeswasserge-
setz weitergeführt. Solche Regelungen haben keine zu betrachtenden Auswirkungen auf Un-
ternehmen und private Haushalte.  
 
3. Verbandsgesetze  

 
Keine 
 
4. Sonstige 

 
Die redaktionellen Anpassungen und die Änderung des Wasserentnahmeentgeltgesetzes des 
Landes Nordrhein-Westfalen wirken sich nicht auf Unternehmen und private Haushalte aus. -
Da durch die Änderung des Landesabfallgesetzes (§ 36) in Zukunft auch die Kosten der an-
lasslosen Überwachung umgelegt werden können, entstehen Privaten zusätzliche Kosten, 
während der staatliche Haushalt entlastet wird. Die Änderung des Gesetzes zur Ausführungen 
des Gesetzes über Waser- und Bodenverbände wirkt sich ebenfalls nicht auf Unternehmen 
und private Haushalte aus. Die Schwellen des UVPG des Bundes führen zu mehr Vorprüfun-
gen im Einzelfall bei der Zulassung von Abwasserbehandlungsanlagen und Fischzuchtanla-
gen als nach UVPG NW. Allerdings haben die zuständigen Behörden bereits jetzt das UVPG 
des Bundes anzuwenden, so dass in der Sache kein Mehraufwand entsteht.  
 
 
H Geschlechterdifferenzierte Betrachtung der Auswirkungen des Gesetzes 
 
Das Landeswassergesetz sowie die Gesetze über die sondergesetzlichen Wasserverbände 
und die anderen Rechtsnormen haben keine Auswirkungen auf die Gleichstellung von Frauen 
und Männern. Die Wirkungen treten unabhängig vom Geschlecht der Betroffenen ein. Auswir-
kungen auf die unterschiedlichen Lebenssituationen von Frauen und Männern sind nicht zu 
erwarten. 
 
 
I Befristung 
 
Artikel 1 novelliert das Landeswassergesetz neu.. Das Gesetz setzt europäisches Recht  
(u. a. EU-WRRL) um und enthält in Teilen zwingende ergänzende Regelungen des bundes-
gesetzlichen Wasserhaushaltsgesetzes, ohne die ein Vollzug des Bundesgesetzes nicht mög-
lich ist. Daher wurde nach § 39 Absatz 3 Satz 3 GOLR von einer Befristung zugunsten einer 
Berichtspflicht abgesehen.  
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Artikel 2 regelt die ausführenden Regelungen zum AbwAG des Bundes neu und ist damit  
als neues Stammgesetz einzuordnen. Es ist ein Ausführungsgesetz zu einem Bundesgesetz 
(AbwAG). Daher wurde nach § 39 Absatz 3 Satz 3 GOLR von einer Befristung zugunsten einer 
Berichtspflicht abgesehen. Der Vollzug des Bundesrechts ist ohne die ausführenden Regelun-
gen nicht möglich. Dem Land entgingen erhebliche Einnahmen. Es ist eine Berichtspflicht nach 
10 Jahren geregelt.  
 
Beide Berichtsfristen sind angemessen, da die Regelungen zwingend zu treffende Ermächti-
gungen für Rechtsverordnungen und Verfahrensvorschriften enthalten, deren Evaluation nicht 
zu einer Streichung bzw. grundsätzlichen Modifizierung führen kann. Außerdem werden beide 
Gesetze mit dem vorliegenden Artikelgesetz umfassend novelliert. 
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Gesetz zur Änderung wasser- und wasserverbandsrechtlicher Vorschriften  
 

Inhaltsübersicht 
 
Artikel 1 Landeswassergesetz  
 
Artikel 2 Abwasserabgabengesetz NRW  
 
Artikel 3 Änderung des Aggerverbandsgesetzes  
 
Artikel 4 Änderung des Eifel-Rur-Verbandsgesetzes  
 
Artikel 5 Änderung des Emschergenossenschaftsgesetzes 
 
Artikel 6 Änderung des Gesetzes über den Erftverband  
 
Artikel 7 Änderung des Linksniederrheinischen Entwässerungs-Genossenschafts-Geset-

zes  
 
Artikel 8 Änderung des Lippeverbandsgesetzes 
 
Artikel 9 Änderung des Niersverbandsgesetzes 
 
Artikel 10 Änderung des Ruhrverbandsgesetzes 
 
Artikel 11 Änderung des Wupperverbandsgesetzes 
 
Artikel 12 Änderung des Kurortegesetzes 
 
Artikel 13 Änderung des Wasserentnahmeentgeltgesetzes des Landes Nordrhein-Westfalen 
 
Artikel 14 Änderung der Kommunalabwasserverordnung 
 
Artikel 15 Änderung der Verordnung zur Umsetzung von Artikel 4 und 5 der Richtlinie 

91/676/EWG des Rates vom 12. Dezember 1991 zum Schutz der Gewässer vor 
Verunreinigungen durch Nitrat aus landwirtschaftlichen Quellen - ABl. EG Nr. L 
375 S. 1  

 
Artikel 16 Änderung der Verordnung über zuständige Aufsichtsbehörden nach dem Gesetz 

über Wasser- und Bodenverbände 
 
Artikel 17 Änderung der Allgemeinen Hafenverordnung 
 
Artikel 18 Änderung der Emissionserklärungsverordnung 
 
Artikel 19 Änderung der Verordnung über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden 

Stoffen und über Fachbetriebe  
 
Artikel 20 Änderung der Selbstüberwachungsverordnung kommunal 
 
Artikel 21 Änderung der Badegewässerverordnung 
 
Artikel 22 Änderung der Verordnung über die Schiffbarkeit von Gewässern 
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Artikel 23 Änderung der Selbstüberwachungsverordnung Abwasser 
 
Artikel 24 Aufhebung der Gewässerbestandsaufnahme-, Einstufungs- und Überwachungs-

verordnung  
 
Artikel 25 Aufhebung der Verordnung zur Umsetzung der Richtlinie 2000/76/EG über die 

Verbrennung von Abfällen 
 
Artikel 26 Änderung der Eigenbetriebsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen 
 
Artikel 27  Änderung des Landesabfallgesetzes  
 
Artikel 28 Änderung des Gesetzes zur Ausführung des Gesetzes über Wasser- und Boden-

verbände (Wasserverbandsgesetz – WVG) vom 12. Februar 1991 (BGBl. I. S. 405) 
im Lande Nordrhein-Westfalen 

 
Artikel 29  Änderung des Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung in Nordrhein–

Westfalen 
 
Artikel 30  Inkrafttreten 

 
 

Artikel 1 
 
Das Landeswassergesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 25. Juni 1995 (GV. NRW. 
S. 926), das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 5. März 2013 (GV. NRW. S. 133) geän-
dert worden ist, wird wie folgt gefasst: 
 
 

„Wassergesetz für das Land Nordrhein-Westfalen 

(Landeswassergesetz  LWG) 
 

Kapitel 1 
Allgemeine Bestimmungen 

 
§ 1 Sachlicher Anwendungsbereich (zu § 2 des Wasserhaushaltsgesetzes) 
§ 2 Einteilung der oberirdischen Gewässer, Begriffsbestimmungen 
§ 3 Eigentumsverhältnisse an Gewässern erster und zweiter Ordnung, sonstige Gewässer (zu 

§ 4 Absatz 5 des Wasserhaushaltsgesetzes) 
§ 4 Eintragung im Grundbuch (zu § 4 Absatz 5 des Wasserhaushaltsgesetzes) 
§ 5 Bisheriges Eigentum (zu § 4 Absatz 5 des Wasserhaushaltsgesetzes) 
§ 6 Uferlinie (zu § 4 Absatz 5 des Wasserhaushaltsgesetzes) 
§ 7 Verlandung, Überflutung (zu § 4 Absatz 5 des Wasserhaushaltsgesetzes) 
§ 8 Uferabriss (zu § 4 Absatz 5 des Wasserhaushaltsgesetzes) 
§ 9 Verlagerung des Gewässers (zu § 4 Absatz 5 des Wasserhaushaltsgesetzes) 
§ 10 Inseln, verlassenes Gewässerbett (zu § 4 Absatz 5 des Wasserhaushaltsgesetzes) 
§ 11 Bildung und Information 
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Kapitel 2 
Bewirtschaftung von Gewässern 

 
Abschnitt 1 

Gemeinsame Bestimmungen 
 
§ 12 Bewirtschaftung in Flussgebietseinheiten (zu § 7 Absatz 5 des Wasserhaushaltsgeset-

zes) 
§ 13 Verordnungsermächtigung zur Gewässerbewirtschaftung (zu § 23 des Wasserhaus-

haltsgesetzes) 
§ 14 Gehobene Erlaubnis (zu § 15 des Wasserhaushaltsgesetzes) 
§ 15 Bewilligung (zu § 10 des Wasserhaushaltsgesetzes) 
§ 16 Rechtsnachfolge (zu § 8 Absatz 4 des Wasserhaushaltsgesetzes) 
 
 

Abschnitt 2 
Bewirtschaftung oberirdischer Gewässer 

 
§ 17 Erlaubnisfreie Benutzungen (zu § 8 Absatz 3 des Wasserhaushaltsgesetzes) 
§ 18 Duldungspflicht des Gewässereigentümers (zu § 4 Absatz 5 des Wasserhaushaltsge-

setzes) 
§ 19 Gemeingebrauch (zu § 25 des Wasserhaushaltsgesetzes) 
§ 20 Regelung des Gemeingebrauchs sowie des Verhaltens im Uferbereich (zu § 25 des 

Wasserhaushaltsgesetzes) 
§ 21 Eigentümer- und Anliegergebrauch (zu § 26 des Wasserhaushaltsgesetzes) 
§ 22 Genehmigung von Anlagen in, an, über und unter oberirdischen Gewässern (zu § 36 

des Wasserhaushaltsgesetzes) 
§ 23 Unterhaltung von Anlagen in, an, über und unter oberirdischen Gewässern (zu § 36 

des Wasserhaushaltsgesetzes) 
§ 24 Anpassung und Rückbau von Anlagen in, an, über und unter oberirdischen Gewässern 

(zu § 36 des Wasserhaushaltsgesetzes) 
§ 25 Anlagen zur Benutzung eines Gewässers 
§ 26 Außer Betrieb Setzen und Beseitigen von Stauanlagen 
§ 27 Anschluss von Stauanlagen 
§ 28 Nutzung der Wasserkraft 
§ 29 Staumarke 
§ 30 Unbefugtes Ablassen 
§ 31 Gewässerrandstreifen (zu § 38 des Wasserhaushaltsgesetzes) 
 
 

Abschnitt 3 
Bewirtschaftung des Grundwassers 

 
§ 32 Entnahmen aus dem Grundwasser (zu § 46 des Wasserhaushaltsgesetzes) 
§ 33 Außer Betrieb Setzen, Beseitigen und Ändern von Benutzungsanlagen 
§ 34 Erdaufschlüsse, unterirdische Anlagen (zu § 49 des Wasserhaushaltsgesetzes) 
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Kapitel 3 
Besondere wasserwirtschaftliche Bestimmungen 

 
Abschnitt 1 

Öffentliche Wasserversorgung, Wasserschutzgebiete, Heilquellenschutz 
 
§ 35 Wasserschutzgebiete (zu §§ 51, 52 des Wasserhaushaltsgesetzes) 
§ 36 Heilquellenschutzgebiete (zu § 53 des Wasserhaushaltsgesetzes) 
§ 37 Wasserentnahmen zur öffentlichen Trinkwasserversorgung (zu §§ 12, 50 des Wasser-

haushaltsgesetzes) 
§ 38 Sicherstellung der öffentlichen Wasserversorgung (zu § 50 des Wasserhaushaltsge-

setzes) 
§ 39 Kostenumlage (zu § 50 des Wasserhaushaltsgesetzes) 
§ 40 Anlagen zur Wassergewinnung und zur Aufbereitung von Wasser für die öffentliche 

Trinkwasserversorgung (zu § 50 des Wasserhaushaltsgesetzes) 
§ 41 Anzeigepflicht 
§ 42 Verpflichtung zur Selbstüberwachung 
 
 

Abschnitt 2 
Abwasserbeseitigung 

 
Unterabschnitt 1 

Begriffsbestimmungen, Grundsätze 
 
§ 43 Begriffsbestimmung 
§ 44 Beseitigung von Niederschlagswasser (zu § 55 Absatz 2 des Wasserhaushaltsgeset-

zes) 
§ 45 Erlaubniserteilung für das Einleiten von Abwasser (zu § 57 des Wasserhaushaltsge-

setzes) 
 
 

Unterabschnitt 2 
Gemeindliche und wasserverbandliche Abwasserbeseitigungspflicht, Übergang von Pflichten 
 
§ 46 Pflicht und Umfang der gemeindlichen Abwasserbeseitigung (zu § 56 des Wasserhaus-

haltsgesetzes) 
§ 47 Abwasserbeseitigungskonzept 
§ 48 Abwasserüberlassungspflicht 
§ 49 Ausnahmen von der Abwasserbeseitigungspflicht, Übergang auf Dritte 
§ 50 Gemeinsame Abwasserbeseitigungspflicht (zu § 56 des Wasserhaushaltsgesetzes) 
§ 51 Übergangsregelung 
§ 52 Übergang gemeindlicher Pflichten auf juristische Personen und Körperschaften des öf-

fentlichen Rechts (zu § 56 des Wasserhaushaltsgesetzes) 
§ 53 Abwasserbeseitigungspflicht im Gebiet von Abwasserverbänden (zu § 56 des Wasser-

haushaltsgesetzes) 
 
 

Unterabschnitt 3 
Umlage von Kosten, Ausgleichszahlungen 

 
§ 54 Umlage von Kosten der Abwasser- und Fremdwasserbeseitigung 
§ 55 Beitrag an den Kosten der Wasserdienstleistung Abwasserbeseitigung 
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Unterabschnitt 4 

Anforderungen an Abwasseranlagen, Einleitung und Selbstüberwachung 
 
§ 56 Bau und Betrieb von Abwasseranlagen (zu § 60 des Wasserhaushaltsgesetzes) 
§ 57 Anzeige und Genehmigung von Abwasseranlagen 
§ 58 Einleiten von Abwasser in öffentliche und private Abwasseranlagen (zu §§ 55, 58, 59 

des Wasserhaushaltsgesetzes) 
§ 59 Selbstüberwachung von Abwassereinleitungen und Abwasseranlagen (zu §§ 60, 61 

des Wasserhaushaltsgesetzes) 
 
 

Unterabschnitt 5 
Gewässerschutzbeauftragte 

 
§ 60 Gewässerschutzbeauftragte bei Abwasserverbänden (zu § 64 des Wasserhaushalts-

gesetzes) 
 
 

Abschnitt 3 
Gewässerunterhaltung, Ausgleich der Wasserführung, Gewässerausbau 

 
Unterabschnitt 1 

Gewässerunterhaltung 
 
§ 61 Gewässerunterhaltung (zu § 39 des Wasserhaushaltsgesetzes) 
§ 62 Pflicht zur Gewässerunterhaltung (zu § 40 des Wasserhaushaltsgesetzes) 
§ 63 Gewässerunterhaltung durch Dritte (zu § 39 des Wasserhaushaltsgesetzes) 
§ 64 Umlage des Unterhaltungsaufwands (zu § 40 des Wasserhaushaltsgesetzes) 
§ 65 Entscheidung in Fragen der Gewässerunterhaltung (zu §§ 39 bis 41 des Wasserhaus-

haltsgesetzes) 
 
 

Unterabschnitt 2 
Ausgleich der Wasserführung 

 
§ 66 Pflicht zum Ausgleich der Wasserführung 
§ 67 Umlage des Aufwands für den Ausgleich der Wasserführung 
 
 

Unterabschnitt 3 
Gewässerausbau 

 
§ 68 Pflicht zum Gewässerausbau (zu § 67 des Wasserhaushaltsgesetzes) 
§ 69 Umlage des Ausbauaufwands 
§ 70 Vorteilsausgleich (zu § 67 des Wasserhaushaltsgesetzes) 
§ 71 Grundsätze für den Gewässerausbau (zu § 67 des Wasserhaushaltsgesetzes) 
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Unterabschnitt 4 
Gemeinsame Vorschriften 

 
§ 72 Finanzierungshilfen des Landes (zu § 40 des Wasserhaushaltsgesetzes) 
§ 73 Vorkaufsrecht 
§ 74 Koordinierung der Unterhaltung und des Ausbaus der Gewässer sowie des Ausgleichs 

der Wasserführung 
 
 

Abschnitt 4 
Talsperren, Hochwasserrückhaltebecken, Rückhaltebecken außerhalb von Gewässern 

 
§ 75 Talsperren, Hochwasserrückhaltebecken, Rückhaltebecken außerhalb von Gewäs-

sern 
§ 76 Bau und Betrieb 
 
 

Abschnitt 5 
Hochwasserschutz 

 
Unterabschnitt 1 

Deiche und andere Hochwasserschutzanlagen 
 
§ 77 Errichten, Beseitigen, Umgestalten von Deichen und anderen Hochwasserschutzbau-

ten (zu § 67 Absatz 2 des Wasserhaushaltsgesetzes) 
§ 78 Unterhaltung und Wiederherstellung 
§ 79 Umlage 
§ 80 Entscheidung in Unterhaltungsfragen 
§ 81 Statusbericht (zu § 67 des Wasserhaushaltsgesetzes) 
§ 82 Schutzvorschriften 
 
 

Unterabschnitt 2 
Überschwemmungsgebiete 

 
§ 83 Festsetzung und vorläufige Sicherung von Überschwemmungsgebieten (zu § 76 des 

Wasserhaushaltsgesetzes) 
§ 84 Besondere Bestimmungen für Überschwemmungsgebiete (zu § 78 des Wasserhaus-

haltsgesetzes) 
§ 85 Melde-, Warn- und Alarmordnung zum Schutz vor Hochwasser (zu § 79 Absatz 2 des 

Wasserhaushaltsgesetzes) 
 
 

Abschnitt 6 
Wasserwirtschaftliche Planung, Grundlagen der Wasserwirtschaft 

 
Unterabschnitt 1 

Hochwasserrisikomanagementplanung nach § 75 des Wasserhaushaltsgesetzes, Maßnah-
menprogramm und Bewirtschaftungsplanung nach §§ 82, 83 des Wasserhaushaltsgesetzes 

 
§ 86 Beteiligung bei Maßnahmenprogramm und Bewirtschaftungsplan (zu §§ 82, 83, 85 des 

Wasserhaushaltsgesetzes) 
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§ 87 Information und aktive Beteiligung der Öffentlichkeit bei der Hochwasserrisikomanage-
mentplanung (zu § 79 Absatz 1 des Wasserhaushaltsgesetzes) 

§ 88 Bekanntgabe und Verbindlichkeit der wasserwirtschaftlichen Planungen (zu §§ 75, 82, 
83 des Wasserhaushaltsgesetzes) 

 
 

Unterabschnitt 2 
Grundlagen der Wasserwirtschaft, Daten und Dokumentation 

 
§ 89 Grundlagen der Wasserwirtschaft (zu § 88 des Wasserhaushaltsgesetzes) 
§ 90 Informations- und Dokumentationspflichten (zu §§ 51, 53, 76, 82, 83 des Wasserhaus-

haltsgesetzes) 
 
 

Unterabschnitt 3 
Wasserbuch 

 
§ 91 Einrichtung des Wasserbuchs (zu § 87 des Wasserhaushaltsgesetzes) 
§ 92 Eintragung, Verfahren (zu § 87 des Wasserhaushaltsgesetzes) 
 
 

Kapitel 4 
Gewässeraufsicht 

 
§ 93 Aufgaben der Gewässeraufsicht (zu § 100 Absatz 1 des Wasserhaushaltsgesetzes) 
§ 94 Überwachung von Abwassereinleitungen 
§ 95 Gewässer- und Deichschau 
§ 96 Kosten der Gewässeraufsicht (zu § 100 des Wasserhaushaltsgesetzes) 
 
 

Kapitel 5 
Duldungs- und Gestattungsverpflichtungen, Betretungsrechte, Mitwirkungspflichten 

 
§ 97 Besondere Pflichten Dritter beim Gewässerausbau, Deichbau, der Gewässerunterhal-

tung und der Gewässer- und Deichschau (zu § 41 des Wasserhaushaltsgesetzes) 
§ 98 Besondere Pflichten im Interesse der Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung, 

bei der Erteilung von Wasserrechten, Anzeigeverfahren und Grundlagenermittlung (zu 
§ 101 des Wasserhaushaltsgesetzes) 

§ 99 Einschränkende Vorschriften (zu §§ 92, 93 des Wasserhaushaltsgesetzes) 
§ 100 Wasser- und Hochwassergefahr 
 
 

Kapitel 6 
Enteignung, Entschädigung, Ausgleich 

 
§ 101 Enteignung und Enteignungsverfahren (zu § 71 des Wasserhaushaltsgesetzes) 
§ 102 Entschädigungsverfahren (zu §§ 22, 96 bis 99 des Wasserhaushaltsgesetzes) 
§ 103 Ausgleichsverfahren (zu §§ 22, 52 Absatz 5, § 53 Absatz 5, § 78 Absatz 5, 6 des Was-

serhaushaltsgesetzes)  
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Kapitel 7 
Verwaltungsverfahren, Rechtsverordnungen 

 
Abschnitt 1 

Verwaltungsverfahren 
 

§ 104 Grundsätze 
§ 105 Verfahren über die Erteilung von Zwangsrechten 
§ 106 Verfahren über Antrag auf gehobene Erlaubnis oder Bewilligung (zu § 11 des Wasser-

haushaltsgesetzes) 
§ 107 Gewässerausbauverfahren (zu § 68 des Wasserhaushaltsgesetzes) 
§ 108 Sondervorschrift für Wasserverbände 
§ 109 Sachverständige 
§ 110 Bauordnungsrechtliche Anforderungen 
§ 111 Sicherheitsleistung 
 
 

Abschnitt 2 
Verordnungen 

 
§ 112 Verordnungen der oberen und unteren Wasserbehörden 
§ 113 Festsetzen von Wasserschutz- und Heilquellenschutzgebieten 
 
 

Kapitel 8 
Behördenaufbau, Zuständigkeiten 

 
§ 114 Behördenaufbau 
§ 115 Sonderordnungsbehörden 
§ 116 Aufsichtsbehörden 
§ 117 Bestimmung der zuständigen Behörden 
 
 

Kapitel 9 
Verkehrliche Regelungen 

 
§ 118 Schifffahrt 
§ 119 Hafen- und Ufergeldtarife 
§ 120 Fähren 
§ 121 Besondere Pflichten im Interesse der Schifffahrt und des Sports 
 
 

Kapitel 10 
Wassergefährdende Stoffe 

 
§ 122 Wassergefährdende Stoffe (zu §§ 62, 63 des Wasserhaushaltsgesetzes) 
 
 

Kapitel 11 
Bußgeld-, Überleitungs- und Schlussbestimmungen 

 
§ 123 Bußgeldvorschriften 
§ 124 Einschränkung von Grundrechten 
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§ 125 Überleitung 
§ 126 Inkrafttreten, Berichtspflicht 
 
 
 

Kapitel 1 
Allgemeine Bestimmungen 

 
 

§ 1 
Sachlicher Anwendungsbereich 

(zu § 2 des Wasserhaushaltsgesetzes) 
 
Dieses Gesetz gilt für die in § 2 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 und 3 des Wasserhaushaltsgesetzes 
vom 31. Juli 2009 (BGBl. I S. 2585) in der jeweils geltenden Fassung aufgeführten Gewässer und 
deren Teile sowie für Handlungen und Anlagen, die sich auf die Gewässer und ihre Nutzungen 
auswirken oder auswirken können.  
 
 

§ 2 
Einteilung der oberirdischen Gewässer, Begriffsbestimmungen 

 
(1) Oberirdische Gewässer werden eingeteilt in 
1. Gewässer erster Ordnung: 

die in der Anlage 1 unter A aufgeführten Gewässerstrecken, 
2. Gewässer zweiter Ordnung: 

die in der Anlage 1 unter B aufgeführten Gewässer, 
3. sonstige Gewässer. 
(2) Fließende Gewässer im Sinne dieses Gesetzes sind oberirdische Gewässer mit ständigem 
oder zeitweiligem Abfluss, die der Vorflut für Grundstücke mehrerer Eigentümer dienen. Anla-
gen zur Ableitung von Abwasser, Niederschlagswasser oder sonstigem Wasser sowie zur 
Straßenentwässerung gewidmete Seitengräben von Straßen (Straßenseitengräben) sowie 
Anlagen zur Bewässerung (Bewässerungsgräben) sind keine Gewässer. 
 
 

§ 3 
Eigentumsverhältnisse an Gewässern erster und zweiter Ordnung, sonstige Gewässer  

(zu § 4 Absatz 5 des Wasserhaushaltsgesetzes) 
 

(1) Die Gewässer erster Ordnung sind Eigentum des Landes, soweit sie nicht Bundeswasser-
straßen sind. 
(2) Bildet ein Gewässer zweiter Ordnung oder ein sonstiges Gewässer kein selbständiges 
Grundstück, ist es Bestandteil der Ufergrundstücke und gehört deren Eigentümern. 
(3) Gehören die Ufer verschiedenen Eigentümern, so ist vorbehaltlich abweichender privat-
rechtlicher Regelungen Eigentumsgrenze 
1. für gegenüberliegende Ufergrundstücke eine durch die Mitte des Gewässers bei Mittel-

wasserstand zu ziehende Linie, 
2. für nebeneinander liegende Ufergrundstücke die Senkrechte von dem Endpunkt der Land-

grenze auf die in Nummer 1 bezeichnete Mittellinie. 
(4) Als Mittelwasserstand gilt das Mittel der Wasserstände derjenigen zwanzig Jahre, die je-
weils dem letzten Jahr vorangehen, in dessen Jahreszahl die Zahl Zehn aufgeht. Stehen Pe-
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gelbeobachtungen für diesen zwanzigjährigen Zeitraum nicht zur Verfügung, so kann eine an-
dere Jahresreihe verwendet werden. Solange Pegelbeobachtungen nicht vorliegen, bestimmt 
sich der Mittelwasserstand nach der Grenze des Graswuchses. 
(5) Ist Absatz 3 wegen der besonderen Form des Gewässers nicht anwendbar, so steht das 
Eigentum an dem Gewässer den Eigentümern der Ufergrundstücke nach dem Verhältnis ihrer 
Uferstrecken zu. 
(6) An Grenzgewässern, die die Grenze zum Land Rheinland-Pfalz bilden, reicht, soweit die 
Eigentumsverhältnisse nicht anderweitig geregelt sind, das Gewässereigentum bis zur Lan-
desgrenze.  

 
 

§ 4 
Eintragung im Grundbuch 

(zu § 4 Absatz 5 des Wasserhaushaltsgesetzes) 
 
Wird die Eintragung des dem Eigentümer des Ufergrundstücks gehörenden Anteils an einem 
Gewässer im Grundbuch beantragt, so ist er im Grundbuch und im Liegenschaftskataster nur 
als Anteil an dem Gewässer zu bezeichnen. 
 
 

§ 5 
Bisheriges Eigentum 

(zu § 4 Absatz 5 des Wasserhaushaltsgesetzes) 
 
(1) Soweit bei Inkrafttreten dieses Gesetzes das Eigentum an Gewässern erster Ordnung ei-
nem anderen als dem Bund oder dem Land, an Gewässern zweiter Ordnung oder an sonstigen 
Gewässern einem anderen als den Eigentümern der Ufergrundstücke zusteht, bleibt es auf-
rechterhalten. 
(2) Zugunsten des Landes ist die Enteignung von Gewässern erster Ordnung zulässig, soweit 
sie nicht dem Bund gehören. Das Landesenteignungs- und -entschädigungsgesetz vom  
20. Juni 1989 (GV. NRW. S. 366, ber. S. 570) in der jeweils geltenden Fassung ist anzuwen-
den. 
 
 

§ 6 
Uferlinie 

(zu § 4 Absatz 5 des Wasserhaushaltsgesetzes) 
 
(1) Die Grenze zwischen dem Gewässer und den Ufergrundstücken (Uferlinie) wird durch den 
Mittelwasserstand bestimmt. 
(2) Die Uferlinie kann durch die zuständige Behörde festgesetzt und, soweit erforderlich, be-
zeichnet werden. Jeder Beteiligte kann die Festsetzung und die Bezeichnung der Uferlinie auf 
seine Kosten verlangen. Die Bezeichnung der Uferlinie darf nicht unbefugt beseitigt oder ver-
ändert werden. 
 
 

§ 7 
Verlandung, Überflutung 

(zu § 4 Absatz 5 des Wasserhaushaltsgesetzes) 
 
(1) Eine durch allmähliches Anlanden oder durch Zurücktreten des Wassers entstandene Ver-
landung wächst an fließenden Gewässern den Eigentümern der Ufergrundstücke zu, wenn die 
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Verlandung mit dem bisherigen Ufer bei Mittelwasserstand zusammenhängt, sich darauf Pflan-
zenwuchs gebildet hat und seit dem Ende des Jahres, in dem sich der Pflanzenwuchs gebildet 
hat, drei Jahre verstrichen sind. 
(2) Bei Seen, Teichen, Weihern und ähnlichen Wasseransammlungen gehören Verlandungen 
innerhalb der bisherigen Eigentumsgrenze den Gewässereigentümern. Diese haben früheren 
Anliegern den Zutritt zum Gewässer zu gestatten, soweit dies zur Ausübung des Gemeinge-
brauchs in dem bisher geübten Umfang erforderlich ist. 
(3) Werden an Gewässern zweiter Ordnung oder an sonstigen Gewässern, die kein selbstän-
diges Grundstück bilden, Grundstücke bei Mittelwasserstand dauernd überflutet, findet § 3 
Anwendung. 
(4) Werden an Gewässern zweiter Ordnung oder an sonstigen Gewässern, die ein selbstän-
diges Grundstück bilden, Grundstücke bei Mittelwasserstand dauernd überflutet, wächst das 
Eigentum an den überfluteten Flächen dem Gewässereigentümer zu. Die neue Grenze zwi-
schen dem Gewässer und dem Ufergrundstück ist die Uferlinie. 
(5) Die Rechtsfolgen der Absätze 3 und 4 treten bei Überflutungen, die infolge künstlicher 
Einwirkungen entstanden sind, nur ein, wenn diese auf rechtlich zulässige Weise herbeigeführt 
worden sind. In diesem Fall hat derjenige, der die Überflutungen verursacht hat, die betroffe-
nen Eigentümer zu entschädigen. 
 
 

§ 8 
Uferabriss 

(zu § 4 Absatz 5 des Wasserhaushaltsgesetzes) 
 
(1) Wird ein Stück Land durch Naturgewalt von dem Ufer abgerissen und mit einem anderen 
Ufergrundstück vereinigt, so wird es dessen Bestandteil, wenn es von diesem Grundstück 
nicht mehr unterschieden werden kann oder wenn die Vereinigung drei Jahre bestanden hat, 
ohne dass der Eigentümer oder ein sonst Berechtigter von seinem Recht, das abgerissene 
Stück wegzunehmen, Gebrauch gemacht hat. 
(2) Unter den gleichen Voraussetzungen wird ein abgerissenes Stück Land, das sich ohne 
Zusammenhang mit einem Ufer im Gewässer festgesetzt hat, Eigentum des Gewässereigen-
tümers. 

 
 

§ 9 
Verlagerung des Gewässers  

(zu § 4 Absatz 5 des Wasserhaushaltsgesetzes) 
 
(1) Hat ein Gewässer zweiter Ordnung oder ein sonstiges Gewässer infolge natürlicher Ereig-
nisse sein bisheriges Bett verlassen und sich ein neues Bett geschaffen, ist der frühere Zu-
stand von dem zur Gewässerunterhaltung Verpflichteten wiederherzustellen, wenn es das 
Wohl der Allgemeinheit erfordert. Hierüber entscheidet die zuständige Behörde; sie kann Art 
und Umfang der Wiederherstellungsarbeiten bestimmen. § 64 Absatz 1 ist entsprechend und 
mit der Maßgabe anzuwenden, dass die Anteile der Erschwerer entfallen. 
(2) Erfordert das Wohl der Allgemeinheit die Wiederherstellung nicht, sind diejenigen Grund-
eigentümer und Nutzungsberechtigten, die von der Veränderung betroffen werden, insgesamt 
oder einzeln berechtigt, den früheren Zustand auf ihre Kosten wiederherzustellen, sofern das 
betroffene Grundstück im Geltungsbereich eines Bebauungsplans gemäß § 30 des Bauge-
setzbuchs in der Fassung der Bekanntmachung vom 23. September 2004 (BGBl. I S. 2414) in 
der jeweils geltenden Fassung oder innerhalb eines im Zusammenhang bebauten Ortsteils 
liegt. Das Gleiche gilt für andere Grundstücke mit genehmigter Bebauung, wenn mit der Ver-
änderung des Gewässerbettes die zulässige Nutzung der Grundstücke erheblich beeinträch-
tigt wird. Absatz 1 Satz 2 gilt entsprechend. 
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(3) Ordnet die zuständige Wasserbehörde die Wiederherstellung nach Absatz 1 nicht an und 
besteht kein Anspruch nach Absatz 2 auf Wiederherstellung, kann der Eigentümer des neuen 
Gewässerbettes vom Land Entschädigung verlangen. 
(4) Das Recht auf Wiederherstellung und Entschädigung erlischt binnen einer Frist von drei 
Jahren, gerechnet vom Ende des Jahres, in dem das Gewässer sein Bett verlassen hat. Lie-
gen besondere Gründe vor, kann die zuständige Behörde die Frist verlängern. 
(5) Wird einem Gewässer zweiter Ordnung oder einem sonstigen Gewässer, das kein selb-
ständiges Grundstück bildet, durch Baumaßnahmen ein neues Bett geschaffen, findet § 3 An-
wendung. 
(6) Wird einem Gewässer zweiter Ordnung oder einem sonstigen Gewässer, das ein selbstän-
diges Grundstück bildet, durch Baumaßnahmen ein neues Bett geschaffen, so wächst das 
Eigentum an den neuen Gewässerflächen dem Gewässereigentümer zu. Neue Eigentums-
grenze ist die Uferlinie. 
(7) Die Rechtsfolge der Absätze 5 oder 6 tritt nur ein, wenn das neue Gewässerbett auf recht-
lich zulässige Weise geschaffen worden ist. In diesem Fall hat derjenige, der dies verursacht 
hat, die betroffenen Eigentümer zu entschädigen. 
(8) Tritt der Fall des Absatzes 1 bei Gewässern erster Ordnung ein, die Eigentum des Landes 
sind, so wird Eigentümer der neuen Gewässerstrecke das Land; die bisherigen Eigentümer 
des neuen Bettes sind zu entschädigen. Ist ein anderer als das Land Eigentümer des verlas-
senen Bettes, so hat er nach dem Maße seines Vorteils dem Land gegenüber zur Entschädi-
gung beizutragen. 
 
 

§ 10 
Inseln, verlassenes Gewässerbett 

(zu § 4 Absatz 5 des Wasserhaushaltsgesetzes) 
 
(1) Tritt in einem Gewässer eine Erderhöhung hervor, die den Mittelwasserstand überragt und 
bei diesem Wasserstand nach keiner Seite hin mit dem Ufer zusammenhängt (Insel), oder wird 
ein Gewässerbett vom Wasser verlassen, bleibt das Eigentum an den hierdurch entstandenen 
Landflächen unverändert. 
(2) Die §§ 6 bis 8 finden bei Inseln Anwendung. 
 
 

§ 11 
Bildung und Information 

 
Das allgemeine Verständnis für die Ziele des Schutzes der oberirdischen Gewässer und des 
Grundwassers ist mit geeigneten Mitteln zu fördern. Erziehungs-, Bildungs- und Informations-
träger klären auf allen Ebenen im Sinne einer Bildung für nachhaltige Entwicklung über die 
Bedeutung der oberirdischen Gewässer und des Grundwassers als Bestandteil des Natur-
haushalts und als Lebensraum für Tiere und Pflanzen, ihre Bewirtschaftung und Nutzung für 
den Menschen sowie die Aufgaben der Wasserwirtschaft auf und wecken das Bewusstsein für 
einen verantwortungsvollen Umgang mit oberirdischen Gewässern und Grundwasser. 
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Kapitel 2 
Bewirtschaftung von Gewässern 

 
 

Abschnitt 1 
Gemeinsame Bestimmungen 

 
 

§ 12 
Bewirtschaftung in Flussgebietseinheiten  

(zu § 7 Absatz 5 des Wasserhaushaltsgesetzes) 
 
Die Bewirtschaftung der oberirdischen Gewässer auf dem Gebiet des Landes Nordrhein-West-
falen und der ihnen zugeordneten Grundwasserkörper findet nach Maßgabe dieses Abschnitts 
für die folgenden Flussgebietseinheiten statt, deren jeweilige Einzugsgebiete erfasst werden: 
1. Ems, 
2.  Maas,  
3.  Rhein und  
4.  Weser.  
Die Flussgebietseinheiten mit ihren Einzugsgebieten sind in der Anlage 2 dargestellt. 
 
 

§ 13 
Verordnungsermächtigung zur Gewässerbewirtschaftung 

(zu § 23 des Wasserhaushaltsgesetzes) 
 
Das für Umwelt zuständige Ministerium wird ermächtigt, nach Anhörung des für Umweltschutz 
zuständigen Ausschusses des Landtages durch Rechtsverordnung Vorschriften zum Schutz 
und zur Bewirtschaftung der Gewässer im Umfang der Ermächtigungen zum Schutz und zur 
Nutzung der Gewässer nach § 23 Absatz 1 des Wasserhaushaltsgesetzes, zum Schutz des 
Grundwassers in Verbindung mit § 48 Absatz 1 Satz 2 und Absatz 2 Satz 3 des Wasserhaus-
haltsgesetzes und zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen in Verbindung mit § 62 Ab-
satz 4 und § 63 Absatz 2 Satz 2 des Wasserhaushaltsgesetzes zu erlassen.  
 
 

§ 14 
Gehobene Erlaubnis 

(zu § 15 des Wasserhaushaltsgesetzes) 
 
Für die gehobene Erlaubnis gelten § 14 Absatz 1 Nummer 3 und Absatz 2 des Wasserhaus-
haltsgesetzes und § 16 entsprechend.  
 
 

§ 15 
Bewilligung  

(zu § 10 des Wasserhaushaltsgesetzes) 
 
Auf die Ansprüche aus dem bewilligten Recht sind die für die Ansprüche aus dem Eigentum 
geltenden Vorschriften des bürgerlichen Rechts entsprechend anzuwenden. 
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§ 16 
Rechtsnachfolge 

(zu § 8 Absatz 4 des Wasserhaushaltsgesetzes) 
 
Der Übergang einer Erlaubnis oder einer Bewilligung auf den Rechtsnachfolger nach § 8 Ab-
satz 4 des Wasserhaushaltsgesetzes ist der zuständigen Behörde anzuzeigen, sofern es sich 
bei der Gewässerbenutzung um eine nach dem Abwasserabgabengesetz zu veranlagende 
Einleitung von Abwasser oder eine Entnahme von Wasser mit mehr als 3 000 Kubikmetern im 
Jahr handelt. Die Änderung des Rechtsinhabers ist in das Wasserbuch einzutragen. 
 
 

Abschnitt 2 
Bewirtschaftung oberirdischer Gewässer 

 
 

§ 17 
Erlaubnisfreie Benutzungen  

(zu § 8 Absatz 3 des Wasserhaushaltsgesetzes) 
 
Keiner Erlaubnis bedürfen das Entnehmen von Wasserproben und das Wiedereinleiten der 
Proben nach ihrer Untersuchung. 
 
 

§ 18 
Duldungspflicht des Gewässereigentümers 

(zu § 4 Absatz 5 des Wasserhaushaltsgesetzes) 
 
Bei künstlichen Gewässern und Talsperren ist der Gewässereigentümer nicht verpflichtet, er-
laubnispflichtige Benutzungen zu dulden. 
 
 

§ 19 
Gemeingebrauch  

(zu § 25 des Wasserhaushaltsgesetzes) 
 
(1) Jede Person darf natürliche oberirdische Gewässer zum Baden, Viehtränken, Schwem-
men, Schöpfen mit Handgefäßen, Eissport und Befahren mit kleinen Fahrzeugen ohne eigene 
Triebkraft benutzen, Wasser mittels fahrbarer Behältnisse entnehmen sowie Wasser aus einer 
erlaubnisfreien Bodenentwässerung landwirtschaftlich, forstwirtschaftlich oder gärtnerisch ge-
nutzter Grundstücke einleiten, soweit nicht andere Rechtsvorschriften oder Rechte anderer 
entgegenstehen, insbesondere schädliche Gewässerveränderungen nicht zu erwarten sind, 
und soweit Befugnisse oder der Eigentümer- oder Anliegergebrauch anderer dadurch nicht 
beeinträchtigt werden. Satz 1 gilt nicht für künstliche Gewässer.  
(2) Der Gemeingebrauch nach Absatz 1 Satz 1 wird auf das Einbringen von Fischnahrung 
erstreckt, soweit dadurch keine nachteiligen Auswirkungen auf den Gewässerzustand zu er-
warten sind. 
(3) Anlieger eines Gewässers haben zu dulden, dass kleine Fahrzeuge ohne eigene Triebkraft 
auf eigene Gefahr um eine Stauanlage herumgetragen werden, soweit nicht einzelne Grund-
stücke von der zuständigen Behörde auf Grund eines Antrags der Anlieger ausgeschlossen 
sind. Entstehen Schäden, so hat der Geschädigte Anspruch gegen den Schädiger auf Scha-
densersatz. Kann der Schädiger nicht festgestellt werden, haftet der Betreiber der Stauanlage. 
(4) Schiffbare Gewässer darf jedermann mit Wasserfahrzeugen befahren.  
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(5) Soweit das Befahren des Gewässers nicht als Gemeingebrauch zugelassen ist, darf es auf 
nicht schiffbaren Gewässern nur mit widerruflicher Genehmigung der zuständigen Behörde 
ausgeübt werden.  Die Genehmigung nach Satz 1 soll in der Regel nur für elektrisch angetrie-
bene Fahrzeuge erteilt werden. Für Fahrzeuge mit Verbrennungsmotoren darf sie nur erteilt 
werden, wenn die Schifffahrt dem öffentlichen Interesse oder der Betreuung des Kanu- oder 
des Rudersports dient und dem Unternehmer die Schifffahrt mit elektrisch angetriebenen Fahr-
zeugen nicht zugemutet werden kann. Die Genehmigung ist zu versagen, mit Nebenbestim-
mungen zu versehen oder zu widerrufen, soweit dies erforderlich ist, um schädliche Gewäs-
serveränderungen zu vermeiden oder die Belange des Naturhaushalts, des Immissionsschut-
zes, die Sicherheit und Ordnung des Verkehrs, der Schutz der Fischerei oder die Unterhaltung 
des Gewässers dies erfordern. 
(6) Die zuständige Behörde kann das Befahren mit kleinen elektrisch angetriebenen Fahrzeu-
gen und Segelbooten mit elektrischem Hilfsmotor auf nicht schiffbaren Gewässern als Ge-
meingebrauch zulassen. Die Motoren dürfen in stehenden Gewässern keine höhere Ge-
schwindigkeit als sechs Kilometer je Stunde ermöglichen. 
(7) Kein Gemeingebrauch findet statt an Gewässern, die in Hofräumen, Gärten und Parkanla-
gen liegen. 
 
 

§ 20 
Regelung des Gemeingebrauchs sowie des Verhaltens im Uferbereich  

(zu § 25 des Wasserhaushaltsgesetzes) 
 
Die zuständige Behörde kann, auch durch ordnungsbehördliche Verordnung, um zu verhin-
dern, dass andere beeinträchtigt, schädliche Gewässerveränderungen zu besorgen sind oder 
die Leistungsfähigkeit des Naturhaushalts erheblich oder nachhaltig beeinträchtigt wird, 
1. bei künstlichen Gewässern und Talsperren bestimmen, ob und in welchem Umfang der 

Gemeingebrauch an ihnen zulässig ist und die Ausübung des Gemeingebrauchs sowie 
das Verhalten im Uferbereich regeln und 

2. bei anderen Gewässern die Ausübung des Gemeingebrauchs regeln, beschränken oder 
verbieten und das Verhalten im Uferbereich regeln. 

Die zuständige Behörde kann, auch durch ordnungsbehördliche Verordnung, den Gemeinge-
brauch erweitern, sofern keine schädlichen Gewässerveränderungen zu besorgen sind. Bei 
künstlichen Gewässern und Talsperren erfolgt die Bestimmung im Einvernehmen mit dem Ge-
wässereigentümer. 
 
 

§ 21 
Eigentümer- und Anliegergebrauch 

(zu § 26 des Wasserhaushaltsgesetzes) 
 
Die zuständige Behörde kann den Eigentümer- und Anliegergebrauch durch ordnungsbehörd-
liche Verordnung oder Verwaltungsakt regeln und beschränken, um zu verhindern, dass an-
dere beeinträchtigt werden, schädliche Gewässerveränderungen zu besorgen sind oder die 
Leistungsfähigkeit des Naturhaushalts erheblich oder nachhaltig beeinträchtigt wird. 
 
 

§ 22 
Genehmigung von Anlagen in, an, über und unter oberirdischen Gewässern 

(zu § 36 des Wasserhaushaltsgesetzes) 
 
(1) Die Errichtung, wesentliche Veränderung oder Beseitigung von Anlagen im Sinne von § 36 
des Wasserhaushaltsgesetzes bedürfen der Genehmigung. 
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(2) Keine Anlagen im Sinn von Absatz 1 sind 
1. Anlagen, die einer zulassungspflichtigen Benutzung oder der Unterhaltung des Gewäs-

sers dienen, 
2. Anlagen, die einer anderen behördlichen Zulassung auf Grund des Wasserhaushaltsge-

setzes oder dieses Gesetzes bedürfen, in der die Belange des § 36 des Wasserhaushalts-
gesetzes berücksichtigt werden, oder die in einem bergrechtlichen Betriebsplan oder in 
einem Planfeststellungsbeschluss oder in einer Plangenehmigung zugelassen werden, 
sofern die Zulassung insoweit im Einvernehmen mit der zuständigen Wasserbehörde er-
gangen ist, 

3. Häfen, Werften, Lande- und Umschlagstellen, die einer Zulassung nach anderen Vor-
schriften bedürfen, in der die Belange des § 36 Wasserhaushaltsgesetzes berücksichtigt 
werden und 

4. Anlagen an den in der Anlage 1 unter Buchstabe A Abschnitt II Nummer 1, 3, 4 mit Aus-
nahme des Griethauser Altrheins, 5 und 7 genannten Bundeswasserstraßen sowie an 
Stichhäfen an allen in dieser Anlage genannten Gewässern. 

(3) Die Genehmigung wird grundsätzlich befristet erteilt und ist zu versagen, wenn die Anlage 
die Anforderungen nach § 36 Satz 1 des Wasserhaushaltsgesetzes nicht erfüllt oder sonstige 
öffentlich-rechtliche Vorschriften dies erfordern. Bei der Genehmigung von Häfen, Lande- und 
Umschlagstellen sind die Belange des allgemeinen Verkehrs zu wahren, sofern nicht eine 
schifffahrtspolizeiliche Genehmigung nach dem Bundeswasserstraßengesetz vom  
2. April 1968 (BGBl. 1968 II S. 173) in der jeweils geltenden Fassung erteilt wird. § 25  
Absatz 2 ist anzuwenden.  
 
 

§ 23 
Unterhaltung von Anlagen in, an, über und unter oberirdischen Gewässern 

(zu § 36 des Wasserhaushaltsgesetzes) 
 
(1) Die Unterhaltung einer Anlage nach § 36 Satz 1 des Wasserhaushaltsgesetzes obliegt dem 
Eigentümer und dem Besitzer der Anlage.  
(2) Ist der Pflichtige nach Absatz 1 nicht feststellbar oder steht eine Anlage im Eigentum meh-
rerer, kann die zuständige Behörde den Gewässerunterhaltungspflichtigen verpflichten, die 
erforderlichen Maßnahmen durchzuführen. Der Pflichtige nach Absatz 1 hat die Maßnahme 
zu dulden und dem Gewässerunterhaltungspflichtigen den Aufwand zu erstatten; der Gewäs-
serunterhaltungspflichtige kann angemessene Vorschüsse verlangen. Im Streitfall setzt die 
zuständige Behörde den zu erstattenden Betrag nach Anhörung der Beteiligten fest. Die zu-
ständige Behörde erstattet dem Gewässerunterhaltungspflichtigen seinen nach Satz 3 festge-
setzten Aufwand, soweit dieser im Wege der Vollstreckung nicht beigetrieben werden kann. 
Entsprechendes gilt, soweit eine Festsetzung nach Satz 3 nicht möglich ist, da der Pflichtige 
nach Absatz 1 nicht feststellbar ist. 

(3) Liegen der zuständigen Behörde hinreichende Anhaltspunkte vor, dass die Anlage nicht 
Anforderungen nach § 36 Wasserhaushaltsgesetz entspricht, kann sie anordnen, dass der 
Pflichtige nach Absatz 1 nachweist, dass die Anlage den Anforderungen entspricht, insbeson-
dere ihre Standsicherheit und Abflussleistung. Absatz 2 gilt entsprechend. 
 
 

§ 24 
Anpassung und Rückbau von Anlagen in, an, über und unter  

oberirdischen Gewässern 
(zu § 36 des Wasserhaushaltsgesetzes) 

 
(1) Der Pflichtige nach § 23 Absatz 1 hat die Anlage anzupassen, wenn sie nicht den Anforde-
rungen nach § 36 Satz 1 des Wasserhaushaltsgesetzes entspricht. Soweit die Anpassung 
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wegen Veränderungen des Abflusses des Gewässers erforderlich ist, die auf Einwirkungen 
eines oder mehrerer Dritter (Verursacher) zurückzuführen sind, kann der Pflichtige nach  
Satz 1 vom jeweiligen Verursacher die Erstattung der Kosten verlangen. Satz 2 gilt nicht, wenn 
die verursachenden Maßnahmen der ordnungsgemäßen Erfüllung gesetzlicher Pflichten die-
nen. § 23 Absatz 2 Satz 4 gilt entsprechend. 
(2) Die zuständige Behörde kann die Zulassung widerrufen, wenn die Anlage die Vorgaben 
des § 36 Satz 1 des Wasserhaushaltsgesetzes nicht einhält. Der Pflichtige nach § 23  
Absatz 1 hat dann die Anlage zurückzubauen. Absatz 1 Satz 2 bis 4 gilt entsprechend.   
(3) Wenn eine Maßnahme nach den Absätzen 1 und 2 wegen Veränderungen des Gewässers, 
die auch auf Einwirkungen eines oder mehrerer Dritter (Verursacher) zurückzuführen sind, 
erforderlich ist oder eine Anlage im Eigentum oder Erbbraurecht mehrerer steht, kann die zu-
ständige Behörde den Unterhaltungspflichtigen für das Gewässer verpflichten, die Maßnah-
men nach den Absätzen 1 und 2 durchzuführen. Die Pflichtigen nach § 23 Absatz 1 haben die 
Maßnahme zu dulden. Die Pflichtigen nach § 23 Absatz 1 sowie Verursacher nach Absatz 1 
Satz 2 haben dem Gewässerunterhaltungspflichtigen die Kosten der Anpassung im Verhältnis 
ihres Anteils zu erstatten. § 23 Absatz 2 Satz 4 gilt entsprechend. 
 
 

§ 25 
Anlagen zur Benutzung eines Gewässers 

 
(1) Beim Bau und Betrieb von Anlagen zur Gewässerbenutzung ist auf einen effizienten Ein-
satz von Ressourcen und Energie zu achten. 
(2) Anlagen zur Benutzung eines oberirdischen Gewässers sind nach Wegfall der Benutzungs-
befugnis zu beseitigen und der frühere Zustand ist wiederherzustellen. Die zuständige Be-
hörde kann den Verpflichteten von seiner Pflicht nach Satz 1 befreien, soweit die Bewirtschaf-
tungsziele für das Gewässer die Beseitigung und Wiederherstellung nicht erfordern.  
(3) Anlagen nach Absatz 2 dürfen geändert werden, wenn dadurch die Benutzung nicht über 
das zugelassene Maß hinaus erweitert wird und ordnungsrechtliche Vorschriften nicht entge-
genstehen. Die beabsichtigte Änderung ist zwei Monate vorher unter Beifügung der zur Beur-
teilung erforderlichen Zeichnungen, Nachweise und Beschreibungen der zuständigen Behörde 
anzuzeigen. 
 
 

§ 26 
Außer Betrieb Setzen und Beseitigen von Stauanlagen 

 
Stauanlagen dürfen nur mit Genehmigung der zuständigen Behörde dauernd außer Betrieb 
gesetzt oder beseitigt werden. Ist die Anlage durch eine andere Behörde zugelassen worden, 
erteilt diese die Genehmigung im Einvernehmen mit der für die Benutzung zuständigen Be-
hörde. Die Genehmigung darf nur versagt werden, wenn andere durch das außer Betrieb Set-
zen oder Beseitigen der Anlage geschädigt würden und sie sich dem Anlageeigentümer und 
der zuständigen Behörde gegenüber verpflichten, nach Wahl des Anlageeigentümers diesem 
die Kosten der Erhaltung der Anlage zu ersetzen oder statt seiner die Anlage zu erhalten. Sie 
müssen sich auch verpflichten, dem Anlageeigentümer andere Nachteile zu ersetzen und für 
die Erfüllung ihrer Verpflichtung Sicherheit zu leisten. Im Streitfall setzt die zuständige Behörde 
den zu erstattenden Betrag nach Anhörung der Beteiligten fest. Sie hat auf Antrag des Anla-
geeigentümers eine Frist zu bestimmen, binnen derer die in den Sätzen 3 und 4 bezeichneten 
Verpflichtungen übernommen werden müssen. Die Fristbestimmung ist ortsüblich bekanntzu-
machen. Das Land und die Gebietskörperschaften sind von der Sicherheitsleistung frei. Die 
zuständige Behörde kann sonstige öffentlich-rechtliche Körperschaften von der Sicherheits-
leistung befreien. 
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§ 27 

Anschluss von Stauanlagen 
 
Will jemand auf Grund einer Erlaubnis oder Bewilligung eine Stauanlage errichten, so können 
die Anlieger von der zuständigen Behörde verpflichtet werden, den Anschluss zu dulden, so-
weit er die Ufergrundstücke nur unwesentlich beeinträchtigt. § 95 des Wasserhaushaltsgeset-
zes findet entsprechende Anwendung.  
 
 

§ 28 
Nutzung der Wasserkraft 

 
(1) Die Zulassung von Benutzungen und der Gewässerausbau zum Zweck der Energieerzeu-
gung durch Wasserkraft haben sich an den Bewirtschaftungszielen für das Gewässer sowie 
den Vorgaben des Maßnahmenprogramms nach § 82 des Wasserhaushaltsgesetzes auszu-
richten. Dabei sind auch die Erfordernisse des Klimaschutzes zu berücksichtigen.  
(2) In der Regel stehen überwiegende Gründe des Wohls der Allgemeinheit im Sinne von § 6 
Absatz 2 des Wasserhaushaltgesetzes der Verpflichtung zum Rückbau eines ausgebauten 
Gewässers in einen naturnahen Zustand entgegen, wenn eine Wasserkraftnutzung vorhanden 
ist. 
(3) Für eine Benutzung zum Zweck der Energieerzeugung durch Wasserkraft kann eine geho-
bene Erlaubnis nach § 15 des Wasserhaushaltsgesetzes erteilt werden. Bei der Befristung der 
Erlaubnis ist das Interesse des Betreibers an einer zeitlich angemessenen Nutzung der Was-
serkraftanlage zu berücksichtigen. Die Erlaubnis ist mindestens für 25 Jahre, längstens für 40 
Jahre zu erteilen. 
(4) Bestehende Rechte oder Befugnisse, insbesondere zum Anstauen eines Gewässers, zur 
Ableitung von Wasser und zu seiner Wiedereinleitung zur Nutzung der Wasserkraft durch eine 
Anlage, berechtigen dazu, den Nutzungszweck der Anlage zur Erzeugung elektrischer Energie 
zu ändern, soweit hierdurch nicht der Zustand des Gewässers zusätzlich beeinträchtigt wird. 
Das Vorhaben ist der zuständigen Behörde anzuzeigen. 
 
 

§ 29 
Staumarke  

 
(1) Jede Stauanlage mit festgesetzter Stauhöhe muss mit mindestens einer Staumarke verse-
hen werden, an der die während des Sommers und Winters einzuhaltende Stauhöhe und, 
wenn der Wasserstand auf bestimmter Mindesthöhe gehalten werden muss, auch die Min-
desthöhe deutlich angegeben sind. 
(2) Durch Beziehung auf möglichst unverrückbare und unvergängliche Festpunkte ist sicher-
zustellen, dass die Staumarken erhalten bleiben. 
(3) Staumarken werden von der zuständigen Behörde gesetzt, die darüber eine Urkunde auf-
nimmt. 
(4) Der Stauberechtigte und derjenige, der den Stau betreibt, haben für Erhaltung, Sichtbarkeit 
und Zugänglichkeit der Staumarke und Festpunkte zu sorgen, jede Beschädigung und Ände-
rung der Staumarke und Festpunkte der zuständigen Behörde unverzüglich anzuzeigen und 
bei amtlichen Prüfungen unentgeltlich Arbeitshilfe zu stellen. 
(5) Eine die Beschaffenheit der Staumarke oder der Festpunkte beeinflussende Handlung darf 
nur mit Genehmigung der zuständigen Behörde vorgenommen werden. Für das Erneuern, 
Versetzen und Berichtigen von Staumarken gilt Absatz 3 sinngemäß. 
(6) Die Aufwendungen für das Setzen, Erneuern, Versetzen, Berichtigen und Erhalten einer 
Staumarke trägt der Stauberechtigte. 
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§ 30  

Unbefugtes Ablassen 
 
Es ist verboten, aufgestautes Wasser so abzulassen, dass Menschenleben gefährdet werden, 
für fremde Grundstücke oder Anlagen Gefahren oder Nachteile entstehen, die Ausübung von 
Wasserbenutzungsrechten beeinträchtigt oder die Unterhaltung des Gewässers erschwert 
wird oder eine nachteilige Einwirkung auf die Ziele nach § 6 Absatz 1 Nummer 1 und 2 des 
Wasserhaushaltsgesetzes zu befürchten ist. 
 
 

§ 31 
Gewässerrandstreifen 

(zu § 38 des Wasserhaushaltsgesetzes) 
 
(1) Das für Umwelt zuständige Ministerium wird ermächtigt, im Außenbereich durch Rechts-
verordnung Gewässerrandstreifen in einer Breite von 10 Metern an Gewässerstrecken im Ein-
zugsgebiet von Gewässerstrecken festzusetzen, in denen nach den Ergebnissen der jeweils 
letzten Überwachung nach § 9 Absatz 1 der Oberflächengewässerverordnung vom  
20. Juli 2011 (BGBl. I S. 1429) in der jeweils geltenden Fassung  
1. bei einem der in der Anlage 3 Tabelle 1 zu diesem Gesetz geregelten Parametern diesem 

je nach Gewässertyp zugeordneten Wert überschritten ist und im Gewässer das im Be-
wirtschaftungsplan nach § 83 des Wasserhaushaltsgesetzes vorgegebene Bewirtschaf-
tungsziel für den ökologischen Zustand verfehlt wird, und 

2. bei einem der in der Anlage 3 Tabelle 2 zu diesem Gesetz geregelten Parametern der ihm 
in der Anlage 5 der Oberflächengewässerverordnung zugeordnete Wert überschritten ist.  

(2) In Gewässerrandstreifen nach Absatz 1 ist § 38 Absatz 4 des Wasserhaushaltsgesetzes 
mit der Maßgabe anzuwenden, dass in einem Bereich von 5 Metern ab dem 1. Januar 2022 
zusätzlich verboten ist 
1. die Anwendung und die Lagerung von Dünge- und Pflanzenschutzmitteln, ausgenommen 

ist die Düngemittelanwendung auf Grünland, sowie 
2. die Nutzung als Ackerland; hiervon ausgenommen sind die Anpflanzung von Gehölzen 

mit Ernteintervallen von mehr als zwei Jahren sowie die Anlage von Dauerkulturen und 
der umbruchlose Erhalt von Blühstreifen in Form von mehrjährigen nektar- und pollen-
spendenden Trachtflächen für Insekten. 

(3) Grünlandumwandlungs- und -umbruchverbote gelten nicht für Grünland, auf dem nach Ab-
satz 2 Nummer 2 die Nutzung als Ackerland beendet worden ist. Satz 1 gilt nicht, wenn sich 
auf der Fläche eine geschützte Art,  
1. die in Anhang IV Buchstabe a der Richtlinie 92/43/EWG des Rates vom 21. Mai 1992 zur 

Erhaltung der natürlichen Lebensräume sowie der wildlebenden Tiere und Pflanzen  
(ABl. L 206 vom 22.7.1992, S. 7), die zuletzt durch Artikel 1 der Richtlinie 2013/17/ EU 
(ABl. L 158 vom 10.6.2013, S. 193) geändert worden ist, oder in einer Rechtsverordnung 
nach § 54 Absatz 1 Nummer 2 des Bundesnaturschutzgesetzes vom 29. Juli 2009  
(BGBl. I S. 2542) in der jeweils geltenden Fassung geregelt ist  

2. oder eine europäische Vogelart 
ansiedelt und sich der Erhaltungszustand der lokalen Population dieser Art durch die Grün-
landumwandlung oder den –umbruch verschlechtert. 
(4) Der Gewässerrandstreifen ist im Innenbereich nach §§ 30, 34 des Baugesetzbuchs 5 Meter 
breit. Verboten ist die Errichtung von baulichen und sonstigen Anlagen, soweit sie nicht stand-
ortgebunden oder wasserwirtschaftlich erforderlich sind. Satz 2 gilt nicht, wenn das Grund-
stück im Bereich des Gewässerrandstreifens bereits bebaut ist oder dort am (Zeitpunkt des 
Inkrafttretens des Gesetzes) Baurecht bestand. 
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(5) Die zuständige Behörde kann unter Beachtung der Grundsätze des § 6 des Wasserhaus-
haltsgesetzes und zur Erreichung der Bewirtschaftungsziele durch ordnungsbehördliche Ver-
ordnung an einem Gewässer oder einen Gewässerabschnitt 
1. die Breite der Gewässerrandstreifen abweichend von den Absätzen 1, 2 und 4 regeln oder 

den Gewässerrandstreifen aufheben, 
2. weitergehende Regelungen zu Gewässerrandstreifen treffen, soweit es zum Schutz der 

Gewässer vor Schadstoffeinträgen erforderlich ist und 
3. m Gewässerrandstreifen nach § 38 Absatz 3 des Wasserhaushaltsgesetzes die Begrün-

dung von Baurechten und die Errichtung und Erweiterung von baulichen Anlagen verbie-
ten, soweit es sich nicht um standortgebundene oder wasserwirtschaftlich erforderliche 
Anlagen handelt. 

Die zuständige Behörde soll den Gewässerrandstreifen nach den Absätzen 1, 2 und 4 sowie 
§ 38 Absatz 3 des Wasserhaushaltsgesetzes insoweit durch ordnungsbehördliche Verordnung 
aufheben, als mit ausreichender Wahrscheinlichkeit davon auszugehen ist, dass die Ziele des 
Gesetzes im Wege der Kooperation mit Grundstückseigentümern oder Nutzern auf Grund ver-
bindlich vereinbarter Maßnahmen oder durch Ersatz- und Ausgleichsmaßnahmen erreicht 
werden. Das für Umwelt zuständige Ministerium wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung die 
Voraussetzungen für die Aufhebung des Gewässerrandstreifens nach Satz 2, die Anforderun-
gen an die Wirkung der vereinbarten Maßnahmen und deren Nachweis sowie die Folgen der 
Verfehlung der gesetzten Ziele zu regeln. 
(6) § 38 Absatz 5 des Wasserhaushaltsgesetzes gilt für die Verbote nach Absatz 1 Satz 2 und 
Absatz 2 entsprechend. Werden Eigentümern oder anderen Nutzungsberechtigten nach den 
Absätzen 1 bis 3 Satz 4 Anforderungen auferlegt, durch die sie unverhältnismäßig oder im 
Verhältnis zu anderen ungleich und unzumutbar belastet werden, ist dafür Entschädigung zu 
leisten. § 96 des Wasserhaushaltsgesetzes gilt entsprechend. 
 
 

Abschnitt 3 
Bewirtschaftung des Grundwassers 

 
 

§ 32 
Entnahmen aus dem Grundwasser 

(zu § 46 des Wasserhaushaltsgesetzes) 
 
(1) Soweit der gute mengenmäßige Zustand im Grundwasser nach § 4 Absatz 2 der Grund-
wasserverordnung vom 9. November 2010 (BGBl. I S. 1513) nicht sichergestellt ist, kann die 
zuständige Behörde durch ordnungsbehördliche Verordnung oder Verwaltungsakt für ein Ge-
biet bestimmen, dass für eine Benutzung nach § 46 Absatz 1 Satz 1 des Wasserhaushaltsge-
setzes eine Erlaubnis oder eine Bewilligung erforderlich ist. 
(2) Die zuständige Behörde wird ermächtigt, durch ordnungsbehördliche Verordnung oder 
durch Verwaltungsakt für ein Gebiet Entnahmen von der Erlaubnispflicht auszunehmen, sofern 
nicht zu besorgen ist, dass durch die Entnahmen der gute mengenmäßige Zustand im Grund-
wasser nach § 4 Absatz 2 der Grundwasserverordnung verfehlt wird und sich das Grundwas-
ser im guten mengenmäßigen Zustand nach § 4 Absatz 2 der Grundwasserverordnung befin-
det. 
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§ 33 
Außer Betrieb Setzen, Beseitigen und Ändern 

von Benutzungsanlagen 
 
(1) Auf Anlagen zum Aufstauen, Absenken, Ableiten und Umleiten von Grundwasser ist § 26 
entsprechend anzuwenden.  
(2) Auf die übrigen Anlagen zur Benutzung von Grundwasser ist § 25 entsprechend anzuwen-
den. 
 
 

§ 34 
Erdaufschlüsse, unterirdische Anlagen  
(zu § 49 des Wasserhaushaltsgesetzes) 

 
(1) Bei dem unterirdischen Einbau von Anlagen oder Anlagenteilen oberhalb der obersten 
wasserführenden Schicht entfällt die Anzeigepflicht nach § 49 Absatz 1 Satz 1 des Wasser-
haushaltsgesetzes, wenn die Anlagen oder Anlagenteile einer Eignungsfeststellung nach § 63 
des Wasserhaushaltsgesetzes oder einer Zulassung bedürfen, bei deren Erteilung geprüft 
wird, ob sie sich auf die Beschaffenheit des Grundwassers auswirken, sowie für 
1. Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen, welche die Anforderungen der 

Verordnung über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen und über Fach-
betriebe vom 20. März 2004 (GV. NRW. S. 274) in der jeweils geltenden Fassung einhal-
ten,  

2. Anlagen nach Nummer 1, die im privaten Bereich verwendet werden, welche die Anforde-
rungen einhalten, die für die Anlagen im Bereich der gewerblichen Wirtschaft oder im Be-
reich öffentlicher Einrichtungen gelten,  

3. Anlagen und Anlagenteile, welche die Anforderungen zum Schutz der Gewässer nach 
Rechtsvorschriften der Europäischen Union zu Bauprodukten oder nach den zu ihrer Um-
setzung oder Durchführung ergangenen Rechtsvorschriften erfüllen. Die nach den ge-
nannten Rechtsvorschriften erforderlichen CE-Kennzeichnungen müssen angebracht und 
die nach diesen Rechtsvorschriften zulässigen Klassen und Leistungsstufen nach Maß-
gabe landesrechtlicher Vorschriften müssen eingehalten sein oder 

4. Rohrleitungsanlagen zum Befördern von Stoffen im Sinne der Nummern 19.3 bis 19.6 der 
Anlage 1 zum Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung vom 24. Februar 2010 
(BGBl. I S. 94) in der jeweils geltenden Fassung. 

In Wasserschutzgebieten nach § 51 Absatz 1 des Wasserhaushaltsgesetzes in Verbindung 
mit § 35 Absatz 1 sowie in Gebieten nach § 51 Absatz 2 des Wasserhaushaltsgesetzes ist der 
unterirdische Einbau von Anlagen und Anlagenteilen anzeigepflichtig. Besondere Regelungen 
für Gebiete nach Satz 2 bleiben unberührt.  
(2) Die zuständige Behörde kann für bestimmte Gebiete, insbesondere für Gebiete, in denen 
Gefahren vom Untergrund ausgehen, durch ordnungsbehördliche Verordnung weitergehende 
Regelungen zur Konkretisierung der Bestimmungen des § 49 Absatz 1 Satz 1 und 2 des Was-
serhaushaltsgesetzes treffen. 
(3) Soweit die Bundesregierung keine Anforderungen durch Rechtsverordnung nach Maßgabe 
des § 23 Absatz 1 in Verbindung mit § 62 Absatz 4 und § 63 Absatz 2 Satz 2 des Wasser-
haushaltsgesetzes festgelegt hat, kann das für Umwelt zuständige Ministerium im Einverneh-
men mit dem für Bergbau zuständigen Ministerium durch Bekanntgabe im Ministerialblatt für 
das Land Nordrhein-Westfalen für unterirdisch einzubauende oder ins Gewässer einzubrin-
gende geothermische Anlagen einschließlich der dafür notwendigen Bohrungen Regeln der 
Technik für die Errichtung, die Ausführung, den Betrieb, die Unterhaltung sowie Anforderungen 
an die Qualifikation der ausführenden Unternehmen festlegen.  
(4) Die unbeabsichtigte Erschließung von Grundwasser nach § 49 Absatz 2 des Wasserhaus-
haltsgesetzes haben der Vorhabenträger oder der von diesem mit den Arbeiten Beauftragte 



LANDTAG NORDRHEIN-WESTFALEN - 16. Wahlperiode Drucksache 16/10799 

 
 

48 

der zuständigen Behörde unverzüglich anzuzeigen. Die Arbeiten, die zur Erschließung geführt 
haben, sind unverzüglich einstweilen einzustellen. Die zuständige Behörde trifft die erforderli-
chen Anordnungen.  
 
 

Kapitel 3 
Besondere wasserwirtschaftliche Bestimmungen 

 
 

Abschnitt 1 
Öffentliche Wasserversorgung, Wasserschutzgebiete, Heilquellenschutz 

 
 

§ 35 
Wasserschutzgebiete 

(zu §§ 51, 52 des Wasserhaushaltsgesetzes) 
 
(1) Die zuständige Behörde setzt ein Wasserschutzgebiet durch ordnungsbehördliche Verord-
nung fest. Die Verordnung nach Satz 1 ist unbefristet, es sei denn die zuständige Behörde 
befristet sie; § 32 des Ordnungsbehördengesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 
13. Mai 1980 (GV.NRW. S. 528), in der jeweils geltenden Fassung findet keine Anwendung. 
Das für Umwelt zuständige Ministerium wird ermächtigt, im Einvernehmen mit den für Wirt-
schaft, Inneres, Bauen und Verkehr zuständigen Ministerien sowie der Landesplanungsbe-
hörde durch Rechtsverordnung auch Schutzbestimmungen für alle oder mehrere Wasser-
schutzgebiete zu treffen, von denen in einer Festsetzung nach Satz 1 abgewichen werden 
kann. 
(2) In Wasserschutzgebieten nach § 51 Absatz 1 Nummer 1 des Wasserhaushaltsgesetzes ist 
die oberirdische Gewinnung von Bodenschätzen verboten. Eine von Satz 1 abweichende Re-
gelung kann in einer Wasserschutzgebietsverordnung nach Absatz 1 Satz 1 getroffen werden, 
wenn und soweit der Schutzzweck das Verbot für einen Teil des Wasserschutzgebiets nicht 
erfordert. § 52 Absatz 1 Satz 2 und 3 des Wasserhaushaltsgesetzes über die Befreiung von 
Verboten findet Anwendung. 
(3) Handlungen, die nach anderen Bestimmungen einer Erlaubnis, Bewilligung, Genehmigung 
oder sonstigen behördlichen Zulassung bedürfen, sollen einer besonderen Genehmigung 
nach den Vorschriften für Wasserschutzgebiete nicht unterworfen werden, wenn schon die 
anderen Bestimmungen einen hinreichenden Schutz ermöglichen. 
(4) Entscheidungen auf Grund von Wasserschutzgebietsverordnungen trifft die zuständige Be-
hörde. Entscheidungen anderer als nach Wasserrecht zuständiger Behörden, die sich auf ein 
Wasserschutzgebiet beziehen, ergehen im Einvernehmen mit der nach Wasserrecht zustän-
digen Behörde, es sei denn, die Entscheidung ergeht im Planfeststellungsverfahren. 
(5) Die für die Festsetzung eines Wasserschutzgebietes erforderlichen Unterlagen, insbeson-
dere Karten, Pläne und Gutachten, hat der durch die Festsetzung unmittelbar Begünstigte 
vorzulegen. Kommt dieser seiner Verpflichtung nicht nach, so hat er der zuständigen Behörde 
die für die Erstellung der Unterlagen entstehenden Kosten zu erstatten. 
 
 

§ 36 
Heilquellenschutzgebiete 

(zu § 53 des Wasserhaushaltsgesetzes) 
 
(1) § 35 Absatz 1 Satz 1 sowie Absatz 3 bis 5 gilt entsprechend. Ordnungsbehördliche Ver-
ordnungen nach Satz 1 treten vierzig Jahre nach ihrem Inkrafttreten außer Kraft. Die staatliche 
Anerkennung von Heilquellen auf Grund bisherigen Rechts gilt fort.  
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(2) Auch außerhalb des Heilquellenschutzgebietes können Handlungen, die geeignet sind, den 
Bestand oder die Beschaffenheit einer staatlich anerkannten Heilquelle zu gefährden, unter-
sagt werden. § 52 Absatz 4 und 5 des Wasserhaushaltsgesetzes sowie § 35 Absatz 3 und 4 
gelten entsprechend. 
 

§ 37 
Wasserentnahmen zur öffentlichen Trinkwasserversorgung 

(zu §§ 12, 50 des Wasserhaushaltsgesetzes) 
 
(1) Die Zulassung einer Entnahme von Wasser, das unmittelbar oder nach entsprechender 
Aufbereitung der öffentlichen Trinkwasserversorgung dienen soll, ist nach § 12 des Wasser-
haushaltsgesetzes zu versagen, wenn  
1. eine Beeinträchtigung der an die Wasserversorgung zu stellenden hygienischen, chemi-

schen und sonstigen Anforderungen nach der Trinkwasserverordnung in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 2. August 2013 (BGBl. I S. 2977) in der jeweils geltenden Fassung 
zu besorgen ist, 

2. kein mengenmäßiger Nachweis über die Erforderlichkeit der Versorgung privater und ge-
werblicher Wasserabnehmer geführt ist und 

3. andere Wasserentnahmerechte bestehen, die das gleiche Versorgungsgebiet und den 
gleichen Versorgungszweck betreffen, es sei denn, diese sind aus Gründen der Betriebs-
sicherheit erforderlich.  

(2) Bei der Benutzung von Grundwasser, das für die derzeit bestehende oder künftige öffent-
liche Wasserversorgung besonders geeignet ist, genießt die öffentliche Wasserversorgung 
Vorrang vor anderen Benutzungen, soweit nicht überwiegende Belange des Wohls der Allge-
meinheit oder im Einklang damit auch der Nutzen Einzelner etwas anderes erfordern. 
(3) Ist auf Grund von Inhaltsstoffen und Eigenschaften des entnommenen Wassers (Rohwas-
sers) davon auszugehen, dass eine ordnungsgemäße Beschaffenheit des Trinkwassers zu-
künftig nicht sichergestellt werden kann, hat der Inhaber der Zulassung zu untersuchen, ob 
mit den vorhandenen Schutzauflagen im Wassereinzugsgebiet und der Aufbereitung sicher-
stellt werden kann, dass keine Beeinträchtigung der Anforderungen nach Absatz 1 Nummer 1 
zu besorgen ist, und die Untersuchung der zuständigen Behörde vorzulegen. 
(4) Entspricht eine bereits zugelassene Wasserentnahme den Anforderungen nach Absatz 1 
Nummer 1 nicht und kann sie diesen Anforderungen nicht angepasst werden, darf das ent-
nommene Wasser nicht zur öffentlichen Trinkwasserversorgung verwendet werden. Die zu-
ständige Behörde hat sicherzustellen, dass die Trinkwasserversorgung aus dieser Wasserent-
nahme eingestellt wird. 
 
 

§ 38 
Sicherstellung der öffentlichen Wasserversorgung 

(zu § 50 des Wasserhaushaltsgesetzes) 
 
(1) Die Gemeinden haben in ihrem Gebiet eine dem Gemeinwohl entsprechende öffentliche 
Wasserversorgung sicherzustellen, das schließt die Vorhaltung von Anlagen zur Sicherstel-
lung einer den örtlichen Verhältnissen angemessenen Löschwasserversorgung nach dem Ge-
setz über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz (BHKG) vom [Da-
tum, Fundstelle dieses Gesetzes] ein. Eine Gemeinde kann ihre Aufgabe nach § 50 Absatz 1 
des Wasserhaushaltsgesetzes auf Dritte übertragen oder diese Dritten überlassen, wenn da-
mit eine ordnungsgemäße Wasserversorgung im Gemeindegebiet gewährleistet ist; die Si-
cherstellungspflicht nach Satz 1 verbleibt bei der Gemeinde. Die zur Wasserversorgung Ver-
pflichteten oder die mit der Erfüllung dieser Pflicht beauftragten Unternehmen wirken auf einen 
haushälterischen Umgang mit dem Wasser hin. Unberührt bleiben die Regelungen zur Über-
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tragung gemeindlicher Aufgaben nach der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfa-
len in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), in der jeweils 
geltenden Fassung und wasserverbandrechtlicher Regelungen. 
(2) Zur Erfüllung der Pflicht nach Absatz 1 sind Maßnahmen zur qualitativen und quantitativen 
Sicherung der Trinkwasserversorgung durchzuführen, also Maßnahmen zum Schutz der Ge-
wässer, aus denen die Trinkwasserversorgung stattfindet oder die für die Trinkwassergewin-
nung vorgehalten werden sollen, um das zur Rohwassergewinnung genutzte Grundwasser 
oder Oberflächengewässer vorbeugend zu schützen, sowie Maßnahmen zur Einhaltung der 
Regeln oder des Standes der Technik der Trinkwasserversorgung. Außerdem sind Maßnah-
men zur Förderung des sorgsamen Gebrauchs von Trinkwasser zu ergreifen. 
(3) Zur langfristigen Sicherstellung der öffentlichen Wasserversorgung entsprechend ihrer 
Pflichten nach Absatz 1 und 2 haben die Gemeinden für ihr Gemeindegebiet ein Konzept über 
den Stand und die zukünftige Entwicklung der Wasserversorgung (Wasserversorgungskon-
zept) aufzustellen, das die derzeitige Versorgungssituation und deren Entwicklung und damit 
verbundenen Entscheidungen mit Darstellung der Wassergewinnungsgebiete mit dem zuge-
hörigen Wasserdargebot, der Wassergewinnungs- und -aufbereitungsanlagen, der Beschaf-
fenheit des Trinkwassers, der Verteilungsanlagen sowie der Wasserversorgungsgebiete und 
deren Zuordnung zu den Wassergewinnungsanlagen beinhaltet, insbesondere im Hinblick auf 
den Klimawandel. Das Konzept ist der zuständigen Behörde erstmalig zum 1. Januar 2018 
vorzulegen und alle sechs Jahre fortzuschreiben und erneut vorzulegen. Wird das Wasserver-
sorgungskonzept nach sechs Monaten nicht beanstandet, kann die Gemeinde davon ausge-
hen, dass mit der Umsetzung der dargestellten Maßnahmen in dem dafür von der Gemeinde 
vorgesehenen zeitlichen Rahmen die Aufgaben nach Absatz 1 ordnungsgemäß erfüllt werden. 
Das für Umwelt zuständige Ministerium wird ermächtigt, mit Rechtsverordnung Umfang und 
Inhalt des Wasserversorgungskonzeptes zu regeln.  
 

 
§ 39 

Kostenumlage 
(zu § 50 des Wasserhaushaltsgesetzes) 

 
Die Erhebung von Benutzungsgebühren durch die Gemeinden erfolgt auf der Grundlage des 
Kommunalabgabengesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen vom 21. Oktober 1969  
(GV. NRW. S. 712) in der jeweils geltenden Fassung mit der Maßgabe, dass zu den ansatz-
fähigen Kosten alle Aufwendungen gehören, die den Gemeinden durch die Wahrnehmung 
ihrer Pflichten nach § 50 des Wasserhaushaltsgesetzes und nach § 38 sowie § 35 Absatz 5 
entstehen. Zu den ansatzfähigen Kosten gehören die Kosten für Anlagen, die eine nach den 
örtlichen Verhältnissen angemessene Löschwasserversorgung nach dem Gesetz über den 
Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz sicherstellen. 

 
 

§ 40 
Anlagen zur Wassergewinnung und zur Aufbereitung von Wasser  

für die öffentliche Trinkwasserversorgung 
(zu § 50 des Wasserhaushaltsgesetzes) 

 
(1) Anlagen zur Aufbereitung von Wasser für die öffentliche Trinkwasserversorgung sind nach 
dem Stand der Technik zu errichten und zu betreiben, wenn in Anbetracht des Einzugsgebiets 
der Wasserkörper, welche die Qualität des zur Trinkwasserversorgung gewonnenen Wassers 
(Rohwasser) beeinflussen, im Einzelfall zu besorgen ist, dass wegen Stoffen im Rohwasser 
die Anforderungen zum Schutz der Trinkwasserversorgung nicht eingehalten werden können. 
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(2) Bei Errichtung und Betrieb ist auf einen effizienten Einsatz von Ressourcen und Energie 
zu achten, sofern dies mit den Anforderungen an die Aufbereitung und den übrigen Anforde-
rungen an die Errichtung und Betrieb vereinbar ist. Der Betrieb und die Unterhaltung der An-
lagen sind durch Personal mit der erforderlichen Qualifikation sicherzustellen. 
(3) Entsprechen vorhandene Wassergewinnungsanlagen nicht den Anforderungen des § 50 
Absatz 4 des Wasserhaushaltsgesetzes und Aufbereitungsanlagen nicht den Anforderungen 
des Absatzes 1, hat sie der Betreiber unverzüglich diesen Anforderungen anzupassen. 
 
 

§ 41 
Anzeigepflicht 

 
Die Planung zur Errichtung oder wesentlichen Änderung einer Aufbereitungsanlage oder ihres 
Betriebs für die öffentliche Trinkwasserversorgung hat der Betreiber unverzüglich nach Auf-
stellung des Planes der zuständigen Behörde anzuzeigen. Der Anzeige sind Zeichnungen, 
Nachweise und Beschreibungen beizufügen, welche die technischen Grundzüge der Anlage 
oder der Änderungen erkennen lassen. Die zuständige Behörde kann im Hinblick auf die Er-
richtung oder wesentliche Änderung Regelungen treffen, um schädliche Gewässerverände-
rungen zu verhüten oder auszugleichen, oder um sicherzustellen, dass die Aufbereitungsan-
lagen entsprechend den Anforderungen des § 40 errichtet, geändert und betrieben werden. 
 
 

§ 42  
Verpflichtung zur Selbstüberwachung 

 
(1) Unternehmen der öffentlichen Trinkwasserversorgung sind verpflichtet, auf ihre Kosten die 
Beschaffenheit des Rohwassers durch eine geeignete Stelle untersuchen zu lassen. Die zu-
ständige Behörde kann widerruflich zulassen, dass das Unternehmen die Untersuchungen 
ganz oder teilweise selbst durchführt. Die Untersuchungsergebnisse nach Satz 1 sind der zu-
ständigen Behörde vorzulegen. Werden im Rahmen der Untersuchungen nach Satz 1 Fest-
stellungen zu nachteiligen Auswirkungen der Wasserentnahme auf das Gewässer bekannt, 
sind diese der zuständigen Behörde mitzuteilen. 
(2) Das für Umwelt zuständige Ministerium wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung Rege-
lungen zu treffen über 
1.  Häufigkeit, Art, Ort und Umfang der Probeentnahmen in Abhängigkeit von der Entnahme-

menge an der Entnahmestelle und 
2.  die Behandlung und Untersuchung der entnommenen Proben, insbesondere welche mik-

robiologischen, physikalischen und chemischen Parameter des Rohwassers zu untersu-
chen und wie diese zu ermitteln sind. 
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Abschnitt 2 
Abwasserbeseitigung 

 
 

Unterabschnitt 1 
Begriffsbestimmungen, Grundsätze 

 
 

§ 43 
Begriffsbestimmung 

 
Eine Abwasserbehandlungsanlage ist eine Einrichtung, die dazu dient, 
1. die Schadwirkung des Abwassers zu vermindern oder zu beseitigen oder 
2. den im Zusammenhang mit der Abwasserbehandlung anfallenden Klärschlamm für eine 

ordnungsgemäße Beseitigung aufzubereiten. 
 
 

§ 44 
Beseitigung von Niederschlagswasser 

(zu § 55 Absatz 2 des Wasserhaushaltsgesetzes) 
 
(1) Niederschlagswasser von Grundstücken, die nach dem 1. Januar 1996 erstmals bebaut, 
befestigt oder an die öffentliche Kanalisation angeschlossen werden, ist nach Maßgabe des § 
55 Absatz 2 des Wasserhaushaltsgesetzes zu beseitigen. 
(2) Die Gemeinde kann durch Satzung festsetzen, dass und in welcher Weise das Nieder-
schlagswasser zu versickern, zu verrieseln oder in ein Gewässer einzuleiten ist. Die Festset-
zungen nach Satz 1 können auch in den Bebauungsplan aufgenommen werden; in diesem 
Fall sind die §§ 1 bis 13 und 214 bis 216 des Baugesetzbuches anzuwenden.  
(3) Das für Umwelt zuständige Ministerium wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung Anforde-
rungen an Einleitungen nach Absatz 1 zu stellen. Es kann insbesondere Regelungen treffen 
über 
1. die Erlaubnisfreiheit und die Begründung einer Anzeigepflicht,  
2. die Errichtung und den Betrieb der zur schadlosen Versickerung notwendigen Anlagen 

und 
3. die Unterhaltung und die Überwachung der Abwasseranlagen. 
(4) Die zuständige Behörde kann zur Wahrung einer gemeinwohlverträglichen Beseitigung von 
Niederschlagswasser durch Allgemeinverfügung festlegen, dass in bebauten oder zu bebau-
enden Gebieten eine Versickerung verboten ist. 

 
 

§ 45 
Erlaubniserteilung für das Einleiten von Abwasser 

(zu § 57 des Wasserhaushaltsgesetzes) 
 
(1) Eine Erlaubnis für die Einleitung des Abwassers darf nur der Person erteilt werden, die 
insoweit abwasserbeseitigungspflichtig ist. 
(2) Die Einleitung von Abwasser in Gewässer im Einzugsgebiet einer Flusskläranlage kann 
übergangsweise bis längstens zum 31. Dezember 2021 erlaubt werden, wenn durch die was-
serrechtliche Genehmigung der Flusskläranlage sichergestellt ist, dass die Anforderungen 
nach § 57 des Wasserhaushaltsgesetzes am Ablauf der Flusskläranlage eingehalten werden. 
Der Abwasserbeseitigungspflichtige weist die erforderlichen Maßnahmen und die zeitlichen 
Abfolgen in seinem Abwasserbeseitigungskonzept nach Maßgabe des § 53 Absatz 3 aus. Ent-
hält das Abwasser einer dieser Einleitungen gefährliche, prioritäre oder prioritär gefährliche 
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Stoffe, sind die Anforderungen nach § 57 Absatz 1 des Wasserhaushaltsgesetzes bei der Ein-
leitung in das Gewässer des Einzugsgebietes einzuhalten. 
 

 
Unterabschnitt 2 

Gemeindliche und wasserverbandliche Abwasserbeseitigungspflicht,  
Übergang von Pflichten 

 
 

§ 46 
Pflicht und Umfang der gemeindlichen Abwasserbeseitigung 

(zu § 56 des Wasserhaushaltsgesetzes) 
 
(1) Die Gemeinden haben das auf ihrem Gebiet anfallende Abwasser gemäß § 56 des Was-
serhaushaltsgesetzes zu beseitigen. Die Verpflichtung der Gemeinden zur Abwasserbeseiti-
gung umfasst insbesondere 
1. die Planung der abwassertechnischen Erschließung von Grundstücken, deren Bebaubar-

keit nach Maßgabe des Baugesetzbuches durch einen Bebauungsplan, einen Vorhaben- 
und Erschließungsplan oder eine Klarstellungs-, Entwicklungs- und Ergänzungssatzung 
begründet worden ist,  

2. das Sammeln und das Fortleiten von Abwasser, das auf einem Grundstück des Gemein-
degebietes anfällt, sowie die Aufstellung und Fortschreibung von Plänen nach § 57 Absatz 
1 Satz 4 und 5, 

3. das Behandeln und die Einleitung des nach Nummer 2 übernommenen Abwassers sowie 
die Aufbereitung des durch die Abwasserbehandlung anfallenden Klärschlamms für seine 
ordnungsgemäße Verwertung oder Beseitigung, 

4. die Errichtung und den Betrieb sowie die Erweiterung oder die Anpassung der für die Ab-
wasserbeseitigung nach den Nummern 2 und 3 notwendigen Anlagen an die Anforderun-
gen des § 60 des Wasserhaushaltsgesetzes und des § 56,  

5. das Einsammeln und Abfahren des in Kleinkläranlagen anfallenden Schlamms und des-
sen Aufbereitung für eine ordnungsgemäße Verwertung oder Beseitigung und  

6. die Aufstellung und Vorlage des Abwasserbeseitigungskonzeptes nach Maßgabe des  
§ 47. 

Wenn Abwasser mehrerer benachbarter Grundstücke nicht an eine gemeindliche Abwasser-
anlage angeschlossen sind, stellt die Gemeinde sicher, dass die von den jeweils Nutzungsbe-
rechtigten der Grundstücke gemeinschaftlich genutzten privaten Abwasseranlagen nach den 
maßgeblichen Regeln der Technik errichtet, betrieben und unterhalten werden. 
(2) Die Gemeinde kann zur Erfüllung ihrer Abwasserbeseitigungspflicht durch Satzung 
1. Fristen für die Prüfung von Haus- und Grundstücksanschlüssen festlegen, wenn die Ver-

ordnung nach § 59 Absatz 4 keine Fristen für die erstmalige Prüfung vorsieht oder wenn 
Sanierungsmaßnahmen an öffentlichen Abwasseranlagen zu planen oder durchzuführen 
sind oder wenn die Gemeinde für abgegrenzte Teile ihres Gebietes die Kanalisation im 
Rahmen der Selbstüberwachungsverpflichtung nach § 59 Absatz 3 überprüft, 

2. festlegen, dass ihr eine Bescheinigung über das Ergebnis der Prüfung vorzulegen ist und 
3. die Errichtung und den Betrieb von Inspektionsöffnungen oder Einsteigeschächten mit Zu-

gang für Personal auf privaten Grundstücken vorschreiben. 
Eine auf der Grundlage der vor dem Inkrafttreten dieses Gesetzes erlassenen Satzung zur 
Regelung von Fristen kann die Gemeinde fortbestehen lassen. Die Gemeinde ist verpflichtet, 
die Grundstückseigentümer über ihre Pflichten nach den §§ 60 und 61 des Wasserhaushalts-
gesetzes zu unterrichten und zu beraten. 
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§ 47 
Abwasserbeseitigungskonzept 

 
(1) Mit dem Abwasserbeseitigungskonzept nach § 46 Absatz 1 Nummer 6 legen die Gemein-
den der zuständigen Behörde eine Übersicht über den Stand der öffentlichen Abwasserbesei-
tigung (Schmutz- und Niederschlagswasserbeseitigung) sowie über die Maßnahmen zur Er-
füllung ihrer Pflichten nach § 46 Absatz 1, insbesondere die zeitliche Abfolge und die geschätz-
ten Kosten der nach § 46 Absatz 1 Nummer 4 erforderlichen Maßnahmen vor. Das Abwasser-
beseitigungskonzept ist jeweils im Abstand von sechs Jahren erneut vorzulegen. Es wird von 
der Gemeinde erarbeitet, im Gebiet von Abwasserverbänden im Benehmen mit dem Abwas-
serverband. Die vom Abwasserverband gemäß § 53 Absatz 1 und 4 übernommenen Maßnah-
men sind nachrichtlich auszuweisen. Das für Umwelt zuständige Ministerium bestimmt durch 
Verwaltungsvorschrift, welche Angaben in das Abwasserbeseitigungskonzept zwingend auf-
zunehmen sind und in welcher Form sie dargestellt werden.  
(2) Die zuständige Behörde kann zur Erreichung der im Bewirtschaftungsplan aufgestellten 
Ziele sowie zur Sicherstellung der Erfüllung der gemeindlichen Pflichten nach § 46 Absatz 1, 
insbesondere der sich aus § 60 des Wasserhaushaltsgesetzes und § 56 ergebenden Pflichten 
das Abwasserbeseitigungskonzept beanstanden und Maßnahmen und Fristen festlegen, 
wenn die Gemeinde ohne zwingenden Grund die Durchführung erforderlicher Maßnahmen 
nicht oder verzögert vorsieht. Wird das Abwasserbeseitigungskonzept nach sechs Monaten 
nicht beanstandet, kann die Gemeinde davon ausgehen, dass mit der Umsetzung der darge-
stellten Maßnahmen in dem dafür von der Gemeinde vorgesehenen zeitlichen Rahmen die 
Aufgaben nach § 46 ordnungsgemäß erfüllt werden. Wenn die Gemeinde die festgelegten 
Maßnahmen nicht oder nicht in der festgelegten Frist durchführt, hat sie dies der zuständigen 
Behörde mit Begründung anzuzeigen. Die zuständige Behörde kann dann nach Satz 1 vorge-
hen.  
(3) Das Abwasserbeseitigungskonzept hat auch Aussagen darüber zu enthalten, wie in den 
Entwässerungsgebieten das Niederschlagswasser unter Beachtung des § 55 Absatz 2 des 
Wasserhaushaltsgesetzes und des § 44 und der städtebaulichen Entwicklung beseitigt werden 
kann und welche Maßnahmen nach § 46 Absatz 1 Nummer 4 für die Niederschlagswasserbe-
seitigung noch erforderlich sind. Dabei sind die Auswirkungen auf die bestehende Entwässe-
rungssituation und auf das Grundwasser und auf die oberirdischen Gewässer unter Berück-
sichtigung von Maßnahmen, die zum Ausgleich der Wasserführung nach § 66 geboten sind, 
sowie der Maßnahmen zur Klimafolgenanpassung darzustellen. 
 
 

§ 48 
Abwasserüberlassungspflicht 

 
Abwasser ist von dem Nutzungsberechtigten des Grundstücks, auf dem das Abwasser anfällt, 
der Gemeinde oder im Falle eines Übergangs der Aufgabe nach § 46 Absatz 1 Satz 2 Nummer 
2 auf eine juristische Person des öffentlichen Rechts nach § 52 Absatz 1 dieser zu überlassen, 
soweit nicht nach den §§ 49 bis 53 der Nutzungsberechtigte selbst oder andere zur Abwas-
serbeseitigung verpflichtet sind. Ist die Abwasserbeseitigungspflicht auf den Nutzungsberech-
tigten eines Grundstücks übertragen worden, so geht diese Verpflichtung auf den Rechtsnach-
folger des Nutzungsberechtigten über. 
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§ 49 
Ausnahmen von der Abwasserbeseitigungspflicht, Übergang auf Dritte 

 
(1) Die Gemeinde ist nicht zur Abwasserbeseitigung verpflichtet 
1. für das in landwirtschaftlichen Betrieben anfallende Abwasser, das im Rahmen der pflan-

zenbedarfsgerechten Düngung auf landwirtschaftlich, forstwirtschaftlich oder gärtnerisch 
genutzte Böden ohne Beeinträchtigung des Wohls der Allgemeinheit im Einklang mit den 
wasserrechtlichen, abfallrechtlichen, bodenschutzrechtlichen, naturschutzrechtlichen und 
immissionsschutzrechtlichen Bestimmungen aufgebracht wird, und 

2. für unverschmutztes Abwasser, das zur Gewinnung von Wärme abgekühlt wurde. 
Unberührt bleibt das Recht der Gemeinde, durch Satzung zu fordern, dass im Fall der Nummer 
1 das Grundstück bezüglich des häuslichen Abwassers an eine öffentliche Abwasseranlage 
angeschlossen wird; fordert die Gemeinde den Anschluss, finden die Vorschriften dieses Un-
terabschnittes Anwendung. 
(2) Werden einem Einleiter von Abwasser in öffentliche Abwasseranlagen Maßnahmen der 
Abwasserbeseitigung auferlegt, ist er insoweit abwasserbeseitigungspflichtig. 
(3) Zur Beseitigung von Niederschlagswasser, das von Straßenoberflächen außerhalb im Zu-
sammenhang bebauter Ortsteile anfällt, ist der Träger der Straßenbaulast verpflichtet. Soweit 
der Bund oder das Land Träger der Straßenbaulast im Außenbereich sind, legt der Landesbe-
trieb Straßenbau dem für Umwelt zuständigen Ministerium eine Übersicht über den Stand der 
Einleitungen sowie über die zeitliche Abfolge und die geschätzten Kosten der nach § 60 des 
Wasserhaushaltsgesetzes und nach § 57 noch erforderlichen Maßnahmen vor. § 47 Absatz 2 
findet entsprechende Anwendung. 
(4) Sofern gegenüber der zuständigen Behörde nachgewiesen ist, dass das Niederschlags-
wasser durch den Nutzungsberechtigten ganz oder teilweise gemeinwohlverträglich auf dem 
Grundstück versickert oder ortsnah in ein Gewässer eingeleitet werden kann, und die Ge-
meinde den Nutzungsberechtigten des Grundstücks insoweit von der Überlassungspflicht 
nach § 48 freigestellt hat, ist der Nutzungsberechtigte selbst zur Beseitigung des Nieder-
schlagswassers verpflichtet. Die Freistellung gilt als erteilt, wenn das gesamte Niederschlags-
wasser eines Grundstücks seit dem 1. Januar 1996 auf dem Grundstück beseitigt worden ist 
und die Gemeinde in dieser Zeit ihren Anschluss- und Benutzungszwang nicht geltend ge-
macht hat. Die Gemeinde kann den Nutzungsberechtigten von seiner Pflicht zur Überlassung 
des Niederschlagswassers auch freistellen, wenn die Übernahme bereits erfolgt ist und die 
Voraussetzungen des Satzes 1 vorliegen. Der Nachweis nach Satz 1 ist von der Gemeinde 
unter Berücksichtigung der Entwicklung der Grundwasserstände zu führen, wenn die Bebau-
barkeit des Grundstücks nach dem 1. Januar 1996 durch einen Bebauungsplan, einen Vorha-
bens- und Erschließungsplan oder eine baurechtliche Satzung begründet worden ist. Im Übri-
gen ist der Nachweis durch den Nutzungsberechtigten des Grundstücks zu führen. Im Fall des 
Satzes 4 hat die Gemeinde den Nachweis der zuständigen Behörde rechtzeitig vor der Be-
bauung der Grundstücke mit der Planung nach § 46 Absatz 1 Satz 2 Nummer 1 und § 57 
Absatz 1 vorzulegen. 
(5) Die zuständige Behörde kann die Gemeinde auf ihren Antrag widerruflich ganz oder teil-
weise von der Pflicht zur Abwasserbeseitigung für Grundstücke außerhalb im Zusammenhang 
bebauter Ortsteile freistellen und diese Pflicht auf die Nutzungsberechtigten der Grundstücke 
übertragen, wenn eine Übernahme des Abwassers wegen technischer Schwierigkeiten oder 
wegen eines unverhältnismäßig hohen Aufwandes nicht angezeigt ist, das Wohl der Allge-
meinheit der gesonderten Abwasserbeseitigung nicht entgegensteht und der Nutzungsberech-
tigte eine Abwasserbehandlungsanlage betreibt, die den allgemein anerkannten Regeln der 
Technik entspricht. Die zuständige Behörde kann auf Antrag der Gemeinde darüber hinaus 
bei landwirtschaftlichen Betrieben dem Nutzungsberechtigten der Grundstücke die Pflicht zum 
Abfahren und Aufbereiten des anfallenden Schlamms übertragen, wenn die Schlammbehand-
lung in einer Kleinkläranlage den allgemein anerkannten Regeln der Technik entspricht und 
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der Schlamm auf eigenbewirtschaftete Ackerflächen unter Beachtung der geltenden abfall-
rechtlichen, naturschutzrechtlichen und bodenschutzrechtlichen Bestimmungen aufgebracht 
wird. 
(6) Die zuständige Behörde kann die Gemeinde auf ihren Antrag oder auf Antrag eines ge-
werblichen Betriebes nach Anhörung der Gemeinde widerruflich ganz oder teilweise von der 
Pflicht zur Beseitigung von Abwasser aus diesem Betrieb einschließlich der von diesen ge-
nutzten Flächen und aus anderen Anlagen freistellen und diese Pflicht auf den gewerblichen 
Betrieb oder den Betreiber der Anlage übertragen, soweit das Abwasser zur gemeinsamen 
Fortleitung oder Behandlung in einer öffentlichen Abwasseranlage ungeeignet ist oder zweck-
mäßiger getrennt beseitigt wird. Im Gebiet eines Abwasserverbandes ist dieser zu beteiligen. 
§ 53 Absatz 4 bleibt unberührt. Sollen kommunales Abwasser und Abwasser aus einem ge-
werblichen Betrieb gemeinsam behandelt werden, kann die zuständige Behörde die Abwas-
serbehandlung mit Zustimmung der betroffenen Gemeinde und des gewerblichen Betriebes 
auf diesen übertragen, wenn die Abwasserbehandlung durch den gewerblichen Betrieb zweck-
mäßiger ist. 
 

 
§ 50  

Gemeinsame Abwasserbeseitigungspflicht 
(zu § 56 des Wasserhaushaltsgesetzes) 

 
Abwasserbeseitigungspflichtige können sich mit Genehmigung der zuständigen Behörde zur 
gemeinsamen Durchführung der Abwasserbeseitigung zusammenschließen. Sie können auf 
Anordnung der zuständigen Behörde zur gemeinsamen Durchführung verpflichtet werden, 
wenn anders die Abwasserbeseitigung nicht ordnungsgemäß durchgeführt werden kann oder 
wenn die gemeinsame Durchführung zweckmäßiger ist. Dies ist insbesondere der Fall, wenn 
durch die gemeinsame Durchführung 
1. eine Beeinträchtigung des Wohls der Allgemeinheit, insbesondere eine Gewässerverun-

reinigung vermieden oder verringert oder 
2. die Abwasserbeseitigung insgesamt wirtschaftlicher gestaltet werden kann. 
In dem Antrag auf Genehmigung sind die Bereiche der Abwasserbeseitigung zu bezeichnen, 
die gemeinsam durchgeführt werden sollen. 
 

 
§ 51 

Übergangsregelung 
Bis zur Übernahme des Abwassers durch die Gemeinde, für das die Gemeinde nach § 46 
Absatz 1 die Abwasserbeseitigungspflicht hat, hat derjenige das Abwasser zu beseitigen und 
die für die Zwischenzeit erforderlichen Sanierungsmaßnahmen durchzuführen, bei dem das 
Abwasser anfällt. Ihm können die dafür erforderlichen Genehmigungen erteilt und die Abwas-
sereinleitung erlaubt werden, bis die Übernahme des Abwassers durch die Gemeinde erfolgt. 
Für den Zeitpunkt der Übernahme sind die in dem unbeanstandeten Abwasserbeseitigungs-
konzept der Gemeinde genannten Fristen maßgeblich. 
 
 

§ 52 
Übergang gemeindlicher Pflichten auf juristische Personen und Körperschaften des 

öffentlichen Rechts 
(zu § 56 des Wasserhaushaltsgesetzes) 

 
Die Gemeinde kann Aufgaben der Abwasserbeseitigung nach § 46 Absatz 1 Satz 2 Nummer 
1 bis 5 auf eine von ihr nach § 114a der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen 
errichtete Anstalt des öffentlichen Rechts übertragen. Die Übertragung ist der zuständigen 
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Behörde anzuzeigen. Die Vorschriften des § 114a der Gemeindeordnung für das Land Nord-
rhein-Westfalen bleiben unberührt. Benachbarte Gemeinden können Aufgaben der Abwasser-
beseitigung auch einem gemeinsamen Kommunalunternehmen nach den §§ 27 und 28 des 
Gesetzes über die kommunale Gemeinschaftsarbeit in der Fassung der Bekanntmachung vom 
1. Oktober 1979 (GV. NRW. S. 621) in der jeweils geltenden Fassung übertragen. Die Über-
tragung bedarf der Genehmigung der zuständigen Behörde. Für die Anzeige und die Geneh-
migung sind die übertragenen Aufgaben nach Maßgabe des § 46 Absatz 1 zu bezeichnen. Mit 
der Anzeige oder der Genehmigung wird die Anstalt oder das gemeinsame Kommunalunter-
nehmen im Umfang der übertragenen Aufgaben abwasserbeseitigungspflichtig.  

 
 

§ 53  
Abwasserbeseitigungspflicht im Gebiet von Abwasserverbänden 

(zu § 56 des Wasserhaushaltsgesetzes) 
 
(1) Im Gebiet eines Abwasserverbandes obliegen für Abwasseranlagen, die für mehr als 500 
Einwohnerwerte bemessen sind, dem Verband 
1. die Übernahme, Behandlung und Einleitung von Schmutzwasser oder mit Niederschlags-

wasser vermischtem Schmutzwasser und 
2. die Rückhaltung von Abwasser aus öffentlichen Kanalisationen in dazu bestimmten Son-

derbauwerken, sofern das Abwasser vom Verband gemäß Nummer 1 zu behandeln ist. 
Soweit dies noch erforderlich ist, hat der Verband die dazu notwendigen Anlagen in angemes-
senen Zeiträumen zu errichten, zu erweitern oder den Anforderungen des § 60 des Wasser-
haushaltsgesetzes und des § 56 anzupassen. In Einzelfällen kann die zuständige Behörde im 
Einvernehmen mit dem Verband und der betroffenen Gemeinde bestimmen, dass die Pflichten 
des Satzes 1 ganz oder teilweise der Gemeinde obliegen, sofern deren Erfüllung durch die 
Gemeinde zweckmäßiger ist. 
(2) Soweit Aufgaben, die dem Verband nach Absatz 1 obliegen, von einem bisher dazu Ver-
pflichteten wahrgenommen werden, hat dieser die Aufgaben weiter zu erfüllen, bis der Ver-
band sie übernimmt. 
(3) Der Abwasserverband legt der zuständigen Behörde für die Gemeindegebiete innerhalb 
des Verbandsgebietes im Benehmen mit den betroffenen Gemeinden ein Abwasserbeseiti-
gungskonzept nach § 47 Absatz 1 Satz 1 zur Erfüllung seiner Pflichten nach § 46 Absatz 1 
vor. § 47 Absatz 1 Satz 2 und 5 sowie Absatz 2 gelten entsprechend. Die Vorschriften über 
die Verbandsaufsicht bleiben unberührt. Im Gebiet eines Abwasserverbandes kann die zu-
ständige Behörde einer Kommune aufgeben, ihr Abwasserbeseitigungskonzept nach § 47 zu 
aktualisieren, wenn es für die Abstimmung von verbandlichem und gemeindlichem Abwasser-
beseitigungskonzept erforderlich ist.  
(4) Abwasserverbände sind an Stelle Dritter zu weiteren Maßnahmen der Abwasserbeseiti-
gung berechtigt und verpflichtet, soweit und solange sie diese als Verbandsunternehmen über-
nehmen. Die Übernahme bedarf der Zustimmung des Dritten und der Gemeinde als für die 
Regelung des Anschluss- und Benutzungszwanges zuständige öffentlich-rechtliche Körper-
schaft. Sie ist der zuständigen Behörde anzuzeigen. 
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Unterabschnitt 3 
Umlage von Kosten, Ausgleichzahlungen 

 
 

§ 54  
Umlage von Kosten der Abwasser- und Fremdwasserbeseitigung  

 
Die Erhebung von Benutzungsgebühren durch die Gemeinden erfolgt auf der Grundlage des 
Kommunalabgabengesetzes mit der Maßgabe, dass zu den ansatzfähigen Kosten alle Auf-
wendungen gehören, die den Gemeinden durch die Wahrnehmung ihrer Pflichten nach § 46 
entstehen. Zu den ansatzfähigen Kosten gehören auch die Kosten  
1. der Beratung der Anschlussnehmer im Zusammenhang mit dem Anschluss ihres Grund-

stücks an die öffentliche Abwasser- oder Fremdwasseranlage sowie die Kosten der Un-
terrichtung und Beratung nach § 46 Absatz 2 Satz 3, 

2. für Maßnahmen zur Ableitung oder Behandlung von Grund- und Drainagewasser über 
öffentliche Abwasser- oder gesondert gebaute Fremdwasserbeseitigungsanlagen zur Auf-
rechterhaltung des ordnungsgemäßen Betriebes der öffentlichen Abwasseranlagen, 

3. für Maßnahmen zur Verbesserung der Vorflut für die Zwecke der getrennten Nieder-
schlagswasser- und Fremdwasserbeseitigung, 

4. für die Überprüfung der Funktionsfähigkeit der Grundstücksanschlussleitungen, auch 
wenn diese nicht Bestandteil der öffentlichen Abwasseranlage sind, sowie für die Sicher-
stellungsaufgaben des § 46 Absatz 1 Satz 3 bei gemeinschaftlich genutzten privaten Ab-
wasseranlagen, 

5. für Kompensationsmaßnahmen im Gewässer als Ersatz für Rückhaltemaßnahmen bei der 
Einleitung von Niederschlagswasser, sofern die Maßnahmen im Gewässer im räumlichen 
und funktionalen Zusammenhang mit der Niederschlagswasserbeseitigung stehen, 

6. für Aufwendungen für den Gewässerausbau eines bisher der Schmutzwasserbeseitigung 
dienenden Gewässers zur Rückführung in den naturnahen Zustand und 

7. für Maßnahmen der Niederschlagswasserableitung und Niederschlagswasserbewirt-
schaftung, die dem Schutz vor Überflutung und Verschlammung von Gemeingütern, öf-
fentlichen Abwasseranlagen und Grundstücken dienen, auch zur Klimafolgenanpassung. 

Ein schonender und sparsamer Umgang mit Wasser sowie die Nutzung von Regenwasser 
sollen in die Gestaltung der Benutzungsgebühr einfließen. 
 
 

§ 55 
Beitrag an den Kosten der Wasserdienstleistung Abwasserbeseitigung 

 
Werden Maßnahmen wegen weitergehender Anforderungen an die Abwasserbeseitigung 
durchgeführt, die zum Schutz einer öffentlichen Wasserversorgung geboten sind, oder werden 
besondere Maßnahmen der Abwasserbeseitigung durchgeführt, weil der Ausbauzustand ei-
nes Gewässers zum Nutzen eines Unternehmens diese erfordert, um die Anforderungen nach 
§ 57 des Wasserhaushaltsgesetzes zu erreichen, kann die zuständige Behörde eine pau-
schale Ausgleichszahlung festsetzen, die das Unternehmen dem Abwasserbeseitigungspflich-
tigen zum Ausgleich für den erhöhten Aufwand zu zahlen hat.  
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Unterabschnitt 4 
Anforderungen an Abwasseranlagen, Einleitungen und Selbstüberwachung 

 
§ 56  

Errichtung und Betrieb von Abwasseranlagen 
(zu § 60 des Wasserhaushaltsgesetzes) 

 
(1) Die gemäß § 60 des Wasserhaushaltsgesetzes für die Errichtung und den Betrieb von 
Abwasseranlagen jeweils in Betracht kommenden Regeln der Technik sind insbesondere die 
technischen Bestimmungen für den Bau, den Betrieb und die Unterhaltung von Abwasseran-
lagen, die durch das für Umwelt zuständige Ministerium durch Bekanntgabe im Ministerialblatt 
für das Land Nordrhein-Westfalen eingeführt werden, soweit sie nicht durch Rechtsverordnung 
nach § 23 Absatz 1 Nummer 5 des Wasserhaushaltsgesetzes festgelegt sind. Berühren sie 
bauaufsichtliche oder straßenbauliche Belange, werden sie im Einvernehmen mit der obersten 
Bauaufsichtsbehörde oder der obersten Straßenbaubehörde eingeführt. Zur Unterhaltung der 
Abwasseranlagen gehört auch die Erhaltung der Bausubstanz. Bei Errichtung und Betrieb ist 
auf einen effizienten Einsatz von Ressourcen und Energie zu achten, sofern dies mit den An-
forderungen an die Einleitung und den übrigen Anforderungen an die Errichtung und den Be-
trieb vereinbar ist. 
(2) Zur Unterhaltung von Abwasserbehandlungsanlagen gehören insbesondere die notwendi-
gen Vorkehrungen, um Störungen im Betrieb der Anlage und Reparaturen, welche die Ablauf-
werte (Konzentrationen und Frachten) verschlechtern, vorzubeugen. Bei Betriebsstörungen, 
die zur Überschreitung von Ablaufwerten geführt haben, oder bei unvermeidlichen Reparatu-
ren, die eine Überschreitung befürchten lassen, hat der Betreiber die notwendigen Maßnah-
men zu treffen, um die nachteiligen Auswirkungen nach Dauer und Umfang möglichst gering 
zu halten und Wiederholungen möglichst zu vermeiden. Er ist verpflichtet, die zuständige Be-
hörde über solche Reparaturen rechtzeitig, sowie über Ursache, Art, Auswirkungen und vo-
raussichtliche Dauer solcher Betriebsstörungen unverzüglich zu unterrichten. Er hat auch an-
zugeben, welche Maßnahmen er nach den Sätzen 1 und 2 getroffen hat und noch treffen wird. 
Der Betrieb und die Unterhaltung von Abwasserbehandlungsanlagen sind durch Personal mit 
der erforderlichen beruflichen Qualifikation sicherzustellen. 

 
 

§ 57  
Anzeige und Genehmigung von Abwasseranlagen 

 
(1) Die Planung zur Erstellung, der Betrieb von Kanalisationsnetzen für die private, gewerbli-
che oder diesen vergleichbaren Kanalisationsnetzen von befestigten Flächen, die größer als 
drei Hektar sind, und für die öffentliche Abwasserbeseitigung sowie wesentliche Änderungen 
von Planung zur Erstellung und Betrieb sind der zuständigen Behörde anzuzeigen. Diese kann 
im Hinblick auf die Erstellung oder wesentliche Änderung der Planung sowie den Betrieb Re-
gelungen treffen, um nachteilige Beeinträchtigungen des Wohls der Allgemeinheit zu verhüten 
oder auszugleichen oder um sicherzustellen, dass die Abwasseranlagen nach § 60 des Was-
serhaushaltsgesetzes und § 56 Absatz 1 errichtet und betrieben werden. Wird die Planung 
nach sechs Monaten nicht beanstandet, kann der Anzeigende davon ausgehen, dass er seine 
Planung umsetzen kann. Für bestehende Kanalisationsnetze haben die Betreiber einen Be-
standsplan über die Abwasseranlagen und einen Plan über deren Betrieb aufzustellen. Die 
Pläne sind fortzuschreiben. Sie sind der zuständigen Behörde auf Verlangen vorzulegen. Das 
für Umwelt zuständige Ministerium wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung Regelungen über 
Art und Inhalt der vorzulegenden Unterlagen für die Anzeige, den Bestandsplan und den Plan 
über den Betrieb zu treffen. 
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(2) Die Errichtung, der Betrieb und die wesentliche Änderung einer Abwasserbehandlungsan-
lage, die nicht unter § 60 Absatz 3 des Wasserhaushaltsgesetzes fallen, bedürfen der Geneh-
migung durch die zuständige Behörde. Werden genehmigungspflichtige Abwasserbehand-
lungsanlagen serienmäßig hergestellt, können sie der Bauart nach zugelassen werden. Die 
Bauartzulassung kann inhaltlich beschränkt, befristet und mit Nebenbestimmungen verbunden 
werden. Bauartzulassungen aus dem übrigen Bundesgebiet gelten auch in Nordrhein-Westfa-
len. Für diese Anlagen entfällt die Genehmigungspflicht. Keiner Genehmigung bedürfen Ab-
wasserbehandlungsanlagen oder Teile von ihnen, 
1. die wegen ihrer einfachen Bauart oder wegen nicht zu erwartender nachteiliger Auswir-

kungen auf die Abwasserbeseitigung in einer Rechtsverordnung des für Umwelt zustän-
digen Ministeriums festgelegt sind,  

2. die Anforderungen zum Schutz der Gewässer nach Rechtsvorschriften der Europäischen 
Union zu Bauprodukten oder nach den zu ihrer Umsetzung oder Durchführung ergange-
nen Rechtsvorschriften erfüllen; die nach den genannten Rechtsvorschriften erforderli-
chen CE-Kennzeichnungen müssen angebracht und die nach diesen Rechtsvorschriften 
zulässigen Klassen und Leistungsstufen nach Maßgabe landesrechtlicher Vorschriften 
müssen eingehalten sein, oder 

3. bei denen nach den bauordnungsrechtlichen Vorschriften über die Verwendung von Bau-
produkten auch die Einhaltung der wasserrechtlichen Anforderungen sichergestellt ist.  

Das für Umwelt zuständige Ministerium wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung die Abwas-
serbehandlungsanlagen zu bestimmen, die wegen ihrer einfachen Bauart oder nicht zu erwar-
tenden nachteiligen Auswirkungen auf die Abwasserbeseitigung nach Satz 3 Nummer 1 keiner 
Genehmigung bedürfen.  
(3) Die Genehmigung nach Absatz 2 ist zu versagen oder mit den notwendigen Nebenbestim-
mungen zu versehen, wenn die Anlage den Anforderungen des § 60 Absatz 1 des Wasser-
haushaltsgesetzes und § 57 Absatz 1 nicht entspricht oder sonstige öffentlich-rechtliche Vor-
schriften dies erfordern. § 13 Absatz 1, § 16 Absatz 1 und 3 und § 17 des Wasserhaushalts-
gesetzes gelten entsprechend. 
 

 
§ 58  

Einleiten von Abwasser in öffentliche und private Abwasseranlagen 
(zu §§ 55, 58, 59 des Wasserhaushaltsgesetzes) 

 
(1) Im Falle des § 55 Absatz 3 des Wasserhaushaltsgesetzes bedarf die Einleitung flüssiger 
Stoffe in öffentliche und private Abwasseranlagen einer Genehmigung der zuständigen Be-
hörde.  
(2) Die zuständige Behörde wird ermächtigt, im Einzelfall für das Einleiten von Abwasser, das 
keiner Genehmigungspflicht nach den §§ 58 und 59 des Wasserhaushaltsgesetzes unterliegt, 
eine Genehmigungspflicht festzustellen und den Einleiter aufzufordern, eine Genehmigung zu 
beantragen, wenn durch die Einleitung des Abwassers in die Abwasseranlage eine schädliche 
Gewässerveränderung zu besorgen ist.  
(3) Bei einer genehmigungspflichtigen Einleitung von Abwasser in eine private Abwasseran-
lage hat der Betreiber dieser Anlage den Wechsel des Nutzungsberechtigten eines an die 
Anlage angeschlossenen Grundstücks der zuständigen Behörde anzuzeigen, wenn sich die 
Art, die Menge oder die stoffliche Zusammensetzung des Abwassers wesentlich ändern.  
(4) Die zuständige Behörde legt der obersten Wasserbehörde auf Anforderung ein Verzeichnis 
der genehmigungspflichtigen Indirekteinleitungen vor. Das Verzeichnis hat Angaben über die 
Art, Herkunft und die Mengen des indirekt eingeleiteten Abwassers zu enthalten. 
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§ 59  
Selbstüberwachung von Abwassereinleitungen und Abwasseranlagen 

(zu §§ 60, 61 des Wasserhaushaltsgesetzes) 
 
(1) Das für Umwelt zuständige Ministerium wird ermächtigt, für Einleitungen von Abwasser in 
ein Gewässer und in Abwasseranlagen durch Rechtsverordnung Regelungen zu treffen über 
1. die Ermittlung der Abwassermenge und der Abwasserzusammensetzung, 
2. Häufigkeit, Dauer sowie Art und Umfang der Probeentnahmen und 
3. die Behandlung und Untersuchung der entnommenen Proben insbesondere darüber, wel-

che Merkmale und Inhaltsstoffe des Abwassers zu untersuchen sind, wie bei den Unter-
suchungen zu verfahren ist und in welcher Art und in welchem Umfang die Untersu-
chungsergebnisse aufzuzeichnen sind. 

(2) Wer nach den §§ 58, 59 des Wasserhaushaltsgesetzes und nach § 58 Absatz 1 und 2 
dieses Gesetzes genehmigungspflichtig Stoffe und Abwasser in eine Abwasseranlage einlei-
tet, kann von der zuständigen Behörde zur Selbstüberwachung, insbesondere dazu verpflich-
tet werden, Betriebseinrichtungen und Abwasserbehandlungsanlagen nachzuweisen, Auf-
zeichnungen über Betriebsvorgänge und eingesetzte Stoffe zu fertigen und das Abwasser 
durch eine geeignete Stelle untersuchen zu lassen. Die zuständige Behörde kann widerruflich 
zulassen, dass der Indirekteinleiter die Untersuchungen ganz oder teilweise selbst durchführt. 
Der Einleiter hat die Nachweise, Aufzeichnungen und Untersuchungsergebnisse der zustän-
digen Behörde und dem Betreiber der öffentlichen Abwasseranlage in den von der zuständi-
gen Behörde bestimmten Zeitabständen ohne besondere Aufforderung regelmäßig vorzule-
gen. 
(3) Abwasseranlagen sind nach Maßgabe des § 60 Absatz 1 und 2 und des § 61 Absatz 2 des 
Wasserhaushaltgesetzes zu betreiben. Kommt der Betreiber einer Abwasserbehandlungsan-
lage seinen Verpflichtungen nach § 56 Absatz 2 nicht rechtzeitig nach, kann er von der zu-
ständigen Behörde verpflichtet werden, auf seine Kosten die Anlage oder Teile von ihr regel-
mäßig durch einen geeigneten Sachverständigen überprüfen zu lassen. Die zuständige Be-
hörde legt dabei Art, Umfang und Häufigkeit der Überprüfungen fest. Der Sachverständige hat 
das Prüfergebnis, insbesondere bei der Überprüfung festgestellte Mängel, dem Betreiber, fest-
gestellte Mängel auch der zuständigen Behörde mitzuteilen. Der Betreiber hat die Mängel un-
verzüglich abzustellen und die zuständige Behörde darüber zu unterrichten. 
(4) Das für Umwelt zuständige Ministerium wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung mit Zu-
stimmung des Landtags insbesondere Regelungen zu treffen über 
1. die vom Betreiber zu beobachtenden Einrichtungen und Vorgänge, die Häufigkeit der Be-

obachtung, die Art und den Umfang der zu ermittelnden Betriebskenndaten und die Häu-
figkeit ihrer Ermittlung sowie Art und Umfang der Aufzeichnungen über die Beobachtun-
gen und Ermittlungen, 

2. die Methoden und Fristen zur Durchführung der Prüfung des Zustands und der Funktions-
fähigkeit, die Anerkennung durchgeführter Prüfungen, Notwendigkeit und Fristen der Sa-
nierung, Unterrichtung und Beratung, die Anforderungen an die Sachkunde sowie die Vo-
raussetzungen für die Anerkennung beziehungsweise Aberkennung der Sachkunde durch 
die zuständige nordrhein-westfälische Handwerkskammer, Industrie- und Handelskam-
mer oder Ingenieurkammer-Bau oder die zuständige Behörde, die Führung einer landes-
weiten Liste der anerkannten Sachkundigen und Schulungsinstitutionen, 

3. die Anforderungen an die Anerkennung von Schulungsinstitutionen durch die zuständige 
Behörde und 

4. den Inhalt, die Aufbewahrung und die Vorlage von Unterlagen, Nachweisen und Prüfbe-
scheinigungen. 
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Unterabschnitt 5 
Gewässerschutzbeauftragte 

 
 

§ 60 
Gewässerschutzbeauftragte bei Abwasserverbänden 

(zu § 64 des Wasserhaushaltsgesetzes) 
 
Der Gewässerschutzbeauftragte eines Abwasserverbandes wird von dessen Vorstand be-
stellt. 

 
 

Abschnitt 3 
Gewässerunterhaltung, Ausgleich der Wasserführung, Gewässerausbau 

 
 

Unterabschnitt 1 
Gewässerunterhaltung 

 
§ 61 

Gewässerunterhaltung 
(zu § 39 des Wasserhaushaltsgesetzes) 

 
Die Unterhaltung eines oberirdischen Gewässers erstreckt sich auf das Gewässerbett und 
seine Ufer. Zur Unterhaltung gehört auch die Freihaltung, Reinigung und Räumung des Ge-
wässerbettes und der Ufer von Unrat, soweit es dem Umfang nach geboten ist.  
 
 

§ 62  
Pflicht zur Gewässerunterhaltung 

(zu § 40 des Wasserhaushaltsgesetzes) 
 
(1) Die Unterhaltung der fließenden Gewässer obliegt  
1. bei Gewässern erster Ordnung dem Eigentümer, soweit dieser eine öffentlich-rechtliche 

juristische Person ist, ansonsten dem Land, 
2. bei Gewässern zweiter Ordnung und bei sonstigen Gewässern den Gemeinden, die mit 

ihrem Gebiet Anlieger sind (Anliegergemeinden). 
(2) Die Unterhaltung der stehenden Gewässer obliegt den Eigentümern oder, wenn sich diese 
nicht ermitteln lassen, den Anliegern. 
(3) Soweit Wasserverbände nach Gesetz oder Satzung die Gewässerunterhaltung zur Auf-
gabe haben, obliegt ihnen die Gewässerunterhaltung; insoweit treten sie an die Stelle der Ge-
meinden oder der nach Absatz 2 Verpflichteten. 
(4) Die Kreise können im Einvernehmen mit der betroffenen Gemeinde die Pflicht zur Unter-
haltung von Gewässern zweiter Ordnung und von sonstigen Gewässern übernehmen; inso-
weit treten sie an die Stelle der Gemeinden. 
(5) Die Gemeinde kann ihre Pflicht zur Unterhaltung der Gewässer auf eine von ihr nach  
§ 114a der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen errichteten Anstalt des öf-
fentlichen Rechts übertragen. Die Übertragung bedarf der Genehmigung der zuständigen Be-
hörde. Die Vorschriften des § 114a der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen 
bleiben unberührt. Die Sätze 1 bis 3 gelten entsprechend, wenn benachbarte Gemeinden nach 
den §§ 27, 28 des Gesetzes über die kommunale Gemeinschaftsarbeit ein gemeinsames 
Kommunalunternehmen in Form einer Anstalt des öffentlichen Rechts gründen. Es gilt § 63 
Absatz 2. 
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(6) Die Unterhaltungspflicht für ein Gewässer oder einen Gewässerabschnitt kann nach den 
Absätzen 3 bis 5 nur insgesamt auf eine andere Person übertragen und von einer solchen 
übernommen werden. 
 
 

§ 63 
Gewässerunterhaltung durch Dritte  

(zu § 39 des Wasserhaushaltsgesetzes) 
 
(1) Die Pflicht zur Gewässerunterhaltung kann auf Grund einer Vereinbarung mit Zustimmung 
der zuständigen Behörde mit öffentlich-rechtlicher Wirkung von einem anderen übernommen 
werden. § 62 Absatz 6 gilt entsprechend. Die Zustimmung kann widerrufen werden, wenn der 
neue Pflichtige seinen Verpflichtungen nicht ordnungsgemäß nachkommt.  
(2) Soweit die Pflicht zur Gewässerunterhaltung gemäß Absatz 1 auf andere als Körperschaf-
ten des öffentlichen Rechts übergegangen ist, haben die nach § 62 Absatz 1 und 2 zur Ge-
wässerunterhaltung Verpflichteten die jeweils erforderlichen Unterhaltungsarbeiten auf Kosten 
des Pflichtigen durchzuführen, wenn dieser in angemessener Frist seine Pflicht nicht oder nicht 
genügend erfüllt. Die Ersatzvornahme ordnet die zuständige Behörde an. 
 
 

§ 64  
Umlage des Unterhaltungsaufwands 

(zu § 40 des Wasserhaushaltsgesetzes) 
 
(1) Die Gemeinden können den ihnen aus der Unterhaltung der Gewässer zweiter Ordnung 
und der sonstigen Gewässer entstehenden Aufwand zur Erhaltung und zur Erreichung eines 
ordnungsmäßigen Zustandes für den Wasserabfluss sowie die von ihnen an die Kreise oder 
Wasserverbände abzuführenden Beträge innerhalb des Gemeindegebiets als Gebühren nach 
den §§ 6 und 7 des Kommunalabgabengesetzes durch Satzung umlegen auf 
1. die Eigentümer von Grundstücken und Anlagen, die die Unterhaltung über die bloße Be-

teiligung am natürlichen Abflussvorgang hinaus erschweren (Erschwerer), und 
2. die Eigentümer von Grundstücken in dem Bereich, aus dem den zu unterhaltenden Ge-

wässerstrecken Wasser seitlich zufließt (seitliches Einzugsgebiet) als durch den Abfluss 
Begünstigte. 

Zum umlagefähigen Aufwand gehören auch die Personal- und Verwaltungskosten zur Durch-
führung der Umlage, der Aufwand zur Ermittlung der Grundlagen für die Umlage. Ist das 
Grundstück mit einem Erbbaurecht belastet, tritt an die Stelle des Grundeigentümers der Erb-
bauberechtigte. Der von den Erschwerern insgesamt aufzubringende Anteil wird vorab als Pro-
zentsatz des Gesamtaufwands festgesetzt und auf die einzelnen Erschwerer verteilt. Die da-
nach verbleibenden Kosten sind die förderungsfähigen Aufwendungen. Der Teil der förde-
rungsfähigen Aufwendungen, der nicht durch Finanzierungshilfen gedeckt ist, kann auf die 
Eigentümer im seitlichen Einzugsgebiet umgelegt werden. Dabei tragen die Eigentümer der 
versiegelten Flächen 90 Prozent und die Eigentümer der übrigen Flächen 10 Prozent der Kos-
ten. Als Gebührenmaßstab ist in der Satzung der Quadratmeter Grundstücksfläche zugrunde 
zu legen. 
(2) Kreise und Wasserverbände können den ihnen aus der Unterhaltung der Gewässer zweiter 
Ordnung und der sonstigen Gewässer entstehenden Aufwand innerhalb ihres Gebiets auf die 
Erschwerer und die Gemeinden im seitlichen Einzugsgebiet im Verhältnis ihrer Gebietsteile im 
Einzugsgebiet umlegen. Absatz 1 gilt entsprechend. Die Befugnis der Wasserverbände, statt-
dessen für Maßnahmen der Gewässerunterhaltung von ihren Mitgliedern Verbandsbeiträge 
nach den dafür geltenden Vorschriften zu erheben, bleibt unberührt. 
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§ 65 
Entscheidung in Fragen der Gewässerunterhaltung 

(zu §§ 39 bis 41 des Wasserhaushaltsgesetzes) 
 
Die zuständige Behörde stellt im Streitfall fest, wem die Pflicht zur Gewässerunterhaltung oder 
eine besondere Pflicht im Interesse der Gewässerunterhaltung obliegt. Sie setzt den Scha-
densersatz im Sinne des § 41 Absatz 4 des Wasserhaushaltsgesetzes fest. 
 
 

Unterabschnitt 2 
Ausgleich der Wasserführung 

 
 

§ 66 
Pflicht zum Ausgleich der Wasserführung 

 
(1) Soweit die im Bewirtschaftungsplan festgelegten Bewirtschaftungsziele und das Maßnah-
menprogramm, die allgemeinen Grundsätze der Gewässerbewirtschaftung nach § 6 des Was-
serhaushaltsgesetzes sowie die Vorgaben der §§ 27 bis 31 des Wasserhaushaltgesetzes für 
die Bewirtschaftungsziele es erfordern, nachteilige Veränderungen des Abflusses in fließen-
den Gewässern zweiter Ordnung oder in sonstigen fließenden Gewässern auszugleichen, ob-
liegt es den Kreisen und kreisfreien Städten, durch geeignete Maßnahmen einen Ausgleich 
der Wasserführung herbeizuführen und zu sichern. Gleiches gilt, wenn ein solcher Ausgleich 
der Wasserführung einen weitergehenden Ausbau des Gewässers vermeidet. Erstreckt sich 
der Bereich, in dem der Anlass zu den Ausgleichsmaßnahmen entstanden ist und in dem die 
Ausgleichsmaßnahmen durchzuführen sind, auf das Gebiet mehrerer Kreise und kreisfreier 
Städte, sind diese verpflichtet, die notwendigen Ausgleichsmaßnahmen gemeinsam durchzu-
führen; beschränkt er sich auf das Gebiet einer Gemeinde, ist diese dazu verpflichtet. Sofern 
die Gemeinde zum Ausgleich der Wasserführung verpflichtet ist, gilt § 62 Absatz 5. 
(2) Soweit Wasserverbände nach Gesetz oder Satzung den Ausgleich der Wasserführung zur 
Aufgabe haben, obliegt ihnen die Pflicht, den Ausgleich der Wasserführung herbeizuführen 
und zu sichern; insoweit treten sie an die Stelle der Kreise, kreisfreien Städte und Gemeinden. 
 
 

§ 67  
Umlage des Aufwands für den Ausgleich der Wasserführung 

 
(1) Die Kreise, kreisfreien Städte, Gemeinden und Wasserverbände können den ihnen aus der 
Durchführung der Ausgleichsmaßnahmen nach § 66 entstehenden Aufwand innerhalb des 
Bereichs, in dem der Anlass zu den Ausgleichsmaßnahmen entstanden ist, auf diejenigen, die 
zu nachteiligen Abflussveränderungen nicht nur unwesentlich beitragen (Veranlasser), umle-
gen. Der von den Veranlassern insgesamt aufzubringende Anteil wird als Prozentsatz des 
Gesamtaufwands festgesetzt und auf die einzelnen Veranlasser verteilt. Anstelle der Eigentü-
mer, deren Grundstücke innerhalb im Zusammenhang bebauter Ortsteile liegen, und anstelle 
von Abwassereinleitern, deren Abwasser sie gemäß § 46 zu beseitigen haben, können die 
Gemeinden zu Umlagen herangezogen werden. Die Befugnis der Wasserverbände, stattdes-
sen für Ausgleichsmaßnahmen von ihren Mitgliedern Verbandsbeiträge nach den dafür gel-
tenden Vorschriften zu erheben, bleibt unberührt. 
(2) Die Gemeinden können die von ihnen gemäß Absatz 1 Satz 3 aufzubringende Umlage auf 
die einzelnen Veranlasser abwälzen. 
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Unterabschnitt 3 
Gewässerausbau 

 
 

§ 68  
Pflicht zum Gewässerausbau 

(zu § 67 des Wasserhaushaltsgesetzes) 
 
Der zur Gewässerunterhaltung Verpflichtete hat das Gewässer auszubauen, soweit schädli-
che Gewässerveränderungen nach § 3 Nummer 10 des Wasserhaushaltsgesetzes es erfor-
dern und nicht schon eine Pflicht zum Ausgleich der Wasserführung nach § 66 besteht. Die 
zuständige Behörde kann den Verpflichteten zur Erfüllung seiner Pflicht innerhalb eines ange-
messenen Zeitraums anhalten. 
 
 

§ 69 
Umlage des Ausbauaufwands 

 
(1) Soweit Ausbaumaßnahmen durch nachteilige Abflussveränderungen veranlasst sind kann 
der Pflichtige nach § 68 den ihm aus der Durchführung der Maßnahmen entstehenden Auf-
wand innerhalb des Bereichs, in dem der Anlass zu den Ausgleichsmaßnahmen entstanden 
ist, auf diejenigen, die zu nachteiligen Abflussveränderungen nicht nur unwesentlich beitragen 
(Veranlasser), umlegen. Der von den Veranlassern insgesamt aufzubringende Anteil wird als 
Prozentsatz des Gesamtaufwands festgesetzt und auf die einzelnen Veranlasser verteilt. An-
stelle der Eigentümer, deren Grundstücke innerhalb im Zusammenhang bebauter Ortsteile lie-
gen, und anstelle von Abwassereinleitern, deren Abwasser sie gemäß § 46 zu beseitigen ha-
ben, können die Gemeinden zu Umlagen herangezogen werden. Die Befugnis der Wasser-
verbände, stattdessen für Ausgleichsmaßnahmen von ihren Mitgliedern Verbandsbeiträge 
nach den dafür geltenden Vorschriften zu erheben, bleibt unberührt. Die Gemeinden können 
die von ihnen gemäß Absatz 1 Satz 3 aufzubringende Umlage auf die einzelnen Veranlasser 
abwälzen.  
(2) Im Übrigen findet § 64 Absatz 1 Satz 1, 2, 3, 6 bis 8 und Absatz 2 mit der Maßgabe ent-
sprechende Anwendung, dass die Anteile der Erschwerer entfallen. 
 
 

§ 70 
Vorteilsausgleich 

(zu § 67 des Wasserhaushaltsgesetzes) 
 
(1) Baut eine öffentlich-rechtliche Körperschaft ein Gewässer aus und erhalten Eigentümer 
von Grundstücken und Anlagen dadurch einen nicht nur unerheblichen Vorteil, können sie 
nach dem Maß ihres Vorteils zu den Aufwendungen herangezogen werden. Im Streitfall setzt 
die zuständige Behörde den Beitrag nach Anhörung der Beteiligten fest. Gemeinden und Ge-
meindeverbände können den Vorteil nach Satz 1 als Gebühren entsprechend den §§ 6 und 7 
des Kommunalabgabengesetzes durch Satzung umlegen. 
(2) Dient der Gewässerausbau auch der Erfüllung einer Verpflichtung nach § 66 oder § 68, 
sind die Beiträge nach Absatz 1 vorab zu ermitteln. Der verbleibende Rest des Aufwands wird 
nach den dafür geltenden Vorschriften umgelegt. 
(3) Soweit Maßnahmen des Landes oder des Bundes im Zuge der Unterhaltung oder des 
Ausbaus eines Gewässers erster Ordnung auch den besonderen Zwecken einer Gemeinde 
dienen, kann die zuständige Behörde die hierfür entstehenden Aufwendungen durch Verwal-
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tungsakt auf diese umlegen. Die Gemeinden können die von ihnen gemäß Satz 1 zu zahlen-
den Aufwendungen in entsprechender Anwendung von §§ 64, 67, 69 auf die einzelnen Veran-
lasser oder Vorteilhabenden durch Satzung umlegen. 
 
 

§ 71 
Grundsätze für den Gewässerausbau 

(zu § 67 des Wasserhaushaltsgesetzes) 
 
Maßnahmen zum Gewässerausbau haben die im Bewirtschaftungsplan festgelegten Bewirt-
schaftungsziele, das Maßnahmenprogramm, die allgemeinen Grundsätze der Gewässerbe-
wirtschaftung nach § 6 des Wasserhaushaltsgesetzes sowie die Vorgaben der §§ 27 bis 31 
des Wasserhaushaltgesetzes für die Bewirtschaftungsziele sowie den Risikomanagementplan 
nach § 75 des Wasserhaushaltsgesetzes und die durch das für Umwelt zuständige Ministerium 
im Ministerialblatt für das Land Nordrhein-Westfalen veröffentlichten Grundsätze für den Ge-
wässerausbau zu beachten. 
 
 

Unterabschnitt 4 
Gemeinsame Vorschriften 

 
 

§ 72 
Finanzierungshilfen des Landes 

(zu § 40 des Wasserhaushaltsgesetzes) 
 
Soweit die Unterhaltungs- und Ausbaupflichtigen ihren Aufwand nach §§ 64, 67, 69, 70 nicht 
umlegen können, da die zugrunde liegenden Maßnahmen insoweit dem Allgemeinwohl die-
nen, gewährt das Land ihnen einen Zuschuss im Rahmen vorhandener Haushaltsmittel. Die 
Verteilung und Verwendung der Mittel richtet sich nach Richtlinien, die das für Umwelt zustän-
dige Ministerium nach Anhörung des zuständigen Ausschusses des Landtags erlässt. 
 
 

§ 73 
Vorkaufsrecht 

 
(1) Dem Land steht ein Vorkaufsrecht zu 
1. an Grundstücken, auf denen sich oberirdische Gewässer befinden, und an unbebauten 

Grundstücken, die an diese Gewässer angrenzen, 
2. an unbebauten Grundstücken, auf denen sich ein festgesetztes oder vorläufig gesichertes 

Überschwemmungsgebiet befindet, oder 
3. an Grundstücken, auf denen Maßnahmen der Gewässerentwicklung nach einem gemäß 

§ 68 des Wasserhaushaltsgesetzes zur Einsicht ausgelegten, festgestellten oder geneh-
migten Plan durchgeführt werden sollen,  

sofern das jeweilige Grundstück im Zeitpunkt des Vertragsabschlusses im Verzeichnis nach 
Absatz 4 aufgeführt ist. Dem Land steht ferner ein Vorkaufsrecht zu bei einem entgeltlichen 
Erwerb von Erbbaurechten, mit denen die Grundstücke des Satzes 1 belastet sind oder wer-
den. Liegen die Merkmale des Satzes 1 nur bei einem Teil des Grundstücks oder Erbbaurechts 
vor, so erstreckt sich das Vorkaufsrecht nur auf diesen Teil. Der Eigentümer oder Erbbaube-
rechtigte kann aber verlangen, dass sich der Vorkauf auf das gesamte Grundstück oder Erb-
baurecht erstreckt, wenn ihm ansonsten der weitere Verbleib des nicht vom Vorkaufsrecht 
umfassten Grundstücks oder Erbbaurechts in seinem Eigentum wirtschaftlich nicht zuzumuten 
ist. Satz 3 ist entsprechend anzuwenden, wenn das Grundstück oder Erbbaurecht, für das das 
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Vorkaufsrecht ausgeübt wird, für die betrieblichen Zwecke eines Betriebs, der sich auf anderen 
Grundstücken befindet, zwingend erforderlich ist. Das Vorkaufsrecht darf nur ausgeübt wer-
den, wenn und soweit die Fläche im Außenbereich nach § 35 des Baugesetzbuches liegt und 
zur Erreichung der Bewirtschaftungsziele nach den §§ 27 bis 31 des Wasserhaushaltsgeset-
zes, der Bewirtschaftungsziele im Bewirtschaftungsplan oder der Umsetzung des Maßnah-
menprogramms oder für die konkrete Umsetzung einer Gewässerentwicklungsmaßnahme be-
nötigt wird..  
(2) Das Vorkaufsrecht wird durch die zuständige Behörde ausgeübt. Es kann auf schriftlichen 
Antrag eines Pflichtigen nach §§ 62, 66, 68 auch zu dessen Gunsten ausgeübt werden. Dann 
kommt der Kauf zwischen dem Pflichtigen und dem Verkäufer zustande. Den Inhalt des mit 
dem Dritten geschlossenen Vertrags hat der Verkäufer der zuständigen Behörde unverzüglich 
mitzuteilen. Die Mitteilung des Verkäufers wird durch die Mitteilung des Dritten ersetzt. Die 
zuständige Behörde hat das Vorkaufsrecht binnen zwei Monaten nach Empfang der Mitteilung 
nach Satz 4 oder 5 auszuüben. 
(3) Das Vorkaufsrecht bedarf nicht der Eintragung in das Grundbuch oder Erbbaugrundbuch. 
Es geht rechtsgeschäftlich begründeten Vorkaufsrechten mit Ausnahme solcher auf den Ge-
bieten des Grundstücksverkehrs und des Siedlungswesens im Rang vor. Bei einem Eigen-
tumserwerb auf Grund der Ausübung des Vorkaufsrechts erlöschen durch Rechtsgeschäft be-
gründete Vorkaufsrechte. Die §§ 463 bis 469, 471, 1098 Absatz 2 und die §§ 1099 bis 1102 
des Bürgerlichen Gesetzbuches finden Anwendung. Das Vorkaufsrecht erstreckt sich nicht auf 
einen Verkauf, der an einen Ehegatten, eingetragenen Lebenspartner oder einen Verwandten 
ersten Grades erfolgt und nicht auf Verkauf eines Rechts nach dem Wohnungseigentumsge-
setz in der im Bundesgesetzblatt Teil III, Gliederungsnummer 403-1, veröffentlichten bereinig-
ten Fassung in der jeweils geltenden Fassung.  
(4) Die zuständige Behörde führt und veröffentlicht ein Verzeichnis über die Grundstücke, für 
die das Vorkaufsrecht nach Absatz 1 Satz 1 besteht. Jede Notarin und jeder Notar darf das 
Verzeichnis elektronisch einsehen. Die jeweilige Einsichtnahme sowie das vom Verzeichnis 
der Notarin oder dem Notar jeweils zur Verfügung gestellte Ergebnis der Einsichtnahme wird 
dauerhaft gespeichert. 
 
 

§ 74 
Koordinierung der Unterhaltung und des Ausbaus der Gewässer sowie des Aus-

gleichs der Wasserführung 
 
(1) Die Verpflichteten nach den §§ 62, 66, 68 haben in einer Einheit nach Anlage 4 ihre Maß-
nahmen, zu denen sie nach den §§ 62, 66, 68 verpflichtet sind, aufeinander abzustimmen. Die 
zuständige Behörde hat die Abstimmung zu unterstützen und sicherzustellen. Sie kann im 
Einvernehmen mit den Verpflichteten nach Satz 1 die Einheit nach Anlage 4 in kleinere was-
serwirtschaftliche Einheiten aufteilen, für die dann die Pflichten nach Satz 1 gelten. 
(2) Die Verpflichteten nach Absatz 1 Satz 1 haben bis zum 22. Dezember 2017 und dann 
jeweils wieder nach 6 Jahren der zuständigen Behörde eine gemeinsame Übersicht ihrer Maß-
nahmen zum Ausbau und Ausgleich der Wasserführung sowie zur Gewässerunterhaltung vor-
zulegen, die für die Erfüllung ihrer Pflichten nach §§ 62, 66, 68 erforderlich sind, soweit die 
Maßnahmen nicht in einem Abwasserbeseitigungskonzept nach § 46 aufgeführt sind.  
(3) Die zuständige Behörde kann die Übersicht zur Erreichung der im Bewirtschaftungsplan 
aufgestellten Ziele sowie zur Erfüllung der sich aus §§ 62, 66, 68 ergebenden Pflichten bean-
standen und Maßnahmen und Fristen festlegen, wenn ein Pflichtiger nach Absatz 1 Satz 1 
ohne zwingenden Grund die Durchführung erforderlicher Maßnahmen nicht oder verzögert 
vorsieht. Wird die Übersicht nach sechs Monaten nicht beanstandet, können die Pflichtigen 
davon ausgehen, dass mit der Umsetzung der dargestellten Maßnahmen in dem dafür von 
den Pflichtigen vorgesehenen zeitlichen Rahmen die Pflichten nach den §§ 62, 66, 68 ord-
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nungsgemäß erfüllt werden. Wenn ein Pflichtiger die für ihn in der Übersicht festgelegten Maß-
nahmen nicht oder nicht in der festgelegten Frist durchführt, hat er dies der zuständigen Be-
hörde mit Begründung anzuzeigen. Die zuständige Behörde kann dann nach Satz 1 vorgehen. 
(4) Die zuständige Behörde kann, soweit die Ziele nach § 6 des Wasserhaushaltsgesetzes, 
die §§ 27 bis 31 des Wasserhaushaltgesetzes, der Bewirtschaftungsplan und das Maßnah-
menprogramm es erfordern, Maßnahmen vorgeben sowie Fristen setzen, wenn der Pflichtige 
ohne zwingenden Grund die Durchführung von Maßnahmen aus der Übersicht verzögert. 
 
 

Abschnitt 4 
Talsperren, Hochwasserrückhaltebecken, Rückhaltebecken außerhalb von Gewässern 
 
 

§ 75 
Talsperren, Hochwasserrückhaltebecken, 

Rückhaltebecken außerhalb von Gewässern 
 
(1) Talsperren sind Anlagen zum Anstauen eines Gewässers und zum dauernden Speichern 
von Wasser oder schlammigen Stoffen, bei denen die Höhe des Absperrbauwerks von der 
Sohle des Gewässers unterhalb des Absperrbauwerks oder vom tiefsten Geländepunkt im 
Speicher bis zur Krone mehr als fünf Meter beträgt und das Speicherbecken bis zur Krone 
gefüllt mehr als 100 000 Kubikmeter umfasst. 
(2) Erfüllen Anlagen zum Anstauen eines fließenden Gewässers und vorübergehenden Spei-
chern von Hochwasser (Hochwasserrückhaltebecken) die Voraussetzungen des Absatzes 1, 
finden auf sie die Vorschriften des § 76 Absatz 1, 2 und 3 Satz 2 bis 5 Anwendung. 
(3) Erfüllen Anlagen zum Anstauen und Speichern von Wasser oder schlammigen Stoffen au-
ßerhalb eines Gewässers (Rückhaltebecken außerhalb von Gewässern) die Voraussetzungen 
des Absatzes 1, finden auf sie die Vorschriften des § 76 Absatz 1, 2 und 3 Satz 2 bis 5 An-
wendung. 
 
 

§ 76 
Bau und Betrieb 

 
(1) Talsperren sind mindestens nach den allgemein anerkannten Regeln der Technik zu er-
richten, zu unterhalten und zu betreiben. Allgemein anerkannte Regeln der Technik sind ins-
besondere die technischen Bestimmungen für den Bau, die Unterhaltung und den Betrieb von 
Talsperren, die durch das für Umwelt zuständige Ministerium durch Bekanntgabe im Ministe-
rialblatt für das Land Nordrhein-Westfalen eingeführt werden. Für den Einzelfall oder durch 
Bekanntgabe im Ministerialblatt für das Land Nordrhein-Westfalen können aus Gründen des 
Wohls der Allgemeinheit weitergehende Anforderungen festgesetzt werden. Der Betrieb und 
die Unterhaltung von Talsperren sind durch Personal mit der erforderlichen beruflichen Quali-
fikation sicherzustellen. Beim Bau und Betrieb von Anlagen zur Gewässerbenutzung ist auf 
einen effizienten Einsatz von Ressourcen und Energie zu achten. 
(2) Entsprechen vorhandene Anlagen nicht den Anforderungen des Absatzes 1, hat sie der 
Unternehmer innerhalb einer angemessenen Frist diesen Anforderungen anzupassen. 
(3) Bau und Betrieb von Anlagen nach § 75 Absatz 3 bedürfen der Genehmigung durch die 
zuständige Behörde. Die wesentliche Änderung einer Anlage nach § 75, die kein Gewässer-
ausbau nach § 67 des Wasserhaushaltsgesetzes ist, ist der zuständigen Behörde anzuzeigen. 
Sie kann im Falle des Satzes 2 festlegen, dass die wesentliche Änderung nur mit ihrer Geneh-
migung durchgeführt werden darf. Sie kann verlangen, dass der Unternehmer einen entspre-
chenden Antrag stellt. Die Pflicht zur Genehmigung und Anzeige entfällt in den der Bergauf-
sicht unterstehenden Betrieben. 
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(4) Für Rückhaltebecken außerhalb von Gewässern gelten die §§ 29 und 30 sinngemäß. 
(5) Der Betreiber einer Anlage nach § 75 ist verpflichtet, Zustand, Unterhaltung und Betrieb 
der Anlage zu überwachen und hierüber Aufzeichnungen zu fertigen, die jährlich in einem Si-
cherheitsbericht zusammenzufassen sind. Der Sicherheitsbericht ist aufzubewahren und der 
zuständigen Behörde auf ihr Verlangen vorzulegen. Der Betreiber kann darüber hinaus ver-
pflichtet werden, die Anlage oder Teile von ihr zu überprüfen oder auf eigene Kosten durch im 
Einvernehmen mit der zuständigen Behörde beauftragte Gutachter überprüfen zu lassen. 
(6) Für Anlagen nach § 75 unterhalb der in § 75 Absatz 1 Satz 1 genannten Grenzen gelten 
die Absätze 1 bis 5 entsprechend, wenn die zuständige Behörde feststellt, dass ähnliche Si-
cherheitsvorkehrungen notwendig sind wie für Anlagen nach § 75. 
 
 

Abschnitt 5 
Hochwasserschutz 

 
 

Unterabschnitt 1 
Deiche und andere Hochwasserschutzanlagen 

 
§ 77 

Errichten, Beseitigen, Umgestalten von Deichen und anderen Hochwasserschutzanlagen 
(zu § 67 Absatz 2 des Wasserhaushaltsgesetzes) 

 
Für das Errichten, Beseitigen, Verstärken oder sonstige wesentliche Umgestalten von Dei-
chen, die den Hochwasserabfluss beeinflussen, gelten die allgemein anerkannten Regeln der 
Technik sowie § 71 entsprechend. Allgemein anerkannte Regeln der Technik sind insbeson-
dere die Bestimmungen über das Errichten, Beseitigen und Umgestalten von Deichen, die 
durch das für Umwelt zuständigen Ministerium durch Bekanntgabe im Ministerialblatt für das 
Land Nordrhein-Westfalen eingeführt sind. Die Sätze 1 und 2, die nachfolgenden Bestimmun-
gen für Deiche sowie § 97 Absatz 2 gelten auch für Dämme und andere Hochwasserschutz-
anlagen. 
 

§ 78 
Unterhaltung und Wiederherstellung 

 
(1) Die durch dieses Gesetz begründete Pflicht zur Unterhaltung und Wiederherstellung von 
Deichen ist eine öffentlich-rechtliche Verbindlichkeit. 
(2) Deiche sind von demjenigen zu unterhalten, der sie errichtet hat. Deiche, die bei Inkrafttre-
ten dieses Gesetzes bereits bestehen, sind von dem bisher Unterhaltspflichtigen auch weiter-
hin zu unterhalten. Die Unterhaltung eines Deiches umfasst die Erhaltung des Ausbauzu-
stands, insbesondere die zum Schutz gegen Angriffe des Gewässers notwendigen Maßnah-
men und die Beseitigung von Schäden. Die zuständige Behörde kann den Umfang der Unter-
haltung einschränken, wenn sie die Erhaltung des bisherigen Zustands nicht mehr für notwen-
dig hält. 
(3) Entspricht ein Deich nicht mehr den allgemein anerkannten Regeln der Technik oder ist 
ein Deich ganz oder teilweise verfallen, durch Naturgewalt oder fremdes Eingreifen zerstört, 
ist der Unterhaltspflichtige verpflichtet, den Deich nach den allgemein anerkannten Regeln der 
Technik zu sanieren oder wiederherzustellen. Die zuständige Behörde kann den Verpflichteten 
von seiner Pflicht nach Satz 1 befreien, wenn ein Hochwasserschutz nicht mehr erforderlich 
ist oder durch andere Maßnahmen erreicht wird. § 40 Absatz 3 Satz 2 und § 42 Absatz 2 des 
Wasserhaushaltsgesetzes gelten entsprechend.  
(4) Ist ungewiss oder streitig, wer zur Unterhaltung des Deiches verpflichtet ist, kann die zu-
ständige Behörde die Gemeinden, deren Gebiet durch den Deich geschützt wird, vorläufig zur 
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Unterhaltung heranziehen. Die Gemeinden können ungeachtet des § 79 von dem Unterhal-
tungspflichtigen Ersatz ihrer Aufwendungen erlangen. 
(5) Die Pflichten nach den Absätzen 1 bis 3 können von einem anderen durch Vereinbarung 
unter Zustimmung der zuständigen Behörde mit öffentlich-rechtlicher Wirkung übernommen 
werden. Die Zustimmung kann widerrufen werden, wenn der neue Pflichtige seinen Verpflich-
tungen nicht ordnungsgemäß nachkommt. Die Pflichten können nach Satz 1 nur insgesamt 
übernommen werden. 
(6) Sofern einer Gemeinde nach den Absätzen 1 bis 3 Pflichten obliegen, kann sie diese ins-
gesamt auf eine von ihr nach § 114a der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen 
errichteten Anstalt des öffentlichen Rechts übertragen. Die Gemeinde hat die Übertragung der 
zuständigen Behörde anzuzeigen. Die Vorschriften des § 114a der Gemeindeordnung für das 
Land Nordrhein-Westfalen bleiben unberührt. Die Sätze 1 bis 3 gelten entsprechend, wenn 
benachbarte Gemeinden nach den §§ 27, 28 des Gesetzes über die kommunale Gemein-
schaftsarbeit ein gemeinsames Kommunalunternehmen in Form einer Anstalt des öffentlichen 
Rechts gründen. 
 
 

§ 79 
Umlage 

 
Die Aufwendungen für Unterhaltung, Sanierung und Wiederherstellung von Deichen sind nach 
dem Maß ihres Vorteils von denjenigen zu tragen, deren Grundstücke durch den Deich ge-
schützt werden. Zu den Kosten der Unterhaltung gehören die Aufwendungen für die Erfüllung 
von Pflichten nach § 81. Im Streitfall setzt die zuständige Behörde nach Anhörung der Betei-
ligten den Beitrag fest. Sofern Gemeinden und Gemeindeverbände nach § 78 Absatz 2 unter-
haltungspflichtig sind, können sie den ihnen entstehenden Aufwand zur Erfüllung ihrer Pflich-
ten nach § 78 Absatz 2 und 3 als Gebühren entsprechend den §§ 6 und 7 des Kommunalab-
gabengesetzes auf Grundlage einer Satzung umlegen. 
 
 

§ 80 
Entscheidung in Unterhaltungsfragen 

 
Die zuständige Behörde kann feststellen, wem die Unterhaltung obliegt, und die nach § 81 
Absatz 2 und 3 erforderlichen Maßnahmen und Pflichten näher festlegen. 
 
 

§ 81 
Statusbericht  

(zu § 67 des Wasserhaushaltsgesetzes) 
 
(1) Der Unterhaltungspflichtige über prüft regelmäßig die Standsicherheit und Funktionstüch-
tigkeit seines Deichs. Festgestellte Mängel sind unverzüglich zu beseitigen. 
(2) In einem Statusbericht hat der Unterhaltungspflichtige jährlich, für untergeordnete Anlagen 
alle fünf Jahre den Zustand der Hochwasserschutzanlage, relevante Veränderungen im Ab-
flussquerschnitt sowie seine Überwachungs-, Unterhaltungs- und Baumaßnahmen zu doku-
mentieren. 
(3) Das für Umwelt zuständige Ministerium wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung den In-
halt des Statusberichts sowie die Definition der untergeordneten Anlagen nach Absatz 2 zu 
regeln. 
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§ 82 
Schutzvorschriften 

 
(1) Auf Deichen und in einer Schutzzone von beidseitig vier Metern Breite zum Deichfuß ist 
verboten: 
1. die Erdoberfläche zu erhöhen oder zu vertiefen, Anlagen und Einfriedungen zu errichten, 

zu erweitern oder zu verändern und Leitungen zu verlegen, 
2. zu reiten und zu fahren, außer auf dafür zugelassenen Flächen, 
3. Tiere, ausgenommen Schafe, zu weiden und zu treiben, 
4. Gegenstände zu lagern und abzulagern, 
5. Sträucher und Bäume zu pflanzen und 
6. die Grasnarbe zu schädigen und zu entfernen. 
Satz 1 gilt nicht für Maßnahmen, die der Erhaltung der Wehrfähigkeit, der Verteidigung oder 
der Unterhaltung des Deiches dienen. Bei anderen Hochwasserschutzanlagen bedarf die Er-
höhung und Vertiefung der Erdoberfläche, die Errichtung, Erweiterung oder Veränderung von 
Anlagen und das Verlegen von Leitungen in dieser Schutzzone der Genehmigung. Die Ge-
nehmigung darf nur versagt werden, wenn die Maßnahme die Sicherheit der Hochwasser-
schutzanlage beeinträchtigen kann. 
(2) Die zuständige Behörde kann von einem Verbot nach Absatz 1 eine widerrufliche Befreiung 
erteilen, wenn  
1. überwiegende Gründe des Wohls der Allgemeinheit die Maßnahme erfordern oder 
2. das Verbot im Einzelfall zu einer unbilligen Härte führt. 
Wenn die Behörde bei Vorliegen der Voraussetzungen nach Nummer 2 keine Befreiung erteilt, 
hat der nach § 78 Absatz 2 zur Deichunterhaltung Verpflichtete eine Entschädigung zu leisten. 
(3) Die zuständige Behörde wird ermächtigt, durch ordnungsbehördliche Verordnung weiter-
gehende Regelungen zum Schutz von Deichen und anderen Hochwasserschutzanlagen zu 
treffen. In der Verordnung können insbesondere Ausnahmen und Befreiungen von den Ver-
boten des § 96 Absatz 1 zugelassen, weitere Schutzzonen festgelegt, weitere Verbote und 
Gebote ausgesprochen sowie Genehmigungsvorbehalte und Anzeigepflichten geregelt wer-
den. § 35 Absatz 5 gilt entsprechend. 
 
 

Unterabschnitt 2 
Überschwemmungsgebiete 

 
 

§ 83 
Festsetzung und vorläufige Sicherung von Überschwemmungsgebieten 

(zu § 76 des Wasserhaushaltsgesetzes) 
 
(1) Überschwemmungsgebiete nach § 76 Absatz 2 Nummer 2 des Wasserhaushaltsgesetzes 
sind auch solche Gebiete, die für Zwecke der Rückhaltung von Hochwasser oder der Hoch-
wasserentlastung rückgewinnbar sind. 
(2) Die Festsetzung erfolgt durch ordnungsbehördliche Verordnung der zuständigen Behörde. 
Die Verordnung nach Satz 1 ist unbefristet; § 32 des Ordnungsbehördengesetzes findet keine 
Anwendung. Die zuständige Behörde legt den Entwurf der Verordnung und die Karten des 
Überschwemmungsgebiets für die Dauer von zwei Monaten zur Einsicht durch jedermann öf-
fentlich aus und weist durch ortsübliche Bekanntmachung in ihrem Amtsblatt auf die Ausle-
gung und die Möglichkeit der Stellungnahme hin. Die zuständige Behörde veranlasst, dass die 
Gemeinden, auf deren Gebiet sich das Überschwemmungsgebiet erstreckt, die Unterlagen 
nach Satz 3 für zwei Monate auslegen. Im Übrigen ist § 73 Absatz 3 des Verwaltungsverfah-
rensgesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom  
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12. November 1999 (GV. NRW. S. 602) in der jeweils geltenden Fassung entsprechend anzu-
wenden.  
(3) Als festgesetzte Überschwemmungsgebiete gelten, ohne dass es einer weiteren Festset-
zung bedarf, 
1. Gebiete zwischen oberirdischen Gewässern und Deichen oder Hochufern und 
2. Gebiete, die auf der Grundlage einer Planfeststellung oder Plangenehmigung für die 

Hochwasserentlastung oder Rückhaltung beansprucht werden.  
Die Überschwemmungsgebiete nach Satz 1 werden in Karten mit deklaratorischer Bedeutung 
eingetragen. Die zuständige Behörde legt die Karten des Überschwemmungsgebiets für die 
Dauer von zwei Monaten zur Einsicht durch jedermann öffentlich aus und weist auf die Ausle-
gung durch ortsübliche Bekanntmachung hin. 
(4) Die zuständige Behörde legt die Karte eines Überschwemmungsgebiets nach § 76  
Absatz 1 des Wasserhaushaltsgesetzes, das bereits ermittelt, aber noch nicht festgesetzt ist, 
zur vorläufigen Sicherung für die Dauer von vier Wochen öffentlich aus und weist auf die Aus-
legung durch öffentliche Bekanntmachung hin. Für Gebiete nach Satz 1 gilt § 84 entsprechend. 
Die vorläufige Sicherung endet mit Inkrafttreten der förmlichen Festsetzung des Überschwem-
mungsgebietes oder Einstellung des Festsetzungsverfahrens, spätestens jedoch fünf Jahre 
nach der öffentlichen Bekanntmachung.  
 
 

§ 84 
Besondere Bestimmungen für Überschwemmungsgebiete 

(zu § 78 des Wasserhaushaltsgesetzes) 
 
(1) Bei Vorhaben nach § 78 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 des Wasserhaushaltsgesetzes, die 
nach anderen Rechtsvorschriften einer Genehmigung oder einer sonstigen Zulassung bedür-
fen und bei deren Erteilung auch die Genehmigungsvoraussetzungen nach § 78 Absatz 3  
Satz 1 des Wasserhaushaltsgesetzes zu prüfen sind, schließt die Genehmigung oder sonstige 
Zulassung auch die Genehmigung nach § 78 Absatz 3 Satz 1 des Wasserhaushaltsgesetzes 
ein. Die zuständige Behörde hat im Einvernehmen mit der für die Genehmigung nach § 78 
Absatz 3 des Wasserhaushaltsgesetzes zuständigen Behörde zu entscheiden. 
(2) Der zeitgleiche Ausgleich des Verlusts von verlorengehendem Rückhalteraum nach § 78 
Absatz 3 Nummer 1 des Wasserhaushaltsgesetzes kann bei kleinen Eingriffen über ein Hoch-
wasserschutzregister mit Maßnahmen zur Schaffung von Rückhalteraum zum Ausgleich erfol-
gen. Das Hochwasserschutzregister führt die zuständige Behörde. Das für Umwelt zuständige 
Ministerium wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung das Hochwasserschutzregister zu re-
geln, insbesondere  
1. das Anlegen und Führen des Hochwasserschutzregisters, 
2. die Durchführung des Ausgleichs im Einzelfall und 
3. die Kostenerstattung. 
(3) In festgesetzten Überschwemmungsgebieten sind 
1. Anlagen zur Trinkwasserversorgung so zu errichten und zu betreiben, dass sie auch bei 

Hochwasser so betrieben werden können, dass die Anforderungen der Trinkwasserver-
ordnung gesichert eingehalten werden, es sei denn, die Versorgung wird bei Hochwasser 
sichergestellt durch andere Anlagen, die die Anforderung erfüllen oder außerhalb eines 
Überschwemmungsgebiets liegen; vorhandene Anlagen zur Wasserversorgung sind bis 
zum 31. Dezember 2016 entsprechend nachzurüsten; 

2. Abwasseranlagen entsprechend den allgemein anerkannten Regeln der Technik hoch-
wassersicher zu errichten und zu betreiben; vorhandene Abwasseranlagen sind bis zum 
31. Dezember 2021 entsprechend nachzurüsten; 

3. Anlagen nach § 62 Absatz 1 des Wasserhaushaltsgesetzes nur so zu errichten und zu 
betreiben, dass wassergefährdende Stoffe durch Hochwasser nicht abgeschwemmt oder 
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freigesetzt werden und auch nicht auf eine andere Weise in ein Gewässer oder eine Ab-
wasserbehandlungsanlage gelangen können.  

Die zuständige Behörde kann von Verboten, Beschränkungen sowie Duldungs- und Hand-
lungspflichten nach Satz 1 eine Befreiung erteilen, wenn der Schutzzweck nicht gefährdet wird 
oder überwiegende Gründe des Wohls der Allgemeinheit dies erfordern. Sie hat eine Befreiung 
zu erteilen, soweit dies zur Vermeidung unzumutbarer Beschränkungen des Eigentums erfor-
derlich ist und hierdurch der Schutzzweck nicht gefährdet wird. 
 
 

§ 85 
Melde-, Warn- und Alarmordnung zum Schutz vor Hochwasser 

(zu § 79 Absatz 2 des Wasserhaushaltsgesetzes) 
 
(1) Das für Umwelt zuständige Ministerium wird ermächtigt, im Einvernehmen mit dem für In-
neres zuständigen Ministerium durch Rechtsverordnung Regelungen zu treffen zur Meldung 
von Hochwasser, insbesondere zur Verpflichtung von Personen zur Teilnahme am Hochwas-
sernachrichtendienst, dessen Organisation und der Meldewege sowie zur Warnung vor Hoch-
wasser.  
(2) Warn- und Alarmpläne für länderübergreifende oberirdische Gewässer sind mit den an-
grenzenden Ländern, für den Rhein als Wasserstraße mit dem Bund, abzustimmen. 
(3) Aus der Einrichtung der Melde-, Warn- und Alarmdienste können Dritte keine Ansprüche 
ableiten. 
 
 

Abschnitt 6 
Wasserwirtschaftliche Planung, Grundlagen der Wasserwirtschaft 

 
 

Unterabschnitt 1 
Hochwasserrisikomanagementplanung nach § 75 des Wasserhaushaltsgesetzes, Maß-

nahmenprogramm und Bewirtschaftungsplanung nach §§ 82, 83 des Wasserhaus-
haltsgesetzes 

 
 

§ 86 
Beteiligung bei Maßnahmenprogramm und Bewirtschaftungsplan 

(zu §§ 82, 83, 85 des Wasserhaushaltsgesetzes) 
 
Für die nordrhein-westfälischen Anteile der in § 12 genannten Flussgebietseinheiten erarbeitet 
die oberste Wasserbehörde Beiträge zu den Maßnahmenprogrammen und Bewirtschaftungs-
plänen der Flussgebietseinheiten und stellt sie im Einvernehmen mit den betroffenen obersten 
Landesbehörden und nach Anhörung des für den Umweltschutz zuständigen Ausschusses 
des Landtages auf. Bei der Erarbeitung werden die Träger öffentlicher Belange und ihnen 
Gleichgestellte, insbesondere die Kreise und kreisfreien Städte, die anerkannten Naturschutz-
vereinigungen, die betroffenen Wasserverbände und die betroffenen regionalen Planungsträ-
ger gemäß § 6 des Gesetzes zur Neufassung des Landesplanungsgesetzes NRW vom 3. Mai 
2005 (GV. NRW. S. 430) in der jeweils geltenden Fassung beteiligt. Sie wirken bei der Erar-
beitung mit, insbesondere unterstützen sie die oberste Wasserbehörde und erteilen die erfor-
derlichen Auskünfte.  
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§ 87 
Information und aktive Beteiligung der Öffentlichkeit 

bei der Hochwasserrisikomanagementplanung 
(zu § 79 Absatz 1 des Wasserhaushaltsgesetzes) 

 
Die zuständige Behörde legt   
1. die Bewertung der Hochwasserrisiken und die Festlegung der Risikogebiete nach § 73 

Absatz 1 Satz 1 des Wasserhaushaltsgesetzes,  
2. die Gefahrenkarten und Risikokarten nach § 74 des Wasserhaushaltsgesetzes und 
3. die Risikomanagementpläne nach § 75 Absatz 1 des Wasserhaushaltsgesetzes  
und deren Überarbeitungen nach § 73 Absatz 6, § 74 Absatz 6 und § 75 Absatz 6 des Was-
serhaushaltsgesetzes für die Dauer von einem Monat zur Einsicht durch jedermann öffentlich 
aus und weist auf die Auslegung durch öffentliche Bekanntmachung hin. 

 
 

§ 88 
Bekanntgabe und Verbindlichkeit der wasserwirtschaftlichen Planungen 

(zu §§ 75, 82, 83 des Wasserhaushaltsgesetzes) 
 
(1) Die oberste Wasserbehörde legt die Bewirtschaftungspläne und Maßnahmenprogramme 
nach §§ 82, 83 des Wasserhaushaltsgesetzes, soweit sie die nordrhein-westfälischen Anteile 
der Flusseinzugsgebiete betreffen, aus und weist auf die Auslegung bei dem für die Umwelt 
zuständigen Ministerium und den zuständigen Behörden im Ministerialblatt für das Land Nord-
rhein-Westfalen hin. Die zuständige Behörde, auf deren Gebiet sich die Planung erstreckt, legt 
den Bewirtschaftungsplan und das Maßnahmenprogramm zur Einsicht für jedermann aus und 
weist auf die Auslegung durch öffentliche Bekanntmachung hin. Die zuständige Behörde legt 
die Risikomanagementpläne nach § 75 des Wasserhaushaltsgesetzes zur Einsicht für jeder-
mann aus und weist auf die Auslegung durch öffentliche Bekanntmachung hin. 
(2) Maßnahmen, die Risikomanagementpläne und Maßnahmenprogramme nach den §§ 75, 
82 des Wasserhaushaltsgesetzes festlegen, sind durch Anordnungen oder sonstige Entschei-
dungen der zuständigen Behörden nach diesem Gesetz oder nach anderen Rechtsvorschrif-
ten durchzusetzen. Sind in den Plänen und Programmen nach Satz 1 planungsrechtliche Fest-
legungen vorgesehen, haben die öffentlichen Planungsträger diese bei ihren Planungen zu 
berücksichtigen. Im Übrigen sind die nordrhein-westfälischen Anteile der Risikomanagement-
pläne, Maßnahmenprogramme und der Bewirtschaftungspläne für alle behördlichen Entschei-
dungen verbindlich. 
 
 

Unterabschnitt 2 
Grundlagen der Wasserwirtschaft, Daten und Dokumentation 

 
 

§ 89 
Grundlagen der Wasserwirtschaft 

(zu § 88 des Wasserhaushaltsgesetzes) 
 
(1) Die zuständigen Behörden ermitteln die Grundlagen der Wasserwirtschaft. Sie haben dabei 
die Regeln und Bestimmungen über das Erheben, Auswerten und Darstellen der Grundlagen 
des Wasserhaushalts anzuwenden, die durch das für Umwelt zuständige Ministerium durch 
Bekanntgabe im Ministerialblatt für das Land Nordrhein-Westfalen eingeführt werden. Soweit 
solche Regeln nicht veröffentlicht sind, müssen mindestens die allgemein anerkannten Regeln 
der Technik angewandt werden. Die zuständigen Behörden ermitteln ferner im Zusammenwir-
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ken mit den Fachverbänden der Wasser- und Abfallwirtschaft den Stand der für die Wasser-
wirtschaft bedeutsamen Technik und beteiligen sich an dessen Entwicklung, soweit dies für 
die Bedürfnisse der Wasserwirtschaftsverwaltung des Landes erforderlich ist. Die Ergebnisse 
dieser Ermittlungen sind bei allen behördlichen Entscheidungen zu berücksichtigen. Die zu-
ständigen Behörden geben über ihre Ermittlungen den Wasserbehörden, den Gemeinden und 
Gemeindeverbänden, den Wasserverbänden und anderen Trägern öffentlicher Belange Aus-
kunft; sie können auch private Interessenten beraten. 
(2) Absatz 1 Satz 2 und 3 gilt entsprechend für Gemeinden und Gemeindeverbände, Wasser-
verbände und andere öffentlich-rechtliche Körperschaften und Anstalten des öffentlichen 
Rechts, soweit diese zur Erfüllung ihrer Aufgaben Grundlagen des Wasserhaushalts ermitteln. 
Sie gelten ebenfalls für Personen privaten Rechts, soweit diese zur Erfüllung einer gesetzli-
chen Pflicht oder aufgrund von Pflichten, die ihnen auf Grund wasserrechtlicher Bestimmun-
gen obliegen, Grundlagen des Wasserhaushalts ermitteln. 
(3) Die nach den Absätzen 1 und 2 Verpflichteten übermitteln nach näherer Bestimmung durch 
die oberste Wasserbehörde die erhobenen Daten unentgeltlich an die zuständige Behörde, 
sofern sie mit der zuständigen Behörde nichts anderes vereinbart haben. Das für Umwelt zu-
ständige Ministerium wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung zu regeln, welche Daten zu 
übermitteln sind und nach welchen Anforderungen sich die Übermittlung richtet. 
(4) Zur Erfüllung der in Absatz 1 genannten Aufgaben können auch personen- und betriebs-
bezogene Daten erhoben und weiter verarbeitet werden. Eine Veröffentlichung hat so zu er-
folgen, dass Rückschlüsse auf Betriebs- oder Geschäftsgeheimnisse nicht gezogen werden 
können. Im Übrigen bleiben die Bestimmungen des Datenschutzgesetzes Nordrhein-Westfa-
len in der Fassung der Bekanntmachung vom 9. Juni 2000 (GV. NRW. S. 542) in der jeweils 
geltenden Fassung unberührt. 
 
 

§ 90 
Informations- und Dokumentationspflichten 

(zu §§ 51, 53, 76, 82, 83 des Wasserhaushaltsgesetzes) 
 
Die zuständigen Wasserbehörden führen über alle festgesetzten und vorläufig gesicherten 
Überschwemmungsgebiete, Wasserschutz- und Heilquellenschutzgebiete Verzeichnisse und 
Karten im Internet. Die zuständigen Wasserbehörden bewahren die Karten zur Bewertung der 
Hochwasserrisiken und der Festlegung der Risikogebiete nach § 73 Absatz 1 Satz 1 des Was-
serhaushaltsgesetzes, die Gefahrenkarten und Risikokarten nach § 74 des Wasserhaushalts-
gesetzes sowie die Risikomanagementpläne nach § 75 Absatz 1 des Wasserhaushaltsgeset-
zes und deren Überarbeitungen nach den § 73 Absatz 6, § 74 Absatz 6 und § 75 Absatz 6 des 
Wasserhaushaltsgesetzes sowie die Maßnahmenprogramme und Bewirtschaftungspläne 
nach § 82 des Wasserhaushaltsgesetz und deren Überarbeitung zur Einsicht für jedermann 
auf. Für die Nutzung der Daten für die Gebiete nach den Sätzen 1 und 2 werden keine Entgelte 
erhoben. 
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Unterabschnitt 3 
Wasserbuch 

 
 

§ 91 
Einrichtung des Wasserbuchs 

(zu § 87 des Wasserhaushaltsgesetzes) 
 
(1) Das Wasserbuch ist in digitaler Form als automatisierte Datei auf Datenträger von der zu-
ständigen Behörde anzulegen und zu führen. Die oberste Wasserbehörde bestimmt die Ein-
zelheiten der Wasserbuchführung. Die für die Erteilung zuständigen Behörden haben die ins 
Wasserbuch aufzunehmenden Rechte in digitaler Form zur Verfügung zu stellen. 
(2) Berührt ein Gewässer mehrere Regierungsbezirke, kann die oberste Wasserbehörde eine 
Wasserbehörde mit der Anlegung und Führung des Wasserbuchs betrauen. 
 
 

§ 92  
Eintragung, Verfahren 

(zu § 87 des Wasserhaushaltsgesetzes) 
 
(1) In das Wasserbuch sind außer den in § 87 des Wasserhaushaltsgesetzes genannten 
Rechtsverhältnissen einzutragen 
1. Heilquellenschutzgebiete, 
2. die von den §§ 23 und 62 abweichenden Unterhaltungspflichten und 
3. die Zwangsrechte. 
(2) Eintragungen in das Wasserbuch werden von Amts wegen vorgenommen, sobald das 
Rechtsverhältnis nachgewiesen ist. 
(3) Alte Rechte und alte Befugnisse, deren Rechtsbestand nicht nachgewiesen ist, sind bei 
der Eintragung als ,,behauptete Rechte und Befugnisse" zu kennzeichnen; ihre Eintragung soll 
unterbleiben, wenn ihr Bestand offenbar unmöglich ist. 
 
 

Kapitel 4 
Gewässeraufsicht 

 
 

§ 93 
Aufgaben der Gewässeraufsicht 

(zu § 100 Absatz 1 des Wasserhaushaltsgesetzes) 
 
(1) Aufgabe der Gewässeraufsicht ist es, 
1. die Gewässer, 
2. ihre Benutzung, 
3. die Indirekteinleitungen, 
4. die Beschaffenheit des Rohwassers für die öffentliche Trinkwasserversorgung, 
5. die Wasserschutzgebiete, 
6. die Überschwemmungsgebiete, 
7. die Talsperren und Rückhaltebecken, 
8. die Deiche und 
9. die Anlagen, die unter das Wasserhaushaltsgesetz, dieses Gesetz oder die dazu erlasse-

nen Rechtsvorschriften fallen, 
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auf Einhaltung aller Verpflichtungen nach dem Wasserhaushaltsgesetz oder diesem Gesetz 
oder nach auf das Wasserhaushaltsgesetz oder dieses Gesetz gestützten Rechtsverordnun-
gen, sowie zur Abwehr von Gefahren zu überwachen. Wird eine nach dem Wasserhaushalts-
gesetz, diesem Gesetz oder den dazu erlassenen Vorschriften zulassungs- oder anzeige-
pflichtige Handlung oder Anlage ohne Zulassung oder Anzeige durchgeführt oder errichtet, 
betrieben oder wesentlich geändert, kann die zuständige Behörde verlangen, dass ein ent-
sprechender Antrag gestellt wird oder eine Anzeige erfolgt.  
(2) Zur Gewässeraufsicht gehören die Bauüberwachung und die Bauzustandsbesichtigung der 
baulichen Anlagen. Die Vorschriften der § 81 Absatz 1 Satz 1 bis 3 und § 82 Absatz 1 Satz 1 
und 2 der Landesbauordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 1. März 2000  
(GV. NRW. S. 256) in der jeweils geltenden Fassung gelten entsprechend.  
(3) Zur Gewässeraufsicht gehören Untersuchungen des natürlichen Wasserkreislaufs, auch 
soweit er außerhalb von Gewässern stattfindet, im Hinblick auf Klimaauswirkungen. 
 
 

§ 94 
Überwachung von Abwassereinleitungen  

 
Einleitungen von Abwasser in Gewässer von im Jahresdurchschnitt mehr als ein Kubikmeter 
je zwei Stunden sind in der Weise zu überwachen, dass mehrmals im Jahr Proben zu entneh-
men und zu untersuchen sind. Ausgenommen sind Einleitungen von Abwasser, das keiner 
Behandlung bedarf, und Abwassereinleitungen, von denen keine erhebliche Beeinträchtigung 
des Wasserhaushalts zu erwarten ist. Die zur Überwachung erforderlichen Probeentnahmen 
und Untersuchungen werden von den zuständigen Behörden oder von den von ihnen beauf-
tragten Untersuchungsstellen durchgeführt. Es dürfen keine Untersuchungsstellen beauftragt 
werden, die für den Abwassereinleiter auf wasserwirtschaftlichem Gebiet gegen Entgelt bereits 
in anderer Weise, insbesondere als Gutachter oder im Rahmen der Selbstüberwachung tätig 
sind. 
 
 

§ 95 
Gewässer- und Deichschau 

 
(1) Die fließenden Gewässer sind, soweit es zur Überwachung der ordnungsmäßigen Gewäs-
serunterhaltung geboten ist, im Rahmen der Gewässeraufsicht durch die zuständige Behörde 
zu schauen. Dabei ist festzustellen, ob das Gewässer ordnungsgemäß unterhalten ist. 
(2) Den zur Gewässerunterhaltung Verpflichteten, den Eigentümern und Anliegern des Ge-
wässers, den zur Benutzung des Gewässers Berechtigten, den Fischereiberechtigten und der 
unteren Landschaftsbehörde ist Gelegenheit zur Teilnahme und zur Äußerung zu geben. Die 
Schautermine sind zwei Wochen vorher ortsüblich öffentlich bekanntzumachen. 
(3) Die Absätze 1 und 2 Satz 2 sind auf Deiche und Hochwasserschutzanlagen entsprechend 
anzuwenden. Den zur Unterhaltung Verpflichteten und den Eigentümern der Hochwasser-
schutzanlage ist Gelegenheit zur Teilnahme und zur Äußerung zu geben 
 
 

§ 96 
Kosten der Gewässeraufsicht 

(zu § 100 des Wasserhaushaltsgesetzes) 
 
(1) Die Kosten der Gewässeraufsicht sind dem Benutzer eines Gewässers und dem Betreiber 
von Anlagen aufzuerlegen, soweit sich die Überwachung auf die Einhaltung ihrer Pflichten 
bezieht. In den sonstigen Fällen trägt der Überwachte die Kosten, wenn die Überwachung 
ergibt, dass von ihm wasserrechtliche Vorschriften und Verpflichtungen nicht erfüllt worden 
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sind. Kosten sind vom Gewässerbenutzer und Anlagenbetreiber nicht zu tragen für Besichti-
gungen gemäß § 95.  
(2) Soweit der Benutzer eines Gewässers der Eigentümer des Grundstücks ist, das für die 
Gewässerbenutzung erforderlich ist, oder der Anlagenbetreiber Eigentümer des Grundstücks 
ist, auf dem sich die Anlage befindet, werden die Kosten für Maßnahmen nach Absatz 1 von 
den Kostenpflichtigen in ihrer Eigenschaft als Grundstückseigentümer erhoben. Satz 1 gilt ent-
sprechend, wenn der Benutzer oder der Anlageneigentümer Erbbauberechtigter ist. In diesen 
Fällen ruhen die Kosten als öffentliche Last auf dem Grundstück oder dem Erbbaurecht. 
 
 

Kapitel 5 
Duldungs- und Gestattungsverpflichtungen, Betretungsrechte, Mitwirkungspflichten 

 
 

§ 97 
Besondere Pflichten Dritter beim Gewässerausbau, Deichbau, der  

Gewässerunterhaltung und der Gewässer- und Deichschau 
(zu § 41 des Wasserhaushaltsgesetzes) 

 
(1) Soweit es zur Vorbereitung oder Durchführung eines Gewässerausbaus erforderlich ist, 
haben die Anlieger und Hinterlieger nach vorheriger Ankündigung auf Anordnung der zustän-
digen Behörde zu dulden, dass der Unternehmer oder dessen Beauftragte die Grundstücke 
betreten und vorübergehend benutzen. 
(2) Absatz 1 gilt entsprechend für die Vorbereitung und Durchführung einer Maßnahme nach 
§ 77 sowie für die ordnungsgemäße Unterhaltung einer Hochwasserschutzanlage. Für die 
Deichunterhaltung haben Anlieger und Hinterlieger außerdem zu dulden, dass aus ihren 
Grundstücken Bestandteile entnommen werden, wenn diese anderweitig nur mit unverhältnis-
mäßig hohem Aufwand beschafft werden können. Die Eigentümer und Nutzungsberechtigten 
der an eine Hochwasserschutzanlage angrenzenden Grundstücke haben alles zu unterlassen, 
was die Unterhaltung oder Sicherheit des Deiches beeinträchtigen kann. 
(3) Absatz 1gilt entsprechend für die Durchführung einer Gewässer- oder Deichschau nach  
§ 95.  
(4) An fließenden Gewässern zweiter Ordnung und an sonstigen fließenden Gewässern darf 
eine bauliche Anlage innerhalb von drei Metern von der Böschungsoberkante nur zugelassen 
werden, wenn ein Bebauungsplan die bauliche Anlage vorsieht oder öffentliche Belange nicht 
entgegenstehen. Die Anlieger und Hinterlieger haben das Einebnen des bei der Gewässerun-
terhaltung anfallenden Aushubs auf ihren Grundstücken zu dulden, soweit bodenschutzrecht-
liche Bestimmungen nicht entgegenstehen und dadurch die bisherige Nutzung nicht dauernd 
beeinträchtigt wird. 
(5) Alle nach § 101 des Wasserhaushaltsgesetzes und nach den Absätzen 1 bis 4 beabsich-
tigten Arbeiten und Maßnahmen sind dem Duldungspflichtigen rechtzeitig anzukündigen. 
(6) Entstehen durch Handlungen nach Absatz 1, Absatz 2 Satz 1 und 2, Absatz 3 sowie Absatz 
4 Satz 2 Schäden, so hat der Geschädigte gegenüber dem Unternehmer Anspruch auf Scha-
densersatz. Die zuständige Behörde setzt die Höhe des Schadensersatzes fest. 
 

§ 98 
Besondere Pflichten im Interesse der Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung 
bei der Erteilung von Wasserrechten, Anzeigeverfahren und Grundlagenermittlung 

(zu § 101 des Wasserhaushaltsgesetzes) 
 
(1) § 101 des Wasserhaushaltsgesetzes gilt zum Zweck der Erfüllung der Wasserversorgungs-
pflicht nach § 38 sowie der Abwasserbeseitigungspflicht nach § 46 und für die Bediensteten 
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der Gemeinde und die mit Berechtigungsausweis versehenen Beauftragen der Gemeinde ent-
sprechend. Satz 1 gilt auch für Anlagen zur Ableitung von Abwasser, das der Gemeinde zu 
überlassen ist. Die Sätze 1 und 2 gelten auch für eine Körperschaft oder juristische Person 
des öffentlichen Recht, der nach § 52 die Abwasserbeseitigungspflicht übertragen wurde. 
(2) § 101 des Wasserhaushaltsgesetzes gilt entsprechend für Maßnahmen der zuständigen 
Behörde bei der Erteilung von Wasserrechten, Prüfung von Anzeigen und der Grundlagener-
mittlung. 
 
 

§ 99 
Einschränkende Vorschriften  

(zu §§ 92, 93 des Wasserhaushaltsgesetzes) 
 
Vorschriften der §§ 92 und 93 des Wasserhaushaltsgesetzes gelten nicht für Gebäude, Hof-
räume, Gärten und Parkanlagen. Eine Verpflichtung zur Duldung der Vorhaben kann die zu-
ständige Behörde jedoch anordnen, wenn Wasser oder Abwasser unterirdisch und in dichten 
Leitungen durchgeleitet werden soll. 
 

 
§ 100 

Wasser- und Hochwassergefahr 
 
(1) Werden zur Abwendung einer durch Hochwasser, Eisgang, Überflutungen durch Starkre-
gen oder andere Ereignisse bedingten gegenwärtigen Wassergefahr augenblickliche Vorkeh-
rungen notwendig, so sind, sofern es ohne erhebliche eigene Nachteile geschehen kann, alle 
benachbarten Gemeinden, auch wenn sie nicht bedroht sind, verpflichtet, auf Anforderung der 
zuständigen Behörde die erforderliche Hilfe zu leisten. 
(2) Ist ein Deich bei Hochwasser gefährdet, so haben alle Bewohner der bedrohten und, falls 
erforderlich, der benachbarten Gebiete auf Anforderung der zuständigen Behörde zu den 
Schutzarbeiten Hilfe zu leisten und die erforderlichen Arbeitsgeräte, Beförderungsmittel und 
Baustoffe zur Verfügung zu stellen. Den in Anspruch genommenen Bewohnern des bedrohten 
Gebietes ist auf Verlangen Entschädigung zu gewähren. Der den in Anspruch genommenen 
Bewohnern benachbarter Gebiete entstehende Schaden ist in entsprechender Anwendung 
der §§ 40 und 41 des Ordnungsbehördengesetzes zu ersetzen. § 43 Absatz 2 des Ordnungs-
behördengesetzes gilt entsprechend. Entschädigungspflichtig ist der Unterhaltungspflichtige. 
Kommt es zu keiner gütlichen Einigung, setzt die zuständige Behörde die Höhe der Entschä-
digung fest. 
(3) Bei Hochwassergefahr sind die Unternehmer von Stauanlagen verpflichtet, die Anlagen 
nach näherer Anordnung der zuständigen Behörde ohne Entschädigung für die Hochwasser-
abführung und Hochwasserrückhaltung einzusetzen. 
 
 

Kapitel 6 
Enteignung, Entschädigung, Ausgleich 

 
 

§ 101 
Enteignung und Enteignungsverfahren 
(zu § 71 des Wasserhaushaltsgesetzes) 

 
(1) Eine Enteignung ist zulässig, soweit sie für ein nach § 68 des Wasserhaushaltsgesetzes 
festgestelltes oder genehmigtes Vorhaben notwendig ist, das dem Allgemeinwohl, insbeson-
dere der Erreichung der wasserwirtschaftlichen Ziele nach § 6 Absatz 1 Nummer 1 und 2, 5 
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und 6 und § 27 des Wasserhaushaltsgesetzes, dem Hochwasserschutz, der öffentlichen Was-
serversorgung, Abwasserbeseitigung, der Schifffahrt oder der Speicherung von Energie dient.  
(2) Eine Enteignung ist darüber hinaus für Zwecke der öffentlichen Wasserversorgung und 
Abwasserbeseitigung sowie für Vorhaben zum Schutz vor oder zum Ausgleich von Beeinträch-
tigungen des Natur- und Wasserhaushalts durch Wasserentzug zulässig. 
(3) Die §§ 96 bis 98 des Wasserhaushaltsgesetzes gelten entsprechend. Im Übrigen ist das 
Landesenteignungs- und -entschädigungsgesetz entsprechend anzuwenden. 
 
 

§ 102 
Entschädigungsverfahren 

(zu §§ 22, 96 bis 99 des Wasserhaushaltsgesetzes) 
 
(1) Soweit sich aus dem Wasserhaushaltsgesetz nichts anderes ergibt, finden auf Entschädi-
gungsansprüche nach dem Wasserhaushaltsgesetz oder diesem Gesetz die Vorschriften des 
Landesenteignungs- und -entschädigungsgesetzes Anwendung. Für Streitigkeiten über das 
Bestehen und die Höhe eines Entschädigungsanspruchs ist der Verwaltungsrechtsweg gege-
ben. Von der Pflicht zur Erstattung des zunächst vom Land aufgewandten Entschädigungsbe-
trages kann abgesehen werden, wenn dies im Einzelfall der Billigkeit entspricht.  
(2) Ist das in das Eigentum des Entschädigungspflichtigen übergehende Grundstück mit Rech-
ten Dritter belastet, so sind die Artikel 52 und 53 Absatz 1 des Einführungsgesetzes zum Bür-
gerlichen Gesetzbuche anzuwenden. 
 
 

§ 103 
Ausgleichsverfahren  

(zu §§ 22, 52 Absatz 5, § 53 Absatz 5, § 78 Absatz 5 und 6 des  
Wasserhaushaltsgesetzes) 

 
(1) Auf das Ausgleichsverfahren findet das förmliche Verwaltungsverfahren nach Teil V Ab-
schnitt 1 des Verwaltungsverfahrensgesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen Anwendung. 
Die Kosten des Verfahrens tragen die Beteiligten nach dem Maß ihres schätzungsweise zu 
ermittelnden Vorteils. 
(2) Der Ausgleich wird auf Antrag eines Beteiligten durch die zuständige Behörde festgesetzt. 
Als landwirtschaftliche Nutzung eines Grundstücks gilt auch die gärtnerische Nutzung. Der 
Antrag setzt voraus, dass die Beteiligten sich ernsthaft und vergeblich um eine gütliche Eini-
gung bemüht haben. Der Ausgleich ist, sofern nichts anderes vereinbart wird, durch einen 
jährlich zum 10. Januar für das vorhergehende Kalenderjahr fällig werdenden Betrag in Geld 
zu leisten. Er erfolgt nur, wenn die wirtschaftlichen Nachteile jährlich 100 Euro übersteigen. 
Ein Ausgleich wird insoweit nicht geleistet, als es dem Betroffenen möglich ist, durch eigene 
Maßnahmen die wirtschaftlichen Nachteile zu mindern. Ein Ausgleichsanspruch besteht nicht, 
wenn anderweitige Leistungen für die Beschränkung der ordnungsgemäßen land- oder forst-
wirtschaftlichen Nutzung eines Grundstücks gewährt werden. 
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Kapitel 7 
Verwaltungsverfahren, Rechtsverordnungen 

 
 

Abschnitt 1 
Verwaltungsverfahren 

 
 

§ 104 
Grundsätze 

 
Soweit das Wasserhaushaltsgesetz auf Bestimmungen des Verwaltungsverfahrensgesetzes 
verweist, finden die entsprechenden Regelungen des Verwaltungsverfahrensgesetzes für das 
Land Nordrhein-Westfalen Anwendung. 
 
 

§ 105 
Verfahren über die Erteilung von Zwangsrechten 

 
Zwangsrechte nach den §§ 91 bis 94 des Wasserhaushaltsgesetzes und der §§ 97 und 98 
sind im förmlichen Verwaltungsverfahren nach Teil V Abschnitt 1 des Verwaltungsverfahrens-
gesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen zu erteilen. 
 
 

§ 106 
Verfahren über Antrag auf gehobene Erlaubnis oder Bewilligung 

(zu § 11 des Wasserhaushaltsgesetzes) 
 
(1) Für das Verfahren über einen Antrag auf gehobene Erlaubnis oder eine Bewilligung gelten 
die Vorschriften über das förmliche Verwaltungsverfahren nach Teil V Abschnitt 1 des Verwal-
tungsverfahrensgesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen. § 73 Absatz 3 bis 5 des Verwal-
tungsverfahrensgesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen ist entsprechend anzuwenden. 
(2) Ist die Erweiterung einer Gewässerbenutzung beabsichtigt, über die schon entschieden ist, 
gilt Absatz 1 Satz 2 nur für die beabsichtigte Erweiterung. In der Bekanntmachung ist darauf 
hinzuweisen, dass es sich um eine Erweiterung handelt. 
 
 

§ 107 
Gewässerausbauverfahren 

(zu § 68 des Wasserhaushaltsgesetzes) 
 
Dient der Gewässerausbau der Schifffahrt oder der Errichtung von Häfen, Lande- und Um-
schlagstellen, so bedarf die Einleitung des Planfeststellungsverfahrens der Zustimmung der 
für Verkehr zuständigen obersten Landesbehörde. Die Zustimmung darf nur versagt werden, 
wenn das Wohl der Allgemeinheit es erfordert. 
 
 

§ 108 
Sondervorschrift für Wasserverbände 

 
Die Pläne für die Durchführung von Unternehmen der Wasserverbände können in einem Plan-
feststellungsverfahren nach Teil V Abschnitt 2 des Verwaltungsverfahrensgesetzes für das 
Land Nordrhein-Westfalen festgestellt werden, wenn der Verband es beantragt oder nach der 
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Entscheidung der Aufsichtsbehörde des Verbands mit einer erheblichen Beeinträchtigung des 
Wohls der Allgemeinheit oder mit Einwendungen zu rechnen ist. § 69 Absatz 2 des Wasser-
haushaltsgesetzes ist entsprechend anzuwenden.  
 
 

§ 109 
Sachverständige 

 
(1) Zur Prüfung von Anträgen und Anzeigen sowie zur Gewässeraufsicht und zur Abnahme, 
insbesondere bei einer Prüfung nach § 110, kann die zuständige Behörde sachverständige 
Personen oder Stellen heranziehen oder anordnen, dass die antragsstellende oder anzei-
gende oder die der Gewässeraufsicht unterliegende Person von sachverständigen Personen 
oder Stellen angefertigte Unterlagen vorzulegen hat. Bei staatlich anerkannten Sachverstän-
digen wird mit Vorlage der Nachweise und Bescheinigungen vermutet, dass die bescheinigten 
Anforderungen erfüllt sind. 
(2) Die Kosten für die Heranziehung sachverständiger Personen oder Stellen gelten als Aus-
lagen im Sinne des § 10 des Gebührengesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 23. August 1999 (GV. NRW. S. 524) in der jeweils geltenden 
Fassung. 
 
 

§ 110 
Bauordnungsrechtliche Anforderungen 

 
(1) Wenn bei der Zulassung von baulichen Anlagen die Einhaltung baurechtlicher Vorschriften 
nicht im Rahmen einer baurechtlichen Zulassung durch die Bauaufsichtsbehörde geprüft wird, 
hat die zuständige Behörde auch die Einhaltung der baurechtlichen Vorschriften zu prüfen. 
(2) Soweit Teile der Abwasserbehandlungsanlage Gebäude im Sinne des § 2 Absatz 2 der 
Landesbauordnung sind, schließt die wasserrechtliche Zulassung die baurechtliche Genehmi-
gung oder eine Zustimmung nach § 80 der Landesbauordnung ein. Die für die wasserrechtli-
che Zulassung zuständige Behörde beteiligt die zuständige Bauaufsichtsbehörde. 
 
 

§ 111 
Sicherheitsleistung 

 
Die zuständige Behörde kann die Leistung einer Sicherheit verlangen, soweit sie erforderlich 
ist, um die Erfüllung von Nebenbestimmungen, Auflagen und sonstigen Verpflichtungen zu 
sichern. Der Staat und die Gebietskörperschaften und Anstalten des öffentlichen Rechts sind 
von der Sicherheitsleistung frei; dasselbe gilt für sonstige öffentlich-rechtliche Körperschaften, 
sofern nicht im Einzelfall etwas anderes bestimmt wird. Auf Sicherheitsleistungen sind die  
§§ 232 und 234 bis 240 des Bürgerlichen Gesetzbuches anzuwenden. 
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Abschnitt 2 
Verordnungen 

 
 

§ 112 
Verordnungen der oberen und unteren Wasserbehörden 

 
(1) Erstreckt sich der Geltungsbereich einer Verordnung oder einzelner ihrer Bestimmungen 
nicht auf das Gebiet des Landes, eines Regierungsbezirks oder einer Gebietskörperschaft, ist 
der Geltungsbereich in der Verordnung zu beschreiben oder in Karten, Plänen oder Verzeich-
nissen darzustellen, die einen Bestandteil der Verordnung bilden. Die Karten, Pläne oder Ver-
zeichnisse müssen erkennen lassen, welche Grundflächen von der Verordnung betroffen wer-
den. Im Zweifel gilt ein Eigentümer oder Nutzungsberechtigter als nicht betroffen. 
(2) Sind Karten, Pläne oder Verzeichnisse Bestandteile einer Verordnung oder der vorläufigen 
Sicherung einer Fläche, kann die Verkündung dieser Teile dadurch ersetzt werden, dass sie 
während der Geltungsdauer der Verordnung zu jedermanns Einsicht bei den Gemeinden aus-
gelegt werden, deren Gebiet von der Verordnung betroffen wird, sofern der Inhalt der Karten, 
Pläne oder Verzeichnisse zugleich in der Verordnung grob umschrieben wird. Im textlichen 
Teil der Verordnung müssen Ort und Zeit der Auslegung bezeichnet sein. 
 
 

§ 113 
Festsetzen von Wasserschutz- und Heilquellenschutzgebieten 

 
Verfahren zur Festsetzung von Wasserschutz- und Heilquellenschutzgebieten werden von 
Amts wegen eingeleitet und durchgeführt. Sie finden mit dem Erlass der Verordnung nach den 
§§ 51, 52 des Wasserhaushaltsgesetzes in Verbindung mit den §§ 35, 36 zur Festsetzung des 
Wasserschutz- oder Heilquellenschutzgebietes ihren Abschluss. Der Entwurf der Verordnung 
und das zugrunde liegende Gutachten sind in den Gemeinden auszulegen, in denen sich die 
Verordnung auswirkt. Die Auslegung ist ortsüblich öffentlich bekanntzumachen. § 73 Absatz 4 
des Verwaltungsverfahrensgesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen ist entsprechend an-
zuwenden. Der Entwurf der Verordnung und das zugrunde liegende Gutachten können mit 
den Beteiligten erörtert werden. 
 
 

Kapitel 8 
Behördenaufbau, Zuständigkeiten 

 
 

§ 114 
Behördenaufbau 

 
(1) Oberste Wasserbehörde ist das für Umwelt zuständige Ministerium. 
(2) Obere Wasserbehörde ist die Bezirksregierung. 
(3) Untere Wasserbehörde ist der Kreis und die kreisfreie Stadt. 
 
 

§ 115 
Sonderordnungsbehörden 

 
Die Wasserbehörden sind Sonderordnungsbehörden. Die ihnen nach dem Wasserhaushalts-
gesetz und diesem Gesetz obliegenden Aufgaben gelten als solche der Gefahrenabwehr. 
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§ 116 

Aufsichtsbehörden 
 
(1) Die Aufsicht über die unteren Wasserbehörden führt die obere Wasserbehörde. Die Auf-
sicht über die Bezirksregierung Arnsberg als Bergbehörde im Rahmen der Gewässeraufsicht 
führt die oberste Wasserbehörde.  
(2) Die oberste Aufsicht wird von der obersten Wasserbehörde geführt. 
 
 

§ 117 
Bestimmung der zuständigen Behörden 

 
(1) Das für Umwelt zuständige Ministerium wird ermächtigt, nach Anhörung der zuständigen 
Ausschüsse des Landtags durch Rechtsverordnung die Zuständigkeiten beim Vollzug dieses 
Gesetzes und der auf Grund dieses Gesetzes erlassenen Rechtsverordnungen zu bestimmen. 
(2) Die gemeinsame nächsthöhere Behörde bestimmt die zuständige Behörde, wenn 
1. in derselben Sache die örtliche und sachliche Zuständigkeit mehrerer Behörden nach 

Wasserrecht begründet ist oder 
2. eine einheitliche Regelung in benachbarten Bezirken oder eine zur Erreichung der Bewirt-

schaftungsziele für oberirdische Gewässer und für das Grundwasser nach den Vorschrif-
ten des Wasserhaushaltsgesetzes zweckmäßiger ist. 

(3) Ist auch eine Behörde eines anderen Landes zuständig, so kann die oberste Wasserbe-
hörde mit der zuständigen Behörde des anderen Landes die gemeinsame zuständige Behörde 
vereinbaren. 
 
 

Kapitel 9 
Verkehrliche Regelungen 

 
 

§ 118 
Schifffahrt  

 
(1) Welche Gewässer schiffbar sind, bestimmt das für Verkehr zuständige Ministerium im Ein-
vernehmen mit dem für Umwelt zuständigen Ministerium durch Rechtsverordnung. 
(2) Durch ordnungsbehördliche Verordnung können geregelt werden 
1. die Ausübung der Schifffahrt auf schiffbaren Gewässern im Interesse des Naturschutzes, 

der Sicherheit oder Leichtigkeit des Verkehrs, des Eigentums, der Fischerei, der Reinhal-
tung und Unterhaltung des Gewässers, des Immissionsschutzes und der öffentlichen Ord-
nung (Schifffahrtsverordnung); die technische Sicherheit der zum Verkehr zugelassenen 
Fahrzeuge ist der zuständigen Behörde durch regelmäßige Überprüfung durch einen an-
erkannten Schiffssachverständigen unter Berücksichtigung der Binnenschiffsuntersu-
chungsordnung vom 6. Dezember 2008 (BGBl. I S. 2450) in der jeweils geltenden Fas-
sung sowie der örtlichen Verhältnisse oder durch Vorlage eines Schiffsattests nach den 
Bestimmungen dieser Verordnung nachzuweisen und 

2. die Bereiche der Häfen und Umschlaganlagen sowie das dortige Verhalten im Interesse 
der Unterhaltung der Häfen und Umschlaganlagen unter Berücksichtigung der in Nummer 
1 genannten Belange sowie die Versorgung des Wasserfahrzeuges oder der schwimmen-
den Anlage mit elektrischer Energie von Land aus während der Liegezeit (Hafenverord-
nung). 

In der Verordnung ist zu bestimmen, welche Behörden für ihren Vollzug zuständig sind. 
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(3) Ist eine einheitliche Schifffahrts- oder Hafenverordnung für ein Gebiet notwendig, das über 
den Zuständigkeitsbereich einer nach Absatz 2 zuständigen Behörde hinausgeht, so erlässt 
sie das für Verkehr zuständige Ministerium im Einvernehmen mit dem für Umwelt zuständigen 
Ministerium. 
(4) Die Absätze 1 und 2 Nummer 1 gelten nicht für Bundeswasserstraßen. Absatz 2  
Nummer 2 gilt nicht für Schutz- und Sicherheitshäfen, in denen kein Güterumschlag stattfindet. 
(5) Durch Rechtsverordnung kann das für den Verkehr zuständige Ministerium regeln 
1. die Einrichtung und Nutzung von Binnenschifffahrtsinformationsdiensten und 
2. die Anforderungen und technischen Spezifikationen für den Betrieb von Binnenschiff-

fahrtsinformationsdiensten. 
 
 

§ 119 
Hafen- und Ufergeldtarife 

 
(1) Für die Inanspruchnahme öffentlicher Häfen, öffentlicher Lande- oder Umschlagstellen ist 
Hafen- und Ufergeld nach Maßgabe von Tarifordnungen oder Abgabesatzungen zu erheben, 
in denen die Zahlungspflichtigen, die einzelnen Tatbestände sowie die Tarif- oder Abgabes-
ätze unter Beachtung der Absätze 2 bis 4 festzusetzen sind. Hafengeld ist das für den Aufent-
halt eines Wasserfahrzeuges oder einer sonstigen schwimmenden Anlage im Hafen oder in 
der Lande- oder Umschlagstelle, Ufergeld ist das bei Güterumschlag über das Ufer oder von 
Schiff zu Schiff, bei Schiffsverraumung unter Benutzung des Ufers oder bei Fahrgastverkehr 
erhobene Entgelt. Die Befugnis zur Erhebung von Entgelten für die Inanspruchnahme sonsti-
ger Leistungen (zum Beispiel Umschlag, Lagerung) bleibt unberührt. 
(2) Das Hafen- und Ufergeld ist so zu bemessen, dass es zum Umfang und wirtschaftlichen 
Wert der Inanspruchnahme der Einrichtungen nicht in einem offensichtlichen Missverhältnis 
steht. Das Aufkommen aus Hafen- und Ufergeld soll die Kosten der Einrichtungen, für deren 
Inanspruchnahme es erhoben wird, nicht übersteigen. Bei der Festlegung sind die Umwelt-
auswirkungen der Schiffe zu berücksichtigen.  
(3) Die Tarifordnungen oder Abgabesatzungen werden nach Anhörung der zuständigen In-
dustrie- und Handelskammer von dem Hafenbetreiber festgesetzt. 
(4) Die Tarifordnungen oder Abgabesatzungen sind von dem Hafenbetreiber ortsüblich be-
kanntzumachen. Die Tarifordnungen oder Abgabesatzungen werden, soweit nichts anderes 
bestimmt ist, am Tag nach ihrer Bekanntmachung allgemein verbindlich. 
 
 

§ 120 
Fähren 

 
(1) Die Einrichtung und Ausübung eines Fährbetriebes bedarf der Genehmigung. 
(2) Die Genehmigung ist nicht erforderlich, soweit auf Grund staatlicher oder sonstiger Fähr-
rechte (Fährregal, Fährgerechtigkeit, Fährgerechtsame) eine Fähre rechtmäßig betrieben 
wird. 
(3) Die Genehmigung ist zu versagen, wenn Gründe des öffentlichen Verkehrsinteresses oder 
der Unzuverlässigkeit des Unternehmers ihr entgegenstehen. 
(4) Die Fährrechte des Landes sind aufgehoben; sonstige Fährrechte können durch Erklärung 
des Inhabers aufgehoben werden. 
(5) Das für Verkehr zuständige Ministerium wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung die Be-
triebs- und Beförderungspflicht unter Berücksichtigung der Verkehrsbedürfnisse im Rahmen 
des dem Unternehmen Zumutbaren zu regeln. 
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§ 121 
Besondere Pflichten im Interesse der Schifffahrt und des Sports 

 
(1) Die Anlieger an schiffbaren Gewässern haben das Landen und Befestigen der Wasserfahr-
zeuge zu dulden, soweit nicht einzelne Strecken von der zuständigen Behörde auf Grund eines 
Antrags der Anlieger ausgeschlossen sind oder eine ordnungsbehördliche Verordnung nach 
§ 118 Absatz 2 oder 3 etwas anderes bestimmt. Dieselbe Verpflichtung besteht an privaten 
Lande- und Umschlagstellen, an diesen jedoch nur in Notfällen. Die Anlieger haben in Notfäl-
len auch das zeitweilige Aussetzen der Ladung des Wasserfahrzeugs zu dulden. 
(2) Entstehen Schäden, so hat der Geschädigte Anspruch auf Schadensersatz. Den Scha-
densersatz hat der Eigentümer des Wasserfahrzeugs zu leisten. Der Schadensersatzan-
spruch verjährt in einem Jahr. Die Verjährung beginnt mit Ablauf des Jahres, in dem der Scha-
den entstanden ist. 
 
 

Kapitel 10 
Wassergefährdende Stoffe 

 
 

§ 122 
Wassergefährdende Stoffe 

(zu §§ 62, 63 des Wasserhaushaltsgesetzes) 
 
(1) Das für Umwelt zuständige Ministerium und das für Bauen zuständige Ministerium werden 
ermächtigt, im Einvernehmen mit dem für die Wirtschaft, die Arbeit, den Verkehr, die Energie 
und die Gesundheit zuständigen Ministerium durch Rechtsverordnung zu bestimmen, wie An-
lagen nach § 62 des Wasserhaushaltsgesetzes beschaffen sein, hergestellt, errichtet, einge-
baut, aufgestellt, geändert und betrieben werden müssen und wo diese Anlagen nicht errichtet, 
eingebaut oder aufgestellt und betrieben werden dürfen. In der Rechtsverordnung können ins-
besondere Vorschriften erlassen werden über 
1. technische Anforderungen an Anlagen, wobei als allgemein anerkannte Regeln der Tech-

nik im Sinne des § 62 Absatz 2 des Wasserhaushaltsgesetzes auch technische Vorschrif-
ten und Baubestimmungen gelten, die durch das für Umwelt zuständige oder das für 
Bauen zuständige Ministerium durch Bekanntgabe im Ministerialblatt für das Land Nord-
rhein-Westfalen eingeführt sind; 

2. die Überwachung von Anlagen und ihre Überprüfung durch Sachverständige; 
3. die Zulassung von Sachverständigen nach § 1 der Verordnung über Anlagen zum Um-

gang mit wassergefährdenden Stoffen vom 31. März 2010 (BGBl. I S. 377) in der jeweils 
geltenden Fassung und die Bestimmung von Tätigkeiten nach § 3 Absatz 1 Satz 2 der 
Verordnung über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen, die nicht von 
Fachbetrieben ausgeführt werden müssen, und 

4. die Gebühren und Auslagen, die für vorgeschriebene oder behördlich angeordnete Über-
wachungen und Prüfungen von dem Betreiber einer Anlage an einen Betrieb oder Sach-
verständigen im Sinne des § 1 der Verordnung über Anlagen zum Umgang mit wasserge-
fährdenden Stoffen in der jeweils geltenden Fassung zu entrichten sind.  

(2) Die Gebühren nach Absatz 1 Satz 2 Nummer 4 werden nur zur Deckung des mit den Über-
wachungen und Prüfungen verbundenen Personal- und Sachaufwandes erhoben. Es kann 
bestimmt werden, dass eine Gebühr auch für eine Prüfung erhoben werden kann, die nicht 
begonnen oder nicht zu Ende geführt worden ist, wenn die Gründe vom Betreiber zu vertreten 
sind. Die Höhe der Gebührensätze richtet sich nach der Zahl der Stunden, die ein Überwa-
chungsbetrieb oder Sachverständiger durchschnittlich benötigt. In der Rechtsverordnung kön-
nen auch nur Gebührenhöchstsätze festgelegt werden. Auf bundesrechtliche Vorschriften 
kann Bezug genommen werden. 
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(3) Treten wassergefährdende Stoffe aus einer Anlage aus und ist zu befürchten, dass diese 
in ein oberirdisches Gewässer, in den Untergrund oder in die Kanalisation eindringen, so ist 
dies unverzüglich der zuständigen Behörde anzuzeigen. Anzeigepflichtig ist, wer die Anlage 
betreibt, instand hält, instand setzt, reinigt oder prüft. 
 
 

Kapitel 11 
Bußgeld-, Überleitungs- und Schlussbestimmungen 

 
 

§ 123 
Bußgeldvorschriften 

 
(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig 
1. entgegen § 6 Absatz 2 Satz 3 die Bezeichnung der Uferlinie beseitigt oder verändert, 
2. entgegen § 16 Satz 1 seiner Anzeigepflicht nicht nachkommt, 
3. entgegen § 19 Absatz 5 Satz 1 ein Gewässer ohne Genehmigung befährt oder einer mit 

einer solchen Genehmigung verbundenen vollziehbaren Auflage nach § 19 Absatz 5  
Satz 4 zuwiderhandelt, 

4. entgegen § 22 Absatz 1 Anlagen ohne Genehmigung errichtet, wesentlich verändert oder 
beseitigt, 

5. entgegen § 23 Absatz 1 oder  2 Satz 1 seiner Pflicht zur Unterhaltung einer Anlage oder 
einer Anordnung nach § 23 Absatz 3 Satz 1 nicht nachkommt, 

6. entgegen § 24 Absatz 1 Satz 1 oder Absatz 3 Satz 1 seiner Pflicht zur Anpassung der 
Anlage nicht nachkommt,  

7. entgegen § 25 Absatz 2 die Anlage nach Anordnung nicht beseitigt oder den früheren 
Zustand nicht wieder herstellt oder entgegen § 25 Absatz 3 Satz 2 seiner Anzeigepflicht 
nicht nachkommt, 

8. entgegen § 26 Satz 1 eine Anlage ohne Genehmigung dauernd außer Betrieb setzt oder 
beseitigt, 

9. entgegen § 29 Absatz 4 nicht für die Erhaltung, Sichtbarkeit und Zugänglichkeit der Stau-
marke und der Festpunkte sorgt, seiner Anzeigepflicht nicht nachkommt oder entgegen  
§ 29 Absatz 5 Satz 1 eine die Beschaffenheit der Staumarke oder der Festpunkte beein-
flussende Handlung ohne Genehmigung vornimmt, 

10. entgegen § 30 aufgestautes Wasser ablässt, 
11. im Gewässerrandstreifen nach § 31 Absatz 1 Satz 1 ohne Befreiung den Verboten nach 

§ 38 Absatz 4 des Wasserhaushaltsgesetzes zuwiderhandelt, entgegen den Verboten 
nach § 31 Absatz 2 ohne Befreiung Dünge- und Pflanzenschutzmittel einsetzt oder Acker-
bau betreibt oder im Gewässerrandstreifen nach § 31 Absatz 4 Satz 1 ohne Befreiung 
dem Verbot nach § 31 Absatz 4 Satz 2 zuwiderhandelt, 

12. entgegen § 40 Absatz 1 Anlagen nicht nach dem dort vorgeschriebenen Stand der Tech-
nik errichtet oder errichten lässt oder betreibt oder vorhandene Anlagen entgegen § 40 
Absatz 3 nicht unverzüglich den Anforderungen anpasst,  

13. entgegen § 41 Satz 1 seiner Anzeigepflicht nicht unverzüglich nachkommt, 
14. entgegen § 42 Absatz 1 das Rohwasser nicht durch eine geeignete Stelle untersuchen 

lässt oder Untersuchungsergebnisse nicht vorlegt, 
15. entgegen § 49 Absatz 5 und 6, § 51 seiner Pflicht zur Abwasserbeseitigung nicht, nicht 

richtig, nicht vollständig oder nicht rechtzeitig nachkommt, 
16. entgegen § 56 Absatz 2 seiner Verpflichtung hinsichtlich der Unterhaltung und des Perso-

nals nicht oder nicht rechtzeitig nachkommt, 
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17. entgegen § 57 Absatz 1 und 2 Abwasseranlagen ohne die erforderliche Anzeige, Geneh-
migung oder Zulassung betreibt oder, im Falle der Genehmigungsfreiheit nach § 57 Ab-
satz 2, eine nicht den jeweils in Betracht kommenden Regeln der Technik entsprechende 
Anlage betreibt, 

18. entgegen § 58 Absatz 1 und 2 Abwasser ohne Genehmigung einleitet oder entgegen § 58 
Absatz 3 seiner Anzeigepflicht nicht nachkommt,  

19. entgegen § 59 Absatz 2 seiner Pflicht zur Selbstüberwachung nicht nachkommt oder 
Nachweise, Aufzeichnungen und Untersuchungsergebnisse nicht, nicht vollständig oder 
nicht fristgemäß vorlegt oder entgegen § 59 Absatz 3 seiner Pflicht zur Überprüfung nicht 
nachkommt, Mängel nicht unverzüglich abstellt oder seiner Unterrichtungspflicht nicht 
nachkommt, 

20. entgegen § 76 Absatz 2 nicht seiner Pflicht nachkommt, Anlagen innerhalb einer ange-
messenen Frist anzupassen oder entgegen § 76 Absatz 3 Satz 1 Anlagen ohne Geneh-
migung errichtet oder betreibt oder entgegen § 76 Absatz 5 nicht seiner Pflicht zur Selbst-
überwachung oder zur Vorlage des Sicherheitsberichts nachkommt, 

21. entgegen § 78 Absatz 2, 3 oder 5, § 77 Satz 3 seiner Pflicht zur Unterhaltung oder Sanie-
rung oder Wiederherstellung des Deiches oder anderer Hochwasserschutzanlagen nicht 
nachkommt, 

22. entgegen § 84 Absatz 3 Anlagen zur Wasserversorgung oder Abwasseranlagen oder An-
lagen nach § 62 Absatz 1 des Wasserhaushaltsgesetzes ohne Befreiung nicht entspre-
chend den Anforderungen errichtet und betreibt oder innerhalb der Fristen nicht nachrüs-
tet, 

23. entgegen § 89 Absatz 2 Daten nicht zur Verfügung stellt,  
24. entgegen § 100 Absatz 3 einer vollziehbaren Anordnung nicht nachkommt, 
25. entgegen § 122 Absatz 3 seiner Anzeigepflicht nicht nachkommt, 
26. einer Rechtsverordnung nach § 13, § 35 Absatz 1 Satz 3, § 57 Absatz 1 Satz 7, § 59 

Absatz 1 oder 4, § 120 Absatz 5 oder § 122 Absatz 1 zuwiderhandelt, sofern die Verord-
nung für einen bestimmten Tatbestand auf diese Bußgeldbestimmung verweist, 

27. einer ordnungsbehördlichen Verordnung nach § 20, § 35 Absatz 1 Satz 1, § 82 Absatz 3, 
§ 83 Absatz 2 Satz 1, oder § 118 Absatz 2 oder 3 zuwiderhandelt, sofern die ordnungs-
behördliche Verordnung für einen bestimmten Tatbestand auf diese Bußgeldbestimmung 
verweist, 

28. einer Rechtsverordnung nach § 23 Absatz 3, § 24 Absatz 3 oder § 86 Absatz 1 des Was-
serhaushaltsgesetzes zuwiderhandelt, sofern die Rechtsverordnung für einen bestimmten 
Tatbestand auf diese Bußgeldbestimmung verweist, oder 

29. einer Rechtsverordnung nach § 50 Absatz 5 des Wasserhaushaltsgesetzes zuwiderhan-
delt, sofern die Rechtsverordnung für einen bestimmten Tatbestand auf diese Bußgeld-
bestimmung verweist oder einer vollziehbaren Anordnung nach § 50 Absatz 5 des Was-
serhaushaltsgesetzes zuwiderhandelt. 

(2) Ordnungswidrig handelt auch, wer wider besseres Wissen unrichtige Angaben macht oder 
unrichtige Pläne oder Unterlagen vorlegt, um einen nach diesem Gesetz vorgesehenen Ver-
waltungsakt zu erwirken oder zu verhindern. 
(3) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis zu fünfzigtausend Euro geahndet wer-
den.  
 
 

§ 124 
Einschränkung von Grundrechten 

 
Durch dieses Gesetz werden die Grundrechte aus Artikel 2 Absatz 2 Satz 1 und 2 (körperliche 
Unversehrtheit und Freiheit der Person), Artikel 12 Absatz 1 Satz 1 (Recht auf Freiheit der 
Berufswahl), Artikel 13 (Unverletzlichkeit der Wohnung) und Artikel 14 (Eigentum) des Grund-
gesetzes eingeschränkt. 
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§ 125 

Überleitung 
 
(1) Bei Inkrafttreten dieses Gesetzes bereits begonnene Verfahren sind nach den bisher gel-
tenden Verfahrensvorschriften zu Ende zu führen. 
(2) Eine Genehmigung, die vor dem ... [einsetzen: Datum des Inkrafttretens dieses Gesetzes] 
1. nach § 99 des Landeswassergesetzes in der bis dahin geltenden Fassung erteilt worden 

ist, gilt als Genehmigung nach § 22 fort, 
2. nach § 58 Absatz 2 des Landeswassergesetzes in der bis dahin geltenden Fassung erteilt 

worden ist, gilt als Genehmigung nach § 57 Absatz 2 fort. 
(3) Eine Erlaubnis, die vor dem ... [einsetzen: Datum des Inkrafttretens dieses Gesetzes] nach 
§ 44 Absatz 1 des Landeswassergesetzes in der bis dahin geltenden Fassung im vereinfach-
ten Verfahren erteilt worden ist, gilt fort. 
(4) Die auf Grund des bisherigen Rechts erlassenen ordnungsbehördlichen Verordnungen gel-
ten bis zum Inkrafttreten von auf Grund dieses Gesetzes erlassenen entsprechenden Verord-
nungen fort; Abweichungen vom Verbot des § 35 Absatz 2 Satz 2 durch eine Wasserschutz-
gebietsverordnung nach § 35 Absatz 1 Satz 1 muss nach         [einsetzen: Datum des Inkraft-
tretens dieses Gesetzes] getroffen werden. § 35 Absatz 1 Satz 2 gilt auch für die auf Grund 
bisherigen Rechts erlassenen entsprechenden Verordnungen. § 83 Absatz 2 Satz 2 gilt auch 
für die auf Grund bisherigen Rechts erlassenen entsprechenden Verordnungen.  
(5) Heilquellen, die auf Grund bisherigen Rechts staatlich anerkannt sind oder deren Gemein-
nützigkeit auf Grund bisherigen Rechts festgestellt ist, gelten als anerkannte Heilquellen nach 
§ 53 Absatz 2 des Wasserhaushaltsgesetzes.  
(6) § 35 Absatz 2 gilt nicht für die oberirdische Gewinnung von Bodenschätzen im Sinne von 
§ 35 Absatz 2 Satz 1 in Bereichen, die vor dem ... [einsetzen: Datum des Inkrafttretens dieses 
Gesetzes] nach den Bestimmungen des Raumordnungsrechts auf Ebene  der Regionalpla-
nung als Vorranggebiete für die Sicherung und den oberirdischen Abbau von oberflächenna-
her Bodenschätzen mit der Wirkung von Eignungsgebieten festgelegt worden sind. § 35 Ab-
satz 2 gilt nicht für Abgrabungen im Sinne von § 35 Absatz 2 Satz 1, die vor dem ... [einsetzen: 
Datum des Inkrafttretens dieses Gesetzes] zugelassen worden sind.  
(7) Ein vor dem …[einsetzen: Datum des Inkrafttretens dieses Gesetzes] bereits begonnenes 
Zulassungsverfahren wird nach den Regelungen zum Verfahren der bis dahin geltenden Fas-
sung des Landeswassergesetzes zu Ende geführt. 
 
 

§ 126 
Inkrafttreten, Berichtspflicht 

 
Dieses Gesetz tritt am Tag nach der Verkündung in Kraft. 
Die Landesregierung erstattet dem Landtag innerhalb von 10 Jahren nach dem Inkrafttreten 
dieses Gesetzes einen Bericht über die Auswirkungen des Gesetzes.“ 
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Anlage 1 (zu § 2 Absatz 1) 

A  Gewässer erster Ordnung 

I. Landesgewässer 

 

Bezeichnung des Gewässers Endpunkte des Gewässers 

 

Ems Wehr in Waren-
dorf 

Oberhalb der Ei-
senbahnbrücke 
südlich Rheine 
(Ems-km 44,775) 

Lippe Einmündung der 
Pader 
bei Schloß Neu-
haus 

Rhein 

Ruhr Einmündung der 
Möhne 

Oberhalb der 
Schloßbrücke 
in Mülheim 
(Ruhr) 

Sieg Landesgrenze Rhein 

Zu den vorstehend aufgeführten Gewässerstrecken gehören die natürlichen Gewässer, die 
sich von ihnen abzweigen und wieder mit ihnen vereinen (Nebenarme), Altarme und Mün-
dungsarme. 

II. Bundeswasserstraßen 

1. Dortmund-Ems-Kanal 

2. Ems 

3. Mittellandkanal 

4. Griethauser Altrhein mit Spoykanal 

5. Wesel-Datteln-Kanal und Datteln-Hamm-Kanal 

6. Rhein 

7. Rhein-Herne-Kanal mit Verbindungskanal zur Ruhr 

8. Ruhr 

9. Weser 
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mit den im Verzeichnis der Reichswasserstraßen (Anlage A zu dem Gesetz über den Staats-
vertrag betreffend den Übergang der Wasserstraßen von den Ländern auf das Reich vom 
29. Juli 1921 - RGBl. S. 961) aufgeführten, in Nordrhein-Westfalen liegenden Strecken. 

B  Gewässer zweiter Ordnung 

Agger 

Berkel 

Bocholter Aa  

Dinkel 

Ems, soweit nicht Gewässer erster Ordnung 

Emscher 

Erft 

Issel 

Lenne 

Lippe, soweit nicht Gewässer erster Ordnung 

Niers 

Ruhr, soweit nicht Gewässer erster Ordnung 

Rur 

Sieg von der Quelle bis zur Landesgrenze 

Weser, soweit nicht Gewässer erster Ordnung 

Wupper 
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Anlage 2 (zu § 12) 
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Tabelle 1           

 Anlage 3 (zu § 31 Absatz 1) 

Stoff 
 

Bäche und 
Flüsse des 

Mittelgebirges 
–  

Typen 5, 5.1, 
6, 7, 9, 9.1 

nach Anlage 1 
der OGewV 

Flüsse und 
Ströme des 
Mittelgebir-

ges – Typen 
9.2, 10 nach 
Anlage 1 der 

OGewV 

Bäche 
des Tief-
landes – 
Typen  

14, 16, 18 
nach An-
lage 1 der 
OGewV 

Kleine 
Flüsse 

des Tief-
landes –- 
Typ 15, 
17, Sub-
typ  21_N 
nach An-
lage 1 der 
OGewV 

Große 
Flüsse 

und 
Ströme 

des Tief-
landes –- 

Typen 
15_g, 20 
nach An-

lage 1 
der 

OGewV 

Organische 
Fließgewässer 
und Fließge-
wässer der 

Niederungen – 
Typen 11, 12, 
19 nach An-
lage 1 der 
OGewV 

TOC  Mittelwert 7 mg/ l Mittelwert 10 
mg/l  

Pges  Mittelwert 0,1 mg/ l Mittelwert 0,15 
mg/ l 

o-
PO4-
P  

Mittelwert 0,07 mg/ l Mittelwert 0,1 
mg/ l 

Nitrat Jahresdurchschnitt 50 mg/l 

 
 
Tabelle 2 

Stoff 

Picolinafen 

Propiconazol 

Chlortoluron 

Terbutylazin 

Metazachlor 

Metolachlor 

Isoproturon 

2,4-D 

MCPA 

Dichlorprop (2,4-DP) 

Mecoprop (MCPP) 

Metribuzin 

Chloridazon 

Bentazon 

Pirimicarb 

Epoxiconazol 

Bromoxynil 

Diflufenican 

Chlorpyrifos-ethyl 
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Anlage 4 (zu § 74 Absatz 1 Satz 1) 
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Artikel 2 
Nordrhein-westfälisches Gesetz zur Ausführung des Abwasserabgabengesetzes – 

(Abwasserabgabengesetz Nordrhein-Westfalen – AbwAG NRW) 
 
 

Teil 1 
Abgabepflicht, Umlage der Abgabe 

 
 

§ 1 
Abgabepflicht anderer als der Abwassereinleiter  

(zu §§ 8, 9 des Abwasserabgabengesetzes) 
 
(1) Die Gemeinden sind außer für eigene Einleitungen auch an Stelle der Abwassereinleiter 
abgabepflichtig, die weniger als acht Kubikmeter je Tag Schmutzwasser aus Haushaltungen 
oder ähnliches Schmutzwasser einleiten (Kleineinleiter). Sie sind ferner, vorbehaltlich der Re-
gelung in Absatz 2, für alle Einleitungen von Niederschlagswasser aus öffentlichen Kanalisa-
tionen (§ 7 Absatz 1 Satz 1 des Abwasserabgabengesetzes in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 18. Januar 2005 (BGBl. I S. 114) in der jeweils geltenden Fassung abgabepflichtig. 
(2) Der Einleiter von Abwasser aus einer Abwasserbehandlungsanlage ist außer für seine Ein-
leitung auch an Stelle Dritter für die Einleitungen von Niederschlagswasser aus einer Kanali-
sation abgabepflichtig, sofern aus ihr Niederschlagswasser ganz oder teilweise seiner Abwas-
serbehandlungsanlage zugeführt wird. 
 
 

§ 2 
Umlage der Abgabe durch Gemeinden und Abwasserverbände 

(zu § 9 des Abwasserabgabengesetzes) 
 
(1) Die Gemeinden legen  
1. die von ihnen für eigene Einleitungen zu entrichtenden, 
2. die von ihnen nach § 1 Absatz 1 an Stelle von Abwassereinleitern zu entrichtenden und 
3. die nach Absatz 2 von Abwasserverbänden auf sie umgelegten 
Abwasserabgaben durch Gebühren nach §§ 6 und 7 des Kommunalabgabengesetzes für das 
Land Nordrhein-Westfalen vom 21. Oktober 1969 (GV. NRW. S. 712) in der jeweils geltenden 
Fassung auf die Eigentümer und Nutzungsberechtigten der Grundstücke, auf denen das Ab-
wasser anfällt, und auf die Abwassereinleiter um. Die Abwälzung kann im Rahmen der Erhe-
bung von Abwassergebühren erfolgen. 
(2) Die Abwasserverbände legen die für die eigenen Einleitungen, für Einleitungen Dritter im 
Sinne von § 1 Absatz 2 und für Flusskläranlagen zu entrichtenden Abwasserabgaben im Rah-
men der Erhebung von Verbandsbeiträgen auf die Mitglieder um, deren Abwasser der Verband 
ganz oder teilweise behandelt und einleitet. 
(3) Bei der Abwälzung und der Umlage nach den Absätzen 1 und 2 ist von Maßstäben auszu-
gehen, die zu der Schädlichkeit des Abwassers nicht in einem offensichtlichen Missverhältnis 
stehen. 
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§ 3 
Ausnahmen von der Abgabepflicht, Verrechnung 

(zu § 10 des Abwasserabgabengesetzes) 
 
(1) Der Abgabepflichtige hat im Fall des § 10 Absatz 3 des Abwasserabgabengesetzes den 
zuständigen Behörden innerhalb eines Monats nach dem Zeitpunkt der vorgesehenen Inbe-
triebnahme der Abwasserbehandlungsanlage anzuzeigen, ob die Anlage in Betrieb genom-
men wurde. Kann die Anlage zum vorgesehenen Zeitpunkt nicht in Betrieb genommen werden, 
ist den zuständigen Behörden der neue Zeitpunkt der vorgesehenen Inbetriebnahme anzuzei-
gen. 
(2) Im Fall des § 10 Absatz 3 des Abwasserabgabengesetzes sind die entstandenen Aufwen-
dungen von den Abgabepflichtigen schriftlich gegenüber der zuständigen Behörde nachzuwei-
sen. Diese kann für die Prüfung des Nachweises die Vorlage von Sachverständigengutachten 
und Bestätigungen durch einen Wirtschaftsprüfer auf Kosten der Abgabepflichtigen verlangen. 
(3) Zum Nachweis der nach § 10 Absatz 3 des Abwasserabgabengesetzes geforderten Min-
derung der Fracht hat der Abgabepflichtige die zur Nachprüfung erforderlichen Angaben zu 
machen und die dazugehörigen Unterlagen vorzulegen. Die Angaben müssen mindestens ent-
halten: 
1. eine Beschreibung des zu behandelnden Abwasserstroms und der Frachtverminderung, 
2. eine Beschreibung der beabsichtigten Behandlungsmaßnahmen, 
3. eine Darstellung über die Auswirkungen auf die Gesamteinleitung, sofern die Minderung 

der Fracht in einem zu behandelnden Teilstrom erfolgt, 
4. eine Darstellung der beabsichtigten Nachweisführung zur Frachtverminderung. 
Die Unterlagen sind der zuständigen Behörde sechs Monate vor der Errichtung oder Erweite-
rung der Anlage vorzulegen, sofern die Minderung der Fracht in einem zu behandelnden Teil-
strom erfolgen soll. Die zuständige Behörde kann zum Nachweis der Minderung der Schad-
stofffracht ein mit ihr abgestimmtes Messprogramm von dem Abgabepflichtigen verlangen, 
das einen Zeitraum von sechs Monaten vor und nach der Inbetriebnahme der Abwasserbe-
handlungsanlage umfassen soll. 
(4) Zu der insgesamt geschuldeten Abgabe nach § 10 Absatz 3 und 4 des Abwasserabgaben-
gesetzes gehört auch die Abgabe, die für das Einleiten von verschmutztem Niederschlags-
wasser aus dem der Abwasserbehandlungsanlage zugehörigen Kanalisationsnetz erhoben 
wird. 
(5) Im Fall des § 10 Absatz 4 des Abwasserabgabengesetzes haben die Abgabepflichtigen 
der zuständigen Behörde die Anzeige gemäß § 57 Absatz 1 des Landeswassergesetzes in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 25. Juni 1995 (GV. NRW. S. 926) in der jeweils gel-
tenden Fassung vorzulegen, sofern sie für die Errichtung und Erweiterung der Abwasseran-
lage erforderlich ist. Hinsichtlich der Mitteilung über die Inbetriebnahme der Anlage, des Nach-
weises der Aufwendungen und der Frachtverminderung gelten die Absätze 1 bis 4 entspre-
chend. Für den Fall, dass das Abwasser einer Abwasserbehandlungsanlage zugeführt wird, 
die noch nicht den Anforderungen des § 60 des Wasserhaushaltsgesetzes vom 31. Juli 2009 
(BGBl. I S. 2585) in der jeweils geltenden Fassung entspricht, hat der Abgabepflichtige die 
Anpassung dieser Anlage durch eine bestandskräftige, die Anpassung anordnende Entschei-
dung der zuständigen Behörde nachzuweisen. 
(6) Ein Abwasserverband kann nach § 10 Absatz 3 und 4 des Abwasserabgabengesetzes 
auch Aufwendungen verrechnen, die von einem Mitglied des Abwasserverbandes erbracht 
worden sind. Die verrechneten Aufwendungen sind dem Mitglied zu erstatten. 
(7) Entstehen einer Gemeinde Aufwendungen dadurch, dass das Abwasser aus einer vorhan-
denen Einleitung der Abwasserbehandlungsanlage einer Nachbargemeinde zugeführt wird, 
können diese Aufwendungen nach § 10 Absatz 4 des Abwasserabgabengesetzes von der 
Nachbargemeinde verrechnet werden. Die verrechneten Aufwendungen sind der Gemeinde 
zu erstatten, bei der diese entstanden sind. 
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(8) Im Falle des § 59 des Wasserhaushaltsgesetzes darf der Abgabepflichtige unter den Vo-
raussetzungen des § 10 Absatz 3 des Abwasserabgabengesetzes Aufwendungen verrechnen, 
die der Erzeuger von gewerblichem oder industriellem Abwasser für die Errichtung oder Er-
weiterung einer Abwasserbehandlungsanlage vor Einleitung in die private Abwasseranlage 
des Abgabepflichtigen tätigt. Die verrechneten Aufwendungen sind dem Abwassererzeuger 
vom Abgabepflichtigen zu erstatten. 
(9) Aufwendungen einer Gemeinde oder eines Abwasserverbandes für Anlagen zur Behand-
lung von Niederschlagswasser können auch dann nach § 10 Absatz 3 des Abwasser-abga-
bengesetzes verrechnet werden, wenn die Gemeinde oder der Abwasserverband selbst nicht 
für die Einleitung des Niederschlagswassers abgabepflichtig ist, sondern eine Nachbarge-
meinde oder ein Dritter, dem insoweit die Abwasserbeseitigungspflicht durch wasserbehördli-
che Entscheidung übertragen worden ist. Absatz 7 Satz 2 gilt entsprechend. 
(10) Ein gewerbliches Mitglied eines Abwasserverbandes, dem durch wasserbehördliche Ent-
scheidung Abwasserbeseitigungspflichten des Verbandes oder einer Mitgliedsgemeinde zur 
gemeinsamen oder alleinigen Aufgabenwahrnehmung übertragen worden sind, kann unter 
den Voraussetzungen des § 10 Absatz 3 und 4 des Abwasserabgabengesetzes die Aufwen-
dungen verrechnen, die dem Abwasserverband oder der Mitgliedsgemeinde entstanden sind. 
Absatz 8 Satz 2 gilt entsprechend. 
 
 

Teil 2 
Bewertungsgrundlagen 

 
 

§ 4 
Besonderheit bei Nachklärteichen 

(zu § 3 des Abwasserabgabengesetzes) 
 
Wird ein Gewässer oder ein Gewässerteil als Nachklärteich zur Abwasserbehandlung in An-
spruch genommen und ist er der Abwasserbehandlungsanlage klärtechnisch unmittelbar zu-
geordnet, bleibt auf Antrag des Abgabepflichtigen die Zahl der Schadeinheiten insoweit außer 
Ansatz, als sie nach dem geschätzten Wirkungsgrad der zur Nachklärung errichteten und be-
triebenen Einrichtungen vermindert wird. Den Umfang der Verminderung schätzt die zustän-
dige Behörde. 
 
 

Teil 3 
Ermitteln der Schädlichkeit 

 
 

§ 5 
Ermitteln auf Grund des wasserrechtlichen Bescheides  

(zu §§ 2, 4, 9 des Abwasserabgabengesetzes) 
 
(1) Die zuständige Behörde hat in dem die Abwassereinleitung zulassenden oder sie nach-
träglich beschränkenden Bescheid zur Ermittlung der Zahl der Schadeinheiten der Schmutz-
wassereinleitung von Amts wegen festzusetzen 
1. die Jahresschmutzwassermenge und 
2. die Überwachungswerte (§ 4 Absatz 1 des Abwasserabgabengesetzes). 
Sofern Schmutzwasser und Niederschlagswasser vermischt eingeleitet werden, sind die Jah-
resschmutzwassermenge für das Schmutzwasser und die Überwachungswerte für das Ab-
wasser (§ 2 Absatz 1 des Abwasserabgabengesetzes) festzusetzen. Enthalten bereits erteilte 
Bescheide die nach den Sätzen 1 und 2 erforderlichen Angaben nicht, sind die Bescheide 
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nachträglich zu ergänzen. Die festgesetzte Jahresschmutzwassermenge ist mindestens ein-
mal in fünf Jahren zu überprüfen und erforderlichenfalls neu festzusetzen. Der Einleiter hat 
dazu auf Anforderung die Jahresschmutzwassermenge entsprechend Absatz 2 zu ermitteln 
und bis zum 1. März des darauf folgenden Jahres der zuständigen Behörde zusammen mit 
den dabei zugrunde gelegten Messergebnissen und Daten mitzuteilen. 
(2) Die Jahresschmutzwassermenge wird aus einzelnen von Niederschlag unbeeinflussten 
Schmutzwassermengen in kürzeren Zeiträumen hochgerechnet. Dabei sind regelmäßig wie-
derkehrende Schwankungen des Schmutzwasseranfalls im Verlauf des Jahres oder kürzerer 
Zeitabschnitte angemessen zu berücksichtigen. 
(3) Die Überwachungswerte werden nach Maßgabe der Anlage zu § 3 des Abwasserabga-
bengesetzes festgesetzt. 
(4) Ist die Einhaltung eines Überwachungswertes von einer bestimmten Abwassertemperatur 
oder einer zeitlichen Begrenzung abhängig, wird dieser Wert der Ermittlung der Schadeinhei-
ten nach § 4 Absatz 1 des Abwasserabgabengesetzes für das gesamte Veranlagungsjahr zu-
grunde gelegt. 
(5) Wird das Wasser eines Gewässers in einer Flusskläranlage gereinigt, kann die zuständige 
Behörde durch Rechtsverordnung bestimmen, dass die Abgabe für Schmutzwassereinleitun-
gen in dem Bereich, für den die Kläranlage bestimmt ist (Einzugsbereich der Kläranlage), vom 
Betreiber der Flusskläranlagen zu zahlen ist und nach der Zahl der Schadeinheiten im Gewäs-
ser unterhalb der Flusskläranlagen berechnet wird. In der Verordnung sind die Gewässer oder 
Gewässerabschnitte zu bestimmen, die zum Einzugsbereich der Kläranlage gehören, dabei 
sind unverschmutzte oder sanierte Gewässer oder Gewässerabschnitte nicht einzubeziehen. 
Der Einzugsbereich ist der Entwicklung jeweils anzupassen. Die wasserrechtliche oder ver-
bandsaufsichtliche Genehmigung der Flusskläranlagen gilt als Bescheid im Sinne des § 4 Ab-
satz 2 des Abwasserabgabengesetzes, wenn in ihr die nach Absatz 1 erforderlichen Angaben 
enthalten sind. Der für die Flusskläranlagen Abgabepflichtige zahlt auch die Abgabe für das 
über eine öffentliche Kanalisation im Einzugsgebiet der Flusskläranlagen eingeleitete Nieder-
schlagswasser. Die in § 8 Absatz 2 vorgesehene Freistellung von der Abgabepflicht gilt auch, 
wenn die entsprechenden Voraussetzungen im Zusammenhang mit dem Betrieb der Fluss-
kläranlagen vorliegen. 
(6) Ein Abwassereinleiter, dessen Abwassereinleitung nicht durch einen den Anforderungen 
des § 4 Absatz 1 des Abwasserabgabengesetzes in Verbindung mit Absatz 1 entsprechenden 
Bescheid zugelassen ist, hat der zuständigen Behörde unverzüglich die Daten und Unterlagen 
vorzulegen und die Auskünfte zu erteilen, die zur Ermittlung der nach Absatz 1 in den Bescheid 
aufzunehmenden Angaben erforderlich sind. Er hat insbesondere die jährlich zum 1. März von 
ihm für das vorangegangene Jahr entsprechend Absatz 2 ermittelte Jahresschmutzwasser-
menge und die dabei zugrunde gelegten Messergebnisse und Daten mitzuteilen. Er hat ferner 
die erforderlichen Ermittlungen zu dulden. § 101 des Wasserhaushaltsgesetzes gilt entspre-
chend. 
(7) Erklärt ein Abwassereinleiter gemäß § 4 Absatz 5 des Abwasserabgabengesetzes  gegen-
über der zuständigen Behörde, dass er im Erklärungszeitraum eine geringere als die im Be-
scheid für einen bestimmten Zeitraum begrenzte Abwassermenge einhalten wird, hat er auch 
anzugeben, welche Schmutzwassermenge sich für den Erklärungszeitraum daraus ergibt. 
Treffen diese Angaben und Nachweise nicht zu oder weist die Festsetzungsbehörde nach, 
dass die vom Abwassereinleiter erklärte Abwassermenge überschritten wurde, ist für den ge-
samten Erklärungszeitraum die diesem Zeitraum entsprechende Schmutzwassermenge der 
Festsetzung der Jahresschmutzwassermenge im Bescheid zu entnehmen. Der Abwasserein-
leiter hat die zur Überprüfung seiner Angaben erforderlichen Ermittlungen zu dulden. § 101 
des Wasserhaushaltsgesetzes gilt entsprechend. 
(8) Das Messprogramm und der Nachweis der Einhaltung des Wertes nach § 4 Absatz 5 des 
Abwasserabgabengesetzes muss gemäß den Festlegungen im Bescheid, im Fall der Erklä-
rung nach § 6 des Abwasserabgabengesetzes gemäß den Bestimmungen des § 7 durchge-
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führt werden. Die Proben sind im Erklärungszeitraum einmal in einem Zeitraum von zwei Wo-
chen an unterschiedlichen Tagen zu unterschiedlichen Tageszeiten zu entnehmen. In jedem 
Zwei-Wochen-Zeitraum muss ein Messergebnis aus dem Messprogramm vorliegen. Der erste 
Zwei-Wochen-Zeitraum beginnt mit dem ersten Tag des Erklärungszeitraumes. Diese Proben 
ersetzen die an diesem Tag geforderte Probe für die Selbstüberwachung. Die Ergebnisse der 
amtlichen Überwachung werden in der zeitlichen Reihenfolge in das Messprogramm einge-
ordnet. Wird eine geringere Abwassermenge, als im Bescheid festgelegt, erklärt, ist die Ab-
wassermenge kontinuierlich zu messen. Die Messergebnisse sind der zuständigen Behörde 
spätestens zwei Monate nach Ablauf des Erklärungszeitraumes vorzulegen. Ein nach diesem 
Absatz durchgeführtes Messprogramm gilt als behördlich zugelassen. 
 
 

§ 6 
Überwachung der Abwassereinleitung  

(zu §§ 4, 6 des Abwasserabgabengesetzes) 
 
Die Überwachung nach § 4 Absatz 4 und 5 und nach § 6 Absatz 1 und 2 des Abwasserabga-
bengesetzes obliegt der für die Überwachung der Abwassereinleitung zuständigen Behörde. 
§ 101 des Wasserhaushaltsgesetzes gilt zum Zwecke der Überwachung entsprechend. 
 
 

§ 7 
Ermitteln in sonstigen Fällen  

(zu § 6 des Abwasserabgabengesetzes) 
 
(1) Im Fall der Erklärung nach § 6 des Abwasserabgabengesetzes sind die Überwachungs-
werte nach den Einheiten für die Konzentration gemäß der Anlage zu § 3 des Abwasserabga-
bengesetzes, der Verdünnungsfaktor für die Giftigkeit gegenüber Fischeiern in ganzen Zahlen 
anzugeben. Die Einhaltung der erklärten Überwachungswerte wird nach den auf der Grund-
lage des § 57 des Wasserhaushaltsgesetzes getroffenen Regelungen mit qualifizierter Stich-
probe überprüft. 
(2) Die Schätzung der Überwachungswerte und der Jahresschmutzwassermenge nach § 6 
Absatz 1 Satz 3 und 4 des Abwasserabgabengesetzes erfolgt durch die zuständige Behörde. 
§ 101 des Wasserhaushaltsgesetzes gilt zum Zwecke der Schätzung entsprechend. 
 
 

§ 8 
Abgabefreiheit bei Kleineinleitungen und bei 

Einleitung von verschmutztem Niederschlagswasser 
(zu §§ 7, 8 des Abwasserabgabengesetzes) 

 
(1) Bei der Berechnung der Zahl der Schadeinheiten für Kleineinleitungen nach § 8 des Ab-
wasserabgabengesetzes bleiben die Einwohner unberücksichtigt, deren gesamtes Schmutz-
wasser im Rahmen landbaulicher Bodenbehandlung auf landwirtschaftlich, forstwirtschaftlich 
oder gärtnerisch genutzten Böden aufgebracht wird oder deren gesamtes Schmutzwasser in 
einer den allgemein anerkannten Regeln der Technik entsprechenden Abwasserbehandlungs-
anlage behandelt wird, sofern die Gemeinde ihrer Verpflichtung zum Einsammeln, Abfahren 
und Aufbereiten des in der Anlage anfallenden Schlamms gemäß § 46 Absatz 1 Satz 2 Num-
mer 5 des Landeswassergesetzes nachkommt oder sofern die Abwasserbeseitigungspflicht 
insoweit gemäß § 49 Absatz 5 Satz 2 des Landeswassergesetzes übertragen worden ist. 
(2) Die Einleitung von Niederschlagswasser (§ 7 des Abwasserabgabengesetzes) bleibt auf 
Antrag abgabefrei, wenn  
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1. die Anlagen zur Beseitigung des Niederschlagswassers und deren Betrieb den Voraus-
setzungen des § 57 Absatz 1 Nummer 3 und des § 60 des Wasserhaushaltsgesetzes 
entsprechen; solange und soweit die Bundesregierung von der Ermächtigung zum Erlass 
einer Rechtsverordnung gemäß § 23 Absatz 1 Nummer 5 des Wasserhaushaltsgesetzes 
keinen Gebrauch gemacht hat, müssen die Anlagen den nach Maßgabe des Landeswas-
sergesetzes eingeführten Regeln der Technik für die Trenn- und Mischkanalisation ent-
sprechen,  

2. die Einleitung des mit Niederschlagswasser vermischten Abwassers hinsichtlich der in der 
Anlage zu § 3 des Abwasserabgabengesetzes genannten Parameter den Mindestanfor-
derungen nach § 57 Absatz 1 Nummer 1 des Wasserhaushaltsgesetzes entsprechen und  

3. eine Selbstüberwachung nach Maßgabe der §§ 2, 3, 5 Absatz 1, § 6 Satz 2 der Selbst-
überwachungsverordnung Abwasser vom 17. Oktober 2013 (GV. NRW. S. 602) in der 
jeweils geltenden Fassung erfolgt. 

Enthält bei Satz 1 Nummer 2 die Erlaubnis oder die Erklärung nach § 6 Absatz 1 des Abwas-
serabgabengesetzes für die Einleitung schärfere Anforderungen, müssen auch diese einge-
halten sein. Im Einzugsgebiet einer Flusskläranlage sind bei gewerblichen Einleitungen von 
Niederschlagswasser die Mindestanforderungen für die Stoffe, die nicht in der Flusskläranlage 
nach dem Stand der Technik gemäß § 57 Absatz 1 Nummer 1 des Wasserhaushaltsgesetzes 
behandelt werden, an der Einleitung in das Gewässer einzuhalten. Der Antrag nach Satz 1 ist 
bis spätestens drei Monate nach Ablauf des Veranlagungszeitraums (Ausschlussfrist) zu stel-
len. Die Nachweisunterlagen zur Begründung des fristgemäß gestellten Antrags sind spätes-
tens sechs Monate nach Ablauf des Veranlagungszeitraums beizubringen; die zuständige Be-
hörde kann die Frist verlängern. 
(3) Werden Anlagen zur Behandlung von Niederschlagswasser errichtet oder erweitert, so 
können die für die Errichtung oder Erweiterung entstandenen Aufwendungen mit der für die in 
den drei Jahren vor der vorgesehenen Inbetriebnahme der Anlage für das Einleiten von Nie-
derschlagswasser aus dem Kanalisationsnetz geschuldeten Abgabe verrechnet werden. Die 
§ 3 Absatz 1 und 2, § 10 Absatz 3 Satz 3, 4 Halbsatz 1 und Satz 5 des Abwasserabgabenge-
setzes gelten entsprechend. Bei Anschlüssen nach § 10 Absatz 4 des Abwasserabgabenge-
setzes gilt Absatz 3 Satz 1 entsprechend. 
(4) Bei der Festsetzung der Abwasserabgabe nach den Absätzen 1 und 2 ist von den Verhält-
nissen am 31. Dezember des Kalenderjahres auszugehen. 
 
 

§ 9 
Abzug der Vorbelastung  

(zu § 4 des Abwasserabgabengesetzes) 
 
Die Schätzung der Vorbelastung nach § 4 Absatz 3 Satz 1 des Abwasserabgabengesetzes  
erfolgt durch die zuständige Behörde. Die Vorbelastung ist für die Zeit nach der Antragstellung 
(§ 4 Absatz 3 Satz 1 des Abwasserabgabengesetzes) zu berücksichtigen. 
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Teil 4 
Festsetzen und Erheben der Abgabe 

 
 

§ 10 
Abgabeerklärung  

(zu § 11 des Abwasserabgabengesetzes) 
 
Wird die Abgabe nicht auf Grund des die Abwassereinleitung zulassenden Bescheids oder auf 
Grund der Genehmigung einer Flusskläranlage ermittelt, hat der Abgabepflichtige unbescha-
det seiner Verpflichtung nach § 6 Absatz 1 des Abwasserabgabengesetzes die für die Ermitt-
lung oder Schätzung der Abgabe notwendigen Daten und Unterlagen der zuständigen Be-
hörde unaufgefordert spätestens drei Monate nach Ablauf des Veranlagungszeitraums vorzu-
legen (Abgabeerklärung). Ist der Abgabepflichtige nicht selbst Abwassereinleiter, hat ihm die-
ser die notwendigen Daten und Unterlagen zur Verfügung zu stellen. Die zuständige Behörde 
kann die Frist zur Abgabeerklärung längstens um ein halbes Jahr verlängern. Ist nach dem 
Abwasserabgabengesetz oder diesem Gesetz eine Schätzung oder eine Entscheidung über 
eine Abgabenbefreiung oder die Ermäßigung des Abgabesatzes vorgesehen, haben die Ab-
gabepflichtigen die hierfür erforderlichen Angaben zu machen. 
 
 

§ 11 
Festsetzen der Abgabe 

 
(1) Die Abgabe wird von der zuständigen Behörde jährlich festgesetzt. Der Festsetzungsbe-
scheid bedarf der Schriftform. 
(2) Die Festsetzungsfrist beträgt zwei Jahre nach Ablauf des Veranlagungszeitraums. Im Fall 
der Abgabeerklärung beginnt die Festsetzungsfrist mit der Vorlage der notwendigen Daten 
und Unterlagen, im Fall der endgültigen Abrechnung nach § 10 Absatz 3 des Abwasserabga-
bengesetzes nach Ablauf des Jahres, in dem die errichtete oder erweiterte Abwasserbehand-
lungsanlage in Betrieb genommen worden ist. 
(3) Die Festsetzungsfrist beträgt zehn Jahre, soweit eine Abgabe hinterzogen oder leichtfertig 
verkürzt worden ist. 
 
 

§ 12 
Fälligkeit, Verjährung 

 
(1) Die Abgabe ist innerhalb von drei Monaten nach Bekanntgabe des Festsetzungsbeschei-
des zu entrichten. 
(2) Der Anspruch auf Zahlung der Abgabe und der Anspruch auf Erstattung überzahlter Be-
träge sowie Rückzahlungen nach den § 10 Absatz 3 und 4 des Abwasserabgabengesetzes  
verjähren in fünf Jahren. Die Verjährung des Anspruchs auf Zahlung der Abgabe beginnt mit 
Ablauf des Kalenderjahrs, in dem die Abgabe fällig geworden ist, und die Verjährung des An-
spruchs auf Erstattung in dem Jahr, in dem der Erstattungsanspruch entstanden ist. 
 
 

§ 13 
Einziehen der Abgabe, Stundung, Erlass, Niederschlagung 

 
(1) Die Abgabe wird von der zuständigen Behörde eingezogen. 
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(2) Die zuständige Behörde kann die Abgabe ganz oder teilweise stunden, wenn die Einzie-
hung bei Fälligkeit eine erhebliche Härte für den Abgabeschuldner bedeuten würde und der 
Anspruch durch die Stundung nicht gefährdet erscheint. 
(3) Die zuständige Behörde kann die Abgabe ganz oder teilweise erlassen, wenn deren Ein-
ziehung nach Lage des einzelnen Falls unbillig wäre; unter den gleichen Voraussetzungen 
können bereits entrichtete Beträge erstattet oder angerechnet werden. 
(4) Die zuständige Behörde kann die Abgabe niederschlagen, wenn feststeht, dass die Einzie-
hung keinen Erfolg haben wird, oder wenn die Kosten der Einziehung außer Verhältnis zur 
Höhe des Anspruchs stehen. 
 

 
Teil 5  

Verwenden der Abgabe, Ordnungswidrigkeiten 
 
 

§ 14 
Zweckbindung 

(zu § 13 des Abwasserabgabengesetzes) 
 

(1) Die Einnahmen aus der Abgabe werden nach Abzug des Aufwands gemäß § 15 entspre-
chend der Zweckbindung in § 13 des Abwasserabgabengesetzes verwendet. 
(2) Der gleichen Zweckbindung unterliegen Rückflüsse aus Zuwendungen, die aus dem Auf-
kommen der Abwasserabgabe gewährt wurden. 
 
 

§ 15 
Verwaltungsaufwand  

(zu § 13 des Abwasserabgabengesetzes) 
 
Der für Festsetzen und Erheben der Abgabe entstehende Aufwand wird ganz, der bei der 
Überwachung gemäß § 4 Absatz 4 und 5 und § 6 des Abwasserabgabengesetzes und § 6 
entstehende Aufwand wird zu einem Drittel aus dem Aufkommen gedeckt. 
 

§ 16 
Mittelvergabe  

(zu § 13 des Abwasserabgabengesetzes) 
 
(1) Aus dem Abgabeaufkommen sind Maßnahmen, die der Erhaltung oder Verbesserung der 
Gewässergüte dienen, zu fördern unter Berücksichtigung 
1. örtlicher und regionaler Schwerpunkte für die Sanierung von Gewässern und 
2. sektoraler Schwerpunkte der Gewässerverschmutzung durch besonders schädliche Fak-

toren. 
Zu den förderfähigen Maßnahmen nach § 13 des Abwasserabgabengesetzes zählen insbe-
sondere die zur Erreichung der Bewirtschaftungsziele nach den §§ 27 und 47 des Wasser-
haushaltsgesetzes erforderlichen Vorhaben. Dabei sind die in Maßnahmenprogrammen vor-
gesehenen Maßnahmen vorrangig zu berücksichtigen. 
(2) Die zuständige Behörde fördert die einzelnen Maßnahmen in der Reihenfolge ihrer Dring-
lichkeit nach Weisung der obersten Wasserbehörde. 
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§ 17 
Entsprechende Anwendung anderer Vorschriften 

 
Bei Vollzug dieses Gesetzes sind folgende Vorschriften in ihrer jeweils geltenden Fassung 
entsprechend anzuwenden: 
1. aus der Abgabenordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 1. Oktober 2002 

(BGBl. I S. 3866; 2003 I S. 61) die Bestimmungen über 
a) die steuerlichen Begriffsbestimmungen (§ 3 Absatz 3),  
b)  den Steuerpflichtigen (§§ 32, 34 und 35),  
c)  das Steuerschuldverhältnis (§§ 42, 44, 45 und 48),  
d)  die Haftung (§§ 69 bis 71, 73 bis 75 und 77),  
e)  Fristen, Termine, Wiedereinsetzung und Amtshilfe (§§ 108 bis 117),  
f)  über die Verwaltungsakte (§§ 118 bis 132), 
g)  Form, Inhalt und Berichtigung von Steuererklärungen (§ 150 Absatz 1, § 153  

Absatz 1), 
h) über die Festsetzungsverjährung (§ 171 Absatz 1 bis 3a, 12 und 13), 
i)  Leistungsort, Tag der Zahlung (§ 224 Absatz 1 und 2), Aufrechnung (§ 226), Zah-

lungsverjährung (§§ 230 und 231), Verzinsung (§§ 233, 234 bis 236, 237 Absatz 1, 2 
und 4, §§ 238 und 239), Säumniszuschläge (§ 240); 

2. aus dem Bürgerlichen Gesetzbuch die Bestimmungen über die Art der Sicherheitsleistung 
(§§ 232, 234 bis 240). 

 
 

§ 18 
Ordnungswidrigkeiten 

 
(1) Ordnungswidrig handelt unbeschadet des § 15 des Abwasserabgabengesetzes, wer  
1. vorsätzlich oder fahrlässig entgegen § 3 Absatz 1 und 5 der Anzeigepflicht über die Inbe-

triebnahme einer Abwasserbehandlungsanlage nicht nachkommt, 
2. vorsätzlich oder fahrlässig entgegen § 10 Satz 1 seine Abgabeerklärung nicht, nicht rich-

tig, nicht vollständig oder nicht rechtzeitig vorlegt oder 
3. wider besseres Wissen unrichtige Angaben macht oder unrichtige Pläne oder Unterlagen 

vorlegt, um einen nach diesem Gesetz vorgesehene Festsetzung zu verhindern. 
(2) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis zu 50 000  Euro geahndet werden. 
 
 

§ 19 
Inkrafttreten, Berichtspflicht 

 
Dieses Gesetz tritt am Tag nach der Verkündung in Kraft. Die Landesregierung erstattet dem 
Landtag innerhalb von zehn Jahren nach dem Inkrafttreten dieses Gesetzes einen Bericht über 
die Auswirkungen des Gesetzes. 
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G e g e n ü b e r s t e l l u n g 
 
 
Gesetzentwurf der Landesregierung  Auszug aus den geltenden Gesetzesbe-

stimmungen 
 

Artikel 3 
Änderung des Aggerverbandsgesetzes 

 

  
Gesetz über den Aggerverband 

(Aggerverbandsgesetz - AggerVG -) 
 

Das Aggerverbandsgesetz vom 15. Dezem-
ber 1992 (GV. NRW. 1993 S. 20), das zu-
letzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom  
21. März 2013 (GV. NRW. S. 148) geändert 
worden ist, wird wie folgt geändert: 
 

  

1. Die Inhaltsübersicht wird wie folgt ge-
ändert: 

 

 … 

a) Die Angabe zum Sechsten Teil wird 
wie folgt gefasst: 

 

  

„Sechster Teil: Finanzplanung, 
Wirtschaftsführung und Rech-

nungswesen, Beiträge“ 
 

 Sechster Teil: Haushaltsplan,  
Finanzplan, 

Wirtschaftsführung und Rechnungswe-
sen, Beiträge 

 
b)  Die Angabe zu § 22 wird wie folgt 

gefasst: 
 

  

 „§ 22 (weggefallen)“ 
 

 § 22 Haushaltsplan, Finanzplan 
 

c)  Die Angabe zu § 22 a wird wie folgt 
gefasst: 

 

  

„§ 22a Wirtschaftsplan, Finanzpla-
nung“ 

 

 § 22 a Wirtschaftsplan 
 

d)  Die Angabe zu § 24 wird wie folgt 
gefasst: 

 

  

„§ 24 Rücklagen, Rechnungs- und 
Prüfungswesen, Wirtschaftsfüh-
rung“ 

 

 § 24 Rücklagen; Haushalts-, Kassen-, 
Rechnungs- und Prüfungswesen; 
Wirtschaftsführung 

 
e)  Die Angabe zum Zehnten Teil wird 

wie folgt gefasst: 
 

  

„Zehnter Teil: Auflösung, Über-
gangsvorschrift, Inkrafttreten“ 

 
 

 Zehnter Teil: Gebühren, Auflösung, 
Übergangsvorschrift, Inkrafttreten 
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f)  Die Angabe zu § 39 wird wie folgt 
gefasst: 

 

  

„§ 39 (weggefallen)“ 
 

 § 39 Freiheit von Gebühren 
 

g)  Die Angabe zu § 42 wird wie folgt 
gefasst: 

 

  

„§ 42 Inkrafttreten“ 
 

 § 42 Inkrafttreten, Berichtspflicht 
 

2.  Dem § 1 wird folgender Absatz 3 ange-
fügt: 

 

 § 1 
Rechtsform, Name, Sitz 

  (1) Der im Verbandsgebiet (§ 5) tätige Was-
ser- und Bodenverband mit dem Namen ,,Ag-
gerverband" wird durch dieses Gesetz in eine 
Körperschaft des öffentlichen Rechts mit glei-
chem Namen umgebildet. Der Aggerverband 
ist keine Gebietskörperschaft. Er dient dem 
Wohl der Allgemeinheit und dem Nutzen sei-
ner Mitglieder. 
 

  (2) Der Sitz des Verbandes im Verbandsge-
biet wird durch die Satzung bestimmt. 
 

 „(3) Der Verband ist berechtigt, das 
kleine Landessiegel in abgewandelter 
Form zu verwenden.“ 

 

  

3.  Dem § 2 Absatz 4 werden folgende 
Sätze angefügt: 

 

 § 2 
Aufgaben des Verbandes 

  (1) Der Verband hat im Verbandsgebiet fol-
gende Aufgaben: 
1. Regelung des Wasserabflusses ein-

schließlich Ausgleich der Wasserführung 
und Sicherung des Hochwasserabflus-
ses der oberirdischen Gewässer oder 
Gewässerabschnitte und in deren Ein-
zugsgebieten; 

2.  Unterhaltung oberirdischer Gewässer  
oder Gewässerabschnitte und der mit 
ihnen in funktionellem Zusammenhang 
stehenden Anlagen; 

3.  Rückführung ausgebauter oberirdischer 
Gewässer in einen naturnahen Zustand; 

4.  Vermeidung, Minderung, Beseitigung 
und Ausgleich wasserwirtschaftlicher 
und damit in Zusammenhang stehender 
ökologischer, durch Einwirkungen auf 
den Grundwasserstand hervorgerufener 
oder zu erwartender nachteiliger Verän-
derungen; 
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5.  Beschaffung und Bereitstellung von 
Wasser zur Trink- und Betriebswasser-
versorgung sowie zur Ausnutzung der 
Wasserkraft; 

6.  Abwasserbeseitigung nach Maßgabe 
des Landeswassergesetzes; 

7.  Entsorgung der bei der Durchführung der 
Verbandsaufgaben anfallenden Abfälle; 

8.  Vermeidung, Minderung, Beseitigung 
und Ausgleich eingetretener oder zu er-
wartender, auf Abwassereinleitungen  
oder sonstige Ursachen zurückzuführen-
der nachteiliger Veränderungen des 
oberirdischen Wassers; 

9.  Ermittlung der wasserwirtschaftlichen 
Verhältnisse, soweit es die Verbandsauf-
gaben erfordern. 

 
  (2) Auf Beschluß der Verbandsversammlung 

kann der Verband im Einvernehmen mit Ab-
wasserbeseitigungspflichtigen außerhalb des 
Verbandsgebietes und im Benehmen mit dem 
örtlich zuständigen Abwasserverband Aufga-
ben gemäß Absatz 1 Nrn. 6 und 7 außerhalb 
des Verbandsgebietes wahrnehmen oder Ab-
wasser zur Behandlung in verbandseigene 
Abwasserbehandlungsanlagen übernehmen, 
anfallende Klärschlämme und sonstige feste 
Stoffe entsorgen sowie im Zusammenhang 
damit weitere Maßnahmen der Abwasserbe-
seitigung auch außerhalb des Verbandsge-
bietes durchführen. Satz 1 gilt sinngemäß für 
die Aufgaben nach Absatz 1 Nummern 1 bis 3 
und 5, soweit sie in Nordrhein-Westfalen 
durchgeführt werden. Der Beschluß der Ver-
bandsversammlung bedarf der Genehmigung 
durch die Aufsichtsbehörde. Für die Rück-
übertragung gelten die Bestimmungen dieses 
Absatzes entsprechend. 
 

  (3) Aufgaben, die nach Absatz 1 dem Verband 
zugewiesen sind, haben die bisher dazu Ver-
pflichteten weiter zu erfüllen, bis der Verband 
sie übernimmt. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 (4) Der Verband kann auf Beschluß der Ver-
bandsversammlung Aufträge übernehmen, 
die zur Erfüllung seiner Aufgaben zwar nicht 
erforderlich, aber dienlich sind und mit seinen 
Aufgaben im Zusammenhang stehen. Die 
Kosten trägt der Auftraggeber. Der Verband 
darf die Aufträge nur übernehmen, wenn die 
Ausführung der ihm nach Gesetz und Satzung 
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 „In Fällen besonderer Eilbedürftigkeit 

entscheidet der Verbandsrat über die 
Auftragsübernahme. Der Verbandsver-
sammlung ist die Auftragsübernahme 
in der nächsten Sitzung bekannt zu ge-
ben.“ 

 

obliegenden Aufgaben nicht beeinträchtigt 
wird und nicht zu einer Interessenkollision 
führt. 

4.  § 3 wird wie folgt geändert: 
 

 § 3 
Unternehmen des Verbandes,  

Übersichten 
 

a)  Dem Absatz 1 werden folgende 
Sätze angefügt: 

 
 
 

„Bei Planung, Bau und Betrieb der 
Anlagen nach Satz 1 können die 
Möglichkeiten der Anlage zur Ener-
gieerzeugung genutzt werden, so-
fern dies mit der Erledigung der Auf-
gaben nach § 2 vereinbar ist. Dabei 
können Anlagen zur Energieerzeu-
gung, die in einem funktionalen Zu-
sammenhang mit Anlagen nach 
Satz 1 stehen, geplant, gebaut, be-
trieben und unterhalten werden.“ 

 

 (1) Unternehmen des Verbandes sind Pla-
nung, Bau, Betrieb und Unterhaltung der für 
die Aufgabenerledigung notwendigen Anla-
gen sowie alle sonstigen für die Durchführung 
der Aufgaben erforderlichen Ermittlungen und 
Arbeiten. 

b)  Absatz 2 wird wie folgt gefasst: 
 

  

„(2) Der Verband stellt über die zur 
Erfüllung seiner Aufgaben und 
übernommenen Pflichten erforderli-
chen Unternehmen, die in einem 
Zeitraum von jeweils sechs Jahren 
durchzuführen sind, Übersichten 
auf (Sechsjahresübersichten). Satz 
1 gilt nicht für die Aufgaben nach § 
53 Absatz 1 des Landeswasserge-
setzes vom  
25. Juni 1995 (GV. NRW. S. 133).“ 

 

 (2) Der Verband stellt unbeschadet des Ab-
satzes 3 über die zur Erfüllung seiner Aufga-
ben und übernommenen Pflichten erforderli-
chen Unternehmen, die in einem Zeitraum 
von jeweils fünf Jahren durchzuführen sind, 
Übersichten auf (Fünfjahresübersichten). 

c)  Absatz 3 wird aufgehoben. 
 

 (3) Der Verband legt der Aufsichtsbehörde 
eine Übersicht über die zeitliche Abfolge und 
die geschätzten Kosten der zur Erfüllung der 
Abwasserbeseitigungspflicht noch notwendi-
gen Baumaßnahmen vor. Dabei ist mit dem 
Jahr des Baubeginns anzugeben, welche 
Maßnahmen in den ersten fünf Jahren vorge-
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sehen sind; für die übrigen Maßnahmen ge-
nügt die Angabe, ob sie für den sich anschlie-
ßenden Zeitraum von sieben Jahren vorgese-
hen sind oder ob sie frühestens nach Ablauf 
von zwölf Jahren begonnen werden können. 
Die Übersicht ist jeweils im Abstand von fünf 
Jahren erneut vorzulegen. Die Aufsichtsbe-
hörde kann dem Verband für einzelne zur Er-
füllung der Abwasserbeseitigungspflicht not-
wendige Baumaßnahmen angemessene Fris-
ten setzen, wenn 
a)  solche Maßnahmen in der Übersicht 

nicht aufgeführt oder erst nach Ablauf ei-
nes unangemessen langen Zeitraums 
vorgesehen sind, 

b)  die Fristsetzung zur zeitlichen Abstim-
mung mit den von einer Gemeinde durch-
zuführenden Maßnahmen erforderlich ist 
oder 

c)  der Verband die Durchführung entgegen 
den Angaben in der Übersicht ohne zwin-
genden Grund verzögert. 

 
  § 4 

Übernahme von Aufgaben 
 

  (1) Der Verband kann Aufgaben nach § 2 Abs. 
1, die einer Gebietskörperschaft, einem Was-
ser- und Bodenverband oder einem öffentlich-
rechtlichen Zweckverband im Verbandsgebiet 
obliegen, nur im Einvernehmen mit der be-
troffenen Gebietskörperschaft oder dem be-
troffenen Verband auf Beschluß der Ver-
bandsversammlung ganz oder teilweise über-
nehmen. Der Beschluß bedarf der Genehmi-
gung durch die Aufsichtsbehörde des Agger-
verbandes. Kommt das Einvernehmen mit ei-
nem Wasser- und Bodenverband nicht zu-
stande, entscheidet auf Antrag die Aufsichts-
behörde des Aggerverbandes. Liegt die Über-
nahme der Aufgabe durch den Aggerverband 
im öffentlichen Interesse, kann die Aufsichts-
behörde des Aggerverbandes die Übernahme 
gegenüber dem betroffenen Wasser- und Bo-
denverband anordnen. 
 

  (2) Für die Übertragung von Aufgaben des 
Aggerverbandes auf eine Gebietskörper-
schaft, einen Wasser- und Bodenverband  
oder einen öffentlich-rechtlichen Zweckver-
band im Verbandsgebiet gilt Absatz 1 entspre-
chend. 
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5.  In § 4 Absatz 3 Satz 1 werden nach 
dem Wort „Abwasserbeseitigung“ die 
Wörter „nach § 46 Absatz 1 Nummer 2 
erster Halbsatz des Landeswasserge-
setzes“ eingefügt. 

 

 (3) Die Bestimmungen der Absätze 1 und 2 
gelten nicht für die Aufgabe der Abwasserbe-
seitigung, soweit diese den in Absatz 1 ge-
nannten Aufgabenträgern obliegt. Die Bestim-
mungen der Absätze 1 und 2 gelten nicht für 
die Aufgabe gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 7, soweit 
diese unter § 5 Abs. 8 des Landesabfallgeset-
zes fällt. 
 

  (4) Die bis zum 28. Februar 2007 bestehende 
Aufgabenwahrnehmung auf dem Gebiet der 
Abwasserbeseitigung durch den Verband und 
die in Absatz 1 genannten Aufgabenträger 
bleibt unberührt. 
 

6.  § 11 Absatz 3 wird wie folgt geändert: 
 

 § 11 
Satzung 

 
  (1) Die Satzung regelt die inneren Verhält-

nisse des Verbandes, soweit sie sich nicht be-
reits aus diesem Gesetz ergeben. 
 

  (2) Über die Satzung und ihre Änderungen be-
schließt die Verbandsversammlung; die Sat-
zung und ihre Änderungen bedürfen der Ge-
nehmigung durch die Aufsichtsbehörde. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a)  In Nummer 7 werden die Wörter 

„Haushalts-, Kassen- und“ gestri-
chen. 

 
b)  In Nummer 8 wird der Punkt am 

Ende durch das Wort „und“ ersetzt. 
 

 (3) Die Satzung bestimmt insbesondere: 
1.  den Sitz des Verbandes (§ 1 Abs. 2), 
2.  die Mindestbeiträge für die Begründung 

der Mitgliedschaft (§ 6 Abs. 2), 
3.  die Aufstellung und Führung des Ver-

zeichnisses der Mitglieder (§ 6 Abs. 3), 
4.  die Beitragseinheit, die zur Entsendung 

einer Delegierten oder eines Delegierten 
berechtigt (§ 12 Abs. 2), 

5.  das Nähere über die Bildung von Stimm-
gruppen (§ 12 Abs. 3), 

6.  die Wertgrenzen für Geschäfte und sons-
tige Angelegenheiten von herausragen-
der Bedeutung, bei deren Erreichen oder 
Überschreiten die Zustimmung des Ver-
bandsrates einzuholen ist (§ 17 Abs. 5 
Nr. 12), 

7.  das Nähere zum Haushalts-, Kassen- 
und Rechnungswesen, zur Wirtschafts-
führung und das Verfahren für die Rech-
nungsprüfung (§ 24 Abs. 2), 

8.  die Formen der Bekanntmachungen  
(§ 33). 

 
 

c)  Folgende Nummer 9 wird angefügt:   
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„9. die Art der Ausweisung und Ab-
rechnung gegenüber dem vorteilha-
benden Mitglied für die nach § 4 Ab-
satz 1 übernommenen Aufgaben.“ 

 

  

  (4) Die Satzung und jede Änderung sind auf 
Kosten des Verbandes im Gesetz- und Ver-
ordnungsblatt für das Land Nordrhein-Westfa-
len bekanntzumachen. 
 

  (5) Die Verletzung von Verfahrens- oder 
Formvorschriften dieses Gesetzes kann ge-
gen die Satzung nach Ablauf eines Jahres seit 
ihrer Verkündung nicht mehr geltend gemacht 
werden, es sei denn, 
a)  eine vorgeschriebene Genehmigung 

fehlt, 
b)  die Satzung ist nicht ordnungsgemäß öf-

fentlich bekanntgemacht worden, 
c)  der Vorstand hat den Beschluß der Ver-

bandsversammlung vorher beanstandet 
oder 

d)  der Form- oder Verfahrensmangel ist ge-
genüber dem Verband vorher gerügt und 
dabei die verletzte Rechtsvorschrift und 
die Tatsache bezeichnet worden, die den 
Mangel ergibt. 

 
  Bei der öffentlichen Bekanntmachung der Sat-

zung und ihrer Änderungen ist auf die Rechts-
folge nach Satz 1 hinzuweisen. 
 

  § 12 
Verbandsversammlung 

 
  (1) Die Verbandsversammlung besteht aus 

den Delegierten der Mitglieder gemäß Absatz 
2 und 3 und einer oder eines Delegierten ge-
mäß Absatz 4. Die Gesamtzahl der Delegier-
ten wird durch die Satzung bestimmt. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (2) Jede in der Satzung festzusetzende Ein-
heit an Jahresbeiträgen (Beitragseinheit) be-
rechtigt zur Entsendung einer oder eines De-
legierten. Ein Mitglied entsendet in die Ver-
bandsversammlung so viele Delegierte mit je 
einer Stimme, wie es aufgrund seiner Jahres-
beiträge an vollen Beitragseinheiten erreicht. 
Kein Mitglied darf mehr als zwei Fünftel aller 
Delegierten stellen. Die nach Satz 3 über zwei 
Fünftel aller Beitragseinheiten hinausgehen-
den Beiträge eines Mitgliedes berechtigen 
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7. In § 12 Absatz 2 Satz 7 werden die 
Wörter „§ 65 Abs. 2 des Landeswasserge-
setzes bleibt“ durch die Wörter „§ 2 Absatz 
2 des Abwasserabgabengesetzes Nord-

rhein-Westfalen vom einsetzen: Ausferti-
gungsdatum und Fundstelle des Abwasser-

abgabengesetzes Nordrhein-Westfalen 
und das Wasserentnahmeentgelt gemäß § 
2 des Wasserentnahmeentgeltgesetzes 
des Landes Nordrhein-Westfalen vom 27. 
Januar 2004 (GV. NRW. S. 30), das zuletzt 
durch  
Artikel 1 des Gesetzes vom  
9. Dezember 2014 (GV. NRW. S. 884) ge-
ändert worden ist, bleiben“ ersetzt. 
 

nicht zur Entsendung von Delegierten oder 
zur Bildung von und zum Eintritt in Stimm-
gruppen (Absatz 3). Bei der Ermittlung der 
Beitragseinheiten eines Mitgliedes ist sein 
durchschnittlicher Jahresbeitrag aus den letz-
ten drei Jahren vor der Neubildung der Ver-
bandsversammlung zugrunde zu legen; bei 
einer Mitgliedschaft von weniger als drei Jah-
ren gilt der letzte vor der Neubildung der Ver-
bandsversammlung vom Vorstand festge-
setzte Jahresbeitrag. Solange Jahresbeiträge 
einzelner Mitglieder noch nicht feststehen, gilt 
der vom Vorstand festgesetzte Beitrag. Die 
Abwasserabgabe gemäß § 65 Abs. 2 des 
Landeswassergesetzes bleibt bei der Ermitt-
lung der Beitragseinheiten unberücksichtigt. 

  (3) Mit den Jahresbeiträgen, die eine volle 
Beitragseinheit nicht erreichen oder darüber 
hinausgehen (Beitragsteileinheiten), können 
sich die Mitglieder zu Stimmgruppen zusam-
menschließen. Jede Stimmgruppe hat so 
viele Delegierte mit je einer Stimme, wie sie 
mit den zusammengelegten Beiträgen oder 
Beitragsteilen volle Beitragseinheiten auf sich 
vereinigt. Jedes Mitglied kann sich nur an ei-
ner Stimmgruppe beteiligen. Jede Stimm-
gruppe wählt ihre Delegierten und entsendet 
sie in die Verbandsversammlung. Das Nähere 
über die Bildung von Stimmgruppen und die 
Wahl ihrer Delegierten regelt die Satzung. 
 

  (4) Der Verbandsversammlung gehört ferner 
eine Delegierte oder ein Delegierter an, die o-
der der gewähltes Mitglied der Landwirt-
schaftskammer ist und von dieser entsandt 
wird. Die oder der Delegierte hat in der Ver-
bandsversammlung eine Stimme. 
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8.  § 13 wird wie folgt geändert: 
 

 § 13 
Delegierte in der Verbandsversammlung 

 
a) In Absatz 1 werden nach den Wör-

tern „dem Mitglied“ die Wörter „oder 
bei einer Anstalt des öffentlichen 
Rechts des Mitgliedes nach § 114a 
der Gemeindeordnung für das Land 
Nordrhein-Westfalen in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom  
14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), 
die zuletzt durch Gesetz vom 3. 
Februar 2015 (GV. NRW. S. 208) 
geändert worden ist,“ eingefügt. 

 

 (1) Delegierte oder Delegierter gemäß § 12 
Abs. 2 und 3 kann nur sein, wer selbst Mitglied 
des Verbandes ist, wer bei dem Mitglied be-
ruflich tätig ist, wer bei juristischen Personen 
vertretungsberechtigt ist oder den Organen 
des Mitgliedes angehört. 

  (2) Ein Mitglied darf nicht durch eine Dele-
gierte oder einen Delegierten vertreten wer-
den, die oder der in einem Dienstverhältnis zu 
einem anderen Mitglied steht. Dies gilt nicht 
für Delegierte gemäß § 12 Abs. 3. 
 

  (3) Die oder der Delegierte gemäß § 12  
Abs. 4 darf nicht Mitglied oder Pächter eines 
Mitgliedes sein. 
 

b)  Dem Absatz 4 wird folgender Satz 
angefügt:  

 
 
 
 „Zur Angleichung der verbandlichen 

Wahlperiode an die der Kommunen 
und Kreise wird für die Verbands-
versammlung die Amtszeit der De-
legierten im Jahr 2018 einmalig bis 
zum 31. Dezember 2020 verlän-
gert.“ 

 

 (4) Die Delegierten werden für fünf Jahre in 
die Verbandsversammlung entsandt. In den 
letztendrei Monaten vor Beendigung der 
Amtszeit sind die Delegierten für die nächste 
Amtszeit zu benennen. Wiederwahl und Wie-
derberufung sind zulässig. 
 

  (5) Von einer Gebietskörperschaft dürfen 
nicht mehr Vertreterinnen oder Vertreter der 
Verwaltung als Mitglied der Vertretung der 
Gebietskörperschaft entsandt werden. Min-
destens die Hälfte aller Delegierten der 
Kreise, Städte und Gemeinden muß einer 
Vertretung der Gebietskörperschaften ange-
hören. Dies gilt auch für die Bildung von 
Stimmgruppen nach § 12 Abs. 3. 
 
(6) Das Amt als Delegierte oder Delegierter 
erlischt vorzeitig durch Abwahl oder Abberu-
fung, durch Ungültigkeit der Wahl aufgrund ei-
ner Entscheidung im Wahlprüfungsverfahren, 
durch Niederlegung des Amtes, Wegfall der 
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für die Entsendung jeweils maßgebenden Vo-
raussetzungen, Wahl zum Mitglied des Ver-
bandsrates, Eintritt der Geschäftsunfähigkeit 
oder der beschränkten Geschäftsfähigkeit, 
Verlust der Fähigkeit zur Bekleidung öffentli-
cher Ämter oder Tod. Scheidet eine Dele-
gierte oder ein Delegierter vorzeitig aus, ist 
eine Ersatzwahl oder Ersatzberufung für den 
Rest der Amtszeit vorzunehmen. 
 

c)  Nach Absatz 7 Satz 1 wird folgender 
Satz eingefügt: 

 
 
 „Zur Angleichung an Absatz 4 Satz 

4 wird die Frist für die Aufstellung 
der Mitgliederliste nach Satz 1 im 
Jahr 2018 einmalig um zwei Jahre 
verlängert.“ 

 

 (7) Der Vorstand hat alle fünf Jahre eine neue 
Liste aufzustellen, in der die Mitglieder, ihre zu 
berücksichtigenden Jahresbeiträge, die zuge-
hörigen Beitragseinheiten und Beitragsteilein-
heiten aufzuführen sind. Unverzüglich nach 
ihrer Aufstellung sind Auszüge der Liste den 
Mitgliedern mit der Aufforderung bekanntzu-
geben, innerhalb einer bestimmten Frist ihre 
Delegierten gegenüber der Vorsitzenden oder 
dem Vorsitzenden des Verbandsrates für eine 
neue Amtsperiode zu benennen. Auf die Mög-
lichkeit, sich zu Stimmgruppen zusammenzu-
schließen und deren Delegierte zu benennen, 
ist hinzuweisen. Das Nähere regelt die Sat-
zung. 
 

  § 14 
Aufgaben der Verbandsversammlung 

 
(1) Die Verbandsversammlung beschließt 
über die Satzung, ihre Änderungen und über 
die Veranlagungsregeln. Sie wählt die Mitglie-
der des Verbandsrates. 
 

9.  § 14 Absatz 2 wird wie folgt geändert: 
 

a)  Nummer 3 wird wie folgt gefasst: 
 
 
 
 

„3. die Feststellung des Wirtschafts-
plans und seiner Änderungen, die 
Aufstellung der Finanzplanung  
(§ 22a) sowie die Entscheidung 
über die Inanspruchnahme von 
Rücklagen,“ 

b)  In Nummer 4 und Nummer 6 wer-
den jeweils die Wörter „der Jahres-
rechnung oder“ gestrichen. 

 
 
 

 (2) Ferner bleiben der Verbandsversammlung 
unbeschadet weitergehender Satzungsrege-
lungen vorbehalten: 
1.  der Erlaß einer Geschäftsordnung für die 

Verbandsversammlung, 
2.  die Entscheidung über die Anfechtung 

von Wahlen, 
3.  die Feststellung des Haushaltsplans und 

seiner Nachträge oder des Wirtschafts-
plans und seiner Änderungen, die Auf-
stellung des Finanzplans (§ 22) sowie die 
Entscheidung über die Inanspruchnahme 
von Rücklagen, 

4.  die Bestellung der Prüfstelle für die Prü-
fung der Jahresrechnung oder des Jah-
resabschlusses und die Wahl der Rech-
nungsprüferinnen oder der Rechnungs-
prüfer, 
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c)  Nummer 7 wird wie folgt gefasst: 

„7. die Aufstellung der Übersichten 
gemäß § 3 Absatz 2 und des Ab-
wasserbeseitigungskonzeptes nach 
§ 53 des Landeswassergesetzes,“ 

 

5.  die Entgegennahme des Jahresberich-
tes, 

6.  die Abnahme der Jahresrechnung oder 
des Jahresabschlusses und Entlastung 
des Vorstandes, 

7.  die Aufstellung der Übersichten (§ 3 Abs. 
2 und 3), 

8.  die Entscheidung über die Übernahme 
von Aufgaben (§ 2 Abs. 2, § 4), 

9.  die Entscheidung über die Übernahme 
von Anlagen und Auftragsarbeiten, 

10.  die Wahl der Mitglieder des Wider-
spruchsausschusses und ihrer Stellver-
treterinnen oder Stellvertreter (§ 29 Abs. 
1 Nr. 3 und Abs. 2). 

 
  (3) Die Verbandsversammlung entscheidet 

über Beanstandungen des Vorstandes ge-
mäß § 20 Abs. 3. 
 

  § 15 
Sitzungen der Verbandsversammlung, 

Beschlußfassung 
 

  (1) Die oder der Vorsitzende des Verbandsra-
tes lädt die Delegierten (§ 12 Abs. 1) unter An-
gabe der Tagesordnung mit mindestens drei-
wöchiger Frist zu den Sitzungen und unter-
richtet die Mitglieder des Verbandsrates, den 
Vorstand und die Abteilungsleiterinnen und -
leiter. 
 
(2) Die Verbandsversammlung ist jährlich 
mindestens einmal einzuberufen. Sie ist 
grundsätzlich öffentlich; das Nähere regelt die 
Satzung. Sie ist ferner einzuberufen, wenn 
dies bei der oder dem Vorsitzenden des Ver-
bandsrates 
a)  vom Vorstand oder 
b)  von mindestens einem Drittel der Dele-

gierten 
schriftlich unter Angabe des Beratungsgegen-
standes beantragt wird. 
 
(3) Die oder der Vorsitzende des Verbandsra-
tes leitet die Sitzungen der Verbandsver-
sammlung. Die weiteren Mitglieder des Ver-
bandsrates, der Vorstand und die Abteilungs-
leiterinnen oder Abteilungsleiter sollen an den 
Sitzungen teilnehmen. Die Mitglieder des Ver-
bandsrates, der Vorstand und die Abteilungs-
leiterinnen oder Abteilungsleiter sind nicht 
stimmberechtigt. 
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  (4) Die Verbandsversammlung ist beschlußfä-

hig, wenn alle Delegierten rechtzeitig geladen 
sind und mindestens die Hälfte aller Delegier-
ten anwesend ist. Bei Beschlußunfähigkeit 
kann die oder der Vorsitzende eine neue Sit-
zung anberaumen, in der die Verbandsver-
sammlung bei gleicher Tagesordnung ohne 
Rücksicht auf die Zahl der anwesenden Dele-
gierten beschlußfähig ist. Hierauf muß in der 
Ladung hingewiesen werden. 
 
(5) Der Beschlußfähigkeit steht nicht entge-
gen, daß für vorzeitig ausgeschiedene Dele-
gierte noch keine Ersatzwahl oder Ersatzbe-
rufung vorgenommen wurde. 
 
(6) Die Verbandsversammlung bildet ihren 
Willen mit der Mehrheit der abgegebenen gül-
tigen Stimmen. Bei Beschlüssen und Wahlen 
zählen Stimmenthaltungen und ungültige 
Stimmen zur Feststellung der Beschlußfähig-
keit, nicht aber zur Berechnung der Mehrheit 
mit. Stimmengleichheit bedeutet Ablehnung. 
 
(7) Über die Sitzungen der Verbandsver-
sammlung sind Niederschriften zu fertigen. 
Beschlüsse sind besonders zu kennzeichnen. 
Die Niederschriften sind von der oder dem 
Vorsitzenden des Verbandsrates und von ei-
ner oder einem von der Verbandsversamm-
lung zu bestimmenden Delegierten zu unter-
zeichnen. 
 

 
 
 
 
10. In § 15 Absatz 8 Satz 2 wird die Angabe 

„29“ durch die Angabe „63“ und das 
Wort „Naturschutzverbände“ durch das 
Wort „Naturschutzvereinigungen“ er-
setzt. 

 

 (8) Je eine Vertreterin oder ein Vertreter der 
im Verbandsgebiet zuständigen Bezirksregie-
rung kann mit beratender Stimme an den Sit-
zungen der Verbandsversammlung teilneh-
men. Eine Vertreterin oder ein Vertreter der 
nach § 29 des Bundesnaturschutzgesetzes 
anerkannten Naturschutzverbände, die oder 
der vom Landesbüro Nordrhein-Westfalen für 
fünf Jahre benannt wird, kann mit beratender 
Stimme an den öffentlichen Sitzungen der 
Verbandsversammlung teilnehmen. 
 
(9) Die Vertreterinnen oder Vertreter nach Ab-
satz 8 werden zum selben Zeitpunkt und im 
selben Umfang für die Sitzungen unterrichtet 
wie die Delegierten. 
 
(10) Die Mitglieder, die ausschließlich durch 
Delegierte nach § 12 Abs. 3 vertreten werden, 
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können als Zuhörer an den Sitzungen der Ver-
bandsversammlung teilnehmen. Ort, Zeit-
punkt und Tagesordnung sind mindestens 
drei Wochen vor der Sitzung den Mitgliedern 
bekanntzumachen. 
 

  § 16 
Zusammensetzung, Wahl und Amtszeit 

des Verbandsrates 
 

   
(1) Der Verbandsrat besteht aus fünfzehn 
Mitgliedern, die von der Verbandsversamm-
lung gewählt werden. Zunächst entfallen auf 
die 
 

1. Mitgliedergruppe gemäß § 6 
Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 (kreisfreie 
Städte, kreisangehörige 
Städte und Gemeinden) 

2 Mitglie-
der, 

2. Mitgliedergruppe gemäß § 6 
Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 (Kreise) 

1 Mit-
glied, 

3. Mitgliedergruppe gemäß § 6 
Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 (Unter-
nehmen und sonstige Träger 
der öffentlichen Wasserver-
sorgung) 

1 Mit-
glied, 

4. Mitgliedergruppe gemäß § 6 
Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 (gewerbli-
che Unternehmen, Grundstü-
cke, Verkehrsanlagen und 
sonstige Anlagen) 

1 Mit-
glied, 

5. Vertreterinnen oder Vertreter 
der Arbeitnehmer des Ver-
bandes 

5 Mitglie-
der. 

 
Die verbleibenden fünf Sitze im Verbandsrat 
verteilen sich nach dem d'Hondt'schen 
Höchstzahlverfahren auf die Mitgliedergrup-
pen gemäß Satz 2 Nrn. 1 bis 4. Für die Ver-
treterinnen oder Vertreter der Kreise, Städte 
und Gemeinden gilt § 13 Abs. 5 Satz 2 ent-
sprechend. Grundlage ist das Beitragsverhält-
nis, das sich für diese Mitgliedergruppen aus 
den durchschnittlichen Beitragsleistungen der 
letzten drei Jahre vor Bildung des Verbands-
rates ergibt; § 12 Abs. 2 Sätze 3, 4 und 7 gel-
ten entsprechend. 
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  (2) Die Mitglieder des Verbandsrates nach 
Absatz 1 Satz 2 Nr. 5 werden von der Ver-
bandsversammlung aus je einem Vorschlag 
des Personalrates des Verbandes gemäß 
Satz 2 Nrn. 1 und 2 gewählt. Die Vorschläge 
müssen mindestens die doppelte Anzahl der 
zu wählenden Mitglieder des Verbandsrates 
enthalten, und zwar für: 
1.  drei Arbeitnehmer-Vertreterinnen oder -

Vertreter, die in einem Beschäftigungs-
verhältnis zum Verband stehen; 

2.  zwei weitere Arbeitnehmer-Vertreterin-
nen oder -Vertreter, die nicht Beschäf-
tigte des Verbandes sind. Diesem Wahl-
gang des Personalrates werden Vor-
schläge der im Verband vertretenen Ge-
werkschaften zugrundegelegt. 

Die Wahl ist eine Personenwahl. Das Nähere 
regelt die Satzung. 
 
(3) Mitglied des Verbandsrates kann nicht 
sein, wer Delegierte oder Delegierter in der 
Verbandsversammlung ist. Im übrigen gilt  
§ 13 Abs. 1 und 2 entsprechend. 
 
(4) In der Satzung kann bestimmt werden, 
daß für jedes Mitglied des Verbandsrates in 
gleicher Weise ein stellvertretendes Mitglied 
des Verbandsrates gewählt wird. 
 
(5) Der Verbandsrat wählt aus seiner Mitte die 
Vorsitzende oder den Vorsitzenden und deren 
oder dessen Stellvertreterin oder Stellvertre-
ter. Gehört die oder der Vorsitzende den Mit-
gliedern gemäß Absatz 1 Satz 2 Nr. 3 oder 4 
an, ist die Stellvertreterin oder der Stellvertre-
ter von den Mitgliedern gemäß Absatz 1 Satz 
2 Nr. 1 oder 2 zu stellen. Gehört die oder der 
Vorsitzende den Mitgliedern gemäß Absatz 1 
Satz 2 Nr. 1 oder 2 an, ist die Stellvertreterin 
oder der Stellvertreter von den Mitgliedern ge-
mäß Absatz 1 Satz 2 Nr. 3 oder 4 zu stellen. 
Gewählt ist, wer im ersten Wahlgang mehr als 
die Hälfte der gültigen Stimmen der anwesen-
den Mitglieder des Verbandsrates auf sich 
vereinigt. Kommt eine Wahl hiernach nicht zu-
stande, ist gewählt, wer in einem zweiten 
Wahlgang die meisten Stimmen erhält. Bei 
Stimmengleichheit entscheidet das Los. 
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11. Dem § 16 Absatz 6 wird folgender Satz 
angefügt: 

 
 
 
 „In Anpassung an die in § 13 Absatz 4 

Satz 4 getroffene Regelung findet die 
Wahl des Verbandsrates anstatt im 
Jahr 2018 im Jahr 2020 statt.“ 

 

 (6) Die Amtszeit des Verbandsrates beträgt 
fünf Jahre. Die Mitglieder führen nach Been-
digung der Amtszeit ihr Amt weiter, bis der 
neue Verbandsrat gewählt ist. Wiederwahl ist 
zulässig. Im übrigen gilt § 13 Abs. 6 entspre-
chend. 
 

  (7) Die Verbandsversammlung kann Mitglie-
der des Verbandsrates und deren Stellvertre-
terinnen oder Stellvertreter wegen grober Ver-
letzung der ihnen dem Verband gegenüber 
obliegenden Pflichten abwählen. Der Be-
schluß bedarf der Mehrheit von zwei Dritteln 
aller Delegierten. In derselben Sitzung ist eine 
Ersatzwahl für den Rest der Amtszeit vorzu-
nehmen. 
 

  § 17 
Aufgaben des Verbandsrates 

 
(1) Der Verbandsrat hat die ihm durch dieses 
Gesetz zugewiesenen Aufgaben. Er ist an die 
Beschlüsse der Verbandsversammlung ge-
bunden. Er überwacht die Führung der Ge-
schäfte durch den Vorstand. 
 
(2) Der Verbandsrat wählt den Vorstand. Er 
bestimmt die oder den insbesondere für per-
sonelle und soziale Angelegenheiten des Ver-
bandes zuständige Abteilungsleiterin  
oder zuständigen Abteilungsleiter, die oder 
der nicht gegen die Stimmen der Mehrheit der 
Arbeitnehmer-Vertreterinnen oder -Vertreter 
bestellt werden darf. 
 
(3) Für die Abberufung des Vorstandes aus ei-
nem wichtigen Grund ist § 18 Abs. 5 entspre-
chend anzuwenden. Die Abberufung der Ab-
teilungsleiterin oder des Abteilungsleiters aus 
der ihr oder ihm gemäß Absatz 2 Satz 2 über-
tragenen Funktion ist nur mit den Stimmen der 
Mehrheit der Arbeitnehmer-Vertreterinnen o-
der -Vertreter möglich. 
 
(4) Der Verbandsrat beschließt über: 
1.  seine Geschäftsordnung, 
2. die Bestellung von Beauftragten nach 

dem Wasserhaushaltsgesetz, dem Ab-
fallgesetz und dem Bundes-Immissions-
schutzgesetz, 
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3.  den Abschluß eines Dienstvertrages mit 
dem Vorstand, 

4.  die Geschäftsordnung für die Verbands-
verwaltung, 

5.  die übrigen Zuständigkeiten der oder des 
gemäß Absatz 2 Satz 2 bestimmten Ab-
teilungsleiterin oder Abteilungsleiters in-
nerhalb der Verbandsverwaltung und 
ihre oder seine Stellung gegenüber dem 
Vorstand in personellen und sozialen An-
gelegenheiten, 

6.  die Genehmigung von überplanmäßigen 
und außerplanmäßigen Ausgaben (§ 23 
Abs. 2) oder erfolggefährdenden Mehr-
aufwendungen. 

 
12.  § 17 Absatz 5 wird wie folgt geändert: 
 

a)  Nummer 1 wird wie folgt gefasst: 
 „1. Entwürfe der Übersichten ge-

mäß § 3 Absatz 2 und Entwurf des 
Abwasserbeseitigungskonzeptes 
nach § 53 des Landeswassergeset-
zes,“ 

 
 
 
 
 
 
 
 

b)  Nummer 6 wird wie folgt gefasst: 
 „6. Bestellung von Sicherheiten aller 

Art, insbesondere über das Einge-
hen von Bürgschaften, Patronatser-
klärungen und Gewährverträgen, 
ohne Rücksicht auf die Höhe der 
Verpflichtung,“ 

c)  In Nummer 7 werden nach dem 
Wort „Handelsgewerbe“ die Wörter 
„sowie bei Änderungen der diesen 
Geschäften zugrunde liegenden 
Verträgen“ eingefügt.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (5) Der Zustimmung des Verbandsrates be-
darf der Vorstand in folgenden Angelegenhei-
ten: 
1.  Entwürfe der Übersichten (§ 3 Abs. 2 und 

3), 
2.  Bau- und Maßnahmepläne für die Ver-

bandsunternehmen, 
3.  Anordnung der Inanspruchnahme von 

Grundstücken und Anlagen der Mitglie-
der und von Dritten sowie die Festset-
zung des Geldausgleichs (§ 7 Abs. 5, § 8 
Abs. 2), 

4.  Anträge auf Durchführung von Enteig-
nungsverfahren (§ 9), 

5.  Gewährung von Darlehen an Stellen au-
ßerhalb des Verbandes, 

6.  Übernahme einer fremden Verbindlich-
keit, insbesondere über die Eingehung 
von Bürgschaften und über Gewährver-
träge, ohne Rücksicht auf die Höhe der 
Verpflichtung, 

 
7. Bildung von oder Eintritt in Handelsge-

sellschaften sowie in Vereinigungen bür-
gerlichen Rechts mit eigener oder ohne 
eigene Rechtspersönlichkeit, die auf eine 
wirtschaftliche Betätigung ausgerichtet 
sind, oder in kommunale Arbeitsgemein-
schaften oder Zweckverbände und Betei-
ligung als stiller Gesellschafter an einem 
Handelsgewerbe, 

8.  Abschluß und Kündigung von Tarifverträ-
gen sowie Grundsätze für die Anstel-
lungsverhältnisse der Beschäftigten, 

9.  Verfolgung von Rechtsbehelfen gegen 
aufsichtsrechtliche Verfügungen und An-
ordnungen, 
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d) Nummer 13 wird wie folgt gefasst: 
 „13. Entwurf des Wirtschaftsplans 

und seiner Änderungen und der Fi-
nanzplanung (§ 22a).“ 

 

10.  Festsetzung von Zwangsmitteln (§ 32), 
11.  Bestellung einer Abteilungsleiterin oder 

eines Abteilungsleiters zur ständigen 
Vertreterin oder zum ständigen Vertreter 
des Vorstandes, 

12.  Geschäfte und sonstige Angelegenhei-
ten von herausragender Bedeutung, de-
ren Wert die in der Satzung festzusetzen-
den Beträge erreicht oder überschreitet, 

13.  Entwurf des Haushaltsplans, seiner 
Nachträge und des Finanzplans (§ 22) o-
der des Wirtschaftsplans und seiner Än-
derungen (§ 22a). 

 

  § 19  
Vorstand 

 
(1) Die oder der Vorsitzende des Verbandsra-
tes ist Dienstvorgesetzte oder Dienstvorge-
setzter des Vorstandes. 
 
(2) Wer zum Vorstand gewählt wird, muß die 
für sein Amt erforderlichen Voraussetzungen 
erfüllen. Seine Amtszeit beträgt fünf Jahre. 
Wiederwahlen sind zulässig. Die Wahl ist frü-
hestens neun Monate und spätestens drei 
Monate vor Ablauf der Amtszeit durchzufüh-
ren. Die Amtszeit endet spätestens mit Ablauf 
des Monats, in dem der Vorstand das  
67. Lebensjahr vollendet. Für Vorstände, die 
am 1. Januar 2013 im Amt sind und deren 
Amtszeit bis längstens 2017 läuft, findet die 
Altersgrenze nach Satz 5 nur mit deren Zu-
stimmung Anwendung. 
 
(3) Für die Abteilungsleiterin oder den Abtei-
lungsleiter gemäß § 17 Abs. 2 Satz 2 gilt Ab-
satz 2 sinngemäß. 
 

13.  Dem § 19 wird folgender Absatz 4 an-
gefügt: 

 

  

 „(4) Der Vorstand hat entsprechend 
den Regelungen der Eigenbetriebs-
verordnung für das Land Nordrhein-
Westfalen vom 16. November 2004 
(GV. NRW. S. 644, ber. 2005 S. 15) 
in der jeweils geltenden Fassung 
seine Vergütung im Jahresab-
schluss individualisiert offen zu le-
gen.“ 
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  § 20 

Aufgaben des Vorstandes 
 
(1) Der Vorstand erledigt die Geschäfte der 
laufenden Verwaltung und hat die Aufgaben, 
die nicht aufgrund dieses Gesetzes oder der 
Satzung der Verbandsversammlung, dem 
Verbandsrat, der oder dem Vorsitzenden des 
Verbandsrates oder dem Widerspruchsaus-
schuß obliegen. Er bereitet die Beschlüsse 
der Verbandsversammlung und des Ver-
bandsrates vor und führt sie aus, soweit sich 
aus den Beschlüssen nichts anderes ergibt. 
Der Vorstand ist Dienstvorgesetzter der Be-
schäftigten des Verbandes und Leiter der Ver-
bandsverwaltung. 
 
(2) In Fällen, die keinen Aufschub dulden, ins-
besondere bei Gefahr im Verzuge, entschei-
det der Vorstand auch über Angelegenheiten, 
deren Wert die in der Satzung festgesetzten 
Beträge erreicht oder überschreitet. Diese 
Entscheidungen sind der oder dem Vorsitzen-
den des Verbandsrates unverzüglich mitzutei-
len und dem Verbandsrat in der nächsten Sit-
zung bekanntzugeben. 
 

14.  In § 20 Absatz 3 Satz 1 werden nach 
der Angabe „5“ die Wörter „sowie zu § 
2 Absatz 4 Satz 4“ eingefügt. 

 

 (3) Der Vorstand kann Beschlüsse des Ver-
bandsrates zu § 17 Abs. 4 und 5, die den In-
teressen des Verbandes zuwiderlaufen, bean-
standen. Er legt diese Beschlüsse mit einer 
schriftlichen Begründung seiner Beanstan-
dung der Verbandsversammlung zur Ent-
scheidung vor. Die Beanstandung hat auf-
schiebende Wirkung. Die Verbandsversamm-
lung hat innerhalb von zwei Monaten über die 
Angelegenheit zu entscheiden. 
 

15.  Die Überschrift des Sechsten Teils wird 
wie folgt gefasst: 

 

  

„Sechster Teil 
Finanzplanung, Wirtschaftsführung 

und Rechnungswesen, Beiträge“ 
 

 Sechster Teil 
Haushaltsplan, Finanzplan,  

Wirtschaftsführung 
und Rechnungswesen, Beiträge 

 
16.  § 22 wird aufgehoben. 
 

 § 22 
Haushaltsplan, Finanzplan 

 
(1) Die Verbandsversammlung stellt für jedes 
Haushaltsjahr vor seinem Beginn den Haus-
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haltsplan fest und beschließt über den Ge-
samtbetrag der aufzunehmenden Kredite, den 
Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächti-
gungen und den Höchstbetrag der Kassenk-
redite; der Haushaltsplan muß in Einnahmen 
und Ausgaben ausgeglichen sein. Haushalts-
jahr ist das Kalenderjahr. 
 
(2) Der Haushaltsplan besteht aus dem Ge-
samtplan und Einzelplänen. Er gliedert sich in 
den Verwaltungshaushalt und den Vermö-
genshaushalt und enthält alle für die Aufga-
benerfüllung des Verbandes im Haushaltsjahr 
1.  benötigten Einnahmen, 
2.  zu leistenden Ausgaben, 
3.  notwendigen Verpflichtungsermächti-

gungen. 
 
Der Nachweis für Rücklagen, eine Übersicht 
über den Schuldenstand und die Stellenpläne 
für die Beschäftigten sind dem Haushaltsplan 
als Anlagen beizufügen. 
 
(3) Der von der Verbandsversammlung fest-
gestellte Haushaltsplan ist unverzüglich mit 
seinen Anlagen der Aufsichtsbehörde anzu-
zeigen. 
 
(4) Der Haushaltsplan kann nur durch Nach-
träge geändert werden, über die spätestens 
bis zum Ablauf des betreffenden Haushalts-
jahres zu beschließen ist. Für sie gelten die 
Vorschriften der Absätze 1 bis 3 entspre-
chend. Ein Nachtrag zum Haushaltsplan ist 
aufzustellen, wenn während des Haushalts-
jahres erkennbar ist, daß durch über- und au-
ßerplanmäßige Ausgaben von erheblichem 
Umfang der im Haushaltsplan vorgesehene 
Ausgleich der Einnahmen und Ausgaben trotz 
Ausnutzung jeder Sparmöglichkeit nicht zu er-
reichen ist. 
 
(5) Ist der Haushaltsplan bis zum Beginn des 
Haushaltsjahres nicht festgestellt, gelten die 
Haushaltsansätze und die Kreditermächtigun-
gen des Vorjahres vorläufig weiter. Sieht der 
Haushaltsplanentwurf für das betreffende 
Jahr niedrigere Haushaltsansätze und eine 
niedrigere Kreditermächtigung vor, gelten 
diese. Die Beiträge sind nach der Beitragsliste 
des Vorjahres vorbehaltlich einer späteren 
Verrechnung zu zahlen. 
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(6) Die Verbandsversammlung stellt jährlich 
mit dem Haushaltsplan einen fünfjährigen Fi-
nanzplan auf, der mit den Übersichten gemäß 
§ 3 Abs. 2 und 3 abzustimmen ist und Umfang 
sowie Zusammensetzung der voraussichtli-
chen Ausgaben und Deckungsmöglichkeiten 
darstellt. Das erste Planungsjahr der Finanz-
planung ist das laufende Haushaltsjahr. Der 
Finanzplan muß in Einnahmen und Ausgaben 
ausgeglichen sein. 
 

17.  § 22 a wird wie folgt gefasst: 
 

  

„§ 22a 
Wirtschaftsplan, Finanzplanung 

 

 § 22 a 
Wirtschaftsplan 

 
 (1) Der Verband wirtschaftet nach den 

Grundsätzen des kaufmännischen 
Rechnungswesens. Für die Buchfüh-
rung des Verbandes, die Kostenrech-
nung und den Jahresabschluss sind  
§ 19 Absatz 1 Satz 1, 2 erste Alterna-
tive, Absatz 2 und 3, §§ 21, 22 Absatz 
1, die §§ 23 und 24 der Eigenbetriebs-
verordnung für das Land Nordrhein-
Westfalen entsprechend anzuwenden.  

 

 (1) Der Verband kann anstelle des Wirtschaf-
tens nach einem Haushaltsplan ein kaufmän-
nisches Rechnungswesen einführen. 
 

 (2) Die Verbandsversammlung stellt für 
jedes Wirtschaftsjahr vor seinem Be-
ginn den Wirtschaftsplan fest und be-
schließt über den Gesamtbetrag der 
aufzunehmenden Kredite, den Ge-
samtbetrag der Verpflichtungsermäch-
tigungen und den Höchstbetrag der 
Kredite zur Liquiditätssicherung. Der 
Wirtschaftsplan muss ausgeglichen 
sein. Wirtschaftsjahr ist das Kalender-
jahr. 

 

 (2) Die Verbandsversammlung stellt für jedes 
Wirtschaftsjahr vor seinem Beginn den Wirt-
schaftsplan fest und beschließt über den Ge-
samtbetrag der aufzunehmenden Kredite, den 
Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächti-
gungen und den Höchstbetrag der Kassenk-
redite; der Wirtschaftsplan muß in Einnahmen 
und Ausgaben ausgeglichen sein. Wirt-
schaftsjahr ist das Kalenderjahr.  
§ 22 Abs. 5 gilt entsprechend. 
 

(3) Der Wirtschaftsplan besteht aus 
dem Erfolgsplan, dem Vermögensplan 
und der Stellenübersicht. Dem Wirt-
schaftsplan sind als Anlagen der Nach-
weis der Rücklagen und die Finanzpla-
nung beizufügen. Die §§ 15 bis 18 der 
Eigenbetriebsverordnung für das Land 
Nordrhein-Westfalen gelten entspre-
chend. 

 

 (3) Der Wirtschaftsplan besteht aus dem Er-
folgsplan und dem Vermögensplan. Dem 
Wirtschaftsplan sind als Anlagen beizufügen 
die Stellenübersicht, der Nachweis der Rück-
lagen und der Finanzplan, der mit den Über-
sichten gemäß § 3 Abs. 2 und 3 abzustimmen 
ist. Der Finanzplan muß in Einnahmen und 
Ausgaben ausgeglichen sein. § 14  
Abs. 1 und §§ 15 bis 18 der Eigenbetriebsver-
ordnung - EigVO - (GV. NW. 1988 S. 324) gel-
ten entsprechend. 
 

  (4) Für die Buchführung des Verbandes, die 
Kostenrechnung und den Jahresabschluß 
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sind §§ 19, 21, 22 Abs. 1 und 3, 23 und 24 der 
Eigenbetriebsverordnung entsprechend an-
zuwenden. 
 

  (5) Zur Stärkung einer wirtschaftlichen Be-
triebsführung kann das Ministerium für Um-
welt, Raumordnung und Landwirtschaft im 
Einzelfall zeitlich begrenzte Abweichungen 
und Ergänzungen unter Beachtung der 
Grundsätze des kaufmännischen Rechnungs-
wesens von und zu den in Absatz 3 und 4 ge-
nannten Regelungen der Eigenbetriebsver-
ordnung über den Wirtschaftsplan, die Jah-
resrechnung, die Buchführung, die Deckungs-
fähigkeit und die Übertragbarkeit zulassen. 
 

(4) Der von der Verbandsversammlung 
festgestellte Wirtschaftsplan ist unver-
züglich mit seinen Anlagen der Auf-
sichtsbehörde anzuzeigen. 
 

 (6) Der von der Verbandsversammlung fest-
gestellte Wirtschaftsplan ist mit seinen Anla-
gen unverzüglich der Aufsichtsbehörde anzu-
zeigen. 
 

(5) Der Wirtschaftsplan ist unverzüglich 
zu ändern, wenn  
 

 (7) Der Wirtschaftsplan ist unverzüglich zu än-
dern, wenn 
 

1.  das Jahresergebnis sich gegenüber 
dem Erfolgsplan erheblich ver-
schlechtern wird und diese Ver-
schlechterung eine Änderung des 
Vermögensplanes bedingt, 

 

 1.  das Jahresergebnis sich gegenüber dem 
Erfolgsplan erheblich verschlechtern wird 
und diese Verschlechterung eine Ände-
rung des Vermögensplanes bedingt oder 

 

2.  höhere Kredite erforderlich werden, 
 

 2.  höhere Kredite erforderlich werden oder 
 

3.  im Vermögensplan über- und au-
ßerplanmäßige Ausgaben für Inves-
titionen durch Einsparungen oder 
Mehreinnahmen nicht gedeckt wer-
den können, 

 

  

4. im Vermögensplan weitere Ver-
pflichtungsermächtigungen vorge-
sehen werden sollen oder 

 

 3.  im Vermögensplan weitere Verpflich-
tungsermächtigungen vorgesehen wer-
den sollen oder 

 
5.  eine erhebliche Vermehrung oder 

Hebung der in der Stellenübersicht 
vorgesehenen Stellen erforderlich 
wird, es sei denn, dass es sich um 
eine vorübergehende Einstellung 
von Aushilfskräften handelt. 

 

 4.  eine erhebliche Vermehrung oder He-
bung der in der Stellenübersicht vorgese-
henen Stellen erforderlich wird, es sei 
denn, daß es sich um eine vorüberge-
hende Einstellung von Aushilfskräften 
handelt. 

 
(6) Änderungen des Wirtschaftsplanes 
sind der Aufsichtsbehörde unverzüg-
lich anzuzeigen. 
 

 (8) Änderungen des Wirtschaftsplanes sind 
der Aufsichtsbehörde unverzüglich anzuzei-
gen. 
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(7) Zur Stärkung einer wirtschaftlichen 
Betriebsführung kann die Aufsichtsbe-
hörde im Einzelfall zeitlich begrenzte 
Abweichungen und Ergänzungen unter 
Beachtung der Grundsätze des kauf-
männischen Rechnungswesens von 
und zu den in Absatz 1 und 3 genann-
ten Regelungen der Eigenbetriebsver-
ordnung für das Land Nordrhein-West-
falen über den Wirtschaftsplan, den 
Jahresabschluss, die Buchführung, die 
Deckungsfähigkeit und die Übertrag-
barkeit zulassen. 
 

  

(8) Ist der Wirtschaftsplan bis zum Be-
ginn des Wirtschaftsjahres nicht festge-
stellt, gelten die Ansätze und Krediter-
mächtigungen des Vorjahres vorläufig 
weiter. Sieht der Wirtschaftsplanent-
wurf für das betreffende Jahr niedrigere 
Ansätze und eine niedrigere Krediter-
mächtigung vor, gelten diese. Die Bei-
träge sind nach der Beitragsliste des 
Vorjahres vorbehaltlich einer späteren 
Verrechnung zu zahlen.  
 

  

(9) Die Verbandsversammlung stellt 
jährlich mit dem Wirtschaftsplan eine 
fünfjährige Finanzplanung auf, die mit 
den Übersichten gemäß § 3 Absatz 2 
abzustimmen ist und Umfang sowie 
Zusammensetzung der voraussichtli-
chen Ausgaben und Deckungsmög-
lichkeiten darstellt. Das erste Pla-
nungsjahr der Finanzplanung ist das 
laufende Wirtschaftsjahr. Die Finanz-
planung muss in den einzelnen Jahren 
ausgeglichen sein. 
 

  

(10) Der Vorstand stellt den Jahresab-
schluss in der ersten Hälfte des Wirt-
schaftsjahres für das vergangene Wirt-
schaftsjahr auf. Die mit der Prüfung des 
Jahresabschlusses betraute Stelle soll 
alle fünf Jahre gewechselt werden. Der 
Jahresabschluss ist nach den Vor-
schriften der Satzung über die Rege-
lung für die für die Öffentlichkeit be-
stimmten Mitteilungen zu veröffentli-
chen. 
 

  

(11) Der Landesrechnungshof hat das 
Prüfungsrecht nach § 111 Absatz 1 der 
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Landeshaushaltsordnung in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 26. 
April 1999 (GV. NRW. S. 158), die zu-
letzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom 
4. Dezember 2012 (GV. NRW. S. 636) 
geändert worden ist.“ 
 

18.  § 24 wird wie folgt geändert: 
 

  

a)  Die Überschrift wird wie folgt ge-
fasst:  

 

  

„§ 24 
Rücklagen, Rechnungs- und 

Prüfungswesen, Wirtschaftsfüh-
rung“ 

 

 § 24 
Rücklagen; Haushalts-, Kassen-, Rech-

nungs- und Prüfungswesen;  
Wirtschaftsführung 

 
b) In Absatz 1 werden die Wörter 

„Haushaltswirtschaft oder“ und 
„Vermögenshaushalts oder“ gestri-
chen. 

 

 (1) Der Verband soll zur Sicherung der Haus-
haltswirtschaft oder Wirtschaftsführung und, 
soweit erforderlich, für Zwecke des Vermö-
genshaushalts oder Vermögensplans sowie 
zur Deckung nicht einziehbarer Beiträge  
(§ 27 Abs. 5 Satz 2) Rücklagen in angemes-
sener Höhe bilden. 
 

c) In Absatz 2 werden die Wörter 
„Haushalts-, Kassen- und“ gestri-
chen. 

 

 (2) Das Nähere zur Wirtschaftsführung und 
zum Haushalts-, Kassen- und Rechnungswe-
sen und das Verfahren für die Rechnungsprü-
fung sind in der Satzung zu regeln. 
 

19.  § 25 wird wie folgt geändert: 
 

 § 25 
Beiträge 

 
a)  In Absatz 1 werden die Wörter 

„Haushalts- oder“ gestrichen. 
 

 (1) Die Mitglieder haben dem Verband die 
Beiträge zu leisten, die zur Erfüllung seiner 
Aufgaben und Pflichten seiner Verbindlichkei-
ten und zu einer ordentlichen Haushalts- oder 
Wirtschaftsführung erforderlich sind, soweit 
andere Einnahmen zur Deckung der Ausga-
ben des Verbandes nicht ausreichen. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (2) Die Beiträge bestehen in Geldleistungen, 
die nach Maßgabe der Satzung fällig werden. 
Der Verband ermittelt spätestens ab dem 1. 
Januar 2000 die Beiträge nach betriebswirt-
schaftlichen Grundsätzen. Zu den nach be-
triebswirtschaftlichen Grundsätzen ansatzfä-
higen Kosten gehören auch Entgelte für in An-
spruch genommene Fremdleistungen, Ab-
schreibungen, die nach der vermutlichen Nut-
zungsdauer gleichmäßig zu verteilen sind, so-
wie eine angemessene Verzinsung des auf-
gewandten Kapitals; bei der Verzinsung bleibt 
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b) In Absatz 2 Satz 4 wird das Wort 

„Vermögenshaushalts“ durch das 
Wort „Vermögensplans“ ersetzt. 

 

der aus Zuschüssen Dritter aufgebrachte Ei-
genkapitalanteil außer Betracht. Der Verband 
kann eine Eigenfinanzierung auch mittels an-
gemessener Direktfinanzierung der Ausga-
ben des Vermögenshaushalts durch Beiträge 
sicherstellen, soweit die nach Satz 1 zu ermit-
telnden Kosten hierdurch nicht unterschritten 
werden. 
 

c)  In Absatz 3 Satz 1 werden die Wör-
ter „§ 4 Abs. 2 Nr. 3 des Wasser-
haushaltsgesetzes, § 24 Abs. 2 des 
Landeswassergesetzes“ durch die 
Wörter „§ 13 Absatz 2 Nummer 4 
des Wasserhaushaltsgesetzes“ er-
setzt. 

 

 (3) Beiträge, die einem Benutzer nach § 4 
Abs. 2 Nr. 3 des Wasserhaushaltsgesetzes, § 
24 Abs. 2 des Landeswassergesetzes aufer-
legt worden sind oder auferlegt werden, gel-
ten als Leistung zu den Beiträgen des Benut-
zers als Mitglied des Verbandes. Das gleiche 
gilt, wenn zwischen dem Benutzer und dem 
Verband eine entsprechende Vereinbarung 
getroffen worden ist. 
 

d)  In Absatz 4 Satz 1 werden die Wör-
ter „zu Beiträgen für die Zeit da-
nach“ durch die Wörter „vor Erlö-
schen seiner Mitgliedschaft nach § 
6 Absatz 2 Satz 2 zu Beiträgen für 
die Zeit nach seinem Ausscheiden“ 
ersetzt. 

 

 (4) Ein ausgeschiedenes Mitglied bleibt zur 
Leistung der für die Zeit bis zu seinem Aus-
scheiden festgesetzten Beiträge verpflichtet; 
es kann auch zu Beiträgen für die Zeit danach 
wie ein Mitglied wegen der Aufwendungen 
des Verbandes herangezogen werden, die 
durch das ausscheidende Mitglied verursacht 
wurden und nach dem Ausscheiden nicht ver-
mieden werden können. Entsprechendes gilt 
für die Einschränkung der Teilnahme eines 
Mitgliedes an dem Verband. Geleistete Bei-
träge werden dem ausscheidenden Mitglied 
nicht erstattet oder ausgeglichen. 
 

20. § 27 wird wie folgt geändert: 
 

 § 27 
Veranlagung 

 
a)  In Absatz 1 Satz 1 werden die Wör-

ter „der Einzelpläne“ und die Wörter 
„Haushalts- oder“ gestrichen.  

 

 (1) Aufgrund der Einzelpläne des festgestell-
ten Haushalts- oder Wirtschaftsplanes be-
rechnet der Vorstand nach den Veranla-
gungsregeln die Beiträge. Er führt die Bei-
träge - nach Beitragsgruppen getrennt - mit 
den zugehörigen Berechnungsgrundlagen in 
einer Beitragsliste auf und setzt die Beiträge 
fest. Der Vorstand teilt unverzüglich jedem 
Mitglied seinen Beitrag für die jeweilige Bei-
tragsgruppe, die wesentlichen Berechnungs-
grundlagen hierzu, die Zahlstelle und die Zah-
lungsfrist mit (Beitragsbescheid) und zieht die 
Beiträge ein. 
 

  (2) Im Beitragsbescheid ist der Veranlagte auf 
die Möglichkeit der Einsichtnahme in die Bei-
tragsliste und die dazugehörigen Unterlagen 
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unter Angabe von Ort und Zeitraum hinzuwei-
sen. Der Beitragsbescheid ist zuzustellen. Ein 
neues Mitglied ist mit dem ersten Beitragsbe-
scheid über bestehende Rechte und Pflichten 
unter Beifügung von Gesetz, Satzung und 
Veranlagungsregeln zu unterrichten. 
 

  (3) Gegen den Beitragsbescheid kann der 
Veranlagte innerhalb eines Monats nach des-
sen Zustellung Widerspruch einlegen. Hilft der 
Vorstand dem Widerspruch nicht ab, legt er 
ihn dem Widerspruchsausschuß vor. 
 

  (4) Soweit es für die Verwaltung und die Ar-
beiten des Verbandes erforderlich ist, kann 
der Vorstand vor der Ermittlung und Bestim-
mung des Beitragsverhältnisses vorläufige 
Beiträge nach dem voraussichtlichen Bei-
tragsverhältnis festsetzen. 
 

  (5) Ein durch Rechtsbehelf oder Entscheidung 
des Vorstandes entstandener Minder- oder 
Mehrbeitrag eines Mitgliedes des Verbandes 
gegenüber den nach Absatz 1 oder 4 festge-
setzten Beiträgen ist unter den übrigen Mit-
gliedern derselben Beitragsgruppe im Verhält-
nis der von ihnen im Veranlagungsjahr zu leis-
tenden Beiträge aufzuteilen und bei der 
nächstmöglichen Veranlagung auszuglei-
chen, soweit sich aus den Veranlagungsre-
geln nichts anderes ergibt. Nicht einziehbare 
Beiträge sind anteilig von allen übrigen Mit-
gliedern des Verbandes zu tragen und ihrem 
nächsten Jahresbeitrag zuzurechnen, soweit 
keine Deckung aus der Rücklage (§ 24 Abs. 
1) beschlossen wird. 
 

b) In Absatz 6 Satz 1 wird das Wort 
„Haushaltsjahres“ durch das Wort 
„Wirtschaftsjahres“ ersetzt und wer-
den die Wörter „eines Nachtrags 
zum Haushaltsplan oder“ gestri-
chen. 

 

 (6) Werden im Laufe eines Haushaltsjahres 
Ausgaben erforderlich, die nur aufgrund eines 
Nachtrags zum Haushaltsplan oder einer Än-
derung des Wirtschaftsplanes geleistet wer-
den können, sind die dafür benötigten Bei-
träge spätestens im darauffolgenden Jahr in 
einen Nachtrag zur Beitragsliste aufzuneh-
men. Für die Aufstellung und Festsetzung der 
Nachtragsliste sowie für die Veranlagung gel-
ten die Absätze 1 bis 4 entsprechend. 
 

  (7) Wer seinen Beitrag oder sonstige öffent-
lich-rechtliche Forderungen in Geld nicht 
rechtzeitig leistet, hat nach Maßgabe des  
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§ 240 der Abgabenordnung einen Säumniszu-
schlag zu zahlen, den der Vorstand festsetzt 
und einzieht. 
 

  § 28 
Rechtliche Eigenschaft der Beiträge, Voll-

streckung 
 

  (1) Die Beitragspflichten aufgrund dieses Ge-
setzes sind öffentliche Lasten (Abgaben). Sie 
ruhen auf den Grundstücken und Anlagen, mit 
denen der jeweilige Eigentümer als Mitglied 
an dem Verband teilnimmt. 
 

 
 
 
 
 
21.  In § 28 Absatz 2 Satz 2 wird das Wort 

„Innenministerium“ durch die Wörter 
„für Inneres zuständige Ministerium“ er-
setzt. 

 

 (2) Für die Beitreibung der Beitragsforderun-
gen und der sonstigen öffentlich-rechtlichen 
Forderungen in Geld ist Vollstreckungsbe-
hörde der Vorstand, der sich zur Durchfüh-
rung der Vollstreckung der Gemeinden oder 
Gemeindeverbände bedienen kann. Das In-
nenministerium bestimmt durch Rechtsver-
ordnung den an die in Anspruch genommene 
Gemeinde oder den in Anspruch genomme-
nen Gemeindeverband abzuführenden Kos-
tenbeitrag je Vollstreckungsersuchen. 
 

  (3) Die Beitreibung kann auch gegen den 
Pächter oder denjenigen anderen Nutzungs-
berechtigten der zum Verband gehörenden 
Grundstücke und Anlagen gerichtet werden, 
der sein Recht vom Eigentümer herleitet, bei 
Nutzung eines Teiles nur wegen des hierauf 
entfallenden Beitragsteiles; zu den Nutzungs-
berechtigten gehört auch der Mieter einer An-
lage oder einer gesonderten Arbeitsstelle in 
einer Anlage. Dies gilt nicht, wenn die von 
dem Nutzungsberechtigten rechtmäßig aus-
geübte Nutzungsart wesentlich von der Nut-
zungsart abweicht, aus der die Beitragspflicht 
des Eigentümers entstanden ist. Die Frist für 
das Rechtsmittel nach § 27  
Abs. 3 beginnt für den Nutzungsberechtigten 
mit der Zustellung der Aufforderung, den Bei-
trag zu leisten. 
 

  (4) Für die Verjährung von Beiträgen und 
sonstigen öffentlich-rechtlichen Forderungen 
in Geld sind die Vorschriften der Abgabenord-
nung über die Zahlungsverjährung  
(§§ 228 bis 232) entsprechend anzuwenden. 
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  § 29  
Widerspruchsausschuß 

 
22.  § 29 Absatz 1 Satz 1 wird wie folgt ge-

ändert: 
a)  In Nummer 1 werden nach dem 

Wort „Landesbeamten“ die Wörter 
„oder tarifbeschäftigten Person“ ein-
gefügt. 

 
 
b)  In Nummer 2 werden nach dem 

Wort „Beamten“ die Wörter „oder 
vergleichbaren tarifbeschäftigten 
Person“ eingefügt. 

 

 (1) Der Widerspruchsausschuß besteht aus 
 
1.  einer oder einem von der Aufsichtsbe-

hörde zur oder zum Vorsitzenden zu be-
rufenden Landesbeamtin oder Landes-
beamten, die oder der die Befähigung 
zum Richteramt besitzt, 

2.  einer oder einem von der Aufsichtsbe-
hörde zu berufenden höheren techni-
schen Beamtin oder Beamten der staatli-
chen Umweltverwaltung, 

3.  fünf weiteren, von der Verbandsver-
sammlung zu wählenden Mitgliedern. Die 
Voraussetzungen nach § 13 Abs. 1 und 2 
müssen vorliegen. Die Mitglieder nach § 
6 Abs. 1 Satz 1 Nrn. 1 bis 4 müssen min-
destens durch je ein Mitglied vertreten 
sein. 

Die Mitglieder des Widerspruchsausschusses 
dürfen nicht dem Verbandsrat angehören. 
 

  (2) Für jedes Mitglied wird in gleicher Weise 
eine Stellvertreterin oder ein Stellvertreter be-
rufen oder gewählt. 
 
(3) Die Amtszeit des Widerspruchsausschus-
ses beträgt fünf Jahre. Wiederberufung und 
Wiederwahl sind zulässig. Die Mitglieder und 
ihre Stellvertreterinnen oder Stellvertreter füh-
ren nach Beendigung der Amtszeit ihr Amt 
weiter, bis der neue Widerpruchsausschuß 
gebildet ist. Scheidet ein Mitglied gemäß Ab-
satz 1 Satz 1 Nrn. 1 oder 2 aus seinem Haupt-
amt aus, ist seine Abberufung zulässig. Im üb-
rigen gilt § 13 Abs. 6 entsprechend. 
 
(4) Die Mitglieder des Widerspruchsaus-
schusses sind an Weisungen nicht gebunden. 
 
(5) Der Widerspruchsausschuß regelt sein 
Verfahren in einer Verfahrensordnung. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 § 34 
Aufsicht 
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23.  In § 34 Absatz 1 Satz 2 werden die 
Wörter „Ministerium für Umwelt und 
Naturschutz, Landwirtschaft und Ver-
braucherschutz “ durch die Wörter „für 
Umwelt zuständige Ministerium“ er-
setzt. 

 

(1) Der Verband steht unter der Aufsicht des 
Staates. Aufsichtsbehörde ist das Ministerium 
für Umwelt und Naturschutz, Landwirtschaft 
und Verbraucherschutz (Ministerium). 
 
(2) Die Aufsicht stellt sicher, daß der Verband 
die ihm obliegenden Aufgaben und Pflichten 
nach geltendem Recht und im Einklang mit 
den wasserwirtschaftlichen Zielsetzungen 
des Landes erfüllt. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
24.  In § 36 Absatz 2 werden jeweils die 

Wörter „Haushalts- oder“ gestrichen. 
 

 § 36 
Anordnung und Aufhebung von  

Maßnahmen 
 
(1) Erfüllt der Verband die ihm nach Gesetz 
oder Satzung obliegenden Aufgaben oder 
Pflichten nicht, nicht rechtzeitig oder nicht im 
erforderlichen Umfang, kann die Aufsichtsbe-
hörde anordnen, daß er innerhalb einer be-
stimmten Frist das Notwendige veranlaßt. Die 
Aufsichtsbehörde hat die geforderte Handlung 
im einzelnen zu bezeichnen. Sie kann ihre An-
ordnung, wenn sie nicht befolgt worden ist, 
anstelle und auf Kosten des Verbandes selbst 
durchführen oder von einem anderen durch-
führen lassen. Die aufsichtsbehördliche Frist-
setzung und Anordnung ersetzt die erforderli-
chen Entscheidungen der Verbandsorgane. 
 
(2) Kommt der Verband einer rechtlichen Ver-
pflichtung nicht nach und unterläßt oder ver-
weigert er es, die dafür erforderlichen Mittel in 
den Haushalts- oder Wirtschaftsplan aufzu-
nehmen oder außerplanmäßig zu genehmi-
gen, kann die Aufsichtsbehörde unter Anfüh-
rung der Gründe die Aufnahme der erforderli-
chen Mittel in den Haushalts- oder Wirt-
schaftsplan verfügen oder die außerplanmä-
ßigen Ausgaben feststellen und die Einzie-
hung der erforderlichen Beiträge anordnen. 
 
(3) Der Vorstand hat Beschlüsse der Ver-
bandsversammlung und des Verbandsrates, 
die gegen Gesetz oder Satzung verstoßen, 
schriftlich unter Darlegung der Gründe zu be-
anstanden. Die Beanstandung hat aufschie-
bende Wirkung. Heben die Verbandsver-
sammlung oder der Verbandsrat beanstan-
dete Beschlüsse nicht auf, entscheidet die 
Aufsichtsbehörde über die Rechtmäßigkeit 
der Beanstandung. Die aufschiebende Wir-
kung bleibt bestehen. 
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(4) Die Aufsichtsbehörde ist berechtigt, Be-
schlüsse und Anordnungen des Verbandes, 
die das Gesetz oder die Satzung verletzen o-
der den Aufgaben und Pflichten des Verban-
des zuwiderlaufen, innerhalb von sechs Mo-
naten aufzuheben und zu verlangen, daß 
Maßnahmen, die aufgrund solcher Be-
schlüsse oder Anordnungen getroffen sind, 
rückgängig gemacht werden. 
 

25.  § 38 wird wie folgt geändert: 
 
 

a) Absatz 1 wird wie folgt geändert: 
 
 aa) Satz 1 wird wie folgt geändert: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

aaa) In Nummer 4 werden 
die Wörter „den Dienst-
vertrag mit dem Vor-
stand“ durch das Wort 
„Dienstverträge“ er-
setzt. 

 
bbb)  Nummer 5 wird wie folgt 

gefasst: 
 „5. zur Bestellung von 

Sicherheiten aller Art, 
insbesondere über das 
Eingehen von Bürg-
schaften, Patronatser-
klärungen und Gewähr-
verträgen ohne Rück-
sicht auf die Höhe der 
Verpflichtung.“ 

 

 § 38 
Genehmigung von Geschäften 
 
(1) Der Verband bedarf der Genehmigung 
durch die Aufsichtsbehörde 
1. für Geschäfte im Sinne von § 17 Abs. 5 

Nr. 7, 
2.  zur unentgeltlichen Veräußerung von 

Vermögensgegenständen mit erhebli-
chem Wert, zur unentgeltlichen Überlas-
sung der Nutzung von Vermögensgegen-
ständen auf Dauer, soweit die Nutzung 
einen erheblichen Wert darstellt, sowie 
zur entgeltlichen Veräußerung von Ver-
mögensgegenständen, wenn der Erlös 
nicht dem Vermögenshaushalt des Ver-
bandes zugeführt wird, 

3.  zur Gewährung von Darlehen über  
10 000 Euro an Beschäftigte des Verban-
des, auch soweit diese ausgeschieden 
sind, sowie für alle sonstigen Darlehen 
an Stellen außerhalb des Verbandes, 

4.  zu Verträgen mit den in § 16 Abs. 1 und 
4, § 19 Abs. 2 und § 29 Abs. 1 und 2 auf-
geführten Personen, soweit es sich nicht 
um den Dienstvertrag mit dem Vorstand 
oder um Geschäfte der laufenden Ver-
waltung handelt, 

 
 
5.  zur Bestellung von Sicherheiten und zur 

Übernahme von Bürgschaften, Garantien 
oder sonstigen Gewährleistungen, wenn 
die Höhe der Belastung nicht in einem 
angemessenen Verhältnis zu der Finanz-
kraft des Verbandes steht. 

 
 
 
 
Das Nähere zu den Nummern 2 und 5 regelt 
die Satzung. 
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 bb)  Satz 2 wird aufgehoben. 
 
 
b)  Nach Absatz 1 werden die folgen-

den Absätze 2 und 3 eingefügt: 
 
 „(2) Der Beschluss nach § 17 Ab-

satz 5 Nummer 7 ist unter folgenden 
Maßgaben genehmigungsfähig: 
1.  Die Bildung beziehungsweise 

der Eintritt ist zur Erfüllung der 
verbandseigenen Aufgaben zwar 
nicht erforderlich, aber dienlich, 

2.  es besteht ein Zusammenhang 
mit den hoheitlichen Verbands-
aufgaben, die selbst beim Ver-
band verbleiben, 

3.  die Ausführung der dem Verband 
nach Gesetz und Satzung oblie-
genden Aufgaben wird nicht be-
einträchtigt, 

4.  es besteht keine Interessenskol-
lision mit dem Verband und 

5.  § 3 Absatz 3 des Vergütungsof-
fenlegungsgesetzes vom 17. De-
zember 2009 (GV. NRW. S. 950) 
in der jeweils geltenden Fassung 
findet Anwendung. 

 
 (3) Das Nähere zu Absatz 1  

Nummer 2 und 5 regelt die Sat-
zung.“ 

 
c) Der bisherige Absatz 2 wird  

Absatz 4. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(2) Geschäfte nach Absatz 1, die der Verband 
ohne die erforderliche Genehmigung vor-
nimmt, sind unwirksam. Die Gewährung von 
Darlehen an Mitglieder der Verbandsorgane 
und des Widerspruchsausschusses ist unzu-
lässig. 
 

26.  Die Überschrift des Zehnten Teils wird 
wie folgt gefasst: 

 

  

„Zehnter Teil 
Auflösung, Übergangsvorschrift,  

Inkrafttreten“ 
 

 Zehnter Teil 
Gebühren, Auflösung, Übergangsvor-

schrift, Inkrafttreten 
 
 
 

27.  § 39 wird aufgehoben. 
 

 § 39 
Freiheit von Gebühren 

 
(1) Für den Grunderwerb sowie für Geschäfte 
und Unternehmen des Verbandes zur unmit-
telbaren Durchführung seiner Aufgaben wer-
den Gebühren der Behörden und Gerichte 
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nicht erhoben; dies gilt nicht für Amtshandlun-
gen der in § 8 Abs. 4 des Gebührengesetzes 
für das Land Nordrhein-Westfalen genannten 
Behörden. 
 
(2) Die Befreiung ist ohne Nachprüfung zuzu-
gestehen, wenn die Aufsichtsbehörde des 
Verbandes bescheinigt, daß der Grunder-
werb, das Geschäft oder das Unternehmen 
der unmittelbaren Durchführung seiner Aufga-
ben dient. 
 

28.  § 42 wird wie folgt geändert: 
 

  

a)  Die Überschrift wird wie folgt ge-
fasst: 

 

  

„§ 42  
Inkrafttreten“ 

 

 § 42 
Inkrafttreten, Berichtspflicht 

 
 
b)  Satz 2 wird aufgehoben. 

 

 Das Gesetz tritt am Tage nach der Verkün-
dung in Kraft. Über die Erfahrungen mit die-
sem Gesetz berichtet die Landesregierung 
dem Landtag bis zum 31. Dezember 2009. 
 

   
   
   

Artikel 4 
Änderung des Eifel-Rur- 

Verbandsgesetzes 
 

  
Gesetz über den  

Wasserverband Eifel-Rur 
(Eifel-Rur-Verbandsgesetz –  

Eifel-RurVG -) 
 

Das Eifel-Rur-Verbandsgesetz vom  
7. Februar 1990 (GV. NRW. S. 106), das 
zuletzt durch Artikel 3 des Gesetzes vom  
21. März 2013 (GV. NRW. S. 148) geändert 
worden ist, wird wie folgt geändert: 
 

  

1.  Die Inhaltsübersicht wird wie folgt ge-
ändert: 

 

 … 

a)  Die Angabe zum Sechsten Teil wird 
wie folgt gefasst: 

 

  

„Sechster Teil  
Finanzplanung, Wirtschaftsführung 
und Rechnungswesen, Beiträge“ 

 

 Sechster Teil 
Haushaltsplan, Finanzplan, Wirtschaftsfüh-

rung und Rechnungswesen, Beiträge 
 

b)  Die Angabe zu § 22 wird wie folgt 
gefasst: 
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„ § 22 (weggefallen)“ 
 

 § 22  Haushaltsplan, Finanzplan 

c)  Die Angabe zu § 22a wird wie folgt 
gefasst: 

 

  

 „§ 22a Wirtschaftsplan, Finanzpla-
nung“ 

 

 § 22a  Wirtschaftsplan 

d)  Die Angabe zu § 24 wird wie folgt 
gefasst: 

 

  

 „§ 24 Rücklagen, Rechnungs- und 
Prüfungswesen, Wirtschaftsfüh-
rung“ 

 

 § 24  Rücklagen; Haushalts-, Kassen-, 
Rechnungs- und Prüfungswesen; 
Wirtschaftsführung 

 
e)  Die Angabe zum Zehnten Teil wird 

wie folgt gefasst: 
 

  

„Zehnter Teil 
Auflösung, Übergangsvorschrift“ 

 

 Zehnter Teil 
Gebühren, Auflösung, Übergangsvorschrift 

f)  Die Angabe zu § 39 wird wie folgt 
gefasst: 

 

  

„§ 39 (weggefallen)“ 
 

 § 39  Freiheit von Gebühren 

g)  Die Angabe zu Artikel 3 wird wie 
folgt gefasst: 

 

  

„Artikel 3 
Inkrafttreten“ 

 

 Artikel 3 
Inkrafttreten, Berichtspflicht 

2.  Dem § 1 wird folgender Absatz 3 ange-
fügt: 

 

 § 1 
Rechtsform, Name, Sitz 

 
(1) Für das im Land Nordrhein-Westfalen ge-
legene oberirdische Einzugsgebiet der Rur 
(Verbandsgebiet, § 5) wird eine Körperschaft 
des öffentlichen Rechts mit dem Namen 
,,Wasserverband Eifel-Rur" gebildet. Der 
Wasserverband Eifel-Rur ist keine Gebiets-
körperschaft. Er dient dem Wohl der Allge-
meinheit und dem Nutzen seiner Mitglieder. 
 
(2) Der Sitz des Verbandes wird durch die Sat-
zung bestimmt. 
 

 „(3) Der Verband ist berechtigt, das 
kleine Landessiegel in abgewandelter 
Form zu verwenden.“ 

 

  

  § 2  
Aufgaben des Verbandes 
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(1) Der Verband hat im Verbandsgebiet fol-
gende Aufgaben: 
1.  Regelung des Wasserabflusses ein-

schließlich Ausgleich der Wasserführung 
und Sicherung des Hochwasserabflus-
ses der oberirdischen Gewässer oder 
Gewässerabschnitte und in deren Ein-
zugsgebieten; 

2.  Unterhaltung oberirdischer Gewässer  
oder Gewässerabschnitte und der mit 
ihnen in funktionellem Zusammenhang 
stehenden Anlagen; 

3.  Rückführung ausgebauter oberirdischer 
Gewässer in einen naturnahen Zustand; 

4. Beschaffung und Bereitstellung von 
Wasser aus oberirdischen Gewässern 
zur Trink- und Betriebswasserversor-
gung sowie zur Ausnutzung der Wasser-
kraft; 

5.  Bewässerung und Entwässerung von 
Grundstücken; 

6.  Abwasserbeseitigung nach Maßgabe 
des Landeswassergesetzes; 

7.  Entsorgung der bei der Durchführung der 
Verbandsaufgaben anfallenden Abfälle; 

8.  Vermeidung, Minderung, Beseitigung 
und Ausgleich eingetretener oder zu er-
wartender, auf Abwassereinleitungen o-
der sonstige Ursachen zurückzuführen-
der nachteiliger Veränderungen des 
oberirdischen Wassers; 

9.  Ermittlung der wasserwirtschaftlichen 
Verhältnisse, soweit es die Verbandsauf-
gaben erfordern. 

 
Die Aufgaben des Erftverbandes in den Berei-
chen der Venloer Scholle bleiben unberührt. 
Im Zweifel entscheidet auf Antrag die Auf-
sichtsbehörde. 
 
(2) Auf Beschluß der Verbandsversammlung 
kann der Verband im Einvernehmen mit Ab-
wasserbeseitigungspflichtigen außerhalb des 
Verbandsgebietes und im Benehmen mit dem 
örtlich zuständigen Abwasserverband Aufga-
ben gemäß Absatz 1 Nrn. 6 und 7 außerhalb 
des Verbandsgebietes wahrnehmen oder Ab-
wasser zur Behandlung in verbandseigene 
Abwasserbehandlungsanlagen übernehmen, 
anfallende Klärschlämme und sonstige feste 
Stoffe entsorgen sowie im Zusammenhang 
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damit weitere Maßnahmen der Abwasserbe-
seitigung auch außerhalb des Verbandsge-
bietes durchführen. Entsprechendes gilt für 
die Überleitung von Grubenwässern in das 
Verbandsgebiet. Der Beschluß der Verbands-
versammlung bedarf der Genehmigung durch 
die Aufsichtsbehörde. Für die Rückübertra-
gung gelten die Bestimmungen dieses Absat-
zes entsprechend. 
 
(3) Aufgaben, die nach Absatz 1 dem Verband 
zugewiesen sind, haben die bisher dazu Ver-
pflichteten weiter zu erfüllen, bis der Verband 
sie übernimmt. 
 

3.  Dem § 2 Absatz 4 werden folgende 
Sätze angefügt: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 „In Fällen besonderer Eilbedürftigkeit 

entscheidet der Verbandsrat über die 
Auftragsübernahme. Der Verbandsver-
sammlung ist die Auftragsübernahme 
in der nächsten Sitzung bekannt zu ge-
ben.“ 

 

 (4) Der Verband kann auf Beschluß der Ver-
bandsversammlung Aufträge übernehmen, 
die zur Erfüllung seiner Aufgaben zwar nicht 
erforderlich, aber dienlich sind und mit seinen 
Aufgaben im Zusammenhang stehen. Die 
Kosten trägt der Auftraggeber. Der Verband 
darf die Aufträge nur übernehmen, wenn die 
Ausführung der ihm nach Gesetz und Satzung 
obliegenden Aufgaben nicht beeinträchtigt 
wird und nicht zu einer Interessenkollision 
führt. 
 

4.  § 3 wird wie folgt geändert: 
 

 § 3 
Unternehmen des Verbandes,  

Übersichten 
 

a)  Dem Absatz 1 werden folgende 
Sätze angefügt: 

 
 
 

 „Bei Planung, Bau und Betrieb der 
Anlagen nach Satz 1 können die 
Möglichkeiten der Anlage zur Ener-
gieerzeugung genutzt werden, so-
fern dies mit der Erledigung der Auf-
gaben nach § 2 vereinbar ist. Dabei 
können Anlagen zur Energieerzeu-
gung, die in einem funktionalen Zu-
sammenhang mit Anlagen nach 
Satz 1 stehen, geplant, gebaut, be-
trieben und unterhalten werden.“ 

 

 (1) Unternehmen des Verbandes sind Pla-
nung, Bau, Betrieb und Unterhaltung der für 
die Aufgabenerledigung notwendigen Anla-
gen sowie alle sonstigen für die Durchführung 
der Aufgaben erforderlichen Ermittlungen und 
Arbeiten. 
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b) Absatz 2 wird wie folgt gefasst: 
 

  

 „(2) Der Verband stellt über die zur 
Erfüllung seiner Aufgaben und 
übernommenen Pflichten erforderli-
chen Unternehmen, die in einem 
Zeitraum von jeweils sechs Jahren 
durchzuführen sind, Übersichten 
auf (Sechsjahresübersichten). Satz 
1 gilt nicht für die Aufgaben nach § 
53 Absatz 1 des Landeswasserge-
setzes vom 25. Juni 1995 (GV. 
NRW. S. 133).“ 

 

 (2) Der Verband stellt unbeschadet des Ab-
satzes 3 über die zur Erfüllung seiner Aufga-
ben und übernommenen Pflichten erforderli-
chen Unternehmen, die in einem Zeitraum 
von jeweils fünf Jahren durchzuführen sind, 
Übersichten auf (Fünfjahresübersichten). 

c)  Absatz 3 wird aufgehoben. 
 

 (3) Der Verband legt der Aufsichtsbehörde 
eine Übersicht über die zeitliche Abfolge und 
die geschätzten Kosten der zur Erfüllung der 
Abwasserbeseitigungspflicht noch notwendi-
gen Baumaßnahmen vor. Dabei ist mit dem 
Jahr des Baubeginns anzugeben, welche 
Maßnahmen in den ersten fünf Jahren vorge-
sehen sind; für die übrigen Maßnahmen ge-
nügt die Angabe, ob sie für den sich anschlie-
ßenden Zeitraum von sieben Jahren vorgese-
hen sind oder ob sie frühestens nach Ablauf 
von zwölf Jahren begonnen werden können. 
Die Übersicht ist jeweils im Abstand von fünf 
Jahren erneut vorzulegen. Die Aufsichtsbe-
hörde kann dem Verband für einzelne zur Er-
füllung der Abwasserbeseitigungspflicht not-
wendige Baumaßnahmen angemessene Fris-
ten setzen, wenn 
a)  solche Maßnahmen in der Übersicht 

nicht aufgeführt oder erst nach Ablauf ei-
nes unangemessen langen Zeitraums 
vorgesehen sind, 

b)  die Fristsetzung zur zeitlichen Abstim-
mung mit den von einer Gemeinde durch-
zuführenden Maßnahmen erforderlich ist 
oder 

c)  der Verband die Durchführung entgegen 
den Angaben in der Übersicht ohne zwin-
genden Grund verzögert. 

 
 

d)  Absatz 4 wird Absatz 3. 
 

 (4) Der Verband hat solche Unternehmen zur 
Erfüllung der Verbandsaufgaben, die das 
Grundwasser in der Venloer Scholle und in 
der Rurscholle unmittelbar beeinflussen, mit 
dem Erftverband vorher abzustimmen. Im 
Zweifel entscheidet auf Antrag die Aufsichts-
behörde. 
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  § 4 
Übernahme von Aufgaben 

 
(1) Der Verband kann Aufgaben nach § 2 Abs. 
1, die einer Gebietskörperschaft, einem Was-
ser- und Bodenverband oder einem öffentlich-
rechtlichen Zweckverband im Verbandsgebiet 
obliegen, nur im Einvernehmen mit der be-
troffenen Gebietskörperschaft oder dem be-
troffenen Verband auf Beschluß der Ver-
bandsversammlung ganz oder teilweise über-
nehmen. Der Beschluß bedarf der Genehmi-
gung durch die Aufsichtsbehörde des Was-
serverbandes Eifel-Rur. Kommt das Einver-
nehmen mit einem Wasser- und Bodenver-
band nicht zustande, entscheidet auf Antrag 
die Aufsichtsbehörde des Wasserverbandes 
Eifel-Rur. Liegt die Übernahme der Aufgabe 
durch den Wasserverband Eifel-Rur im öffent-
lichen Interesse, kann die Aufsichtsbehörde 
die Übernahme gegenüber dem betroffenen 
Wasser- und Bodenverband anordnen. 
 
(2) Für die Übertragung von Aufgaben des 
Wasserverbandes Eifel-Rur auf eine Gebiets-
körperschaft, einen Wasser- und Bodenver-
band oder einen öffentlich-rechtlichen Zweck-
verband im Verbandsgebiet gilt Absatz 1 ent-
sprechend. 
 

5.  In § 4 Absatz 3 Satz 1 werden nach 
dem Wort „Abwasserbeseitigung“ die 
Wörter „nach § 46 Absatz 1 Nummer 2 
erster Halbsatz des Landeswasserge-
setzes“ eingefügt.  

 

 (3) Die Bestimmungen der Absätze 1 und 2 
gelten nicht für die Aufgabe der Abwasserbe-
seitigung, soweit diese den in Absatz 1 ge-
nannten Aufgabenträgern obliegt. Die Bestim-
mungen der Absätze 1 und 2 gelten nicht für 
die Aufgabe gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 7, soweit 
diese unter § 5 Abs. 8 des Landesabfallgeset-
zes fällt. 
 

  (4) Die bis zum 28. Februar 2007 bestehende 
Aufgabenwahrnehmung auf dem Gebiet der 
Abwasserbeseitigung durch den Verband und 
die in Absatz 1 genannten Aufgabenträger 
bleibt unberührt. 
 

  § 6 
Mitglieder des Verbandes 

 
(1) Mitglieder des Verbandes sind: 
1.  kreisfreie Städte, kreisangehörige 

Städte, Gemeinden und 
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6.  In § 6 Absatz 1 Nummer 2 werden nach 
dem Wort „Kreise“ die Wörter „und die 
Städteregion Aachen“ eingefügt. 

 

 2.  Kreise, 
 
 
 
soweit sie ganz oder teilweise im Verbands-
gebiet liegen; 
 
3.  Unternehmen und sonstige Träger der 

öffentlichen Wasserversorgung, die 
Wasser aus oberirdischen Gewässern im 
Verbandsgebiet entnehmen, und 

4.  gewerbliche Unternehmen und die jewei-
ligen Eigentümer von Bergwerken, 
Grundstücken, Verkehrsanlagen und 
sonstigen Anlagen, die Unternehmen 
des Verbandes verursachen, erschwe-
ren, zu erwarten haben oder von ihnen 
Vorteile haben oder zu erwarten haben; 
soweit ein Erbbaurecht bestellt ist, tritt 
der Erbbauberechtigte an die Stelle des 
Eigentümers; soweit für Verkehrsanla-
gen eine Baulast besteht, tritt deren Trä-
ger an die Stelle des Eigentümers oder 
des Erbbauberechtigten. 

 
Mitglieder des Verbandes sind auch Gebiets-
körperschaften, Unternehmen oder Eigentü-
mer im Sinne von Satz 1 Nrn. 1 bis 4 außer-
halb des Verbandsgebietes, die unmittelbar 
Wasser aus oberirdischen Gewässern des 
Verbandsgebietes beziehen oder auf Grund 
eingeleiteter Verfahren sicher beziehen wer-
den oder deren Aufgaben und Pflichten der 
Verband gemäß § 2 Abs. 2 übernommen hat. 
Mitglied des Verbandes kann mit seiner Zu-
stimmung auch werden, wer künftig unmittel-
bar Wasser aus oberirdischen Gewässern 
des Verbandsgebietes beziehen will. Berg-
werke gemäß Satz 1 Nr. 4 sind auch das 
Bergwerkseigentum und die Bewilligung im 
Sinne des Bundesberggesetzes, ferner Berg-
werke, Bergwerkseigentum und Bewilligun-
gen, die aufgehoben oder widerrufen werden 
oder erlöschen. 
 
(2) Die Mitgliedschaft in den Fällen des Absat-
zes 1 Satz 1 Nr. 4 und Satz 2 setzt voraus, 
daß in der Satzung festzusetzende Mindest-
beiträge erreicht werden und der Beitragsbe-
scheid dem Veranlagten zugestellt ist (§ 27 
Abs. 1 und 2). Unterschreitet ein Mitglied in ei-
ner Beitragsgruppe den Mindestbeitrag, er-
lischt insoweit seine Mitgliedschaft mit dem 
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Zeitpunkt, zu dem ihm die hierüber getroffene 
Entscheidung des Vorstandes zugestellt ist. 
Zwischen dieser Entscheidung und der Zu-
stellung entstehen insoweit keine neuen 
Rechte oder Pflichten des Mitgliedes. 
 
(3) Die Mitglieder sind in einem Verzeichnis zu 
führen. Das Nähere regelt die Satzung. 
 

  § 11 
Satzung 

 
(1) Die Satzung regelt die inneren Verhält-
nisse des Verbandes, soweit sie sich nicht be-
reits aus diesem Gesetz ergeben. 
 
(2) Über die Satzung und ihre Änderungen be-
schließt die Verbandsversammlung; die Sat-
zung und ihre Änderungen bedürfen der Ge-
nehmigung durch die Aufsichtsbehörde. 
 

7.  § 11 Absatz 3 wird wie folgt geändert: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a)  In Nummer 7 werden die Wörter 
„Haushalts-, Kassen- und“ gestri-
chen. 

 
b) In Nummer 8 wird der Punkt am 

Ende durch das Wort „und“ ersetzt.  
 
c)  Folgende Nummer 9 wird angefügt: 

 
 „9. die Art der Ausweisung und Ab-

rechnung gegenüber dem vorteilha-
benden Mitglied für die nach § 4 Ab-
satz 1 übernommenen Aufgaben.“ 

 

 (3) Die Satzung bestimmt insbesondere: 
1.  den Sitz des Verbandes (§ 1 Abs. 2), 
2.  die Mindestbeiträge für die Begründung 

der Mitgliedschaft (§ 6 Abs. 2), 
3.  die Aufstellung und Führung des Ver-

zeichnisses der Mitglieder (§ 6 Abs. 3), 
4.  die Höhe des Beitrages für eine Beitrags-

einheit, die zur Entsendung einer oder ei-
nes Delegierten berechtigt (§ 12 Abs. 2), 

5.  das Nähere über die Bildung von Stimm-
gruppen (§ 12 Abs. 3), 

6.  die Wertgrenzen für Geschäfte und sons-
tige Angelegenheiten von herausragen-
der Bedeutung, bei deren Erreichen oder 
Überschreiten die Zustimmung des Ver-
bandsrates einzuholen ist (§ 17 Abs. 5 
Nr. 12), 

7.  das Nähere zum Haushalts-, Kassen- 
und Rechnungswesen, zur Wirtschafts-
führung und das Verfahren für die Rech-
nungsprüfung (§ 24 Abs. 2), 

8.  die Formen der Bekanntmachungen  
(§ 33). 
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  (4) Die Satzung und jede Änderung sind auf 
Kosten des Verbandes im Gesetz- und Ver-
ordnungsblatt für das Land Nordrhein-Westfa-
len bekanntzumachen. 
 
(5) Die Verletzung von Verfahrens- oder 
Formvorschriften dieses Gesetzes kann ge-
gen die Satzung nach Ablauf eines Jahres seit 
ihrer Verkündung nicht mehr geltend gemacht 
werden, es sei denn, 
a)  eine vorgeschriebene Genehmigung 

fehlt, 
b)  die Satzung ist nicht ordnungsgemäß öf-

fentlich bekanntgemacht worden, 
c)  der Vorstand hat den Beschluß der Ver-

bandsversammlung vorher beanstandet 
oder 

d)  der Form- oder Verfahrensmangel ist ge-
genüber dem Verband vorher gerügt und 
dabei die verletzte Rechtsvorschrift und 
die Tatsache bezeichnet worden, die den 
Mangel ergibt. 

 
Bei der öffentlichen Bekanntmachung der Sat-
zung und ihrer Änderungen ist auf die Rechts-
folge nach Satz 1 hinzuweisen. 
 

  § 12 
Verbandsversammlung 

 
(1) Die Verbandsversammlung besteht aus 
den Delegierten der Mitglieder gemäß Absatz 
2 und 3 und einer oder einem Delegierten ge-
mäß Absatz 4. Die Gesamtzahl der Delegier-
ten wird durch die Satzung bestimmt. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (2) Jede in der Satzung festzusetzende Ein-
heit an Jahresbeiträgen (Beitragseinheit) be-
rechtigt zur Entsendung einer oder eines De-
legierten. Ein Mitglied entsendet in die Ver-
bandsversammlung so viele Delegierte mit je 
einer Stimme, wie es auf Grund seiner Jah-
resbeiträge an vollen Beitragseinheiten er-
reicht. Kein Mitglied darf mehr als zwei Fünftel 
aller Delegierten stellen. Die nach Satz 3 über 
zwei Fünftel aller Beitragseinheiten hinausge-
henden Beiträge eines Mitgliedes berechtigen 
nicht zur Entsendung von Delegierten oder 
zur Bildung von und zum Eintritt in Stimm-
gruppen (Absatz 3). Bei der Ermittlung der 
Beitragseinheiten eines Mitgliedes ist sein 
durchschnittlicher Jahresbeitrag aus den letz-
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8.  In § 12 Absatz 2 Satz 7 werden die 

Wörter „§ 65 Abs. 2 des Landeswas-
sergesetzes bleibt“ durch die Wörter „§ 
2 Absatz 2 des Abwasserabgabenge-

setzes Nordrhein-Westfalen vom ein-
setzen: Ausfertigungsdatum und Fund-
stelle des Abwasserabgabengesetzes 

Nordrhein-Westfalen und das Wasser-
entnahmeentgelt gemäß § 2 des Was-
serentnahmeentgeltgesetzes des Lan-
des Nordrhein-Westfalen vom 27. Ja-
nuar 2004 (GV. NRW. S. 30), das zu-
letzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom  
9. Dezember 2014 (GV. NRW. S. 884) 
geändert worden ist, bleiben“ ersetzt. 

 

ten drei Jahren vor der Neubildung der Ver-
bandsversammlung zugrunde zu legen; bei 
einer Mitgliedschaft von weniger als drei Jah-
ren gilt der letzte vor der Neubildung der Ver-
bandsversammlung vom Vorstand festge-
setzte Jahresbeitrag. Solange Jahresbeiträge 
einzelner Mitglieder noch nicht feststehen, gilt 
der vom Vorstand festgesetzte Beitrag. Die 
Abwasserabgabe gemäß § 65 Abs. 2 des 
Landeswassergesetzes bleibt bei der Ermitt-
lung der Beitragseinheiten unberücksichtigt. 

9.  § 13 wird wie folgt geändert: 
 

 § 13 
Delegierte in der Verbandsversammlung 

 
a) In Absatz 1 werden nach den Wör-

tern „dem Mitglied“ die Wörter „oder 
bei einer Anstalt des öffentlichen 
Rechts des Mitgliedes nach § 114a 
der Gemeindeordnung für das Land 
Nordrhein-Westfalen in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 14. 
Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), die 
zuletzt durch Gesetz vom 3. Feb-
ruar 2015 (GV. NRW. S. 208) geän-
dert worden ist,“ eingefügt. 

 

 (1) Delegierte oder Delegierter gemäß § 12 
Abs. 2 und 3 kann nur sein, wer selbst Mitglied 
des Verbandes ist, wer bei dem Mitglied be-
ruflich tätig ist, wer vertretungsberechtigt ist o-
der den Organen des Mitgliedes angehört. 

  (2) Ein Mitglied darf nicht durch eine Dele-
gierte oder einen Delegierten vertreten wer-
den, die oder der in einem Dienstverhältnis zu 
einem anderen Mitglied steht. Dies gilt nicht 
für Delegierte gemäß § 12 Abs. 3. 
 
(3) Die oder der Delegierte gemäß § 12  
Abs. 4 darf nicht Mitglied oder Pächter eines 
Mitgliedes sein. 
 

b)  Dem Absatz 4 wird folgender Satz 
angefügt:  

 
 

 (4) Die Delegierten gemäß § 12 Abs. 1 werden 
für fünf Jahre in die Verbandsversammlung 
entsandt. In den letzten drei Monaten vor Be-
endigung der Amtszeit sind die Delegierten für 
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 „Zur Angleichung der verbandlichen 

Wahlperiode an die der Kommunen 
und Kreise wird für die Verbands-
versammlung die Amtszeit der De-
legierten im Jahr 2018 einmalig bis 
zum 31. Dezember 2020 verlän-
gert.“ 

 

die nächste Amtsperiode zu benennen. Wie-
derwahl oder Wiederberufung sind zulässig. 
 

  (5) Von einer Gebietskörperschaft dürfen 
nicht mehr Vertreterinnen oder Vertreter der 
Verwaltung als Mitglieder der Vertretung der 
Gebietskörperschaft entsandt werden. Min-
destens die Hälfte aller Delegierten der 
Kreise, Städte und Gemeinden muß einer 
Vertretung der Gebietskörperschaften ange-
hören. Dies gilt auch für die Bildung von 
Stimmgruppen nach § 12 Abs. 3. 
 
(6) Das Amt als Delegierte oder Delegierter 
erlischt vorzeitig durch Abwahl oder Abberu-
fung, durch Niederlegung des Amtes, Wegfall 
der für die Entsendung jeweils maßgebenden 
Voraussetzungen, Wahl zum Mitglied des 
Verbandsrates, Eintritt der Geschäftsunfähig-
keit oder der beschränkten Geschäftsfähig-
keit, Verlust der Fähigkeit zur Bekleidung öf-
fentlicher Ämter oder Tod. Scheidet eine De-
legierte oder ein Delegierter vorzeitig aus, ist 
eine Ersatzwahl oder Ersatzberufung für den 
Rest der Amtszeit vorzunehmen. 
 

c)  Nach Absatz 7 Satz 1 wird folgender 
Satz eingefügt: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 „Zur Angleichung an Absatz 4 Satz 
4 wird die Frist für die Aufstellung 
der Mitgliederliste nach Satz 1 im 
Jahr 2018 einmalig um zwei Jahre 
verlängert.“ 

 

 (7) Der Vorstand hat alle fünf Jahre eine neue 
Liste aufzustellen, in der die Mitglieder, ihre zu 
berücksichtigenden Jahresbeiträge, die zuge-
hörigen Beitragseinheiten und Beitragsteilein-
heiten aufzuführen sind. Unverzüglich nach 
ihrer Aufstellung sind Auszüge der Liste den 
Mitgliedern mit der Aufforderung bekanntzu-
geben, innerhalb einer bestimmten Frist ihre 
Delegierten gegenüber der oder dem Vorsit-
zenden des Verbandsrates für eine neue 
Amtsperiode zu benennen. Auf die Möglich-
keit, sich zu Stimmgruppen zusammenzu-
schließen und deren Delegierte zu benennen, 
ist hinzuweisen. Das Nähere regelt die Sat-
zung. 
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  § 14 
Aufgaben der Verbandsversammlung 

 
(1) Die Verbandsversammlung beschließt 
über die Satzung, ihre Änderungen und über 
die Veranlagungsregeln. Sie wählt die Mitglie-
der des Verbandsrates. 
 

10.  § 14 Absatz 2 wird wie folgt geändert: 
 
 
 

a)  Nummer 3 wird wie folgt gefasst: 
 
 „3. die Feststellung des Wirtschafts-

plans und seiner Änderungen, die 
Aufstellung der Finanzplanung  
(§ 22a) sowie die Entscheidung 
über die Inanspruchnahme von 
Rücklagen,“ 

b)  In Nummer 4 und Nummer 6 wer-
den jeweils die Wörter „der Jahres-
rechnung oder“ gestrichen. 

 
 
 
 
 

c)  Nummer 7 wird wie folgt gefasst: 
 

 „7. die Aufstellung der Übersichten 
gemäß § 3 Absatz 2 und des Ab-
wasserbeseitigungskonzeptes nach 
§ 53 des Landeswassergesetzes,“ 

 

 (2) Der Verbandsversammlung bleiben ferner 
vorbehalten: 
1.  der Erlaß einer Geschäftsordnung für die 

Verbandsversammlung, 
2.  die Entscheidung über die Anfechtung 

von Wahlen, 
3.  die Feststellung des Haushaltsplans und 

seiner Nachträge oder des Wirtschafts-
plans und seiner Änderungen, die Auf-
stellung des Finanzplans (§ 22) sowie die 
Entscheidung über die Inanspruchnahme 
von Rücklagen, 

4.  die Bestellung der Prüfstelle für die Prü-
fung der Jahresrechnung oder des Jah-
resabschlusses und Wahl der Rech-
nungsprüferinnen oder Rechnungsprü-
fer, 

5.  die Entgegennahme des Jahresberich-
tes, 

6.  die Abnahme der Jahresrechnung oder 
des Jahresabschlusses und Entlastung 
des Vorstandes, 

7.  die Aufstellung der Übersichten (§ 3 Abs. 
2 und 3), 

8.  die Entscheidung über die Übernahme 
von Aufgaben (§ 2 Abs. 2, § 4), 

9.  die Entscheidung über die Übernahme 
von Anlagen und Auftragsarbeiten, 

10.  die Wahl der Mitglieder des Wider-
spruchsausschusses und ihrer Stellver-
treterinnen oder Stellvertreter (§ 29  
Abs. 1 Nr. 3 und Abs. 2). 

 
  (3) Die Verbandsversammlung entscheidet 

über Beanstandungen des Vorstandes ge-
mäß § 20 Abs. 3. 
 

  § 15 
Sitzungen der Verbandsversammlung, 

Beschlußfassung 
 
(1) Die oder der Vorsitzende des Verbandsra-
tes lädt die Delegierten (§ 12 Abs. 1) unter An-
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gabe der Tagesordnung mit mindestens drei-
wöchiger Frist zu den Sitzungen und unter-
richtet die Mitglieder des Verbandsrates. 
 
(2) Die Verbandsversammlung ist jährlich 
mindestens einmal einzuberufen. Sie ist 
grundsätzlich öffentlich; das Nähere regelt die 
Satzung. Sie ist ferner einzuberufen, wenn 
dies bei der oder dem Vorsitzenden des Ver-
bandsrates 
a)  vom Vorstand oder 
b)  von mindestens einem Drittel der Dele-

gierten 
schriftlich unter Angabe des Beratungsgegen-
standes beantragt wird. 
 
(3) Die oder der Vorsitzende des Verbandsra-
tes leitet die Sitzungen der Verbandsver-
sammlung. Die weiteren Mitglieder des Ver-
bandsrates und der Vorstand sollen an den 
Sitzungen teilnehmen. Die Mitglieder des Ver-
bandsrates und der Vorstand sind nicht 
stimmberechtigt. Entsprechendes gilt für die 
oder den gemäß § 17 Abs. 2 Satz 2 bestimmte 
Dezernentin oder bestimmten Dezernenten. 
 
(4) Die Verbandsversammlung ist beschlußfä-
hig, wenn alle Delegierten rechtzeitig geladen 
sind und mindestens die Hälfte aller Delegier-
ten anwesend ist. Bei Beschlußunfähigkeit 
kann die oder der Vorsitzende eine neue Sit-
zung anberaumen, in der die Verbandsver-
sammlung bei gleicher Tagesordnung ohne 
Rücksicht auf die Zahl der anwesenden Dele-
gierten beschlußfähig ist. Hierauf muß in der 
Ladung hingewiesen werden. 
 
(5) Der Beschlußfähigkeit steht nicht entge-
gen, daß für vorzeitig ausgeschiedene Dele-
gierte noch keine Ersatzwahl oder Ersatzbe-
rufung vorgenommen wurde. 
 
(6) Die Verbandsversammlung bildet ihren 
Willen mit der Mehrheit der abgegebenen gül-
tigen Stimmen. Bei Beschlüssen und Wahlen 
zählen Stimmenthaltungen und ungültige 
Stimmen zur Feststellung der Beschlußfähig-
keit, nicht aber zur Berechnung der Mehrheit 
mit. Stimmengleichheit bedeutet Ablehnung. 
 
(7) Über die Sitzungen der Verbandsver-
sammlung sind Niederschriften zu fertigen. 
Beschlüsse sind besonders zu kennzeichnen. 
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Die Niederschriften sind von der oder dem 
Vorsitzenden des Verbandsrates und von ei-
ner oder einem von der Verbandsversamm-
lung zu bestimmenden Delegierten zu unter-
zeichnen. 
 

11.  In § 15 Absatz 8 Satz 2 wird die Angabe 
„29“ durch die Angabe „63“ und das 
Wort „Naturschutzverbände“ durch das 
Wort „Naturschutzvereinigungen“ er-
setzt. 

 

 (8) Je eine Vertreterin oder ein Vertreter der 
Bezirksregierung Arnsberg als obere Bergbe-
hörde und der Bezirksregierung kann mit be-
ratender Stimme an den Sitzungen der Ver-
bandsversammlung teilnehmen. Eine Vertre-
terin oder ein Vertreter der nach § 29 des Bun-
desnaturschutzgesetzes anerkannten Natur-
schutzverbände, die oder der vom Landes-
büro Nordrhein-Westfalen für fünf Jahre be-
nannt wird, kann mit beratender Stimme an 
den öffentlichen Sitzungen der Verbandsver-
sammlung teilnehmen. 
 

  (9) Die Vertreterinnen oder Vertreter nach Ab-
satz 8 werden zum selben Zeitpunkt und im 
selben Umfang für die Sitzungen unterrichtet 
wie die Delegierten. 
 
(10) Die Mitglieder, die ausschließlich durch 
Delegierte nach § 12 Abs. 3 vertreten werden, 
können als Zuhörer an den Sitzungen der Ver-
bandsversammlung teilnehmen. Ort, Zeit-
punkt und Tagesordnung sind mindestens 
drei Wochen vor der Sitzung den Mitgliedern 
bekanntzumachen. 
 

12.  § 16 wird wie folgt geändert: 
 

 § 16 
Zusammensetzung, Wahl und Amtszeit 

des Verbandsrates 
 

a)  Absatz 1 wird wie folgt geändert: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 aa) In Satz 2 Nummer 2 werden 
nach dem Wort „Kreise“ die 
Wörter „und die Städteregion 
Aachen“ eingefügt. 

 

 (1) Der Verbandsrat besteht aus fünfzehn Mit-
gliedern, die von der Verbandsversammlung 
gewählt werden. Zunächst entfallen auf die 
 
 

1. Mitglieder gemäß § 6 Abs. 1 
Satz 1 Nr. 1 (kreisfreie 
Städte, kreisangehörige 
Städte und Gemeinden) 

2 Mitglieder, 

2. Mitglieder gemäß § 6 Abs. 1 
Satz 1 Nr. 2 (Kreise) 

1 Mitglied, 

3. Mitglieder gemäß § 6 Abs. 1 
Satz 1 Nr. 3 (Unternehmen 
und sonstige Träger der öf-
fentlichen Wasserversor-
gung) 

1 Mitglied, 
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4. Mitglieder gemäß § 6 Abs. 1 
Satz 1 Nr. 4 (gewerbliche 
Unternehmen, Bergwerke, 
Grundstücke, Verkehrsanla-
gen und sonstige Anlagen) 

1 Mitglied, 

5. Vertreterinnen oder Vertre-
ter der Arbeitnehmer des 
Verbandes 

5 Mitglieder. 

 
 

 
 
 
 bb)  In Satz 4 werden nach dem 

Wort „Kreise,“ die Wörter „Städ-
teregion Aachen,“ eingefügt.  

 

 Die verbleibenden fünf Sitze im Verbandsrat 
verteilen sich nach dem d'Hondt'schen 
Höchstzahlverfahren auf die Mitgliedergrup-
pen gemäß Satz 2 Nrn. 1 bis 4. Für die Ver-
treterinnen oder Vertreter der Kreise, Städte 
und Gemeinden gilt § 13 Abs. 5 Satz 2 ent-
sprechend. Grundlage ist das Beitragsverhält-
nis, das sich für diese Mitgliedergruppen aus 
den durchschnittlichen Beitragsleistungen der 
letzten drei Jahre vor Bildung des Verbands-
rates ergibt; § 12 Abs. 2 Sätze 3, 4 und 7 gel-
ten entsprechend. 
 
(2)Die Mitglieder des Verbandsrates nach Ab-
satz 1 Satz 2 Nr. 5 werden von der Verbands-
versammlung aus je einem Vorschlag des 
Personalrates des Verbandes gemäß Satz 2 
Nrn. 1 und 2 gewählt. Die Vorschläge müssen 
mindestens die doppelte Anzahl der zu wäh-
lenden Mitglieder des Verbandsrates enthal-
ten, und zwar für: 
1.  drei Arbeitnehmer-Vertreterinnen oder -

Vertreter, die in einem Beschäftigungs-
verhältnis zum Verband stehen; 

2.  zwei weitere Arbeitnehmer-Vertreterin-
nen oder -Vertreter, die nicht Beschäf-
tigte des Verbandes sind. Diesem Wahl-
gang des Personalrates werden Vor-
schläge der im Verband vertretenen Ge-
werkschaften zugrunde gelegt. 

 
Die Wahl ist eine Personenwahl. Das Nähere 
regelt die Satzung. 
 
(3) Mitglied des Verbandsrates kann nicht 
sein, wer Delegierte oder Delegierter in der 
Verbandsversammlung ist. Im übrigen gilt  
§ 13 Abs. 1 und 2 entsprechend. 
 
(4) In der Satzung kann bestimmt werden, 
daß für jedes Mitglied des Verbandsrates in 
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gleicher Weise ein stellvertretendes Mitglied 
des Verbandsrates gewählt wird. 
 
(5) Der Verbandsrat wählt aus seiner Mitte die 
Vorsitzende oder den Vorsitzenden und deren 
oder dessen Stellvertreterin oder Stellvertre-
ter. Gehört die oder der Vorsitzende den Mit-
gliedern gemäß Absatz 1 Satz 2 Nr. 3 oder 4 
an, ist die Stellvertreterin oder der Stellvertre-
ter von den Mitgliedern gemäß Absatz 1 Satz 
2 Nr. 1 oder 2 zu stellen. Gehört die oder der 
Vorsitzende den Mitgliedern gemäß Absatz 1 
Satz 2 Nr. 1 oder 2 an, ist die Stellvertreterin 
oder der Stellvertreter von den Mitgliedern ge-
mäß Absatz 1 Satz 2 Nr. 3 oder 4 zu stellen. 
Gewählt ist, wer im ersten Wahlgang mehr als 
die Hälfte der gültigen Stimmen der anwesen-
den Mitglieder des Verbandsrates auf sich 
vereinigt. Kommt eine Wahl hiernach nicht zu-
stande, ist gewählt, wer in einem zweiten 
Wahlgang die meisten Stimmen erhält. Bei 
Stimmengleichheit entscheidet das Los. 
 

b)  Dem Absatz 6 wird folgender Satz 
angefügt: 

 
 
 

 „In Anpassung an die in § 13  
Absatz 4 Satz 4 getroffene Rege-
lung findet die Wahl des Verbands-
rates anstatt im Jahr 2018 im Jahr 
2020 statt.“ 

 

 (6) Die Amtszeit des Verbandsrates beträgt 
fünf Jahre. Die Mitglieder führen nach Been-
digung der Amtszeit ihr Amt weiter, bis der 
neue Verbandsrat gewählt ist. Wiederwahl ist 
zulässig. Im übrigen gilt § 13 Abs. 6 entspre-
chend. 

  (7) Die Verbandsversammlung kann Mitglie-
der des Verbandsrates und deren Stellvertre-
terinnen oder Stellvertreter wegen grober Ver-
letzung der ihnen dem Verband gegenüber 
obliegenden Pflichten abwählen. Der Be-
schluß bedarf der Mehrheit von zwei Dritteln 
aller Delegierten. In derselben Sitzung ist eine 
Ersatzwahl für den Rest der Amtszeit vorzu-
nehmen. 
 

  § 17 
Aufgaben des Verbandsrates 

 
(1) Der Verbandsrat hat die ihm durch dieses 
Gesetz zugewiesenen Aufgaben. Er ist an die 
Beschlüsse der Verbandsversammlung ge-
bunden. Er überwacht die Führung der Ge-
schäfte durch den Vorstand. 
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(2) Der Verbandsrat wählt den Vorstand. Er 
bestimmt die oder den insbesondere für per-
sonelle und soziale Angelegenheiten des Ver-
bandes zuständige Dezernentin oder zustän-
digen Dezernenten, die oder der nicht gegen 
die Stimmen der Mehrheit der Arbeitnehmer-
Vertreterinnen oder -Vertreter bestellt werden 
darf. 
 
(3) Für die Abberufung des Vorstandes aus ei-
nem wichtigen Grund ist § 18 Abs. 5 entspre-
chend anzuwenden. Die Abberufung der De-
zernentin oder des Dezernenten aus der ihr o-
der ihm gemäß Absatz 2 Satz 2 übertragenen 
Funktion ist nur mit den Stimmen der Mehrheit 
der Arbeitnehmer-Vertreterinnen oder -Ver-
treter möglich. 
 
(4) Der Verbandsrat beschließt über: 
1.  seine Geschäftsordnung, 
2.  die Bestellung von Beauftragten nach 

dem Wasserhaushaltsgesetz, dem Ab-
fallgesetz und dem Bundes-Immissions-
schutzgesetz, 

3.  den Abschluß eines Dienstvertrages mit 
dem Vorstand, 

4.  die Geschäftsordnung für die Verbands-
verwaltung, 

5.  Die übrigen Zuständigkeiten der oder des 
gemäß Absatz 2 Satz 2 bestimmten De-
zernentin oder Dezernenten innerhalb 
der Verbandsverwaltung und ihre oder 
seine Stellung gegenüber dem Vorstand 
in personellen und sozialen Angelegen-
heiten, 

6.  die Genehmigung von überplanmäßigen 
und außerplanmäßigen Ausgaben (§ 23 
Abs. 2) oder erfolggefährdenden Mehr-
aufwendungen. 

 
13.  § 17 Absatz 5 wird wie folgt geändert: 
 

a)  Nummer 1 wird wie folgt gefasst: 
 

 „1. Entwürfe der Übersichten ge-
mäß § 3 Absatz 2 und Entwurf des 
Abwasserbeseitigungskonzeptes 
nach § 53 des Landeswassergeset-
zes,“ 

 
 
 
 

 (5) Der Zustimmung des Verbandsrates be-
darf der Vorstand in folgenden Angelegenhei-
ten: 
 
1.  Entwürfe der Übersichten (§ 3 Abs. 2 und 

3), 
2.  Bau- und Maßnahmepläne für die Ver-

bandsunternehmen, 
3.  Anordnung der Inanspruchnahme von 

Grundstücken und Anlagen der Mitglie-
der und von Dritten sowie die Festset-
zung des Geldausgleichs (§ 7 Abs. 5), 
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b)  Nummer 6 wird wie folgt gefasst: 
 

 „6. Bestellung von Sicherheiten aller 
Art, insbesondere über das Einge-
hen von Bürgschaften, Patronatser-
klärungen und Gewährverträgen, 
ohne Rücksicht auf die Höhe der 
Verpflichtung,“ 

 
c)  In Nummer 7 werden nach dem 

Wort „Handelsgewerbe“ die Wörter 
„sowie bei Änderungen der diesen 
Geschäften zugrunde liegenden 
Verträgen“ eingefügt.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

d)  Nummer 13 wird wie folgt gefasst: 
 

 „13. Entwurf des Wirtschaftsplans 
und seiner Änderungen und der Fi-
nanzplanung (§ 22a).“ 

 

4.  Anträge auf Durchführung von Enteig-
nungsverfahren (§ 9), 

5.  Gewährung von Darlehen an Stellen au-
ßerhalb des Verbandes, 

6.  Übernahme einer fremden Verbindlich-
keit, insbesondere über die Eingehung 
von Bürgschaften und über Gewährver-
träge ohne Rücksicht auf die Höhe der 
Verpflichtung, 

 
 
7. Bildung von oder Eintritt in Handelsge-

sellschaften sowie in Vereinigungen bür-
gerlichen Rechts mit eigener oder ohne 
eigene Rechtspersönlichkeit, die auf eine 
wirtschaftliche Betätigung ausgerichtet 
sind, oder in kommunale Arbeitsgemein-
schaften oder Zweckverbände und Betei-
ligung als stiller Gesellschafter an einem 
Handelsgewerbe, 

8.  Abschluß und Kündigung von Tarifverträ-
gen sowie Grundsätze für die Anstel-
lungsverhältnisse der Beschäftigten, 

9.  Verfolgung von Rechtsbehelfen gegen 
aufsichtsrechtliche Verfügungen und An-
ordnungen, 

10.  Festsetzung von Zwangsmitteln (§ 32), 
11.  Bestellung einer Dezernentin oder eines 

Dezernenten zur ständigen Vertreterin o-
der zum ständigen Vertreter des Vorstan-
des, 

12.  Geschäfte und sonstige Angelegenhei-
ten von herausragender Bedeutung, de-
ren Wert die in der Satzung festzusetzen-
den Beträge erreicht oder überschreitet, 

 
 
 
 
13.  Entwurf des Haushaltsplans, seiner 

Nachträge und des Finanzplans (§ 22) o-
der des Wirtschaftsplans und seiner Än-
derungen (§ 22 a). 

 
14.  Dem § 19 wird folgender Absatz 4 an-

gefügt: 
 

 § 19 
Vorstand 

 
(1) Die oder der Vorsitzende des Verbandsra-
tes ist Dienstvorgesetzte oder Dienstvorge-
setzter des Vorstandes. 
 
(2) Wer zum Vorstand gewählt wird, muß die 
für sein Amt erforderlichen Voraussetzungen 
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erfüllen. Seine Amtszeit beträgt fünf Jahre. 
Wiederwahlen sind zulässig. Die Wahl ist frü-
hestens neun Monate und spätestens drei 
Monate vor Ablauf der Amtszeit durchzufüh-
ren. Die Amtszeit endet spätestens mit Ablauf 
des Monats, in dem der Vorstand das  
67. Lebensjahr vollendet. Für Vorstände, die 
am 1. Januar 2013 im Amt sind und deren 
Amtszeit bis längstens 2017 läuft, findet die 
Altersgrenze nach Satz 5 nur mit deren Zu-
stimmung Anwendung. 
 
(3) Für die Dezernentin oder den Dezernenten 
gemäß § 17 Abs. 2 Satz 2 gilt Absatz 2 sinn-
gemäß. 
 

 „(4) Der Vorstand hat entsprechend 
den Regelungen der Eigenbetriebsver-
ordnung für das Land Nordrhein-West-
falen vom 16. November 2004 (GV. 
NRW.  
S. 644, ber. 2005 S. 15) in der jeweils 
geltenden Fassung seine Vergütung im 
Jahresabschluss individualisiert offen 
zu legen.“ 

 

  

  § 20 
Aufgaben des Vorstandes 

 
(1) Der Vorstand erledigt die Geschäfte der 
laufenden Verwaltung und hat die Aufgaben, 
die nicht auf Grund dieses Gesetzes oder der 
Satzung der Verbandsversammlung, dem 
Verbandsrat, der oder dem Vorsitzenden des 
Verbandsrates oder dem Widerspruchsaus-
schuß obliegen. Er bereitet die Beschlüsse 
der Verbandsversammlung und des Ver-
bandsrates vor und führt sie aus, soweit sich 
aus den Beschlüssen nichts anderes ergibt. 
Der Vorstand ist Dienstvorgesetzter der Be-
schäftigten des Verbandes und Leiter der Ver-
bandsverwaltung. 
 
(2) In Fällen, die keinen Aufschub dulden, ins-
besondere bei Gefahr im Verzuge, entschei-
det der Vorstand auch über Angelegenheiten, 
deren Wert die in der Satzung festgesetzten 
Beträge erreicht oder überschreitet. Diese 
Entscheidungen sind der oder dem Vorsitzen-
den des Verbandsrates unverzüglich mitzutei-
len und dem Verbandsrat in der nächsten Sit-
zung bekanntzugeben. 
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15.  In § 20 Absatz 3 Satz 1 werden nach 
der Angabe „5“ die Wörter „sowie zu § 
2 Absatz 4 Satz 4“ eingefügt. 

 

 (3) Der Vorstand kann Beschlüsse des Ver-
bandsrates zu § 17 Abs. 4 und 5, die den In-
teressen des Verbandes zuwiderlaufen, bean-
standen. Er legt diese Beschlüsse mit einer 
schriftlichen Begründung seiner Beanstan-
dung der Verbandsversammlung zur Ent-
scheidung vor. Die Beanstandung hat auf-
schiebende Wirkung. Die Verbandsversamm-
lung hat innerhalb von zwei Monaten über die 
Angelegenheit zu entscheiden. 
 

16.  Die Überschrift des Sechsten Teils wird 
wie folgt gefasst: 

 

  

„Sechster Teil 
Finanzplanung, Wirtschaftsfüh-

rung und Rechnungswesen, Bei-
träge“ 

 

 Sechster Teil 
Haushaltsplan, Finanzplan, Wirtschafts-
führung und Rechnungswesen, Beiträge 

 

17.  § 22 wird aufgehoben. 
 

 § 22 
Haushaltsplan, Finanzplan 

 
(1) Die Verbandsversammlung stellt für jedes 
Haushaltsjahr vor seinem Beginn den Haus-
haltsplan fest und beschließt über den Ge-
samtbetrag der aufzunehmenden Kredite, den 
Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächti-
gungen und den Höchstbetrag der Kassenk-
redite; der Haushaltsplan muß in Einnahmen 
und Ausgaben ausgeglichen sein. Haushalts-
jahr ist das Kalenderjahr. 
 
(2) Der Haushaltsplan besteht aus dem Ge-
samtplan und Einzelplänen. Er gliedert sich in 
den Verwaltungshaushalt und den Vermö-
genshaushalt und enthält alle für die Aufga-
benerfüllung des Verbandes im Haushaltsjahr 
1.  benötigten Einnahmen, 
2.  zu leistenden Ausgaben, 
3.  notwendigen Verpflichtungsermächti-

gungen. 
 
Der Nachweis der Rücklagen, eine Übersicht 
über den Schuldenstand und die Stellenpläne 
für die Beschäftigten sind dem Haushaltsplan 
als Anlagen beizufügen. 
 
(3) Der von der Verbandsversammlung fest-
gestellte Haushaltsplan ist unverzüglich mit 
seinen Anlagen der Aufsichtsbehörde anzu-
zeigen. 
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(4) Der Haushaltsplan kann nur durch Nach-
träge geändert werden, über die spätestens 
bis zum Ablauf des betreffenden Haushalts-
jahres zu beschließen ist. Für sie gelten die 
Vorschriften der Absätze 1 bis 3 entspre-
chend. Ein Nachtrag zum Haushaltsplan ist 
aufzustellen, wenn während des Haushalts-
jahres erkennbar ist, daß durch über- und au-
ßerplanmäßige Ausgaben von erheblichem 
Umfang der im Haushaltsplan vorgesehene 
Ausgleich der Einnahmen und Ausgaben trotz 
Ausnutzung jeder Sparmöglichkeit nicht zu er-
reichen ist. 
 
(5) Ist der Haushaltsplan bis zum Beginn des 
Haushaltsjahres nicht festgestellt, gelten die 
Haushaltsansätze und die Kreditermächtigun-
gen des Vorjahres vorläufig weiter. Sieht der 
Haushaltsplanentwurf für das betreffende 
Jahr niedrigere Haushaltsansätze und eine 
niedrigere Kreditermächtigung vor, gelten 
diese. Die Beiträge sind nach der Beitragsliste 
des Vorjahres vorbehaltlich einer späteren 
Verrechnung zu zahlen. 
 
(6) Die Verbandsversammlung stellt jährlich 
mit dem Haushaltsplan einen fünfjährigen Fi-
nanzplan auf, der mit den Übersichten gemäß 
§ 3 Abs. 2 und 3 abzustimmen ist und Umfang 
sowie Zusammensetzung der voraussichtli-
chen Ausgaben und Deckungsmöglichkeiten 
darstellt. Das erste Planungsjahr der Finanz-
planung ist das laufende Haushaltsjahr. Der 
Finanzplan muß in Einnahmen und Ausgaben 
ausgeglichen sein. 
 
 
 

18.  § 22 a wird wie folgt gefasst: 
 

  

„§ 22a 
Wirtschaftsplan, Finanzplanung 

 

 § 22 a 
Wirtschaftsplan 

(1) Der Verband wirtschaftet nach den 
Grundsätzen des kaufmännischen 
Rechnungswesens. Für die Buchfüh-
rung des Verbandes, die Kostenrech-
nung und den Jahresabschluss sind  
§ 19 Absatz 1 Satz 1, 2 erste Alterna-
tive, Absatz 2 und 3, §§ 21, 22 Absatz 
1,  

 (1) Der Verband kann anstelle des Wirtschaf-
tens nach einem Haushaltsplan ein kaufmän-
nisches Rechnungswesen einführen. 
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§§ 23 und 24 der Eigenbetriebsverord-
nung für das Land Nordrhein-Westfa-
len entsprechend anzuwenden.  

 
(2) Die Verbandsversammlung stellt für 
jedes Wirtschaftsjahr vor seinem Be-
ginn den Wirtschaftsplan fest und be-
schließt über den Gesamtbetrag der 
aufzunehmenden Kredite, den Ge-
samtbetrag der Verpflichtungsermäch-
tigungen und den Höchstbetrag der 
Kredite zur Liquiditätssicherung. Der 
Wirtschaftsplan muss ausgeglichen 
sein. Wirtschaftsjahr ist das Kalender-
jahr. 

 

 (2) Die Verbandsversammlung stellt für jedes 
Wirtschaftsjahr vor seinem Beginn den Wirt-
schaftsplan fest und beschließt über den Ge-
samtbetrag der aufzunehmenden Kredite, den 
Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächti-
gungen und den Höchstbetrag der Kassenk-
redite; der Wirtschaftsplan muß in Einnahmen 
und Ausgaben ausgeglichen sein. Wirt-
schaftsjahr ist das Kalenderjahr.  
§ 22 Abs. 5 gilt entsprechend. 

(3) Der Wirtschaftsplan besteht aus 
dem Erfolgsplan, dem Vermögensplan 
und der Stellenübersicht. Dem Wirt-
schaftsplan sind als Anlagen der Nach-
weis der Rücklagen und die Finanzpla-
nung beizufügen. Die §§ 15 bis 18 der 
Eigenbetriebsverordnung für das Land 
Nordrhein-Westfalen gelten entspre-
chend. 

 

 (3) Der Wirtschaftsplan besteht aus dem Er-
folgsplan und dem Vermögensplan. Dem 
Wirtschaftsplan sind als Anlagen beizufügen 
die Stellenübersicht, der Nachweis der Rück-
lagen und der Finanzplan, der mit den Über-
sichten gemäß § 3 Abs. 2 und 3 abzustimmen 
ist. Der Finanzplan muß in Einnahmen und 
Ausgaben ausgeglichen sein. § 14  
Abs. 1 und §§ 15 bis 18 der Eigenbetriebsver-
ordnung - EigVO - (GV. NW. 1988 S. 324) gel-
ten entsprechend. 
 

  (4) Für die Buchführung des Verbandes, die 
Kostenrechnung und den Jahresabschluß 
sind §§ 19, 21, 22 Abs. 1 und 3, 23 und 24 der 
Eigenbetriebsverordnung entsprechend an-
zuwenden. 
 

  (5) Zur Stärkung einer wirtschaftlichen Be-
triebsführung kann das Ministerium für Um-
welt und Naturschutz, Landwirtschaft und Ver-
braucherschutz (Ministerium) im Einzelfall 
zeitlich begrenzte Abweichungen und Ergän-
zungen unter Beachtung der Grundsätze des 
kaufmännischen Rechnungswesens von und 
zu den in Absatz 3 und 4 genannten Regelun-
gen der Eigenbetriebsverordnung über den 
Wirtschaftsplan, die Jahresrechnung, die 
Buchführung, die Deckungsfähigkeit und die 
Übertragbarkeit zulassen. 
 

(4) Der von der Verbandsversammlung 
festgestellte Wirtschaftsplan ist unver-
züglich mit seinen Anlagen der Auf-
sichtsbehörde anzuzeigen. 

 

 (6) Der von der Verbandsversammlung fest-
gestellte Wirtschaftsplan ist mit seinen Anla-
gen unverzüglich der Aufsichtsbehörde anzu-
zeigen. 
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(5) Der Wirtschaftsplan ist unverzüglich 
zu ändern, wenn  

 

 (7) Der Wirtschaftsplan ist unverzüglich zu 
ändern, wenn 
 

1.  das Jahresergebnis sich gegenüber 
dem Erfolgsplan erheblich ver-
schlechtern wird und diese Ver-
schlechterung eine Änderung des 
Vermögensplanes bedingt, 
 

 1.  das Jahresergebnis sich gegenüber dem 
Erfolgsplan erheblich verschlechtern wird 
und diese Verschlechterung eine Ände-
rung des Vermögensplans bedingt oder 

 

2.  höhere Kredite erforderlich werden, 
 

 2.  höhere Kredite erforderlich werden oder 
 

3.  im Vermögensplan über- und au-
ßerplanmäßige Ausgaben für Inves-
titionen durch Einsparungen oder 
Mehreinnahmen nicht gedeckt wer-
den können, 

 

  

4.  im Vermögensplan weitere Ver-
pflichtungsermächtigungen vorge-
sehen werden sollen oder 

 

 3. im Vermögensplan weitere Verpflich-
tungsermächtigungen vorgesehen wer-
den sollen oder 

 
5.  eine erhebliche Vermehrung oder 

Hebung der in der Stellenübersicht 
vorgesehenen Stellen erforderlich 
wird, es sei denn, dass es sich um 
eine vorübergehende Einstellung 
von Aushilfskräften handelt. 

 

 4.  eine erhebliche Vermehrung oder He-
bung der in der Stellenübersicht vorgese-
henen Stellen erforderlich wird, es sei 
denn, daß es sich um eine vorüberge-
hende Einstellung von Aushilfskräften 
handelt. 

 
(6) Änderungen des Wirtschaftsplanes 
sind der Aufsichtsbehörde unverzüg-
lich anzuzeigen. 

 

 (8) Änderungen des Wirtschaftsplanes sind 
der Aufsichtsbehörde unverzüglich anzuzei-
gen. 

(7) Zur Stärkung einer wirtschaftlichen 
Betriebsführung kann die Aufsichtsbe-
hörde im Einzelfall zeitlich begrenzte 
Abweichungen und Ergänzungen unter 
Beachtung der Grundsätze des kauf-
männischen Rechnungswesens von 
und zu den in Absatz 1 und 3 genann-
ten Regelungen der Eigenbetriebsver-
ordnung für das Land Nordrhein-West-
falen über den Wirtschaftsplan, den 
Jahresabschluss, die Buchführung, die 
Deckungsfähigkeit und die Übertrag-
barkeit zulassen. 

 

  

(8) Ist der Wirtschaftsplan bis zum Be-
ginn des Wirtschaftsjahres nicht festge-
stellt, gelten die Ansätze und Krediter-
mächtigungen des Vorjahres vorläufig 
weiter. Sieht der Wirtschaftsplanent-
wurf für das betreffende Jahr niedrigere 
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Ansätze und eine niedrigere Krediter-
mächtigung vor, gelten diese. Die Bei-
träge sind nach der Beitragsliste des 
Vorjahres vorbehaltlich einer späteren 
Verrechnung zu zahlen.  

 
(9) Die Verbandsversammlung stellt 
jährlich mit dem Wirtschaftsplan eine 
fünfjährige Finanzplanung auf, die mit 
den Übersichten gemäß § 3 Absatz 2 
abzustimmen ist und Umfang sowie Zu-
sammensetzung der voraussichtlichen 
Ausgaben und Deckungsmöglichkeiten 
darstellt. Das erste Planungsjahr der 
Finanzplanung ist das laufende Wirt-
schaftsjahr. Die Finanzplanung muss in 
den einzelnen Jahren ausgeglichen 
sein. 

 

  

(10) Der Vorstand stellt den Jahresab-
schluss in der ersten Hälfte des Wirt-
schaftsjahres für das vergangene Wirt-
schaftsjahr auf. Die mit der Prüfung des 
Jahresabschlusses betraute Stelle soll 
alle fünf Jahre gewechselt werden. Der 
Jahresabschluss ist nach den Vor-
schriften der Satzung über die Rege-
lung für die für die Öffentlichkeit be-
stimmten Mitteilungen zu veröffentli-
chen. 

 

  

(11) Der Landesrechnungshof hat das 
Prüfungsrecht nach § 111 Absatz 1 der 
Landeshaushaltsordnung in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 26. 
April 1999 (GV. NRW. S. 158), die zu-
letzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom 
4. Dezember 2012 (GV. NRW. S. 636) 
geändert worden ist.“ 

 
 
 
 

  

19.  § 24 wird wie folgt geändert: 
 

  

a)  Die Überschrift wird wie folgt ge-
fasst:  

 

  

„§ 24 
Rücklagen, Rechnungs- und Prü-
fungswesen, Wirtschaftsführung“ 

 

 § 24  
Rücklagen; Haushalts-, Kassen-, Rech-

nungs- und Prüfungswesen; Wirtschafts-
prüfung 
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b)  In Absatz 1 werden die Wörter 
„Haushaltswirtschaft oder“ und 
„Vermögenshaushalts oder“ gestri-
chen. 

 

 (1) Der Verband soll zur Sicherung der Haus-
haltswirtschaft oder Wirtschaftsführung und, 
soweit erforderlich, für Zwecke des Vermö-
genshaushalts oder Vermögensplans sowie 
zur Deckung nicht einziehbarer Beiträge  
(§ 27 Abs. 5 Satz 2) Rücklagen in angemes-
sener Höhe bilden. 
 

c)  In Absatz 2 werden die Wörter 
„Haushalts-, Kassen- und“ gestri-
chen. 

 

 (2) Das Nähere zur Wirtschaftsführung und 
zum Haushalts-, Kassen- und Rechnungswe-
sen und das Verfahren für die Rechnungsprü-
fung sind in der Satzung zu regeln. 
 

20. § 25 wird wie folgt geändert: 
 

 § 25 
Beiträge 

 
a) In Absatz 1 werden die Wörter 

„Haushalts- oder“ gestrichen. 
 

 (1) Die Mitglieder haben dem Verband die 
Beiträge zu leisten, die zur Erfüllung seiner 
Aufgaben und Pflichten, seiner Verbindlich-
keiten und zu einer ordentlichen Haushalts- o-
der Wirtschaftsführung erforderlich sind, so-
weit andere Einnahmen zur Deckung der Aus-
gaben des Verbandes nicht ausreichen. 
 

b)  In Absatz 2 Satz 4 wird das Wort 
„Vermögenshaushalts“ durch das 
Wort „Vermögensplans“ ersetzt. 

 

 (2) Die Beiträge bestehen in Geldleistungen, 
die nach Maßgabe der Satzung fällig werden. 
Der Verband ermittelt spätestens ab dem 1. 
Januar 2000 die Beiträge nach betriebswirt-
schaftlichen Grundsätzen. Zu den nach be-
triebswirtschaftlichen Grundsätzen ansatzfä-
higen Kosten gehören auch Entgelte für in An-
spruch genommene Fremdleistungen, Ab-
schreibungen, die nach der vermutlichen Nut-
zungsdauer gleichmäßig zu verteilen sind, so-
wie eine angemessene Verzinsung des auf-
gewandten Kapitals; bei der Verzinsung bleibt 
der aus Zuschüssen Dritter aufgebrachte Ei-
genkapitalanteil außer Betracht. Der Verband 
kann eine Eigenfinanzierung auch mittels an-
gemessener Direktfinanzierung der Ausga-
ben des Vermögenshaushalts durch Beiträge 
sicherstellen, soweit die nach Satz 1 zu ermit-
telnden Kosten hierdurch nicht unterschritten 
werden. 
 

  (3) Der Vorstand kann bei der Unterhaltung 
von Gewässern Dienst-, Werk- oder Sachleis-
tungen der Mitglieder zulassen. 
 

c)  In Absatz 4 Satz 1 werden die Wör-
ter „§ 4 Abs. 2 Nr. 3 des Wasser-
haushaltsgesetzes, § 24 Abs. 2 des 
Landeswassergesetzes“ durch die 

 (4) Beiträge, die einem Benutzer nach § 4 
Abs. 2 Nr. 3 des Wasserhaushaltsgesetzes, § 
24 Abs. 2 des Landeswassergesetzes aufer-
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Wörter „§ 13 Absatz 2 Nummer 4 
des Wasserhaushaltsgesetzes“ er-
setzt. 

 

legt worden sind oder auferlegt werden, gel-
ten als Leistung zu den Beiträgen des Benut-
zers als Mitglied des Verbandes. Das gleiche 
gilt, wenn zwischen dem Benutzer und dem 
Verband eine entsprechende Vereinbarung 
getroffen worden ist. 
 

d)  In Absatz 5 Satz 1 werden die Wör-
ter „zu Beiträgen für die Zeit da-
nach“ durch die Wörter „vor Erlö-
schen seiner Mitgliedschaft nach § 
6 Absatz 2 Satz 2 zu Beiträgen für 
die Zeit nach seinem Ausscheiden“ 
ersetzt. 

 

 (5) Ein ausgeschiedenes Mitglied bleibt zur 
Leistung der für die Zeit bis zu seinem Aus-
scheiden festgesetzten Beiträge verpflichtet; 
es kann auch zu Beiträgen für die Zeit danach 
wie ein Mitglied zu den Aufwendungen des 
Verbandes herangezogen werden, die durch 
das ausscheidende Mitglied verursacht wur-
den und nach dem Ausscheiden nicht vermie-
den werden können. Entsprechendes gilt für 
die Einschränkung der Teilnahme eines Mit-
gliedes an dem Verband. 
 

21.  § 27 wird wie folgt geändert: 
 

 § 27  
Veranlagung 

 
a)  In Absatz 1 Satz 1 werden die Wör-

ter „der Einzelpläne“ und die Wörter 
„Haushalts- oder“ gestrichen.  

 

 (1) Auf Grund der Einzelpläne des festgestell-
ten Haushalts- oder Wirtschaftsplans berech-
netder Vorstand nach den Veranlagungsre-
geln die Beiträge. Er führt die Beiträge - nach 
Beitragsgruppen getrennt - mit den zugehöri-
gen Berechnungsgrundlagen in einer Bei-
tragsliste auf und setzt die Beiträge fest. Der 
Vorstand teilt unverzüglich jedem Mitglied sei-
nen Beitrag für die jeweilige Beitragsgruppe, 
die wesentlichen Berechnungsgrundlagen 
hierzu, die Zahlstelle und die Zahlungsfrist mit 
(Beitragsbescheid) und zieht die Beiträge ein. 
 

  (2) Im Beitragsbescheid ist der Veranlagte auf 
die Möglichkeit der Einsichtnahme in die Bei-
tragsliste und die dazugehörigen Unterlagen 
unter Angabe von Ort und Zeitraum hinzuwei-
sen. Der Beitragsbescheid ist zuzustellen. Ein 
neues Mitglied ist mit dem ersten Beitragsbe-
scheid über bestehende Rechte und Pflichten 
unter Beifügung von Gesetz, Satzung und 
Veranlagungsregeln zu unterrichten. 
 
(3) Gegen den Beitragsbescheid kann der 
Veranlagte innerhalb eines Monats nach des-
sen Zustellung Widerspruch einlegen. Hilft der 
Vorstand dem Widerspruch nicht ab, legt er 
ihn dem Widerspruchsausschuß vor. 
 
(4) Soweit es für die Verwaltung und die Ar-
beiten des Verbandes erforderlich ist, kann 
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der Vorstand vor der Ermittlung und Bestim-
mung des Beitragsverhältnisses vorläufige 
Beiträge nach dem voraussichtlichen Bei-
tragsverhältnis festsetzen. 
 
(5) Ein durch Rechtsbehelf oder Entscheidung 
des Vorstandes entstandener Minder- oder 
Mehrbeitrag eines Mitgliedes des Verbandes 
gegenüber den nach Absatz 1 oder 4 festge-
setzten Beiträgen ist unter den übrigen Mit-
gliedern derselben Beitragsgruppe im Verhält-
nis der von ihnen im Veranlagungsjahr zu leis-
tenden Beiträge aufzuteilen und bei der 
nächstmöglichen Veranlagung auszuglei-
chen. Nicht einziehbare Beiträge sind anteilig 
von allen übrigen Mitgliedern des Verbandes 
zu tragen und ihrem nächsten Jahresbeitrag 
zuzurechnen, soweit keine Deckung aus der 
Rücklage (§ 24 Abs. 1) beschlossen wird. 
 

b)  In Absatz 6 Satz 1 werden jeweils 
die Wörter „Haushalts- oder“ gestri-
chen. 

 

 (6) Werden im Laufe eines Haushalts- oder 
Wirtschaftsjahres Ausgaben erforderlich, die 
nur auf Grund eines Nachtrags zum Haus-
halts- oder Wirtschaftsplan geleistet werden 
können, sind die dafür benötigten Beiträge 
spätestens im darauffolgenden Jahr in einen 
Nachtrag zur Beitragsliste aufzunehmen. Für 
die Aufstellung und Festsetzung der Nach-
tragsliste sowie für die Veranlagung gelten die 
Absätze 1 bis 4 entsprechend. 
 

  (7) Wer seinen Beitrag oder sonstige öffent-
lich-rechtliche Forderungen in Geld nicht 
rechtzeitig leistet, hat nach Maßgabe des  
§ 240 der Abgabenordnung einen Säumniszu-
schlag zu zahlen, den der Vorstand festsetzt 
und einzieht. 
 
 
 
 

  § 28 
Rechtliche Eigenschaft der Beiträge, 

Vollstreckung 
 
(1) Die Beitragspflichten auf Grund dieses Ge-
setzes sind öffentliche Lasten (Abgaben). Sie 
ruhen auf den Grundstücken, Bergwerken 
und Anlagen, mit denen der jeweilige Eigentü-
mer als Mitglied an dem Verband teilnimmt. 
 

22. In § 28 Absatz 2 Satz 2 wird das Wort 
„Innenministerium“ durch die Wörter 

 (2) Für die Beitreibung der Beitragsforderun-
gen und der sonstigen öffentlich-rechtlichen 
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„für Inneres zuständige Ministerium“ er-
setzt. 

 

Forderungen in Geld ist Vollstreckungsbe-
hörde der Vorstand, der sich zur Durchfüh-
rung der Vollstreckung der Gemeinden oder 
Gemeindeverbände bedienen kann. Das In-
nenministerium bestimmt durch Verordnung 
den an die in Anspruch genommene Ge-
meinde oder den in Anspruch genommenen 
Gemeindeverband abzuführenden Kostenbei-
trag je Vollstreckungsersuchen. 
 

  (3) Die Beitreibung kann auch gegen den 
Pächter oder denjenigen anderen Nutzungs-
berechtigten der zum Verband gehörenden 
Grundstücke, Bergwerke und Anlagen gerich-
tet werden, der sein Recht vom Eigentümer 
herleitet, bei Nutzung eines Teiles nur wegen 
des hierauf entfallenden Beitragsteiles; zu 
den Nutzungsberechtigten gehört auch der 
Mieter einer Anlage oder einer gesonderten 
Arbeitsstelle in einer Anlage. Dies gilt nicht, 
wenn die von dem Nutzungsberechtigten 
rechtmäßig ausgeübte Nutzungsart wesent-
lich von der Nutzungsart abweicht, aus der die 
Beitragspflicht des Eigentümers entstanden 
ist. Die Frist für das Rechtsmittel nach § 27 
Abs. 3 beginnt für den Nutzungsberechtigten 
mit der Zustellung der Aufforderung, den Bei-
trag zu leisten. 
 
(4) Für die Verjährung von Beiträgen und 
sonstigen öffentlich-rechtlichen Forderungen 
in Geld sind die Vorschriften der Abgabenord-
nung über die Zahlungsverjährung  
(§§ 228 bis 232) entsprechend anzuwenden. 
 
 
 
 
 
 

  § 29 
Widerspruchsausschuß 

 
23.  § 29 Absatz 1 Satz 1 wird wie folgt ge-

ändert: 
 

a)  In Nummer 1 werden nach dem 
Wort „Landesbeamten“ die Wörter 
„oder tarifbeschäftigten Person“ ein-
gefügt. 

 
 

 (1) Der Widerspruchsausschuß besteht aus 
 
 
1.  einer oder einem von der Aufsichtsbe-

hörde zur oder zum Vorsitzenden zu be-
rufenden Landesbeamtin oder Landes-
beamten, die oder der die Befähigung 
zum Richteramt besitzt, 
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b)  In Nummer 2 werden nach dem 
Wort „Beamten“ die Wörter „oder 
vergleichbaren tarifbeschäftigten 
Person“ eingefügt. 

 

2.  einer oder einem von der Aufsichtsbe-
hörde zu berufenden höheren techni-
schen Beamtin oder Beamten der staatli-
chen Umweltverwaltung, 

3.  sechs weiteren, von der Verbandsver-
sammlung zu wählenden Mitgliedern. Die 
Voraussetzungen nach § 13 Abs. 1 und 2 
müssen vorliegen. Die Mitglieder nach § 
6 Abs. 1 Satz 1 Nrn. 1 bis 4 müssen min-
destens durch je ein Mitglied vertreten 
sein. 

 
Die Mitglieder des Widerspruchsausschusses 
dürfen nicht dem Verbandsrat angehören. 
 

  (2) Für jedes Mitglied wird in gleicher Weise 
eine Stellvertreterin oder ein Stellvertreter be-
rufen oder gewählt. 
 
(3) Die Amtszeit des Widerspruchsausschus-
ses beträgt fünf Jahre. Wiederberufung und 
Wiederwahl sind zulässig. Die Mitglieder und 
ihre Stellvertreterinnen oder Stellvertreter füh-
ren nach Beendigung der Amtszeit ihr Amt 
weiter, bis der neue Widerspruchsausschuß 
gebildet ist. Scheidet ein Mitglied gemäß Ab-
satz 1 Satz 1 Nrn. 1 oder 2 aus seinem Haupt-
amt aus, ist seine Abberufung zulässig. Im üb-
rigen gilt § 13 Abs. 6 entsprechend. 
 
(4) Die Mitglieder des Widerspruchsaus-
schusses sind an Weisungen nicht gebunden. 
 
(5) Der Widerspruchsausschuß regelt sein 
Verfahren in einer Verfahrensordnung. 
 
 
 
 

  § 34 
Aufsicht 

 
24.  In § 34 Absatz 1 Satz 2 werden die 

Wörter „Ministerium für Umwelt und 
Naturschutz, Landwirtschaft und Ver-
braucherschutz“ durch die Wörter „für 
Umwelt zuständige Ministerium“ er-
setzt. 

 

 (1) Der Verband steht unter der Aufsicht des 
Staates. Aufsichtsbehörde ist das Ministerium 
für Umwelt und Naturschutz, Landwirtschaft 
und Verbraucherschutz (Ministerium). 
 

  (2) Die Aufsicht stellt sicher, daß der Verband 
die ihm obliegenden Aufgaben und Pflichten 
nach geltendem Recht und im Einklang mit 
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den wasserwirtschaftlichen Zielsetzungen 
des Landes erfüllt. 
 
(3) Das zuständige Ministerium kann seine 
Aufsichtsbefugnisse durch Rechtsverordnung 
ganz oder teilweise auf die Bezirksregierung 
übertragen. 
 

  § 36 
Anordnung und Aufhebung von  

Maßnahmen 
 
(1) Erfüllt der Verband die ihm nach Gesetz 
oder Satzung obliegenden Aufgaben oder 
Pflichten nicht, nicht rechtzeitig oder nicht im 
erforderlichen Umfang, kann die Aufsichtsbe-
hörde anordnen, daß er innerhalb einer be-
stimmten Frist das Notwendige veranlaßt. Die 
Aufsichtsbehörde hat die geforderte Handlung 
im einzelnen zu bezeichnen. Sie kann ihre An-
ordnung, wenn sie nicht befolgt worden ist, 
anstelle und auf Kosten des Verbandes selbst 
durchführen oder von einem anderen durch-
führen lassen. Die aufsichtsbehördliche Frist-
setzung und Anordnung ersetzt die erforderli-
chen Entscheidungen der Verbandsorgane. 
 

25.  In § 36 Absatz 2 werden jeweils die 
Wörter „Haushalts- oder“ gestrichen. 

 

 (2) Kommt der Verband einer rechtlichen Ver-
pflichtung nicht nach und unterläßt oder ver-
weigert er es, die dafür erforderlichen Mittel in 
den Haushalts- oder Wirtschaftsplan aufzu-
nehmen oder außerplanmäßig zu genehmi-
gen, kann die Aufsichtsbehörde unter Anfüh-
rung der Gründe die Aufnahme der erforderli-
chen Mittel in den Haushalts- oder Wirt-
schaftsplan verfügen oder die außerplanmä-
ßigen Ausgaben feststellen und die Einzie-
hung der erforderlichen Beiträge anordnen. 
 

  (3) Der Vorstand hat Beschlüsse der Ver-
bandsversammlung und des Verbandsrates, 
die gegen Gesetz oder Satzung verstoßen, 
schriftlich unter Darlegung der Gründe zu be-
anstanden. Die Beanstandung hat aufschie-
bende Wirkung. Heben die Verbandsver-
sammlung oder der Verbandsrat beanstan-
dete Beschlüsse nicht auf, entscheidet die 
Aufsichtsbehörde über die Rechtmäßigkeit 
der Beanstandung. Die aufschiebende Wir-
kung bleibt bestehen. 
 
(4) Die Aufsichtsbehörde ist berechtigt, Be-
schlüsse und Anordnungen des Verbandes, 
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die das Gesetz oder die Satzung verletzen o-
der den Aufgaben und Pflichten des Verban-
des zuwiderlaufen, innerhalb von sechs Mo-
naten aufzuheben und zu verlangen, daß 
Maßnahmen, die auf Grund solcher Be-
schlüsse oder Anordnungen getroffen sind, 
rückgängig gemacht werden. 
 

26.  § 38 wird wie folgt geändert: 
 

 § 38 
Genehmigung von Geschäften 

 
a) Absatz 1 wird wie folgt geändert: 
 
 aa)  Satz 1 wird wie folgt geändert: 

 
aaa) In Nummer 4 werden die 

Wörter „den Dienstver-
trag mit dem Vorstand“ 
durch das Wort „Dienst-
verträge“ ersetzt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

bbb)  Nummer 5 wird wie folgt 
gefasst: 

 
 „5. zur Bestellung von Si-

cherheiten aller Art, ins-
besondere über das Ein-
gehen von Bürgschaften, 
Patronatserklärungen 
und Gewährverträgen 
ohne Rücksicht auf die 
Höhe der Verpflichtung.“ 

 
 bb)  Satz 2 wird aufgehoben. 

 (1) Der Verband bedarf der Genehmigung 
durch die Aufsichtsbehörde 
 
 
1.  für Geschäfte im Sinne von § 17 Abs. 5 

Nr. 7, 
2.  zur unentgeltlichen Veräußerung von 

Vermögensgegenständen mit erhebli-
chem Wert, zur unentgeltlichen Überlas-
sung der Nutzung von Vermögensgegen-
ständen auf Dauer, soweit die Nutzung 
einen erheblichen Wert darstellt, sowie 
zur entgeltlichen Veräußerung von Ver-
mögensgegenständen, wenn der Erlös 
nicht dem Vermögenshaushalt des Ver-
bandes zugeführt wird, 

3.  zur Gewährung von Darlehen über 10 
000 Euro an Beschäftigte des Verban-
des, auch soweit diese ausgeschieden 
sind, sowie für alle sonstigen Darlehen 
an Stellen außerhalb des Verbandes, 

4.  zu Verträgen mit den in § 16 Abs. 1 und 
4, § 19 Abs. 2 und § 29 Abs. 1 und 2 auf-
geführten Personen, soweit es sich nicht 
um den Dienstvertrag mit dem Vorstand 
oder um Geschäfte der laufenden Ver-
waltung handelt, 

 
 
 
 
 
5.  zur Bestellung von Sicherheiten und zur 

Übernahme von Bürgschaften, Garantien 
oder sonstigen Gewährleistungen, wenn 
die Höhe der Belastung nicht in einem 
angemessenen Verhältnis zu der Finanz-
kraft des Verbandes steht. 
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 Das Nähere zu den Nummern 2 und 5 regelt 
die Satzung. 
 

b)  Nach Absatz 1 werden die folgen-
den Absätze 2 und 3 eingefügt: 

 

  

 „(2) Der Beschluss nach § 17  
Absatz 5 Nummer 7 ist unter folgen-
den Maßgaben genehmigungsfä-
hig: 

 

  

 1.  Die Bildung beziehungsweise 
der Eintritt ist zur Erfüllung der 
verbandseigenen Aufgaben 
zwar nicht erforderlich, aber 
dienlich, 

 

  

 2.  es besteht ein Zusammenhang 
mit den hoheitlichen Verbands-
aufgaben, die selbst beim Ver-
band verbleiben, 

 

  

 3.  die Ausführung der dem Ver-
band nach Gesetz und Satzung 
obliegenden Aufgaben wird 
nicht beeinträchtigt, 

 

  

 4.  es besteht keine Interessens-
kollision mit dem Verband und 

 

  

 5.  § 3 Absatz 3 des Vergütungsof-
fenlegungsgesetzes vom  
17. Dezember 2009 (GV. NRW. 
S. 950) in der jeweils geltenden 
Fassung findet Anwendung. 

 

  

 (3) Das Nähere zu Absatz 1 Num-
mer 2 und 5 regelt die Satzung.“ 

 

  

c)  Der bisherige Absatz 2 wird  
Absatz 4. 

 

 (2) Geschäfte nach Absatz 1, die der Ver-
band ohne die erforderliche Genehmigung 
vornimmt, sind unwirksam. Die Gewährung 
von Darlehen an Mitglieder der Verbandsor-
gane und des Widerspruchsausschusses ist 
unzulässig. 
 

27.  Die Überschrift des Zehnten Teils wird 
wie folgt gefasst: 

 

  

„Zehnter Teil 
Auflösung, Übergangsvorschrift“ 

 

 Zehnter Teil 
Gebühren, Auflösung,  
Übergangsvorschrift 
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28.  § 39 wird aufgehoben. 
 

 § 39 
Freiheit von Gebühren 

 
(1) Für den Grunderwerb sowie für Geschäfte 
und Unternehmen des Verbandes zur unmit-
telbaren Durchführung seiner Aufgaben wer-
den Gebühren nicht erhoben; dies gilt nicht für 
Amtshandlungen der in § 8  
Abs. 4 des Gebührengesetzes für das Land 
Nordrhein-Westfalen genannten Behörden. 
 
(2) Die Befreiung ist ohne Nachprüfung zuzu-
gestehen, wenn die Aufsichtsbehörde des 
Verbandes bescheinigt, daß der Grunder-
werb, das Geschäft oder das Unternehmen 
der unmittelbaren Durchführung seiner Aufga-
ben dient. 
 

29.  Artikel 3 wird wie folgt geändert: 
 

  

a)  Die Überschrift wird wie folgt ge-
fasst: 

 

  

„Artikel 3 
Inkrafttreten“ 

 

 Artikel 3 
Inkrafttreten, Berichtspflicht 

b)  Satz 3 wird aufgehoben. 
 

 Artikel 2 dieses Gesetzes tritt am Tage nach 
der Verkündung in Kraft. Im übrigen tritt das 
Gesetz am 1. Januar 1993 in Kraft. Über die 
Erfahrungen mit diesem Gesetz berichtet die 
Landesregierung dem Landtag bis zum  
31. Dezember 2009. 
 
 
 
 
 
 
 

   
   
   

Artikel 5 
Änderung des Emschergenossen-

schaftsgesetzes 
 

  
Gesetz 

über die Emschergenossenschaft 
(Emschergenossenschaftsgesetz -  

EmscherGG -) 
 

Das Emschergenossenschaftsgesetz vom  
7. Februar 1990 (GV. NRW. S. 144), das 
zuletzt durch Artikel 4 des Gesetzes vom  
21. März 2013 (GV. NRW. S. 148) geändert 
worden ist, wird wie folgt geändert: 
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1. Die Inhaltsübersicht wird wie folgt ge-

ändert: 
 

 … 

a)  Die Angabe zum Sechsten Teil wird 
wie folgt gefasst: 

 

  

„Sechster Teil  
Finanzplanung, Wirtschaftsführung 
und Rechnungswesen, Beiträge“ 

 

 Sechster Teil 
Haushaltsplan, Finanzplan, Wirtschafts-
führung und Rechnungswesen, Beiträge 

 
b)  Die Angabe zu § 21 wird wie folgt 

gefasst: 
 

  

 „§ 21 (weggefallen)“ 
 

 § 21  Haushaltsplan, Finanzplan 

c)  Die Angabe zu § 21a wird wie folgt 
gefasst: 

 

  

 „§ 21a Wirtschaftsplan, Finanzpla-
nung“ 

 

 § 21a  Wirtschaftsplan 

d) Die Angabe zu § 23 wird wie folgt 
gefasst: 

 

  

 „§ 23 Rücklagen, Rechnungs- und 
Prüfungswesen, Wirtschaftsfüh-
rung“ 

 

 § 23  Rücklagen; Haushalts-, Kassen-, 
Rechnungs- und Prüfungswesen; 
Wirtschaftsführung 

 
e) Die Angabe zum Zehnten Teil wird 

wie folgt gefasst: 
 

  

„Zehnter Teil 
Auflösung“ 
 

 Zehnter Teil 
Gebühren, Auflösung, Übergangsvorschrift 

f)  Die Angabe zu § 38 wird wie folgt 
gefasst: 

 

  

 „§ 38 (weggefallen)“ 
 
 

 

 § 38  Freiheit von Gebühren 

g)  Die Angabe zu § 40 wird wie folgt 
gefasst: 

 

  

 „§ 40 (weggefallen)“ 
 

 § 40  Übergangsvorschrift 

h)  Die Angabe zu Artikel 2 wird wie 
folgt gefasst: 

 

  

„Artikel 2 
Inkrafttreten“ 

 

 Artikel 2 
Inkrafttreten, Berichtspflicht 
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  § 1 
Rechtsform, Name, Sitz 

 
(1) Für das oberirdische Einzugsgebiet der 
Emscher (Genossenschaftsgebiet, § 4) wird 
eine Körperschaft des öffentlichen Rechts mit 
dem Namen ,,Emschergenossenschaft" gebil-
det. Die Emschergenossenschaft ist keine 
Gebietskörperschaft. Sie dient dem Wohl der 
Allgemeinheit und dem Nutzen ihrer Mitglie-
der. 
 
(2) Der Sitz der Genossenschaft wird durch 
die Satzung bestimmt. 
 

2.  Dem § 1 wird folgender Absatz 3 ange-
fügt: 

 

  

 „(3) Die Genossenschaft ist berechtigt, 
das kleine Landessiegel in abgewan-
delter Form zu verwenden.“ 

 

  

3.  § 2 wird wie folgt geändert: 
 

 § 2 
Aufgaben der Genossenschaft 

 
(1) Die Genossenschaft hat im Genossen-
schaftsgebiet folgende Aufgaben: 
1.  Regelung des Wasserabflusses ein-

schließlich Ausgleich der Wasserführung 
und Sicherung des Hochwasserabflus-
ses der oberirdischen Gewässer oder 
Gewässerabschnitte und in deren Ein-
zugsgebieten; 

2.  Unterhaltung oberirdischer Gewässer  
oder Gewässerabschnitte und der mit 
ihnen in funktionellem Zusammenhang 
stehenden Anlagen; 

3.  Rückführung ausgebauter oberirdischer 
Gewässer in einen naturnahen Zustand; 

4.  Regelung des Grundwasserstandes; 
5.  Vermeidung, Minderung, Beseitigung 

und Ausgleich wasserwirtschaftlicher 
und damit in Zusammenhang stehender 
ökologischer, durch Einwirkungen auf 
den Grundwasserstand, insbesondere 
durch den Steinkohlenabbau, hervorge-
rufener oder zu erwartender nachteiliger 
Veränderungen; 

6.  Abwasserbeseitigung nach Maßgabe 
des Landeswassergesetzes; 

7.  Entsorgung der bei der Durchführung der 
genossenschaftlichen Aufgaben anfal-
lenden Abfälle; 
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8.  Vermeidung, Minderung, Beseitigung 
und Ausgleich eingetretener oder zu er-
wartender, auf Abwassereinleitungen o-
der sonstige Ursachen zurückzuführen-
der nachteiliger Veränderungen des 
oberirdischen Wassers; 

9.  Ermittlung der wasserwirtschaftlichen 
Verhältnisse, soweit es die Aufgaben der 
Genossenschaft erfordern, 

10.  Beschaffung und Bereitstellung von 
Wasser zur Trinkwasser- und Be-
triebswasserversorgung sowie zur Aus-
nutzung der Wasserkraft. 

 
  (2) Auf Beschluß der Genossenschaftsver-

sammlung kann die Genossenschaft im Ein-
vernehmen mit Abwasserbeseitigungspflichti-
gen außerhalb des Genossenschaftsgebietes 
und im Benehmen mit dem örtlich zuständi-
gen Abwasserverband deren Abwasser zur 
Behandlung in genossenschaftliche Abwas-
serbehandlungsanlagen übernehmen, anfal-
lende Klärschlämme und sonstige feste Stoffe 
entsorgen sowie im Zusammenhang damit 
weitere Maßnahmen der Abwasserbeseiti-
gung auch außerhalb des Genossenschafts-
gebietes durchführen. Entsprechendes gilt für 
die Überleitung von Grubenwässern in das 
Genossenschaftsgebiet. Der Beschluß der 
Genossenschaftsversammlung bedarf der 
Genehmigung durch die Aufsichtsbehörde. 
Für die Rückübertragung gelten die Bestim-
mungen dieses Absatzes entsprechend. 
 
(3) Aufgaben, die nach Absatz 1 der Genos-
senschaft zugewiesen sind, haben die bisher 
dazu Verpflichteten weiter zu erfüllen, bis die 
Genossenschaft sie übernimmt. Die Genos-
senschaft kann Aufgaben nach Absatz 1, die 
einer Gebietskörperschaft oder einem öffent-
lich-rechtlichen Zweckverband im Genossen-
schaftsgebiet obliegen, nur im Einvernehmen 
mit der betroffenen Gebietskörperschaft oder 
dem betroffenen Verband auf Beschluß der 
Genossenschaftsversammlung ganz oder 
teilweise übernehmen. Der Beschluß bedarf 
der Genehmigung durch die Aufsichtsbehörde 
der Genossenschaft. Für die Übertragung von 
Aufgaben der Genossenschaft auf eine Ge-
bietskörperschaft oder einen öffentlich-rechtli-
chen Zweckverband im Genossenschaftsge-
biet gelten die Sätze 2 und 3 entsprechend. 
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a) In Absatz 4 Satz 1 werden nach 
dem Wort „Abwasserbeseitigung“ 
die Wörter „nach § 46 Absatz 1  
Nummer 2 erster Halbsatz des Lan-
deswassergesetzes“ eingefügt.  

 

 (4) Die Bestimmungen des Absatzes 3 Sätze 
2 bis 4 gelten nicht für die Aufgabe der Ab-
wasserbeseitigung, soweit diese den in Ab-
satz 3 genannten Aufgabenträgern obliegt. 
Die Bestimmungen des Absatzes 3 Sätze 2 
bis 4 gelten nicht für die Aufgabe gemäß § 2 
Abs. 1 Nr. 7, soweit diese unter § 5 Abs. 8 des 
Landesabfallgesetzes fällt. 
 

b)  Dem Absatz 5 werden folgende 
Sätze angefügt: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 „In Fällen besonderer Eilbedürftig-

keit entscheidet der Genossen-
schaftsrat über die Auftragsüber-
nahme. Der Genossenschaftsver-
sammlung ist die Auftragsüber-
nahme in der nächsten Sitzung be-
kannt zu geben.“ 

 

 (5) Die Genossenschaft kann auf Beschluß 
der Genossenschaftsversammlung Aufträge 
übernehmen, die zur Erfüllung ihrer Aufgaben 
zwar nicht erforderlich, aber dienlich sind und 
mit ihren Aufgaben im Zusammenhang ste-
hen. Die Kosten trägt der Auftraggeber. Die 
Genossenschaft darf die Aufträge nur über-
nehmen, wenn die Ausführung der ihr nach 
Gesetz und Satzung obliegenden Aufgaben 
nicht beeinträchtigt wird und nicht zu einer In-
teressenkollision führt. 
 

  (6) Die bis zum 28. Februar 2007 bestehende 
Aufgabenwahrnehmung auf dem Gebiet der 
Abwasserbeseitigung durch die Genossen-
schaft und die in Absatz 3 genannten Aufga-
benträger bleibt unberührt. 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.  § 3 wird wie folgt geändert: 
 

 § 3 
Unternehmen der Genossenschaft,  

Übersichten 
 

a)  Dem Absatz 1 werden folgende 
Sätze angefügt: 

 
 
 

 „Bei Planung, Bau und Betrieb der 
Anlagen nach Satz 1 können die 
Möglichkeiten der Anlage zur Ener-

 (1) Unternehmen der Genossenschaft sind 
Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung der 
für die Aufgabenerledigung notwendigen An-
lagen sowie alle sonstigen für die Durchfüh-
rung der Aufgaben erforderlichen Ermittlun-
gen und Arbeiten. 
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gieerzeugung genutzt werden, so-
fern dies mit der Erledigung der Auf-
gaben nach § 2 vereinbar ist. Dabei 
können Anlagen zur Energieerzeu-
gung, die in einem funktionalen Zu-
sammenhang mit Anlagen nach  
Satz 1 stehen, geplant, gebaut, be-
trieben und unterhalten werden.“ 

 
b)  Absatz 2 wird wie folgt gefasst: 

 
  

 „(2) Die Genossenschaft stellt über 
die zur Erfüllung ihrer Aufgaben und 
übernommenen Pflichten erforderli-
chen Unternehmen, die in einem 
Zeitraum von jeweils sechs Jahren 
durchzuführen sind, Übersichten 
auf (Sechsjahresübersichten). Satz 
1 gilt nicht für die Aufgaben nach § 
53 Absatz 1 des Landeswasserge-
setzes vom 25. Juni 1995 (GV. 
NRW.  
S. 133).“ 

 

 (2) Die Genossenschaft stellt unbeschadet 
des Absatzes 3 über die zur Erfüllung ihrer 
Aufgaben und übernommenen Pflichten erfor-
derlichen Unternehmen, die in einem Zeit-
raum von jeweils fünf Jahren durchzuführen 
sind, Übersichten auf (Fünfjahresübersich-
ten). 

c)  Absatz 3 wird aufgehoben. 
 

 (3) Die Genossenschaft legt der Aufsichtsbe-
hörde eine Übersicht über die zeitliche Ab-
folge und die geschätzten Kosten der zur Er-
füllung der Abwasserbeseitigungspflicht noch 
notwendigen Baumaßnahmen vor. Dabei ist 
mit dem Jahr des Baubeginns anzugeben, 
welche Maßnahmen in den ersten fünf Jahren 
vorgesehen sind; für die übrigen Maßnahmen 
genügt die Angabe, ob sie für den sich an-
schließenden Zeitraum von sieben Jahren 
vorgesehen sind oder ob sie frühestens nach 
Ablauf von zwölf Jahren begonnen werden 
können. Die Übersicht ist jeweils im Abstand 
von fünf Jahren erneut vorzulegen. Die Auf-
sichtsbehörde kann der Genossenschaft für 
einzelne zur Erfüllung der Abwasserbeseiti-
gungspflicht notwendige Baumaßnahmen an-
gemessene Fristen setzen, wenn 
a)  solche Maßnahmen in der Übersicht 

nicht aufgeführt oder erst nach Ablauf ei-
nes unangemessen langen Zeitraums 
vorgesehen sind, 

b)  die Fristsetzung zur zeitlichen Abstim-
mung mit den von einer Gemeinde durch-
zuführenden Maßnahmen erforderlich ist 
oder 

c)  die Genossenschaft die Durchführung 
entgegen den Angaben in der Übersicht 
ohne zwingenden Grund verzögert. 
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  § 10 

Satzung 
 
(1) Die Satzung regelt die inneren Verhält-
nisse der Genossenschaft, soweit sie sich 
nicht bereits aus diesem Gesetz ergeben. 
 
(2) Über die Satzung und ihre Änderungen be-
schließt die Genossenschaftsversammlung; 
die Satzung und ihre Änderungen bedürfen 
der Genehmigung durch die Aufsichtsbe-
hörde. 
 

5.  § 10 Absatz 3 wird wie folgt geändert: 
 

a)  In Nummer 8 werden die Wörter 
„Haushalts-, Kassen- und“ gestri-
chen. 

 
b)  In Nummer 9 wird der Punkt am 

Ende durch das Wort „und“ ersetzt.  
 

 (3) Die Satzung bestimmt insbesondere: 
1.  den Sitz der Genossenschaft (§ 1  

Abs. 2), 
2.  die Mindestbeiträge für die Begründung 

der Mitgliedschaft (§ 5 Abs. 2), 
3.  die Aufstellung und Führung des Ver-

zeichnisses der Genossen (§ 5 Abs. 3), 
4.  die Höhe des Beitrages für eine Beitrags-

einheit, die zur Entsendung einer Dele-
gierten oder eines Delegierten berechtigt 
(§ 11 Abs. 2), 

5.  das Nähere über die Bildung von Stimm-
gruppen (§ 11 Abs. 3), 

6.  die Wertgrenzen für Geschäfte und sons-
tige Angelegenheiten von herausragen-
der Bedeutung, bei deren Erreichen oder 
Überschreiten die Zustimmung des Ge-
nossenschaftsrates einzuholen ist (§ 16 
Abs. 5 Nr. 12), 

7.  die Geschäfte und Angelegenheiten, für 
die wegen ihrer Bedeutung eine Ent-
scheidung des gesamten Vorstandes 
herbeizuführen ist, 

8.  das Nähere zum Haushalts-, Kassen- 
und Rechnungswesen, zur Wirtschafts-
führung und das Verfahren für die Rech-
nungsprüfung (§ 23 Abs. 2), 

9.  die Formen der Bekanntmachungen  
(§ 32). 

 
c)  Folgende Nummer 10 wird ange-

fügt: 
 

  

 „10. die Art der Ausweisung und Ab-
rechnung gegenüber dem vorteilha-
benden Mitglied für die nach § 2 Ab-
satz 3 Satz 2 und 3 übernommenen 
Aufgaben.“ 
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  (4) Die Satzung und jede Änderung sind auf 
Kosten der Genossenschaft im Gesetz- und 
Verordnungsblatt für das Land Nordrhein-
Westfalen bekanntzumachen. 
 
(5) Die Verletzung von Verfahrens- oder 
Formvorschriften dieses Gesetzes kann ge-
gen die Satzung nach Ablauf eines Jahres seit 
ihrer Verkündung nicht mehr geltend gemacht 
werden, es sei denn, 
a)  eine vorgeschriebene Genehmigung 

fehlt, 
b)  die Satzung ist nicht ordnungsgemäß öf-

fentlich bekanntgemacht worden, 
c)  der Vorstand hat den Beschluß der Ge-

nossenschaftsversammlung vorher be-
anstandet oder 

d)  der Form- oder Verfahrensmangel ist ge-
genüber der Genossenschaft vorher ge-
rügt und dabei die verletzte Rechtsvor-
schrift und die Tatsache bezeichnet wor-
den, die den Mangel ergibt. 

 
Bei der öffentlichen Bekanntmachung der Sat-
zung und ihrer Änderungen ist auf die Rechts-
folge nach Satz 1 hinzuweisen. 
 

  § 11 
Genossenschaftsversammlung 

 
(1) Die Genossenschaftsversammlung be-
steht aus den Delegierten der Genossen ge-
mäß Absatz 2 und 3. Die Gesamtzahl der De-
legierten wird durch die Satzung bestimmt. 
 

6.  In § 11 Absatz 2 Satz 7 werden die 
Wörter „§ 65 Abs. 2 des Landeswas-
sergesetzes bleibt“ durch die Wörter „§ 
2 Absatz 2 des Abwasserabgabenge-

setzes Nordrhein-Westfalen vom ein-
setzen: Ausfertigungsdatum und Fund-
stelle des Abwasserabgabengesetzes 

Nordrhein-Westfalen und das Wasser-
entnahmeentgelt gemäß § 2 des Was-
serentnahmeentgeltgesetzes des Lan-
des Nordrhein-Westfalen vom 27. Ja-
nuar 2004 (GV. NRW. S. 30), das zu-
letzt durch  
Artikel 1 des Gesetzes vom  
9. Dezember 2014 (GV. NRW. S. 884) 
geändert worden ist, bleiben“ ersetzt. 

 

 (2) Jede in der Satzung festzusetzende Ein-
heit an Jahresbeiträgen (Beitragseinheit) be-
rechtigt zur Entsendung einer oder eines De-
legierten. Ein Genosse entsendet in die Ge-
nossenschaftsversammlung so viele Dele-
gierte mit je einer Stimme, wie er auf Grund 
seiner Jahresbeiträge an vollen Beitragsein-
heiten erreicht. Kein Genosse darf mehr als 
zwei Fünftel aller Delegierten stellen. Die 
nach Satz 3 über zwei Fünftel aller Beitrags-
einheiten hinausgehenden Beiträge eines Ge-
nossen berechtigen nicht zur Entsendung von 
Delegierten oder zur Bildung von und zum 
Eintritt in Stimmgruppen (Absatz 3). Bei der 
Ermittlung der Beitragseinheiten eines Ge-
nossen ist sein durchschnittlicher Jahresbei-
trag aus den letzten drei Jahren vor der Neu-
bildung der Genossenschaftsversammlung 
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zugrunde zu legen; bei einer Mitgliedschaft 
von weniger als drei Jahren gilt der letzte vor 
der Neubildung der Genossenschaftsver-
sammlung vom Vorstand festgesetzte Jahres-
beitrag. Solange Jahresbeiträge einzelner 
Genossen noch nicht feststehen, gilt der vom 
Vorstand festgesetzte Beitrag. Die Abwasser-
abgabe gemäß § 65 Abs. 2 des Landeswas-
sergesetzes bleibt bei der Ermittlung der Bei-
tragseinheiten unberücksichtigt. 
 

  (3) Mit den Jahresbeiträgen, die eine volle 
Beitragseinheit nicht erreichen oder darüber 
hinausgehen (Beitragsteileinheiten), können 
sich die Genossen zu Stimmgruppen zusam-
menschließen. Jede Stimmgruppe hat so 
viele Delegierte mit je einer Stimme, wie sie 
mit den zusammengelegten Beiträgen oder 
Beitragsteilen volle Beitragseinheiten auf sich 
vereinigt. Jeder Genosse kann sich nur an ei-
ner Stimmgruppe beteiligen. Jede Stimm-
gruppe wählt ihre Delegierten und entsendet 
sie in die Genossenschaftsversammlung. Das 
Nähere über die Bildung von Stimmgruppen 
und die Wahl ihrer Delegierten regelt die Sat-
zung. 
 

  § 12 
Delegierte in der Genossenschaftsver-

sammlung 
 

7.  In § 12 Absatz 1 werden nach den Wör-
tern „dem Genossen“ die Wörter „oder 
bei einer Anstalt des öffentlichen 
Rechts des Genossen nach § 114a der 
Gemeindeordnung für das Land Nord-
rhein-Westfalen in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. 
NRW. S. 666), die zuletzt durch Gesetz 
vom  
3. Februar 2015 (GV. NRW. S. 208) ge-
ändert worden ist,“ eingefügt. 

 

 (1) Delegierte oder Delegierter gemäß § 11 
Abs. 2 und 3 kann nur sein, wer selbst Ge-
nosse ist, wer bei dem Genossen beruflich tä-
tig ist, wer vertretungsberechtigt ist oder den 
Organen des Genossen angehört. 

  (2) Ein Genosse darf nicht durch eine Dele-
gierte oder einen Delegierten vertreten wer-
den, die oder der in einem Dienstverhältnis zu 
einem anderen Genossen steht. Dies gilt nicht 
für Delegierte gemäß § 11 Abs. 3. 
 
(3) Die Delegierten gemäß § 11 Abs. 1 werden 
für fünf Jahre in die Genossenschaftsver-
sammlung entsandt. In den letzten drei Mona-
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ten vor Beendigung der Amtszeit sind die De-
legierten für die nächste Amtsperiode zu be-
nennen. Wiederwahl oder Wiederberufung 
sind zulässig. 
 
(4) Von einer Gebietskörperschaft dürfen 
nicht mehr Vertreterinnen oder Vertreter der 
Verwaltung als Mitglieder der Vertretung der 
Gebietskörperschaft entsandt werden. Min-
destens die Hälfte aller Delegierten der 
Kreise, Städte und Gemeinden muß einer 
Vertretung der Gebietskörperschaften ange-
hören. Das gilt auch für die Bildung von 
Stimmgruppen gemäß § 11 Abs. 3. 
 

  (5) Das Amt als Delegierte oder Delegierter 
erlischt vorzeitig durch Abwahl oder Abberu-
fung, durch Niederlegung des Amtes, Wegfall 
der für die Entsendung jeweils maßgebenden 
Voraussetzungen, Wahl zum Mitglied des Ge-
nossenschaftsrates, Eintritt der Geschäftsun-
fähigkeit oder der beschränkten Geschäftsfä-
higkeit, Verlust der Fähigkeit zur Bekleidung 
öffentlicher Ämter oder Tod. Scheidet eine 
Delegierte oder ein Delegierter vorzeitig aus, 
ist eine Ersatzwahl oder Ersatzberufung für 
den Rest der Amtszeit vorzunehmen. 
 

  (6) Der Vorstand hat alle fünf Jahre eine neue 
Liste aufzustellen, in der die Genossen, ihre 
zu berücksichtigenden Jahresbeiträge, die zu-
gehörigen Beitragseinheiten und Beitragstei-
leinheiten aufzuführen sind. Unverzüglich 
nach ihrer Aufstellung sind Auszüge der Liste 
den Genossen mit der Aufforderung bekannt-
zugeben, innerhalb einer bestimmten Frist 
ihre Delegierten gegenüber der Vorsitzenden 
oder dem Vorsitzenden des Genossen-
schaftsrates für eine neue Amtsperiode zu be-
nennen. Auf die Möglichkeit, sich zu Stimm-
gruppen zusammenzuschließen und deren 
Delegierte zu benennen, ist hinzuweisen. Das 
Nähere regelt die Satzung. 
 

  § 13 
Aufgaben der Genossenschaftsversamm-

lung 
 
(1) Die Genossenschaftsversammlung be-
schließt über die Satzung, ihre Änderungen 
und über die Veranlagungsgrundsätze. Sie 
wählt die Mitglieder des Genossenschaftsra-
tes. 
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8.  § 13 Absatz 2 wird wie folgt geändert: 
 
 
 

a)  Nummer 3 wird wie folgt gefasst: 
 

 „3. die Feststellung des Wirtschafts-
plans und seiner Änderungen, die 
Aufstellung der Finanzplanung  
(§ 21a) sowie die Entscheidung 
über die Inanspruchnahme von 
Rücklagen,“ 

 
b)  In Nummer 4 und Nummer 6 wer-

den jeweils die Wörter „der Jahres-
rechnung und“ gestrichen. 

 
 
 
 
 

c)  Nummer 7 wird wie folgt gefasst: 
 

 „7. die Aufstellung der Übersichten 
gemäß § 3 Absatz 2 und des Ab-
wasserbeseitigungskonzeptes nach 
§ 53 des Landeswassergesetzes,“ 

 
 
 
 

 (2) Der Genossenschaftsversammlung blei-
ben ferner vorbehalten: 
1.  der Erlaß einer Geschäftsordnung für die 

Genossenschaftsversammlung, 
2.  die Entscheidung über die Anfechtung 

von Wahlen, 
3.  die Feststellung des Haushaltsplans und 

seiner Nachträge oder des Wirtschafts-
plans und seiner Änderungen, die Auf-
stellung des Finanzplans (§ 21) sowie die 
Entscheidung über die Inanspruchnahme 
von Rücklagen, 

 
4.  die Bestellung der Prüfstelle für die Prü-

fung der Jahresrechnung und des Jah-
resabschlusses und Wahl der Rech-
nungsprüferinnen oder Rechnungsprü-
fer, 

5.  die Entgegennahme des Jahresberich-
tes, 

6.  die Abnahme der Jahresrechnung und 
des Jahresabschlusses und Entlastung 
des Vorstandes, 

7.  die Aufstellung der Übersichten (§ 3 Abs. 
2 und 3), 

8.  die Entscheidung über die Übernahme 
von Aufgaben (§ 2 Abs. 2 und 3), 

9.  die Entscheidung über die Übernahme 
von Anlagen und Auftragsarbeiten, 

10.  die Wahl der Mitglieder des Wider-
spruchsausschusses und ihrer Stellver-
treterinnen oder Stellvertreter (§ 28  
Abs. 1 Nr. 4 und Abs. 2). 

 
  (3) Die Genossenschaftsversammlung ent-

scheidet über Beanstandungen des Vorstan-
des gemäß § 19 Abs. 4. 
 

  § 14 
Sitzungen der Genossenschaftsversamm-

lung, Beschlußfassung 
 
(1) Die oder der Vorsitzende des Genossen-
schaftsrates lädt die Delegierten (§ 11  
Abs. 1) unter Angabe der Tagesordnung mit 
mindestens dreiwöchiger Frist zu den Sitzun-
gen ein und unterrichtet die Mitglieder des Ge-
nossenschaftsrates. 
 
(2) Die Genossenschaftsversammlung ist 
jährlich mindestens einmal einzuberufen. Sie 
ist grundsätzlich öffentlich; das Nähere regelt 
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die Satzung. Sie ist ferner einzuberufen, wenn 
dies bei der oder bei dem Vorsitzenden des 
Genossenschaftsrates 
a)  vom Vorstand oder 
b)  von mindestens einem Drittel der Dele-

gierten 
schriftlich unter Angabe des Beratungsgegen-
standes beantragt wird. 
 

  (3) Die oder der Vorsitzende des Genossen-
schaftsrates leitet die Sitzungen der Genos-
senschaftsversammlung. Die weiteren Mit-
glieder des Genossenschaftsrates und der 
Vorstand sollen an den Sitzungen teilnehmen. 
Die Mitglieder des Genossenschaftsrates und 
der Vorstand sind nicht stimmberechtigt. 
 
(4) Die Genossenschaftsversammlung ist be-
schlußfähig, wenn alle Delegierten rechtzeitig 
geladen sind und mindestens die Hälfte aller 
Delegierten anwesend ist. Bei Beschlußunfä-
higkeit kann die oder der Vorsitzende eine 
neue Sitzung anberaumen, in der die Genos-
senschaftsversammlung bei gleicher Tages-
ordnung ohne Rücksicht auf die Zahl der an-
wesenden Delegierten beschlußfähig ist. Hie-
rauf muß in der Ladung hingewiesen werden. 
 
(5) Der Beschlußfähigkeit steht nicht entge-
gen, daß für vorzeitig ausgeschiedene Dele-
gierte noch keine Ersatzwahl oder Ersatzbe-
rufung vorgenommen wurde. 
 

  (6) Die Genossenschaftsversammlung bildet 
ihren Willen mit der Mehrheit der abgegebe-
nen gültigen Stimmen. Bei Beschlüssen und 
Wahlen zählen Stimmenthaltungen und un-
gültige Stimmen zur Feststellung der Be-
schlußfähigkeit, nicht aber zur Berechnung 
der Mehrheit mit. Stimmengleichheit bedeutet 
Ablehnung. 
 
(7) Über die Sitzungen der Genossenschafts-
versammlung sind Niederschriften zu fertigen. 
Beschlüsse sind besonders zu kennzeichnen. 
Die Niederschriften sind von der oder dem 
Vorsitzenden des Genossenschaftsrates und 
von einer oder einem von der Genossen-
schaftsversammlung zu bestimmenden Dele-
gierten zu unterzeichnen. 
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9.  In § 14 Absatz 8 Satz 2 wird die Angabe 
„29“ durch die Angabe „63“ und das 
Wort „Naturschutzverbände“ durch das 
Wort „Naturschutzvereinigungen“ er-
setzt. 

 

 (8) Je eine Vertreterin oder ein Vertreter der 
Bezirksregierung Arnsberg als obere Bergbe-
hörde und der im Genossenschaftsgebiet zu-
ständigen Bezirksregierungen kann mit bera-
tender Stimme an den Sitzungen der Genos-
senschaftsversammlung teilnehmen. Eine 
Vertreterin oder ein Vertreter der nach § 29 
des Bundesnaturschutzgesetzes anerkann-
ten Naturschutzverbände, die oder der vom 
Landesbüro Nordrhein-Westfalen für fünf 
Jahre benannt wird, kann mit beratender 
Stimme an den öffentlichen Sitzungen der Ge-
nossenschaftsversammlung teilnehmen. 
 

  (9) Die Vertreterinnen oder Vertreter nach Ab-
satz 8 werden zum selben Zeitpunkt und im 
selben Umfang für die Sitzungen unterrichtet 
wie die Delegierten. 
 
(10) Die Genossen, die ausschließlich durch 
Delegierte nach § 11 Abs. 3 vertreten werden, 
können als Zuhörer an den Sitzungen der Ge-
nossenschaftsversammlung teilnehmen. Ort, 
Zeitpunkt und Tagesordnung sind mindestens 
drei Wochen vor der Sitzung den Genossen 
bekanntzumachen. 
 

  § 16 
Aufgaben des Genossenschaftsrates 

 
(1) Der Genossenschaftsrat hat die ihm durch 
dieses Gesetz zugewiesenen Aufgaben. Er ist 
an die Beschlüsse der Genossenschaftsver-
sammlung gebunden. Er überwacht die Füh-
rung der Geschäfte durch den Vorstand. 
 
(2) Der Genossenschaftsrat wählt den Vor-
stand und bestellt ein Vorstandsmitglied zur o-
der zum Vorsitzenden des Vorstandes. Das 
Vorstandsmitglied, das insbesondere für per-
sonelle und soziale Angelegenheiten der Ge-
nossenschaft zuständig ist, darf nicht gegen 
die Stimmen der Mehrheit der Arbeitnehmer-
Vertreterinnen oder -Vertreter gewählt wer-
den. Haben Emschergenossenschaft und Lip-
peverband eine gemeinsame Verwaltung, 
wählen der Genossenschaftsrat der Emscher-
genossenschaft und der Verbandsrat des Lip-
peverbandes insgesamt mindestens zwei 
Vorstandsmitglieder. 
 
(3) Für die Abberufung von Vorstandsmitglie-
dern aus einem wichtigen Grund ist § 17  
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Abs. 5 entsprechend anzuwenden. Die Abbe-
rufung des gemäß Absatz 2 Satz 2 gewählten 
Vorstandsmitgliedes ist nur mit den Stimmen 
der Mehrheit der Arbeitnehmer-Vertreterinnen 
oder -Vertreter möglich. 
 

  (4) Der Genossenschaftsrat beschließt über: 
1.  seine Geschäftsordnung, 
2.  die Bestellung von Beauftragten nach 

dem Wasserhaushaltsgesetz, dem Ab-
fallgesetz und dem Bundes- Immissions-
schutzgesetz, 

3.  den Abschluß von Dienstverträgen mit 
dem Vorstand, 

4.  die Geschäftsordnung für die Genossen-
schaftsverwaltung, 

5.  die übrigen Zuständigkeiten des gemäß 
Absatz 2 Satz 2 gewählten Vorstandsmit-
gliedes innerhalb des Vorstandes, 

6.  die Genehmigung von überplanmäßigen 
und außerplanmäßigen Ausgaben (§ 22 
Abs. 2) oder erfolggefährdenden Mehr-
aufwendungen. 

 
10.  § 16 Absatz 5 wird wie folgt geändert: 
 

a)  Nummer 1 wird wie folgt gefasst: 
 

 „1. Entwürfe der Übersichten ge-
mäß § 3 Absatz 2 und Entwurf des 
Abwasserbeseitigungskonzeptes 
nach § 53 des Landeswassergeset-
zes,“ 

 
 
 
 
 
 
 
 

b)  Nummer 6 wird wie folgt gefasst: 
 

 „6. Bestellung von Sicherheiten aller 
Art, insbesondere über das Einge-
hen von Bürgschaften, Patronatser-
klärungen und Gewährverträgen, 
ohne Rücksicht auf die Höhe der 
Verpflichtung,“ 

 
c)  In Nummer 7 werden nach dem 

Wort „Handelsgewerbe“ die Wörter 
„sowie bei Änderungen der diesen 

 (5) Der Zustimmung des Genossenschaftsra-
tes bedarf der Vorstand in folgenden Angele-
genheiten: 
 
1.  Entwürfe der Übersichten (§ 3 Abs. 2 und 

3), 
 
 
2.  Bau- und Maßnahmepläne für die Ge-

nossenschaftsunternehmen, 
3.  Anordnung der Inanspruchnahme von 

Grundstücken und Anlagen der Genos-
sen und von Dritten sowie Festsetzung 
des Geldausgleichs (§ 6 Abs. 5), 

4.  Anträge auf Durchführung von Enteig-
nungsverfahren (§ 8), 

5.  Gewährung von Darlehen an Stellen au-
ßerhalb der Genossenschaft, 

6.  Übernahme einer fremden Verbindlich-
keit, insbesondere über die Eingehung 
von Bürgschaften und über Gewährver-
träge ohne Rücksicht auf die Höhe der 
Verpflichtung, 

 
 
7.  Bildung von oder Eintritt in Handelsge-

sellschaften sowie in Vereinigungen bür-
gerlichen Rechts mit eigener oder ohne 
eigene Rechtspersönlichkeit, die auf eine 
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Geschäften zugrunde liegenden 
Verträgen“ eingefügt.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

d)  Nummer 13 wird wie folgt gefasst: 
 

 „13. Entwurf des Wirtschaftsplans 
und seiner Änderungen und der Fi-
nanzplanung (§ 21a).“ 

 
 

wirtschaftliche Betätigung ausgerichtet 
sind, oder in kommunale Arbeitsgemein-
schaften oder Zweckverbände und Betei-
ligung als stiller Gesellschafter an einem 
Handelsgewerbe, 

8.  Abschluß und Kündigung von Tarifverträ-
gen sowie Grundsätze für die Anstel-
lungsverhältnisse der Beschäftigten, 

9.  Verfolgung von Rechtsbehelfen gegen 
aufsichtsrechtliche Verfügungen und An-
ordnungen, 

10.  Festsetzung von Zwangsmitteln (§ 31), 
11.  Geschäftsordnung für den Vorstand, 
12.  Geschäfte und sonstige Angelegenhei-

ten von herausragender Bedeutung, de-
ren Wert die in der Satzung festzusetzen-
den Beträge erreicht oder überschreitet, 

13.  Entwurf des Haushaltsplans, seiner 
Nachträge und des Finanzplans (§ 21) o-
der des Wirtschaftsplans und seiner Än-
derungen (§ 21 a). 

 

  § 18 
Vorstand 

 
(1) Der Vorstand besteht aus der oder dem 
Vorsitzenden des Vorstandes und mindestens 
einem weiteren Vorstandsmitglied. Ein Vor-
standsmitglied ist insbesondere für personelle 
und soziale Angelegenheiten zuständig. Die 
oder der Vorsitzende des Genossenschaftsra-
tes ist Dienstvorgesetzte oder Dienstvorge-
setzter des Vorstandes. 
 
(2) Die oder der Vorsitzende des Vorstandes 
und die weiteren Mitglieder des Vorstandes 
müssen die für ihr Amt erforderlichen Voraus-
setzungen erfüllen. Die Amtszeit beträgt fünf 
Jahre. Wiederwahlen sind zulässig. Die Wahl 
ist frühestens neun Monate und spätestens 
drei Monate vor Ablauf der Amtszeit durchzu-
führen. Die Amtszeit endet spätestens mit Ab-
lauf des Monats, in dem der Vorstand das 67. 
Lebensjahr vollendet. Für Vorstände, die am 
1. Januar 2013 im Amt sind und deren Amts-
zeit bis längstens 2017 läuft, findet die Alters-
grenze nach Satz 5 nur mit deren Zustimmung 
Anwendung. 
 

11.  Dem § 18 wird folgender Absatz 3 an-
gefügt: 
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 „(3) Der Vorstand hat entsprechend 

den Regelungen der Eigenbetriebsver-
ordnung für das Land Nordrhein-West-
falen vom 16. November 2004 (GV. 
NRW.  
S. 644, ber. 2005 S. 15) in der jeweils 
geltenden Fassung seine Vergütung im 
Jahresabschluss individualisiert offen 
zu legen.“ 

 

  

  § 19  
Aufgaben des Vorstandes 

 
(1) Der Vorstand gibt sich mit Zustimmung 
des Genossenschaftsrates eine Geschäfts-
ordnung, in der auch die ständige Vertretung 
der oder des Vorsitzenden des Vorstandes zu 
regeln ist. 
 
(2) Der Vorstand erledigt die Geschäfte der 
laufenden Verwaltung und hat die Aufgaben, 
die nicht auf Grund dieses Gesetzes oder der 
Satzung der Genossenschaftsversammlung, 
dem Genossenschaftsrat, der oder dem Vor-
sitzenden des Genossenschaftsrates oder 
dem Widerspruchsausschuß obliegen. Die o-
der der Vorsitzende des Vorstandes bereitet 
die Beschlüsse der Genossenschaftsorgane 
vor und führt sie aus, soweit sich aus den Be-
schlüssen oder aus der Geschäftsordnung für 
den Vorstand nichts anderes ergibt. Die oder 
der Vorsitzende des Vorstandes ist Leiterin o-
der Leiter der Genossenschaftsverwaltung. 
Das insbesondere für personelle und soziale 
Angelegenheiten zuständige Vorstandsmit-
glied ist Dienstvorgesetzte oder Dienstvorge-
setzter der Beschäftigten der Genossen-
schaft. 
 
(3) In Fällen, die keinen Aufschub dulden, ins-
besondere bei Gefahr im Verzuge, entschei-
det der Vorstand auch über Angelegenheiten, 
deren Wert die in der Satzung festgesetzten 
Beträge erreicht oder überschreitet. Diese 
Entscheidungen sind der oder dem Vorsitzen-
den des Genossenschaftsrates unverzüglich 
mitzuteilen und dem Genossenschaftsrat in 
der nächsten Sitzung bekanntzugeben. Wenn 
wegen besonderer Eilbedürftigkeit eine Ent-
scheidung des gesamten Vorstandes nicht 
herbeigeführt werden kann, entscheidet die o-
der der Vorsitzende des Vorstandes. 
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12.  In § 19 Absatz 4 Satz 1 werden nach 

der Angabe „5“ die Wörter „sowie zu § 
2 Absatz 5 Satz 4“ eingefügt. 

 

 (4) Der Vorstand kann Beschlüsse des Ge-
nossenschaftsrates zu § 16 Abs. 4 und 5, die 
den Interessen der Genossenschaft zuwider-
laufen, beanstanden. Er legt diese Be-
schlüsse mit einer schriftlichen Begründung 
seiner Beanstandung der Genossenschafts-
versammlung zur Entscheidung vor. Die Be-
anstandung hat aufschiebende Wirkung. Die 
Genossenschaftsversammlung hat innerhalb 
von zwei Monaten über die Beanstandung zu 
entscheiden. 
 

13.  Die Überschrift des Sechsten Teils wird 
wie folgt gefasst: 

 

  

„Sechster Teil 
Finanzplanung, Wirtschaftsfüh-

rung und Rechnungswesen, Bei-
träge“ 

 

 Sechster Teil 
Haushaltsplan, Finanzplan, Wirtschafts-
führung und Rechnungswesen, Beiträge 

14.  § 21 wird aufgehoben. 
 

 § 21 
Haushaltsplan, Finanzplan 

 
(1) Die Genossenschaftsversammlung stellt 
für jedes Haushaltsjahr vor seinem Beginn 
den Haushaltsplan fest und beschließt über 
den Gesamtbetrag der aufzunehmenden Kre-
dite, den Gesamtbetrag der Verpflichtungser-
mächtigungen und den Höchstbetrag der Kas-
senkredite; der Haushaltsplan muß in Einnah-
men und Ausgaben ausgeglichen sein. Haus-
haltsjahr ist das Kalenderjahr. 
 
(2) Der Haushaltsplan besteht aus dem Ge-
samtplan und Einzelplänen. Er gliedert sich in 
den Verwaltungshaushalt und den Vermö-
genshaushalt und enthält alle für die Aufga-
benerfüllung der Genossenschaft im Haus-
haltsjahr 
1.  benötigten Einnahmen, 
2.  zu leistenden Ausgaben, 
3.  notwendigen Verpflichtungsermächti-

gungen. 
 
Der Nachweis der Rücklagen, eine Übersicht 
über den Schuldenstand und die Stellenpläne 
für die Beschäftigten sind dem Haushaltsplan 
als Anlagen beizufügen. 
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  (3) Der von der Genossenschaftsversamm-
lung festgestellte Haushaltsplan ist unverzüg-
lich mit seinen Anlagen der Aufsichtsbehörde 
anzuzeigen. 
 
(4) Der Haushaltsplan kann nur durch Nach-
träge geändert werden, über die spätestens 
bis zum Ablauf des betreffenden Haushalts-
jahres zu beschließen ist. Für sie gelten die 
Vorschriften der Absätze 1 bis 3 entspre-
chend. Ein Nachtrag zum Haushaltsplan ist 
aufzustellen, wenn während des Haushalts-
jahres erkennbar ist, daß durch über- und au-
ßerplanmäßige Ausgaben von erheblichem 
Umfang der im Haushaltsplan vorgesehene 
Ausgleich der Einnahmen und Ausgaben trotz 
Ausnutzung jeder Sparmöglichkeit nicht zu er-
reichen ist. 
 

  (5) Ist der Haushaltsplan bis zum Beginn des 
Haushaltsjahres nicht festgestellt, gelten die 
Haushaltsansätze und die Kreditermächtigun-
gen des Vorjahres vorläufig weiter. Sieht der 
Haushaltsplanentwurf für das betreffende 
Jahr niedrigere Haushaltsansätze und eine 
niedrigere Kreditermächtigung vor, gelten 
diese. Die Beiträge sind nach der Beitragsliste 
des Vorjahres vorbehaltlich einer späteren 
Verrechnung zu zahlen. 
 
(6) Die Genossenschaftsversammlung stellt 
jährlich mit dem Haushaltsplan einen fünfjäh-
rigen. Finanzplan auf, der mit den Übersichten 
gemäß § 3 Abs. 2 und 3 abzustimmen ist und 
Umfang sowie Zusammensetzung der vo-
raussichtlichen Ausgaben und Deckungs-
möglichkeiten darstellt. Das erste Planungs-
jahr der Finanzplanung ist das laufende Haus-
haltsjahr. Der Finanzplan muß in Einnahmen 
und Ausgaben ausgeglichen sein. 
 

15.  § 21 a wird wie folgt gefasst: 
 

  

„§ 21a 
Wirtschaftsplan, Finanzplanung 

 

 § 21 a 
Wirtschaftsplan 

   
 (1) Die Genossenschaft wirtschaftet 

nach den Grundsätzen des kaufmänni-
schen Rechnungswesens. Für die 
Buchführung der Genossenschaft, die 
Kostenrechnung und den Jahresab-
schluss sind § 19 Absatz 1 Satz, 2 erste 

 (1) Die Genossenschaft kann anstelle des 
Wirtschaftens nach einem Haushaltsplan ein 
kaufmännisches Rechnungswesen einführen. 
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Alternative, Absatz 2 und 3, §§ 21, 22 
Absatz 1, §§ 23 und 24 der Eigenbe-
triebsverordnung für das Land Nord-
rhein-Westfalen entsprechend anzu-
wenden. 

 
 (2) Die Genossenschaftsversammlung 

stellt für jedes Wirtschaftsjahr vor sei-
nem Beginn den Wirtschaftsplan fest 
und beschließt über den Gesamtbetrag 
der aufzunehmenden Kredite, den Ge-
samtbetrag der Verpflichtungsermäch-
tigungen und den Höchstbetrag der 
Kredite zur Liquiditätssicherung. Der 
Wirtschaftsplan muss ausgeglichen 
sein. Wirtschaftsjahr ist das Kalender-
jahr. 

 

 (2) Die Genossenschaftsversammlung stellt 
für jedes Wirtschaftsjahr vor seinem Beginn 
den Wirtschaftsplan fest und beschließt über 
den Gesamtbetrag der aufzunehmenden Kre-
dite, den Gesamtbetrag der Verpflichtungser-
mächtigungen und den Höchstbetrag der Kas-
senkredite; der Wirtschaftsplan muß in Ein-
nahmen und Ausgaben ausgeglichen sein. 
Wirtschaftsjahr ist das Kalenderjahr.  
§ 21 Abs. 5 gilt entsprechend. 

 (3) Der Wirtschaftsplan besteht aus 
dem Erfolgsplan, dem Vermögensplan 
und der Stellenübersicht. Dem Wirt-
schaftsplan sind als Anlagen der Nach-
weis der Rücklagen und die Finanzpla-
nung beizufügen. Die §§ 15 bis 18 der 
Eigenbetriebsverordnung für das Land 
Nordrhein-Westfalen gelten entspre-
chend. 

 

 (3) Der Wirtschaftsplan besteht aus dem Er-
folgsplan und dem Vermögensplan. Dem 
Wirtschaftsplan sind als Anlage beizufügen 
die Stellenübersicht, der Nachweis der Rück-
lagen und der Finanzplan, der mit den Über-
sichten gemäß § 3 Abs. 2 und 3 abzustimmen 
ist. Der Finanzplan muß in Einnahmen und 
Ausgaben ausgeglichen sein. § 14  
Abs. 1 und §§ 15 bis 18 der Eigenbetriebsver-
ordnung - EigVO - (GV. NW. 1988 S. 324) gel-
ten entsprechend. 
 
 

 (4) Der von der Genossenschaftsver-
sammlung festgestellte Wirtschafts-
plan ist unverzüglich mit seinen Anla-
gen der Aufsichtsbehörde anzuzeigen. 

 

 (4) Für die Buchführung der Genossenschaft, 
die Kostenrechnung und den Jahresabschluß 
sind §§ 19, 21, 22 Abs. 1 und 3, 23 und 24 der 
Eigenbetriebsverordnung entsprechend an-
zuwenden. 
 

  (5) Zur Stärkung einer wirtschaftlichen Be-
triebsführung kann das Ministerium für Um-
welt und Naturschutz, Landwirtschaft und Ver-
braucherschutz (Ministerium) im Einzelfall 
zeitlich begrenzte Abweichungen und Ergän-
zungen unter Beachtung der Grundsätze des 
kaufmännischen Rechnungswesens von und 
zu den in Absatz 3 und 4 genannten Regelun-
gen der Eigenbetriebsverordnung über den 
Wirtschaftsplan, die Jahresrechnung, die 
Buchführung, die Deckungsfähigkeit und die 
Übertragbarkeit zulassen. 
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(6) Der von der Genossenschaftsversamm-
lung festgestellte Wirtschaftsplan ist mit sei-
nen Anlagen unverzüglich der Aufsichtsbe-
hörde anzuzeigen. 
 

 (5) Der Wirtschaftsplan ist unverzüglich 
zu ändern, wenn  

 

 (7) Der Wirtschaftsplan ist unverzüglich zu än-
dern, wenn 
 

1. das Jahresergebnis sich gegenüber 
dem Erfolgsplan erheblich ver-
schlechtern wird und diese Ver-
schlechterung eine Änderung des 
Vermögensplanes bedingt, 
 

 1.  das Jahresergebnis sich gegenüber dem 
Erfolgsplan erheblich verschlechtern wird 
und diese Verschlechterung eine Ände-
rung des Vermögensplanes bedingt oder 

 

2.  höhere Kredite erforderlich werden, 
 

 2.  höhere Kredite erforderlich werden oder 
 

3.  im Vermögensplan über- und au-
ßerplanmäßige Ausgaben für Inves-
titionen durch Einsparungen oder 
Mehreinnahmen nicht gedeckt wer-
den können, 

 

  

4.  im Vermögensplan weitere Ver-
pflichtungsermächtigungen vorge-
sehen werden sollen oder 

 

 3.  im Vermögensplan weitere Verpflich-
tungsermächtigungen vorgesehen wer-
den sollen oder 

 
5.  eine erhebliche Vermehrung oder 

Hebung der in der Stellenübersicht 
vorgesehenen Stellen erforderlich 
wird, es sei denn, dass es sich um 
eine vorübergehende Einstellung 
von Aushilfskräften handelt. 

 

 4. eine erhebliche Vermehrung oder He-
bung der in der Stellenübersicht vorgese-
henen Stellen erforderlich wird, es sei 
denn, daß es sich um eine vorüberge-
hende Einstellung von Aushilfskräften 
handelt. 

 
 (6) Änderungen des Wirtschaftsplanes 

sind der Aufsichtsbehörde unverzüg-
lich anzuzeigen. 

 

 (8) Änderungen des Wirtschaftsplanes sind 
der Aufsichtsbehörde unverzüglich anzuzei-
gen. 

 (7) Zur Stärkung einer wirtschaftlichen 
Betriebsführung kann die Aufsichtsbe-
hörde im Einzelfall zeitlich begrenzte 
Abweichungen und Ergänzungen unter 
Beachtung der Grundsätze des kauf-
männischen Rechnungswesens von 
und zu den in Absatz 1 und 3 genann-
ten Regelungen der Eigenbetriebsver-
ordnung für das Land Nordrhein-West-
falen über den Wirtschaftsplan, den 
Jahresabschluss, die Buchführung, die 
Deckungsfähigkeit und die Übertrag-
barkeit zulassen. 
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 (8) Ist der Wirtschaftsplan bis zum Be-
ginn des Wirtschaftsjahres nicht festge-
stellt, gelten die Ansätze und Krediter-
mächtigungen des Vorjahres vorläufig 
weiter. Sieht der Wirtschaftsplanent-
wurf für das betreffende Jahr niedrigere 
Ansätze und eine niedrigere Krediter-
mächtigung vor, gelten diese. Die Bei-
träge sind nach der Beitragsliste des 
Vorjahres vorbehaltlich einer späteren 
Verrechnung zu zahlen.  

 

  

 (9) Die Genossenschaftsversammlung 
stellt jährlich mit dem Wirtschaftsplan 
eine fünfjährige Finanzplanung auf, die 
mit den Übersichten gemäß § 3  
Absatz 2 abzustimmen ist und Umfang 
sowie Zusammensetzung der voraus-
sichtlichen Ausgaben und Deckungs-
möglichkeiten darstellt. Das erste Pla-
nungsjahr der Finanzplanung ist das 
laufende Wirtschaftsjahr. Die Finanz-
planung muss in den einzelnen Jahren 
ausgeglichen sein. 

 

  

 (10) Der Vorstand stellt den Jahresab-
schluss in der ersten Hälfte des Wirt-
schaftsjahres für das vergangene Wirt-
schaftsjahr auf. Die mit der Prüfung des 
Jahresabschlusses betraute Stelle soll 
alle fünf Jahre gewechselt werden. Der 
Jahresabschluss ist nach den Vor-
schriften der Satzung über die Rege-
lung für die für die Öffentlichkeit be-
stimmten Mitteilungen zu veröffentli-
chen. 

 

  

 (11) Der Landesrechnungshof hat das 
Prüfungsrecht nach § 111 Absatz 1 der 
Landeshaushaltsordnung in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 26. 
April 1999 (GV. NRW. S. 158), die zu-
letzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom 
4. Dezember 2012 (GV. NRW. S. 636) 
geändert worden ist.“ 

 

  

16.  § 23 wird wie folgt geändert: 
 

  

a)  Die Überschrift wird wie folgt ge-
fasst:  
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„§ 23 
Rücklagen, Rechnungs- und 

Prüfungswesen, Wirtschaftsfüh-
rung“ 

 

 § 23 
Rücklagen; Haushalts-, Kassen-, Rech-

nungs- und Prüfungswesen; Wirtschafts-
führung 

 
b)  In Absatz 1 werden die Wörter 

„Haushaltswirtschaft oder“ und 
„Vermögenshaushalts oder“ gestri-
chen. 

 

 (1) Die Genossenschaft soll zur Sicherung 
der Haushaltswirtschaft oder Wirtschaftsfüh-
rung und, soweit erforderlich, für Zwecke des 
Vermögenshaushalts oder Vermögensplans 
sowie zur Deckung nicht einziehbarer Bei-
träge (§ 26 Abs. 5 Satz 2) Rücklagen in an-
gemessener Höhe bilden. 
 

c)  In Absatz 2 werden die Wörter 
„Haushalts-, Kassen- und“ gestri-
chen. 

 

 (2) Das Nähere zur Wirtschaftsführung und 
zum Haushalts-, Kassen- und Rechnungswe-
sen und das Verfahren für die Rechnungs-
prüfung sind in der Satzung zu regeln. 
 

17.  § 24 wird wie folgt geändert: 
 

 § 24 
Beiträge 

 
a)  In Absatz 1 werden die Wörter 

„Haushalts- oder“ gestrichen. 
 

 (1) Die Genossen haben der Genossenschaft 
die Beiträge zu leisten, die zur Erfüllung ihrer 
Aufgaben und Pflichten, ihrer Verbindlichkei-
ten und zu einer ordentlichen Haushalts- oder 
Wirtschaftsführung erforderlich sind, soweit 
andere Einnahmen zur Deckung der Ausga-
ben der Genossenschaft nicht ausreichen. 
 

b)  In Absatz 2 Satz 4 wird das Wort 
„Vermögenshaushalts“ durch das 
Wort „Vermögensplans“ ersetzt. 

 

 (2) Die Beiträge bestehen in Geldleistungen, 
die nach Maßgabe der Satzung fällig werden. 
Die Genossenschaft ermittelt spätestens ab 
dem 1. Januar 2000 die Beiträge nach be-
triebswirtschaftlichen Grundsätzen. Zu den 
nach betriebswirtschaftlichen Grundsätzen 
ansatzfähigen Kosten gehören auch Entgelte 
für in Anspruch genommene Fremdleistun-
gen, Abschreibungen, die nach der vermutli-
chen Nutzungsdauer gleichmäßig zu verteilen 
sind, sowie eine angemessene Verzinsung 
des aufgewandten Kapitals; bei der Verzin-
sung bleibt der aus Zuschüssen Dritter aufge-
brachte Eigenkapitalanteil außer Betracht. Die 
Genossenschaft kann eine Eigenfinanzierung 
auch mittels angemessener Direktfinanzie-
rung der Ausgaben des Vermögenshaushalts 
durch Beiträge sicherstellen, soweit die nach 
Satz 1 zu ermittelnden Kosten hierdurch nicht 
unterschritten werden. 
 

c)  In Absatz 3 Satz 1 werden die Wör-
ter „§ 4 Abs. 2 Nr. 3 des Wasser-
haushaltsgesetzes, § 24 Abs. 2 des 

 (3) Beiträge, die einem Benutzer nach § 4 
Abs. 2 Nr. 3 des Wasserhaushaltsgesetzes, § 
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Landeswassergesetzes“ durch die 
Wörter „§ 13 Absatz 2 Nummer 4 
des Wasserhaushaltsgesetzes“ er-
setzt. 

 

24 Abs. 2 des Landeswassergesetzes aufer-
legt worden sind oder auferlegt werden, gel-
ten als Leistung zu den Beiträgen des Benut-
zers als Mitglied der Genossenschaft. Das 
gleiche gilt, wenn zwischen dem Benutzer und 
der Genossenschaft eine entsprechende Ver-
einbarung getroffen worden ist. 
 

d)  In Absatz 4 Satz 1 werden die Wör-
ter „zu Beiträgen für die Zeit da-
nach“ durch die Wörter „vor Erlö-
schen seiner Mitgliedschaft nach § 
5 Absatz 2 Satz 2 zu Beiträgen für 
die Zeit nach seinem Ausscheiden“ 
ersetzt. 

 

 (4) Ein ausgeschiedener Genosse bleibt zur 
Leistung der für die Zeit bis zu seinem Aus-
scheiden festgesetzten Beiträge verpflichtet; 
er kann auch zu Beiträgen für die Zeit danach 
wie ein Genosse wegen der Aufwendungen 
der Genossenschaft herangezogen werden, 
die durch den ausscheidenden Genossen ver-
ursacht wurden und nach dem Ausscheiden 
nicht vermieden werden können. Entspre-
chendes gilt für die Einschränkung der Teil-
nahme eines Genossen an der Genossen-
schaft. 
 

18.  § 26 wird wie folgt geändert: 
 

 § 26 
Veranlagung 

 
a)  In Absatz 1 Satz 1 werden die Wör-

ter „der Einzelpläne“ und die Wörter 
„Haushalts- oder“ gestrichen.  

 

 (1) Auf Grund der Einzelpläne des festgestell-
ten Haushalts- oder Wirtschaftsplans berech-
net der Vorstand nach den Veranlagungs-
grundsätzen die Beiträge. Er führt die Bei-
träge - nach Beitragsgruppen getrennt - mit 
den zugehörigen Berechnungsgrundlagen in 
einer Beitragsliste auf und setzt die Beiträge 
fest. Der Vorstand teilt unverzüglich jedem 
Genossen seinen Beitrag für die jeweilige Bei-
tragsgruppe, die wesentlichen Berechnungs-
grundlagen hierzu, die Zahlstelle und die Zah-
lungsfrist mit (Beitragsbescheid) und zieht die 
Beiträge ein. 
 

  (2) Im Beitragsbescheid ist der Veranlagte auf 
die Möglichkeit der Einsichtnahme in die Bei-
tragsliste und die dazugehörigen Unterlagen 
unter Angabe von Ort und Zeitraum hinzuwei-
sen. Der Beitragsbescheid ist zuzustellen. Ein 
neuer Genosse ist mit dem ersten Beitragsbe-
scheid über bestehende Rechte und Pflichten 
unter Beifügung von Gesetz, Satzung und 
Veranlagungsgrundsätzen zu unterrichten. 
 
(3) Gegen den Beitragsbescheid kann der 
Veranlagte innerhalb eines Monats nach des-
sen Zustellung Widerspruch einlegen. Hilft der 
Vorstand dem Widerspruch nicht ab, legt er 
ihn dem Widerspruchsausschuß vor. 
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  (4) Soweit es für die Verwaltung und die Ar-

beiten der Genossenschaft erforderlich ist, 
kann der Vorstand vor der Ermittlung und Be-
stimmung des Beitragsverhältnisses vorläu-
fige Beiträge nach dem voraussichtlichen Bei-
tragsverhältnis festsetzen. 
 
(5) Ein durch Rechtsbehelf oder Entscheidung 
des Vorstandes entstandener Minder- oder 
Mehrbeitrag eines Genossen gegenüber den 
nach Absatz 1 oder 4 festgesetzten Beiträgen 
ist unter den übrigen Genossen derselben 
Beitragsgruppe im Verhältnis der von ihnen im 
Veranlagungsjahr zu leistenden Beiträge auf-
zuteilen und bei der nächstmöglichen Veran-
lagung auszugleichen. Nicht einziehbare Bei-
träge sind anteilig von allen übrigen Genos-
sen zu tragen und ihrem nächsten Jahresbei-
trag zuzurechnen, soweit keine Deckung aus 
der Rücklage (§ 23  
Abs. 1) beschlossen wird. 
 

b)  In Absatz 6 Satz 1 wird das Wort 
„Haushaltsjahres“ durch das Wort 
„Wirtschaftsjahres“ ersetzt und wer-
den die Wörter „eines Nachtrags 
zum Haushaltsplan oder“ gestri-
chen. 

 

 (6) Werden im Laufe eines Haushaltsjahres 
Ausgaben erforderlich, die nur auf Grund ei-
nes Nachtrags zum Haushaltsplan oder einer 
Änderung des Wirtschaftsplans geleistet wer-
den können, sind die dafür benötigten Bei-
träge spätestens im darauffolgenden Jahr in 
einen Nachtrag zur Beitragsliste aufzuneh-
men. Für die Aufstellung und Festsetzung der 
Nachtragsliste sowie für die Veranlagung gel-
ten die Absätze 1 bis 4 entsprechend. 
 

  (7) Wer seinen Beitrag oder sonstige öffent-
lich-rechtliche Forderungen in Geld nicht 
rechtzeitig leistet, hat nach Maßgabe des  
§ 240 der Abgabenordnung einen Säumniszu-
schlag zu zahlen, den der Vorstand festsetzt 
und einzieht. 
 

  § 27  
Rechtliche Eigenschaft der Beiträge, Voll-

streckung 
 
(1) Die Beitragspflichten auf Grund dieses Ge-
setzes sind öffentliche Lasten (Abgaben). Sie 
ruhen auf den Grundstücken, Bergwerken 
und Anlagen, mit denen der jeweilige Eigentü-
mer als Genosse an der Genossenschaft teil-
nimmt. 
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19.  In § 27 Absatz 2 Satz 2 wird das Wort 
„Innenministerium“ durch die Wörter 
„für Inneres zuständige Ministerium“ er-
setzt. 

 

 (2) Für die Beitreibung der Beitragsforderun-
gen und der sonstigen öffentlich-rechtlichen 
Forderungen in Geld ist Vollstreckungsbe-
hörde der Vorstand, der sich zur Durchfüh-
rung der Vollstreckung der Gemeinden oder 
Gemeindeverbände bedienen kann. Das In-
nenministerium bestimmt durch Rechtsver-
ordnung den an die in Anspruch genommene 
Gemeinde oder den in Anspruch genomme-
nen Gemeindeverband abzuführenden Kos-
tenbeitrag je Vollstreckungsersuchen. 
 

  (3) Die Beitreibung kann auch gegen den 
Pächter oder denjenigen anderen Nutzungs-
berechtigten der zur Genossenschaft gehö-
renden Grundstücke, Bergwerke und Anlagen 
gerichtet werden, der sein Recht vom Eigen-
tümer herleitet, bei Nutzung eines Teiles nur 
wegen des hierauf entfallenden Beitragstei-
les; zu den Nutzungsberechtigten gehört auch 
der Mieter einer Anlage oder einer gesonder-
ten Arbeitsstelle in einer Anlage. Dies gilt 
nicht, wenn die von dem Nutzungsberechtig-
ten rechtmäßig ausgeübte Nutzungsart we-
sentlich von der Nutzungsart abweicht, aus 
der die Beitragspflicht des Eigentümers ent-
standen ist. Die Frist für das Rechtsmittel 
nach § 26 Abs. 3 beginnt für den Nutzungsbe-
rechtigten mit der Zustellung der Aufforde-
rung, den Beitrag zu leisten. 
 
(4) Für die Verjährung von Beiträgen und 
sonstigen öffentlich-rechtlichen Forderungen 
in Geld sind die Vorschriften der Abgabenord-
nung über die Zahlungsverjährung  
(§§ 228 bis 232) entsprechend anzuwenden. 
 
 

  § 28 
Widerspruchsausschuß 

 
20.  § 28 Absatz 1 Satz 1 wird wie folgt ge-

ändert: 
 

 (1) Der Widerspruchsausschuß besteht aus 

a)  In Nummer 1 werden nach dem 
Wort „Landesbeamten“ die Wörter 
„oder tarifbeschäftigten Person“ ein-
gefügt. 

 

 1.  einer oder einem von der Aufsichtsbe-
hörde zur oder zum Vorsitzenden zu be-
rufenden Landesbeamtin oder Landes-
beamten, die oder der die Befähigung 
zum Richteramt besitzt, 
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b)  In Nummer 2 werden nach dem 
Wort „Beamten“ die Wörter „oder 
vergleichbaren tarifbeschäftigten 
Person“ eingefügt. 

 

 2.  einer oder einem von der Aufsichtsbe-
hörde zu berufenden höheren techni-
schen Beamtin oder Beamten der staatli-
chen Umweltverwaltung, 

c)  In Nummer 3 werden nach dem 
Wort „Beamten“ die Wörter „oder ta-
rifbeschäftigten Person“ eingefügt 
und der Punkt durch ein Komma er-
setzt. 

 

 3.  einer oder einem von der Aufsichtsbe-
hörde zu berufenden Beamtin oder Be-
amten der Bergverwaltung, die oder den 
die oberste Bergbehörde vorschlägt. 

  4.  sechs weiteren, von der Genossen-
schaftsversammlung zu wählenden Mit-
gliedern. Die Voraussetzungen nach  
§ 12 Abs. 1 und 2 müssen vorliegen. Die 
Mitglieder nach § 5 Abs. 1 Satz 1 Nrn. 1 
bis 4 müssen mindestens durch je ein 
Mitglied vertreten sein. 

 
Die Mitglieder des Widerspruchsausschusses 
dürfen nicht dem Genossenschaftsrat ange-
hören. 

  (2) Für jedes Mitglied wird in gleicher Weise 
eine Stellvertreterin oder ein Stellvertreter be-
rufen oder gewählt. 
 
(3) Die Amtszeit des Widerspruchsausschus-
ses beträgt fünf Jahre. Wiederberufung und 
Wiederwahl sind zulässig. Die Mitglieder und 
ihre Stellvertreterinnen oder Stellvertreter füh-
ren nach Beendigung der Amtszeit ihr Amt 
weiter, bis der neue Widerspruchsausschuß 
gebildet ist. Scheidet ein Mitglied gemäß Ab-
satz 1 Satz 1 Nrn. 1 bis 3 aus seinem Haupt-
amt aus, ist seine Abberufung zulässig. Im üb-
rigen gilt § 12 Abs. 5 entsprechend. 
 
(4) Die Mitglieder des Widerspruchsaus-
schusses sind an Weisungen nicht gebunden. 
 
(5) Der Widerspruchsausschuß regelt sein 
Verfahren in einer Verfahrensordnung. 
 

  § 33 
Aufsicht 

 
21.  In § 33 Absatz 1 Satz 2 werden die 

Wörter „Ministerium für Umwelt und 
Naturschutz, Landwirtschaft und Ver-
braucherschutz“ durch die Wörter „für 
Umwelt zuständige Ministerium“ er-
setzt. 

 

 (1) Die Genossenschaft steht unter der Auf-
sicht des Staates. Aufsichtsbehörde ist das 
Ministerium für Umwelt und Naturschutz, 
Landwirtschaft und Verbraucherschutz (Mi-
nisterium). 
 



LANDTAG NORDRHEIN-WESTFALEN - 16. Wahlperiode Drucksache 16/10799 

 
 

195 

  (2) Die Aufsicht stellt sicher, daß die Genos-
senschaft die ihr obliegenden Aufgaben und 
Pflichten nach geltendem Recht und im Ein-
klang mit den wasserwirtschaftlichen Zielset-
zungen des Landes erfüllt. 
 

  § 35 
Anordnung und Aufhebung von  

Maßnahmen 
 
(1) Erfüllt die Genossenschaft die ihr nach Ge-
setz oder Satzung obliegenden Aufgaben o-
der Pflichten nicht, nicht rechtzeitig oder nicht 
im erforderlichen Umfang, kann die Aufsichts-
behörde anordnen, daß sie innerhalb einer 
bestimmten Frist das Notwendige veranlaßt. 
Die Aufsichtsbehörde hat die geforderte 
Handlung im einzelnen zu bezeichnen. Sie 
kann ihre Anordnung, wenn sie nicht befolgt 
worden ist, anstelle und auf Kosten der Ge-
nossenschaft selbst durchführen oder von ei-
nem anderen durchführen lassen. Die auf-
sichtsbehördliche Fristsetzung und Anord-
nung ersetzt die erforderlichen Entscheidun-
gen der Genossenschaftsorgane. 
 

22.  In § 35 Absatz 2 werden jeweils die 
Wörter „Haushalts- oder“ gestrichen. 

 

 (2) Kommt die Genossenschaft einer rechtli-
chen Verpflichtung nicht nach und unterläßt o-
der verweigert sie es, die dafür erforderlichen 
Mittel in den Haushalts- oder Wirtschaftsplan 
aufzunehmen oder außerplanmäßig zu ge-
nehmigen, kann die Aufsichtsbehörde unter 
Anführung der Gründe die Aufnahme der er-
forderlichen Mittel in den Haushalts- oder 
Wirtschaftsplan verfügen  
oder die außerplanmäßigen Ausgaben fest-
stellen und die Einziehung der erforderlichen 
Beiträge anordnen. 
 

  (3) Der Vorstand hat Beschlüsse der Genos-
senschaftsversammlung und des Genossen-
schaftsrates, die gegen Gesetz oder Satzung 
verstoßen, schriftlich unter Darlegung der 
Gründe zu beanstanden. Die Beanstandung 
hat aufschiebende Wirkung. Heben die Ge-
nossenschaftsversammlung oder der Genos-
senschaftsrat beanstandete Beschlüsse nicht 
auf, entscheidet die Aufsichtsbehörde über 
die Rechtmäßigkeit der Beanstandung. Die 
aufschiebende Wirkung bleibt bestehen. 
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(4) Die Aufsichtsbehörde ist berechtigt, Be-
schlüsse und Anordnungen der Genossen-
schaft, die das Gesetz oder die Satzung ver-
letzen oder den Aufgaben und Pflichten der 
Genossenschaft zuwiderlaufen, innerhalb von 
sechs Monaten aufzuheben und zu verlan-
gen, daß Maßnahmen, die auf Grund solcher 
Beschlüsse oder Anordnungen getroffen sind, 
rückgängig gemacht werden. 
 

23.  § 37 wird wie folgt geändert: 
 

 § 37 
Genehmigung von Geschäften 

 
a) Absatz 1 wird wie folgt geändert: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 aa) Satz 1 Nummer 5 wird wie folgt 
gefasst: 

 
  „5. zur Bestellung von Sicher-

heiten aller Art, insbesondere 
über das Eingehen von Bürg-
schaften, Patronatserklärungen 
und Gewährverträgen ohne 
Rücksicht auf die Höhe der Ver-
pflichtung.“ 

 
 bb)  Satz 2 wird aufgehoben. 

 

 (1) Die Genossenschaft bedarf der Genehmi-
gung durch die Aufsichtsbehörde 
1.  für Geschäfte im Sinne von § 16 Abs. 5 

Nr. 7, 
2.  zur unentgeltlichen Veräußerung von 

Vermögensgegenständen mit erhebli-
chem Wert, zur unentgeltlichen Überlas-
sung der Nutzung von Vermögensgegen-
ständen auf Dauer, soweit die Nutzung 
einen erheblichen Wert darstellt, sowie 
zur entgeltlichen Veräußerung von Ver-
mögensgegenständen, wenn der Erlös 
nicht dem Vermögenshaushalt der Ge-
nossenschaft zugeführt wird, 

3.  zur Gewährung von Darlehen über  
10 000 Euro an Beschäftigte der Genos-
senschaft, auch soweit diese ausge-
schieden sind, sowie für alle sonstigen 
Darlehen an Stellen außerhalb der Ge-
nossenschaft, 

4.  zu Verträgen mit den in § 15 Abs. 1 und 
4, § 18 Abs. 1 Satz 1 und § 28 Abs. 1 und 
2 aufgeführten Personen, soweit es sich 
nicht um Dienstverträge oder um Ge-
schäfte der laufenden Verwaltung han-
delt, 

 
 
 
 
5.  zur Bestellung von Sicherheiten und zur 

Übernahme von Bürgschaften, Garantien 
oder sonstigen Gewährleistungen, wenn 
die Höhe der Belastung nicht in einem 
angemessenen Verhältnis zu der Finanz-
kraft der Genossenschaft steht. 

 
Das Nähere zu den Nummern 2 und 5 regelt 
die Satzung. 
 



LANDTAG NORDRHEIN-WESTFALEN - 16. Wahlperiode Drucksache 16/10799 

 
 

197 

b)  Nach Absatz 1 werden die folgen-
den Absätze 2 und 3 eingefügt: 

 

  

 „(2) Der Beschluss nach § 16 Ab-
satz 5 Nummer 7 ist unter folgenden 
Maßgaben genehmigungsfähig: 

 

  

 1.  Die Bildung beziehungsweise 
der Eintritt ist zur Erfüllung der 
verbandseigenen Aufgaben 
zwar nicht erforderlich, aber 
dienlich, 

 

  

 2.  es besteht ein Zusammenhang 
mit den hoheitlichen Aufgaben 
der Genossenschaft, die selbst 
bei der Genossenschaft ver-
bleiben, 

 

  

 3.  die Ausführung der der Genos-
senschaft nach Gesetz und 
Satzung obliegenden Aufgaben 
wird nicht beeinträchtigt, 

 

  

 4.  es besteht keine Interessens-
kollision mit der Genossen-
schaft und 

 

  

 5.  § 3 Absatz 3 des Vergütungsof-
fenlegungsgesetzes vom  
17. Dezember 2009 (GV. NRW. 
S. 950) in der jeweils geltenden 
Fassung findet Anwendung. 

 

  

 (3) Das Nähere zu Absatz 1  
Nummer 2 und 5 regelt die Sat-
zung.“ 

 

  

c)  Der bisherige Absatz 2 wird  
Absatz 4. 

 

 (2) Geschäfte nach Absatz 1, die die Genos-
senschaft ohne die erforderliche Genehmi-
gung vornimmt, sind unwirksam. Die Gewäh-
rung von Darlehen an Mitglieder der Genos-
senschaftsorgane und des Widerspruchsaus-
schusses ist unzulässig. 
 

24.  Die Überschrift des Zehnten Teils wird 
wie folgt gefasst: 

 

  

„Zehnter Teil 
Auflösung“ 

 

 Zehnter Teil 
Gebühren, Auflösung,  
Übergangsvorschrift 
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25.  § 38 wird aufgehoben. 
 

 § 38 
Freiheit von Gebühren 

 
(1) Für den Grunderwerb sowie für Geschäfte 
und Unternehmen der Genossenschaft zur 
unmittelbaren Durchführung ihrer Aufgaben 
werden Gebühren nicht erhoben; dies gilt 
nicht für Amtshandlungen der in § 8 Abs. 4 
des Gebührengesetzes für das Land Nord-
rhein-Westfalen genannten Behörden. 
 
(2) Die Befreiung ist ohne Nachprüfung zuzu-
gestehen, wenn die Aufsichtsbehörde der Ge-
nossenschaft bescheinigt, daß der Grunder-
werb, das Geschäft oder das Unternehmen 
der unmittelbaren Durchführung ihrer Aufga-
ben dient. 
 

26.  Artikel 2 wird wie folgt geändert: 
 

  

a)  Die Überschrift wird wie folgt ge-
fasst: 

 

  

„Artikel 2 
Inkrafttreten“ 

 

 Artikel 2  
Inkrafttreten, Berichtspflicht 

b)  Satz 2 wird aufgehoben. 
 

 Artikel 1 tritt am 1. Juli 1990 in Kraft. Über die 
Erfahrungen mit diesem Gesetz berichtet die 
Landesregierung dem Landtag bis zum  
31. Dezember 2009. 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
   
   

Artikel 6 
Änderung des Gesetzes über den 

Erftverband 
 

  
Gesetz 

über den Erftverband (ErftVG) 
 

Das Gesetz über den Erftverband in der  
Fassung der Bekanntmachung vom  
3. Januar 1986 (GV. NRW. S. 54), das zu-
letzt durch Artikel 5 des Gesetzes vom  
21. März 2013 (GV. NRW. S. 148) geändert 
worden ist, wird wie folgt geändert: 
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1.  Die Inhaltsübersicht wird wie folgt ge-
ändert: 

 

 … 

a)  Die Angabe zum Sechsten Teil wird 
wie folgt gefasst: 

 

  

„Sechster Teil 
Finanzplanung, Wirtschaftsfüh-

rung und Rechnungswesen,  
Beiträge“ 

 

 Sechster Teil 
Haushaltsplan, Finanzplan, Wirtschafts-
führung und Rechnungswesen, Beiträge 

b)  Die Angabe zu § 30 wird wie folgt 
gefasst: 

 

  

 „§ 30 (weggefallen)“ 
 

 § 30 Haushaltsplan, Finanzplan 
 

c)  Die Angabe zu § 30 a wird wie folgt 
gefasst: 

 

  

 „§ 30a Wirtschaftsplan, Finanzpla-
nung“ 

 

 § 30 a Wirtschaftsplan 
 

d)  Die Angabe zu § 32 wird wie folgt 
gefasst: 

 

  

 „§ 32 Rücklagen, Rechnungs- und 
Prüfungswesen, Wirtschaftsfüh-
rung“ 

 

 § 32 Rücklagen; Haushalts-, Kassen-, 
Rechnungs- und Prüfungswesen; 
Wirtschaftsführung 

 
e)  Die Angabe zum Zwölften Teil wird 

wie folgt gefasst: 
 

  

„Zwölfter Teil 
Auflösung, Übergangsvor-

schrift, Inkrafttreten“ 
 

 Zwölfter Teil 
Gebühren, Auflösung,  
Übergangsvorschrift 

f)  Die Angabe zu § 59 wird wie folgt 
gefasst: 

 

  

 „§ 59 (weggefallen)“ 
 

 § 59 Freiheit von Gebühren 
 
 

  § 1 
Rechtsform und Sitz 

 
(1) Für das Einzugsgebiet der Erft und an-
grenzende Gebiete (Verbandsgebiet, § 5) 
wird hiermit eine Körperschaft des öffentli-
chen Rechts mit dem Namen ,,Erftverband" 
gegründet. Der Erftverband ist keine Gebiets-
körperschaft. Er dient dem Wohl der Allge-
meinheit und dem Nutzen seiner Mitglieder. 
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(2) Der Sitz des Verbandes wird durch die Sat-
zung bestimmt. 
 

2.  Dem § 1 wird folgender Absatz 3 ange-
fügt: 

 

  

 „(3) Der Verband ist berechtigt, das 
kleine Landessiegel in abgewandelter 
Form zu verwenden.“ 

 

  

  § 2 
Aufgaben des Verbandes 

 
(1) Der Verband hat im Verbandsgebiet fol-
gende Aufgaben: 
1.  Erforschung und Beobachtung der was-

serwirtschaftlichen Verhältnisse im Zu-
sammenhang mit dem Braunkohlenab-
bau; 

2.  Regelung des Wasserabflusses ein-
schließlich Ausgleich der Wasserführung 
und Sicherung des Hochwasserabflus-
ses der oberirdischen Gewässer oder 
Gewässerabschnitte und in deren Ein-
zugsgebieten; 

3.  Unterhaltung oberirdischer Gewässer  
oder Gewässerabschnitte und der mit 
ihnen in funktionellem Zusammenhang 
stehenden Anlagen; 

4.  Rückführung ausgebauter oberirdischer 
Gewässer in einen naturnahen Zustand; 

5.  Regelung des Grundwasserstandes; 
6.  Vermeidung, Minderung, Beseitigung 

und Ausgleich wasserwirtschaftlicher 
und damit in Zusammenhang stehender 
ökologischer, durch Einwirkungen auf 
den Grundwasserstand, insbesondere 
durch den Braunkohlenabbau hervorge-
rufener oder zu erwartender nachteiliger 
Veränderungen; 

7.  Beschaffung und Bereitstellung von 
Wasser zur Sicherung der gegenwärti-
gen und künftigen Versorgung der Bevöl-
kerung und der Wirtschaft sowie Förde-
rung von Maßnahmen zur Minderung des 
Wasserverbrauchs; 

8.  Abwasserbeseitigung nach Maßgabe 
des Landeswassergesetzes; 

9.  Entsorgung der bei der Durchführung der 
Verbandsaufgaben anfallenden Abfälle; 

10.  Vermeidung, Minderung, Beseitigung 
und Ausgleich eingetretener oder zu er-
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wartender, auf Abwassereinleitungen o-
der sonstige Ursachen zurückzuführen-
der nachteiliger Veränderungen des 
oberirdischen Wassers; 

11.  Ermittlung der wasserwirtschaftlichen 
Verhältnisse, soweit es die Verbandsauf-
gaben nach Nummern 2 bis 10 erfordern. 

 
  (2) Auf Beschluß der Delegiertenversamm-

lung kann der Verband im Einvernehmen mit 
Abwasserbeseitigungspflichtigen außerhalb 
des Verbandsgebietes und im Benehmen mit 
dem örtlich zuständigen Abwasserverband 
Aufgaben gemäß Absatz 1 Nrn. 8 und 9 au-
ßerhalb des Verbandsgebietes wahrnehmen 
oder Abwasser zur Behandlung in verbands-
eigene Abwasserbehandlungsanlagen über-
nehmen, anfallende Klärschlämme und sons-
tige feste Stoffe entsorgen sowie im Zusam-
menhang damit weitere Maßnahmen der Ab-
wasserbeseitigung auch außerhalb des Ver-
bandsgebietes durchführen. Der Beschluß 
der Delegiertenversammlung bedarf der Ge-
nehmigung durch die Aufsichtsbehörde. Für 
die Rückübertragung gelten die Bestimmun-
gen dieses Absatzes entsprechend. 
 
(3) Außerhalb des Verbandsgebietes hat der 
Verband in der Venloer Scholle, der 
Rurscholle und der Erftscholle sowie in der lin-
ken Rheintalscholle von der nördlichen Stadt-
grenze Bonn bis zur Erftmündung und dar-
über hinaus zwischen Nordkanal, der Grenze 
des Kreises Viersen und Neuer Niers (Tätig-
keitsbereich) die Aufgaben gemäß Absatz 1 
Nrn. 1, 5 bis 7 und 11. Wenn es das öffentliche 
Interesse erfordert, kann der Verband die ge-
nannten Aufgaben auch außerhalb dieser Be-
reiche in den Grenzen des Braunkohlenplan-
gebietes durchführen. 
 

3.  Dem § 2 Absatz 4 werden folgende 
Sätze angefügt: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 „In Fällen besonderer Eilbedürftigkeit 

entscheidet der Verbandsrat über die 

 (4) Der Verband kann auf Beschluß der Dele-
giertenversammlung Aufträge übernehmen, 
die zur Erfüllung seiner Aufgaben zwar nicht 
erforderlich, aber dienlich sind und mit seinen 
Aufgaben im Zusammenhang stehen. Die 
Kosten trägt der Auftraggeber. Der Verband 
darf die Aufträge nur übernehmen, wenn die 
Ausführung der ihm nach Gesetz und Satzung 
obliegenden Aufgaben nicht beeinträchtigt 
wird und nicht zu einer Interessenkollision 
führt. 
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Auftragsübernahme. Der Delegierten-
versammlung ist die Auftragsüber-
nahme in der nächsten Sitzung be-
kannt zu geben.“ 

 
4.  § 3 wird wie folgt geändert: 
 

 § 3 
Unternehmen des Verbandes,  

Übersichten 
 

a)  Dem Absatz 1 werden folgende 
Sätze angefügt: 

 
 
 
 „Bei Planung, Bau und Betrieb der 

Anlagen nach Satz 1 können die 
Möglichkeiten der Anlage zur Ener-
gieerzeugung genutzt werden, so-
fern dies mit der Erledigung der Auf-
gaben nach § 2 vereinbar ist. Dabei 
können Anlagen zur Energieerzeu-
gung, die in einem funktionalen Zu-
sammenhang mit Anlagen nach 
Satz 1 stehen, geplant, gebaut, be-
trieben und unterhalten werden.“ 

 

 (1) Unternehmen des Verbandes sind Pla-
nung, Bau, Betrieb und Unterhaltung der für 
die Aufgabenerledigung notwendigen Anla-
gen sowie alle sonstigen für die Durchführung 
der Aufgaben erforderlichen Ermittlungen und 
Arbeiten. 
 

  (2) Unternehmen, die der Verband zur Ver-
meidung oder zum Ausgleich nachteiliger 
Auswirkungen des Braunkohlenbergbaues 
durchzuführen beabsichtigt, hat er vorher mit 
den Bergwerksunternehmen, denen die Kos-
ten der Durchführung nach §§ 33, 37 zur Last 
fallen würden, anzuzeigen und ihnen eine Er-
örterung anzubieten. Der Verband kann die 
Durchführung den Bergwerksunternehmen 
auf deren Kosten überlassen; er muß dabei 
die Bedingungen für die Durchführung festle-
gen. Er setzt den Bergwerksunternehmen 
eine Frist, innerhalb der sie erklären müssen, 
ob sie bereit sind, die Durchführung unter den 
festgelegten Bedingungen zu übernehmen. 
Wird der Übernahme nicht innerhalb der ge-
setzten Frist zugestimmt oder werden die fest-
gelegten Bedingungen bei der Durchführung 
nicht eingehalten, führt der Verband die Un-
ternehmen selbst durch. 
 

b)  Absatz 3 wird wie folgt gefasst: 
 

  

 „(3) Der Verband stellt über die zur 
Erfüllung seiner Aufgaben und 
übernommenen Pflichten erforderli-
chen Unternehmen, die in einem 

 (3) Der Verband stellt unbeschadet des Ab-
satzes 4 über die zur Erfüllung seiner Aufga-
ben und übernommenen Pflichten erforderli-
chen Unternehmen, die in einem Zeitraum 
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Zeitraum von jeweils sechs Jahren 
durchzuführen sind, Übersichten 
auf (Sechsjahresübersichten). Satz 
1 gilt nicht für die Aufgaben nach § 
53  
Absatz des Landeswassergesetzes 
vom 25. Juni 1995 (GV. NRW.  
S. 133.“ 

 

von jeweils fünf Jahren durchzuführen sind, 
Übersichten auf (Fünfjahresübersichten). 

c)  Absatz 4 wird aufgehoben. 
 

 (4) Der Verband legt der Aufsichtsbehörde 
eine Übersicht über die zeitliche Abfolge und 
die geschätzten Kosten der zur Erfüllung der 
Abwasserbeseitigungspflicht noch notwendi-
gen Baumaßnahmen vor. Dabei ist mit dem 
Jahr des Baubeginns anzugeben, welche 
Maßnahmen in den ersten fünf Jahren vorge-
sehen sind; für die übrigen Maßnahmen ge-
nügt die Angabe, ob sie für den sich anschlie-
ßenden Zeitraum von sieben Jahren vorgese-
hen sind oder ob sie frühestens nach Ablauf 
von zwölf Jahren begonnen werden können. 
Die Übersicht ist jeweils im Abstand von fünf 
Jahren erneut vorzulegen. Die Aufsichtsbe-
hörde kann dem Verband für einzelne zur Er-
füllung der Abwasserbeseitigungspflicht not-
wendige Baumaßnahmen angemessene Fris-
ten setzen, wenn 
a)  solche Maßnahmen in der Übersicht 

nicht aufgeführt oder erst nach Ablauf ei-
nes unangemessen langen Zeitraums 
vorgesehen sind, 

b)  die Fristsetzung zur zeitlichen Abstim-
mung mit den von einer Gemeinde durch-
zuführenden Maßnahmen erforderlich ist 
oder 

c)  der Verband die Durchführung entgegen 
den Angaben in der Übersicht ohne zwin-
genden Grund verzögert. 

 
d)  Absatz 5 wird Absatz 4. 
 

 (5) Der Verband hat solche Unternehmen zur 
Erfüllung der Verbandsaufgaben, die die 
oberirdischen Gewässer benachbarter Was-
serverbände oder Wasser- und Bodenver-
bände beeinflussen, mit diesen Verbänden 
vorher abzustimmen. Im Zweifel entscheidet 
auf Antrag die Aufsichtsbehörde des Erftver-
bandes. 
 

  § 4 
Übernahme von Aufgaben und Anlagen 

 
(1) Aufgaben, die durch dieses Gesetz dem 
Verband übertragen sind, haben die bisher 



LANDTAG NORDRHEIN-WESTFALEN - 16. Wahlperiode Drucksache 16/10799 

 
 

204 

dazu Verpflichteten weiter zu erfüllen, bis der 
Verband sie übernimmt. 
 
(2) Der Verband kann Aufgaben im Sinne des 
§ 2, die einer Gebietskörperschaft, einem 
Wasser- und Bodenverband oder öffentlich-
rechtlichen Zweckverband im Verbandsgebiet 
obliegen, nur im Einvernehmen mit der be-
troffenen Gebietskörperschaft oder dem Ver-
band durch Beschluß der Delegiertenver-
sammlung ganz oder teilweise übernehmen. 
Der Beschluß bedarf der Genehmigung der 
Aufsichtsbehörde. Kommt das Einvernehmen 
mit einem Wasser- und Bodenverband nicht 
zustande, entscheidet auf Antrag die Auf-
sichtsbehörde des Erftverbandes. Liegt die 
Übernahme der Aufgabe durch den Erftver-
band im öffentlichen Interesse, kann die Auf-
sichtsbehörde des Erftverbandes die Über-
nahme gegenüber dem betroffenen Wasser- 
und Bodenverband anordnen. 
 
(3) Für die Übertragung von Aufgaben des Er-
ftverbandes auf eine Gebietskörperschaft, ei-
nen Wasser- und Bodenverband oder einen 
öffentlich-rechtlichen Zweckverband im Ver-
bandsgebiet gilt Absatz 2 entsprechend. 
 

5.  § 4 Absatz 4 wird wie folgt geändert: 
 

  

a)  In Satz 1 werden nach dem Wort 
„Abwasserbeseitigung“ die Wörter 
„nach § 46 Absatz 1 Nummer 2 ers-
ter Halbsatz des Landeswasserge-
setzes“ eingefügt.  

 
 
b)  Die Wörter „§ 2 Abs. 1 Nr. 7“ werden 

durch die Wörter „§ 2 Absatz 1 
Nummer 9“ ersetzt. 

 

 (4) Die Bestimmungen der Absätze 2, 3 und 5 
gelten nicht für die Aufgabe der Abwasserbe-
seitigung, soweit diese den in Absatz 2 ge-
nannten Aufgabenträgern obliegt. Die Bestim-
mungen der Absätze 1 und 2 gelten nicht für 
die Aufgabe gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 7, soweit 
diese unter § 5 Abs. 8 des Landesabfallgeset-
zes fällt. 

  (5) Der Verband darf Anlagen, die der Erfül-
lung der in § 2 bezeichneten Aufgaben dien-
lich sind, nur im Einvernehmen mit dem bis-
herigen Eigentümer übernehmen und als Ver-
bandsanlagen betreiben. Wenn die hierfür zu 
gewährende Gegenleistung oder Entschädi-
gung die Kosten überschreitet, die dem Ver-
band durch Herstellung und Betrieb eigener 
Anlagen mit gleicher Wirkung entstehen wür-
den, soll er Anlagen nur übernehmen, wenn 
das öffentliche Interesse es erfordert. 
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  (6) Der Verband soll öffentliche Wasserver-
sorgungsbetriebe mit ihren Zuleitungs- und 
Versorgungsnetzen nicht ohne zwingenden 
Grund übernehmen. 
 
(7) Die bis zum 28. Februar 2007 bestehende 
Aufgabenwahrnehmung auf dem Gebiet der 
Abwasserbeseitigung durch den Verband und 
die in Absatz 2 genannten Aufgabenträger 
bleibt unberührt. 
 

  § 6 
Mitglieder des Verbandes 

 
6.  § 6 Absatz 1 wird wie folgt geändert: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a)  In Satz 1 Nummer 6 Buchstabe a 
werden nach den Wörtern „Grund-
wasser fördern,“ die Wörter „fördern 
lassen,“ eingefügt. 

 (1) Mitglieder des Verbandes sind: 
1.  die jeweiligen Eigentümer der im Ver-

bandsgebiet gelegenen Braunkohlen-
bergwerke, und zwar der 

 a)  unverritzten Felder, 
b)  betriebenen Bergwerke einschließ-

lich ihrer Brikettfabriken, Elektrizi-
tätswerke, Wasserförderanlagen so-
wie sonstigen Aufbereitungsanstal-
ten und Einrichtungen im Sinne von 
§ 2 Abs. 1 Nr. 3 des Bundesbergge-
setzes, 

c)  stillgelegten Bergwerke mit ihren 
Einrichtungen wie zu Buchstabe b; 

2.  die jeweiligen Eigentümer der im Ver-
bandsgebiet gelegenen, nicht unter 
Nummer 1 fallenden Anlagen zur Erzeu-
gung von elektrischer Energie mit einer 
installierten Leistung von wenigstens  
50 000 kW; 

3.  kreisfreie Städte, kreisangehörige 
Städte, Gemeinden und 

4.  Kreise 
 
soweit sie ganz oder teilweise im Verbands-
gebiet liegen; 
 
5.  Unternehmen und sonstige Träger der 

öffentlichen Wasserversorgung im Ver-
bandsgebiet, die hier zum Zweck der 
Nutzung Wasser als Grundwasser för-
dern, aus oberirdischen Gewässern ent-
nehmen oder aus Anlagen des Verban-
des übernehmen; 

6.  
a)  die jeweiligen Eigentümer aller im 

Verbandsgebiet gelegenen industri-
ellen, gewerblichen und sonstigen 
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b) In Satz 2 Buchstabe a werden nach 
den Wörtern „Grundwasser fördern“ 
ein Komma und die Wörter „, för-
dern lassen“ eingefügt.  

 
 

Anlagen und Betriebe, die wenigs-
tens einen in der Satzung festzuset-
zenden Volumenstrom 
- Grundwasser fördern, Wasser 

aus oberirdischen Gewässern 
entnehmen oder aus Anlagen des 
Verbandes übernehmen  
oder 

-  Abwasser einschließlich Kühl-
wasser unmittelbar in Gewässer 
des Verbandsgebietes einleiten; 

b)  gewerbliche Unternehmen und die 
jeweiligen Eigentümer von Grund-
stücken, Verkehrsanlagen und sons-
tigen Anlagen, die keine Mitglieder 
nach Nummern 1, 2, 5 und 6 a sind 
und Unternehmen des Verbandes 
verursachen, erschweren, zu erwar-
ten haben oder von ihnen Vorteile 
haben oder zu erwarten haben; so-
weit ein Erbbaurecht bestellt ist, tritt 
der Erbbauberechtigte an die Stelle 
des Eigentümers; soweit für Ver-
kehrsanlagen eine Baulast besteht, 
tritt deren Träger an die Stelle des 
Eigentümers oder des Erbbaube-
rechtigten; 

7.  die Erftfischereigenossenschaft Berg-
heim. 

 
Mitglieder des Verbandes in den Gruppen 
nach Satz 1 Nrn. 1 bis 6 sind auch Eigentü-
mer, Gebietskörperschaften oder Unterneh-
men außerhalb des Verbandsgebietes, 
 
 

a)  die im Tätigkeitsbereich unmittelbar 
Grundwasser fördern oder 

 
 
 
b)  die Wasser aus Anlagen des Ver-

bandes übernehmen oder 
c)  deren Aufgaben und Pflichten der 

Verband gemäß § 2 Abs. 2 übernom-
men hat. 

 
Auf Antrag werden in den Fällen des Satzes 2 
auch Personen außerhalb des Landes Nord-
rhein-Westfalen als Mitglieder des Verbandes 
in den Gruppen nach Satz 1 Nrn. 1 bis 6 auf-
genommen. Bergwerke und Einrichtungen ge-
mäß Satz 1 Nr. 1 Buchstaben b und c und 
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Satz 2 sind auch das Bergwerkseigentum und 
die Bewilligung im Sinne des Bundesbergge-
setzes, ferner Bergwerke, Bergwerkseigen-
tum und Bewilligungen, die aufgehoben oder 
widerrufen werden oder erlöschen. 
 

  (2) Die Mitgliedschaft in den Fällen des Absat-
zes 1 Satz 1 Nr. 6 b und Absatz 1 Sätze 2 und 
3 setzt voraus, daß in der Satzung festzuset-
zende Mindestbeiträge erreicht werden und 
der Beitragsbescheid dem Veranlagten zuge-
stellt ist (§ 35 Abs. 1 und 2). Unterschreitet ein 
Mitglied in einer Beitragsgruppe den Mindest-
beitrag, erlischt insoweit seine Mitgliedschaft 
mit dem Zeitpunkt, zu dem ihm die hierüber 
getroffene Entscheidung des Vorstandes zu-
gestellt ist. Zwischen dieser Entscheidung 
und der Zustellung entstehen insoweit keine 
neuen Rechte oder Pflichten des Mitgliedes. 
 
(3) Die Interessen derjenigen Eigentümer und 
Unternehmen nach Absatz 1 Satz 1  
Nr. 2 und 6, die die Voraussetzungen für eine 
Mitgliedschaft im Verband nicht erfüllen, neh-
men die Städte und Gemeinden gemäß Ab-
satz 1 Satz 1 Nr. 3 wahr. 
 

  (4) Mitglieder des Verbandes sind auch Ei-
gentümer, Gebietskörperschaften oder Unter-
nehmen im Sinne von Absatz 1, die infolge 
von Veränderungen der wasserwirtschaftli-
chen Verhältnisse den Bedarf an Wasser (§ 
39 Abs. 1) ganz oder teilweise vom Braunkoh-
lenbergbau erhalten. 
 
(5) Die Aufstellung und Führung des Ver-
zeichnisses der Mitglieder wird durch die Sat-
zung geregelt. 
 
(6) Streitigkeiten über Bestehen und Umfang 
der Mitgliedschaft entscheidet der Vorstand. 
Gegen dessen Entscheidung kann binnen ei-
ner Frist von einem Monat seit Zustellung Wi-
derspruch beim Spruchausschuss eingelegt 
werden. 
 

  § 14 
Satzung 

 
(1) Die Satzung regelt die inneren Verhält-
nisse des Verbandes, soweit sie sich nicht be-
reits aus diesem Gesetz ergeben. 
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(2) Über die Satzung und ihre Änderungen be-
schließt die Delegiertenversammlung; die 
Satzung und ihre Änderungen bedürfen der 
Genehmigung durch die Aufsichtsbehörde. 
 

7.  § 14 Absatz 3 wird wie folgt geändert: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a)  In Nummer 5 werden die Wörter 
„Haushalts-, Kassen- und“ gestri-
chen. 

 
b)  In Nummer 6 wird der Punkt am 

Ende durch das Wort „und“ ersetzt. 
 
 

 (3) Die Satzung bestimmt insbesondere: 
1.  den Sitz des Verbandes (§ 1 Abs. 2), 
2.  die Mindestbeiträge für die Begründung 

der Mitgliedschaft (§ 6 Abs. 2), 
3.  die Aufstellung und Führung des Ver-

zeichnisses der Mitglieder (§ 6 Abs. 5), 
4.  die Wertgrenzen für Geschäfte und sons-

tige Angelegenheiten von herausragen-
der Bedeutung, bei deren Erreichen oder 
Überschreiten die Zustimmung des Ver-
bandsrates einzuholen ist (§ 25 Abs. 5 
Nr. 12), 

5.  das Nähere zum Haushalts-, Kassen- 
und Rechnungswesen, zur Wirtschafts-
führung und das Verfahren für die Rech-
nungsprüfung (§ 32 Abs. 2), 

6.  die Orte, in welchen Bekanntmachungen 
des Verbandes auszulegen sind  
(§ 50 Abs. 1). 

 
c)  Folgende Nummer 7 wird angefügt: 
 

  

 „7. die Art der Ausweisung und Ab-
rechnung gegenüber dem vorteilha-
benden Mitglied für die nach § 4 Ab-
satz 2 übernommenen Aufgaben.“ 

 

  

  (4) Die Satzung und jede Änderung sind auf 
Kosten des Verbandes im Gesetz- und Ver-
ordnungsblatt für das Land Nordrhein-Westfa-
len bekanntzumachen. 
(5) Die Verletzung von Verfahrens- oder 
Formvorschriften dieses Gesetzes kann ge-
gen die Satzung nach Ablauf eines Jahres seit 
ihrer Verkündung nicht mehr geltend gemacht 
werden, es sei denn, 
a)  eine vorgeschriebene Genehmigung 

fehlt, 
b)  die Satzung ist nicht ordnungsgemäß öf-

fentlich bekannt gemacht worden, 
c)  der Vorstand hat den Beschluß der Dele-

giertenversammlung vorher beanstandet 
oder 

d)  der Form- oder Verfahrensmangel ist ge-
genüber dem Verband vorher gerügt und 
dabei die verletzte Rechtsvorschrift und 
die Tatsache bezeichnet worden, die den 
Mangel ergibt. 
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Bei der öffentlichen Bekanntmachung der Sat-
zung und ihrer Änderungen ist auf die Rechts-
folge nach Satz 1 hinzuweisen. 
 

  § 15 
Delegiertenversammlung 

 
(1) Die Delegiertenversammlung besteht aus 
insgesamt 102 Delegierten. 
 
(2) 100 Delegierte entfallen auf die Mitglieder-
gruppen gemäß § 6 Abs. 1 Satz 1 Nrn. 1 bis 
6, wobei jede dieser Mitgliedergruppen zu-
nächst fünf Delegiertensitze erhält. Die ver-
bleibenden 70 Sitze werden zusätzlich unter 
diesen Mitgliedergruppen im Verhältnis ihrer 
Beitragsleistungen nach dem d'Hondt'schen 
Höchstzahlverfahren verteilt, wobei eine Mit-
gliedergruppe insgesamt nicht mehr als 66 
Delegierte haben darf. 
 

8.  In § 15 Absatz 3 Satz 7 werden die 
Wörter „§ 65 Abs. 2 des Landeswas-
sergesetzes bleibt“ durch die Wörter „§ 
2 Absatz 2 des Abwasserabgabenge-

setzes Nordrhein-Westfalen vom ein-
setzen: Ausfertigungsdatum und Fund-
stelle des Abwasserabgabengesetzes 

Nordrhein-Westfalen und das Wasser-
entnahmeentgelt gemäß § 2 des Was-
serentnahmeentgeltgesetzes des Lan-
des Nordrhein-Westfalen vom 27. Ja-
nuar 2004 (GV. NRW. S. 30), das zu-
letzt durch  
Artikel 1 des Gesetzes vom  
9. Dezember 2014 (GV. NRW. S. 884) 
geändert worden ist, bleiben“ ersetzt.  

 

 (3) Für jede der in Absatz 2 genannten Mitglie-
dergruppen sind Beitragseinheiten zu ermit-
teln. Die Beitragseinheit eines Mitgliedes 
ergibt sich aus dem Verhältnis seines Mit-
gliedsbeitrages zum Gesamtbeitrag der Mit-
gliedergruppe, multipliziert mit der auf die Mit-
gliedergruppe entfallende Zahl an Delegier-
tensitzen. Jede Beitragseinheit berechtigt zur 
Entsendung einer oder eines Delegierten. Ein 
Mitglied entsendet in die Delegiertenver-
sammlung so viele Delegierte mit je einer 
Stimme, wie es aufgrund seiner Jahresbei-
träge an vollen Beitragseinheiten erreicht. Bei 
der Ermittlung der Beitragseinheiten eines 
Mitgliedes ist sein durchschnittlicher Jahres-
beitrag aus den letzten drei Jahren vor der 
Neubildung der Delegiertenversammlung zu-
grunde zu legen; bei einer Mitgliedschaft von 
weniger als drei Jahren gilt der letzte vor der 
Neubildung der Delegiertenversammlung 
vom Vorstand festgesetzte Jahresbeitrag. So-
lange Jahresbeiträge einzelner Mitglieder 
noch nicht feststehen, gilt der vom Vorstand 
festgesetzte Beitrag. Die Abwasserabgabe 
gemäß § 65 Abs. 2 des Landeswassergeset-
zes sowie die Beiträge gemäß § 38 des Erft-
verbandsgesetzes bleiben bei der Ermittlung 
der Beitragseinheiten unberücksichtigt. 
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  (4) Die Mitglieder einer Mitgliedergruppe mit 
Jahresbeiträgen, die eine volle Beitragsein-
heit nicht erreichen oder darüber hinausgehen 
(Beitragsteileinheiten), werden von der oder 
von dem Vorsitzenden des Verbandsrates zu 
einer Wahlversammlung eingeladen, in der 
die Delegierten für die noch unbesetzten De-
legiertensitze der Mitgliedergruppe sowie eine 
erste oder zweite Nachfolgerin  
oder ein erster oder zweiter Nachfolger für 
den Fall des vorzeitigen Ausscheidens eines 
Delegierten zu wählen sind. Jedes wahlbe-
rechtigte Mitglied einer Mitgliedergruppe kann 
entsprechende Wahlvorschläge machen und 
sich mit seiner Beitragsteileinheit in der Ver-
sammlung vertreten lassen. Vertritt ein Mit-
glied die eigene Beitragsteileinheit  
oder mehrere Beitragsteileinheiten, können 
sie bei der Wahl nur einheitlich eingesetzt 
werden. Gewählt sind die Kandidatinnen  
oder Kandidaten, die die höchsten Summen 
an Beitragsteileinheiten auf sich vereinigen. 
Bleiben hiernach Delegierten- und Nachfolge-
sitze unbesetzt, ist ein weiterer Wahlgang 
durchzuführen; bei gleich hohen Summen an 
Beitragsteileinheiten entscheidet im Bedarfs-
fall das Los. 
 
(5) Der Delegiertenversammlung gehören fer-
ner an eine Delegierte oder ein Delegierter 
des Mitgliedes gemäß § 6 Abs. 1 Satz 1 Nr. 7 
und eine weitere Delegierte oder ein weiterer 
Delegierter, die oder der gewähltes Mitglied 
der Landwirtschaftskammer ist und von dieser 
entsandt wird. Die Delegierten haben in der 
Delegiertenversammlung je eine Stimme. 
 

9.  § 16 wird wie folgt geändert: 
 

 § 16 
Delegierte in der  

Delegiertenversammlung 
 

a) In Absatz 1 werden nach den Wör-
tern „dem Mitglied“ die Wörter „oder 
bei einer Anstalt des öffentlichen 
Rechts des Mitgliedes nach § 114a 
der Gemeindeordnung für das Land 
Nordrhein-Westfalen in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom  
14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666),  
die zuletzt durch Gesetz vom 3. 
Februar 2015 (GV. NRW. S. 208) 
geändert worden ist,“ eingefügt. 

 

 (1) Delegierte oder Delegierter gemäß § 15 
Abs. 3 und 4 kann nur sein, wer selbst Mitglied 
des Verbandes ist, wer bei dem Mitglied be-
ruflich tätig ist, wer bei juristischen Personen 
vertretungsberechtigt ist oder den Organen 
des Mitgliedes angehört. 
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  (2) Ein Mitglied darf nicht durch eine Dele-
gierte oder einen Delegierten vertreten wer-
den, die oder der in einem Dienstverhältnis zu 
einem anderen Mitglied steht. Dies gilt nicht 
für Delegierte gemäß § 15 Abs. 4. 
 
(3) Die oder der Delegierte der Landwirt-
schaftskammer (§ 15 Abs. 5) darf nicht Mit-
glied oder Pächter eines Mitgliedes sein. 
 

b)  Dem Absatz 4 wird folgender Satz 
angefügt:  

 
 
 
 „Zur Angleichung der verbandlichen 

Wahlperiode an die der Kommunen 
und Kreise wird für die Delegierten-
versammlung die Amtszeit der De-
legierten im Jahr 2018 einmalig bis 
zum 31. Dezember 2020 verlän-
gert.“ 

 

 (4) Die Delegierten werden für fünf Jahre in 
die Delegiertenversammlung entsandt. In den 
letzten drei Monaten vor Beendigung der 
Amtszeit sind die Delegierten für die nächste 
Amtszeit zu benennen. Wiederwahl und Wie-
derberufung sind zulässig. 
 

  (5) Von einer Gebietskörperschaft dürfen 
nicht mehr Vertreterinnen oder Vertreter der 
Verwaltung als Mitglieder der Vertretung der 
Gebietskörperschaft entsandt werden. Min-
destens die Hälfte aller Delegierten der 
Kreise, Städte und Gemeinden muß einer 
Vertretung der Gebietskörperschaften ange-
hören. Dies gilt auch für Wahlen nach § 15 
Abs. 4. 
 
(6) Das Amt als Delegierte oder Delegierter 
erlischt vorzeitig durch Abwahl oder Abberu-
fung, durch Ungültigkeit der Wahl aufgrund ei-
ner Entscheidung im Wahlprüfungsverfahren, 
durch Niederlegung des Amtes, Wegfall der 
für die Entsendung jeweils maßgebenden Vo-
raussetzungen, Wahl zum Mitglied des Ver-
bandsrates, Eintritt der Geschäftsunfähigkeit 
oder der beschränkten Geschäftsfähigkeit, 
Verlust der Fähigkeit zur Bekleidung öffentli-
cher Ämter oder Tod. Scheidet eine Dele-
gierte oder ein Delegierter vorzeitig aus, ist 
eine Ersatzberufung für den Rest der Amtszeit 
vorzunehmen oder wird die gewählte Nachfol-
gerin oder der gewählte Nachfolger Delegierte 
oder Delegierter. 
 

c)  Nach Absatz 7 Satz 1 wird folgender 
Satz eingefügt: 

 

 (7) Der Vorstand hat alle fünf Jahre eine neue 
Liste aufzustellen, in der die Mitglieder, ihre zu 
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 „Zur Angleichung an Absatz 4 Satz 

4 wird die Frist für die Aufstellung 
der Mitgliederliste nach Satz 1 im 
Jahr 2018 einmalig um zwei Jahre 
verlängert.“ 

 

berücksichtigenden Jahresbeiträge, die zuge-
hörigen Beitragseinheiten und Beitragsteilein-
heiten aufzuführen sind. Unverzüglich nach 
ihrer Aufstellung sind Auszüge aus der Liste 
den Mitgliedern mit der Aufforderung bekannt-
zugeben, innerhalb einer bestimmten Frist 
ihre Delegierten gegenüber der oder dem Vor-
sitzenden des Verbandsrates für eine neue 
Amtsperiode zu benennen. Ferner lädt die o-
der der Vorsitzende des Verbandsrates mit 
mindestens zweiwöchiger Frist unter Angabe 
der Tagesordnung zu den Wahlversammlun-
gen ein und leitet sie; § 22 Abs. 4 und 7 gilt 
entsprechend. Wird für eine Mitgliedergruppe 
nur ein Wahlvorschlag für alle auf sie entfal-
lenden Delegierten und Nachfolgerinnen oder 
Nachfolger gemacht und stimmen alle Mitglie-
der dieser Gruppe dem Vorschlag schriftlich 
zu, so gelten die Vorgeschlagenen als ge-
wählt. Einer Einberufung der Versammlung 
dieser Mitgliedergruppe bedarf es nicht. Das 
Nähere regelt die Satzung. 
 

  § 22 
Sitzungen der Delegiertenversammlung, 

Beschlussfassung 
 

  (1) Die oder der Vorsitzende des Verbandsra-
tes lädt die Delegierten unter Angabe der Ta-
gesordnung mit mindestens dreiwöchiger 
Frist zu den Sitzungen und unterrichtet die 
Mitglieder des Verbandsrates, den Vorstand 
und die Abteilungsleiterinnen und Abteilungs-
leiter. 
 
(2) Die Delegiertenversammlung ist jährlich 
mindestens einmal einzuberufen. Sie ist 
grundsätzlich öffentlich; das Nähere regelt die 
Satzung. Sie ist ferner einzuberufen, wenn 
dies bei der oder bei dem Vorsitzenden des 
Verbandsrates 
a)  vom Vorstand oder 
b)  von mindestens einem Drittel der Dele-

gierten 
schriftlich unter Angabe des Beratungsgegen-
standes beantragt wird. 
 
(3) Die oder der Vorsitzende des Verbandsra-
tes leitet die Sitzungen der Delegiertenver-
sammlung. Die weiteren Mitglieder des Ver-
bandsrates, der Vorstand und die Abteilungs-
leiterinnen oder Abteilungsleiter sollen an den 
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Sitzungen teilnehmen. Die Mitglieder des Ver-
bandsrates, der Vorstand und die Abteilungs-
leiterinnen oder Abteilungsleiter sind nicht 
stimmberechtigt. 
 
(4) Die Delegiertenversammlung ist beschluß-
fähig, wenn alle Delegierten rechtzeitig gela-
den sind und mindestens die Hälfte aller De-
legierten anwesend ist. Bei Beschlussunfähig-
keit kann die oder der Vorsitzende eine neue 
Sitzung anberaumen, in der die Delegierten-
versammlung bei gleicher Tagesordnung 
ohne Rücksicht auf die Zahl der anwesenden 
Delegierten beschlußfähig ist. Hierauf muß in 
der Ladung hingewiesen werden. 
 
(5) Der Beschlußfähigkeit steht nicht entge-
gen, daß für vorzeitig ausgeschiedene Dele-
gierte noch keine Ersatzwahl oder Ersatzbe-
rufung vorgenommen wurde. 
 
(6) Die Delegiertenversammlung bildet ihren 
Willen mit der Mehrheit der abgegebenen gül-
tigen Stimmen, wobei jede oder jeder Dele-
gierte eine Stimme hat. Bei Beschlüssen und 
Wahlen zählen Stimmenthaltungen und un-
gültige Stimmen zur Feststellung der Be-
schlußfähigkeit, nicht aber zur Berechnung 
der Mehrheit mit. Stimmengleichheit bedeutet 
Ablehnung. 
 
(7) Über die Sitzungen der Delegiertenver-
sammmlung sind Niederschriften zu fertigen. 
Beschlüsse sind besonders zu kennzeichnen. 
Die Niederschriften sind von der oder von 
dem Vorsitzenden des Verbandsrates und 
von einer oder einem von der Delegiertenver-
sammlung zu bestimmenden Delegierten zu 
unterzeichnen. 
 

10.  In § 22 Absatz 8 Satz 2 wird die Angabe 
„29“ durch die Angabe „63“ und das 
Wort „Naturschutzverbände“ durch das 
Wort „Naturschutzvereinigungen“ er-
setzt. 

 

 (8) Je eine Vertreterin oder ein Vertreter der 
Bezirksregierung Arnsberg als obere Bergbe-
hörde und der im Verbandsgebiet zuständi-
gen Bezirksregierungen können mit beraten-
der Stimme an den Sitzungen der Delegier-
tenversammlung teilnehmen. Eine Vertreterin 
oder ein Vertreter der nach § 29 des Bun-
desnaturschutzgesetzes anerkannten Natur-
schutzverbände, die oder der vom Landes-
büro Nordrhein-Westfalen für fünf Jahre be-
nannt wird, kann mit beratender Stimme an 
den öffentlichen Sitzungen der Delegierten-
versammlung teilnehmen. 
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  (9) Die Vertreterinnen oder Vertreter nach Ab-

satz 8 werden zum selben Zeitpunkt und im 
selben Umfang für die Sitzungen unterrichtet 
wie die Delegierten. 
 
(10) Die Mitglieder des Verbandes, die nicht 
selbst Delegierte stellen, können als Zuhörer 
an den Sitzungen der Delegiertenversamm-
lung teilnehmen. Ort, Zeitpunkt und Tagesord-
nung sind mindestens drei Wochen vor der 
Sitzung den Mitgliedern bekanntzumachen. 
 

  § 23 
Aufgaben der Delegiertenversammlung 

 
(1) Die Delegiertenversammlung beschließt 
über die Satzung, ihre Änderungen und über 
die Veranlagungsrichtlinien. Sie wählt die Mit-
glieder des Verbandsrates. 
 

11.  § 23 Absatz 2 wird wie folgt geändert: 
 
 
 
 
 
 
 
 

a)  Nummer 3 wird wie folgt gefasst: 
 

 „3. die Feststellung des Wirtschafts-
plans und seiner Änderungen, die 
Aufstellung der Finanzplanung  
(§ 30a) sowie die Entscheidung 
über die Inanspruchnahme von 
Rücklagen,“ 

 
b)  In Nummer 4 und Nummer 6 wer-

den jeweils die Wörter „der Jahres-
rechnung oder“ gestrichen. 

 
 
 
 
 

c)  Nummer 7 wird wie folgt gefasst: 
 

 „7. die Aufstellung der Übersichten 
gemäß § 3 Absatz 3 und des Ab-
wasserbeseitigungskonzeptes nach 
§ 53 des Landeswassergesetzes,“ 

 (2) Ferner bleiben der Delegiertenversamm-
lung unbeschadet weitergehender Satzungs-
regelungen vorbehalten: 
1.  der Erlaß einer Geschäftsordnung für die 

Delegiertenversammlung und einer 
Wahlordnung, 

2.  die Entscheidung über die Anfechtung 
von Wahlen, 

 
 
 
3.  die Feststellung des Haushaltsplans und 

seiner Nachträge oder des Wirtschafts-
plans und seiner Änderungen, die Auf-
stellung des Finanzplans (§ 30) sowie die 
Entscheidung über die Inanspruchnahme 
von Rücklagen, 

 
4.  die Bestellung der Prüfstelle für die Prü-

fung der Jahresrechnung oder des Jah-
resabschlusses und die Wahl der Rech-
nungsprüferinnen oder Rechnungsprü-
fer, 

5.  die Entgegennahme des Jahresberich-
tes, 

6.  die Abnahme der Jahresrechnung oder 
des Jahresabschlusses und Entlastung 
des Vorstandes, 

7.  die Aufstellung der Übersichten (§ 3 Abs. 
3 und 4), 
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8.  die Entscheidung über die Übernahme 

von Aufgaben (§ 2 Abs. 2, § 4), 
9.  die Entscheidung über die Übernahme 

von Anlagen und Auftragsarbeiten. 
 

  (3) Die Delegiertenversammlung entscheidet 
über Beanstandungen des Vorstandes ge-
mäß § 28 Abs. 3. 
 

  § 24  
Zusammensetzung, Wahl und Amtszeit 

des Verbandsrates 
 
(1) Der Verbandsrat besteht aus fünfzehn Mit-
gliedern, die von der Delegiertenversamm-
lung gewählt werden. Zunächst entfallen auf 
die 

1. Mitgliedergruppe gemäß  
§ 6 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 
(Braunkohlenbergbau) 

1 Mitglied, 

2. Mitgliedergruppe gemäß  
§ 6 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 
(Elektrizitätswirtschaft) 

1 Mitglied, 

3. Mitgliedergruppe gemäß  
§ 6 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 
(kreisfreie Städte, kreisan-
gehörige Städte und Ge-
meinden) 

2 Mitglieder, 

4. Mitgliedergruppe gemäß  
§ 6 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 
(Kreise) 

1 Mitglied, 

5. Mitgliedergruppe gemäß  
§ 6 Abs. 1 Satz 1 Nr. 5 (Un-
ternehmen und sonstige 
Träger der öffentlichen Was-
serversorgung) 

1 Mitglied, 

6. Mitgliedergruppe gemäß  
§ 6 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 (ge-
werbliche Unternehmen, 
Grundstücke, Verkehrsanla-
gen und sonstige Anlagen) 

1 Mitglied, 

7. Vertreterinnen oder Vertre-
ter der Arbeitnehmer des 
Verbandes 

5 Mitglieder. 

 
Die verbleibenden drei Sitze im Verbandsrat 
verteilen sich nach dem d'Hondt'schen 
Höchstzahlverfahren auf die Mitgliedergrup-
pen gemäß Satz 2 Nrn. 1 bis 6. Für die Ver-
treterinnen oder Vertreter der Kreise, Städte 
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und Gemeinden gilt § 16 Abs. 5 Satz 2 ent-
sprechend. Grundlage ist das Beitragsverhält-
nis, das sich für diese Mitgliedergruppen aus 
den durchschnittlichen Beitragsleistungen der 
letzten drei Jahre vor Bildung des Verbands-
rates ergibt; § 15 Abs. 3 Satz 7 gilt entspre-
chend. 
 

  (2) Die Mitglieder des Verbandsrates nach 
Absatz 1 Satz 2 Nr. 7 werden von der Dele-
giertenversammlung aus je einem Vorschlag 
des Personalrates des Verbandes gemäß 
Satz 2 Nrn. 1 und 2 gewählt. Die Vorschläge 
müssen mindestens die doppelte Anzahl der 
zu wählenden Mitglieder des Verbandsrates 
enthalten, und zwar für: 
1.  drei Arbeitnehmer-Vertreterinnen oder -

Vertreter, die in einem Beschäftigungs-
verhältnis zum Verband stehen; 

2.  zwei weitere Arbeitnehmer-Vertreterin-
nen oder -Vertreter, die nicht Beschäf-
tigte des Verbandes sind. Diesem Wahl-
gang des Personalrates werden Vor-
schläge der im Verband vertretenen Ge-
werkschaften zugrundegelegt. 

 
Die Wahl ist eine Personenwahl. Das Nähere 
regelt die Satzung. 
 
(3) Mitglied des Verbandsrates kann nicht 
sein, wer Delegierte oder Delegierter in der 
Delegiertenversammlung ist. Im übrigen gilt § 
16 Abs. 1 und 2 entsprechend. 
 
(4) In der Satzung kann bestimmt werden, 
daß für jedes Mitglied des Verbandsrates in 
gleicher Weise ein stellvertretendes Mitglied 
des Verbandsrates gewählt wird. 
 
(5) Der Verbandsrat wählt aus seiner Mitte die 
Vorsitzende oder den Vorsitzenden und deren 
oder dessen Stellvertreterin oder Stellvertre-
ter. Gehört die oder der Vorsitzende den Mit-
gliedern gemäß Absatz 1 Satz 2  
Nr. 3, 4 und 5 an, ist die Stellvertreterin oder 
der Stellvertreter von den Mitgliedern gemäß 
Absatz 1 Satz 2 Nr. 1, 2 oder 6 zu stellen. Ge-
hört die oder der Vorsitzende den Mitgliedern 
gemäß Absatz 1 Satz 2 Nr. 1, 2 oder 6 an, ist 
die Stellvertreterin oder der Stellvertreter von 
den Mitgliedern gemäß Absatz 1 Satz 2 Nr. 3, 
4 oder 5 zu stellen. Gewählt ist, wer im ersten 
Wahlgang mehr als die Hälfte der gültigen 
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Stimmen der anwesenden Mitglieder des Ver-
bandsrates auf sich vereinigt. Kommt eine 
Wahl hiernach nicht zustande, ist gewählt, 
wer in einem zweiten Wahlgang die meisten 
Stimmen erhält. Bei Stimmengleichheit ent-
scheidet das Los. 
 

12.  Dem § 24 Absatz 6 wird folgender Satz 
angefügt: 

 
 
 

 „In Anpassung an die in § 16  
Absatz 4 Satz 4 getroffene Rege-
lung findet die Wahl des Verbands-
rates anstatt im Jahr 2018 im Jahr 
2020 statt.“ 

 

 (6) Die Amtszeit des Verbandsrates beträgt 
fünf Jahre. Die Mitglieder führen nach Been-
digung der Amtszeit ihr Amt weiter, bis der 
neue Verbandsrat gewählt ist. Wiederwahl ist 
zulässig. Im übrigen gilt § 16 Abs. 6 entspre-
chend. 
 

  (7) Die Delegiertenversammlung kann Mitglie-
der des Verbandsrates und deren Stellvertre-
terinnen oder Stellvertreter wegen grober Ver-
letzung der ihnen dem Verband gegenüber 
obliegenden Pflichten abwählen. Der Be-
schluß bedarf der Mehrheit von zwei Dritteln 
aller Delegierten. In derselben Sitzung ist eine 
Ersatzwahl für den Rest der Amtszeit vorzu-
nehmen. 
 
 

  § 25  
Aufgaben des Verbandsrates 

 
(1) Der Verbandsrat hat die ihm durch dieses 
Gesetz zugewiesenen Aufgaben. Er ist an die 
Beschlüsse der Delegiertenversammlung ge-
bunden. Er überwacht die Führung der Ge-
schäfte durch den Vorstand. 
 
(2) Der Verbandsrat wählt den Vorstand. Er 
bestimmt die oder den insbesondere für per-
sonelle und soziale Angelegenheit des Ver-
bandes zuständige(n) Abteilungsleiterin oder 
Abteilungsleiter, die oder der nicht gegen die 
Stimmen der Mehrheit der Arbeitnehmer-Ver-
treterinnen oder -Vertreter bestellt werden 
darf. 
 
(3) Für die Abberufung des Vorstandes aus ei-
nem wichtigen Grund ist § 26 Abs. 5 entspre-
chend anzuwenden. Die Abberufung der Ab-
teilungsleiterin oder des Abteilungsleiters aus 
der ihr oder ihm gemäß Absatz 2 Satz 2 über-
tragenen Funktion ist nur mit den Stimmen der 
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Mehrheit der Arbeitnehmer-Vertreterinnen o-
der -Vertreter möglich. 
 
(4) Der Verbandsrat beschließt über: 
1.  seine Geschäftsordnung, 
2.  die Bestellung von Beauftragten nach 

dem Wasserhaushaltsgesetz, dem Ab-
fallgesetz und dem Bundes-Immissions-
schutzgesetz, 

3.  den Abschluß eines Dienstvertrages mit 
dem Vorstand, 

4.  die Geschäftsordnung für die Verbands-
verwaltung, 

5.  die übrigen Zuständigkeiten der oder des 
gemäß Absatz 2 Satz 2 bestimmten Ab-
teilungsleiterin oder Abteilungsleiters in-
nerhalb der Verbandsverwaltung und 
ihre oder seine Stellung gegenüber dem 
Vorstand in personellen und sozialen An-
gelegenheiten, 

6.  die Genehmigung von überplanmäßigen 
und außerplanmäßigen Ausgaben (§ 31 
Abs. 2) oder erfolggefährdenden Mehr-
aufwendungen. 

 
 
 
 
 

13.  § 25 Absatz 5 wird wie folgt geändert: 
 

a)  Nummer 1 wird wie folgt gefasst: 
 

 „1. Entwürfe der Übersichten ge-
mäß § 3 Absatz 3 und Entwurf des 
Abwasserbeseitigungskonzeptes 
nach § 53 des Landeswassergeset-
zes,“ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

b)  Nummer 6 wird wie folgt gefasst: 
 

 „6. Bestellung von Sicherheiten aller 
Art, insbesondere über das Einge-

 (5) Der Zustimmung des Verbandsrates be-
darf der Vorstand in folgenden Angelegenhei-
ten: 
 
1.  Entwürfe der Übersichten (§ 3 Abs. 3 und 

4), 
 
 
 
2.  Bau- und Maßnahmepläne für die Ver-

bandsunternehmen, 
3.  Anordnung der Inanspruchnahme von 

Grundstücken und Anlagen der Mitglie-
der und von Dritten sowie die Festset-
zung der Entschädigung (§ 8 Abs. 5,  
§ 9 Abs. 3), 

4.  Anträge auf Durchführung von Enteig-
nungsverfahren (§ 10), 

5.  Gewährung von Darlehen an Stellen au-
ßerhalb des Verbandes, 

6.  Übernahme einer fremden Verbindlich-
keit, insbesondere über die Eingehung 
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hen von Bürgschaften, Patronatser-
klärungen und Gewährverträgen, 
ohne Rücksicht auf die Höhe der 
Verpflichtung,“ 

 
c)  In Nummer 7 werden nach dem 

Wort „Handelsgewerbe“ die Wörter 
„sowie bei Änderungen der diesen 
Geschäften zugrunde liegenden 
Verträgen“ eingefügt.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

d)  Nummer 13 wird wie folgt gefasst: 
 

 „13. Entwurf des Wirtschaftsplans 
und seiner Änderungen und der Fi-
nanzplanung (§ 30a).“ 

 
 

von Bürgschaften und über Gewährver-
träge, ohne Rücksicht auf die Höhe der 
Verpflichtung, 

 
 
7.  Bildung von oder Eintritt in Handelsge-

sellschaften sowie in Vereinigungen bür-
gerlichen Rechts mit eigener oder ohne 
eigene Rechtspersönlichkeit, die auf eine 
wirtschaftliche Betätigung ausgerichtet 
sind, oder in kommunale Arbeitsgemein-
schaften oder Zweckverbände und Betei-
ligung als stiller Gesellschafter an einem 
Handelsgewerbe, 

8.  Abschluß und Kündigung von Tarifverträ-
gen sowie Grundsätze für die Anstel-
lungsverhältnisse der Beschäftigten, 

9.  Verfolgung von Rechtsbehelfen gegen 
aufsichtsrechtliche Verfügungen und An-
ordnungen, 

10.  Festsetzung von Zwangsmitteln (§ 47), 
11.  Bestellung einer Abteilungsleiterin oder 

eines Abteilungsleiters zur ständigen 
Vertreterin oder zum ständigen Vertreter 
des Vorstandes, 

12.  Geschäfte und sonstige Angelegenhei-
ten von herausragender Bedeutung, de-
ren Wert die in der Satzung festzusetzen-
den Beträge erreicht oder überschreitet, 

 
 
 
13.  Entwurf des Haushaltsplans, seiner 

Nachträge und des Finanzplans (§ 30) o-
der des Wirtschaftsplans und seiner Än-
derungen (§ 30 a), 

14.  Erklärung des Benehmens gegenüber 
dem Braunkohlenausschuss (§ 12  
Abs. 1), 

15. Überlassung der Durchführung von Unter-
nehmen (§ 3 Abs. 2). 

 
  § 27 

Vorstand 
 
(1) Die oder der Vorsitzende des Verbandsra-
tes ist Dienstvorgesetzte oder Dienstvorge-
setzter des Vorstandes. 
 
(2) Wer zum Vorstand gewählt wird, muß die 
für sein Amt erforderlichen Voraussetzungen 
erfüllen. Seine Amtszeit beträgt fünf Jahre. 
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Wiederwahlen sind zulässig. Die Wahl ist frü-
hestens neun Monate und spätestens drei 
Monate vor Ablauf der Amtszeit durchzufüh-
ren. Die Amtszeit endet spätestens mit Ablauf 
des Monats, in dem der Vorstand das  
67. Lebensjahr vollendet. Für Vorstände, die 
am 1. Januar 2013 im Amt sind und deren 
Amtszeit bis längstens 2017 läuft, findet die 
Altersgrenze nach Satz 5 nur mit deren Zu-
stimmung Anwendung. 
 
(3) Für die Abteilungsleiterin oder den Abtei-
lungsleiter gemäß § 25 Abs. 2 Satz 2 gilt Ab-
satz 2 sinngemäß. 
 

14.  Dem § 27 wird folgender Absatz 4 an-
gefügt: 

 

  

 „(4) Der Vorstand hat entsprechend 
den Regelungen der Eigenbetriebs-
verordnung für das Land Nordrhein-
Westfalen vom 16. November 2004 
(GV. NRW. S. 644, ber. 2005 S. 15) 
in der jeweils geltenden Fassung 
seine Vergütung im Jahresab-
schluss individualisiert offen zu le-
gen.“ 

 
 
 
 
 

  

  § 28 
Aufgaben des Vorstandes 

 
(1) Der Vorstand erledigt die Geschäfte der 
laufenden Verwaltung und hat die Aufgaben, 
die nicht aufgrund dieses Gesetzes oder der 
Satzung der Delegiertenversammlung, dem 
Verbandsrat, der oder dem Vorsitzenden des 
Verbandsrates oder dem Spruchausschuss 
obliegen. Er bereitet die Beschlüsse der Dele-
giertenversammlung und des Verbandsrates 
vor und führt sie aus, soweit sich aus den Be-
schlüssen nichts anderes ergibt. Der Vorstand 
ist Dienstvorgesetzter der Beschäftigten des 
Verbandes und Leiter der Verbandsverwal-
tung. 
 
(2) In Fällen, die keinen Aufschub dulden, ins-
besondere bei Gefahr im Verzuge, entschei-
det der Vorstand auch über Angelegenheiten, 
deren Wert die in der Satzung festgesetzten 
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Beträge erreicht oder überschreitet. Diese 
Entscheidungen sind der oder dem Vorsitzen-
den des Verbandsrates unverzüglich mitzutei-
len und dem Verbandsrat in der nächsten Sit-
zung bekanntzugeben. 
 

15.  In § 28 Absatz 3 Satz 1 werden nach 
der Angabe „5“ die Wörter „sowie zu § 
2 Absatz 4 Satz 4“ eingefügt. 

 

 (3) Der Vorstand kann Beschlüsse des Ver-
bandsrates zu § 25 Abs. 4 und 5, die den In-
teressen des Verbandes zuwiderlaufen, bean-
standen. Er legt diese Beschlüsse mit einer 
schriftlichen Begründung seiner Beanstan-
dung der Delegiertenversammlung zur Ent-
scheidung vor. Die Beanstandung hat auf-
schiebende Wirkung. Die Delegiertenver-
sammlung hat innerhalb von zwei Monaten 
über die Angelegenheit zu entscheiden. 
 

16.  Die Überschrift des Sechsten Teils wird 
wie folgt gefasst: 

 

  

„Sechster Teil 
Finanzplanung, Wirtschaftsführung 

und Rechnungswesen, Beiträge“ 
 

 Sechster Teil 
Haushaltsplan, Finanzplan, Wirtschafts-
führung und Rechnungswesen, Beiträge 

17.  § 30 wird aufgehoben. 
 

 § 30 
Haushaltsplan, Finanzplan 

 
(1) Die Delegiertenversammlung stellt für je-
des Haushaltsjahr vor seinem Beginn den 
Haushaltsplan fest und beschließt über den 
Gesamtbetrag der aufzunehmenden Kredite, 
den Gesamtbetrag der Verpflichtungsermäch-
tigungen und den Höchstbetrag der Kassenk-
redite; der Haushaltsplan muß in Einnahmen 
und Ausgaben ausgeglichen sein. Haushalts-
jahr ist das Kalenderjahr. 
 
(2) Der Haushaltsplan besteht aus dem Ge-
samtplan und den Einzelplänen entsprechend 
den Aufgaben des Verbandes gemäß § 2. Er 
gliedert sich in den Verwaltungshaushalt und 
den Vermögenshaushalt und enthält alle für 
die Aufgabenerfüllung des Verbandes im 
Haushaltsjahr 
1.  benötigten Einnahmen, 
2.  zu leistenden Ausgaben, 
3.  notwendigen Verpflichtungsermächti-

gungen. 
 
Der Nachweis der Rücklagen, eine Übersicht 
über den Schuldenstand und die Stellenpläne 
für die Beschäftigten sind dem Haushaltsplan 
als Anlagen beizufügen. 
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  (3) Einnahmen und Ausgaben nach § 38 sind 

im Haushaltsplan gesondert nachzuweisen. 
 
(4) Der von der Delegiertenversammlung fest-
gestellte Haushaltsplan ist unverzüglich mit 
seinen Anlagen der Aufsichtsbehörde anzu-
zeigen. 
 
(5) Der Haushaltsplan kann nur durch Nach-
träge geändert werden, über die spätestens 
bis zum Ablauf des betreffenden Haushalts-
jahres zu beschließen ist. Für sie gelten die 
Vorschriften der Absätze 1 bis 4 entspre-
chend. Ein Nachtrag zum Haushaltsplan ist 
aufzustellen, wenn während des Haushalts-
jahres erkennbar ist, daß durch über- und au-
ßerplanmäßige Ausgaben von erheblichem 
Umfang der im Haushaltsplan vorgesehene 
Ausgleich der Einnahmen und Ausgaben trotz 
Ausnutzung jeder Sparmöglichkeit nicht zu er-
reichen ist. 
 

  (6) Ist der Haushaltsplan bis zum Beginn des 
Haushaltsjahres nicht festgestellt, gelten die 
Haushaltsansätze und die Kreditermächtigun-
gen des Vorjahres vorläufig weiter. Sieht der 
Haushaltsplanentwurf für das betreffende 
Jahr niedrigere Haushaltsansätze und eine 
niedrigere Kreditermächtigung vor, gelten 
diese. Die Beiträge sind nach der Beitragsliste 
des Vorjahres vorbehaltlich einer späteren 
Verrechnung zu zahlen. 
 
(7) Die Delegiertenversammlung stellt jährlich 
mit dem Haushaltsplan einen fünfjährigen Fi-
nanzplan auf, der mit den Übersichten gemäß 
§ 3 Abs. 3 und 4 abzustimmen ist und Umfang 
sowie Zusammensetzung der voraussichtli-
chen Ausgaben und Deckungsmöglichkeiten 
darstellt. Das erste Planungsjahr der Finanz-
planung ist das laufende Haushaltsjahr. Der 
Finanzplan muß in Einnahmen und Ausgaben 
ausgeglichen sein. 
 

18.  § 30 a wird wie folgt gefasst: 
 

  

„§ 30a 
Wirtschaftsplan, Finanzplanung 

 

 § 30 a 
Wirtschaftsplan 

 (1) Der Verband wirtschaftet nach den 
Grundsätzen des kaufmännischen 

 (1) Der Verband kann anstelle des Wirtschaf-
tens nach einem Haushaltsplan ein kaufmän-
nisches Rechnungswesen einführen. 
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Rechnungswesens. Für die Buchfüh-
rung des Verbandes, die Kostenrech-
nung und den Jahresabschluss sind  
§ 19 Absatz 1 Satz 1, 2 erste Alterna-
tive, Absatz 2 und 3, §§ 21, 22 Absatz 
1,  
§§ 23 und 24 der Eigenbetriebsverord-
nung für das Land Nordrhein-Westfa-
len entsprechend anzuwenden. 

 
 (2) Die Delegiertenversammlung stellt 

für jedes Wirtschaftsjahr vor seinem 
Beginn den Wirtschaftsplan fest und 
beschließt über den Gesamtbetrag der 
aufzunehmenden Kredite, den Ge-
samtbetrag der Verpflichtungsermäch-
tigungen und den Höchstbetrag der 
Kredite zur Liquiditätssicherung. Der 
Wirtschaftsplan muss ausgeglichen 
sein. Wirtschaftsjahr ist das Kalender-
jahr. 

 

 (2) Die Delegiertenversammlung stellt für je-
des Wirtschaftsjahr vor seinem Beginn den 
Wirtschaftsplan fest und beschließt über den 
Gesamtbetrag der aufzunehmenden Kredite, 
den Gesamtbetrag der Verpflichtungsermäch-
tigungen und den Höchstbetrag der Kassenk-
redite; der Wirtschaftsplan muß in Einnahmen 
und Ausgaben ausgeglichen sein. Wirt-
schaftsjahr ist das Kalenderjahr.  
§ 30 Abs. 5 gilt entsprechend. 

 (3) Der Wirtschaftsplan besteht aus 
dem Erfolgsplan, dem Vermögensplan 
und der Stellenübersicht. Dem Wirt-
schaftsplan sind als Anlagen der Nach-
weis der Rücklagen und die Finanzpla-
nung beizufügen. Die §§ 15 bis 18 der 
Eigenbetriebsverordnung für das Land 
Nordrhein-Westfalen gelten entspre-
chend. 

 

 (3) Der Wirtschaftsplan besteht aus dem Er-
folgsplan und dem Vermögensplan. Dem 
Wirtschaftsplan sind als Anlagen beizufügen 
die Stellenübersicht, der Nachweis der Rück-
lagen und der Finanzplan, der mit den Über-
sichten gemäß § 3 Abs. 2 und 3 abzustimmen 
ist. Der Finanzplan muss in Einnahmen und 
Ausgaben ausgeglichen sein. § 14  
Abs. 1 und §§ 15 bis 18 der Eigenbetriebsver-
ordnung - EigVO - (GV. NW. 1988 S. 324) gel-
ten entsprechend. 
 

  (4) Für die Buchführung des Verbandes, die 
Kostenrechnung und den Jahresabschluss 
sind §§ 19, 21, 22 Abs. 1 und 3, 23 und 24 der 
Eigenbetriebsverordnung entsprechend an-
zuwenden. 
 
(5) Zur Stärkung einer wirtschaftlichen Be-
triebsführung kann das Ministerium für Um-
welt und Naturschutz, Landwirtschaft und Ver-
braucherschutz (Ministerium) im Einzelfall 
zeitlich begrenzte Abweichungen und Ergän-
zungen unter Beachtung der Grundsätze des 
kaufmännischen Rechnungswesens von und 
zu den in Absatz 3 und 4 genannten Regelun-
gen der Eigenbetriebsverordnung über den 
Wirtschaftsplan, die Jahresrechnung, die 
Buchführung, die Deckungsfähigkeit und die 
Übertragbarkeit zulassen. 
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 (4) Der von der Delegiertenversamm-
lung festgestellte Wirtschaftsplan ist 
unverzüglich mit seinen Anlagen der 
Aufsichtsbehörde anzuzeigen. 

 

 (6) Der von der Delegiertenversammlung fest-
gestellte Wirtschaftsplan ist mit seinen Anla-
gen unverzüglich der Aufsichtsbehörde anzu-
zeigen. 

(5) Der Wirtschaftsplan ist unverzüg-
lich zu ändern, wenn  

 

 (7) Der Wirtschaftsplan ist unverzüglich zu än-
dern, wenn 
 

1. das Jahresergebnis sich gegenüber 
dem Erfolgsplan erheblich ver-
schlechtern wird und diese Ver-
schlechterung eine Änderung des 
Vermögensplanes bedingt, 

 

 1.  das Jahresergebnis sich gegenüber dem 
Erfolgsplan erheblich verschlechtern wird 
und diese Verschlechterung eine Ände-
rung des Vermögensplanes bedingt oder 

 

2.  höhere Kredite erforderlich werden, 
 

 2.  höhere Kredite erforderlich werden oder 
 

3.  im Vermögensplan über- und au-
ßerplanmäßige Ausgaben für Inves-
titionen durch Einsparungen oder 
Mehreinnahmen nicht gedeckt wer-
den können, 

 

  

4. im Vermögensplan weitere Ver-
pflichtungsermächtigungen vorge-
sehen werden sollen oder 

 

 3. im Vermögensplan weitere Verpflich-
tungsermächtigungen vorgesehen wer-
den sollen oder 

 
5.  eine erhebliche Vermehrung oder 

Hebung der in der Stellenübersicht 
vorgesehenen Stellen erforderlich 
wird, es sei denn, dass es sich um 
eine vorübergehende Einstellung 
von Aushilfskräften handelt. 

 

 4.  eine erhebliche Vermehrung oder He-
bung der in der Stellenübersicht vorgese-
henen Stellen erforderlich wird, es sei 
denn, daß es sich um eine vorüberge-
hende Einstellung von Aushilfskräften 
handelt. 

 
(6) Änderungen des Wirtschaftsplanes 
sind der Aufsichtsbehörde unverzüg-
lich anzuzeigen. 

 

 (8) Änderungen des Wirtschaftsplanes sind 
der Aufsichtsbehörde unverzüglich anzuzei-
gen. 

(7) Zur Stärkung einer wirtschaftlichen 
Betriebsführung kann die Aufsichtsbe-
hörde im Einzelfall zeitlich begrenzte 
Abweichungen und Ergänzungen un-
ter Beachtung der Grundsätze des 
kaufmännischen Rechnungswesens 
von und zu den in Absatz 1 und 3 ge-
nannten Regelungen der Eigenbe-
triebsverordnung für das Land Nord-
rhein-Westfalen über den Wirtschafts-
plan, den Jahresabschluss, die Buch-
führung, die Deckungsfähigkeit und die 
Übertragbarkeit zulassen. 
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(8) Ist der Wirtschaftsplan bis zum Be-
ginn des Wirtschaftsjahres nicht fest-
gestellt, gelten die Ansätze und Kredi-
termächtigungen des Vorjahres vorläu-
fig weiter. Sieht der Wirtschaftsplan-
entwurf für das betreffende Jahr niedri-
gere Ansätze und eine niedrigere Kre-
ditermächtigung vor, gelten diese. Die 
Beiträge sind nach der Beitragsliste 
des Vorjahres vorbehaltlich einer spä-
teren Verrechnung zu zahlen.  

 

  

(9) Die Delegiertenversammlung stellt 
jährlich mit dem Wirtschaftsplan eine 
fünfjährige Finanzplanung auf, die mit 
den Übersichten gemäß § 3 Absatz 3 
abzustimmen ist und Umfang sowie 
Zusammensetzung der voraussichtli-
chen Ausgaben und Deckungsmög-
lichkeiten darstellt. Das erste Pla-
nungsjahr der Finanzplanung ist das 
laufende Wirtschaftsjahr. Die Finanz-
planung muss in den einzelnen Jahren 
ausgeglichen sein. 

 

  

(10) Der Vorstand stellt den Jahresab-
schluss in der ersten Hälfte des Wirt-
schaftsjahres für das vergangene Wirt-
schaftsjahr auf. Die mit der Prüfung 
des Jahresabschlusses betraute Stelle 
soll alle fünf Jahre gewechselt werden. 
Der Jahresabschluss ist nach den Vor-
schriften der Satzung über die Rege-
lung für die für die Öffentlichkeit be-
stimmten Mitteilungen zu veröffentli-
chen. 

 

  

(11) Der Landesrechnungshof hat das 
Prüfungsrecht nach § 111 Absatz 1 der 
Landeshaushaltsordnung in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 26. 
April 1999 (GV. NRW. S. 158), die zu-
letzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom 
4. Dezember 2012 (GV. NRW. S. 636) 
geändert worden ist.“ 

 

  

19.  § 32 wird wie folgt geändert: 
 

  

a)  Die Überschrift wird wie folgt ge-
fasst:  

 

  

„§ 32 
Rücklagen, Rechnungs- und 

 § 32 



LANDTAG NORDRHEIN-WESTFALEN - 16. Wahlperiode Drucksache 16/10799 

 
 

226 

Prüfungswesen, Wirtschaftsfüh-
rung“ 

 

Rücklagen; Haushalts-, Kassen-, Rech-
nungs- und Prüfungswesen;  

Wirtschaftsführung 
 

b)  In Absatz 1 werden die Wörter 
„Haushaltswirtschaft oder“ und die 
Wörter „Vermögenshaushalts oder“ 
gestrichen. 

 

 (1) Der Verband soll zur Sicherung der Haus-
haltswirtschaft oder Wirtschaftsführung und, 
soweit erforderlich, für Zwecke des Vermö-
genshaushalts oder Vermögensplans sowie 
zur Deckung nicht einziehbarer Beiträge  
(§ 35 Abs. 5 Satz 2) Rücklagen in angemes-
sener Höhe bilden. 
 

c) In Absatz 2 wird die Angabe „Haus-
halts-, Kassen- und“ gestrichen. 

 

 (2) Das Nähere zur Wirtschaftsführung zum 
Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesen 
und das Verfahren für die Rechnungsprüfung 
sind in der Satzung zu regeln. 
 

20.  § 33 wird wie folgt geändert: 
 

 § 33 
Beiträge 

 
a)  In Absatz 1 werden die Wörter 

„Haushalts- oder“ gestrichen. 
 

 (1) Die Mitglieder haben dem Verband die 
Beiträge zu leisten, die zur Erfüllung seiner 
Aufgaben und seiner Verbindlichkeiten und zu 
einer ordentlichen Haushalts- oder Wirt-
schaftsführung erforderlich sind, soweit an-
dere Einnahmen zur Deckung der Ausgaben 
des Verbandes nicht ausreichen. 
 

b)  In Absatz 2 Satz 4 wird das Wort 
„Vermögenshaushalts“ durch das 
Wort „Vermögensplans“ ersetzt. 

 

 (2) Die Beiträge bestehen in Geldleistungen, 
die in der Regel vierteljährlich im voraus erho-
ben werden. Der Verband ermittelt spätestens 
ab dem 1. Januar 2000 die Beiträge nach be-
triebswirtschaftlichen Grundsätzen. Zu den 
nach betriebswirtschaftlichen Grundsätzen 
ansatzfähigen Kosten gehören auch Entgelte 
für in Anspruch genommene Fremdleistun-
gen, Abschreibungen, die nach der vermutli-
chen Nutzungsdauer gleichmäßig zu verteilen 
sind, sowie eine angemessene Verzinsung 
des aufgewandten Kapitals; bei der Verzin-
sung bleibt der aus Zuschüssen Dritter aufge-
brachte Eigenkapitalanteil außer Betracht. 
Der Verband kann eine Eigenfinanzierung 
auch mittels angemessener Direktfinanzie-
rung der Ausgaben des Vermögenshaushalts 
durch Beiträge sicherstellen, soweit die nach 
Satz 1 zu ermittelnden Kosten hierdurch nicht 
unterschritten werden. 
 

  (3) Der Vorstand kann bei der Unterhaltung 
von Gewässern die Abgeltung von Beiträgen 
durch Dienst-, Werk- oder Sachleistungen zu-
lassen. 
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c)  In Absatz 4 Satz 1 werden die Wör-

ter „§ 4 Abs. 2 Nr. 3 des Wasser-
haushaltsgesetzes, § 24 Abs. 2 des 
Landeswassergesetzes“ durch die 
Wörter „§ 13 Absatz 2 Nummer 4 
des Wasserhaushaltsgesetzes“ er-
setzt. 

 

 (4) Beiträge, die einem Benutzer nach § 4 
Abs. 2 Nr. 3 des Wasserhaushaltsgesetzes, § 
24 Abs. 2 des Landeswassergesetzes aufer-
legt worden sind oder auferlegt werden, gel-
ten als Leistung zu den Beiträgen des Benut-
zers als Mitglied des Verbandes. Das gleiche 
gilt, wenn zwischen dem Benutzer und dem 
Verband eine entsprechende Vereinbarung 
getroffen worden ist. 
 

d)  In Absatz 5 Satz 1 werden die Wör-
ter „zu Beiträgen für die Zeit da-
nach“ durch die Wörter „vor Erlö-
schen seiner Mitgliedschaft nach § 
6 Absatz 2 Satz 2 zu Beiträgen für 
die Zeit nach seinem Ausscheiden“ 
ersetzt. 

 

 (5) Ein ausgeschiedenes Mitglied bleibt zur 
Leistung der für die Zeit bis zu seinem Aus-
scheiden festgesetzten Beiträge verpflichtet; 
es kann auch zu Beiträgen für die Zeit danach 
wie ein Mitglied wegen der Aufwendungen 
des Verbandes herangezogen werden, die 
durch das ausscheidende Mitglied verursacht 
wurden und nach dem Ausscheiden nicht ver-
mieden werden können. Entsprechendes gilt 
für die Einschränkung der Teilnahme eines 
Mitgliedes an dem Verband. Geleistete Bei-
träge werden dem ausscheidenden Mitglied 
nicht erstattet oder ausgeglichen. 
 

21.  § 35 wird wie folgt geändert: 
 

 § 35  
Veranlagung 

 
a)  In Absatz 1 Satz 1 werden die Wör-

ter „der Einzelpläne“ und die Wörter 
„Haushalts- und“ gestrichen.  

 

 (1) Aufgrund der Einzelpläne des festgestell-
ten Haushalts- und Wirtschaftsplans berech-
net der Vorstand nach den Veranlagungsricht-
linien die Beiträge. Er führt die Beiträge - nach 
Beitragsgruppen getrennt - mit den zugehöri-
gen Berechnungsgrundlagen in einer Bei-
tragsliste auf und setzt die Beiträge fest. Der 
Vorstand teilt unverzüglich jedem Mitglied sei-
nen Beitrag für die jeweilige Beitragsgruppe, 
die wesentlichen Berechnungsgrundlagen 
hierzu, die Zahlstelle und die Zahlungsfrist mit 
(Beitragsbescheid) und zieht die Beiträge ein. 
 

  (2) Im Beitragsbescheid ist der Veranlagte auf 
die Möglichkeit der Einsichtnahme in die Bei-
tragsliste und die dazugehörigen Unterlagen 
unter Angabe von Ort und Zeitraum hinzuwei-
sen. Der Beitragsbescheid ist zuzustellen. Ein 
neues Mitglied ist mit dem ersten Beitragsbe-
scheid über bestehende Rechte und Pflichten 
unter Beifügung von Gesetz, Satzung und 
Veranlagungsrichtlinien zu unterrichten. 
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(3) Gegen den Beitragsbescheid kann der 
Veranlagte innerhalb eines Monats nach des-
sen Zustellung Widerspruch einlegen. Hilft der 
Vorstand dem Widerspruch nicht ab, legt er 
ihn dem Spruchausschuss vor. 
 
(4) Soweit es für die Verwaltung und die Ar-
beiten des Verbandes erforderlich ist, kann 
der Vorstand vor der Ermittlung und Bestim-
mung des Beitragsverhältnisses vorläufige 
Beiträge nach dem voraussichtlichen Bei-
tragsverhältnis festsetzen. 
 
(5) Ein durch Rechtsbehelf oder Entscheidung 
des Vorstandes entstandener Minder- oder 
Mehrbeitrag eines Mitgliedes des Verbandes 
gegenüber den nach Absatz 1 oder 4 festge-
setzten Beiträgen ist unter den übrigen Mit-
gliedern derselben Beitragsgruppe im Verhält-
nis der von ihnen im Veranlagungsjahr zu leis-
tenden Beiträge aufzuteilen und bei der 
nächstmöglichen Veranlagung auszuglei-
chen, soweit sich aus den Veranlagungsricht-
linien nichts anderes ergibt. Nicht einziehbare 
Beiträge sind anteilig von allen übrigen Mit-
gliedern des Verbandes zu tragen und ihrem 
nächsten Jahresbeitrag zuzurechnen, soweit 
keine Deckung aus der Rücklage (§ 32 Abs. 
1) beschlossen wird. 
 

b)  In Absatz 6 Satz 1 wird das Wort 
„Haushaltsjahres“ durch das Wort 
„Wirtschaftsjahres“ ersetzt und wer-
den die Wörter „eines Nachtrags 
zum Haushaltsplan oder“ gestri-
chen. 

 

 (6) Werden im Laufe eines Haushaltsjahres 
Ausgaben erforderlich, die nur aufgrund eines 
Nachtrags zum Haushaltsplan oder einer Än-
derung des Wirtschaftsplanes geleistet wer-
den können, sind die dafür benötigten Bei-
träge spätestens im darauffolgenden Jahr in 
einen Nachtrag zur Beitragsliste aufzuneh-
men. Für die Aufstellung und Festsetzung der 
Nachtragsliste sowie für die Veranlagung gel-
ten die Absätze 1 bis 4 entsprechend. 
 

  (7) Wer seinen Beitrag oder sonstige öffent-
lich-rechtliche Forderungen in Geld nicht 
rechtzeitig leistet, hat nach Maßgabe des  
 § 240 der Abgabenordnung einen Säumnis-
zuschlag zu zahlen, den der Vorstand fest-
setzt und einzieht. 
 

  § 40 
Rechtliche Eigenschaften der Beiträge, 

Zwangsvollstreckung 
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(1) Die Beitragspflichten auf Grund dieses Ge-
setzes sind öffentliche Lasten (Abgaben). Sie 
lasten auf den Grundstücken, Bergwerken 
und Anlagen, mit denen der jeweilige Eigentü-
mer als Mitglied an dem Verband teilnimmt. 
 

22.  In § 40 Absatz 2 Satz 2 wird das Wort 
„Innenministerium“ durch die Wörter 
„für Inneres zuständige Ministerium“ er-
setzt. 

 

 (2) Für die Beitreibung der Beitragsforderun-
gen und der sonstigen öffentlich-rechtlichen 
Forderungen in Geld ist Vollstreckungsbe-
hörde der Vorstand, der sich zur Durchfüh-
rung der Vollstreckung der Gemeinden oder 
Gemeindeverbände bedienen kann. Das In-
nenministerium bestimmt durch Rechtsver-
ordnung den an die in Anspruch genommene 
Gemeinde oder den in Anspruch genomme-
nen Gemeindeverband abzuführenden Kos-
tenbeitrag je Vollstreckungsersuchen. 
 

  (3) Die Beitreibung kann auch gegen den 
Pächter und denjenigen anderen Nutzungs-
berechtigten der zum Verbande gehörenden 
Grundstücke, Bergwerke und Anlagen gerich-
tet werden, der sein Recht vom Eigentümer 
herleitet, bei Nutzung eines Teiles nur wegen 
des hierauf entfallenden Beitragsteiles; zu 
den Nutzungsberechtigten gehört auch der 
Mieter einer Anlage oder einer gesonderten 
Arbeitsstelle in einer Anlage. Dies gilt nicht, 
wenn die von dem Nutzungsberechtigten 
rechtmäßig ausgeübte Nutzungsart wesent-
lich von der Nutzungsart abweicht, aus der die 
Beitragspflicht des Eigentümers entstanden 
ist. 
 
Die Frist für das Rechtsmittel nach § 35  
Abs. 3 beginnt für den Nutzungsberechtigten 
mit der Zustellung der Aufforderung, den Bei-
trag zu leisten. 
 
(4) Für die Verjährung von Beiträgen und 
sonstigen öffentlich-rechtlichen Forderungen 
in Geld sind die Vorschriften der Abgabenord-
nung über die Zahlungsverjährung  
(§§ 228 bis 232) entsprechend anzuwenden. 
 

23.  § 41 wird wie folgt geändert: 
 

 § 41 
Spruchausschuss 

 
a)  In Absatz 1 werden nach dem Wort 

„Beamten“ die Wörter „oder ver-
gleichbaren tarifbeschäftigten Per-
sonen“ eingefügt. 

 

 (1) Der Spruchausschuss besteht aus einer o-
der einem Vorsitzenden, die oder der im 
Hauptamt Richterin oder Richter ist, sowie 
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aus drei im höheren Dienst des Landes ste-
henden Beamtinnen oder Beamten und aus 
einer oder einem Sachverständigen. 
 

b)  In Absatz 2 werden nach dem Wort 
„Beisitzer“ die Wörter „oder tarifbe-
schäftigten Personen“ eingefügt, 
das Wort „Innenministerium“ wird 
durch die Wörter „für Inneres zu-
ständigen Ministerium“ und die 
Wörter „Ministerium für Wirtschaft 
und Mittelstand, Energie und Ver-
kehr“ werden durch die Wörter „für 
Bergbau zuständigen Ministerium“ 
ersetzt. 

 

 (2) Die oder der Vorsitzende wird durch den 
Ministerpräsidenten im Einvernehmen mit 
dem Ministerium, je eine oder einer der drei 
beamteten Beisitzer wird vom Ministerium, 
vom Innenministerium und vom Ministerium 
für Wirtschaft und Mittelstand, Energie und 
Verkehr, die oder der Sachverständige durch 
das Ministerium bestellt. 
 

  (3) Für jedes Mitglied wird in gleicher Weise 
eine Stellvertreterin oder ein Stellvertreter be-
stellt. 
 
(4) Die Mitglieder und ihre Stellvertreterinnen 
oder Stellvertreter werden für die Dauer von 
fünf Jahren bestellt. Scheidet ein Mitglied aus 
seinem Hauptamte aus, so ist seine Abberu-
fung zulässig. Fällt ein Mitglied oder eine 
Stellvertreterin oder ein Stellvertreter vorzeitig 
aus, so ist eine Ersatzbestellung für den Rest 
der Amtszeit vorzunehmen. 
 
(5) Die Mitglieder des Spruchausschusses 
sind an Weisungen nicht gebunden. 
 
(6) Die allgemeinen, persönlichen und sächli-
chen Kosten des Spruchausschusses trägt 
der Verband. 
 
 

  § 54 
Aufsicht 

 
24.  In § 54 Absatz 1 Satz 2 werden die 

Wörter „Ministerium für Umwelt und 
Naturschutz, Landwirtschaft und Ver-
braucherschutz“ durch die Wörter „für 
Umwelt zuständige Ministerium“ er-
setzt. 

 

 (1) Der Verband steht unter der Aufsicht des 
Staates. Aufsichtsbehörde ist das Ministerium 
für Umwelt und Naturschutz, Landwirtschaft 
und Verbraucherschutz (Ministerium). 
 
 
(2) Die Aufsicht stellt sicher, daß der Verband 
die ihm obliegenden Aufgaben und Pflichten 
nach geltendem Recht und im Einklang mit 
den wasserwirtschaftlichen Zielsetzungen 
des Landes erfüllt. 
 

  § 56 
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Anordnung und Aufhebung von  
Maßnahmen 

 
(1) Erfüllt der Verband die ihm nach Gesetz 
oder Satzung obliegenden Aufgaben oder 
Pflichten nicht, nicht rechtzeitig oder nicht im 
erforderlichen Umfang, kann die Aufsichtsbe-
hörde anordnen, daß er innerhalb einer be-
stimmten Frist das Notwendige veranlaßt. Die 
Aufsichtsbehörde hat die geforderte Handlung 
im einzelnen zu bezeichnen. Sie kann ihre An-
ordnung, wenn sie nicht befolgt worden ist, 
anstelle und auf Kosten des Verbandes selbst 
durchführen oder von einem anderen durch-
führen lassen. Die aufsichtsbehördliche Frist-
setzung und Anordnung ersetzt die erforderli-
chen Entscheidungen der Verbandsorgane. 
 

25.  In § 56 Absatz 2 werden die Wörter 
„Haushalts- und“ und die Wörter „Haus-
halts- oder“ gestrichen. 

 

 (2) Kommt der Verband einer rechtlichen Ver-
pflichtung nicht nach und unterläßt oder ver-
weigert er es, die dafür erforderlichen Mittel in 
den Haushalts- und Wirtschaftsplan aufzu-
nehmen oder außerplanmäßig zu genehmi-
gen, kann die Aufsichtsbehörde unter Anfüh-
rung der Gründe die Aufnahme der erforderli-
chen Mittel in den Haushalts- oder Wirt-
schaftsplan verfügen oder die außerplanmä-
ßigen Ausgaben feststellen und die Einzie-
hung der erforderlichen Beiträge anordnen. 
 

  (3) Der Vorstand hat Beschlüsse der Delegier-
tenversammlung und des Verbandsrates, die 
gegen Gesetz oder Satzung verstoßen, 
schriftlich unter Darlegung der Gründe zu be-
anstanden. Die Beanstandung hat aufschie-
bende Wirkung. Heben die Delegiertenver-
sammlung oder der Verbandsrat beanstan-
dete Beschlüsse nicht auf, entscheidet die 
Aufsichtsbehörde über die Rechtmäßigkeit 
der Beanstandung. Die aufschiebende Wir-
kung bleibt bestehen. 
 
(4) Die Aufsichtsbehörde ist berechtigt, Be-
schlüsse und Anordnungen des Verbandes, 
die das Gesetz oder die Satzung verletzen o-
der den Aufgaben und Pflichten des Verban-
des zuwiderlaufen, innerhalb von sechs Mo-
naten aufzuheben und zu verlangen, daß 
Maßnahmen, die aufgrund solcher Be-
schlüsse oder Anordnungen getroffen sind, 
rückgängig gemacht werden. 
 

26.  § 58 wird wie folgt geändert:  § 58 
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a)  Absatz 1 wird wie folgt geändert: 
 

 aa)  Satz 1 wird wie folgt geändert: 
 

aaa)  In Nummer 4 werden 
die Wörter „den Dienst-
vertrag mit dem Vor-
stand“ durch das Wort 
„Dienstverträge“ er-
setzt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

bbb)  Nummer 5 wird wie folgt 
gefasst: 

 
 „5. zur Bestellung von 

Sicherheiten aller Art, 
insbesondere über das 
Eingehen von Bürg-
schaften, Patronatser-
klärungen und Gewähr-
verträgen ohne Rück-
sicht auf die Höhe der 
Verpflichtung.“ 

 
 bb)  Satz 2 wird aufgehoben. 

 
 

Genehmigung von Geschäften 
 
(1) Der Verband bedarf der Genehmigung 
durch die Aufsichtsbehörde 
 
 
1.  für Geschäfte im Sinne von § 25 Abs. 5 

Nr. 7, 
2.  zur unentgeltlichen Veräußerung von 

Vermögensgegenständen mit erhebli-
chem Wert, zur unentgeltlichen Überlas-
sung der Nutzung von Vermögensgegen-
ständen auf Dauer, soweit die Nutzung 
einen erheblichen Wert darstellt, sowie 
zur entgeltlichen Veräußerung von Ver-
mögensgegenständen, wenn der Erlös 
nicht dem Vermögenshaushalt des Ver-
bandes zugeführt wird, 

3. zur Gewährung von Darlehen über  
10 000 Euro an Beschäftigte des Verban-
des, auch soweit diese ausgeschieden 
sind, sowie für alle sonstigen Darlehen 
an Stellen außerhalb des Verbandes, 

4.  zu Verträgen mit den in § 24 Abs. 1 und 
4, § 27 Abs. 2 und § 41 Abs. 1 und 3 auf-
geführten Personen, soweit es sich nicht 
um den Dienstvertrag mit dem Vorstand 
oder um Geschäfte der laufenden Ver-
waltung handelt, 

 
 
 
 
 
 
 
5.  zur Bestellung von Sicherheiten und zur 

Übernahme von Bürgschaften, Garantien 
oder sonstigen Gewährleistungen, wenn 
die Höhe der Belastung nicht in einem 
angemessenen Verhältnis zu der Finanz-
kraft des Verbandes steht. 

 
 
 
Das Nähere zu den Nummern 2 und 5 regelt 
die Satzung. 
 

b)  Nach Absatz 1 werden die folgen-
den Absätze 2 und 3 eingefügt: 
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 „(2) Der Beschluss nach § 25  

Absatz 5 Nummer 7 ist unter folgen-
den Maßgaben genehmigungsfä-
hig: 

 

  

 1.  Die Bildung beziehungsweise 
der Eintritt ist zur Erfüllung der 
verbandseigenen Aufgaben 
zwar nicht erforderlich, aber 
dienlich, 

 

  

 2.  es besteht ein Zusammenhang 
mit den hoheitlichen Verbands-
aufgaben, die selbst beim Ver-
band verbleiben, 

 

  

 3.  die Ausführung der dem Ver-
band nach Gesetz und Satzung 
obliegenden Aufgaben wird 
nicht beeinträchtigt, 

 

  

 4.  es besteht keine Interessens-
kollision mit dem Verband und 

 

  

 5.  § 3 Absatz 3 des Vergütungsof-
fenlegungsgesetzes vom  
17. Dezember 2009 (GV. NRW. 
S. 950) in der jeweils geltenden 
Fassung findet Anwendung. 

 

  

 (3) Das Nähere zu Absatz 1  
Nummer 2 und 5 regelt die Sat-
zung.“ 

 

  

c)  Der bisherige Absatz 2 wird  
Absatz 4. 

 

 (2) Geschäfte nach Absatz 1, die der Verband 
ohne die erforderliche Genehmigung vor-
nimmt, sind unwirksam. Die Gewährung von 
Darlehen an Mitglieder der Verbandsorgane 
und des Spruchausschusses ist unzulässig. 
 

27.  Die Überschrift des Zwölften Teils wird 
wie folgt gefasst: 

 

  

„Zwölfter Teil 
Auflösung, Übergangsvorschrift“ 

 

 Zwölfter Teil 
Gebühren, Auflösung,  
Übergangsvorschrift 

 
28.  § 59 wird aufgehoben. 
 

 § 59 
Freiheit von Gebühren 
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(1) Für den Grunderwerb sowie für Geschäfte 
und Unternehmen des Verbandes zur unmit-
telbaren Durchführung seiner Aufgaben wer-
den Gebühren der Behörden und Gerichte 
nicht erhoben; dies gilt nicht für Amtshandlun-
gen der in § 8 Abs. 4 des Gebührengesetzes 
für das Land Nordrhein-Westfalen genannten 
Behörden. 
 
(2) Die Befreiung ist ohne Nachprüfung zuzu-
gestehen, wenn die Aufsichtsbehörde des 
Verbandes bescheinigt, daß der Grunder-
werb, das Geschäft oder das Unternehmen 
der unmittelbaren Durchführung seiner Aufga-
ben dient. 
 

29.  § 62 wird wie folgt geändert: 
 

  

a)  Die Überschrift wird wie folgt ge-
fasst: 

 

  

„§ 62  
Inkrafttreten“ 

 

 § 62 
In-Kraft-Treten, Berichtspflicht 

 
b)  Satz 2 wird aufgehoben. 

 
 Das Gesetz tritt am 1. Juli 1958 in Kraft. Über 

die Erfahrungen mit diesem Gesetz berichtet 
die Landesregierung dem Landtag bis zum 
31. Dezember 2009. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
   
   

Artikel 7 
Änderung des Linksniederrheinischen 

Entwässerungs-Genossenschafts- 
Gesetzes 

 

  
Gesetz 

über die Linksniederrheinische 
Entwässerungs-Genossenschaft 

(Linksniederrheinisches Entwässerungs- 
Genossenschafts-Gesetz - LINEGG -) 

 
Das Linksniederrheinische Entwässerungs-
Genossenschafts-Gesetz vom 7. Feb-
ruar 1990 (GV. NRW. S. 210), das zuletzt 
durch Artikel 6 des Gesetzes vom  
21. März 2013 (GV. NRW. S. 148) geändert 
worden ist, wird wie folgt geändert: 
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1.  Die Inhaltsübersicht wird wie folgt ge-

ändert: 
 

 … 

a)  Die Angabe zum Sechsten Teil wird 
wie folgt gefasst: 

 

  

„Sechster Teil  
Finanzplanung, Wirtschaftsführung 
und Rechnungswesen, Beiträge“ 

 

 Sechster Teil 
Haushaltsplan, Finanzplan, Wirtschaftsfüh-

rung und Rechnungswesen, Beiträge 
 

b)  Die Angabe zu § 22 wird wie folgt 
gefasst: 

 

  

 „§ 22 (weggefallen)“ 
 

 § 22  Haushaltsplan, Finanzplan 

c)  Die Angabe zu § 22a wird wie folgt 
gefasst: 

 

  

 „§ 22a Wirtschaftsplan, Finanzpla-
nung“ 

 

 § 22a  Wirtschaftsplan 

d)  Die Angabe zu § 24 wird wie folgt 
gefasst: 

 

  

„§ 24 Rücklagen, Rechnungs- und 
Prüfungswesen, Wirtschaftsfüh-
rung“ 

 

 § 24  Rücklagen; Haushalts-, Kassen-, 
Rechnungs- und Prüfungswesen; 
Wirtschaftsführung 

 
e)  Die Angabe zum Zehnten Teil wird 

wie folgt gefasst: 
 

  

„Zehnter Teil 
Auflösung“ 

 

 Zehnter Teil 
Gebühren, Auflösung, Übergangsvorschrift 

f)  Die Angabe zu § 39 wird wie folgt 
gefasst: 

 

  

 „§ 39 (weggefallen)“ 
 

 § 39  Freiheit von Gebühren 

g)  Die Angabe zu § 41 wird wie folgt 
gefasst: 

 

  

 „§ 41 (weggefallen)“ 
 

 § 41  Übergangsvorschrift 

h) Die Angabe zu Artikel 2 wird wie 
folgt gefasst: 

 

  

„Artikel 2 
Inkrafttreten“ 

 

 Artikel 2 
Inkrafttreten, Berichtspflicht 

  § 1 
Rechtsform, Name, Sitz 
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(1) Für das Genossenschaftsgebiet (§ 5) wird 
eine Körperschaft des öffentlichen Rechts mit 
dem Namen ,,Linksniederrheinische Entwäs-
serungs-Genossenschaft" gebildet. Die Links-
niederrheinische Entwässerungs-Genossen-
schaft ist keine Gebietskörperschaft. Sie dient 
dem Wohl der Allgemeinheit und dem Nutzen 
ihrer Mitglieder. 
 
(2) Der Sitz der Genossenschaft im Genos-
senschaftsgebiet wird durch die Satzung be-
stimmt. 
 

2.  Dem § 1 wird folgender Absatz 3 ange-
fügt: 

 

  

 „(3) Die Genossenschaft ist berechtigt, 
das kleine Landessiegel in abgewan-
delter Form zu verwenden.“ 

 

  

  § 2 
Aufgaben der Genossenschaft 

 
(1) Die Genossenschaft hat im Genossen-
schaftsgebiet folgende Aufgaben: 
1.  Regelung des Wasserabflusses ein-

schließlich Ausgleich der Wasserführung 
und Sicherung des Hochwasserabflus-
ses der oberirdischen Gewässer oder 
Gewässerabschnitte und in deren Ein-
zugsgebieten; 

2.  Unterhaltung oberirdischer Gewässer  
oder Gewässerabschnitte und der mit 
ihnen in funktionellem Zusammenhang 
stehenden Anlagen; 

3.  Rückführung ausgebauter oberirdischer 
Gewässer in einen naturnahen Zustand; 

 
 
4.  Regelung des Grundwasserstandes; 
5.  Vermeidung, Minderung, Beseitigung 

und Ausgleich wasserwirtschaftlicher 
und damit in Zusammenhang stehender 
ökologischer, durch Einwirkungen auf 
den Grundwasserstand, insbesondere 
durch den Steinkohlen- und Salzabbau, 
hervorgerufener oder zu erwartender 
nachteiliger Veränderungen; 

6.  Beschaffung und Bereitstellung von 
Wasser zur Trink- und Betriebswasser-
versorgung im Zusammenhang mit der 
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Regelung des Grundwasserstandes (Nr. 
4); 

7.  Abwasserbeseitigung nach Maßgabe 
des Landeswassergesetzes; 

8.  Entsorgung der bei der Durchführung der 
genossenschaftlichen Aufgaben anfal-
lenden Abfälle; 

9.  Vermeidung, Minderung, Beseitigung 
und Ausgleich eingetretener oder zu er-
wartender, auf Abwassereinleitungen  
oder sonstige Ursachen zurückzuführen-
der nachteiliger Veränderungen des 
oberirdischen Wassers; 

10.  Ermittlung der wasserwirtschaftlichen 
Verhältnisse, soweit es die Aufgaben der 
Genossenschaft erfordern. 

 
(2) Auf Beschluß der Genossenschaftsver-
sammlung kann die Genossenschaft im Ein-
vernehmen mit Abwasserbeseitigungspflichti-
gen außerhalb des Genossenschaftsgebietes 
und im Benehmen mit dem örtlich zuständi-
gen Abwasserverband deren Abwasser zur 
Behandlung in genossenschaftliche Abwas-
serbehandlungsanlagen übernehmen, anfal-
lende Klärschlämme und sonstige feste Stoffe 
entsorgen sowie im Zusammenhang damit 
weitere Maßnahmen der Abwasserbeseiti-
gung auch außerhalb des Genossenschafts-
gebietes durchführen. Der Beschluß der Ge-
nossenschaftsversammlung bedarf der Ge-
nehmigung durch die Aufsichtsbehörde. Für 
die Rückübertragung gelten die Bestimmun-
gen dieses Absatzes entsprechend. 
 
(3) Aufgaben, die nach Absatz 1 der Genos-
senschaft zugewiesen sind, haben die bisher 
dazu Verpflichteten weiter zu erfüllen, bis die 
Genossenschaft sie übernimmt. 
 

3.  Dem § 2 Absatz 4 werden folgende 
Sätze angefügt: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 „In Fällen besonderer Eilbedürftigkeit 

entscheidet der Genossenschaftsrat 

 (4) Die Genossenschaft kann auf Beschluß 
der Genossenschaftsversammlung Aufträge 
übernehmen, die zur Erfüllung ihrer Aufgaben 
zwar nicht erforderlich, aber dienlich sind und 
mit ihren Aufgaben im Zusammenhang ste-
hen. Die Kosten trägt der Auftraggeber. Die 
Genossenschaft darf die Aufträge nur über-
nehmen, wenn die Ausführung der ihr nach 
Gesetz und Satzung obliegenden Aufgaben 
nicht beeinträchtigt wird und nicht zu einer In-
teressenkollision führt. 
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über die Auftragsübernahme. Der Ge-
nossenschaftsversammlung ist die Auf-
tragsübernahme in der nächsten Sit-
zung bekannt zu geben.“ 

 
4.  § 3 wird wie folgt geändert: 
 

 § 3 
Unternehmen der Genossenschaft,  

Übersichten 
 

a)  Dem Absatz 1 werden folgende 
Sätze angefügt: 

 
 
 
 „Bei Planung, Bau und Betrieb der 

Anlagen nach Satz 1 können die 
Möglichkeiten der Anlage zur Ener-
gieerzeugung genutzt werden, so-
fern dies mit der Erledigung der Auf-
gaben nach § 2 vereinbar ist. Dabei 
können Anlagen zur Energieerzeu-
gung, die in einem funktionalen Zu-
sammenhang mit Anlagen nach  
Satz 1 stehen, geplant, gebaut, be-
trieben und unterhalten werden.“ 

 

 (1) Unternehmen der Genossenschaft sind 
Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung der 
für die Aufgabenerledigung notwendigen An-
lagen sowie alle sonstigen für die Durchfüh-
rung der Aufgaben erforderlichen Ermittlun-
gen und Arbeiten. 
 

b)  Absatz 2 wird wie folgt gefasst: 
 

  

 „(2) Die Genossenschaft stellt über 
die zur Erfüllung ihrer Aufgaben und 
übernommenen Pflichten erforderli-
chen Unternehmen, die in einem 
Zeitraum von jeweils sechs Jahren 
durchzuführen sind, Übersichten 
auf (Sechsjahresübersichten). Satz 
1 gilt nicht für die Aufgaben nach § 
53 Absatz 1 des Landeswasserge-
setzes vom 25. Juni 1995 (GV. 
NRW.  
S. 133).“ 

 
 

 (2) Die Genossenschaft stellt unbeschadet 
des Absatzes 3 über die zur Erfüllung ihrer 
Aufgaben und übernommenen Pflichten erfor-
derlichen Unternehmen, die in einem Zeit-
raum von jeweils fünf Jahren durchzuführen 
sind, Übersichten auf (Fünfjahresübersich-
ten). 

c)  Absatz 3 wird aufgehoben. 
 

 (3) Die Genossenschaft legt der Aufsichtsbe-
hörde eine Übersicht über die zeitliche Ab-
folge und die geschätzten Kosten der zur Er-
füllung der Abwasserbeseitigungspflicht noch 
notwendigen Baumaßnahmen vor. Dabei ist 
mit dem Jahr des Baubeginns anzugeben, 
welche Maßnahmen in den ersten fünf Jahren 
vorgesehen sind; für die übrigen Maßnahmen 
genügt die Angabe, ob sie für den sich an-
schließenden Zeitraum von sieben Jahren 
vorgesehen sind oder ob sie frühestens nach 
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Ablauf von zwölf Jahren begonnen werden 
können. Die Übersicht ist jeweils im Abstand 
von fünf Jahren erneut vorzulegen. Die Auf-
sichtsbehörde kann der Genossenschaft für 
einzelne zur Erfüllung der Abwasserbeseiti-
gungspflicht notwendige Baumaßnahmen an-
gemessene Fristen setzen, wenn 
a)  solche Maßnahmen in der Übersicht 

nicht aufgeführt oder erst nach Ablauf ei-
nes unangemessen langen Zeitraums 
vorgesehen sind, 

b)  die Fristsetzung zur zeitlichen Abstim-
mung mit den von einer Gemeinde durch-
zuführenden Maßnahmen erforderlich ist 
oder 

c)  die Genossenschaft die Durchführung 
entgegen den Angaben in der Übersicht 
ohne zwingenden Grund verzögert. 

 
  § 4 

Übernahme von Aufgaben 
 
(1) Die Genossenschaft kann Aufgaben nach 
§ 2 Abs. 1, die einer Gebietskörperschaft, ei-
nem Wasser- und Bodenverband oder einem 
öffentlich-rechtlichen Zweckverband im Ge-
nossenschaftsgebiet obliegen, nur im Einver-
nehmen mit der betroffenen Gebietskörper-
schaft oder dem betroffenen Verband auf Be-
schluß der Genossenschaftsversammlung 
ganz oder teilweise übernehmen. Der Be-
schluß bedarf der Genehmigung durch die 
Aufsichtsbehörde der Genossenschaft. 
Kommt das Einvernehmen mit einem Wasser- 
und Bodenverband nicht zustande, entschei-
det auf Antrag die Aufsichtsbehörde der Ge-
nossenschaft. Liegt die Übernahme der Auf-
gabe durch die Genossenschaft im öffentli-
chen Interesse, kann die Aufsichtsbehörde 
der Genossenschaft die Übernahme gegen-
über dem betroffenen Wasser- und Bodenver-
band anordnen. 
 
(2) Für die Übertragung von Aufgaben der Ge-
nossenschaft auf eine Gebietskörperschaft, 
einen Wasser- und Bodenverband  
oder einen öffentlich-rechtlichen Zweckver-
band im Genossenschaftsgebiet gilt Absatz 1 
entsprechend. 
 

5.  § 4 Absatz 3 wird wie folgt geändert: 
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a)  In Satz 1 werden nach dem Wort 
„Abwasserbeseitigung“ die Wörter 
„nach § 46 Absatz 1 Nummer 2 ers-
ter Halbsatz des Landeswasserge-
setzes“ eingefügt.  

 
b)  In Satz 2 werden die Wörter „§ 2  

Abs. 1 Nr. 7“ durch die Wörter „§ 2 
Absatz 1 Nummer 8“ ersetzt. 

 

 (3) Die Bestimmungen der Absätze 1 und 2 
gelten nicht für die Aufgabe der Abwasserbe-
seitigung, soweit diese den in Absatz 1 ge-
nannten Aufgabenträgern obliegt. Die Bestim-
mungen der Absätze 1 und 2 gelten nicht für 
die Aufgabe gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 7, soweit 
diese unter § 5 Abs. 8 des Landesabfallgeset-
zes fällt. 
 

  (4) Die bis zum 28. Februar 2007 bestehende 
Aufgabenwahrnehmung auf dem Gebiet der 
Abwasserbeseitigung durch den Verband und 
die in Absatz 1 genannten Aufgabenträger 
bleibt unberührt. 
 

  § 11 
Satzung 

 
(1) Die Satzung regelt die inneren Verhält-
nisse der Genossenschaft, soweit sie sich 
nicht bereits aus diesem Gesetz ergeben. 
 
(2) Über die Satzung und ihre Änderungen be-
schließt die Genossenschaftsversammlung; 
die Satzung und ihre Änderungen bedürfen 
der Genehmigung durch die Aufsichtsbe-
hörde. 
 

6.  § 11 Absatz 3 wird wie folgt geändert: 
 

a)  In Nummer 7 werden die Wörter 
„Haushalts-, Kassen- und“ gestri-
chen. 

 
b)  In Nummer 8 wird der Punkt am 

Ende durch das Wort „und“ ersetzt. 
 
 
 
 

 (3) Die Satzung bestimmt insbesondere: 
1.  den Sitz der Genossenschaft (§ 1  

Abs. 2), 
2.  die Mindestbeiträge für die Begründung 

der Mitgliedschaft (§ 6 Abs. 2), 
3.  die Aufstellung und Führung des Ver-

zeichnisses der Genossen (§ 6 Abs. 3), 
4.  die Höhe des Beitrages für eine Beitrags-

einheit, die zur Entsendung einer Dele-
gierten oder eines Delegierten berechtigt 
(§ 12 Abs. 2), 

5.  das Nähere über die Bildung von Stimm-
gruppen (§ 12 Abs. 3), 

6.  die Wertgrenzen für Geschäfte und sons-
tige Angelegenheiten von herausragen-
der Bedeutung, bei deren Erreichen oder 
Überschreiten die Zustimmung des Ge-
nossenschaftsrates einzuholen ist (§ 17 
Abs. 5 Nr. 12), 

7.  das Nähere zum Haushalts-, Kassen- 
und Rechnungswesen, zur Wirtschafts-
führung und das Verfahren für die Rech-
nungsprüfung (§ 24 Abs. 2), 
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8.  die Formen der Bekanntmachungen  
(§ 33). 

 
c)  Folgende Nummer 9 wird angefügt: 
 

  

 „9. die Art der Ausweisung und Ab-
rechnung gegenüber dem vorteilha-
benden Genossen für die nach § 4 
Absatz 1 übernommenen Aufga-
ben.“ 

 

  

  (4) Die Satzung und jede Änderung sind auf 
Kosten der Genossenschaft im Gesetz- und 
Verordnungsblatt für das Land Nordrhein-
Westfalen bekanntzumachen. 
 
(5) Die Verletzung von Verfahrens- oder 
Formvorschriften dieses Gesetzes kann ge-
gen die Satzung nach Ablauf eines Jahres seit 
ihrer Verkündung nicht mehr geltend gemacht 
werden, es sei denn, 
a)  eine vorgeschriebene Genehmigung 

fehlt, 
b)  die Satzung ist nicht ordnungsgemäß öf-

fentlich bekanntgemacht worden, 
c)  der Vorstand hat den Beschluß der Ge-

nossenschaftsversammlung vorher be-
anstandet oder 

d)  der Form- oder Verfahrensmangel ist ge-
genüber der Genossenschaft vorher ge-
rügt und dabei die verletzte Rechtsvor-
schrift und die Tatsache bezeichnet wor-
den, die den Mangel ergibt. 

 
Bei der öffentlichen Bekanntmachung der Sat-
zung und ihrer Änderungen ist auf die Rechts-
folge nach Satz 1 hinzuweisen. 
 
 
 
 
 

  § 12 
Genossenschaftsversammlung 

 
(1) Die Genossenschaftsversammlung be-
steht aus den Delegierten der Genossen ge-
mäß Absatz 2 und 3 und einer oder einem De-
legierten gemäß Absatz 4. Die Gesamtzahl 
der Delegierten wird durch die Satzung be-
stimmt. 
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7.  In § 12 Absatz 2 Satz 7 werden die 
Wörter „§ 65 Abs. 2 des Landeswas-
sergesetzes bleibt“ durch die Wörter „§ 
2 Absatz 2 des Abwasserabgabenge-

setzes Nordrhein-Westfalen vom ein-
setzen: Ausfertigungsdatum und Fund-
stelle des Abwasserabgabengesetzes 

Nordrhein-Westfalen und das Wasser-
entnahmeentgelt gemäß § 2 des Was-
serentnahmeentgeltgesetzes des Lan-
des Nordrhein-Westfalen vom 27. Ja-
nuar 2004 (GV. NRW. S. 30), das zu-
letzt durch  
Artikel 1 des Gesetzes vom  
9. Dezember 2014 (GV. NRW. S. 884) 
geändert worden ist, bleiben“ ersetzt.  

 

 (2) Jede in der Satzung festzusetzende Ein-
heit an Jahresbeiträgen (Beitragseinheit) be-
rechtigt zur Entsendung einer oder eines De-
legierten. Ein Genosse entsendet in die Ge-
nossenschaftsversammlung so viele Dele-
gierte mit je einer Stimme, wie er auf Grund 
seiner Jahresbeiträge an vollen Beitragsein-
heiten erreicht. Kein Genosse darf mehr als 
zwei Fünftel aller Delegierten stellen. Die 
nach Satz 3 über zwei Fünftel aller Beitrags-
einheiten hinausgehenden Beiträge eines Ge-
nossen berechtigen nicht zur Entsendung von 
Delegierten oder zur Bildung von und zum 
Eintritt in Stimmgruppen (Absatz 3). Bei der 
Ermittlung der Beitragseinheiten eines Ge-
nossen ist sein durchschnittlicher Jahresbei-
trag aus den letzten drei Jahren vor der Neu-
bildung der Genossenschaftsversammlung 
zugrunde zu legen; bei einer Mitgliedschaft 
von weniger als drei Jahren gilt der letzte vor 
der Neubildung der Genossenschaftsver-
sammlung vom Vorstand festgesetzte Jahres-
beitrag. Solange Jahresbeiträge einzelner 
Genossen noch nicht feststehen, gilt der vom 
Vorstand festgesetzte Beitrag. Die Abwasser-
abgabe gemäß § 65 Abs. 2 des Landeswas-
sergesetzes bleibt bei der Ermittlung der Bei-
tragseinheiten unberücksichtigt. 
 

  (3) Mit den Jahresbeiträgen, die eine volle 
Beitragseinheit nicht erreichen oder darüber 
hinausgehen (Beitragsteileinheiten), können 
sich die Genossen zu Stimmgruppen zusam-
menschließen. Jede Stimmgruppe hat so 
viele Delegierte mit je einer Stimme, wie sie 
mit den zusammengelegten Beiträgen oder 
Beitragsteilen volle Beitragseinheiten auf sich 
vereinigt. Jeder Genosse kann sich nur an ei-
ner Stimmgruppe beteiligen. Jede Stimm-
gruppe wählt ihre Delegierten und entsendet 
sie in die Genossenschaftsversammlung. Das 
Nähere über die Bildung von Stimmgruppen 
und die Wahl ihrer Delegierten regelt die Sat-
zung. 
 
(4) Der Genossenschaftsversammlung gehört 
ferner eine Delegierte oder ein Delegierter an, 
die oder der gewähltes Mitglied der Landwirt-
schaftskammer ist und von dieser entsandt 
wird. Die oder der Delegierte hat in der Ver-
bandsversammlung eine Stimme. 
 

  § 13 
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Delegierte in der Genossenschaftsver-
sammlung 

 
8.  In § 13 Absatz 1 werden nach den Wör-

tern „dem Genossen“ die Wörter „oder 
bei einer Anstalt des öffentlichen 
Rechts des Genossen nach § 114a der 
Gemeindeordnung für das Land Nord-
rhein-Westfalen in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. 
NRW. S. 666), die zuletzt durch Gesetz 
vom  
3. Februar 2015 (GV. NRW. S. 208) ge-
ändert worden ist,“ eingefügt. 

 

 (1) Delegierte oder Delegierter gemäß § 12 
Abs. 2 und 3 kann nur sein, wer selbst Ge-
nosse ist, wer bei dem Genossen beruflich tä-
tig ist, wer vertretungsberechtigt ist oder den 
Organen des Genossen angehört. 

  (2) Ein Genosse darf nicht durch eine Dele-
gierte oder einen Delegierten vertreten wer-
den, die oder der in einem Dienstverhältnis zu 
einem anderen Genossen steht. Dies gilt nicht 
für Delegierte gemäß § 12 Abs. 3. 
 
(3) Die oder der Delegierte gemäß § 12  
Abs. 4 darf nicht Genosse oder Pächter eines 
Genossen sein. 
 
(4) Die Delegierten gemäß § 12 Abs. 1 werden 
für fünf Jahre in die Genossenschaftsver-
sammlung entsandt. In den letzten drei Mona-
ten vor Beendigung der Amtszeit sind die De-
legierten für die nächste Amtsperiode zu be-
nennen. Wiederwahl oder Wiederberufung 
sind zulässig. 
 
(5) Von einer Gebietskörperschaft dürfen 
nicht mehr Vertreterinnen oder Vertreter der 
Verwaltung als Mitglied der Vertretung der 
Gebietskörperschaft entsandt werden. Min-
destens die Hälfte aller Delegierten der 
Kreise, Städte und Gemeinden muß einer 
Vertretung der Gebietskörperschaften ange-
hören. Das gilt auch für die Bildung von 
Stimmgruppen gemäß § 12 Abs. 3. 
 

  (6) Das Amt als Delegierte oder Delegierter 
erlischt vorzeitig durch Abwahl oder Abberu-
fung, durch Niederlegung des Amtes, Wegfall 
der für die Entsendung jeweils maßgeblichen 
Voraussetzungen, Wahl zum Mitglied des Ge-
nossenschaftsrates, Eintritt der Geschäftsun-
fähigkeit oder der beschränkten Geschäftsfä-
higkeit, Verlust der Fähigkeit zur Bekleidung 
öffentlicher Ämter oder Tod. Scheidet eine 
Delegierte oder ein Delegierter vorzeitig aus, 
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ist eine Ersatzwahl oder Ersatzberufung für 
den Rest der Amtszeit vorzunehmen. 
 
(7) Der Vorstand hat alle fünf Jahre eine neue 
Liste aufzustellen, in der die Genossen, ihre 
zu berücksichtigenden Jahresbeiträge, die zu-
gehörigen Beitragseinheiten und Beitragstei-
leinheiten aufzuführen sind. Unverzüglich 
nach ihrer Aufstellung sind Auszüge der Liste 
den Genossen mit der Aufforderung bekannt-
zumachen, innerhalb einer bestimmten Frist 
ihre Delegierten gegenüber der Vorsitzenden 
oder dem Vorsitzenden des Genossen-
schaftsrates für eine neue Amtsperiode zu be-
nennen. Auf die Möglichkeit, sich zu Stimm-
gruppen zusammenzuschließen und deren 
Delegierte zu benennen, ist hinzuweisen. Das 
Nähere regelt die Satzung. 
 

  § 14 
Aufgaben der Genossenschaftsversamm-

lung 
 
(1) Die Genossenschaftsversammlung be-
schließt über die Satzung, ihre Änderungen 
und über die Veranlagungsrichtlinien. Sie 
wählt die Mitglieder des Genossenschaftsra-
tes. 
 

9.  § 14 Absatz 2 wird wie folgt geändert: 
 
 
 

a)  Nummer 3 wird wie folgt gefasst: 
 

 „3. die Feststellung des Wirtschafts-
plans und seiner Änderungen, die 
Aufstellung der Finanzplanung  
(§ 22a) sowie die Entscheidung 
über die Inanspruchnahme von 
Rücklagen,“ 

 
b) In Nummer 4 und Nummer 6 wer-

den jeweils die Wörter „der Jahres-
rechnung oder“ gestrichen. 

 
 
 
 
 

c)  Nummer 7 wird wie folgt gefasst: 
 

 (2) Der Genossenschaftsversammlung blei-
ben ferner vorbehalten: 
1.  der Erlaß einer Geschäftsordnung für die 

Genossenschaftsversammlung, 
2.  die Entscheidung über die Anfechtung 

von Wahlen, 
3.  die Feststellung des Haushaltsplans und 

seiner Nachträge oder des Wirtschafts-
plans und seiner Änderungen die Aufstel-
lung des Finanzplans (§ 22) sowie die 
Entscheidung über die Inanspruchnahme 
von Rücklagen, 

4.  die Bestellung der Prüfstelle für die Prü-
fung der Jahresrechnung oder des Jah-
resabschlusses und der Wahl der Rech-
nungsprüferinnen oder Rechnungsprü-
fer, 

5.  die Entgegennahme des Jahresberich-
tes, 

6.  die Abnahme der Jahresrechnung oder 
des Jahresabschlusses und Entlastung 
des Vorstandes, 

7.  die Aufstellung der Übersichten (§ 3 Abs. 
2 und 3), 
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 „7. die Aufstellung der Übersichten 
gemäß § 3 Absatz 2 und des Ab-
wasserbeseitigungskonzeptes nach 
§ 53 des Landeswassergesetzes,“ 

 
 

8.  die Entscheidung über die Übernahme 
von Aufgaben (§ 2 Abs. 2, § 4), 

9.  die Entscheidung über die Übernahme 
von Anlagen und Auftragsarbeiten, 

10.  die Wahl der Mitglieder des Wider-
spruchsausschusses und ihrer Stellver-
treterinnen oder Stellvertreter (§ 29  
Abs. 1 Nr. 4 und Abs. 2). 

 
  (3) Die Genossenschaftsversammlung ent-

scheidet über Beanstandungen des Vorstan-
des gemäß § 20 Abs. 3. 
 

  § 15 
Sitzungen der Genossenschaftsversamm-

lung, Beschlussfassung 
 
(1) Die oder der Vorsitzende des Genossen-
schaftsrates lädt die Delegierten (§ 12  
Abs. 1) unter Angabe der Tagesordnung mit 
mindestens dreiwöchiger Frist zu den Sitzun-
gen und unterrichtet die Mitglieder des Ge-
nossenschaftsrates, den Vorstand und die 
Dezernentinnen und Dezernenten. 
 
(2) Die Genossenschaftsversammlung ist 
jährlich mindestens einmal einzuberufen. Sie 
ist grundsätzlich öffentlich; das Nähere regelt 
die Satzung. Sie ist ferner einzuberufen, wenn 
dies bei der oder dem Vorsitzenden des Ge-
nossenschaftsrates 
a)  vom Vorstand oder 
b)  von mindestens einem Drittel der Dele-

gierten 
schriftlich unter Angabe des Beratungsgegen-
standes beantragt wird. 
(3) Die oder der Vorsitzende des Genossen-
schaftsrates leitet die Sitzungen der Genos-
senschaftsversammlung. Die weiteren Mit-
glieder des Genossenschaftsrates, der Vor-
stand und die Dezernentinnen oder Dezer-
nenten sollen an den Sitzungen teilnehmen. 
Die Mitglieder des Genossenschaftsrates, der 
Vorstand und die Dezernentinnen oder Dezer-
nenten sind nicht stimmberechtigt. Entspre-
chendes gilt für die oder den gemäß § 17 Abs. 
1 Satz 2 bestimmte Dezernentin oder be-
stimmten Dezernenten. 
 

  (4) Die Genossenschaftsversammlung ist be-
schlußfähig, wenn alle Delegierten rechtzeitig 
geladen sind und mindestens die Hälfte aller 
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Delegierten anwesend ist. Bei Beschlußunfä-
higkeit kann die oder der Vorsitzende eine 
neue Sitzung anberaumen, in der die Genos-
senschaftsversammlung bei gleicher Tages-
ordnung ohne Rücksicht auf die Zahl der an-
wesenden Delegierten beschlußfähig ist. Hie-
rauf muß in der Ladung hingewiesen werden. 
 
(5) Der Beschlußfähigkeit steht nicht entge-
gen, daß für vorzeitig ausgeschiedene Dele-
gierte noch keine Ersatzwahl oder Ersatzbe-
rufung vorgenommen wurde. 
 
(6) Die Genossenschaftsversammlung bildet 
ihren Willen mit der Mehrheit der abgegebe-
nen gültigen Stimmen. Bei Beschlüssen und 
Wahlen zählen Stimmenthaltungen und un-
gültige Stimmen zur Feststellung der Be-
schlußfähigkeit, nicht aber zur Berechnung 
der Mehrheit mit. Stimmengleichheit bedeutet 
Ablehnung. 
 
(7) Über die Sitzungen der Genossenschafts-
versammlung sind Niederschriften zu fertigen. 
Beschlüsse sind besonders zu kennzeichnen. 
Die Niederschriften sind von der oder dem 
Vorsitzenden des Genossenschaftsrates und 
von einer oder einem von der Genossen-
schaftsversammlung zu bestimmenden Dele-
gierten zu unterzeichnen. 
 

10.  In § 15 Absatz 8 Satz 2 wird die Angabe 
„29“ durch die Angabe „63“ und das 
Wort „Naturschutzverbände“ durch das 
Wort „Naturschutzvereinigungen“ er-
setzt. 

 

 (8) Je eine Vertreterin oder ein Vertreter der 
Bezirksregierung Arnsberg als obere Bergbe-
hörde und der Bezirksregierung kann mit be-
ratender Stimme an den Sitzungen der Ge-
nossenschaftsversammlung teilnehmen. Eine 
Vertreterin oder ein Vertreter der nach § 29 
des Bundesnaturschutzgesetzes anerkann-
ten Naturschutzverbände, die oder der vom 
Landesbüro Nordrhein-Westfalen für fünf 
Jahre benannt wird, kann mit beratender 
Stimme an den öffentlichen Sitzungen der Ge-
nossenschaftsversammlung teilnehmen. 
 

  (9) Die Vertreterinnen oder Vertreter nach Ab-
satz 8 werden zum selben Zeitpunkt und im 
selben Umfang für die Sitzungen unterrichtet 
wie die Delegierten. 
 
(10) Die Genossen, die ausschließlich durch 
Delegierte nach § 12 Abs. 3 vertreten werden, 
können als Zuhörer an den Sitzungen der Ge-
nossenschaftsversammlung teilnehmen. Ort, 
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Zeitpunkt und Tagesordnung sind mindestens 
drei Wochen vor der Sitzung den Genossen 
bekanntzumachen. 
 

  § 17 
Aufgaben des Genossenschaftsrates 

 
(1) Der Genossenschaftsrat hat die ihm durch 
dieses Gesetz zugewiesenen Aufgaben. Er ist 
an die Beschlüsse der Genossenschaftsver-
sammlung gebunden. Er überwacht die Füh-
rung der Geschäfte durch den Vorstand. 
 
(2) Der Genossenschaftsrat wählt den Vor-
stand. Er bestimmt die oder den insbesondere 
für personelle und soziale Angelegenheiten 
der Genossenschaft zuständige Dezernentin 
oder zuständigen Dezernenten. Diese Dezer-
nentin oder dieser Dezernent darf nicht gegen 
die Stimmen der Mehrheit der Arbeitnehmer-
Vertreterinnen oder -Vertreter bestellt werden. 
 
(3) Für die Abberufung des Vorstandes aus ei-
nem wichtigen Grund ist § 18 Abs. 5 entspre-
chend anzuwenden. Die Abberufung der oder 
des gemäß Absatz 2 Satz 2 bestellten Dezer-
nentin oder Dezernenten aus einem wichtigen 
Grund ist nur mit den Stimmen der Mehrheit 
der Arbeitnehmer-Vertreterinnen  
oder -Vertreter möglich. 
 
(4) Der Genossenschaftsrat beschließt über: 
1.  seine Geschäftsordnung, 
2.  die Bestellung von Beauftragten nach 

dem Wasserhaushaltsgesetz, dem Ab-
fallgesetz und dem Bundes-Immissions-
schutzgesetz, 

3.  den Abschluß eines Dienstvertrages mit 
dem Vorstand, 

4.  die Geschäftsordnung für die Genossen-
schaftsverwaltung, 

5. die übrigen Zuständigkeiten der oder des 
gemäß Absatz 2 Satz 2 bestimmten De-
zernentinoder Dezernenten innerhalb der 
Genossenschaftsverwaltung und ihre o-
der seine Stellung gegenüber dem Vor-
stand in personellen und sozialen Ange-
legenheiten, 

6.  die Genehmigung von überplanmäßigen 
und außerplanmäßigen Ausgaben (§ 23 
Abs. 2) oder erfolggefährdenden Mehr-
aufwendungen. 

 



LANDTAG NORDRHEIN-WESTFALEN - 16. Wahlperiode Drucksache 16/10799 

 
 

248 

11.  § 17 Absatz 5 wird wie folgt geändert: 
 

a)  Nummer 1 wird wie folgt gefasst: 
 

 „1. Entwürfe der Übersichten ge-
mäß § 3 Absatz 2 und Entwurf des 
Abwasserbeseitigungskonzeptes 
nach § 53 des Landeswassergeset-
zes,“ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

b)  Nummer 6 wird wie folgt gefasst: 
 

 „6. Bestellung von Sicherheiten aller 
Art, insbesondere über das Einge-
hen von Bürgschaften, Patronatser-
klärungen und Gewährverträgen, 
ohne Rücksicht auf die Höhe der 
Verpflichtung,“ 

 
c)  In Nummer 7 werden nach dem 

Wort „Handelsgewerbe“ die Wörter 
„sowie bei Änderungen der diesen 
Geschäften zugrunde liegenden 
Verträgen“ eingefügt.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
d)  Nummer 13 wird wie folgt gefasst: 

 (5) Der Zustimmung des Genossenschaftsra-
tes bedarf der Vorstand in folgenden Angele-
genheiten: 
 
1.  Entwürfe der Übersichten (§ 3 Abs. 2 und 

3), 
 
 
 
2.  Bau- und Maßnahmepläne für die Ge-

nossenschaftsunternehmen, 
3.  Anordnung der Inanspruchnahme von 

Grundstücken und Anlagen der Genos-
sen und von Dritten sowie Festsetzung 
des Geldausgleichs (§ 7 Abs. 5), 

4.  Anträge auf Durchführung von Enteig-
nungsverfahren (§ 9), 

5.  Gewährung von Darlehen an Stellen au-
ßerhalb der Genossenschaft, 

6.  Übernahme einer fremden Verbindlich-
keit, insbesondere über die Eingehung 
von Bürgschaften und über Gewährver-
träge, ohne Rücksicht auf die Höhe der 
Verpflichtung, 

 
 
7.  Bildung von oder Eintritt in Handelsge-

sellschaften sowie in Vereinigungen bür-
gerlichen Rechts mit eigener oder ohne 
eigene Rechtspersönlichkeit, die auf eine 
wirtschaftliche Betätigung ausgerichtet 
sind, oder in kommunale Arbeitsgemein-
schaften oder Zweckverbände und die 
Beteiligung als stiller Gesellschafter an 
einem Handelsgewerbe, 

8.  Abschluß und Kündigung von Tarifverträ-
gen sowie Grundsätze für die Anstel-
lungsverhältnisse der Beschäftigten, 

9.  Verfolgung von Rechtsbehelfen gegen 
aufsichtsrechtliche Verfügungen und An-
ordnungen, 

10.  Festsetzung von Zwangsmitteln (§ 32), 
11.  Bestellung einer Dezernentin oder eines 

Dezernenten zur ständigen Vertreterin o-
der zum ständigen Vertreter des Vorstan-
des, 

12.  Geschäfte und sonstige Angelegenhei-
ten von herausragender Bedeutung, de-
ren Wert die in der Satzung festzusetzen-
den Beträge erreicht oder überschreitet, 
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 „13. Entwurf des Wirtschaftsplans 

und seiner Änderungen und der Fi-
nanzplanung (§ 22a).“ 

 

13.  Entwurf des Haushaltsplans, seiner 
Nachträge und des Finanzplans (§ 22) o-
der des Wirtschaftsplans und seiner Än-
derungen (§ 22 a). 

 
  § 19 

Vorstand 
 
(1) Die oder der Vorsitzende des Genossen-
schaftsrates ist Dienstvorgesetzte oder 
Dienstvorgesetzter des Vorstandes. 
 
(2) Wer zum Vorstand gewählt wird, muß die 
für sein Amt erforderlichen Voraussetzungen 
erfüllen. Seine Amtszeit beträgt fünf Jahre. 
Wiederwahlen sind zulässig. Die Wahl ist frü-
hestens neun Monate und spätestens drei 
Monate vor Ablauf der Amtszeit durchzufüh-
ren. Die Amtszeit endet spätestens mit Ablauf 
des Monats, in dem der Vorstand das  
67. Lebensjahr vollendet. Für Vorstände, die 
am 1. Januar 2013 im Amt sind und deren 
Amtszeit bis längstens 2017 läuft, findet die 
Altersgrenze nach Satz 5 nur mit deren Zu-
stimmung Anwendung. 
 
(3) Für die Dezernentin oder den Dezernenten 
gemäß § 17 Abs. 2 Satz 2 gilt Absatz 2 sinn-
gemäß. 
 

12.  Dem § 19 wird folgender Absatz 4 an-
gefügt: 

 

  

 „(4) Der Vorstand hat entsprechend 
den Regelungen der Eigenbetriebsver-
ordnung für das Land Nordrhein-West-
falen vom 16. November 2004 (GV. 
NRW.  
S. 644, ber. 2005 S. 15) in der jeweils 
geltenden Fassung seine Vergütung im 
Jahresabschluss individualisiert offen 
zu legen.“ 

 

  

  § 20 
Aufgaben des Vorstandes 

 
(1) Der Vorstand erledigt die Geschäfte der 
laufenden Verwaltung und hat die Aufgaben, 
die nicht auf Grund dieses Gesetzes oder der 
Satzung der Genossenschaftsversammlung, 
dem Genossenschaftsrat, der oder dem Vor-
sitzenden des Genossenschaftsrates oder 
dem Widerspruchsausschuß obliegen. Der 
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Vorstand bereitet die Beschlüsse der Genos-
senschaftsversammlung und des Genossen-
schaftsrates vor und führt sie aus, soweit sich 
aus den Beschlüssen nichts anderes ergibt. 
Der Vorstand ist Dienstvorgesetzter der Be-
schäftigten der Genossenschaft und Leiter 
der Genossenschaftsverwaltung. 
 
(2) In Fällen, die keinen Aufschub dulden, ins-
besondere bei Gefahr im Verzuge, entschei-
det der Vorstand auch über Angelegenheiten, 
deren Wert die in der Satzung festgesetzten 
Beträge erreicht oder überschreitet. Diese 
Entscheidungen sind der oder dem Vorsitzen-
den des Genossenschaftsrates unverzüglich 
mitzuteilen und dem Genossenschaftsrat in 
der nächsten Sitzung bekanntzugeben. 
 

13.  In § 20 Absatz 3 Satz 1 werden nach 
der Angabe „5“ die Wörter „sowie zu § 
2 Absatz 4 Satz 4“ eingefügt. 

 

 (3) Der Vorstand kann Beschlüsse des Ge-
nossenschaftsrates zu § 17 Abs. 4 und 5, die 
den Interessen der Genossenschaft zuwider-
laufen, beanstanden. Er legt diese Be-
schlüsse mit einer schriftlichen Begründung 
seiner Beanstandung der Genossenschafts-
versammlung zur Entscheidung vor. Die Be-
anstandung hat aufschiebende Wirkung. Die 
Genossenschaftsversammlung hat innerhalb 
von zwei Monaten über die Angelegenheit zu 
entscheiden. 
 
 
 
 
 
 
 

14.  Die Überschrift des Sechsten Teils wird 
wie folgt gefasst: 

 

  

„Sechster Teil 
Finanzplanung, Wirtschaftsführung 

und Rechnungswesen, Beiträge“ 
 

 Sechster Teil 
Haushaltsplan, Finanzplan, Wirtschafts-
führung und Rechnungswesen, Beiträge 

 
15.  § 22 wird aufgehoben. 
 

 § 22 
Haushaltsplan, Finanzplan 

 
(1) Die Genossenschaftsversammlung stellt 
für jedes Haushaltsjahr vor seinem Beginn 
den Haushaltsplan fest und beschließt über 
den Gesamtbetrag der aufzunehmenden Kre-
dite, den Gesamtbetrag der Verpflichtungser-
mächtigungen und den Höchstbetrag der Kas-
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senkredite; der Haushaltsplan muß in Einnah-
men und Ausgaben ausgeglichen sein. Haus-
haltsjahr ist das Kalenderjahr. 
 
(2) Der Haushaltsplan besteht aus dem Ge-
samtplan und Einzelplänen. Er gliedert sich in 
den Verwaltungshaushalt und den Vermö-
genshaushalt und enthält alle für die Aufga-
benerfüllung der Genossenschaft im Haus-
haltsjahr 
1.  benötigten Einnahmen, 
2.  zu leistenden Ausgaben, 
3.  notwendigen Verpflichtungsermächti-

gungen. 
 
Der Nachweis der Rücklagen, eine Übersicht 
über den Schuldenstand und die Stellenpläne 
für die Beschäftigten sind dem Haushaltsplan 
als Anlagen beizufügen. 
 
(3) Der von der Genossenschaftsversamm-
lung festgestellte Haushaltsplan ist unverzüg-
lich mit seinen Anlagen der Aufsichtsbehörde 
anzuzeigen. 
 

  (4) Der Haushaltsplan kann nur durch Nach-
träge geändert werden, über die spätestens 
bis zum Ablauf des betreffenden Haushalts-
jahres zu beschließen ist. Für sie gelten die 
Vorschriften der Absätze 1 bis 3 entspre-
chend. Ein Nachtrag zum Haushaltsplan ist 
aufzustellen, wenn während des Haushalts-
jahres erkennbar ist, daß durch über- und au-
ßerplanmäßige Ausgaben von erheblichem 
Umfang der im Haushaltsplan vorgesehene 
Ausgleich der Einnahmen und Ausgaben trotz 
Ausnutzung jeder Sparmöglichkeit nicht zu er-
reichen ist. 
 
(5) Ist der Haushaltsplan bis zum Beginn des 
Haushaltsjahres nicht festgestellt, gelten die 
Haushaltsansätze und die Kreditermächtigun-
gen des Vorjahres vorläufig weiter. Sieht der 
Haushaltsplanentwurfs für das betreffende 
Jahr niedrigere Haushaltsansätze und eine 
niedrigere Kreditermächtigung vor, gelten 
diese. Die Beiträge sind nach der Beitragsliste 
des Vorjahres vorbehaltlich einer späteren 
Verrechnung zu zahlen. 
 
(6) Die Genossenschaftsversammlung stellt 
jährlich mit dem Haushaltsplan einen fünfjäh-
rigen Finanzplan auf, der mit den Übersichten 
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gemäß § 3 Abs. 2 und 3 abzustimmen ist und 
Umfang sowie Zusammensetzung der vo-
raussichtlichen Ausgaben und Deckungs-
möglichkeiten darstellt. Das erste Planungs-
jahr der Finanzplanung ist das laufende Haus-
haltsjahr. Der Finanzplan muß in Einnahmen 
und Ausgaben ausgeglichen sein. 
 

16.  § 22 a wird wie folgt gefasst: 
 

  

„§ 22a 
Wirtschaftsplan, Finanzplanung 

 

 § 22 a 
Wirtschaftsplan 

(1) Die Genossenschaft wirtschaftet 
nach den Grundsätzen des kaufmänni-
schen Rechnungswesens. Für die 
Buchführung der Genossenschaft, die 
Kostenrechnung und den Jahresab-
schluss sind § 19 Absatz 1 Satz 1, 2 
erste Alternative, Absatz 2 und 3, §§ 
21, 22 Absatz 1, §§ 23 und 24 der Ei-
genbetriebsverordnung für das Land 
Nordrhein-Westfalen entsprechend 
anzuwenden. 

 

 (1) Die Genossenschaft kann anstelle des 
Wirtschaftens nach einem Haushaltsplan ein 
kaufmännisches Rechnungswesen einführen. 

(2) Die Genossenschaftsversammlung 
stellt für jedes Wirtschaftsjahr vor sei-
nem Beginn den Wirtschaftsplan fest 
und beschließt über den Gesamtbe-
trag der aufzunehmenden Kredite, den 
Gesamtbetrag der Verpflichtungser-
mächtigungen und den Höchstbetrag 
der Kredite zur Liquiditätssicherung. 
Der Wirtschaftsplan muss ausgegli-
chen sein. Wirtschaftsjahr ist das Ka-
lenderjahr. 

 

 (2) Die Genossenschaftsversammlung stellt 
für jedes Wirtschaftsjahr vor seinem Beginn 
den Wirtschaftsplan fest und beschließt über 
den Gesamtbetrag der aufzunehmenden Kre-
dite den Gesamtbetrag der Verpflichtungser-
mächtigungen und den Höchstbetrag der Kas-
senkredite; der Wirtschaftsplan muß in Ein-
nahmen und Ausgaben ausgeglichen sein. 
Wirtschaftsjahr ist das Kalenderjahr.  
§ 22 Abs. 5 gilt entsprechend. 

(3) Der Wirtschaftsplan besteht aus 
dem Erfolgsplan, dem Vermögensplan 
und der Stellenübersicht. Dem Wirt-
schaftsplan sind als Anlagen der Nach-
weis der Rücklagen und die Finanzpla-
nung beizufügen. Die §§ 15 bis 18 der 
Eigenbetriebsverordnung für das Land 
Nordrhein-Westfalen gelten entspre-
chend. 

 

 (3) Der Wirtschaftsplan besteht aus dem Er-
folgsplan und dem Vermögensplan. Dem 
Wirtschaftsplan sind als Anlagen beizufügen 
die Stellenübersicht, der Nachweis der Rück-
lagen und der Finanzplan, der mit den Über-
sichten gemäß § 3 Abs. 2 und 3 abzustimmen 
ist. Der Finanzplan muß in Einnahmen und 
Ausgaben ausgeglichen sein. § 14  
Abs. 1 und §§ 15 bis 18 der Eigenbetriebsver-
ordnung - EigVO - (GV. NW. 1988 S. 324) gel-
ten entsprechend. 
 

  (4) Für die Buchführung der Genossenschaft, 
die Kostenrechnung und den Jahresabschluß 
sind §§ 19, 21, 22 Abs. 1 und 3, 23 und 24 der 
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Eigenbetriebsverordnung entsprechend an-
zuwenden. 
 
(5) Zur Stärkung einer wirtschaftlichen Be-
triebsführung kann das Ministerium für Um-
welt und Naturschutz, Landwirtschaft und Ver-
braucherschutz (Ministerium) im Einzelfall 
zeitlich begrenzte Abweichungen und Ergän-
zungen unter Beachtung der Grundsätze des 
kaufmännischen Rechnungswesens von und 
zu den in Absatz 3 und 4 genannten Regelun-
gen der Eigenbetriebsverordnung über den 
Wirtschaftsplan, die Jahresrechnung, die 
Buchführung, die Deckungsfähigkeit und die 
Übertragbarkeit zulassen. 
 

(4) Der von der Genossenschaftsver-
sammlung festgestellte Wirtschafts-
plan ist unverzüglich mit seinen Anla-
gen der Aufsichtsbehörde anzuzeigen. 

 

 (6) Der von der Genossenschaftsversamm-
lung festgestellte Wirtschaftsplan ist mit sei-
nen Anlagen unverzüglich der Aufsichtsbe-
hörde anzuzeigen. 

(5) Der Wirtschaftsplan ist unverzüg-
lich zu ändern, wenn  

 

 (7) Der Wirtschaftsplan ist unverzüglich zu än-
dern, wenn 
 

1.  das Jahresergebnis sich gegenüber 
dem Erfolgsplan erheblich ver-
schlechtern wird und diese Ver-
schlechterung eine Änderung des 
Vermögensplanes bedingt, 
 

 1.  das Jahresergebnis sich gegenüber dem 
Erfolgsplan erheblich verschlechtern wird 
und diese Verschlechterung eine Ände-
rung des Vermögensplanes bedingt oder 

 

2.  höhere Kredite erforderlich werden,  
 

 2.  höhere Kredite erforderlich werden oder 

3.  im Vermögensplan über- und au-
ßerplanmäßige Ausgaben für Inves-
titionen durch Einsparungen oder 
Mehreinnahmen nicht gedeckt wer-
den können, 

 

  

4.  im Vermögensplan weitere Ver-
pflichtungsermächtigungen vorge-
sehen werden sollen oder 

 

 3.  im Vermögensplan weitere Verpflich-
tungsermächtigungen vorgesehen wer-
den sollen oder 

 
5.  eine erhebliche Vermehrung oder 

Hebung der in der Stellenübersicht 
vorgesehenen Stellen erforderlich 
wird, es sei denn, dass es sich um 
eine vorübergehende Einstellung 
von Aushilfskräften handelt. 

 

 4.  eine erhebliche Vermehrung oder He-
bung der in der Stellenübersicht vorgese-
henen Stellen erforderlich wird, es sei 
denn, daß es sich um eine vorüberge-
hende Einstellung von Aushilfskräften 
handelt. 

 
(6) Änderungen des Wirtschaftsplanes 
sind der Aufsichtsbehörde unverzüg-
lich anzuzeigen. 
 

 (8) Änderungen des Wirtschaftsplanes sind 
der Aufsichtsbehörde unverzüglich anzuzei-
gen. 
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(7) Zur Stärkung einer wirtschaftlichen 
Betriebsführung kann die Aufsichtsbe-
hörde im Einzelfall zeitlich begrenzte 
Abweichungen und Ergänzungen un-
ter Beachtung der Grundsätze des 
kaufmännischen Rechnungswesens 
von und zu den in Absatz 1 und 3 ge-
nannten Regelungen der Eigenbe-
triebsverordnung für das Land Nord-
rhein-Westfalen über den Wirtschafts-
plan, den Jahresabschluss, die Buch-
führung, die Deckungsfähigkeit und die 
Übertragbarkeit zulassen. 
 

  

(8) Ist der Wirtschaftsplan bis zum Be-
ginn des Wirtschaftsjahres nicht fest-
gestellt, gelten die Ansätze und Kredi-
termächtigungen des Vorjahres vorläu-
fig weiter. Sieht der Wirtschaftsplan-
entwurf für das betreffende Jahr niedri-
gere Ansätze und eine niedrigere Kre-
ditermächtigung vor, gelten diese. Die 
Beiträge sind nach der Beitragsliste 
des Vorjahres vorbehaltlich einer spä-
teren Verrechnung zu zahlen.  
 

  

(9) Die Genossenschaftsversammlung 
stellt jährlich mit dem Wirtschaftsplan 
eine fünfjährige Finanzplanung auf, die 
mit den Übersichten gemäß § 3  
Absatz 2 abzustimmen ist und Umfang 
sowie Zusammensetzung der voraus-
sichtlichen Ausgaben und Deckungs-
möglichkeiten darstellt. Das erste Pla-
nungsjahr der Finanzplanung ist das 
laufende Wirtschaftsjahr. Die Finanz-
planung muss in den einzelnen Jahren 
ausgeglichen sein. 

 

  

(10) Der Vorstand stellt den Jahresab-
schluss in der ersten Hälfte des Wirt-
schaftsjahres für das vergangene Wirt-
schaftsjahr auf. Die mit der Prüfung 
des Jahresabschlusses betraute Stelle 
soll alle fünf Jahre gewechselt werden. 
Der Jahresabschluss ist nach den Vor-
schriften der Satzung über die Rege-
lung für die für die Öffentlichkeit be-
stimmten Mitteilungen zu veröffentli-
chen. 

 

  

(11) Der Landesrechnungshof hat das 
Prüfungsrecht nach § 111 Absatz 1 der 
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Landeshaushaltsordnung in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 26. 
April 1999 (GV. NRW. S. 158), die zu-
letzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom 
4. Dezember 2012 (GV. NRW. S. 636) 
geändert worden ist.“ 

 
17.  § 24 wird wie folgt geändert: 
 

  

a)  Die Überschrift wird wie folgt ge-
fasst:  

 

  

„§ 24 
Rücklagen, Rechnungs- und 

Prüfungswesen, Wirtschaftsfüh-
rung“ 

 

 § 24 
Rücklagen; Haushalts-, Kassen-, Rech-

nungs- und Prüfungswesen;  
Wirtschaftsführung 

 
b)  In Absatz 1 wird das Wort „Haus-

haltswirtschaft“ durch das Wort 
„Wirtschaftsführung“ ersetzt und 
werden die Wörter „Vermögens-
haushalts  
oder“ gestrichen. 

 

 (1) Die Genossenschaft soll zur Sicherung der 
Haushaltswirtschaft und, soweit erforderlich, 
für Zwecke des Vermögenshaushalts  
oder Vermögensplans sowie zur Deckung 
nicht einziehbarer Beiträge (§ 27 Abs. 5  
Satz 2) Rücklagen in angemessener Höhe bil-
den. 
 

c)  In Absatz 2 werden die Wörter 
„Haushalts-, Kassen- und“ gestri-
chen. 

 

 (2) Das Nähere zur Wirtschaftsführung und 
zum Haushalts-, Kassen- und Rechnungswe-
sen und das Verfahren für die Rechnungsprü-
fung sind in der Satzung zu regeln. 
 

18.  § 25 wird wie folgt geändert: 
 

 § 25 
Beiträge 

 
a)  In Absatz 1 werden die Wörter 

„Haushalts- oder“ gestrichen. 
 

 (1) Die Genossen haben der Genossenschaft 
die Beiträge zu leisten, die zur Erfüllung ihrer 
Aufgaben und Pflichten, ihrer Verbindlichkei-
ten und zu einer ordentlichen Haushalts- oder 
Wirtschaftsführung erforderlich sind, soweit 
andere Einnahmen zur Deckung der Ausga-
ben der Genossenschaft nicht ausreichen. 
 

b)  In Absatz 2 Satz 4 wird das Wort 
„Vermögenshaushalts“ durch das 
Wort „Vermögensplans“ ersetzt. 

 

 (2) Die Beiträge bestehen in Geldleistungen, 
die nach Maßgabe der Satzung fällig werden. 
Die Genossenschaft ermittelt spätestens ab 
dem 1. Januar 2000 die Beiträge nach be-
triebswirtschaftlichen Grundsätzen. Zu den 
nach betriebswirtschaftlichen Grundsätzen 
ansatzfähigen Kosten gehören auch Entgelte 
für in Anspruch genommene Fremdleistun-
gen, Abschreibungen, die nach der vermutli-
chen Nutzungsdauer gleichmäßig zu verteilen 
sind, sowie eine angemessene Verzinsung 
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des aufgewandten Kapitals; bei der Verzin-
sung bleibt der aus Zuschüssen Dritter aufge-
brachte Eigenkapitalanteil außer Betracht. Die 
Genossenschaft kann eine Eigenfinanzierung 
auch mittels angemessener Direktfinanzie-
rung der Ausgaben des Vermögenshaushalts 
durch Beiträge sicherstellen, soweit die nach 
Satz 1 zu ermittelnden Kosten hierdurch nicht 
unterschritten werden. 
 

c)  In Absatz 3 Satz 1 werden die Wör-
ter „§ 4 Abs. 2 Nr. 3 des Wasser-
haushaltsgesetzes, § 24 Abs. 2 des 
Landeswassergesetzes“ durch die 
Wörter „§ 13 Absatz 2 Nummer 4 
des Wasserhaushaltsgesetzes“ er-
setzt. 

 

 (3) Beiträge, die einem Benutzer nach § 4 
Abs. 2 Nr. 3 des Wasserhaushaltsgesetzes, § 
24 Abs. 2 des Landeswassergesetzes aufer-
legt worden sind oder auferlegt werden, gel-
ten als Leistung zu den Beiträgen des Benut-
zers als Mitglied der Genossenschaft. Das 
gleiche gilt, wenn zwischen dem Benutzer und 
der Genossenschaft eine entsprechende Ver-
einbarung getroffen worden ist. 
 

d)  In Absatz 4 Satz 1 werden die Wör-
ter „zu Beiträgen für die Zeit da-
nach“ durch die Wörter „vor Erlö-
schen seiner Mitgliedschaft nach § 
6 Absatz 2 Satz 2 zu Beiträgen für 
die Zeit nach seinem Ausscheiden“ 
ersetzt. 

 

 (4) Ein ausgeschiedener Genosse bleibt zur 
Leistung der für die Zeit bis zu seinem Aus-
scheiden festgesetzten Beiträge verpflichtet; 
er kann auch zu Beiträgen für die Zeit danach 
wie ein Genosse zu den Aufwendungen der 
Genossenschaft herangezogen werden, die 
durch den ausscheidenden Genossen verur-
sacht wurden und nach dem Ausscheiden 
nicht vermieden werden können. Entspre-
chendes gilt für die Einschränkung der Teil-
nahme eines Genossen an der Genossen-
schaft. 
 
 
 
 

19.  § 27 wird wie folgt geändert: 
 

 § 27 
Veranlagung 

 
a)  In Absatz 1 Satz 1 werden die Wör-

ter „der Einzelpläne“ und die Wörter 
„Haushalts- oder“ gestrichen.  

 

 (1) Auf Grund der Einzelpläne des festgestell-
ten Haushalts- oder Wirtschaftsplans berech-
net der Vorstand nach den Veranlagungsricht-
linien die Beiträge. Er führt die Beiträge - nach 
Beitragsgruppen getrennt - mit den zugehöri-
gen Berechnungsgrundlagen in einer Bei-
tragsliste auf und setzt die Beiträge fest. Der 
Vorstand teilt jedem Genossen seinen Beitrag 
für die jeweilige Beitragsgruppe, die wesentli-
chen Berechnungsgrundlagen hierzu, die 
Zahlstelle und die Zahlungsfrist mit (Beitrags-
bescheid) und zieht die Beiträge ein. 
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  (2) Im Beitragsbescheid ist der Veranlagte auf 
die Möglichkeit der Einsichtnahme in die Bei-
tragsliste und die dazugehörigen Unterlagen 
unter Angabe von Ort und Zeitraum hinzuwei-
sen. Der Beitragsbescheid ist zuzustellen. Ein 
neuer Genosse ist mit dem ersten Beitragsbe-
scheid über bestehende Rechte und Pflichten 
unter Beifügung von Gesetz, Satzung und 
Veranlagungsrichtlinien zu unterrichten. 
 
(3) Gegen den Beitragsbescheid kann der 
Veranlagte innerhalb eines Monats nach des-
sen Zustellung schriftlich oder zur Nieder-
schrift Widerspruch einlegen. Hilft der Vor-
stand dem Widerspruch nicht ab, legt er ihn 
dem Widerspruchsausschuß vor. 
 
(4) Soweit es für die Verwaltung und die Ar-
beiten der Genossenschaft erforderlich ist, 
kann der Vorstand vor der Ermittlung und Be-
stimmung des Beitragsverhältnisses vorläu-
fige Beiträge nach dem voraussichtlichen Bei-
tragsverhältnis festsetzen. 
 
(5) Ein durch Rechtsbehelf oder Entscheidung 
des Vorstandes entstandener Minder- oder 
Mehrbeitrag eines Genossen gegenüber den 
nach Absatz 1 oder 4 festgesetzten Beiträgen 
ist unter den übrigen Genossen derselben 
Beitragsgruppe im Verhältnis der von ihnen im 
Veranlagungsjahr zu leistenden Beiträge auf-
zuteilen und bei der nächstmöglichen Veran-
lagung auszugleichen, soweit sich aus den 
Veranlagungsrichtlinien nichts anderes ergibt. 
Nicht einziehbare Beiträge sind anteilig von 
allen übrigen Genossen zu tragen und ihrem 
nächsten Jahresbeitrag zuzurechnen, soweit 
keine Deckung aus der Rücklage (§ 24 Abs. 
1) beschlossen wird. 
 

b)  In Absatz 6 Satz 1 werden die Wör-
ter „Haushaltsjahres oder“ und die 
Wörter „eines Nachtrags zum Haus-
haltsplan oder“ gestrichen. 

 

 (6) Werden im Laufe eines Haushaltsjahres o-
der Wirtschaftsjahres Ausgaben erforderlich, 
die nur auf Grund eines Nachtrags zum Haus-
haltsplan oder einer Änderung des Wirt-
schaftsplanes geleistet werden können, sind 
die dafür benötigten Beiträge spätestens im 
darauffolgenden Jahr in einen Nachtrag zur 
Beitragsliste aufzunehmen. Für die Aufstel-
lung und Festsetzung der Nachtragsliste so-
wie für die Veranlagung gelten die Absätze 1 
bis 4 entsprechend. 
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  (7) Wer seinen Beitrag oder sonstige öffent-
lich-rechtliche Forderungen in Geld nicht 
rechtzeitig leistet, hat nach Maßgabe des  
§ 240 der Abgabenordnung einen Säumniszu-
schlag zu zahlen, den der Vorstand festsetzt 
und einzieht. 
 

  § 28 
Rechtliche Eigenschaft der Beiträge, 

Vollstreckung 
 

  (1) Die Beitragspflichten auf Grund dieses Ge-
setzes sind öffentliche Lasten (Abgaben). Sie 
ruhen auf den Grundstücken, Bergwerken 
und Anlagen, mit denen der jeweilige Eigentü-
mer als Genosse an der Genossenschaft teil-
nimmt. 
 

20.  In § 28 Absatz 2 Satz 2 wird das Wort 
„Innenministerium“ durch die Wörter 
„für Inneres zuständige Ministerium“ er-
setzt. 

 

 (2) Für die Beitreibung der Beitragsforderun-
gen und der sonstigen öffentlich-rechtlichen 
Forderungen in Geld ist Vollstreckungsbe-
hörde der Vorstand, der sich zur Durchfüh-
rung der Vollstreckung der Gemeinden oder 
Gemeindeverbände bedienen kann. Das In-
nenministerium bestimmt durch Verordnung 
den an die in Anspruch genommene Ge-
meinde oder den in Anspruch genommenen 
Gemeindeverband abzuführenden Kostenbei-
trag je Vollstreckungsersuchen. 
 

  (3) Die Beitreibung kann auch gegen den 
Pächter oder denjenigen anderen Nutzungs-
berechtigten der zur Genossenschaft gehö-
renden Grundstücke, Bergwerke und Anlagen 
gerichtet werden, der sein Recht vom Eigen-
tümer herleitet, bei Nutzung eines Teiles nur 
wegen des hierauf entfallenden Beitragstei-
les; zu den Nutzungsberechtigten gehört auch 
der Mieter einer Anlage oder einer gesonder-
ten Arbeitsstelle in einer Anlage. Dies gilt 
nicht, wenn die von dem Nutzungsberechtig-
ten rechtmäßig ausgeübte Nutzungsart we-
sentlich von der Nutzungsart abweicht, aus 
der die Beitragspflicht des Eigentümers ent-
standen ist. Die Frist für das Rechtsmittel 
nach § 27 Abs. 3 beginnt für den Nutzungsbe-
rechtigten mit der Zustellung der Aufforde-
rung, den Beitrag zu leisten. 
 
(4) Für die Verjährung von Beiträgen und 
sonstigen öffentlich-rechtlichen Forderungen 
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in Geld sind die Vorschriften der Abgabenord-
nung über die Zahlungsverjährung  
(§§ 228 bis 232) entsprechend anzuwenden. 
 

  § 29 
Widerspruchsausschuß 

 
21.  § 29 Absatz 1 Satz 1 wird wie folgt ge-

ändert: 
 

a)  In Nummer 1 werden nach dem 
Wort „Landesbeamten“ die Wörter 
„oder tarifbeschäftigten Person“ ein-
gefügt. 

 
 
 

b)  In Nummer 2 werden nach dem 
Wort „Beamten“ die Wörter „oder 
vergleichbaren tarifbeschäftigten 
Person“ eingefügt. 

 
c) In Nummer 3 werden nach dem 

Wort „Beamten“ die Wörter „oder ta-
rifbeschäftigten Person“ eingefügt. 

 
 

 (1) Der Widerspruchsausschuß besteht aus: 
 
 
1.  einer oder einem von der Aufsichtsbe-

hörde zur oder zum Vorsitzenden zu be-
rufenden Landesbeamtin oder Landes-
beamten, die oder der die Befähigung 
zum Richteramt besitzt, 

 
2.  einer oder einem von der Aufsichtsbe-

hörde zu berufenden höheren techni-
schen Beamtin oder Beamten der staatli-
chen Umweltverwaltung, 

 
3.  einer oder einem von der Aufsichtsbe-

hörde zu berufenden Beamtin oder Be-
amten der Bergverwaltung, die oder den 
die oberste Bergbehörde vorschlägt, 

 
4.  sechs weiteren, von der Genossen-

schaftsversammlung zu wählenden Mit-
gliedern. Die Voraussetzungen nach  
§ 13 Abs. 1 und 2 müssen vorliegen. Die 
Mitglieder nach § 6 Abs. 1 Satz 1 Nrn. 1 
bis 5 müssen mindestens durch je ein 
Mitglied vertreten sein. 

 
Die Mitglieder des Widerspruchsausschusses 
dürfen nicht dem Genossenschaftsrat ange-
hören. 
 

  (2) Für jedes Mitglied wird in gleicher Weise 
eine Stellvertreterin oder ein Stellvertreter be-
rufen oder gewählt. 
 
(3) Die Amtszeit des Widerspruchsausschus-
ses beträgt fünf Jahre. Wiederberufung und 
Wiederwahl sind zulässig. Die Mitglieder und 
ihre Stellvertreterinnen oder Stellvertreter füh-
ren nach Beendigung der Amtszeit ihr Amt 
weiter, bis der neue Widerspruchsausschuß 
gebildet ist. Scheidet ein Mitglied gemäß Ab-
satz 1 Satz 1 Nrn. 1 bis 3 aus seinem Haupt-
amt aus, ist seine Abberufung zulässig. Im üb-
rigen gilt § 13 Abs. 6 entsprechend. 
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(4) Die Mitglieder des Widerspruchsaus-
schusses sind an Weisungen nicht gebunden. 
 
(5) Der Widerspruchsausschuß regelt sein 
Verfahren in einer Verfahrensordnung. 
 

  § 34 
Aufsicht 

 
22.  In § 34 Absatz 1 Satz 2 werden die 

Wörter „Ministerium für Umwelt und 
Naturschutz, Landwirtschaft und Ver-
braucherschutz“ durch die Wörter „für 
Umwelt zuständige Ministerium“ er-
setzt. 

 

 (1) Die Genossenschaft steht unter der Auf-
sicht des Staates. Aufsichtsbehörde ist das 
Ministerium für Umwelt und Naturschutz, 
Landwirtschaft und Verbraucherschutz (Mi-
nisterium). 
 

  (2) Die Aufsicht stellt sicher, daß die Genos-
senschaft die ihr obliegenden Aufgaben und 
Pflichten nach geltendem Recht und im Ein-
klang mit den wasserwirtschaftlichen Zielset-
zungen des Landes erfüllt. 
 
(3) Der zuständige Minister kann seine Auf-
sichtsbefugnisse durch Rechtsverordnung 
ganz oder teilweise auf die Bezirksregierung 
übertragen. 
 

  § 36 
Anordnung und Aufhebung von  

Maßnahmen 
 
(1) Erfüllt die Genossenschaft die ihr nach Ge-
setz oder Satzung obliegenden Aufgaben o-
der Pflichten nicht, nicht rechtzeitig oder nicht 
im erforderlichen Umfang, kann die Aufsichts-
behörde anordnen, daß die Genossenschaft 
innerhalb einer bestimmten Frist das Notwen-
dige veranlaßt. Die Aufsichtsbehörde hat die 
geforderte Handlung im einzelnen zu bezeich-
nen. Sie kann ihre Anordnung, wenn sie nicht 
befolgt worden ist, anstelle und auf Kosten der 
Genossenschaft selbst durchführen oder von 
einem anderen durchführen lassen. Die auf-
sichtsbehördliche Fristsetzung und Anord-
nung ersetzt die erforderlichen Entscheidun-
gen der Genossenschaftsorgane. 
 

23.  In § 36 Absatz 2 werden jeweils die 
Wörter „Haushalts- oder“ gestrichen. 

 

 (2) Kommt die Genossenschaft einer rechtli-
chen Verpflichtung nicht nach und unterläßt o-
der verweigert sie es, die dafür erforderlichen 
Mittel in den Haushalts- oder Wirtschaftsplan 
aufzunehmen oder außerplanmäßig zu ge-
nehmigen, kann die Aufsichtsbehörde unter 
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Anführung der Gründe die Aufnahme der er-
forderlichen Mittel in den Haushalts- oder 
Wirtschaftsplan verfügen  
oder die außerplanmäßigen Ausgaben fest-
stellen und die Einziehung der erforderlichen 
Beiträge anordnen. 
 

  (3) Der Vorstand hat Beschlüsse der Genos-
senschaftsversammlung und des Genossen-
schaftsrates, die gegen Gesetz oder Satzung 
verstoßen, schriftlich unter Darlegung der 
Gründe zu beanstanden. Die Beanstandung 
hat aufschiebende Wirkung. Heben die Ge-
nossenschaftsversammlung oder der Genos-
senschaftsrat beanstandete Beschlüsse nicht 
auf, entscheidet die Aufsichtsbehörde über 
die Rechtmäßigkeit der Beanstandung. Die 
aufschiebende Wirkung bleibt bestehen. 
 
(4) Die Aufsichtsbehörde ist berechtigt, Be-
schlüsse und Anordnungen der Genossen-
schaft, die das Gesetz oder die Satzung ver-
letzen oder den Aufgaben und Pflichten der 
Genossenschaft zuwiderlaufen, innerhalb von 
sechs Monaten aufzuheben und zu verlan-
gen, daß Maßnahmen, die auf Grund solcher 
Beschlüsse oder Anordnungen getroffen sind, 
rückgängig gemacht werden. 
 
 
 
 
 
 
 
 

24.  § 38 wird wie folgt geändert: 
 

 § 38 
Genehmigung von Geschäften 

 
a)  Absatz 1 wird wie folgt geändert: 

 
 aa)  Satz 1 wird wie folgt geändert: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (1) Die Genossenschaft bedarf der Genehmi-
gung durch die Aufsichtsbehörde 
1.  für Geschäfte im Sinne von § 17 Abs. 5 

Nr. 7, 
2.  zur unentgeltlichen Veräußerung von 

Vermögensgegenständen mit erhebli-
chem Wert, zur unentgeltlichen Überlas-
sung der Nutzung von Vermögensgegen-
ständen auf Dauer, soweit die Nutzung 
einen erheblichen Wert darstellt, sowie 
zur entgeltlichen Veräußerung von Ver-
mögenshaushalt oder Vermögensplan 
der Genossenschaft zugeführt wird, 
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aaa)  In Nummer 4 werden 
die Wörter „den Dienst-
vertrag mit dem Vor-
stand“ durch das Wort 
„Dienstverträge“ er-
setzt. 

 
bbb)  Nummer 5 wird wie folgt 

gefasst: 
 

 „5. zur Bestellung von 
Sicherheiten aller Art, 
insbesondere über das 
Eingehen von Bürg-
schaften, Patronatser-
klärungen und Gewähr-
verträgen ohne Rück-
sicht auf die Höhe der 
Verpflichtung.“ 

 
 bb)  Satz 2 wird aufgehoben. 

 

3.  zur Gewährung von Darlehen über  
10 000 Euro an Beschäftigte der Genos-
senschaft, auch soweit diese ausge-
schieden sind, sowie für alle sonstigen 
Darlehen an Stellen außerhalb der Ge-
nossenschaft, 

4.  zu Verträgen mit den in § 16 Abs. 1 und 
4, § 19 Abs. 2 und § 29 Abs. 1 und 2 auf-
geführten Personen, soweit es sich nicht 
um den Dienstvertrag mit dem Vorstand 
oder um Geschäfte der laufenden Ver-
waltung handelt, 

 
 
 
5.  zur Bestellung von Sicherheiten und zur 

Übernahme von Bürgschaften, Garantien 
oder sonstigen Gewährleistungen, wenn 
die Höhe der Belastung nicht in einem 
angemessenen Verhältnis zu der Finanz-
kraft der Genossenschaft steht. 

 
 
 
Das Nähere zu den Nummern 2 und 5 regelt 
die Satzung. 
 

b)  Nach Absatz 1 werden die folgen-
den Absätze 2 und 3 eingefügt: 

 

  

 „(2) Der Beschluss nach § 17  
Absatz 5 Nummer 7 ist unter folgen-
den Maßgaben genehmigungsfä-
hig: 

 

  

1.  Die Bildung beziehungsweise 
der Eintritt ist zur Erfüllung der 
verbandseigenen Aufgaben zwar 
nicht erforderlich, aber dienlich, 

 

  

2.  es besteht ein Zusammenhang 
mit den hoheitlichen Aufgaben 
der Genossenschaft, die selbst 
bei der Genossenschaft verblei-
ben, 

 

  

3.  die Ausführung der der Genos-
senschaft nach Gesetz und Sat-
zung obliegenden Aufgaben wird 
nicht beeinträchtigt, 
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4.  es besteht keine Interessenskol-
lision mit der Genossenschaft 
und 

 

  

5.  § 3 Absatz 3 des Vergütungsof-
fenlegungsgesetzes vom 17. De-
zember 2009 (GV. NRW. S. 950) 
in der jeweils geltenden Fassung 
findet Anwendung. 

 

  

 (3) Das Nähere zu Absatz 1  
Nummer 2 und 5 regelt die Sat-
zung.“ 

 

  

c)  Der bisherige Absatz 2 wird  
Absatz 4. 

 

 (2) Geschäfte nach Absatz 1, die die Genos-
senschaft ohne die erforderliche Genehmi-
gung vornimmt, sind unwirksam. Die Gewäh-
rung von Darlehen an Mitglieder der Genos-
senschaftsorgane und des Widerspruchsaus-
schusses ist unzulässig. 
 

25.  Die Überschrift des Zehnten Teils wird 
wie folgt gefasst: 

 

  

„Zehnter Teil 
Auflösung, Inkrafttreten“ 

 

 Zehnter Teil 
Gebühren, Auflösung,  
Übergangsvorschrift 

 
26.  § 39 wird aufgehoben. 
 

 § 39 
Freiheit von Gebühren 

 
(1) Für den Grunderwerb sowie für Geschäfte 
und Unternehmen der Genossenschaft zur 
unmittelbaren Durchführung ihrer Aufgaben 
werden Gebühren der Behörden und Gerichte 
nicht erhoben; dies gilt nicht für Amtshandlun-
gen der in § 8 Abs. 4 des Gebührengesetzes 
für das Land Nordrhein-Westfalen genannten 
Behörden. 
 
(2) Die Befreiung ist ohne Nachprüfung zuzu-
gestehen, wenn die Aufsichtsbehörde der Ge-
nossenschaft bescheinigt, daß der Grunder-
werb, das Geschäft oder das Unternehmen 
der unmittelbaren Durchführung ihrer Aufga-
ben dient. 
 

27.  Artikel 2 wird wie folgt geändert: 
 

  

a)  Die Überschrift wird wie folgt ge-
fasst: 
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„Artikel 2 
Inkrafttreten“ 

 

 Artikel 2 
Inkrafttreten, Berichtspflicht 

b)  Satz 2 wird aufgehoben. 
 

 Artikel 1 tritt am 1. Juli 1995 in Kraft. Über die 
Erfahrungen mit diesem Gesetz berichtet die 
Landesregierung dem Landtag bis zum  
31. Dezember 2009. 
 

   
   
   

Artikel 8 
Änderung des Lippeverbandsgesetzes 

 

  
Gesetz 

über den Lippeverband 
(Lippeverbandsgesetz - LippeVG -) 

 
Das Lippeverbandsgesetz vom 7. Feb-
ruar 1990 (GV. NRW. S. 162), das zuletzt 
durch Artikel 7 des Gesetzes vom  
21. März 2013 (GV. NRW. S. 148) geändert 
worden ist, wird wie folgt geändert: 
 

  

1.  Die Inhaltsübersicht wird wie folgt ge-
ändert: 

 

 … 

a)  Die Angabe zum Sechsten Teil wird 
wie folgt gefasst: 

 

  

„Sechster Teil  
Finanzplanung, Wirtschaftsführung 
und Rechnungswesen, Beiträge“ 

 

 Sechster Teil 
Haushaltsplan, Finanzplan, Wirtschaftsfüh-

rung und Rechnungswesen, Beiträge 

b)  Die Angabe zu § 22 wird wie folgt 
gefasst: 

 

  

 „§ 22 (weggefallen)“ 
 

 § 22  Haushaltsplan, Finanzplan 

c)  Die Angabe zu § 22a wird wie folgt 
gefasst: 

 

  

 „§ 22a Wirtschaftsplan, Finanzpla-
nung“ 

 

 § 22a  Wirtschaftsplan 

d)  Die Angabe zu § 24 wird wie folgt 
gefasst: 

 

  

 „§ 24 Rücklagen, Rechnungs- und 
Prüfungswesen, Wirtschaftsfüh-
rung“ 

 

 § 24  Rücklagen; Haushalts-, Kassen-, 
Rechnungs- und Prüfungswesen; 
Wirtschaftsführung 

 
e)  Die Angabe zum Zehnten Teil wird 

wie folgt gefasst: 
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„Zehnter Teil 
Auflösung“ 

 

 Zehnter Teil 
Gebühren, Auflösung, 
Übergangsvorschrift 

 
f)  Die Angabe zu § 39 wird wie folgt 

gefasst: 
 

  

 „§ 39 (weggefallen)“ 
 

 § 39  Freiheit von Gebühren 

g)  Die Angabe zu § 41 wird wie folgt 
gefasst: 

 

  

 „§ 41 (weggefallen)“ 
 

 § 41  Übergangsvorschrift 

h)  Die Angabe zu Artikel 2 wird wie 
folgt gefasst: 

 

  

„Artikel 2 
Inkrafttreten“ 

 

 Artikel 2 
Inkrafttreten, Berichtspflicht 

 
  § 1 

Rechtsform, Name, Sitz 
 
(1) Für das oberirdische Einzugsgebiet der 
Lippe unterhalb Lippborg (Lippe-km 142,44) 
bis zur Mündung und angrenzende Gebiete 
(Verbandsgebiet, § 5) wird eine Körperschaft 
des öffentlichen Rechts mit dem Namen ,,Lip-
peverband" gebildet. Der Lippeverband ist 
keine Gebietskörperschaft. Er dient dem Wohl 
der Allgemeinheit und dem Nutzen seiner Mit-
glieder. 
 
(2) Der Sitz des Verbandes wird durch die Sat-
zung bestimmt. 
 

2.  Dem § 1 wird folgender Absatz 3 ange-
fügt: 

 

  

 „(3) Der Verband ist berechtigt, das 
kleine Landessiegel in abgewandelter 
Form zu verwenden.“ 

 

  

  § 2 
Aufgaben des Verbandes 

 
(1) Der Verband hat im Verbandsgebiet fol-
gende Aufgaben: 
1.  Regelung des Wasserabflusses ein-

schließlich Ausgleich der Wasserführung 
und Sicherung des Hochwasserabflus-
ses der oberirdischen Gewässer oder 
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Gewässerabschnitte und in deren Ein-
zugsgebieten; 

2.  Unterhaltung oberirdischer Gewässer  
oder Gewässerabschnitte und der mit 
ihnen in funktionellem Zusammenhang 
stehenden Anlagen; 

3.  Rückführung ausgebauter oberirdischer 
Gewässer in einen naturnahen Zustand; 

4.  Regelung des Grundwasserstandes; 
5.  Vermeidung, Minderung, Beseitigung 

und Ausgleich wasserwirtschaftlicher 
und damit in Zusammenhang stehender 
ökologischer, durch Einwirkungen auf 
den Grundwasserstand, insbesondere 
durch den Steinkohlenabbau hervorgeru-
fener oder zu erwartender nachteiliger 
Veränderungen; 

6.  Abwasserbeseitigung nach Maßgabe 
des Landeswassergesetzes; 

7.  Entsorgung der bei der Durchführung der 
Verbandsaufgaben anfallenden Abfälle; 

8.  Vermeidung, Minderung, Beseitigung 
und Ausgleich eingetretener oder zu er-
wartender, auf Abwassereinleitungen  
oder sonstige Ursachen zurückzuführen-
der nachteiliger Veränderungen des 
oberirdischen Wassers; 

9.  Ermittlung der wasserwirtschaftlichen 
Verhältnisse, soweit es die Verbandsauf-
gaben erfordern. 

10.  Beschaffung und Bereitstellung von 
Wasser zur Trinkwasser- und Be-
triebswasserversorgung sowie zur Aus-
nutzung der Wasserkraft. 

 
(2) Auf Beschluß der Verbandsversammlung 
kann der Verband im Einvernehmen mit Ab-
wasserbeseitigungspflichtigen außerhalb des 
Verbandsgebietes und im Benehmen mit dem 
örtlich zuständigen Abwasserverband deren 
Abwasser zur Behandlung in verbandseigene 
Abwasserbehandlungsanlagen übernehmen, 
anfallende Klärschlämme und sonstige feste 
Stoffe entsorgen sowie im Zusammenhang 
damit weitere Maßnahmen der Abwasserbe-
seitigung auch außerhalb des Verbandsge-
bietes durchführen. Entsprechendes gilt für 
die Überleitung von Grubenwässern in das 
Verbandsgebiet. Der Beschluß der Verbands-
versammlung bedarf der Genehmigung durch 
die Aufsichtsbehörde. Für die Rückübertra-
gung gelten die Bestimmungen dieses Absat-
zes entsprechend. 
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  (3) Aufgaben, die nach Absatz 1 dem Verband 

zugewiesen sind, haben die bisher dazu Ver-
pflichteten weiter zu erfüllen, bis der Verband 
sie übernimmt. 
 

3.  Dem § 2 Absatz 4 werden folgende 
Sätze angefügt: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 „In Fällen besonderer Eilbedürftigkeit 

entscheidet der Verbandsrat über die 
Auftragsübernahme. Der Verbandsver-
sammlung ist die Auftragsübernahme 
in der nächsten Sitzung bekannt zu ge-
ben.“ 

 

 (4) Der Verband kann auf Beschluß der Ver-
bandsversammlung Aufträge übernehmen, 
die zur Erfüllung seiner Aufgaben zwar nicht 
erforderlich, aber dienlich sind und mit seinen 
Aufgaben im Zusammenhang stehen. Die 
Kosten trägt der Auftraggeber. Der Verband 
darf die Aufträge nur übernehmen, wenn die 
Ausführung der ihm nach Gesetz und Satzung 
obliegenden Aufgaben nicht beeinträchtigt 
wird und nicht zu einer Interessenkollision 
führt. 
 

4.  § 3 wird wie folgt geändert: 
 

 § 3 
Unternehmen des Verbandes,  

Übersichten 
 

a)  Dem Absatz 1 werden folgende 
Sätze angefügt: 

 
 
 
 „Bei Planung, Bau und Betrieb der 

Anlagen nach Satz 1 können die 
Möglichkeiten der Anlage zur Ener-
gieerzeugung genutzt werden, so-
fern dies mit der Erledigung der Auf-
gaben nach § 2 vereinbar ist. Dabei 
können Anlagen zur Energieerzeu-
gung, die in einem funktionalen Zu-
sammenhang mit Anlagen nach 
Satz 1 stehen, geplant, gebaut, be-
trieben und unterhalten werden.“ 

 

 (1) Unternehmen des Verbandes sind Pla-
nung, Bau, Betrieb und Unterhaltung der für 
die Aufgabenerledigung notwendigen Anla-
gen sowie alle sonstigen für die Durchführung 
der Aufgaben erforderlichen Ermittlungen und 
Arbeiten. 
 

b)  Absatz 2 wird wie folgt gefasst: 
 

  

 „(2) Der Verband stellt über die zur 
Erfüllung seiner Aufgaben und 
übernommenen Pflichten erforderli-
chen Unternehmen, die in einem 
Zeitraum von jeweils sechs Jahren 
durchzuführen sind, Übersichten 
auf (Sechsjahresübersichten). Satz 

 (2) Der Verband stellt unbeschadet des Ab-
satzes 3 über die zur Erfüllung seiner Aufga-
ben und übernommenen Pflichten erforderli-
chen Unternehmen, die in einem Zeitraum 
von jeweils fünf Jahren durchzuführen sind, 
Übersichten auf (Fünfjahresübersichten). 
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1 gilt nicht für die Aufgaben nach § 
53 Absatz 1 des Landeswasserge-
setzes vom  
25. Juni 1995 (GV. NRW. S. 133).“ 

 
c)  Absatz 3 wird aufgehoben. 

 
 (3) Der Verband legt der Aufsichtsbehörde 

eine Übersicht über die zeitliche Abfolge und 
die geschätzten Kosten der zur Erfüllung der 
Abwasserbeseitigungspflicht noch notwendi-
gen Baumaßnahmen vor. Dabei ist mit dem 
Jahr des Baubeginns anzugeben, welche 
Maßnahmen in den ersten fünf Jahren vorge-
sehen sind; für die übrigen Maßnahmen ge-
nügt die Angabe, ob sie für den sich anschlie-
ßenden Zeitraum von sieben Jahren vorgese-
hen sind oder ob sie frühestens nach Ablauf 
von zwölf Jahren begonnen werden können. 
Die Übersicht ist jeweils im Abstand von fünf 
Jahren erneut vorzulegen. Die Aufsichtsbe-
hörde kann dem Verband für einzelne zur Er-
füllung der Abwasserbeseitigungspflicht not-
wendige Baumaßnahmen angemessene Fris-
ten setzen, wenn 
a)  solche Maßnahmen in der Übersicht 

nicht aufgeführt oder erst nach Ablauf ei-
nes unangemessen langen Zeitraums 
vorgesehen sind, 

b)  die Fristsetzung zur zeitlichen Abstim-
mung mit den von einer Gemeinde durch-
zuführenden Maßnahmen erforderlich ist 
oder 

c)  der Verband die Durchführung entgegen 
den Angaben in der Übersicht ohne zwin-
genden Grund verzögert. 

 
  § 4 

Übernahme von Aufgaben 
 
(1) Der Verband kann Aufgaben nach § 2 Abs. 
1, die einer Gebietskörperschaft, einem Was-
ser- und Bodenverband oder einem öffentlich-
rechtlichen Zweckverband im Verbandsgebiet 
obliegen, nur im Einvernehmen mit der be-
troffenen Gebietskörperschaft oder dem be-
troffenen Verband auf Beschluß der Ver-
bandsversammlung ganz oder teilweise über-
nehmen. Der Beschluß bedarf der Genehmi-
gung durch die Aufsichtsbehörde des Lippe-
verbandes. Kommt das Einvernehmen mit ei-
nem Wasser- und Bodenverband nicht zu-
stande, entscheidet auf Antrag die Aufsichts-
behörde des Lippeverbandes. Liegt die Über-
nahme der Aufgabe durch den Lippeverband 
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im öffentlichen Interesse, kann die Aufsichts-
behörde des Lippeverbandes die Übernahme 
gegenüber dem betroffenen Wasser- und Bo-
denverband anordnen. 
 
(2) Für die Übertragung von Aufgaben des 
Lippeverbandes auf eine Gebietskörper-
schaft, einen Wasser- und Bodenverband  
oder einen öffentlich-rechtlichen Zweckver-
band im Verbandsgebiet gilt Absatz 1 entspre-
chend. 
 

5.  In § 4 Absatz 3 Satz 1 werden nach 
dem Wort „Abwasserbeseitigung“ die 
Wörter „nach § 46 Absatz 1 Nummer 2 
erster Halbsatz des Landeswasserge-
setzes“ eingefügt.  

 

 (3) Die Bestimmungen der Absätze 1 und 2 
gelten nicht für die Aufgabe der Abwasserbe-
seitigung, soweit diese den in Absatz 1 ge-
nannten Aufgabenträgern obliegt. Die Bestim-
mungen der Absätze 1 und 2 gelten nicht für 
die Aufgabe gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 7, soweit 
diese unter § 5 Abs. 8 des Landesabfallgeset-
zes fällt. 
 

  (4) Die bis zum 28. Februar 2007 bestehende 
Aufgabenwahrnehmung auf dem Gebiet der 
Abwasserbeseitigung durch den Verband und 
die in Absatz 1 genannten Aufgabenträger 
bleibt unberührt. 
 

  § 11 
Satzung 

 
(1) Die Satzung regelt die inneren Verhält-
nisse des Verbandes, soweit sie sich nicht 
aus diesem Gesetz ergeben. 
 
(2) Über die Satzung und ihre Änderungen be-
schließt die Verbandsversammlung; die Sat-
zung und ihre Änderungen bedürfen der Ge-
nehmigung durch die Aufsichtsbehörde. 
 
 
 

6.  § 11 Absatz 3 wird wie folgt geändert: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (3) Die Satzung bestimmt insbesondere: 
1.  den Sitz des Verbandes (§ 1 Abs. 2), 
2.  die Mindestbeiträge für die Begründung 

der Mitgliedschaft (§ 6 Abs. 2), 
3.  die Aufstellung und Führung des Ver-

zeichnisses der Mitglieder (§ 6 Abs. 3), 
4.  die Höhe des Beitrages für eine Beitrags-

einheit, die zur Entsendung einer Dele-
gierten oder eines Delegierten berechtigt 
(§ 12 Abs. 2), 

5.  das Nähere über die Bildung von Stimm-
gruppen (§ 12 Abs. 3), 
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a)  In Nummer 8 werden die Wörter 
„Haushalts-, Kassen- und“ gestri-
chen. 

 
b)  In Nummer 9 wird der Punkt am 

Ende durch das Wort „und“ ersetzt. 
 

6.  die Wertgrenzen für Geschäfte und sons-
tige Angelegenheiten von herausragen-
der Bedeutung, bei deren Erreichen oder 
Überschreiten die Zustimmung des Ver-
bandsrates einzuholen ist (§ 17 Abs. 5 
Nr. 12), 

7.  die Geschäfte und Angelegenheiten, für 
die wegen ihrer Bedeutung eine Ent-
scheidung des gesamten Vorstandes 
herbeizuführen ist, 

8.  das Nähere zum Haushalts-, Kassen- 
und Rechnungswesen, zur Wirtschafts-
führung und das Verfahren für die Rech-
nungsprüfung (§ 24 Abs. 2), 

9.  die Formen der Bekanntmachungen  
(§ 33). 

 
c)  Folgende Nummer 10 wird ange-

fügt: 
 

  

 „10. die Art der Ausweisung und Ab-
rechnung gegenüber dem vorteilha-
benden Mitglied für die nach § 4 Ab-
satz 1 übernommenen Aufgaben.“ 

 

  

  (4) Die Satzung und jede Änderung sind auf 
Kosten des Verbandes im Gesetz- und Ver-
ordnungsblatt für das Land Nordrhein-Westfa-
len bekanntzumachen. 
 
(5) Die Verletzung von Verfahrens- oder 
Formvorschriften dieses Gesetzes kann ge-
gen die Satzung nach Ablauf eines Jahres seit 
ihrer Verkündung nicht mehr geltend gemacht 
werden, es sei denn, 
a)  eine vorgeschriebene Genehmigung 

fehlt, 
b)  die Satzung ist nicht ordnungsgemäß öf-

fentlich bekanntgemacht worden, 
c)  der Vorstand hat den Beschluß der Ver-

bandsversammlung vorher beanstandet 
oder 

d)  der Form- oder Verfahrensmangel ist ge-
genüber dem Verband vorher gerügt und 
dabei die verletzte Rechtsvorschrift und 
die Tatsache bezeichnet worden, die den 
Mangel ergibt. 

 
Bei der öffentlichen Bekanntmachung der Sat-
zung und ihrer Änderungen ist auf die Rechts-
folge nach Satz 1 hinzuweisen. 
 

  § 12 
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Verbandsversammlung 
 
(1) Die Verbandsversammlung besteht aus 
den Delegierten der Mitglieder gemäß Absatz 
2 und 3 und einer oder einem Delegierten ge-
mäß Absatz 4. Die Gesamtzahl der Delegier-
ten wird durch die Satzung bestimmt. 
 

7.  In § 12 Absatz 2 Satz 7 werden die 
Wörter „§ 65 Abs. 2 des Landeswas-
sergesetzes bleibt“ durch die Wörter „§ 
2 Absatz 2 des Abwasserabgabenge-

setzes Nordrhein-Westfalen vom ein-
setzen: Ausfertigungsdatum und Fund-
stelle des Abwasserabgabengesetzes 

Nordrhein-Westfalen und das Wasser-
entnahmeentgelt gemäß § 2 des Was-
serentnahmeentgeltgesetzes des Lan-
des Nordrhein-Westfalen vom 27. Ja-
nuar 2004 (GV. NRW. S. 30), das zu-
letzt durch  
Artikel 1 des Gesetzes vom 9. Dezem-
ber 2014 (GV. NRW. S. 884) geändert 
worden ist, bleiben“ ersetzt.  

 

 (2) Jede in der Satzung festzusetzende Ein-
heit an Jahresbeiträgen (Beitragseinheit) be-
rechtigt zur Entsendung einer oder eines De-
legierten. Ein Mitglied entsendet in die Ver-
bandsversammlung so viele Delegierte mit je 
einer Stimme, wie es auf Grund seiner Jah-
resbeiträge an vollen Beitragseinheiten er-
reicht. Kein Mitglied darf mehr als zwei Fünftel 
aller Delegierten stellen. Die nach Satz 3 über 
zwei Fünftel aller Beitragseinheiten hinausge-
henden Beiträge eines Mitgliedes berechtigen 
nicht zur Entsendung von Delegierten oder 
zur Bildung von und zum Eintritt in Stimm-
gruppen (Absatz 3). Bei der Ermittlung der 
Beitragseinheiten eines Mitgliedes ist sein 
durchschnittlicher Jahresbeitrag aus den letz-
ten drei Jahren vor der Neubildung der Ver-
bandsversammlung zugrunde zu legen; bei 
einer Mitgliedschaft von weniger als drei Jah-
ren gilt der letzte vor der Neubildung der Ver-
bandsversammlung vom Vorstand festge-
setzte Jahresbeitrag. Solange Jahresbeiträge 
einzelner Mitglieder noch nicht feststehen, gilt 
der vom Vorstand festgesetzte Beitrag. Die 
Abwasserabgabe gemäß § 65 Abs. 2 des 
Landeswassergesetzes bleibt bei der Ermitt-
lung der Beitragseinheiten unberücksichtigt. 
 

  (3) Mit den Jahresbeiträgen, die eine volle 
Beitragseinheit nicht erreichen oder darüber 
hinausgehen (Beitragsteileinheiten), können 
sich die Mitglieder zu Stimmgruppen zusam-
menschließen. Jede Stimmgruppe hat so 
viele Delegierte mit je einer Stimme, wie sie 
mit den zusammengelegten Beiträgen oder 
Beitragsteilen volle Beitragseinheiten auf sich 
vereinigt. Jedes Mitglied kann sich nur an ei-
ner Stimmgruppe beteiligen. Jede Stimm-
gruppe wählt ihre Delegierten und entsendet 
sie in die Verbandsversammlung. Das Nähere 
über die Bildung von Stimmgruppen und die 
Wahl ihrer Delegierten regelt die Satzung. 
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(4) Der Verbandsversammlung gehört ferner 
eine Delegierte oder ein Delegierter an, die o-
der der gewähltes Mitglied der Landwirt-
schaftskammer ist und von dieser entsandt 
wird. Die oder der Delegierte hat in der Ver-
bandsversammlung eine Stimme. 
 

  § 13 
Delegierte in der Verbandsversammlung 

 
8.  In § 13 Absatz 1 werden nach den Wör-

tern „dem Mitglied“ die Wörter „oder bei 
einer Anstalt des öffentlichen Rechts 
des Mitgliedes nach § 114a der Ge-
meindeordnung für das Land Nord-
rhein-Westfalen in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. 
NRW. S. 666), die zuletzt durch Gesetz 
vom  
3. Februar 2015 (GV. NRW. S. 208) ge-
ändert worden ist,“ eingefügt. 

 

 (1) Delegierte oder Delegierter gemäß § 12 
Abs. 2 und 3 kann nur sein, wer selbst Mitglied 
des Verbandes ist, wer bei dem Mitglied be-
ruflich tätig ist, wer vertretungsberechtigt ist o-
der den Organen des Mitgliedes angehört. 

  (2) Ein Mitglied darf nicht durch eine Dele-
gierte oder einen Delegierten vertreten wer-
den, die oder der in einem Dienstverhältnis zu 
einem anderen Mitglied steht. Dies gilt nicht 
für Delegierte gemäß § 12 Abs. 3. 
 
(3) Die oder der Delegierte gemäß § 12  
Abs. 4 darf nicht Mitglied oder Pächter eines 
Mitgliedes sein. 
 
(4) Die Delegierten gemäß § 12 Abs. 1 werden 
für fünf Jahre in die Verbandsversammlung 
entsandt. In den letzten drei Monaten vor Be-
endigung der Amtszeit sind die Delegierten für 
die nächste Amtsperiode zu benennen. Wie-
derwahl oder Wiederberufung sind zulässig. 
 
(5) Von einer Gebietskörperschaft dürfen 
nicht mehr Vertreterinnen oder Vertreter der 
Verwaltung als Mitglieder der Vertretung der 
Gebietskörperschaft entsandt werden. Min-
destens die Hälfte aller Delegierten der 
Kreise, Städte und Gemeinden muß einer 
Vertretung der Gebietskörperschaften ange-
hören. Das gilt auch für die Bildung von 
Stimmgruppen gemäß § 12 Abs. 3. 
 
(6) Das Amt als Delegierte oder Delegierter 
erlischt vorzeitig durch Abwahl oder Abberu-
fung, durch Niederlegung des Amtes, Wegfall 
der für die Entsendung jeweils maßgebenden 
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Voraussetzungen, Wahl zum Mitglied des 
Verbandsrates, Eintritt der Geschäftsunfähig-
keit oder der beschränkten Geschäftsfähig-
keit, Verlust der Fähigkeit zur Bekleidung öf-
fentlicher Ämter oder Tod. Scheidet eine De-
legierte oder ein Delegierter vorzeitig aus, ist 
eine Ersatzwahl oder Ersatzberufung für den 
Rest der Amtszeit vorzunehmen. 
 
(7) Der Vorstand hat alle fünf Jahre eine neue 
Liste aufzustellen, in der die Mitglieder, ihre zu 
berücksichtigenden Jahresbeiträge, die zuge-
hörigen Beitragseinheiten und Beitragsteilein-
heiten aufzuführen sind. Unverzüglich nach 
ihrer Aufstellung sind Auszüge der Liste den 
Mitgliedern mit der Aufforderung bekanntzu-
geben, innerhalb einer bestimmten Frist ihre 
Delegierten gegenüber der oder dem Vorsit-
zenden des Verbandsrates für eine neue 
Amtsperiode zu benennen. Auf die Möglich-
keit, sich zu Stimmgruppen zusammenzu-
schließen und deren Delegierte zu benennen, 
ist hinzuweisen. Das Nähere regelt die Sat-
zung. 
 

  § 14 
Aufgaben der Verbandsversammlung 

 
(1) Die Verbandsversammlung beschließt 
über die Satzung, ihre Änderungen und über 
die Veranlagungsgrundsätze. Sie wählt die 
Mitglieder des Verbandsrates. 
 

9.  § 14 Absatz 2 wird wie folgt geändert: 
 
 
 
 

a)  Nummer 3 wird wie folgt gefasst: 
 

 „3. die Feststellung des Wirtschafts-
plans und seiner Änderungen, die 
Aufstellung der Finanzplanung  
(§ 22a) sowie die Entscheidung 
über die Inanspruchnahme von 
Rücklagen,“ 

 
b)  In Nummer 4 und Nummer 6 wer-

den jeweils die Wörter „der Jahres-
rechnung oder“ gestrichen. 

 
 
 

 (2) Der Verbandsversammlung bleiben ferner 
vorbehalten: 
1.  der Erlaß einer Geschäftsordnung für die 

Verbandsversammlung, 
2.  Die Entscheidung über die Anfechtung 

von Wahlen, 
3.  die Feststellung des Haushaltsplans und 

seiner Nachträge oder des Wirtschafts-
plans und seiner Änderungen, die Auf-
stellung des Finanzplans (§ 22) sowie die 
Entscheidung über die Inanspruchnahme 
von Rücklagen, 

 
4.  die Bestellung der Prüfstelle für die Prü-

fung der Jahresrechnung oder des Jah-
resabschlusses und Wahl der Rech-
nungsprüferinnen oder Rechnungsprü-
fer, 

5.  die Entgegennahme des Jahresberich-
tes, 
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c)  Nummer 7 wird wie folgt gefasst: 
 

 „7. die Aufstellung der Übersichten 
gemäß § 3 Absatz 2 und des Ab-
wasserbeseitigungskonzeptes nach 
§ 53 des Landeswassergesetzes,“ 

 

6.  die Abnahme der Jahresrechnung oder 
des Jahresabschlusses und Entlastung 
des Vorstandes, 

7.  die Aufstellung der Übersichten (§ 3 Abs. 
2 und 3), 

8.  die Entscheidung über die Übernahme 
von Aufgaben (§ 2 Abs. 2, § 4), 

9.  die Entscheidung über die Übernahme 
von Anlagen und Auftragsarbeiten, 

10.  die Wahl der Mitglieder des Wider-
spruchsausschusses und ihrer Stellver-
treterinnen oder Stellvertreter (§ 29  
Abs. 1 Nr. 4 und Abs. 2). 

 
  (3) Die Verbandsversammlung entscheidet 

über Beanstandungen des Vorstandes ge-
mäß § 20 Abs. 4. 
 

  § 15 
Sitzungen der Verbandsversammlung, 

Beschlußfassung 
 
Sitzungen der Verbandsversammlung, Be-
schlußfassung 
 
(1) Die oder der Vorsitzende des Verbandsra-
tes lädt die Delegierten (§ 12 Abs. 1) unter An-
gabe der Tagesordnung mit mindestens drei-
wöchiger Frist zu den Sitzungen und unter-
richtet die Mitglieder des Verbandsrates. 
 
(2) Die Verbandsversammlung ist jährlich 
mindestens einmal einzuberufen. Sie ist 
grundsätzlich öffentlich; das Nähere regelt die 
Satzung. Sie ist ferner einzuberufen, wenn 
dies bei der oder dem Vorsitzenden des Ver-
bandsrates 
a)  vom Vorstand oder 
b)  von mindestens einem Drittel der Dele-

gierten 
schriftlich unter Angabe des Beratungsgegen-
standes beantragt wird. 
 
(3) Die oder der Vorsitzende des Verbandsra-
tes leitet die Sitzungen der Verbandsver-
sammlung. Die weiteren Mitglieder des Ver-
bandsrates und der Vorstand sollen an den 
Sitzungen teilnehmen. Die Mitglieder des Ver-
bandsrates und der Vorstand sind nicht 
stimmberechtigt. 
 

  (4) Die Verbandsversammlung ist beschlußfä-
hig, wenn alle Delegierten rechtzeitig geladen 
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sind und mindestens die Hälfte aller Delegier-
ten anwesend ist. Bei Beschlußunfähigkeit 
kann die oder der Vorsitzende eine neue Sit-
zung anberaumen, in der die Verbandsver-
sammlung bei gleicher Tagesordnung ohne 
Rücksicht auf die Zahl der anwesenden Dele-
gierten beschlußfähig ist. Hierauf muß in der 
Ladung hingewiesen werden. 
 
(5) Der Beschlußfähigkeit steht nicht entge-
gen, daß für vorzeitig ausgeschiedene Dele-
gierte noch keine Ersatzwahl oder Ersatzbe-
rufung vorgenommen wurde. 
 
(6) Die Verbandsversammlung bildet ihren 
Willen mit der Mehrheit der abgegebenen gül-
tigen Stimmen. Bei Beschlüssen und Wahlen 
zählen Stimmenthaltungen und ungültige 
Stimmen zur Feststellung der Beschlußfähig-
keit, nicht aber zur Berechnung der Mehrheit 
mit. Stimmengleichheit bedeutet Ablehnung. 
 
(7) Über die Sitzungen der Verbandsver-
sammlung sind Niederschriften zu fertigen. 
Beschlüsse sind besonders zu kennzeichnen. 
Die Niederschriften sind von der oder dem 
Vorsitzenden des Verbandsrates und von ei-
ner oder einem von der Verbandsversamm-
lung zu bestimmenden Delegierten zu unter-
zeichnen. 
 

10.  In § 15 Absatz 8 Satz 2 wird die Angabe 
„29“ durch die Angabe „63“ und das 
Wort „Naturschutzverbände“ durch das 
Wort „Naturschutzvereinigungen“ er-
setzt. 

 

 (8) Je eine Vertreterin oder ein Vertreter der 
Bezirksregierung Arnsberg als obere Bergbe-
hörde der im Verbandsgebiet zuständigen Be-
zirksregierungen und der Wasser- und Schiff-
fahrtsdirektion West kann mit beratender 
Stimme an den Sitzungen der Verbandsver-
sammlung teilnehmen. Eine Vertreterin oder 
ein Vertreter der nach § 29 des Bundesnatur-
schutzgesetzes anerkannten Naturschutzver-
bände, die oder der vom Landesbüro Nord-
rhein-Westfalen für fünf Jahre benannt wird, 
kann mit beratender Stimme an den öffentli-
chen Sitzungen der Verbandsversammlung 
teilnehmen. 
 

  (9) Die Vertreterinnen oder Vertreter nach Ab-
satz 8 werden zum selben Zeitpunkt und im 
selben Umfang für die Sitzungen unterrichtet 
wie die Delegierten. 
 
(10) Die Mitglieder, die ausschließlich durch 
Delegierte nach § 12 Abs. 3 vertreten werden, 
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können als Zuhörer an den Sitzungen der Ver-
bandsversammlung teilnehmen. Ort, Zeit-
punkt und Tagesordnung sind mindestens 
drei Wochen vor der Sitzung den Mitgliedern 
bekanntzumachen. 
 

  § 17 
Aufgaben des Verbandsrates 

 
(1) Der Verbandsrat hat die ihm durch dieses 
Gesetz zugewiesenen Aufgaben. Er ist an die 
Beschlüsse der Verbandsversammlung ge-
bunden. Er überwacht die Führung der Ge-
schäfte durch den Vorstand. 
 
(2) Der Verbandsrat wählt den Vorstand und 
bestellt ein Vorstandsmitglied zur oder zum 
Vorsitzenden des Vorstandes. Das Vor-
standsmitglied, das insbesondere für perso-
nelle und soziale Angelegenheiten des Ver-
bandes zuständig ist, darf nicht gegen die 
Stimmen der Mehrheit der Arbeitnehmer-Ver-
treterinnen oder -Vertreter gewählt werden. 
Haben Lippeverband und Emschergenossen-
schaft eine gemeinsame Verwaltung, wählen 
der Verbandsrat des Lippeverbandes und der 
Genossenschaftsrat der Emschergenossen-
schaft insgesamt mindestens zwei Vorstands-
mitglieder. 
 
(3) Für die Abberufung von Vorstandsmitglie-
dern aus einem wichtigen Grund ist § 18  
Abs. 5 entsprechend anzuwenden. Die Abbe-
rufung des gemäß Absatz 2 Satz 2 gewählten 
Vorstandsmitgliedes ist nur mit den Stimmen 
der Mehrheit der Arbeitnehmer-Vertreterinnen 
oder -Vertreter möglich. 
 
(4) Der Verbandsrat beschließt über: 
1.  seine Geschäftsordnung, 
2.  die Bestellung von Beauftragten nach 

dem Wasserhaushaltsgesetz, dem Ab-
fallgesetz und dem Bundes-Immissions-
schutzgesetz, 

3.  den Abschluß von Dienstverträgen mit 
dem Vorstand, 

4.  die Geschäftsordnung für die Verbands-
verwaltung, 

5.  die übrigen Zuständigkeiten des gemäß 
Absatz 2 Satz 2 gewählten Vorstandsmit-
gliedes innerhalb des Vorstandes, 

6.  die Genehmigung von überplanmäßigen 
und außerplanmäßigen Ausgaben (§ 23 
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Abs. 2) oder erfolggefährdenden Mehr-
aufwendungen. 

 
11.  § 17 Absatz 5 wird wie folgt geändert: 
 

a)  Nummer 1 wird wie folgt gefasst: 
 

 „1. Entwürfe der Übersichten ge-
mäß § 3 Absatz 2 und Entwurf des 
Abwasserbeseitigungskonzeptes 
nach § 53 des Landeswassergeset-
zes,“ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

b)  Nummer 6 wird wie folgt gefasst: 
 

 „6. Bestellung von Sicherheiten aller 
Art, insbesondere über das Einge-
hen von Bürgschaften, Patronatser-
klärungen und Gewährverträgen, 
ohne Rücksicht auf die Höhe der 
Verpflichtung,“ 

 
c)  In Nummer 7 werden nach dem 

Wort „Handelsgewerbe“ die Wörter 
„sowie bei Änderungen der diesen 
Geschäften zugrunde liegenden 
Verträgen“ eingefügt.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

d)  Nummer 13 wird wie folgt gefasst: 
 

 (5) Der Zustimmung des Verbandsrates be-
darf der Vorstand in folgenden Angelegenhei-
ten: 
 
1.  Entwürfe der Übersichten (§ 3 Abs. 2 und 

3), 
 
 
 
2.  Bau- und Maßnahmepläne für die Ver-

bandsunternehmen, 
3.  Anordnung der Inanspruchnahme von 

Grundstücken und Anlagen der Mitglie-
der und von Dritten sowie Festsetzung 
des Geldausgleichs (§ 7 Abs. 5), 

4.  Anträge auf Durchführung von Enteig-
nungsverfahren (§ 9), 

5.  Gewährung von Darlehen an Stellen au-
ßerhalb des Verbandes, 

6.  Übernahme einer fremden Verbindlich-
keit, insbesondere über die Eingehung 
von Bürgschaften und über Gewährver-
träge, ohne Rücksicht auf die Höhe der 
Verpflichtung, 

 
 
7.  Bildung von oder Eintritt in Handelsge-

sellschaften sowie in Vereinigungen bür-
gerlichen Rechts mit eigener oder ohne 
eigene Rechtspersönlichkeit, die auf eine 
wirtschaftliche Betätigung ausgerichtet 
sind, oder in kommunale Arbeitsgemein-
schaften oder Zweckverbände und Betei-
ligung als stiller Gesellschafter an einem 
Handelsgewerbe, 

8.  Abschluß und Kündigung von Tarifverträ-
gen sowie Grundsätze für die Anstel-
lungsverhältnisse der Beschäftigten, 

9.  Verfolgung von Rechtsbehelfen gegen 
aufsichtsrechtliche Verfügungen und An-
ordnungen, 

10.  Festsetzung von Zwangsmitteln (§ 32), 
11.  Geschäftsordnung für den Vorstand, 
12.  Geschäfte und sonstige Angelegenhei-

ten von herausragender Bedeutung, de-
ren Wert die in der Satzung festzusetzen-
den Beträge erreicht oder überschreitet, 
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 „13. Entwurf des Wirtschaftsplans 
und seiner Änderungen und der Fi-
nanzplanung (§ 22a).“ 

 

13.  Entwurf des Haushaltsplans, seiner 
Nachträge und des Finanzplans (§ 22) o-
der des Wirtschaftsplans und seiner Än-
derungen (§ 22 a). 

 
  § 19 

Vorstand 
 
(1) Der Vorstand besteht aus der oder dem 
Vorsitzenden des Vorstandes und mindestens 
einem weiteren Vorstandsmitglied. Ein Vor-
standsmitglied ist insbesondere für personelle 
und soziale Angelegenheiten zuständig. Die 
oder der Vorsitzende des Verbandsrates ist 
Dienstvorgesetzte oder Dienstvorgesetzter 
des Vorstandes. 
 
(2) Die oder der Vorsitzende des Vorstandes 
und die weiteren Mitglieder des Vorstandes 
müssen die für ihr Amt erforderlichen Voraus-
setzungen erfüllen. Die Amtszeit beträgt fünf 
Jahre. Wiederwahlen sind zulässig. Die Wahl 
ist frühestens neun Monate und spätestens 
drei Monate vor Ablauf der Amtszeit durchzu-
führen. Die Amtszeit endet spätestens mit Ab-
lauf des Monats, in dem der Vorstand das 67. 
Lebensjahr vollendet. Für Vorstände, die am 
1. Januar 2013 im Amt sind und deren Amts-
zeit bis längstens 2017 läuft, findet die Alters-
grenze nach Satz 5 nur mit deren Zustimmung 
Anwendung. 
 
 
 
 

12.  Dem § 19 wird folgender Absatz 3 an-
gefügt: 

 

  

 „(3) Der Vorstand hat entsprechend 
den Regelungen der Eigenbetriebsver-
ordnung für das Land Nordrhein-West-
falen vom 16. November 2004 (GV. 
NRW.  
S. 644, ber. 2005 S. 15) in der jeweils 
geltenden Fassung seine Vergütung im 
Jahresabschluss individualisiert offen 
zu legen.“ 

 

  

  § 20 
Aufgaben des Vorstandes 

 
(1) Der Vorstand gibt sich mit Zustimmung 
des Verbandsrates eine Geschäftsordnung, in 
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der auch die ständige Vertretung der oder des 
Vorsitzenden des Vorstandes zu regeln ist. 
 
(2) Der Vorstand erledigt die Geschäfte der 
laufenden Verwaltung und hat die Aufgaben, 
die nicht auf Grund dieses Gesetzes oder der 
Satzung der Verbandsversammlung, dem 
Verbandsrat, der oder dem Vorsitzenden des 
Verbandsrates oder dem Widerspruchsaus-
schuß obliegen. Die oder der Vorsitzende des 
Vorstandes bereitet die Beschlüsse der Ver-
bandsorgane vor und führt sie aus, soweit 
sich aus den Beschlüssen  
oder aus der Geschäftsordnung für den Vor-
stand nichts anderes ergibt. Die oder der Vor-
sitzende des Vorstandes ist Leiterin oder Lei-
ter der Verbandsverwaltung. Das insbeson-
dere für personelle und soziale Angelegenhei-
ten zuständige Vorstandsmitglied ist Dienst-
vorgesetzte oder Dienstvorgesetzter der Be-
schäftigten des Verbandes. 
 
(3) In Fällen, die keinen Aufschub dulden, ins-
besondere bei Gefahr im Verzuge, entschei-
det der Vorstand auch über Angelegenheiten, 
deren Wert die in der Satzung festgesetzten 
Beträge erreicht oder überschreitet. Diese 
Entscheidungen sind der oder dem Vorsitzen-
den des Verbandsrates unverzüglich mitzutei-
len und dem Verbandsrat in der nächsten Sit-
zung bekanntzugeben. Wenn wegen beson-
derer Eilbedürftigkeit eine Entscheidung des 
gesamten Vorstandes nicht herbeigeführt 
werden kann, entscheidet die oder der Vorsit-
zende des Vorstandes. 
 

13.  In § 20 Absatz 4 Satz 1 werden nach 
der Angabe „5“ die Wörter „sowie zu § 
2 Absatz 4 Satz 4“ eingefügt. 

 

 (4) Der Vorstand kann Beschlüsse des Ver-
bandsrates zu § 17 Abs. 4 und 5, die den In-
teressen des Verbandes zuwiderlaufen, bean-
standen. Er legt diese Beschlüsse mit einer 
schriftlichen Begründung seiner Beanstan-
dung der Verbandsversammlung zur Ent-
scheidung vor. Die Beanstandung hat auf-
schiebende Wirkung. Die Verbandsversamm-
lung hat innerhalb von zwei Monaten über die 
Angelegenheit zu entscheiden. 
 

14.  Die Überschrift des Sechsten Teils wird 
wie folgt gefasst: 

 

  

„Sechster Teil 
Finanzplanung, Wirtschaftsführung 

und Rechnungswesen, Beiträge“ 

 Sechster Teil 
Haushaltsplan, Finanzplan, Wirtschafts-
führung und Rechnungswesen, Beiträge 
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15.  § 22 wird aufgehoben. 
 

 § 22 
Haushaltsplan, Finanzplan 

 
(1) Die Verbandsversammlung stellt für jedes 
Haushaltsjahr vor seinem Beginn den Haus-
haltsplan fest und beschließt über den Ge-
samtbetrag der aufzunehmenden Kredite, den 
Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächti-
gungen und den Höchstbetrag der Kassenk-
redite; der Haushaltsplan muß in Einnahmen 
und Ausgaben ausgeglichen sein. Haushalts-
jahr ist das Kalenderjahr. 
 
(2) Der Haushaltsplan besteht aus dem Ge-
samtplan und Einzelplänen. Er gliedert sich in 
den Verwaltungshaushalt und den Vermö-
genshaushalt und enthält alle für die Aufga-
benerfüllung des Verbandes im Haushaltsjahr 
1.  benötigten Einnahmen, 
2.  zu leistenden Ausgaben, 
3.  notwendigen Verpflichtungsermächti-

gungen. 
 
Der Nachweis der Rücklagen, eine Übersicht 
über den Schuldenstand und die Stellenpläne 
für die Beschäftigten sind dem Haushaltsplan 
als Anlagen beizufügen. 
 
(3) Der von der Verbandsversammlung fest-
gestellte Haushaltsplan ist unverzüglich mit 
seinen Anlagen der Aufsichtsbehörde anzu-
zeigen. 
 
(4) Der Haushaltsplan kann nur durch Nach-
träge geändert werden, über die spätestens 
bis zum Ablauf des betreffenden Haushalts-
jahres zu beschließen ist. Für sie gelten die 
Vorschriften der Absätze 1 bis 3 entspre-
chend. Ein Nachtrag zum Haushaltsplan ist 
aufzustellen, wenn während des Haushalts-
jahres erkennbar ist, daß durch über- und au-
ßerplanmäßige Ausgaben von erheblichem 
Umfang der im Haushaltsplan vorgesehene 
Ausgleich der Einnahmen und Ausgaben trotz 
Ausnutzung jeder Sparmöglichkeit nicht zu er-
reichen ist. 
 
(5) Ist der Haushaltsplan bis zum Beginn des 
Haushaltsjahres nicht festgestellt, gelten die 
Haushaltsansätze und die Kreditermächtigun-
gen des Vorjahres vorläufig weiter. Sieht der 
Haushaltsplanentwurf für das betreffende 
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Jahr niedrigere Haushaltsansätze und eine 
niedrigere Kreditermächtigung vor, gelten 
diese. Die Beiträge sind nach der Beitragsliste 
des Vorjahres vorbehaltlich einer späteren 
Verrechnung zu zahlen. 
 
(6) Die Verbandsversammlung stellt jährlich 
mit dem Haushaltsplan einen fünfjährigen Fi-
nanzplan auf, der mit den Übersichten gemäß 
§ 3 Abs. 2 und 3 abzustimmen ist und Umfang 
sowie Zusammensetzung der voraussichtli-
chen Ausgaben und Deckungsmöglichkeiten 
darstellt. Das erste Planungsjahr der Finanz-
planung ist das laufende Haushaltsjahr. Der 
Finanzplan muß in Einnahmen und Ausgaben 
ausgeglichen sein. 
 

16.  § 22 a wird wie folgt gefasst: 
 

  

„§ 22a 
Wirtschaftsplan, Finanzplanung 

 

 § 22 a 
Wirtschaftsplan 

(1) Der Verband wirtschaftet nach den 
Grundsätzen des kaufmännischen 
Rechnungswesens. Für die Buchfüh-
rung des Verbandes, die Kostenrech-
nung und den Jahresabschluss sind  
§ 19 Absatz 1 Satz 1, 2 erste Alterna-
tive, Absatz 2 und 3, §§ 21, 22 Absatz 
1,  
§§ 23 und 24 der Eigenbetriebsverord-
nung für das Land Nordrhein-Westfa-
len entsprechend anzuwenden.  

 

 (1) Der Verband kann anstelle des Wirtschaf-
tens nach einem Haushaltsplan ein kaufmän-
nisches Rechnungswesen einführen. 

(2) Die Verbandsversammlung stellt für 
jedes Wirtschaftsjahr vor seinem Be-
ginn den Wirtschaftsplan fest und be-
schließt über den Gesamtbetrag der 
aufzunehmenden Kredite, den Ge-
samtbetrag der Verpflichtungsermäch-
tigungen und den Höchstbetrag der 
Kredite zur Liquiditätssicherung. Der 
Wirtschaftsplan muss ausgeglichen 
sein. Wirtschaftsjahr ist das Kalender-
jahr. 
 

 (2) Die Verbandsversammlung stellt für jedes 
Wirtschaftsjahr vor seinem Beginn den Wirt-
schaftsplan fest und beschließt über den Ge-
samtbetrag der aufzunehmenden Kredite, den 
Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächti-
gungen und den Höchstbetrag der Kassenk-
redite; der Wirtschaftsplan muß in Einnahmen 
und Ausgaben ausgeglichen sein. Wirt-
schaftsjahr ist das Kalenderjahr.  
§ 22 Abs. 5 gilt entsprechend. 

(3) Der Wirtschaftsplan besteht aus 
dem Erfolgsplan, dem Vermögensplan 
und der Stellenübersicht. Dem Wirt-
schaftsplan sind als Anlagen der Nach-
weis der Rücklagen und die Finanzpla-
nung beizufügen. Die §§ 15 bis 18 der 
Eigenbetriebsverordnung für das Land 

 (3) Der Wirtschaftsplan besteht aus dem Er-
folgsplan und dem Vermögensplan. Dem 
Wirtschaftsplan sind als Anlagen beizufügen 
die Stellenübersicht, der Nachweis der Rück-
lagen und der Finanzplan, der mit den Über-
sichten gemäß § 3 Abs. 2 und 3 abzustimmen 
ist. Der Finanzplan muß in Einnahmen und 
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Nordrhein-Westfalen gelten entspre-
chend. 
 

Ausgaben ausgeglichen sein. § 14  
Abs. 1 und §§ 15 bis 18 der Eigenbetriebsver-
ordnung - EigVO - (GV. NW. 1988 S. 324) gel-
ten entsprechend. 
 

  (4) Für die Buchführung des Verbandes, die 
Kostenrechnung und den Jahresabschluß 
sind §§ 19, 21, 22 Absätze 1 und 3, 23 und 24 
der Eigenbetriebsverordnung entsprechend 
anzuwenden. 
 
(5) Zur Stärkung einer wirtschaftlichen Be-
triebsführung kann das Ministerium für Um-
welt und Naturschutz, Landwirtschaft und Ver-
braucherschutz (Ministerium) im Einzelfall 
zeitlich begrenzte Abweichungen und Ergän-
zungen unter Beachtung der Grundsätze des 
kaufmännischen Rechnungswesens von und 
zu den in Absatz 3 und 4 genannten Regelun-
gen der Eigenbetriebsverordnung über den 
Wirtschaftsplan, die Jahresrechnung, die 
Buchführung, die Deckungsfähigkeit und die 
Übertragbarkeit zulassen. 
 

(4) Der von der Verbandsversammlung 
festgestellte Wirtschaftsplan ist unver-
züglich mit seinen Anlagen der Auf-
sichtsbehörde anzuzeigen. 
 

 (6) Der von der Verbandsversammlung fest-
gestellte Wirtschaftsplan ist mit seinen Anla-
gen unverzüglich der Aufsichtsbehörde anzu-
zeigen. 

(5) Der Wirtschaftsplan ist unverzüg-
lich zu ändern, wenn  

 

 (7) Der Wirtschaftsplan ist unverzüglich zu än-
dern, wenn 
 

1.  das Jahresergebnis sich gegenüber 
dem Erfolgsplan erheblich ver-
schlechtern wird und diese Ver-
schlechterung eine Änderung des 
Vermögensplanes bedingt, 
 

 1.  das Jahresergebnis sich gegenüber dem 
Erfolgsplan erheblich verschlechtern wird 
und diese Verschlechterung eine Ände-
rung des Vermögensplans bedingt oder 

 

2.  höhere Kredite erforderlich werden, 
 

 2.  höhere Kredite erforderlich werden oder 
 

3.  im Vermögensplan über- und au-
ßerplanmäßige Ausgaben für Inves-
titionen durch Einsparungen oder 
Mehreinnahmen nicht gedeckt wer-
den können, 

 

  

4.  im Vermögensplan weitere Ver-
pflichtungsermächtigungen vorge-
sehen werden sollen oder 

 

 3.  im Vermögensplan weitere Verpflich-
tungsermächtigungen vorgesehen wer-
den sollen oder 

 
5.  eine erhebliche Vermehrung oder 

Hebung der in der Stellenübersicht 
vorgesehenen Stellen erforderlich 

 4.  eine erhebliche Vermehrung oder He-
bung der in der Stellenübersicht vorgese-
henen Stellen erforderlich wird, es sei 
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wird, es sei denn, dass es sich um 
eine vorübergehende Einstellung 
von Aushilfskräften handelt. 

 

denn, daß es sich um eine vorüberge-
hende Einstellung von Aushilfskräften 
handelt. 

 
(6) Änderungen des Wirtschaftsplanes 
sind der Aufsichtsbehörde unverzüg-
lich anzuzeigen. 
 

 (8) Änderungen des Wirtschaftsplanes sind 
der Aufsichtsbehörde unverzüglich anzuzei-
gen. 

(7) Zur Stärkung einer wirtschaftlichen 
Betriebsführung kann die Aufsichtsbe-
hörde im Einzelfall zeitlich begrenzte 
Abweichungen und Ergänzungen unter 
Beachtung der Grundsätze des kauf-
männischen Rechnungswesens von 
und zu den in Absatz 1 und 3 genann-
ten Regelungen der Eigenbetriebsver-
ordnung für das Land Nordrhein-West-
falen über den Wirtschaftsplan, den 
Jahresabschluss, die Buchführung, die 
Deckungsfähigkeit und die Übertrag-
barkeit zulassen. 
 

  

(8) Ist der Wirtschaftsplan bis zum Be-
ginn des Wirtschaftsjahres nicht festge-
stellt, gelten die Ansätze und Krediter-
mächtigungen des Vorjahres vorläufig 
weiter. Sieht der Wirtschaftsplanent-
wurf für das betreffende Jahr niedrigere 
Ansätze und eine niedrigere Krediter-
mächtigung vor, gelten diese. Die Bei-
träge sind nach der Beitragsliste des 
Vorjahres vorbehaltlich einer späteren 
Verrechnung zu zahlen.  
 

  

(9) Die Verbandsversammlung stellt 
jährlich mit dem Wirtschaftsplan eine 
fünfjährige Finanzplanung auf, die mit 
den Übersichten gemäß § 3 Absatz 2 
abzustimmen ist und Umfang sowie 
Zusammensetzung der voraussichtli-
chen Ausgaben und Deckungsmög-
lichkeiten darstellt. Das erste Pla-
nungsjahr der Finanzplanung ist das 
laufende Wirtschaftsjahr. Die Finanz-
planung muss in den einzelnen Jahren 
ausgeglichen sein. 
 

  

(10) Der Vorstand stellt den Jahresab-
schluss in der ersten Hälfte des Wirt-
schaftsjahres für das vergangene Wirt-
schaftsjahr auf. Die mit der Prüfung des 
Jahresabschlusses betraute Stelle soll 
alle fünf Jahre gewechselt werden. Der 
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Jahresabschluss ist nach den Vor-
schriften der Satzung über die Rege-
lung für die für die Öffentlichkeit be-
stimmten Mitteilungen zu veröffentli-
chen. 
 
(11) Der Landesrechnungshof hat das 
Prüfungsrecht nach § 111 Absatz 1 der 
Landeshaushaltsordnung in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 26. 
April 1999 (GV. NRW. S. 158), die zu-
letzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom 
4. Dezember 2012 (GV. NRW. S. 636) 
geändert worden ist.“ 
 

  

17.  § 24 wird wie folgt geändert: 
 

  

a)  Die Überschrift wird wie folgt ge-
fasst:  

 

  

„§ 24 
Rücklagen, Rechnungs- und 

Prüfungswesen, Wirtschaftsfüh-
rung“ 

 

 § 24 
Rücklagen; Haushalts-, Kassen-, Rech-

nungs- und Prüfungswesen;  
Wirtschaftsführung 

 
b)  In Absatz 1 wird werden die Wörter 

„Haushaltswirtschaft oder“ und die 
Wörter „Vermögenshaushalts oder“ 
gestrichen. 

 

 (1) Der Verband soll zur Sicherung der Haus-
haltswirtschaft oder Wirtschaftsführung und, 
soweit erforderlich, für Zwecke des Vermö-
genshaushalts oder Vermögensplans sowie 
zur Deckung nicht einziehbarer Beiträge  
(§ 27 Abs. 5 Satz 3) Rücklagen in angemes-
sener Höhe bilden. 
 

c)  In Absatz 2 werden die Wörter 
„Haushalts-, Kassen- und“ gestri-
chen. 

 

 (2) Das Nähere zur Wirtschaftsführung und 
zum Haushalts-, Kassen- und Rechnungswe-
sen und das Verfahren für die Rechnungsprü-
fung sind in der Satzung zu regeln. 
 

18.  § 25 wird wie folgt geändert: 
 

 § 25 
Beiträge 

 
a)  In Absatz 1 werden die Wörter 

„Haushalts- oder“ gestrichen. 
 

 (1) Die Mitglieder haben dem Verband die 
Beiträge zu leisten, die zur Erfüllung seiner 
Aufgaben und Pflichten seiner Verbindlichkei-
ten und zu einer ordentlichen Haushalts- oder 
Wirtschaftsführung erforderlich sind, soweit 
andere Einnahmen zur Deckung der Ausga-
ben des Verbandes nicht ausreichen. 
 

b)  In Absatz 2 Satz 4 wird das Wort 
„Vermögenshaushalts“ durch das 
Wort „Vermögensplans“ ersetzt. 

 

 (2) Die Beiträge bestehen in Geldleistungen, 
die nach Maßgabe der Satzung fällig werden. 
Der Verband ermittelt spätestens ab dem 1. 
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Januar 2000 die Beiträge nach betriebswirt-
schaftlichen Grundsätzen. Zu den nach be-
triebswirtschaftlichen Grundsätzen ansatzfä-
higen Kosten gehören auch Entgelte für in An-
spruch genommene Fremdleistungen, Ab-
schreibungen, die nach der vermutlichen Nut-
zungsdauer gleichmäßig zu verteilen sind, so-
wie eine angemessene Verzinsung des auf-
gewandten Kapitals; bei der Verzinsung bleibt 
der aus Zuschüssen Dritter aufgebrachte Ei-
genkapitalanteil außer Betracht. Der Verband 
kann eine Eigenfinanzierung auch mittels an-
gemessener Direktfinanzierung der Ausga-
ben des Vermögenshaushalts durch Beiträge 
sicherstellen, soweit die nach Satz 1 zu ermit-
telnden Kosten hierdurch nicht unterschritten 
werden. 
 

c)  In Absatz 3 Satz 1 werden die Wör-
ter „§ 4 Abs. 2 Nr. 3 des Wasser-
haushaltsgesetzes, § 24 Abs. 2 des 
Landeswassergesetzes“ durch die 
Wörter „§ 13 Absatz 2 Nummer 4 
des Wasserhaushaltsgesetzes“ er-
setzt. 

 

 (3) Beiträge, die einem Benutzer nach § 4 
Abs. 2 Nr. 3 des Wasserhaushaltsgesetzes, § 
24 Abs. 2 des Landeswassergesetzes aufer-
legt worden sind oder auferlegt werden, gel-
ten als Leistung zu den Beiträgen des Benut-
zers als Mitglied des Verbandes. Das gleiche 
gilt, wenn zwischen dem Benutzer und dem 
Verband eine entsprechende Vereinbarung 
getroffen worden ist. 
 

d)  In Absatz 4 Satz 1 werden die Wör-
ter „zu Beiträgen für die Zeit da-
nach“ durch die Wörter „vor Erlö-
schen seiner Mitgliedschaft nach § 
6 Absatz 2 Satz 2 zu Beiträgen für 
die Zeit nach seinem Ausscheiden“ 
ersetzt. 

 

 (4) Ein ausgeschiedenes Mitglied bleibt zur 
Leistung der für die Zeit bis zu seinem Aus-
scheiden festgesetzten Beiträge verpflichtet; 
es kann auch zu Beiträgen für die Zeit danach 
wie ein Mitglied wegen der Aufwendungen 
des Verbandes herangezogen werden, die 
durch das ausscheidende Mitglied verursacht 
wurden und nach dem Ausscheiden nicht ver-
mieden werden können. Entsprechendes gilt 
für die Einschränkung der Teilnahme eines 
Mitgliedes an dem Verband. 
 

19.  § 27 wird wie folgt geändert: 
 

 § 27 
Veranlagung 

 
a)  In Absatz 1 Satz 1 werden die Wör-

ter „der Einzelpläne“ und die Wörter 
„Haushalts- oder“ gestrichen.  

 

 (1) Auf Grund der Einzelpläne des festgestell-
ten Haushalts- oder Wirtschaftsplanes be-
rechnet der Vorstand nach den Veranla-
gungsgrundsätzen die Beiträge. Er führt die 
Beiträge - nach Beitragsgruppen getrennt - 
mit den zugehörigen Berechnungsgrundlagen 
in einer Beitragsliste auf und setzt die Bei-
träge fest. Der Vorstand teilt unverzüglich je-
dem Mitglied seinen Beitrag für die jeweilige 
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Beitragsgruppe, die wesentlichen Berech-
nungsgrundlagen hierzu, die Zahlstelle und 
die Zahlungsfrist mit (Beitragsbescheid) und 
zieht die Beiträge ein. 
 

  (2) Im Beitragsbescheid ist der Veranlagte auf 
die Möglichkeit der Einsichtnahme in die Bei-
tragsliste und die dazugehörigen Unterlagen 
unter Angabe von Ort und Zeitraum hinzuwei-
sen. Der Beitragsbescheid ist zuzustellen. Ein 
neues Mitglied ist mit dem ersten Beitragsbe-
scheid über bestehende Rechte und Pflichten 
unter Beifügung von Gesetz, Satzung und 
Veranlagungsgrundsätzen zu unterrichten. 
 
(3) Gegen den Beitragsbescheid kann der 
Veranlagte innerhalb eines Monats nach des-
sen Zustellung Widerspruch einlegen. Hilft der 
Vorstand dem Widerspruch nicht ab, legt er 
ihn dem Widerspruchsausschuß vor. 
 
(4) Soweit es für die Verwaltung und die Ar-
beiten des Verbandes erforderlich ist, kann 
der Vorstand vor der Ermittlung und Bestim-
mung des Beitragsverhältnisses vorläufige 
Beiträge nach dem voraussichtlichen Bei-
tragsverhältnis festsetzen. 
 
(5) Ein durch Rechtsbehelf oder Entscheidung 
des Vorstandes entstandener Minder- oder 
Mehrbeitrag eines Mitgliedes des Verbandes 
gegenüber den nach Absatz 1 oder 4 festge-
setzten Beiträgen ist unter den übrigen Mit-
gliedern derselben Beitragsgruppe im Verhält-
nis der von ihnen im Veranlagungsjahr zu leis-
tenden Beiträge aufzuteilen und bei der 
nächstmöglichen Veranlagung auszuglei-
chen. Nicht einziehbare Beiträge sind anteilig 
von allen übrigen Mitgliedern des Verbandes 
zu tragen und ihrem nächsten Jahresbeitrag 
zuzurechnen, soweit keine Deckung aus der 
Rücklage (§ 24 Abs. 1) beschlossen wird. 
 

b)  In Absatz 6 Satz 1 werden die Wör-
ter „Haushaltsjahres oder“ und die 
Wörter „eines Nachtrags zum Haus-
haltsplan oder“ gestrichen. 

 

 (6) Werden im Laufe eines Haushaltsjahres o-
der Wirtschaftsjahres Ausgaben erforderlich, 
die nur auf Grund eines Nachtrags zum Haus-
haltsplan oder einer Änderung des Wirt-
schaftsplanes geleistet werden können, sind 
die dafür benötigten Beiträge spätestens im 
darauffolgenden Jahr in einen Nachtrag zur 
Beitragsliste aufzunehmen. Für die Aufstel-
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lung und Festsetzung der Nachtragsliste so-
wie für die Veranlagung gelten die Absätze 1 
bis 4 entsprechend. 
 
(7) Wer seinen Beitrag oder sonstige öffent-
lich-rechtliche Forderungen in Geld nicht 
rechtzeitig leistet, hat nach Maßgabe des  
§ 240 der Abgabenordnung einen Säumniszu-
schlag zu zahlen, den der Vorstand festsetzt 
und einzieht. 
 

  § 28 
Rechtliche Eigenschaft der Beiträge, Voll-

streckung 
 
(1) Die Beitragspflichten auf Grund dieses Ge-
setzes sind öffentliche Lasten (Abgaben). Sie 
ruhen auf den Grundstücken, Bergwerken 
und Anlagen, mit denen der jeweilige Eigentü-
mer als Mitglied an dem Verband teilnimmt. 
 

20.  In § 28 Absatz 2 Satz 2 wird das Wort 
„Innenministerium“ durch die Wörter 
„für Inneres zuständige Ministerium“ er-
setzt. 

 

 (2) Für die Beitreibung der Beitragsforderun-
gen und der sonstigen öffentlich-rechtlichen 
Forderungen in Geld ist Vollstreckungsbe-
hörde der Vorstand, der sich zur Durchfüh-
rung der Vollstreckung der Gemeinden oder 
Gemeindeverbände bedienen kann. Das In-
nenministerium bestimmt durch Rechtsver-
ordnung den an die in Anspruch genommene 
Gemeinde oder den in Anspruch genomme-
nen Gemeindeverband abzuführenden Kos-
tenbeitrag je Vollstreckungsersuchen. 
 

  (3) Die Beitreibung kann auch gegen den 
Pächter oder denjenigen anderen Nutzungs-
berechtigten der zum Verband gehörenden 
Grundstücke, Bergwerke und Anlagen gerich-
tet werden, der sein Recht vom Eigentümer 
herleitet, bei Nutzung eines Teiles nur wegen 
des hierauf entfallenden Beitragsteiles; zu 
den Nutzungsberechtigten gehört auch der 
Mieter einer Anlage oder einer gesonderten 
Arbeitsstelle in der Anlage. Dies gilt nicht, 
wenn die von dem Nutzungsberechtigten 
rechtmäßig ausgeübte Nutzungsart wesent-
lich von der Nutzungsart abweicht, aus der die 
Beitragspflicht des Eigentümers entstanden 
ist. Die Frist für das Rechtsmittel nach § 27 
Abs. 3 beginnt für den Nutzungsberechtigten 
mit der Zustellung der Aufforderung, den Bei-
trag zu leisten. 
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(4) Für die Verjährung von Beiträgen und 
sonstigen öffentlich-rechtlichen Forderungen 
in Geld sind die Vorschriften der Abgabenord-
nung über die Zahlungsverjährung  
(§§ 228 bis 232) entsprechend anzuwenden. 
 

21.  § 29 Absatz 1 Satz 1 wird wie folgt ge-
ändert: 

 
 

a)  In Nummer 1 werden nach dem 
Wort „Landesbeamten“ die Wörter 
„oder tarifbeschäftigten Person“ ein-
gefügt. 

 
 
 

b)  In Nummer 2 werden nach dem 
Wort „Beamten“ die Wörter „oder 
vergleichbaren tarifbeschäftigten 
Person“ eingefügt. 

 
c)  In Nummer 3 werden nach dem 

Wort „Beamten“ die Wörter „oder ta-
rifbeschäftigten Person“ eingefügt. 

 

 § 29 
Widerspruchsausschuß 

 
(1) Der Widerspruchsausschuß besteht aus 
1.  einer oder einem von der Aufsichtsbe-

hörde zur oder zum Vorsitzenden zu be-
rufenden Landesbeamtin oder Landes-
beamten, die oder der die Befähigung 
zum Richteramt besitzt, 

 
2.  einer oder einem von der Aufsichtsbe-

hörde zu berufenden höheren techni-
schen Beamtin oder Beamten der staatli-
chen Umweltverwaltung, 

 
3.  einer oder einem von der Aufsichtsbe-

hörde zu berufenden Beamtin oder Be-
amten, die oder den die oberste Bergbe-
hörde vorschlägt, 

 
4.  sechs weiteren, von der Verbandsver-

sammlung zu wählenden Mitgliedern. Die 
Voraussetzungen nach § 13 Abs. 1 und 2 
müssen vorliegen. Die Mitglieder nach § 
6 Abs. 1 Satz 1 Nrn. 2 bis 6 müssen min-
destens durch je ein Mitglied vertreten 
sein. 

 
Die Mitglieder des Widerspruchsausschus-
ses dürfen nicht dem Verbandsrat angehö-
ren. 
 

  (2) Für jedes Mitglied wird in gleicher Weise 
eine Stellvertreterin oder ein Stellvertreter be-
rufen oder gewählt. 
 
(3) Die Amtszeit des Widerspruchsausschus-
ses beträgt fünf Jahre. Wiederberufung und 
Wiederwahl sind zulässig. Die Mitglieder und 
ihre Stellvertreterinnen oder Stellvertreter füh-
ren nach Beendigung der Amtszeit ihr Amt 
weiter, bis der neue Widerpruchsausschuß 
gebildet ist. Scheidet ein Mitglied gemäß Ab-
satz 1 Satz 1 Nrn. 1 bis 3 aus seinem Haupt-
amt aus, ist seine Abberufung zulässig. Im üb-
rigen gilt § 13 Abs. 6 entsprechend. 
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(4) Die Mitglieder des Widerspruchsaus-
schusses sind an Weisungen nicht gebunden. 
 
(5) Der Widerspruchsausschuß regelt sein 
Verfahren in einer Verfahrensordnung. 
 

  § 34 
Aufsicht 

 
22.  In § 34 Absatz 1 Satz 2 werden die 

Wörter „Ministerium für Umwelt und 
Naturschutz, Landwirtschaft und Ver-
braucherschutz“ durch die Wörter „für 
Umwelt zuständige Ministerium“ er-
setzt. 

 

 1) Die Vertreterin oder der Vertreter der Auf-
sichtsbehörde ist zu den Sitzungen der Ver-
bandsversammlung und des Verbandsrates 
entsprechend § 15 Abs. 1, § 18 Abs. 1 einzu-
laden. 

  (2) Die Aufsichtsbehörde kann sich im Rah-
men der Aufsicht jederzeit, auch durch Beauf-
tragte, über alle Angelegenheiten des Verban-
des unterrichten. 
 

  § 36 
Anordnung und Aufhebung von  

Maßnahmen 
 
(1) Erfüllt der Verband die ihm nach Gesetz 
oder Satzung obliegenden Aufgaben oder 
Pflichten nicht, nicht rechtzeitig oder nicht im 
erforderlichen Umfang, kann die Aufsichtsbe-
hörde anordnen, daß er innerhalb einer be-
stimmten Frist das Notwendige veranlaßt. Die 
Aufsichtsbehörde hat die geforderte Handlung 
im einzelnen zu bezeichnen. Sie kann ihre An-
ordnung, wenn sie nicht befolgt worden ist, 
anstelle und auf Kosten des Verbandes selbst 
durchführen oder von einem anderen durch-
führen lassen. Die aufsichtsbehördliche Frist-
setzung und Anordnung ersetzt die erforderli-
chen Entscheidungen der Verbandsorgane. 
 

23.  In § 36 Absatz 2 werden jeweils die 
Wörter „Haushalts- oder“ gestrichen. 

 

 (2) Kommt der Verband einer rechtlichen Ver-
pflichtung nicht nach und unterläßt oder ver-
weigert er es, die dafür erforderlichen Mittel in 
den Haushalts- oder Wirtschaftsplan aufzu-
nehmen oder außerplanmäßig zu genehmi-
gen, kann die Aufsichtsbehörde unter Anfüh-
rung der Gründe die Aufnahme der erforderli-
chen Mittel in den Haushalts- oder Wirt-
schaftsplan verfügen oder die außerplanmä-
ßigen Ausgaben feststellen und die Einzie-
hung der erforderlichen Beiträge anordnen. 
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  (3) Der Vorstand hat Beschlüsse der Ver-
bandsversammlung und des Verbandsrates, 
die gegen Gesetz oder Satzung verstoßen, 
schriftlich unter Darlegung der Gründe zu be-
anstanden. Die Beanstandung hat aufschie-
bende Wirkung. Heben die Verbandsver-
sammlung oder der Verbandsrat beanstan-
dete Beschlüsse nicht auf, entscheidet die 
Aufsichtsbehörde über die Rechtmäßigkeit 
der Beanstandung. Die aufschiebende Wir-
kung bleibt bestehen. 
 
(4) Die Aufsichtsbehörde ist berechtigt, Be-
schlüsse und Anordnungen des Verbandes, 
die das Gesetz oder die Satzung verletzen o-
der den Aufgaben und Pflichten des Verban-
des zuwiderlaufen, innerhalb von sechs Mo-
naten aufzuheben und zu verlangen, daß 
Maßnahmen, die auf Grund solcher Be-
schlüsse oder Anordnungen getroffen sind, 
rückgängig gemacht werden. 
 

24.  § 38 wird wie folgt geändert: 
 

 § 38 
Genehmigung von Geschäften 

 
a)  Absatz 1 wird wie folgt geändert: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 aa)  Satz 1 Nummer 5 wird wie folgt 
gefasst: 

 

 (1) Der Verband bedarf der Genehmigung 
durch die Aufsichtsbehörde 
1.  für Geschäfte im Sinne von § 17 Abs. 5 

Nr. 7, 
2.  zur unentgeltlichen Veräußerung von 

Vermögensgegenständen mit erhebli-
chem Wert, zur unentgeltlichen Überlas-
sung der Nutzung von Vermögensgegen-
ständen auf Dauer, soweit die Nutzung 
einen erheblichen Wert darstellt, sowie 
zur entgeltlichen Veräußerung von Ver-
mögensgegenständen, wenn der Erlös 
nicht dem Vermögenshaushalt des Ver-
bandes zugeführt wird, 

3.  zur Gewährung von Darlehen über  
10 000 Euro an Beschäftigte des Verban-
des, auch soweit diese ausgeschieden 
sind, sowie für alle sonstigen Darlehen 
an Stellen außerhalb des Verbandes, 

4.  zu Verträgen mit den in § 16 Abs. 1 und 
4, § 19 Abs. 1 Satz 1 und § 29 Abs. 1 und 
2 aufgeführten Personen, soweit es sich 
nicht um Dienstverträge oder um Ge-
schäfte der laufenden Verwaltung han-
delt, 

5.  zur Bestellung von Sicherheiten und zur 
Übernahme von Bürgschaften, Garantien 
oder sonstigen Gewährleistungen, wenn 
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  „5. zur Bestellung von Sicher-
heiten aller Art, insbesondere 
über das Eingehen von Bürg-
schaften, Patronatserklärungen 
und Gewährverträgen ohne 
Rücksicht auf die Höhe der Ver-
pflichtung.“ 

 
 bb)  Satz 2 wird aufgehoben. 

 

die Höhe der Belastung nicht in einem 
angemessenen Verhältnis zu der Finanz-
kraft des Verbandes steht. 

 
Das Nähere zu den Nummern 2 und 5 regelt 
die Satzung. 
 

b) Nach Absatz 1 werden folgende Ab-
sätze 2 und 3 eingefügt: 

 

  

 „(2) Der Beschluss nach § 17  
Absatz 5 Nummer 7 ist unter folgen-
den Maßgaben genehmigungsfä-
hig: 

 

  

 1.  Die Bildung beziehungsweise 
der Eintritt ist zur Erfüllung der 
verbandseigenen Aufgaben 
zwar nicht erforderlich, aber 
dienlich, 

 

  

 2.  es besteht ein Zusammenhang 
mit den hoheitlichen Verbands-
aufgaben, die selbst beim Ver-
band verbleiben, 

 

  

 3.  die Ausführung der dem Ver-
band nach Gesetz und Satzung 
obliegenden Aufgaben wird 
nicht beeinträchtigt, 

 

  

 4.  es besteht keine Interessens-
kollision mit dem Verband und 

 

  

 5.  § 3 Absatz 3 des Vergütungsof-
fenlegungsgesetzes vom  
17. Dezember 2009 (GV. NRW. 
S. 950) in der jeweils geltenden 
Fassung findet Anwendung. 

 

  

 (3) Das Nähere zu Absatz 1 Num-
mer 2 und 5 regelt die Satzung.“ 

 

  

c)  Der bisherige Absatz 2 wird  
Absatz 4. 

 

 (2) Geschäfte nach Absatz 1, die der Verband 
ohne die erforderliche Genehmigung vor-
nimmt, sind unwirksam. Die Gewährung von 
Darlehen an Mitglieder der Verbandsorgane 
und des Widerspruchsausschusses ist unzu-
lässig. 
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25.  Die Überschrift des Zehnten Teils wird 
wie folgt gefasst: 

 

  

„Zehnter Teil 
Auflösung“ 

 

 Zehnter Teil 
Gebühren, Auflösung,  
Übergangsvorschrift 

 
26.  § 39 wird aufgehoben. 
 

 § 39 
Freiheit von Gebühren 

 
(1) Für den Grunderwerb sowie für Geschäfte 
und Unternehmen des Verbandes zur unmit-
telbaren Durchführung seiner Aufgaben wer-
den Gebühren nicht erhoben; dies gilt nicht für 
Amtshandlungen der in § 8  
Abs. 4 des Gebührengesetzes für das Land 
Nordrhein-Westfalen genannten Behörden. 
 
(2) Die Befreiung ist ohne Nachprüfung zuzu-
gestehen, wenn die Aufsichtsbehörde des 
Verbandes bescheinigt, daß der Grunder-
werb, das Geschäft oder das Unternehmen 
der unmittelbaren Durchführung seiner Aufga-
ben dient. 
 

27.  Artikel 2 wird wie folgt geändert: 
 

  

a)  Die Überschrift wird wie folgt ge-
fasst: 

 

  

„Artikel 2 
Inkrafttreten“ 

 

 Artikel 2 
Inkrafttreten, Berichtspflicht 

 
b)  Satz 2 wird aufgehoben. 

 
 Artikel 1 tritt am 1. Juli 1990 in Kraft. Über die 

Erfahrungen mit diesem Gesetz berichtet die 
Landesregierung dem Landtag bis zum  
31. Dezember 2009. 
 

   
   
   

Artikel 9 
Änderung des Niersverbandsgesetzes 

 

  
Gesetz 

über den Niersverband 
(Niersverbandsgesetz - NiersVG -) 

 
Das Niersverbandsgesetz vom 15. Dezem-
ber 1992 (GV. NRW. 1993 S. 8), das zuletzt 
durch Artikel 8 des Gesetzes vom  
21. März 2013 (GV. NRW. S. 148) geändert 
worden ist, wird wie folgt geändert: 
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1.  Die Inhaltsübersicht wird wie folgt ge-
ändert: 

 

 … 

a)  Die Angabe zum Sechsten Teil wird 
wie folgt gefasst: 

 

  

„Sechster Teil: Finanzplanung, 
Wirtschaftsführung und Rech-

nungswesen, Beiträge“ 
 

 Sechster Teil: Haushaltsplan, Finanzplan, 
Wirtschaftsführung und Rechnungswe-

sen, Beiträge 
 

b)  Die Angabe zu § 22 wird wie folgt 
gefasst: 

 

  

 „§ 22 (weggefallen)“ 
 

 § 22 Haushaltsplan, Finanzplan 
 

c)  Die Angabe zu § 22 a wird wie folgt 
gefasst: 

 

  

 „§ 22a Wirtschaftsplan, Finanzpla-
nung“ 

 

 § 22 a Wirtschaftsplan 
 

d)  Die Angabe zu § 24 wird wie folgt 
gefasst: 

 

  

 „§ 24 Rücklagen, Rechnungs- und 
Prüfungswesen, Wirtschaftsfüh-
rung“ 

 

 § 24 Rücklagen; Haushalts-, Kassen-, 
Rechnungs- und Prüfungswesen; 
Wirtschaftsführung 

 
e)  Die Angabe zum Zehnten Teil wird 

wie folgt gefasst: 
 

  

„Zehnter Teil: Auflösung, Inkraft-
treten“ 

 
 
 
 

 Zehnter Teil: Gebühren, Auflösung, 
Übergangsvorschrift, Inkrafttreten 

f)  Die Angabe zu § 39 wird wie folgt 
gefasst: 

 

  

 „§ 39 (weggefallen)“ 
 

 § 39 Freiheit von Gebühren 
 

g)  Die Angabe zu § 41 wird wie folgt 
gefasst: 
 

  

 „§ 41 (weggefallen)“ 
 

 § 41  Übergangsvorschrift 
 

h)  Die Angabe zu § 42 wird wie folgt 
gefasst: 

 

  

 „§ 42 Inkrafttreten“ 
 

 § 42 Inkrafttreten; Berichtspflicht 
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  § 1 
Rechtsform, Name, Sitz 

 
(1) Der Wasser- und Bodenverband mit dem 
Namen ,,Niersverband" wird durch dieses Ge-
setz in eine Körperschaft des öffentlichen 
Rechts mit gleichem Namen umgebildet. Der 
Niersverband ist keine Gebietskörperschaft. 
Er dient dem Wohl der Allgemeinheit und dem 
Nutzen seiner Mitglieder. 
 
(2) Der Sitz des Verbandes im Verbandsge-
biet wird durch die Satzung bestimmt. 
 

2.  Dem § 1 wird folgender Absatz 3 ange-
fügt: 

 

  

 „(3) Der Verband ist berechtigt, das 
kleine Landessiegel in abgewandelter 
Form zu verwenden.“ 

 

  

  § 2 
Aufgaben des Verbandes 

 
(1) Der Verband hat im Verbandsgebiet fol-
gende Aufgaben: 
1.  Regelung des Wasserabflusses ein-

schließlich Ausgleich der Wasserführung 
und Sicherung des Hochwasserabflus-
ses der oberirdischen Gewässer oder 
Gewässerabschnitte und in deren Ein-
zugsgebieten; 

2.  Unterhaltung oberirdischer Gewässer  
oder Gewässerabschnitte und der mit 
ihnen in funktionellem Zusammenhang 
stehenden Anlagen; 

3.  Rückführung ausgebauter oberirdischer 
Gewässer in einen naturnahen Zustand; 

4.  Regelung des Grundwasserstandes, so-
weit nicht der Erftverband zuständig ist; 

5.  Vermeidung, Minderung, Beseitigung 
und Ausgleich wasserwirtschaftlicher 
und damit in Zusammenhang stehender 
ökologischer, durch Einwirkungen auf 
den Grundwasserstand hervorgerufener 
oder zu erwartender nachteiliger Verän-
derungen, soweit nicht der Erftverband 
zuständig ist; 

6.  Beschaffung und Bereitstellung von 
Wasser zur Trink- und Betriebswasser-
versorgung, soweit nicht der Erftverband 
zuständig ist; 
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7.  Bewässerung und Entwässerung von 
Grundstücken; 

8.  Abwasserbeseitigung nach Maßgabe 
des Landeswassergesetzes; 

9.  Entsorgung der bei der Durchführung der 
Verbandsaufgaben anfallenden Abfälle; 

10.  Vermeidung, Minderung, Beseitigung 
und Ausgleich eingetretener oder zu er-
wartender, auf Abwassereinleitungen  
oder sonstige Ursachen zurückzuführen-
der nachteiliger Veränderungen des 
oberirdischen Wassers; 

11.  Ermittlung der wasserwirtschaftlichen 
Verhältnisse, soweit es die Verbandsauf-
gaben erfordern. 

 
  (2) Auf Beschluß der Verbandsversammlung 

kann der Verband im Einvernehmen mit Ab-
wasserbeseitigungspflichtigen außerhalb des 
Verbandsgebietes und im Benehmen mit dem 
örtlich zuständigen Abwasserverband Aufga-
ben gemäß Absatz 1 Nrn. 8 und 9 außerhalb 
des Verbandsgebietes wahrnehmen oder de-
ren Abwasser zur Behandlung in verbandsei-
gene Abwasserbehandlungsanlagen über-
nehmen, anfallende Klärschlämme und sons-
tige feste Stoffe entsorgen sowie im Zusam-
menhang damit weitere Maßnahmen der Ab-
wasserbeseitigung auch außerhalb des Ver-
bandsgebietes durchführen. Der Beschluß 
der Verbandsversammlung bedarf der Ge-
nehmigung durch die Aufsichtsbehörde. Für 
die Rückübertragung gelten die Bestimmun-
gen dieses Absatzes entsprechend. 
 
(3) Aufgaben, die nach Absatz 1 dem Verband 
zugewiesen sind, haben die bisher dazu Ver-
pflichteten weiter zu erfüllen, bis der Verband 
sie übernimmt. 
 

3.  Dem § 2 Absatz 4 werden folgende 
Sätze angefügt: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 „In Fällen besonderer Eilbedürftigkeit 

entscheidet der Verbandsrat über die 

 (4) Der Verband kann auf Beschluß der Ver-
bandsversammlung Aufträge übernehmen, 
die zur Erfüllung seiner Aufgaben zwar nicht 
erforderlich, aber dienlich sind und mit seinen 
Aufgaben im Zusammenhang stehen. Die 
Kosten trägt der Auftraggeber. DerVerband 
darf die Aufträge nur übernehmen, wenn die 
Ausführung der ihm nach Gesetz und Satzung 
obliegenden Aufgaben nicht beeinträchtigt 
wird und nicht zu einer Interessenkollision 
führt. 
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Auftragsübernahme. Der Verbandsver-
sammlung ist die Auftragsübernahme 
in der nächsten Sitzung bekannt zu ge-
ben.“ 

 
4. § 3 wird wie folgt geändert: 
 

 § 3 
Unternehmen des Verbandes,  

Übersichten 
 

a)  Dem Absatz 1 werden folgende 
Sätze angefügt: 

 

 (1) Unternehmen des Verbandes sind Pla-
nung, Bau, Betrieb und Unterhaltung der für 
die Aufgabenerledigung notwendigen Anla-
gen sowie alle sonstigen für die Durchführung 
der Aufgaben erforderlichen Ermittlungen und 
Arbeiten. 

 „Bei Planung, Bau und Betrieb der 
Anlagen nach Satz 1 können die 
Möglichkeiten der Anlage zur Ener-
gieerzeugung genutzt werden, so-
fern dies mit der Erledigung der Auf-
gaben nach § 2 vereinbar ist. Dabei 
können Anlagen zur Energieerzeu-
gung, die in einem funktionalen Zu-
sammenhang mit Anlagen nach 
Satz 1 stehen, geplant, gebaut, be-
trieben und unterhalten werden.“ 

 

  

b)  Absatz 2 wird wie folgt gefasst: 
 

  

 „(2) Der Verband stellt über die zur 
Erfüllung seiner Aufgaben und 
übernommenen Pflichten erforderli-
chen Unternehmen, die in einem 
Zeitraum von jeweils sechs Jahren 
durchzuführen sind, Übersichten 
auf (Sechsjahresübersichten). Satz 
1 gilt nicht für die Aufgaben nach § 
53 Absatz 1 des Landeswasserge-
setzes vom  
25. Juni 1995 (GV. NRW. S. 133).“ 

 

 (2) Der Verband stellt unbeschadet des Ab-
satzes 3 über die zur Erfüllung seiner Aufga-
ben und übernommenen Pflichten erforderli-
chen Unternehmen, die in einem Zeitraum 
von jeweils fünf Jahren durchzuführen sind, 
Übersichten auf (Fünfjahresübersichten). 

c)  Absatz 3 wird aufgehoben. 
 

 (3) Der Verband legt der Aufsichtsbehörde 
eine Übersicht über die zeitliche Abfolge und 
die geschätzten Kosten der zur Erfüllung der 
Abwasserbeseitigungspflicht noch notwendi-
gen Baumaßnahmen vor. Dabei ist mit dem 
Jahr des Baubeginns anzugeben, welche 
Maßnahmen in den ersten fünf Jahren vorge-
sehen sind; für die übrigen Maßnahmen ge-
nügt die Angabe, ob sie für den sich anschlie-
ßenden Zeitraum von sieben Jahren vorgese-
hen sind oder ob sie frühestens nach Ablauf 
von zwölf Jahren begonnen werden können. 
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Die Übersicht ist jeweils im Abstand von fünf 
Jahren erneut vorzulegen. Die Aufsichtsbe-
hörde kann dem Verband für einzelne zur Er-
füllung der Abwasserbeseitigungspflicht not-
wendige Baumaßnahmen angemessene Fris-
ten setzen, wenn 
 
a) solche Maßnahmen in der Übersicht 

nicht aufgeführt oder erst nach Ablauf ei-
nes unangemessen langen Zeitraums 
vorgesehen sind, 

b) die Fristsetzung zur zeitlichen Abstim-
mung mit den von einer Gemeinde durch-
zuführenden Maßnahmen erforderlich ist 
oder 

c) der Verband die Durchführung entgegen 
den Angaben in der Übersicht ohne zwin-
genden Grund verzögert. 

 
d)  Absatz 4 wird Absatz 3. 
 

 (4) Der Verband hat solche Unternehmen zur 
Erfüllung der Verbandsaufgaben, die das 
Grundwasser im Zuständigkeitsbereich des 
Erftverbandes unmittelbar beeinflussen, mit 
dem Erftverband vorher abzustimmen. Im 
Zweifel entscheidet auf Antrag die Aufsichts-
behörde. 
 

5.  In § 4 Absatz 3 Satz 1 werden nach 
dem Wort „Abwasserbeseitigung“ die 
Wörter „nach § 46 Absatz 1 Nummer 2 
erster Halbsatz des Landeswasserge-
setzes“ eingefügt.  

 

 § 4 
Übernahme von Aufgaben 

 
(1) Der Verband kann Aufgaben nach § 2 Abs. 
1, die einer Gebietskörperschaft, einem Was-
ser- und Bodenverband oder einem öffentlich-
rechtlichen Zweckverband im Verbandsgebiet 
obliegen, nur im Einvernehmen mit der be-
troffenen Gebietskörperschaft oder dem be-
troffenen Verband auf Beschluß der Ver-
bandsversammlung ganz oder teilweise über-
nehmen. Der Beschluß bedarf der Genehmi-
gung durch die Aufsichtsbehörde des Niers-
verbandes. Kommt das Einvernehmen mit ei-
nem Wasser- und Bodenverband nicht zu-
stande, entscheidet auf Antrag die Aufsichts-
behörde des Niersverbandes. Liegt die Über-
nahme der Aufgabe durch den Niersverband 
im öffentlichen Interesse, kann die Aufsichts-
behörde des Niersverbandes die Übernahme 
gegenüber dem betroffenen Wasser- und Bo-
denverband anordnen. 
 
(2) Für die Übertragung von Aufgaben des 
Niersverbandes auf eine Gebietskörper-
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schaft, einen Wasser- und Bodenverband o-
der einen öffentlich-rechtlichen Zweckver-
band im Verbandsgebiet gilt Absatz 1 entspre-
chend. 
 
(3) Die Bestimmungen der Absätze 1 und 2 
gelten nicht für die Aufgabe der Abwasserbe-
seitigung, soweit diese den in Absatz 1 ge-
nannten Aufgabenträgern obliegt. Die Bestim-
mungen der Absätze 1 und 2 gelten nicht für 
die Aufgabe gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 9, soweit 
diese unter § 5 Abs. 8 des Landesabfallgeset-
zes fällt. 
 
(4) Die bis zum 28. Februar 2007 bestehende 
Aufgabenwahrnehmung auf dem Gebiet der 
Abwasserbeseitigung durch den Verband und 
die in Absatz 1 genannten Aufgabenträger 
bleibt unberührt. 
 

  § 11 
Satzung 

 
(1) Die Satzung regelt die inneren Verhält-
nisse des Verbandes, soweit sie sich nicht be-
reits aus diesem Gesetz ergeben. 
 
(2) Über die Satzung und ihre Änderungen be-
schließt die Verbandsversammlung; die Sat-
zung und ihre Änderungen bedürfen der Ge-
nehmigung durch die Aufsichtsbehörde. 
 
 
 
 

 
6.  § 11 Absatz 3 wird wie folgt geändert: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (3) Die Satzung bestimmt insbesondere: 
 
1. den Sitz des Verbandes (§ 1 Abs. 2), 
2. die Mindestbeiträge für die Begründung 

der Mitgliedschaft (§ 6 Abs. 2), 
3. die Aufstellung und Führung des Ver-

zeichnisses der Mitglieder (§ 6 Abs. 3), 
4. die Beitragseinheit, die zur Entsendung 

einer Delegierten oder eines Delegierten 
berechtigt (§ 12 Abs. 2), 

5. das Nähere über die Bildung von Stimm-
gruppen (§ 12 Abs. 3), 

6. die Wertgrenzen für Geschäfte und sons-
tige Angelegenheiten von herausragen-
der Bedeutung, bei deren Erreichen oder 
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a)  In Nummer 7 werden die Wörter 

„Haushalts-, Kassen- und“ gestri-
chen. 

 
b)  In Nummer 8 wird der Punkt am 

Ende durch das Wort „und“ ersetzt. 
 

Überschreiten die Zustimmung des Ver-
bandsrates einzuholen ist (§ 17 Abs. 5 
Nr. 12), 

7. das Nähere zum Haushalts-, Kassen- 
und Rechnungswesen, zur Wirtschafts-
führung und das Verfahren für die Rech-
nungsprüfung (§ 24 Abs. 2), 

8. die Formen der Bekanntmachungen 
(§ 33). 

 
 

c)  Folgende Nummer 9 wird angefügt: 
 

  

 „9. die Art der Ausweisung und Ab-
rechnung gegenüber dem vorteilha-
benden Mitglied für die nach § 4 Ab-
satz 1 übernommenen Aufgaben.“ 

 

  

  (4) Die Satzung und jede Änderung sind auf 
Kosten des Verbandes im Gesetz- und Ver-
ordnungsblatt für das Land Nordrhein-Westfa-
len bekanntzumachen. 
 
(5) Die Verletzung von Verfahrens- oder 
Formvorschriften dieses Gesetzes kann ge-
gen die Satzung nach Ablauf eines Jahres seit 
ihrer Verkündung nicht mehr geltend gemacht 
werden, es sei denn, 
 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung 

fehlt, 
b) die Satzung ist nicht ordnungsgemäß öf-

fentlich bekanntgemacht worden, 
c) der Vorstand hat den Beschluß der Ver-

bandsversammlung vorher beanstandet 
oder 

d) der Form- oder Verfahrensmangel ist ge-
genüber dem Verband vorher gerügt und 
dabei die verletzte Rechtsvorschrift und 
die Tatsache bezeichnet worden, die den 
Mangel ergibt. 

 
Bei der öffentlichen Bekanntmachung der Sat-
zung und ihrer Änderungen ist auf die Rechts-
folge nach Satz 1 hinzuweisen. 
 

7.  In § 12 Absatz 2 Satz 7 werden die 
Wörter „§ 65 Abs. 2 des Landeswas-
sergesetzes bleibt“ durch die Wörter „§ 
2 Absatz 2 des Abwasserabgabenge-

setzes Nordrhein-Westfalen vom ein-
setzen: Ausfertigungsdatum und Fund-
stelle des Abwasserabgabengesetzes 

 § 12 
Verbandsversammlung 

 
(1) Die Verbandsversammlung besteht aus 
den Delegierten der Mitglieder gemäß Absatz 



LANDTAG NORDRHEIN-WESTFALEN - 16. Wahlperiode Drucksache 16/10799 

 
 

300 

Nordrhein-Westfalen und das Wasser-
entnahmeentgelt gemäß § 2 des Was-
serentnahmeentgeltgesetzes des Lan-
des Nordrhein-Westfalen vom 27. Ja-
nuar 2004 (GV. NRW. S. 30), das zu-
letzt durch  
Artikel 1 des Gesetzes vom 9. Dezem-
ber 2014 (GV. NRW. S. 884) geändert 
worden ist, bleiben“ ersetzt.  

 

2 und 3 und einer oder einem Delegierten ge-
mäß Absatz 4. Die Gesamtzahl der Delegier-
ten wird durch die Satzung bestimmt. 
 
(2) Jede in der Satzung festzusetzende Ein-
heit an Jahresbeiträgen (Beitragseinheit) be-
rechtigt zur Entsendung einer oder eines De-
legierten. Ein Mitglied entsendet in die Ver-
bandsversammlung so viele Delegierte mit je 
einer Stimme, wie es aufgrund seiner Jahres-
beiträge an vollen Beitragseinheiten erreicht. 
Kein Mitglied darf mehr als zwei Fünftel aller 
Delegierten stellen. Die nach Satz 3 über zwei 
Fünftel aller Beitragseinheiten hinausgehen-
den Beiträge eines Mitgliedes berechtigen 
nicht zur Entsendung von Delegierten oder 
zur Bildung von und zum Eintritt in Stimm-
gruppen (Absatz 3). Bei der Ermittlung der 
Beitragseinheiten eines Mitgliedes ist sein 
durchschnittlicher Jahresbeitrag aus den letz-
ten drei Jahren vor der Neubildung der Ver-
bandsversammlung zugrunde zu legen; bei 
einer Mitgliedschaft von weniger als drei Jah-
ren gilt der letzte vor der Neubildung der Ver-
bandsversammlung vom Vorstand festge-
setzte Jahresbeitrag. Solange Jahresbeiträge 
einzelner Mitglieder noch nicht feststehen, gilt 
der vom Vorstand festgesetzte Beitrag. Die 
Abwasserabgabe gemäß § 65 Abs. 2 des 
Landeswassergesetzes bleibt bei der Ermitt-
lung der Beitragseinheiten unberücksichtigt. 
 
(3) Mit den Jahresbeiträgen, die eine volle 
Beitragseinheit nicht erreichen oder darüber 
hinausgehen (Beitragsteileinheiten), können 
sich die Mitglieder zu Stimmgruppen zusam-
menschließen. Jede Stimmgruppe hat so 
viele Delegierte mit je einer Stimme, wie sie 
mit den zusammengelegten Beiträgen oder 
Beitragsteilen volle Beitragseinheiten auf sich 
vereinigt. Jedes Mitglied kann sich nur an ei-
ner Stimmgruppe beteiligen. Jede Stimm-
gruppe wählt ihre Delegierten und entsendet 
sie in die Verbandsversammlung. Das Nähere 
über die Bildung von Stimmgruppen und die 
Wahl ihrer Delegierten regelt die Satzung. 
 
(4) Der Verbandsversammlung gehört ferner 
eine Delegierte oder ein Delegierter an, die o-
der der gewähltes Mitglied der Landwirt-
schaftskammer ist und von dieser entsandt 
wird. Die oder der Delegierte hat in der Ver-
bandsversammlung eine Stimme. 
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8.  § 13 wird wie folgt geändert: 
 

 § 13 
Delegierte in der Verbandsversammlung 

 
a)  In Absatz 1 werden nach den Wör-

tern „dem Mitglied“ die Wörter „oder 
bei einer Anstalt des öffentlichen 
Rechts des Mitgliedes nach § 114a 
der Gemeindeordnung für das Land 
Nordrhein-Westfalen in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom  
14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666),  
die zuletzt durch Gesetz vom 3. 
Februar 2015 (GV. NRW. S. 208) 
geändert worden ist,“ eingefügt. 

 

 (1) Delegierte oder Delegierter gemäß § 12 
Abs. 2 und 3 kann nur sein, wer selbst Mitglied 
des Verbandes ist, wer bei dem Mitglied be-
ruflich tätig ist, wer bei juristischen Personen 
vertretungsberechtigt ist oder den Organen 
des Mitgliedes angehört. 
 
 
 
 
 
 
(2) Ein Mitglied darf nicht durch eine Dele-
gierte oder einen Delegierten vertreten wer-
den, die oder der in einem Dienstverhältnis zu 
einem anderen Mitglied steht. Dies gilt nicht 
für Delegierte gemäß § 12 Abs. 3. 
 
(3) Die oder der Delegiertegemäß § 12 Abs. 4 
darf nicht Mitglied oder Pächter eines Mitglie-
des sein. 
 
 

b)  Dem Absatz 4 wird folgender Satz 
angefügt:  

 

 (4) Die Delegierten werden für fünf Jahre in 
die Verbandsversammlung entsandt. In den 
letzten drei Monaten vor Beendigung der 
Amtszeit sind die Delegierten für die nächste 
Amtszeit zu benennen. Wiederwahl und Wie-
derberufung sind zulässig. 

 „Zur Angleichung der verbandlichen 
Wahlperiode an die der Kommunen 
und Kreise wird für die Verbands-
versammlung die Amtszeit der De-
legierten im Jahr 2018 einmalig bis 
zum 31. Dezember 2020 verlän-
gert.“ 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (5) Von einer Gebietskörperschaft dürfen 
nicht mehr Vertreterinnen oder Vertreter der 
Verwaltung als Mitglieder der Vertretung der 
Gebietskörperschaft entsandt werden. Min-
destens die Hälfte aller Delegierten der 
Kreise, Städte und Gemeinden muß einer 
Vertretung der Gebietskörperschaften ange-
hören. Das gilt auch für die Bildung von 
Stimmgruppen gemäß § 12 Abs. 3. 
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c)  Nach Absatz 7 Satz 1 wird folgender 

Satz eingefügt: 
 

(6) Das Amt als Delegierte oder Delegierter 
erlischt vorzeitig durch Abwahl oder Abberu-
fung, durch Ungültigkeit der Wahl aufgrund ei-
ner Entscheidung im Wahlprüfungsverfahren, 
durch Niederlegung des Amtes, Wegfall der 
für die Entsendung jeweils maßgebenden Vo-
raussetzungen, Wahl zum Mitglied des Ver-
bandsrates, Eintritt der Geschäftsunfähigkeit 
oder der beschränkten Geschäftsfähigkeit, 
Verlust der Fähigkeit zur Bekleidung öffentli-
cher Ämter oder Tod. Scheidet eine Dele-
gierte oder ein Delegierter vorzeitig aus, ist 
eine Ersatzwahl oder Ersatzberufung für den 
Rest der Amtszeit vorzunehmen. 
 
(7) Der Vorstand hat alle fünf Jahre eine neue 
Liste aufzustellen, in der die Mitglieder, ihre zu 
berücksichtigenden Jahresbeiträge, die zuge-
hörigen Beitragseinheiten und Beitragsteilein-
heiten aufzuführen sind. Unverzüglich nach 
ihrer Aufstellung sind Auszüge der Liste den 
Mitgliedern mit der Aufforderung bekanntzu-
geben, innerhalb einer bestimmten Frist ihre 
Delegierten gegenüber der oder dem Vorsit-
zenden des Verbandsrats für eine neue Amts-
periode zu benennen. Auf die Möglichkeit, 
sich zu Stimmgruppen zusammenzuschlie-
ßen und deren Delegierte zu benennen, ist 
hinzuweisen. Das Nähere regelt die Satzung. 
 

 „Zur Angleichung an Absatz 4 Satz 
4 wird die Frist für die Aufstellung 
der Mitgliederliste nach Satz 1 im 
Jahr 2018 einmalig um zwei Jahre 
verlängert.“ 

 
 
 

  

  § 14 
Aufgaben der Verbandsversammlung 

 
(1) Die Verbandsversammlung beschließt 
über die Satzung, ihre Änderungen und über 
die Veranlagungsregeln. Sie wählt die Mitglie-
der des Verbandsrates. 
 
 

9.  § 14 Absatz 2 wird wie folgt geändert: 
 

 (2) Ferner bleiben der Verbandsversammlung 
unbeschadet weitergehender Satzungsrege-
lungen vorbehalten: 
 
1. der Erlaß einer Geschäftsordnung für die 

Verbandsversammlung, 
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2. die Entscheidung über die Anfechtung 
von Wahlen, 

a)  Nummer 3 wird wie folgt gefasst: 
 

„3. die Feststellung des Wirtschafts-
plans und seiner Änderungen, 
die Aufstellung der Finanzpla-
nung  
(§ 22a) sowie die Entscheidung 
über die Inanspruchnahme von 
Rücklagen,“ 

 

  
 
3. die Feststellung des Haushaltsplans und 

seiner Nachträge oder des Wirtschafts-
plans und seiner Änderungen die Aufstel-
lung des Finanzplans (§ 22) sowie die 
Entscheidung über die Inanspruchnahme 
von Rücklagen, 

b)  In Nummer 4 und Nummer 6 wer-
den jeweils die Wörter „der Jahres-
rechnung oder“ gestrichen. 

 

 4. die Bestellung der Prüfstelle für die Prü-
fung der Jahresrechnung oder des Jah-
resabschlusses und der Wahl der Rech-
nungsprüferinnen oder Rechnungsprü-
fer, 

5. die Entgegennahme des Jahresberich-
tes, 

6. die Abnahme der Jahresrechnung oder 
des Jahresabschlusses und Entlastung 
des Vorstandes, 

c) Nummer 7 wird wie folgt gefasst: 
 
„7. die Aufstellung der Übersichten 

gemäß § 3 Absatz 2 und des Ab-
wasserbeseitigungskonzeptes 
nach § 53 des Landeswasserge-
setzes,“ 

 

  
 
7. die Aufstellung der Übersichten (§ 3 Abs. 

2 und 3), 
 
 
8. die Entscheidung über die Übernahme 

von Aufgaben (§ 2 Abs. 2, § 4), 
9. die Entscheidung über die Übernahme 

von Anlagen und Auftragsarbeiten, 
10. die Wahl der Mitglieder des Wider-

spruchsausschusses und ihrer Stellver-
treterinnen oder Stellvertreter (§ 29 Abs. 
1 Nr. 4 und Abs. 2). 

 
(3) Die Verbandsversammlung entscheidet 
über Beanstandungen des Vorstandes ge-
mäß § 20 Abs. 3. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 § 15 
Sitzungen der Verbandsversammlung, Be-

schlußfassung 
 

(1) Die Vorsitzende oder der Vorsitzende des 
Verbandsrates lädt die Delegierten (§ 12 Abs. 
1) unter Angabe der Tagesordnung mit min-
destens dreiwöchiger Frist zu den Sitzungen 
und unterrichtet die Mitglieder des Verbands-
rates, den Vorstand und die Abteilungsleite-
rinnen und -leiter. 
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(2) Die Verbandsversammlung ist jährlich 
mindestens einmal einzuberufen. Sie ist 
grundsätzlich öffentlich; das Nähere regelt die 
Satzung. Sie ist ferner einzuberufen, wenn 
dies bei der oder bei dem Vorsitzenden des 
Verbandsrates 
 
a) vom Vorstand oder 
b) von mindestens einem Drittel der Dele-

gierten 
 
schriftlich unter Angabe des Beratungsgegen-
standes beantragt wird. 
 
(3) Die oder der Vorsitzende des Verbandsra-
tes leitet die Sitzungen der Verbandsver-
sammlung. Die weiteren Mitglieder des Ver-
bandsrates, der Vorstand und die Abteilungs-
leiterinnen oder Abteilungsleiter sollen an den 
Sitzungen teilnehmen. Die Mitglieder des Ver-
bandsrates, der Vorstand und die Abteilungs-
leiterinnen oder Abteilungsleiter sind nicht 
stimmberechtigt. 
 
(4) Die Verbandsversammlung ist beschlußfä-
hig, wenn alle Delegierten rechtzeitig geladen 
sind und mindestens die Hälfte aller Delegier-
ten anwesend ist. Bei Beschlußunfähigkeit 
kann die oder der Vorsitzende eine neue Sit-
zung anberaumen, in der die Verbandsver-
sammlung bei gleicher Tagesordnung ohne 
Rücksicht auf die Zahl der anwesenden Dele-
gierten beschlußfähig ist. Hierauf muß in der 
Ladung hingewiesen werden. 
(5) Der Beschlußfähigkeit steht nicht entge-
gen, daß für vorzeitig ausgeschiedene Dele-
gierte noch keine Ersatzwahl oder Ersatzbe-
rufung vorgenommen wurde. 
 
(6) Die Verbandsversammlung bildet ihren 
Willen mit der Mehrheit der abgegebenen gül-
tigen Stimmen. Bei Beschlüssen und Wahlen 
zählen Stimmenthaltungen und ungültige 
Stimmen zur Feststellung der Beschlußfähig-
keit, nicht aber zur Berechnung der Mehrheit 
mit. Stimmengleichheit bedeutet Ablehnung. 
 
(7) Über die Sitzungen der Verbandsver-
sammlung sind Niederschriften zu fertigen. 
Beschlüsse sind besonders zu kennzeichnen. 
Die Niederschriften sind von der oder dem 
Vorsitzenden des Verbandsrates und von ei-
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10. In § 15 Absatz 8 Satz 2 wird die Angabe 

„29“ durch die Angabe „63“ und das 
Wort „Naturschutzverbände“ durch das 
Wort „Naturschutzvereinigungen“ er-
setzt. 

 

ner oder einem von der Verbandsversamm-
lung zu bestimmenden Delegierten zu unter-
zeichnen. 
 
(8) Je eine Vertreterin oder ein Vertreter der 
im Verbandsgebiet zuständigen Bezirksregie-
rungen kann mit beratender Stimme an den 
Sitzungen der Verbandsversammlung teilneh-
men. Eine Vertreterin oder ein Vertreter der 
nach § 29 des Bundesnaturschutzgesetzes 
anerkannten Naturschutzverbände, die oder 
der vom Landesbüro Nordrhein-Westfalen für 
fünf Jahre benannt wird, kann mit beratender 
Stimme an den öffentlichen Sitzungen der 
Verbandsversammlung teilnehmen. 
 
(9) Die Vertreterinnen oder Vertreter nach Ab-
satz 8 werden zum selben Zeitpunkt und im 
selben Umfang für die Sitzungen unterrichtet 
wie die Delegierten. 
 
(10) Die Mitglieder, die ausschließlich durch 
Delegierte nach § 12 Abs. 3 vertreten werden, 
können als Zuhörer an den Sitzungen der Ver-
bandsversammlung teilnehmen. Ort, Zeit-
punkt und Tagesordnung sind mindestens 
drei Wochen vor der Sitzung den Mitgliedern 
bekanntzumachen. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 § 16 
Zusammensetzung, Wahl und 
Amtszeit des Verbandsrates 

 
(1) Der Verbandsrat besteht aus fünfzehn Mit-
gliedern, die von der Verbandsversammlung 
gewählt werden. Zunächst entfallen auf die 

1. Mitgliedergruppe gemäß 
§ 6 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 
(kreisfreie Städte, kreis-
angehörige Städte und 
Gemeinden) 2 Mitglieder, 

2. Mitgliedergruppe gemäß 
§ 6 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 
(Kreise) 1 Mitglied, 

3. Mitgliedergruppe gemäß 
§ 6 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 1 Mitglied, 
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(Unternehmen und sons-
tige Träger der öffentli-
chen Wasserversorgung) 

4. Mitgliedergruppe gemäß 
§ 6 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 
(gewerbliche Unterneh-
men, Grundstücke, Ver-
kehrsanlagen und sons-
tige Anlagen) 1 Mitglied, 

5. Vertreterinnen oder Ver-
treter der Arbeitnehmer 
des Verbandes 5 Mitglieder. 

 
Die verbleibenden fünf Sitze im Verbandsrat 
verteilen sich nach dem d'Hondt'schen 
Höchstzahlverfahren auf die Mitgliedergrup-
pen gemäß Satz 2 Nrn. 1 bis 4. Für die Ver-
treterinnen oder Vertreter der Kreise, Städte 
und Gemeinden gilt § 13 Abs. 5 Satz 2 ent-
sprechend. Grundlage ist das Beitragsverhält-
nis, das sich für diese Mitgliedergruppen aus 
den durchschnittlichen Beitragsleistungen der 
letzten drei Jahre vor Bildung des Verbands-
rates ergibt; § 12 Abs. 2 Sätze 3,4 und 7 gel-
ten entsprechend. 
 
(2) Die Mitglieder des Verbandsrates nach 
Absatz 1 Satz 2 Nr. 5 werden von der Ver-
bandsversammlung aus je einem Vorschlag 
des Personalrates des Verbandes gemäß 
Satz 2 Nrn. 1 und 2 gewählt. Die Vorschläge 
müssen mindestens die doppelte Anzahl der 
zu wählenden Mitglieder des Verbandrates 
enthalten, und zwar für: 
 
1. drei Arbeitnehmer-Vertreterinnen oder  

-Vertreter, die in einem Beschäftigungs-
verhältnis zum Verband stehen; 

2. zwei weitere Arbeitnehmer-Vertreterin-
nen oder -Vertreter, die nicht Beschäftigte 
des Verbandes sind. Diesem Wahlgang 
des Personalrates werden Vorschläge 
der im Verband vertretenen Gewerk-
schaften zugrundegelegt. 

 
Die Wahl ist eine Personenwahl. Das Nähere 
regelt die Satzung. 
 
(3) Mitglied des Verbandsrates kann nicht 
sein, wer Delegierte oder Delegierter in der 
Verbandsversammlung ist. Im übrigen gilt 
§ 13 Abs. 1 und 2 entsprechend. 
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11. Dem § 16 Absatz 6 wird folgender Satz 

angefügt: 
 
 
 
 „In Anpassung an die in § 13 Absatz 4 

Satz 4 getroffene Regelung findet die 
Wahl des Verbandsrates anstatt im  
Jahr 2018 im Jahr 2020 statt.“ 

 

 
(4) In der Satzung kann bestimmt werden, 
daß für jedes Mitglied des Verbandsrates in 
gleicher Weise ein stellvertretendes Mitglied 
des Verbandsrates gewählt wird. 
 
(5) Der Verbandsrat wählt aus seiner Mitte die 
Vorsitzende oder den Vorsitzenden und deren 
oder dessen Stellvertreterin oder Stellvertre-
ter. Gehört die oder der Vorsitzende den Mit-
gliedern gemäß Absatz 1 Satz 2 Nr. 3 oder 4 
an, ist die Stellvertreterin oder der Stellvertre-
ter von den Mitgliedern gemäß Absatz 1 Satz 
2 Nr. 1 oder 2 zu stellen. Gehört die oder der 
Vorsitzende den Mitgliedern gemäß Absatz 1 
Satz 2 Nr. 1 oder 2 an, ist die Stellvertreterin 
oder der Stellvertreter von den Mitgliedern ge-
mäß Absatz 1 Satz 2 Nr. 3 oder 4 zu stellen. 
Gewählt ist, wer im ersten Wahlgang mehr als 
die Hälfte der gültigen Stimmen der anwesen-
den Mitglieder des Verbandsrates auf sich 
vereinigt. Kommt eine Wahl hiernach nicht zu-
stande, ist gewählt, wer in einem zweiten 
Wahlgang die meisten Stimmen erhält. Bei 
Stimmengleichheit entscheidet das Los. 
 
(6) Die Amtszeit des Verbandsrates beträgt 
fünf Jahre. Die Mitglieder führen nach Been-
digung der Amtszeit ihr Amt weiter, bis der 
neue Verbandsrat gewählt ist. Wiederwahl ist 
zulässig. Im übrigen gilt § 13 Abs. 6 entspre-
chend. 
 
 
 
(7) Die Verbandsversammlung kann Mitglie-
der des Verbandsrates und deren Stellvertre-
terinnen oder Stellvertreter wegen grober Ver-
letzung der ihnen dem Verband gegenüber 
obliegenden Pflichten abwählen. Der Be-
schluß bedarf der Mehrheit von zwei Dritteln 
aller Delegierten. In derselben Sitzung ist eine 
Ersatzwahl für den Rest der Amtszeit vorzu-
nehmen. 
 

12.  § 17 Absatz 5 wird wie folgt geändert: 
 

 § 17 
Aufgaben des Verbandsrates 

 
(1) Der Verbandsrat hat die ihm durch dieses 
Gesetz zugewiesenen Aufgaben. Er ist an die 
Beschlüsse der Verbandsversammlung ge-
bunden. Er überwacht die Führung der Ge-
schäfte durch den Vorstand. 
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(2) Der Verbandsrat wählt den Vorstand. Er 
bestimmt die oder den insbesondere für per-
sonelle und soziale Angelegenheiten des Ver-
bandes zuständige Abteilungsleiterin oder zu-
ständigen Abteilungsleiter, die oder der nicht 
gegen die Stimmen der Mehrheit der Arbeit-
nehmer-Vertreterinnen oder -Vertreter bestellt 
werden darf. 
 
(3) Für die Abberufung des Vorstandes aus ei-
nem wichtigen Grund ist § 18 Abs. 5 entspre-
chend anzuwenden. Die Abberufung der Ab-
teilungsleiterin oder des Abteilungsleiters aus 
der ihr oder ihm gemäß Absatz 2 Satz 2 über-
tragenen Funktion ist nur mit den Stimmen der 
Mehrheit der Arbeitnehmer-Vertreterinnen  
oder -Vertreter möglich. 
 
(4) Der Verbandsrat beschließt über: 
 
1. seine Geschäftsordnung, 
2. die Bestellung von Beauftragten nach 

dem Wasserhaushaltsgesetz, dem Ab-
fallgesetz und dem Bundes-Immissions-
schutzgesetz, 

3. den Abschluß eines Dienstvertrages mit 
dem Vorstand, 

4. die Geschäftsordnung für die Verbands-
verwaltung, 

5. die übrigen Zuständigkeiten der oder des 
gemäß Absatz 2 Satz 2 bestimmten Ab-
teilungsleiterin oder Abteilungsleiter in-
nerhalb der Verbandsverwaltung und ihre 
oder seine Stellung gegenüber dem Vor-
stand in personellen und sozialen Ange-
legenheiten, 

6. die Genehmigung von überplanmäßigen 
und außerplanmäßigen Ausgaben (§ 23 
Abs. 2) oder erfolggefährdenden Mehr-
aufwendungen. 

 
(5) Der Zustimmung des Verbandsrates be-
darf der Vorstand in folgenden Angelegenhei-
ten: 
 
 

a)  Nummer 1 wird wie folgt gefasst: 
 

  

„1. Entwürfe der Übersichten gemäß 
§ 3 Absatz 2 und Entwurf des Ab-
wasserbeseitigungskonzeptes 
nach § 53 des Landeswasserge-
setzes,“ 

 1. Entwürfe der Übersichten (§ 3 Abs. 2 
und 3), 

 
 



LANDTAG NORDRHEIN-WESTFALEN - 16. Wahlperiode Drucksache 16/10799 

 
 

309 

 2. Bau- und Maßnahmepläne für die Ver-
bandsunternehmen, 

3. Anordnung der Inanspruchnahme von 
Grundstücken und Anlagen der Mitglieder 
und von Dritten sowie die Festsetzung 
des Geldausgleichs (§ 7 Abs. 5, § 8 Abs. 
2), 

4. Anträge auf Durchführung von Enteig-
nungsverfahren (§ 9), 

5. Gewährung von Darlehen an Stellen au-
ßerhalb des Verbandes, 

 
b)  Nummer 6 wird wie folgt gefasst: 
 

  

„6. Bestellung von Sicherheiten aller 
Art, insbesondere über das Ein-
gehen von Bürgschaften, Patro-
natserklärungen und Gewährver-
trägen, ohne Rücksicht auf die 
Höhe der Verpflichtung,“ 

 

 6. Übernahme einer fremden Verbindlich-
keit, insbesondere über die Eingehung 
von Bürgschaften und über Gewährver-
träge, ohne Rücksicht auf die Höhe der 
Verpflichtung, 

 

c)  In Nummer 7 werden nach dem 
Wort „Handelsgewerbe“ die Wörter 
„sowie bei Änderungen der diesen 
Geschäften zugrunde liegenden 
Verträgen“ eingefügt.  

 

 7. Bildung von oder Eintritt in Handelsge-
sellschaften sowie in Vereinigungen bür-
gerlichen Rechts mit eigener oder ohne 
eigene Rechtspersönlichkeit, die auf eine 
wirtschaftliche Betätigung ausgerichtet 
sind, oder in kommunale Arbeitsgemein-
schaften oder Zweckverbände und Betei-
ligung als stiller Gesellschafter an einem 
Handelsgewerbe, 

8. Abschluß und Kündigung von Tarifverträ-
gen sowie Grundsätze für die Anstel-
lungsverhältnisse der Beschäftigten, 

9. Verfolgung von Rechtsbehelfen gegen 
aufsichtsrechtliche Verfügungen und An-
ordnungen, 

10. Festsetzung von Zwangsmitteln (§ 32), 
11. Bestellung einer Abteilungsleiterin oder 

eines Abteilungsleiters zur ständigen Ver-
treterin oder zum ständigen Vertreter des 
Vorstandes, 

12. Geschäfte und sonstige Angelegenheiten 
von herausragender Bedeutung, deren 
Wert die in der Satzung festzusetzenden 
Beträge erreicht oder überschreitet, 

d) Nummer 13 wird wie folgt gefasst: 
 

  

„13. Entwurf des Wirtschaftsplans 
und seiner Änderungen und der 
Finanzplanung (§ 22a).“ 

 

 13. Entwurf des Haushaltsplans, seiner 
Nachträge und des Finanzplans (§ 22)  
oder des Wirtschaftsplans und seiner Än-
derungen (§ 22 a). 
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13.  Dem § 19 wird folgender Absatz 4 an-
gefügt: 

 

 § 19 
Vorstand 

 
(1) Die oder der Vorsitzende des Verbandsra-
tes ist Dienstvorgesetzte oder Dienstvorge-
setzter des Vorstandes. 
 
(2) Wer zum Vorstand gewählt wird, muß die 
für sein Amt erforderlichen Voraussetzungen 
erfüllen. Seine Amtszeit beträgt fünf Jahre. 
Wiederwahlen sind zulässig. Die Wahl ist frü-
hestens neun Monate und spätestens drei 
Monate vor Ablauf der Amtszeit durchzufüh-
ren. Die Amtszeit endet spätestens mit Ablauf 
des Monats, in dem der Vorstand das 67. Le-
bensjahr vollendet. Für Vorstände, die am 1. 
Januar 2013 im Amt sind und deren Amtszeit 
bis längstens 2017 läuft, findet die Alters-
grenze nach Satz 5 nur mit deren Zustimmung 
Anwendung. 
 
(3) Für die Abteilungsleiterin oder den Abtei-
lungsleiter gemäß § 17 Abs. 2 Satz 2 gilt Ab-
satz 2 sinngemäß. 
 

 „(4) Der Vorstand hat entsprechend 
den Regelungen der Eigenbetriebsver-
ordnung für das Land Nordrhein-West-
falen vom 16. November 2004 (GV. 
NRW. S. 644, ber. 2005 S. 15) in der 
jeweils geltenden Fassung seine Ver-
gütung im Jahresabschluss individuali-
siert offen zu legen.“ 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 § 20 
Aufgaben des Vorstandes 

 
(1) Der Vorstand erledigt die Geschäfte der 
laufenden Verwaltung und hat die Aufgaben, 
die nicht aufgrund dieses Gesetzes oder der 
Satzung der Verbandsversammlung, dem 
Verbandsrat, der oder dem Vorsitzenden des 
Verbandsrates oder dem Widerspruchsaus-
schuß obliegen. Er bereitet die Beschlüsse 
der Verbandsversammlung und des Ver-
bandsrates vor und führt sie aus, soweit sich 
aus den Beschlüssen nichts anderes ergibt. 
Der Vorstand ist Dienstvorgesetzter der Be-
schäftigten des Verbandes und Leiter der Ver-
bandsverwaltung. 
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14.  In § 20 Absatz 3 Satz 1 werden nach 

der Angabe „5“ die Wörter „sowie zu 
§ 2 Absatz 4 Satz 4“ eingefügt. 

 

(2) In Fällen, die keinen Aufschub dulden, ins-
besondere bei Gefahr im Verzuge, entschei-
det der Vorstand auch über Angelegenheiten, 
deren Wert die in der Satzung festgesetzten 
Beträge erreicht oder überschreitet. Diese 
Entscheidungen sind der oder dem Vorsitzen-
den des Verbandsrates unverzüglich mitzutei-
len und dem Verbandsrat in der nächsten Sit-
zung bekanntzugeben. 
 
(3) Der Vorstand kann Beschlüsse des Ver-
bandsrates zu § 17 Abs. 4 und 5, die den In-
teressen des Verbandes zuwiderlaufen, bean-
standen. Er legt diese Beschlüsse mit einer 
schriftlichen Begründung seiner Beanstan-
dung der Verbandsversammlung zur Ent-
scheidung vor. Die Beanstandung hat auf-
schiebende Wirkung. Die Verbandsversamm-
lung hat innerhalb von zwei Monaten über die 
Angelegenheit zu entscheiden. 
 

15.  Die Überschrift des Sechsten Teils wird 
wie folgt gefasst: 

 

  

„Sechster Teil 
Finanzplanung, Wirtschaftsführung 

und Rechnungswesen, Beiträge“ 
 

 Sechster Teil 
Haushaltsplan, Finanzplan,  

Wirtschaftsführung 
und Rechnungswesen, Beiträge 

 
16.  § 22 wird aufgehoben. 
 

 § 22 
Haushaltsplan, Finanzplan 

 
(1) Die Verbandsversammlung stellt für jedes 
Haushaltsjahr vor seinem Beginn den Haus-
haltsplan fest und beschließt über den Ge-
samtbetrag der aufzunehmenden Kredite, den 
Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächti-
gungen und den Höchstbetrag der Kassenk-
redite; der Haushaltsplan muß in Einnahmen 
und Ausgaben ausgeglichen sein. Haushalts-
jahr ist das Kalenderjahr. 
 
(2) Der Haushaltsplan besteht aus dem Ge-
samtplan und Einzelplänen. Er gliedert sich in 
den Verwaltungshaushalt und den Vermö-
genshaushalt und enthält alle für die Aufga-
benerfüllung des Verbandes im Haushaltsjahr 
 
1. benötigen Einnahmen, 
2. zu leistenden Ausgaben, 
3. notwendigen Verpflichtungsermächtigun-

gen. 
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Der Nachweis der Rücklagen, eine Übersicht 
über den Schuldenstand und die Stellenpläne 
für die Beschäftigten sind dem Haushaltsplan 
als Anlagen beizufügen. 
 
(3) Der von der Verbandsversammlung fest-
gestellte Haushaltsplan ist unverzüglich mit 
seinen Anlagen der Aufsichtsbehörde anzu-
zeigen. Der Haushaltsplan bedarf hinsichtlich 
des Gesamtbetrages der vorgesehenen Kre-
ditaufnahmen, der Verpflichtungsermächti-
gungen und des Höchstbetrages der Kassen-
kredite, wenn dieser ein Fünftel der im Ver-
waltungshaushalt veranschlagten Einnahmen 
übersteigt, der Genehmigung durch die Auf-
sichtsbehörde. Die Genehmigung soll unter 
dem Gesichtspunkt einer geordneten Haus-
haltswirtschaft erteilt oder versagt werden; sie 
kann unter Bedingungen und Auflagen erteilt 
werden. Sie ist in der Regel zu versagen, 
wenn die Kreditverpflichtungen mit der dau-
ernden Leistungsfähigkeit des Verbandes 
nicht im Einklang stehen. Die Genehmigung 
gilt als erteilt, wenn die Aufsichtsbehörde in-
nerhalb von zwei Monaten nach Vorlage des 
Haushaltsplans keine Einwendungen erhebt. 
 
(4) Der Haushaltsplan kann nur durch Nach-
träge geändert werden, über die spätestens 
bis zum Ablauf des betreffenden Haushalts-
jahres zu beschließen ist. Für sie gelten die 
Vorschriften der Absätze 1 bis 3 entspre-
chend. Ein Nachtrag zum Haushaltsplan ist 
aufzustellen, wenn während des Haushalts-
jahres erkennbar ist, daß durch über- und au-
ßerplanmäßige Ausgaben von erheblichem 
Umfang der im Haushaltsplan vorgesehene 
Ausgleich der Einnahmen und Ausgaben trotz 
Ausnutzung jeder Sparmöglichkeit nicht zu er-
reichen ist. 
 
(5) Ist der Haushaltsplan bis zum Beginn des 
Haushaltsjahres nicht festgestellt, gelten die 
Haushaltsansätze und die Kreditermächtigun-
gen des Vorjahres vorläufig weiter. Sieht der 
Haushaltsplanentwurf für das betreffende 
Jahr niedrigere Haushaltsansätze und eine 
niedrigere Kreditermächtigung vor, gelten 
diese. Die Beiträge sind nach der Beitragsliste 
des Vorjahres vorbehaltlich einer späteren 
Verrechnung zu zahlen. 
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(6) Die Verbandsversammlung stellt jährlich 
mit dem Haushaltsplan einen fünfjährigen Fi-
nanzplan auf, der mit den Übersichten gemäß 
§ 3 Abs. 2 und 3 abzustimmen ist und Umfang 
sowie Zusammensetzung der voraussichtli-
chen Ausgaben und Deckungsmöglichkeiten 
darstellt. Das erste Planungsjahr der Finanz-
planung ist das laufende Haushaltsjahr. Der 
Finanzplan muß in Einnahmen und Ausgaben 
ausgeglichen sein. 
 

17.  § 22 a wird wie folgt gefasst: 
 

  

„§ 22a 
Wirtschaftsplan, Finanzplanung 

 

 § 22 a 
Wirtschaftsplan 

 
 

(1) Der Verband wirtschaftet nach den 
Grundsätzen des kaufmännischen 
Rechnungswesens. Für die Buchfüh-
rung des Verbandes, die Kostenrech-
nung und den Jahresabschluss sind  
§ 19 Absatz 1 Satz 1, 2 erste Alterna-
tive, Absatz 2 und 3, §§ 21, 22  
Absatz 1, §§ 23 und 24 der Eigenbe-
triebsverordnung für das Land Nord-
rhein-Westfalen entsprechend anzu-
wenden.  

 

 (1) Der Verband kann anstelle des Wirtschaf-
tens nach einem Haushaltsplan ein kaufmän-
nisches Rechungswesen einführen. 
 

 

(2) Die Verbandsversammlung stellt für 
jedes Wirtschaftsjahr vor seinem Be-
ginn den Wirtschaftsplan fest und be-
schließt über den Gesamtbetrag der 
aufzunehmenden Kredite, den Ge-
samtbetrag der Verpflichtungsermäch-
tigungen und den Höchstbetrag der 
Kredite zur Liquiditätssicherung. Der 
Wirtschaftsplan muss ausgeglichen 
sein. Wirtschaftsjahr ist das Kalender-
jahr. 

 

 (2) Die Verbandsversammlung stellt für jedes 
Wirtschaftsjahr vor seinem Beginn den Wirt-
schaftsplan fest und beschließt über den Ge-
samtbetrag der aufzunehmenden Kredite, den 
Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächti-
gungen und den Höchstbetrag der Kassenk-
redite; der Wirtschaftsplan muß in Einnahmen 
und Ausgaben ausgeglichen sein. Wirt-
schaftsjahr ist das Kalenderjahr. § 22 Abs. 5 
gilt entsprechend. 

 

(3) Der Wirtschaftsplan besteht aus 
dem Erfolgsplan, dem Vermögensplan 
und der Stellenübersicht. Dem Wirt-
schaftsplan sind als Anlagen der Nach-
weis der Rücklagen und die Finanzpla-
nung beizufügen. Die §§ 15 bis 18 der 
Eigenbetriebsverordnung für das Land 
Nordrhein-Westfalen gelten entspre-
chend. 

 

 (3) Der Wirtschaftsplan besteht aus dem Er-
folgsplan und dem Vermögensplan. Dem 
Wirtschaftsplan sind als Anlagen beizufügen 
die Stellenübersicht, der Nachweis der Rück-
lagen und der Finanzplan, der mit den Über-
sichten gemäß § 3 Abs. 2 und 3 abzustimmen 
ist. Der Finanzplan muß in Einnahmen und 
Ausgaben ausgeglichen sein. § 14 Abs. 1 und 
§§ 15 bis 18 der Eigenbetriebsverordnung - 
EigVO - (GV. NW. 1988 S. 324) gelten ent-
sprechend. 
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(4) Der von der Verbandsversammlung 
festgestellte Wirtschaftsplan ist unver-
züglich mit seinen Anlagen der Auf-
sichtsbehörde anzuzeigen. 

 

 (4) Für die Buchführung des Verbandes, die 
Kostenrechnung und den Jahresabschluß 
sind §§ 19, 21, 22 Abs. 1 und 3, 23 und 24 der 
Eigenbetriebsverordnung entsprechend an-
zuwenden. 

 
(5) Der Wirtschaftsplan ist unverzüg-
lich zu ändern, wenn  
 
1. das Jahresergebnis sich gegen-

über dem Erfolgsplan erheblich 
verschlechtern wird und diese Ver-
schlechterung eine Änderung des 
Vermögensplanes bedingt, 

2. höhere Kredite erforderlich wer-
den, 

3. im Vermögensplan über- und au-
ßerplanmäßige Ausgaben für In-
vestitionen durch Einsparungen o-
der Mehreinnahmen nicht gedeckt 
werden können, 

4. im Vermögensplan weitere Ver-
pflichtungsermächtigungen vorge-
sehen werden sollen oder 

5. eine erhebliche Vermehrung oder 
Hebung der in der Stellenübersicht 
vorgesehenen Stellen erforderlich 
wird, es sei denn, dass es sich um 
eine vorübergehende Einstellung 
von Aushilfskräften handelt. 

 

 (5) Zur Stärkung einer wirtschaftlichen Be-
triebsführung kann das Ministerium für Um-
welt und Naturschutz, Landwirtschaft und Ver-
braucherschutz (Ministerium) im Einzelfall 
zeitlich begrenzte Abweichungen und Ergän-
zungen unter Beachtung der Grundsätze des 
kaufmännischen Rechnungswesens von und 
zu den in Absatz 3 und 4 genannten Regelun-
gen der Eigenbetriebsverordnung über den 
Wirtschaftsplan, die Jahresrechnung, die 
Buchführung, die Deckungsfähigkeit und die 
Übertragbarkeit zulassen. 
 

 

(6) Änderungen des Wirtschaftsplanes 
sind der Aufsichtsbehörde unverzüg-
lich anzuzeigen. 

 

 (6) Der von der Verbandsversammlung fest-
gestellte Wirtschaftsplan ist mit seinen Anla-
gen unverzüglich der Aufsichtsbehörde anzu-
zeigen. 

 
(7) Zur Stärkung einer wirtschaftlichen 
Betriebsführung kann die Aufsichtsbe-
hörde im Einzelfall zeitlich begrenzte 
Abweichungen und Ergänzungen un-
ter Beachtung der Grundsätze des 
kaufmännischen Rechnungswesens 
von und zu den in Absatz 1 und 3 ge-
nannten Regelungen der Eigenbe-
triebsverordnung für das Land Nord-
rhein-Westfalen über den Wirtschafts-
plan, den Jahresabschluss, die Buch-
führung, die Deckungsfähigkeit und die 
Übertragbarkeit zulassen. 

 

 (7) Der Wirtschaftsplan ist unverzüglich zu än-
dern, wenn 
 
1. das Jahresergebnis sich gegenüber dem 

Erfolgsplan erheblich verschlechtern wird 
und diese Verschlechterung eine Ände-
rung des Vermögensplanes bedingt oder 

2. höhere Kredite erforderlich werden oder 
3. im Vermögensplan weitere Verpflich-

tungsermächtigungen vorgesehen wer-
den sollen oder 

4. eine erhebliche Vermehrung oder He-
bung der in der Stellenübersicht vorgese-
henen Stellen erforderlich wird, es sei 
denn, daß es sich um eine vorüberge-
hende Einstellung von Aushilfskräften 
handelt. 
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(8) Ist der Wirtschaftsplan bis zum Be-
ginn des Wirtschaftsjahres nicht fest-
gestellt, gelten die Ansätze und Kredi-
termächtigungen des Vorjahres vorläu-
fig weiter. Sieht der Wirtschaftsplan-
entwurf für das betreffende Jahr niedri-
gere Ansätze und eine niedrigere Kre-
ditermächtigung vor, gelten diese. Die 
Beiträge sind nach der Beitragsliste 
des Vorjahres vorbehaltlich einer spä-
teren Verrechnung zu zahlen.  

 

 (8) Änderungen des Wirtschaftsplanes sind 
der Aufsichtsbehörde anzuzeigen. 
 

(9) Die Verbandsversammlung stellt 
jährlich mit dem Wirtschaftsplan eine 
fünfjährige Finanzplanung auf, die mit 
den Übersichten gemäß § 3 Absatz 2 
abzustimmen ist und Umfang sowie 
Zusammensetzung der voraussichtli-
chen Ausgaben und Deckungsmög-
lichkeiten darstellt. Das erste Pla-
nungsjahr der Finanzplanung ist das 
laufende Wirtschaftsjahr. Die Finanz-
planung muss in den einzelnen Jahren 
ausgeglichen sein. 

 

  

(10) Der Vorstand stellt den Jahresab-
schluss in der ersten Hälfte des Wirt-
schaftsjahres für das vergangene Wirt-
schaftsjahr auf. Die mit der Prüfung 
des Jahresabschlusses betraute Stelle 
soll alle fünf Jahre gewechselt werden. 
Der Jahresabschluss ist nach den Vor-
schriften der Satzung über die Rege-
lung für die für die Öffentlichkeit be-
stimmten Mitteilungen zu veröffentli-
chen. 

 

  

(11) Der Landesrechnungshof hat das 
Prüfungsrecht nach § 111 Absatz 1 der 
Landeshaushaltsordnung in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 26. 
April 1999 (GV. NRW. S. 158), die zu-
letzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom 
4. Dezember 2012 (GV. NRW. S. 636) 
geändert worden ist.“ 

 

  

18.  § 24 wird wie folgt geändert: 
 

  

a)  Die Überschrift wird wie folgt ge-
fasst:  
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„§ 24 
Rücklagen, Rechnungs- und 

Prüfungswesen, Wirtschaftsfüh-
rung“ 

 

 § 24 
Rücklagen; Haushalts-, Kassen-, Rech-

nungs- und Prüfungswesen; Wirtschafts-
führung 

 
b)  In Absatz 1 werden die Wörter 

„Haushaltswirtschaft oder“ und die 
Wörter „Vermögenshaushalts oder“ 
gestrichen. 

 

 (1) Der Verband soll zur Sicherung der Haus-
haltswirtschaft oder Wirtschaftsführung und, 
soweit erforderlich, für Zwecke des Vermö-
genshaushalts oder Vermögensplans sowie 
zur Deckung nicht einziehbarer Beiträge (§ 27 
Abs. 5 Satz 2) Rücklagen in angemessener 
Höhe bilden. 

 
c) In Absatz 2 werden die Wörter 

„Haushalts-, Kassen- und“ gestri-
chen. 

 

 (2) Das Nähere zur Wirtschaftsführung und 
zum Haushalts-, Kassen- und Rechnungswe-
sen und das Verfahren für die Rechnungsprü-
fung sind in der Satzung zu regeln. 
 

19.  § 25 wird wie folgt geändert: 
 

 § 25 
Beiträge 

 
a)  In Absatz 1 werden die Wörter 

„Haushalts- oder“ gestrichen. 
 

 (1) Die Mitglieder haben dem Verband die 
Beiträge zu leisten, die zur Erfüllung seiner 
Aufgaben und Pflichten seiner Verbindlichkei-
ten und zu einer ordentlichen Haushalts- oder 
Wirtschaftsführung erforderlich sind, soweit 
andere Einnahmen zur Deckung der Ausga-
ben des Verbandes nicht ausreichen. 

 
b)  In Absatz 2 Satz 4 wird das Wort 

„Vermögenshaushalts“ durch das 
Wort „Vermögensplans“ ersetzt. 

 

 (2) Die Beiträge bestehen in Geldleistungen, 
die nach Maßgabe der Satzung fällig werden. 
Der Verband ermittelt spätestens ab dem 
1. Januar 2000 die Beiträge nach betriebswirt-
schaftlichen Grundsätzen. Zu den nach be-
triebswirtschaftlichen Grundsätzen ansatzfä-
higen Kosten gehören auch Entgelte für in An-
spruch genommene Fremdleistungen, Ab-
schreibungen, die nach der vermutlichen Nut-
zungsdauer gleichmäßig zu verteilen sind, so-
wie eine angemessene Verzinsung des auf-
gewandten Kapitals; bei der Verzinsung bleibt 
der aus Zuschüssen Dritter aufgebrachte Ei-
genkapitalanteil außer Betracht. Der Verband 
kann eine Eigenfinanzierung auch mittels an-
gemessener Direktfinanzierung der Ausga-
ben des Vermögenshaushalts durch Beiträge 
sicherstellen, soweit die nach Satz 1 zu ermit-
telnden Kosten hierdurch nicht unterschritten 
werden. 
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c)  In Absatz 3 Satz 1 werden die Wör-
ter „§ 4 Abs. 2 Nr. 3 des Wasser-
haushaltsgesetzes, § 24 Abs. 2 des 
Landeswassergesetzes“ durch die 
Wörter „§ 13 Absatz 2 Nummer 4 
des Wasserhaushaltsgesetzes“ er-
setzt. 

 

 (3) Beiträge, die einem Benutzer nach § 4 
Abs. 2 Nr. 3 des Wasserhaushaltsgesetzes, § 
24 Abs. 2 des Landeswassergesetzes aufer-
legt worden sind oder auferlegt werden, gel-
ten als Leistung zu den Beiträgen des Benut-
zers als Mitglied des Verbandes. Das gleiche 
gilt, wenn zwischen dem Benutzer und dem 
Verband eine entsprechende Vereinbarung 
getroffen worden ist. 

 
d)  In Absatz 4 Satz 1 werden die Wör-

ter „zu Beiträgen für die Zeit da-
nach“ durch die Wörter „vor Erlö-
schen seiner Mitgliedschaft nach § 
6 Absatz 2 Satz 2 zu Beiträgen für 
die Zeit nach seinem Ausscheiden“ 
ersetzt. 

 

 (4) Ein ausgeschiedenes Mitglied bleibt zur 
Leistung der für die Zeit bis zu seinem Aus-
scheiden festgesetzten Beiträge verpflichtet; 
es kann auch zu Beiträgen für die Zeit danach 
wie ein Mitglied wegen der Aufwendungen 
des Verbandes herangezogen werden, die 
durch das ausscheidende Mitglied verursacht 
wurden und nach dem Ausscheiden nicht ver-
mieden werden können. Entsprechendes gilt 
für die Einschränkung der Teilnahme eines 
Mitgliedes an dem Verband. Geleistete Bei-
träge werden dem ausscheidenden Mitglied 
nicht erstattet oder ausgeglichen. 
 

20.  § 27 wird wie folgt geändert: 
 

 § 27 
Veranlagung 

 
a)  In Absatz 1 Satz 1 werden die Wör-

ter „der Einzelpläne“ und die Wörter 
„Haushalts- oder“ gestrichen.  

 

 (1) Auf Grund der Einzelpläne des festgestell-
ten Haushalts- oder Wirtschaftsplanes be-
rechnet der Vorstand nach den Veranla-
gungsgrundsätzen die Beiträge. Er führt die 
Beiträge - nach Beitragsgruppen getrennt - 
mit den zugehörigen Berechnungsgrundlagen 
in einer Beitragsliste auf und setzt die Bei-
träge fest. Der Vorstand teilt unverzüglich je-
dem Mitglied seinen Beitrag für die jeweilige 
Beitragsgruppe, die wesentlichen Berech-
nungsgrundlagen hierzu, die Zahlstelle und 
die Zahlungsfrist mit (Beitragsbescheid) und 
zieht die Beiträge ein. 
 
(2) Im Beitragsbescheid ist der Veranlagte auf 
die Möglichkeit der Einsichtnahme in die Bei-
tragsliste und die dazugehörigen Unterlagen 
unter Angabe von Ort und Zeitraum hinzuwei-
sen. Der Beitragsbescheid ist zuzustellen. Ein 
neues Mitglied ist mit dem ersten Beitragsbe-
scheid über bestehende Rechte und Pflichten 
unter Beifügung von Gesetz, Satzung und 
Veranlagungsregeln zu unterrichten. 
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(3) Gegen den Beitragsbescheid kann der 
Veranlagte innerhalb eines Monats nach des-
sen Zustellung Widerspruch einlegen. Hilft der 
Vorstand dem Widerspruch nicht ab, legt er 
ihn dem Widerspruchsausschuß vor. 
 
(4) Soweit es für die Verwaltung und die Ar-
beiten des Verbandes erforderlich ist, kann 
der Vorstand vor der Ermittlung und Bestim-
mung des Beitragsverhältnisses vorläufige 
Beiträge nach dem voraussichtlichen Bei-
tragsverhältnis festsetzen. 
 
(5) Ein durch Rechtsbehelf oder Entscheidung 
des Vorstandes entstandener Minder- oder 
Mehrbeitrag eines Mitgliedes des Verbandes 
gegenüber den nach Absatz 1 oder 4 festge-
setzten Beiträgen ist unter den übrigen Mit-
gliedern derselben Beitragsgruppe im Verhält-
nis der von ihnen im Veranlagungsjahr zu leis-
tenden Beiträge aufzuteilen und bei der 
nächstmöglichen Veranlagung auszuglei-
chen, soweit sich aus den Veranlagungsre-
geln nichts anderes ergibt. Nicht einziehbare 
Beiträge sind anteilig von allen übrigen Mit-
gliedern des Verbandes zu tragen und ihrem 
nächsten Jahresbeitrag zuzurechnen, soweit 
keine Deckung aus der Rücklage (§ 24 
Abs. 1) beschlossen wird. 

 
b)  In Absatz 6 Satz 1 werden die Wör-

ter „Haushaltsjahres oder“ und die 
Wörter „eines Nachtrags zum Haus-
haltsplan oder“ gestrichen. 

 

 (6) Werden im Laufe eines Haushaltsjahres  
oder Wirtschaftsjahres Ausgaben erforderlich, 
die nur aufgrund eines Nachtrags zum Haus-
haltsplan oder einer Änderung des Wirt-
schaftsplanes geleistet werden können, sind 
die dafür benötigten Beiträge spätestens im 
darauffolgenden Jahr in einen Nachtrag zur 
Beitragsliste aufzunehmen. Für die Aufstel-
lung und Festsetzung der Nachtragsliste so-
wie für die Veranlagung gelten die Absätze 1 
bis 4 entsprechend. 
 
(7) Wer seinen Beitrag oder sonstige öffent-
lich-rechtliche Forderungen in Geld nicht 
rechtzeitig leistet, hat nach Maßgabe des 
§ 240 der Abgabenordnung einen Säumnis-
zuschlag zu zahlen, den der Vorstand fest-
setzt und einzieht. 
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21. In § 28 Absatz 2 Satz 2 wird das Wort 

„Innenministerium“ durch die Wörter 
„für Inneres zuständige Ministerium“ er-
setzt. 

 

 § 28 
Rechtliche Eigenschaft der Beiträge, Voll-

streckung 
 
(1) Die Beitragspflichten aufgrund dieses Ge-
setzes sind öffentliche Lasten (Abgaben). Sie 
ruhen auf den Grundstücken und Anlagen, mit 
denen der jeweilige Eigentümer als Mitglied 
an dem Verband teilnimmt. 
 
(2) Für die Beitreibung der Beitragsforderun-
gen und der sonstigen öffentlich-rechtlichen 
Forderungen in Geld ist Vollstreckungsbe-
hörde der Vorstand, der sich zur Durchfüh-
rung der Vollstreckung der Gemeinden oder 
Gemeindeverbände bedienen kann. Das In-
nenministerium bestimmt durch Rechtsver-
ordnung den an die in Anspruch genommene 
Gemeinde oder den in Anspruch genomme-
nen Gemeindeverband abzuführenden Kos-
tenbeitrag je Vollstreckungsersuchen. 
 
(3) Die Beitreibung kann auch gegen den 
Pächter oder denjenigen anderen Nutzungs-
berechtigten der zum Verband gehörenden 
Grundstücke und Anlagen gerichtet werden, 
der sein Recht vom Eigentümer herleitet, bei 
Nutzung eines Teiles nur wegen des hierauf 
entfallenden Beitragsteiles; zu den Nutzungs-
berechtigten gehört auch der Mieter einer An-
lage oder einer gesonderten Arbeitsstelle in 
einer Anlage. Dies gilt nicht, wenn die von 
dem Nutzungsberechtigten rechtmäßig aus-
geübte Nutzungsart wesentlich von der Nut-
zungsart abweicht, aus der die Beitragspflicht 
des Eigentümers entstanden ist. Die Frist für 
das Rechtsmittel nach § 27 Abs. 3 beginnt für 
den Nutzungsberechtigten mit der Zustellung 
der Aufforderung, den Beitrag zu leisten. 
 
(4) Für die Verjährung von Beiträgen und 
sonstigen öffentlich-rechtlichen Forderungen 
in Geld sind die Vorschriften der Abgabenord-
nung über die Zahlungsverjährung (§§ 228 bis 
232) entsprechend anzuwenden. 
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22.  § 29 Absatz 1 Satz 1 wird wie folgt ge-

ändert: 
a)  In Nummer 1 werden nach dem 

Wort „Landesbeamten“ die Wörter 
„oder tarifbeschäftigten Person“ ein-
gefügt. 

 
b)  In Nummer 2 werden nach dem 

Wort „Beamten“ die Wörter „oder 
vergleichbaren tarifbeschäftigten 
Person“ eingefügt. 

 
 

 § 29 
Widerspruchsausschuß 

 
(1) Der Widerspruchsausschuß besteht aus 
 
1. einer oder einem von der Aufsichtsbe-

hörde zur oder zum Vorsitzenden zu be-
rufenden Landesbeamtin oder Landes-
beamten, die oder der die Befähigung 
zum Richteramt besitzt, 

2. einer oder einem von der Aufsichtsbe-
hörde zu berufenden höheren techni-
schen Beamtin oder Beamten der staat-
lichen Umweltverwaltung, 

3. fünf weiteren, von der Verbandsver-
sammlung zu wählenden Mitgliedern. 
Die Voraussetzungen nach § 13 Abs. 1 
und 2 müssen vorliegen. Die Mitglieder 
nach § 6 Abs. 1 Satz 1 Nrn. 1 bis 4 müs-
sen mindestens durch je ein Mitglied 
vertreten sein. 

 
Die Mitglieder des Widerspruchsausschusses 
dürfen nicht dem Verbandsrat angehören. 
 
(2) Für jedes Mitglied wird in gleicher Weise 
eine Stellvertreterin oder ein Stellvertreter be-
rufen oder gewählt. 
 
(3) Die Amtszeit des Widerspruchsausschus-
ses beträgt fünf Jahre. Wiederberufung und 
Wiederwahl sind zulässig. Die Mitglieder und 
ihre Stellvertreterinnen oder Stellvertreter füh-
ren nach Beendigung der Amtszeit ihr Amt 
weiter, bis der neue Widerpruchsausschuß 
gebildet ist. Scheidet ein Mitglied gemäß Ab-
satz 1 Satz 1 Nrn. 1 oder 2 aus seinem Haupt-
amt aus, ist seine Abberufung zulässig. Im üb-
rigen gilt § 13 Abs. 6 entsprechend. 
 
(4) Die Mitglieder des Widerspruchsaus-
schusses sind an Weisungen nicht gebunden. 
 
(5) Der Widerspruchsausschuß regelt sein 
Verfahren in einer Verfahrensordnung. 
 

23.  In § 34 Absatz 1 Satz 2 werden die 
Wörter „Ministerium für Umwelt und 
Naturschutz, Landwirtschaft und Ver-
braucherschutz“ durch die Wörter „für 
Umwelt zuständige Ministerium“ er-
setzt. 

 

 § 34 
Aufsicht 

 
(1) Der Verband steht unter der Aufsicht des 
Staates. Aufsichtsbehörde ist das Ministerium 
für Umwelt und Naturschutz, Landwirtschaft 
und Verbraucherschutz (Ministerium). 
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(2) Die Aufsicht stellt sicher, daß der Verband 
die ihm obliegenden Aufgaben und Pflichten 
nach geltendem Recht und im Einklang mit 
den wasserwirtschaftlichen Zielsetzungen 
des Landes erfüllt. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
24.  In § 36 Absatz 2 werden jeweils die 

Wörter „Haushalts- oder“ gestrichen. 
 

 § 36 
Anordnung und Aufhebung von  

Maßnahmen 
 
(1) Erfüllt der Verband die ihm nach Gesetz 
oder Satzung obliegenden Aufgaben oder 
Pflichten nicht, nicht rechtzeitig oder nicht im 
erforderlichen Umfang, kann die Aufsichtsbe-
hörde anordnen, daß er innerhalb einer be-
stimmten Frist das Notwendige veranlaßt. Die 
Aufsichtsbehörde hat die geforderte Handlung 
im einzelnen zu bezeichnen. Sie kann ihre An-
ordnung, wenn sie nicht befolgt worden ist, 
anstelle und auf Kosten des Verbandes selbst 
durchführen oder von einem anderen durch-
führen lassen. Die aufsichtsbehördliche Frist-
setzung und Anordnung ersetzt die erforderli-
chen Entscheidungen der Verbandsorgane. 
 
(2) Kommt der Verband einer rechtlichen Ver-
pflichtung nicht nach und unterläßt oder ver-
weigert er es, die dafür erforderlichen Mittel in 
den Haushalts- oder Wirtschaftsplan aufzu-
nehmen oder außerplanmäßig zu genehmi-
gen, kann die Aufsichtsbehörde unter Anfüh-
rung der Gründe die Aufnahme der erforderli-
chen Mittel in den Haushalts- oder Wirt-
schaftsplan verfügen oder die außerplanmä-
ßigen Ausgaben feststellen und die Einzie-
hung der erforderlichen Beiträge anordnen. 
 
(3) Der Vorstand hat Beschlüsse der Ver-
bandsversammlung und des Verbandsrates, 
die gegen Gesetz oder Satzung verstoßen, 
schriftlich unter Darlegung der Gründe zu be-
anstanden. Die Beanstandung hat aufschie-
bende Wirkung. Heben die Verbandsver-
sammlung oder der Verbandsrat beanstan-
dete Beschlüsse nicht auf, entscheidet die 
Aufsichtsbehörde über die Rechtmäßigkeit 
der Beanstandung. Die aufschiebende Wir-
kung bleibt bestehen. 
 
 
 
 



LANDTAG NORDRHEIN-WESTFALEN - 16. Wahlperiode Drucksache 16/10799 

 
 

322 

(4) Die Aufsichtsbehörde ist berechtigt, Be-
schlüsse und Anordnungen des Verbandes, 
die das Gesetz oder die Satzung verletzen  
oder den Aufgaben und Pflichten des Verban-
des zuwiderlaufen, innerhalb von sechs Mo-
naten aufzuheben und zu verlangen, daß 
Maßnahmen, die aufgrund solcher Be-
schlüsse oder Anordnungen getroffen sind, 
rückgängig gemacht werden. 
 

25.  § 38 wird wie folgt geändert: 
 

 § 38 
Genehmigung von Geschäften 

 
a) Absatz 1 wird wie folgt geändert: 

 
 (1) Der Verband bedarf der Genehmigung 

durch die Aufsichtsbehörde 
 
1. für Geschäfte im Sinne von § 17 Abs. 5 

Nr. 7, 
2. zur unentgeltlichen Veräußerung von 

Vermögensgegenständen mit erhebli-
chem Wert, zur unentgeltlichen Überlas-
sung der Nutzung von Vermögensgegen-
ständen auf Dauer, soweit die Nutzung 
einen erheblichen Wert darstellt, sowie 
zur entgeltlichen Veräußerung von Ver-
mögensgegenständen, wenn der Erlös 
nicht dem Vermögenshaushalt des Ver-
bandes zugeführt wird, 

3. zur Gewährung von Darlehen über 
10 000 Euro an Beschäftigte des Verban-
des, auch soweit diese ausgeschieden 
sind, sowie für alle sonstigen Darlehen an 
Stellen außerhalb des Verbandes, 

 aa) Satz 1 wird wie folgt geändert: 
 

  

aaa)  In Nummer 4 werden 
die Wörter „den Dienst-
vertrag mit dem Vor-
stand“ durch das Wort 
„Dienstverträge“ er-
setzt. 

 

 4. zu Verträgen mit den in § 16 Abs. 1 und 
4, § 19 Abs. 2 und § 29 Abs. 1 und 2 auf-
geführten Personen, soweit es sich nicht 
um den Dienstvertrag mit dem Vorstand 
oder um Geschäfte der laufenden Ver-
waltung handelt, 

 
bbb)  Nummer 5 wird wie folgt 

gefasst: 
 

  

 „5. zur Bestellung von 
Sicherheiten aller Art, 
insbesondere über das 
Eingehen von Bürg-
schaften, Patronatser-
klärungen und Gewähr-

 5. zur Bestellung von Sicherheiten und zur 
Übernahme von Bürgschaften, Garantien 
oder sonstigen Gewährleistungen, wenn 
die Höhe der Belastung nicht in einem an-
gemessenen Verhältnis zu der Finanz-
kraft des Verbandes steht. 
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verträgen ohne Rück-
sicht auf die Höhe der 
Verpflichtung.“ 

 
 bb) Satz 2 wird aufgehoben. 

 
 Das Nähere zu den Nummer 2 und 5 regelt 

die Satzung. 

 
b)  Nach Absatz 1 werden die folgen-

den Absätze 2 und 3 eingefügt: 
 

  

 „(2) Der Beschluss nach § 17 Ab-
satz 5 Nummer 7 ist unter folgenden 
Maßgaben genehmigungsfähig: 

 
1.  Die Bildung beziehungsweise 

der Eintritt ist zur Erfüllung der 
verbandseigenen Aufgaben 
zwar nicht erforderlich, aber 
dienlich, 

 

  
  

2.  es besteht ein Zusammenhang 
mit den hoheitlichen Verbands-
aufgaben, die selbst beim Ver-
band verbleiben, 

 

  

3.  die Ausführung der dem Ver-
band nach Gesetz und Satzung 
obliegenden Aufgaben wird 
nicht beeinträchtigt, 

 

  

4.  es besteht keine Interessens-
kollision mit dem Verband und 

 

  

5.  § 3 Absatz 3 des Vergütungsof-
fenlegungsgesetzes vom  
17. Dezember 2009 (GV. NRW. 
S. 950) in der jeweils geltenden 
Fassung findet Anwendung. 

 

  

 (3) Das Nähere zu Absatz 1  
Nummer 2 und 5 regelt die Sat-
zung.“ 

 

  

c)  Der bisherige Absatz 2 wird  
Absatz 4. 

 

 (2) Geschäfte nach Absatz 1, die der Verband 
ohne die erforderliche Genehmigung vor-
nimmt, sind unwirksam. Die Gewährung von 
Darlehen an Mitglieder der Verbandsorgane 
und des Widerspruchsausschusses ist unzu-
lässig. 
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26.  Die Überschrift des Zehnten Teils wird 
wie folgt gefasst: 

 

  

„Zehnter Teil 
Auflösung, Inkrafttreten“ 

 

 Zehnter Teil 
Gebühren, Auflösung, 
Übergangsvorschrift, 

Inkrafttreten 
 

27.  § 39 wird aufgehoben. 
 

 § 39 
Freiheit von Gebühren 

 
(1) Für den Grunderwerb sowie für Geschäfte 
und Unternehmen des Verbandes zur unmit-
telbaren Durchführung seiner Aufgaben wer-
den Gebühren der Behörden und Gerichte 
nicht erhoben; dies gilt nicht für Amtshandlun-
gen der in § 8 Abs. 4 des Gebührengesetzes 
für das Land Nordrhein-Westfalen genannten 
Behörden. 
 
(2) Die Befreiung ist ohne Nachprüfung zuzu-
gestehen, wenn die Aufsichtsbehörde des 
Verbandes bescheinigt, daß der Grunder-
werb, das Geschäft oder das Unternehmen 
der unmittelbaren Durchführung seiner Aufga-
ben dient. 
 

28.  § 42 wird wie folgt geändert: 
 

  

a)  Die Überschrift wird wie folgt ge-
fasst: 

 

  

„§ 42  
Inkrafttreten“ 

 § 42 
Inkrafttreten; Berichtspflicht 

 
b)  Satz 2 wird aufgehoben. 

 
 Das Gesetz tritt am Tage nach der Verkün-

dung in Kraft. Über die Erfahrungen mit die-
sem Gesetz berichtet die Landesregierung 
dem Landtag bis zum 31. Dezember 2009. 

 
Artikel 10 

Änderung des Ruhrverbandsgesetzes 
 

  
Gesetz über den Ruhrverband  

(Ruhrverbandsgesetz - RuhrVG -) 
Das Ruhrverbandsgesetz vom 7. Feb-
ruar 1990 (GV. NRW. S. 178), das zuletzt 
durch Artikel 9 des Gesetzes vom  
21. März 2013 (GV. NRW. S. 148) geändert 
worden ist, wird wie folgt geändert: 
 

  

1.  Die Inhaltsübersicht wird wie folgt ge-
ändert: 

 

 … 
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a)  Die Angabe zum Sechsten Teil wird 
wie folgt gefasst: 

 

  

„Sechster Teil  
Finanzplanung, Wirtschaftsführung 
und Rechnungswesen, Beiträge“ 

 

 Sechster Teil 
Haushaltsplan, Finanzplan,  

Wirtschaftsführung und Rechnungswesen, 
Beiträge 

 
b)  Die Angabe zu § 22 wird wie folgt 

gefasst: 
 

  

 „§ 22 (weggefallen)“ 
 

 § 22 Haushaltsplan, Finanzplan 

c)  Die Angabe zu § 22a wird wie folgt 
gefasst: 

 

  

 „§ 22a Wirtschaftsplan, Finanzpla-
nung“ 

 

 § 22a Wirtschaftsplan 

d)  Die Angabe zu § 24 wird wie folgt 
gefasst: 

 

  

 „§ 24 Rücklagen, Rechnungs- und 
Prüfungswesen, Wirtschaftsfüh-
rung“ 

 

 § 24 Rücklagen; Haushalts-, Kassen-, Rech-
nungs- und Prüfungswesen; Wirtschaftsfüh-
rung 

e)  Die Angabe zum Zehnten Teil wird 
wie folgt gefasst: 

 

  

„Zehnter Teil 
Auflösung“ 

 

 Zehnter Teil 
Gebühren, Auflösung, Übergangsvorschrift 

f)  Die Angabe zu § 39 wird wie folgt 
gefasst: 

 

  

 „§ 39 (weggefallen)“ 
 

 § 39 Freiheit von Gebühren 

g)  Die Angabe zu § 41 wird wie folgt 
gefasst: 

 

  

 „§ 41 (weggefallen)“ 
 

 § 41 Übergangsvorschrift 

h)  Die Angabe zu Artikel 3 wird wie 
folgt gefasst: 

 

  

„Artikel 3 
Inkrafttreten“ 

 
 
 
 

 

 Artikel 3 
Inkrafttreten, Berichtspflicht 
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2.  Dem § 1 wird folgender Absatz 3 ange-
fügt: 

 

 § 1 
Rechtsform, Name, Sitz 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

„(3) Der Verband ist berechtigt, das 
kleine Landessiegel in abgewandelter 
Form zu verwenden.“ 

 

 (1) Der Ruhrverband und der Ruhrtalsperren-
verein werden zu einer öffentlich-rechtlichen 
Körperschaft mit dem Namen ,,Ruhrverband" 
vereinigt. Der Ruhrverband (Verband) ist 
keine Gebietskörperschaft. Er dient dem Wohl 
der Allgemeinheit und dem Nutzen seiner Mit-
glieder. 
 
(2) Der Sitz des Verbandes wird durch die Sat-
zung bestimmt. 
 

3.  Dem § 2 Absatz 5 werden folgende 
Sätze angefügt: 

 

 § 2 
Aufgaben des Verbandes 

 
(1) Der Verband hat im Verbandsgebiet fol-
gende Aufgaben: 
 
1. Regelung des Wasserabflusses ein-

schließlich Ausgleich der Wasserführung 
und Sicherung des Hochwasserabflusses 
der oberirdischen Gewässer oder Ge-
wässerabschnitte und in deren Einzugs-
gebieten; 

2. Unterhaltung oberirdischer Gewässer o-
der Gewässerabschnitte und der mit 
ihnen in funktionellem Zusammenhang 
stehenden Anlagen; 

3. Rückführung ausgebauter oberirdischer 
Gewässer in einen naturnahen Zustand; 

4. Vermeidung, Minderung, Beseitigung 
und Ausgleich wasserwirtschaftlicher und 
damit in Zusammenhang stehender öko-
logischer, durch Einwirkungen auf den 
Grundwasserstand hervorgerufener oder 
zu erwartender nachteiliger Veränderun-
gen; 

5. Beschaffung und Bereitstellung von Was-
ser zur Trink- und Betriebswasserversor-
gung sowie zur Ausnutzung der Wasser-
kraft; 

6. Abwasserbeseitigung nach Maßgabe des 
Landeswassergesetzes; 

7. Entsorgung der bei der Durchführung der 
Verbandsaufgaben anfallenden Abfälle; 

8. Vermeidung, Minderung, Beseitigung 
und Ausgleich eingetretener oder zu er-
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wartender, auf Abwassereinleitungen o-
der sonstige Ursachen zurückzuführen-
der nachteiliger Veränderungen des 
oberirdischen Wassers; 

9. Ermittlung der wasserwirtschaftlichen 
Verhältnisse, soweit es die Verbandsauf-
gaben erfordern. 

 
(2) In der Ruhr ist der Abfluß gemäß Absatz 1 
Nr. 1 so zu regeln, daß das täglich fortschrei-
tende arithmetische Mittel aus fünf aufeinan-
der folgenden Tageswerten des Abflusses an 
jedem Querschnitt der Ruhr unterhalb des Pe-
gels Hattingen einen Wert von 15 m3/s und am 
Pegel Villigst einen Wert von 8,4 m3/s nicht 
unterschreitet. Der niedrigste Tageswert des 
Abflusses soll unterhalb des Pegels Hattingen 
13 m3/s und am Pegel Villigst 7,5 m3/s nicht 
unterschreiten. Die Aufsichtsbehörde kann im 
Einzelfall Ausnahmen zulassen. Diese Ab-
flußregelung gilt auch als erfüllt, wenn die 
festgesetzten Werte aus Gründen nicht einge-
halten werden konnten, die der Verband nicht 
zu vertreten hat, und dieser die zuständige 
obere Wasserbehörde sowie die Aufsichtsbe-
hörde hierüber unverzüglich unterrichtet. Die 
Aufsichtsbehörde teilt dem Verband mit, ob 
die Voraussetzungen für die Nichteinhaltung 
vorlagen. 
 
(3) Auf Beschluß der Verbandsversammlung 
kann der Verband im Einvernehmen mit Ab-
wasserbeseitigungspflichtigen außerhalb des 
Verbandsgebietes und im Benehmen mit dem 
örtlich zuständigen Abwasserverband deren 
Abwasser zur Behandlung in verbandseigene 
Abwasserbehandlungsanlagen übernehmen, 
anfallende Klärschlämme und sonstige feste 
Stoffe entsorgen sowie im Zusammenhang 
damit weitere Maßnahmen der Abwasserbe-
seitigung auch außerhalb des Verbandsge-
bietes durchführen. Der Beschluß der Ver-
bandsversammlung bedarf der Genehmigung 
durch die Aufsichtsbehörde. Für die Rück-
übertragung gelten die Bestimmungen dieses 
Absatzes entsprechend. 
 
(4) Aufgaben, die nach Absatz 1 dem Verband 
zugewiesen sind, haben die bisher dazu Ver-
pflichteten weiter zu erfüllen, bis der Verband 
sie übernimmt. 
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(5) Der Verband kann auf Beschluß der Ver-
bandsversammlung Aufträge übernehmen, 
die zur Erfüllung seiner Aufgaben zwar nicht 
erforderlich, aber dienlich sind und mit seinen 
Aufgaben im Zusammenhang stehen. Die 
Kosten trägt der Auftraggeber. Der Verband 
darf die Aufträge nur übernehmen, wenn die 
Ausführung der ihm nach Gesetz und Satzung 
obliegenden Aufgaben nicht beeinträchtigt 
wird und nicht zu einer Interessenkollision 
führt. 

 „In Fällen besonderer Eilbedürftigkeit 
entscheidet der Verbandsrat über die 
Auftragsübernahme. Der Verbandsver-
sammlung ist die Auftragsübernahme 
in der nächsten Sitzung bekannt zu ge-
ben.“ 

 

  

4.  § 3 wird wie folgt geändert: 
 

 § 3 
Unternehmen des Verbandes,  

Übersichten 
 
 

a)  Dem Absatz 1 werden folgende 
Sätze angefügt: 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 „Bei Planung, Bau und Betrieb der 

Anlagen nach Satz 1 können die 
Möglichkeiten der Anlage zur Ener-
gieerzeugung genutzt werden, so-
fern dies mit der Erledigung der Auf-
gaben nach § 2 vereinbar ist. Dabei 
können Anlagen zur Energieerzeu-
gung, die in einem funktionalen Zu-
sammenhang mit Anlagen nach 
Satz 1 stehen, geplant, gebaut, be-
trieben und unterhalten werden.“ 

 

 (1) Unternehmen des Verbandes sind Pla-
nung, Bau, Betrieb und Unterhaltung der für 
die Aufgabenerledigung notwendigen Anla-
gen sowie alle sonstigen für die Durchführung 
der Aufgaben erforderlichen Ermittlungen und 
Arbeiten. Als Unternehmen gilt auch die Be-
teiligung des Verbandes an Anlagen Dritter, 
die der Durchführung seiner Aufgaben die-
nen. 
 
 

b)  Absatz 2 wird wie folgt gefasst: 
 

  

 „(2) Der Verband stellt über die zur 
Erfüllung seiner Aufgaben und 
übernommenen Pflichten erforderli-
chen Unternehmen, die in einem 

 (2) Der Verband stellt unbeschadet des Ab-
satzes 3 über die zur Erfüllung seiner Aufga-
ben und übernommenen Pflichten erforderli-
chen Unternehmen, die in einem Zeitraum 
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Zeitraum von jeweils sechs Jahren 
durchzuführen sind, Übersichten 
auf (Sechsjahresübersichten). Satz 
1 gilt nicht für die Aufgaben nach § 
53 Absatz 1 des Landeswasserge-
setzes vom 25. Juni 1995 (GV. 
NRW. S. 133).“ 

 

von jeweils fünf Jahren durchzuführen sind, 
Übersichten auf (Fünfjahresübersichten). 
 
 
 
 
 

c)  Absatz 3 wird aufgehoben. 
 

 (3) Der Verband legt der Aufsichtsbehörde 
eine Übersicht über die zeitliche Abfolge und 
die geschätzten Kosten der zur Erfüllung der 
Abwasserbeseitigungspflicht noch notwendi-
gen Baumaßnahmen vor. Dabei ist mit dem 
Jahr des Baubeginns anzugeben, welche 
Maßnahmen in den ersten fünf Jahren vorge-
sehen sind; für die übrigen Maßnahmen ge-
nügt die Angabe, ob sie für den sich anschlie-
ßenden Zeitraum von sieben Jahren vorgese-
hen sind oder ob sie frühestens nach Ablauf 
von zwölf Jahren begonnen werden können. 
Die Übersicht ist jeweils im Abstand von fünf 
Jahren erneut vorzulegen. Die Aufsichtsbe-
hörde kann dem Verband für einzelne zur Er-
füllung der Abwasserbeseitigungspflicht not-
wendige Baumaßnahmen angemessene Fris-
ten setzen, wenn 
 
a) solche Maßnahmen in der Übersicht nicht 

aufgeführt oder erst nach Ablauf eines 
unangemessen langen Zeitraums vorge-
sehen sind, 

b) die Fristsetzung zur zeitlichen Abstim-
mung mit den von einer Gemeinde durch-
zuführenden Maßnahmen erforderlich ist 
oder 

c) der Verband die Durchführung entgegen 
den Angaben in der Übersicht ohne zwin-
genden Grund verzögert. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 § 4 
Übernahme von Aufgaben 

 
(1) Der Verband kann Aufgaben nach § 2 
Abs. 1, die einer Gebietskörperschaft, einem 
Wasser- und Bodenverband oder einem öf-
fentlich-rechtlichen Zweckverband im Ver-
bandsgebiet obliegen, nur im Einvernehmen 
mit der betroffenen Gebietskörperschaft oder 
dem betroffenen Verband auf Beschluß der 
Verbandsversammlung ganz oder teilweise 
übernehmen. Der Beschluß bedarf der Ge-
nehmigung durch die Aufsichtsbehörde des 
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5.  In § 4 Absatz 3 Satz 1 werden nach 

dem Wort „Abwasserbeseitigung“ die 
Wörter „nach § 46 Absatz 1 Nummer 2 
erster Halbsatz des Landeswasserge-
setzes“ eingefügt.  

 

Verbandes; kommt das Einvernehmen mit ei-
nem Wasser- und Bodenverband nicht zu-
stande, entscheidet auf Antrag ebenfalls die 
Aufsichtsbehörde. Liegt die Übernahme der 
Aufgabe durch den Verband im öffentlichen 
Interesse, kann die Aufsichtsbehörde die 
Übernahme gegenüber dem betroffenen 
Wasser- und Bodenverband anordnen. 
 
(2) Für die Übertragung von Aufgaben des 
Verbandes auf eine Gebietskörperschaft, ei-
nen Wasser- und Bodenverband oder einen 
öffentlich-rechtlichen Zweckverband im Ver-
bandsgebiet gilt Absatz 1 entsprechend. 
 
(3) Die Bestimmungen der Absätze 1 und 2 
gelten nicht für die Aufgabe der Abwasserbe-
seitigung, soweit diese den in Absatz 1 ge-
nannten Aufgabenträgern obliegt. Die Bestim-
mungen der Absätze 1 und 2 gelten nicht für 
die Aufgabe gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 7, soweit 
diese unter § 5 Abs. 8 des Landesabfallgeset-
zes fällt. 
 
(4) Die bis zum 28. Februar 2007 bestehende 
Aufgabenwahrnehmung auf dem Gebiet der 
Abwasserbeseitigung durch den Verband und 
die in Absatz 1 genannten Aufgabenträger 
bleibt unberührt. 
 

6.  § 11 Absatz 3 wird wie folgt geändert: 
 

 § 11 
Satzung 

 
(1) Die Satzung regelt die inneren Verhält-
nisse des Verbandes, soweit sie sich nicht be-
reits aus diesem Gesetz ergeben. 
 
(2) Über die Satzung und ihre Änderungen be-
schließt die Verbandsversammlung; die Sat-
zung und ihre Änderungen bedürfen der Ge-
nehmigung durch die Aufsichtsbehörde. 
 
(3) Die Satzung bestimmt insbesondere: 
 
1. den Sitz des Verbandes (§ 1 Abs. 2), 
2. die Mindestbeiträge für die Begründung 

der Mitgliedschaft (§ 6 Abs. 2), 
3. die Aufstellung und Führung des Ver-

zeichnisses der Mitglieder (§ 6 Abs. 3), 
4. die Höhe des Beitrages für eine Beitrags-

einheit, die zur Entsendung einer Dele-
gierten oder eines Delegierten berechtigt 
(§ 12 Abs. 2), 
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5. das Nähere über die Bildung von Stimm-
gruppen (§ 12 Abs. 3), 

6. die Wertgrenzen für Geschäfte und sons-
tige Angelegenheiten von herausragen-
der Bedeutung, bei deren Erreichen oder 
Überschreiten die Zustimmung des Ver-
bandsrates einzuholen ist (§ 17 Abs. 5 Nr. 
12), 

7.  die Geschäfte und Angelegenheiten, für 
die wegen ihrer Bedeutung eine Ent-
scheidung des gesamten Vorstandes 
herbeizuführen ist, 

a)  In Nummer 8 werden die Wörter 
„Haushalts-, Kassen- und“ gestri-
chen. 

 

 8. das Nähere zum Haushalts-, Kassen- 
und Rechnungswesen, zur Wirtschafts-
führung und das Verfahren für die Rech-
nungsprüfung (§ 24 Abs. 2), 

b)  In Nummer 9 wird der Punkt am 
Ende durch das Wort „und“ ersetzt. 

 

 9. die Formen der Bekanntmachungen 
(§ 33). 

 
 

c)  Folgende Nummer 10 wird ange-
fügt: 

 

  

 „10. die Art der Ausweisung und Ab-
rechnung gegenüber dem vorteilha-
benden Mitglied für die nach § 4 Ab-
satz 1 übernommenen Aufgaben.“ 

 

  

  (4) Die Satzung und jede Änderung sind auf 
Kosten des Verbandes im Gesetz- und Ver-
ordnungsblatt für das Land Nordrhein-Westfa-
len bekanntzumachen. 
 
(5) Die Verletzung von Verfahrens- oder 
Formvorschriften dieses Gesetzes kann ge-
gen die Satzung nach Ablauf eines Jahres seit 
ihrer Verkündung nicht mehr geltend gemacht 
werden, es sei denn, 
 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung 

fehlt, 
b) die Satzung ist nicht ordnungsgemäß öf-

fentlich bekanntgemacht worden, 
c) der Vorstand hat den Beschluß der Ver-

bandsversammlung vorher beanstandet 
oder 

d) der Form- oder Verfahrensmangel ist ge-
genüber dem Verband vorher gerügt und 
dabei die verletzte Rechtsvorschrift und 
die Tatsache bezeichnet worden, die den 
Mangel ergibt. 
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Bei der öffentlichen Bekanntmachung der Sat-
zung und ihrer Änderungen ist auf die Rechts-
folge nach Satz 1 hinzuweisen. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
7. In § 12 Absatz 2 Satz 7 werden die 

Wörter „§ 65 Abs. 2 des Landeswas-
sergesetzes bleibt“ durch die Wörter 
„§ 2 Absatz 2 des Abwasserabgaben-
gesetzes Nordrhein-Westfalen vom 

einsetzen: Ausfertigungsdatum und 
Fundstelle des Abwasserabgabenge-

setzes Nordrhein-Westfalen und das 
Wasserentnahmeentgelt gemäß § 2 
des Wasserentnahmeentgeltgesetzes 
des Landes Nordrhein-Westfalen vom 
27. Januar 2004 (GV. NRW. S. 30), das 
zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes 
vom 9. Dezember 2014 (GV. NRW. 
S. 884) geändert worden ist, bleiben“ 
ersetzt.  

 

 § 12 
Verbandsversammlung 

 
(1) Die Verbandsversammlung besteht aus 
den Delegierten der Mitglieder gemäß Absatz 
2 und 3 und zwei Delegierten gemäß Absatz 
4. Die Gesamtzahl der Delegierten wird durch 
die Satzung bestimmt. 
 
(2) Jede in der Satzung festzusetzende Ein-
heit an Jahresbeiträgen (Beitragseinheit) be-
rechtigt zur Entsendung einer oder eines De-
legierten. Ein Mitglied entsendet in die Ver-
bandsversammlung so viele Delegierte mit je 
einer Stimme, wie es auf Grund seiner Jah-
resbeiträge an vollen Beitragseinheiten er-
reicht. Kein Mitglied darf mehr als zwei Fünftel 
aller Delegierten stellen. Die nach Satz 3 über 
zwei Fünftel aller Beitragseinheiten hinausge-
henden Beiträge eines Mitgliedes berechtigen 
nicht zur Entsendung von Delegierten oder 
zur Bildung von und zum Eintritt in Stimm-
gruppen (Absatz 3). Bei der Ermittlung der 
Beitragseinheiten eines Mitgliedes ist sein 
durchschnittlicher Jahresbeitrag aus den letz-
ten drei Jahren vor der Neubildung der Ver-
bandsversammlung zugrunde zu legen; bei 
einer Mitgliedschaft von weniger als drei Jah-
ren gilt der letzte vor der Neubildung der Ver-
bandsversammlung vom Vorstand festge-
setzte Jahresbeitrag. Solange Jahresbeiträge 
einzelner Mitglieder noch nicht feststehen, gilt 
der vom Vorstand festgesetzte Beitrag. Die 
Abwasserabgabe gemäß § 65 Abs. 2 des 
Landeswassergesetzes bleibt bei der Ermitt-
lung der Beitragseinheiten unberücksichtigt. 
 
(3) Mit den Jahresbeiträgen, die eine volle 
Beitragseinheit nicht erreichen oder darüber 
hinausgehen (Beitragsteileinheiten), können 
sich die Mitglieder zu Stimmgruppen zusam-
menschließen. Jede Stimmgruppe hat so 
viele Delegierte mit je einer Stimme, wie sie 
mit den zusammengelegten Beiträgen oder 
Beitragsteilen volle Beitragseinheiten auf sich 
vereinigt. Jedes Mitglied kann sich nur an ei-
ner Stimmgruppe beteiligen. Jede Stimm-
gruppe wählt ihre Delegierten und entsendet 
sie in die Verbandsversammlung. Das Nähere 
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über die Bildung von Stimmgruppen und die 
Wahl ihrer Delegierten regelt die Satzung. 
 
(4) Der Verbandsversammlung gehören fer-
ner zwei Delegierte an, die gewähltes Mitglied 
der Landwirtschaftskammer sind und von die-
sen entsandt werden. Jede oder jeder Dele-
gierte hat in der Verbandsversammlung eine 
Stimme. 
 

 
 
 
8. In § 13 Absatz 1 werden nach den Wör-

tern „dem Mitglied“ die Wörter „oder bei 
einer Anstalt des öffentlichen Rechts 
des Mitgliedes nach § 114a der Ge-
meindeordnung für das Land Nord-
rhein-Westfalen in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. 
NRW. S. 666), die zuletzt durch Gesetz 
vom 3. Februar 2015 (GV. NRW. S. 
208) geändert worden ist,“ eingefügt. 

 

 § 13 
Delegierte in der Verbandsversammlung 
 
(1) Delegierte oder Delegierter gemäß § 12 
Abs. 2 und 3 kann nur sein, wer selbst Mitglied 
des Verbandes ist, wer bei dem Mitglied be-
ruflich tätig ist, wer vertretungsberechtigt ist  
oder den Organen des Mitgliedes angehört. 
 

9.  § 14 Absatz 2 wird wie folgt geändert: 
 

 § 14 
Aufgaben der Verbandsversammlung 

 
(1) Die Verbandsversammlung beschließt 
über die Satzung, ihre Änderungen und über 
die Veranlagungsrichtlinien. Sie wählt die Mit-
glieder des Verbandsrates. 
 
(2) Der Verbandsversammlung bleiben ferner 
vorbehalten: 
 
1. der Erlaß einer Geschäftsordnung für die 

Verbandsversammlung, 
2. die Entscheidung über die Anfechtung 

von Wahlen, 
a)  Nummer 3 wird wie folgt gefasst: 
 

  

 „3. die Feststellung des Wirtschafts-
plans und seiner Änderungen, die 
Aufstellung der Finanzplanung  
(§ 22a) sowie die Entscheidung 
über die Inanspruchnahme von 
Rücklagen,“ 

 

 3. die Feststellung des Haushaltsplans und 
seiner Nachträge oder des Wirtschafts-
plans und seiner Änderungen, die Auf-
stellung des Finanzplans (§ 22) sowie die 
Entscheidung über die Inanspruchnahme 
von Rücklagen, 

 
b)  In Nummer 4 und Nummer 6 wer-

den jeweils die Wörter „der Jahres-
rechnung oder“ gestrichen. 

 

 4. die Bestellung der Prüfstelle für die Prü-
fung der Jahresrechnung oder des Jah-
resabschlusses und Wahl der Rech-
nungsprüferinnen oder Rechnungsprüfer, 
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5.  die Entgegennahme des Jahresberich-
tes, 

6. die Abnahme der Jahresrechnung oder 
des Jahresabschlusses und Entlastung 
des Vorstandes, 

 
c)  Nummer 7 wird wie folgt gefasst: 
 

  

 „7. die Aufstellung der Übersichten 
gemäß § 3 Absatz 2 und des Ab-
wasserbeseitigungskonzeptes nach 
§ 53 des Landeswassergesetzes,“ 

 

 7. die Aufstellung der Übersichten (§ 3 Abs. 
2 und 3), 

8. die Entscheidung über die Übernahme 
von Aufgaben (§ 2 Abs. 3, § 4), 

9.  die Entscheidung über die Übernahme 
von Anlagen und Auftragsarbeiten, 

10. die Wahl der Mitglieder des Wider-
spruchsausschusses und ihrer Stellver-
treterinnen oder Stellvertreter (§ 29 Abs. 
1 Nr. 3 und Abs. 2). 

 
(3) Die Verbandsversammlung entscheidet 
über Beanstandungen des Vorstandes ge-
mäß § 20 Abs. 4. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 § 15 
Sitzungen der Verbandsversammlung,  

Beschlußfassung 
 
(1) Die oder der Vorsitzende des Verbandsra-
tes lädt die Delegierten (§ 12 Abs. 1) unter An-
gabe der Tagesordnung mit mindestens drei-
wöchiger Frist zu den Sitzungen und unter-
richtet die Mitglieder des Verbandsrates. 
 
(2) Die Verbandsversammlung ist jährlich 
mindestens einmal einzuberufen. Sie ist 
grundsätzlich öffentlich; das Nähere regelt die 
Satzung. Sie ist ferner einzuberufen, wenn 
dies bei der oder dem Vorsitzenden des Ver-
bandsrates 
 
a) vom Vorstand oder 
b) von mindestens einem Drittel der Dele-

gierten 
 
schriftlich unter Angabe des Beratungsgegen-
standes beantragt wird. 
 
(3) Die oder der Vorsitzende des Verbandsra-
tes leitet die Sitzungen der Verbandsver-
sammlung. Die weiteren Mitglieder des Ver-
bandsrates und der Vorstand sollen an den 



LANDTAG NORDRHEIN-WESTFALEN - 16. Wahlperiode Drucksache 16/10799 

 
 

335 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10.  In § 15 Absatz 8 Satz 2 wird die Angabe 

„29“ durch die Angabe „63“ und das 
Wort „Naturschutzverbände“ durch das 
Wort „Naturschutzvereinigungen“ er-
setzt. 

 

Sitzungen teilnehmen. Die Mitglieder des Ver-
bandsrates und der Vorstand sind nicht 
stimmberechtigt. 
 
(4) Die Verbandsversammlung ist beschlußfä-
hig, wenn alle Delegierten rechtzeitig geladen 
sind und mindestens die Hälfte aller Delegier-
ten anwesend ist. Bei Beschlußunfähigkeit 
kann die oder der Vorsitzende eine neue Sit-
zung anberaumen, in der die Verbandsver-
sammlung bei gleicher Tagesordnung ohne 
Rücksicht auf die Zahl der anwesenden Dele-
gierten beschlußfähig ist. Hierauf muß in der 
Ladung hingewiesen werden. 
 
(5) Der Beschlußfähigkeit steht nicht entge-
gen, daß für vorzeitig ausgeschiedene Dele-
gierte noch keine Ersatzwahl oder Ersatzbe-
rufung vorgenommen wurde. 
 
(6) Die Verbandsversammlung bildet ihren 
Willen mit der Mehrheit der abgegebenen gül-
tigen Stimmen. Bei Beschlüssen und Wahlen 
zählen Stimmenthaltungen und ungültige 
Stimmen zur Feststellung der Beschlußfähig-
keit, nicht aber zur Berechnung der Mehrheit 
mit. Stimmengleichheit bedeutet Ablehnung. 
 
(7) Über die Sitzungen der Verbandsver-
sammlung sind Niederschriften zu fertigen. 
Beschlüsse sind besonders zu kennzeichnen. 
Die Niederschriften sind von der oder dem 
Vorsitzenden des Verbandsrates und von ei-
ner oder einem von der Verbandsversamm-
lung zu bestimmenden Delegierten zu unter-
zeichnen. 
 
(8) Je eine Vertreterin oder ein Vertreter der 
im Verbandsgebiet zuständigen Bezirksregie-
rungen kann mit beratender Stimme an den 
Sitzungen der Verbandsversammlung teilneh-
men. Eine Vertreterin oder ein Vertreter der 
nach § 29 des Bundesnaturschutzgesetzes 
anerkannten Naturschutzverbände, die oder 
der vom Landesbüro Nordrhein-Westfalen für 
fünf Jahre benannt wird, kann mit beratender 
Stimme an den öffentlichen Sitzungen der 
Verbandsversammlung teilnehmen. 
 
(9) Die Vertreterinnen oder Vertreter nach Ab-
satz 8 werden zum selben Zeitpunkt und im 
selben Umfang für die Sitzungen unterrichtet 
wie die Delegierten. 
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(10) Die Mitglieder, die ausschließlich durch 
Delegierte nach § 12 Abs. 3 vertreten werden, 
können als Zuhörer an den Sitzungen der Ver-
bandsversammlung teilnehmen. Ort, Zeit-
punkt und Tagesordnung sind mindestens 
drei Wochen vor der Sitzung den Mitgliedern 
bekanntzumachen. 
 

11.  § 17 Absatz 5 wird wie folgt geändert: 
 

 § 17 
Aufgaben des Verbandsrates 

 
(1) Der Verbandsrat hat die ihm durch dieses 
Gesetz zugewiesenen Aufgaben. Er ist an die 
Beschlüsse der Verbandsversammlung ge-
bunden. Er überwacht die Führung der Ge-
schäfte durch den Vorstand. 
 
(2) Der Verbandsrat wählt den Vorstand und 
bestellt ein Vorstandsmitglied zur oder zum 
Vorsitzenden des Vorstandes. Das Vor-
standsmitglied, das insbesondere für perso-
nelle und soziale Angelegenheiten des Ver-
bandes zuständig ist, darf nicht gegen die 
Stimmen der Mehrheit der Arbeitnehmer-Ver-
treterinnen oder -Vertreter gewählt werden. 
 
(3) Für die Abberufung von Vorstandsmitglie-
dern aus einem wichtigen Grund ist § 18 Abs. 
5 entsprechend anzuwenden. Die Abberufung 
des gemäß Absatz 2 Satz 2 gewählten Vor-
standsmitgliedes ist nur mit den Stimmen der 
Mehrheit der Arbeitnehmer-Vertreterinnen  
oder -Vertreter möglich. 
 
(4) Der Verbandsrat beschließt über: 
 
1. seine Geschäftsordnung, 
2. die Bestellung von Beauftragten nach 

dem Wasserhaushaltsgesetz, dem Ab-
fallgesetz und dem Bundes-Immissions-
schutzgesetz, 

3. den Abschluß von Dienstverträgen mit 
dem Vorstand, 

4. die Geschäftsordnung für die Verbands-
verwaltung, 

5. die übrigen Zuständigkeiten des gemäß 
Absatz 2 Satz 2 gewählten Vorstandsmit-
gliedes innerhalb des Vorstandes, 

6. die Genehmigung von überplanmäßigen 
und außerplanmäßigen Ausgaben oder 
erfolggefährdenden Mehraufwendungen. 
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(5) Der Zustimmung des Verbandsrates be-
darf der Vorstand in folgenden Angelegenhei-
ten: 
 

 
a)  Nummer 1 wird wie folgt gefasst: 
 

  

 „1. Entwürfe der Übersichten ge-
mäß § 3 Absatz 2 und Entwurf des 
Abwasserbeseitigungskonzeptes 
nach § 53 des Landeswassergeset-
zes,“ 

 

 1. Entwürfe der Übersichten (§ 3 Abs. 2 und 
3), 

2. Bau- und Maßnahmepläne für die Ver-
bandsunternehmen, 

3. Anordnung der Inanspruchnahme von 
Grundstücken und Anlagen der Mitglieder 
und von Dritten sowie Festsetzung des 
Geldausgleichs (§ 7 Abs. 5), 

4. Anträge auf Durchführung von Enteig-
nungsverfahren (§ 9), 

5. Gewährung von Darlehen an Stellen au-
ßerhalb des Verbandes, 

b)  Nummer 6 wird wie folgt gefasst: 
 

  

 „6. Bestellung von Sicherheiten aller 
Art, insbesondere über das Einge-
hen von Bürgschaften, Patronatser-
klärungen und Gewährverträgen, 
ohne Rücksicht auf die Höhe der 
Verpflichtung,“ 

 

 6. Übernahme einer fremden Verbindlich-
keit, insbesondere über die Eingehung 
von Bürgschaften und über Gewährver-
träge, ohne Rücksicht auf die Höhe der 
Verpflichtung, 

 

c)  In Nummer 7 werden nach dem 
Wort „Handelsgewerbe“ die Wörter 
„sowie bei Änderungen der diesen 
Geschäften zugrunde liegenden 
Verträgen“ eingefügt.  

 

 7. Bildung von oder Eintritt in Handelsge-
sellschaften sowie in Vereinigungen bür-
gerlichen Rechts mit eigener oder ohne 
eigene Rechtspersönlichkeit, die auf eine 
wirtschaftliche Betätigung ausgerichtet 
sind, oder in kommunale Arbeitsgemein-
schaften oder Zweckverbände und Betei-
ligung als stiller Gesellschafter an einem 
Handelsgewerbe, 

8. Abschluß und Kündigung von Tarifverträ-
gen sowie Grundsätze für die Anstel-
lungsverhältnisse der Beschäftigten, 

9. Verfolgung von Rechtsbehelfen gegen 
aufsichtsrechtliche Verfügungen und An-
ordnungen, 

10. Festsetzung von Zwangsmitteln (§ 32), 
11. Geschäftsordnung für den Vorstand, 
12. Geschäfte und sonstige Angelegenheiten 

von herausragender Bedeutung, deren 
Wert die in der Satzung festzusetzenden 
Beträge erreicht oder überschreitet, 

 
d)  Nummer 13 wird wie folgt gefasst: 
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 „13. Entwurf des Wirtschaftsplans 
und seiner Änderungen und der Fi-
nanzplanung (§ 22a).“ 

 

 13. Entwurf des Haushaltsplans, seiner 
Nachträge und des Finanzplans (§ 22) o-
der des Wirtschaftsplans und seiner Än-
derungen (§ 22 a). 

 
12.  Dem § 19 wird folgender Absatz 3 an-

gefügt: 
 

 § 19 
Vorstand 

 
(1) Der Vorstand besteht aus der oder dem 
Vorsitzenden des Vorstandes und mindestens 
einem weiteren Vorstandsmitglied. Ein Vor-
standsmitglied ist insbesondere für personelle 
und soziale Angelegenheiten zuständig. Die 
oder der Vorsitzende des Verbandsrates ist 
Dienstvorgesetzte oder Dienstvorgesetzter 
des Vorstandes. 
 
(2) Die oder der Vorsitzende des Vorstandes 
und die weiteren Mitglieder des Vorstandes 
müssen die für ihr Amt erforderlichen Voraus-
setzungen erfüllen. Die Amtszeit beträgt fünf 
Jahre. Wiederwahlen sind zulässig. Die Wahl 
ist frühestens neun Monate und spätestens 
drei Monate vor Ablauf der Amtszeit durchzu-
führen. Die Amtszeit endet spätestens mit Ab-
lauf des Monats, in dem der Vorstand das 67. 
Lebensjahr vollendet. Für Vorstände, die am 
1. Januar 2013 im Amt sind und deren Amts-
zeit bis längstens 2017 läuft, findet die Alters-
grenze nach Satz 5 nur mit deren Zustimmung 
Anwendung. 
 

 „(3) Der Vorstand hat entsprechend 
den Regelungen der Eigenbetriebsver-
ordnung für das Land Nordrhein-West-
falen vom 16. November 2004 (GV. 
NRW. S. 644, ber. 2005 S. 15) in der 
jeweils geltenden Fassung seine Ver-
gütung im Jahresabschluss individuali-
siert offen zu legen.“ 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 § 20 
Aufgaben des Vorstandes 

 
(1) Der Vorstand gibt sich mit Zustimmung 
des Verbandsrates eine Geschäftsordnung, in 
der auch die ständige Vertretung der oder des 
Vorsitzenden des Vorstandes zu regeln ist. 
 
(2) Der Vorstand erledigt die Geschäfte der 
laufenden Verwaltung und hat die Aufgaben, 
die nicht auf Grund dieses Gesetzes oder der 
Satzung der Verbandsversammlung, dem 



LANDTAG NORDRHEIN-WESTFALEN - 16. Wahlperiode Drucksache 16/10799 

 
 

339 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13.  In § 20 Absatz 4 Satz 1 werden nach 

der Angabe „5“ die Wörter „sowie zu 
§ 2 Absatz 5 Satz 4“ eingefügt. 

 

Verbandsrat, der oder dem Vorsitzenden des 
Verbandsrates oder dem Widerspruchsaus-
schuß obliegen. Die oder der Vorsitzende des 
Vorstandes bereitet die Beschlüsse der Ver-
bandsorgane vor und führt sie aus, soweit 
sich aus den Beschlüssen oder aus der Ge-
schäftsordnung für den Vorstand nichts ande-
res ergibt. Die oder der Vorsitzende des Vor-
standes ist Leiterin oder Leiter der Verbands-
verwaltung. Das insbesondere für personelle 
und soziale Angelegenheiten zuständige Vor-
standsmitglied ist Dienstvorgesetzte oder 
Dienstvorgesetzter der Beschäftigten des 
Verbandes. 
 
(3) In Fällen, die keinen Aufschub dulden, ins-
besondere bei Gefahr im Verzuge, entschei-
det der Vorstand auch über Angelegenheiten, 
deren Wert die in der Satzung festgesetzten 
Beträge erreicht oder überschreitet. Diese 
Entscheidungen sind der oder dem Vorsitzen-
den des Verbandsrates unverzüglich mitzutei-
len und dem Verbandsrat in der nächsten Sit-
zung bekanntzugeben. Wenn wegen beson-
derer Eilbedürftigkeit eine Entscheidung des 
gesamten Vorstandes nicht herbeigeführt 
werden kann, entscheidet die oder der Vorsit-
zende des Vorstandes. 
 
(4) Der Vorstand kann Beschlüsse des Ver-
bandsrates zu § 17 Abs. 4 und 5, die den In-
teressen des Verbandes zuwiderlaufen, bean-
standen. Er legt diese Beschlüsse mit einer 
schriftlichen Begründung seiner Beanstan-
dung der Verbandsversammlung zur Ent-
scheidung vor. Die Beanstandung hat auf-
schiebende Wirkung. Die Verbandsversamm-
lung hat innerhalb von zwei Monaten über die 
Angelegenheit zu entscheiden. 
 

14.  Die Überschrift des Sechsten Teils wird 
wie folgt gefasst: 

 

  

„Sechster Teil 
Finanzplanung, Wirtschaftsführung 

und Rechnungswesen, Beiträge“ 
 

 Sechster Teil 
Haushaltsplan, Finanzplan,  

Wirtschaftsführung 
und Rechnungswesen, Beiträge 
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15.  § 22 wird aufgehoben. 
 

 § 22 
Haushaltsplan, Finanzplan 

 
(1) Die Verbandsversammlung stellt für jedes 
Haushaltsjahr vor seinem Beginn den Haus-
haltsplan fest und beschließt über den Ge-
samtbetrag der aufzunehmenden Kredite, den 
Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächti-
gungen und den Höchstbetrag der Kassenk-
redite; der Haushaltsplan muß in Einnahmen 
und Ausgaben ausgeglichen sein. Haushalts-
jahr ist das Kalenderjahr. 
 
(2) Der Haushaltsplan besteht aus dem Ge-
samtplan und Einzelplänen. Er gliedert sich in 
den Verwaltungshaushalt und den Vermö-
genshaushalt und enthält alle für die Aufga-
benerfüllung des Verbandes im Haushaltsjahr 
 
1. benötigten Einnahmen, 
2. zu leistenden Ausgaben, 
3. notwendigen Verpflichtungsermächtigun-

gen. 
 
Der Nachweis der Rücklagen, eine Übersicht 
über den Schuldenstand und die Stellenpläne 
für die Beschäftigten sind dem Haushaltsplan 
als Anlagen beizufügen. 
 
(3) Der von der Verbandsversammlung fest-
gestellte Haushaltsplan ist unverzüglich mit 
seinen Anlagen der Aufsichtsbehörde anzu-
zeigen. 
 
(4) Der Haushaltsplan kann nur durch Nach-
träge geändert werden, über die spätestens 
bis zum Ablauf des betreffenden Haushalts-
jahres zu beschließen ist. Für sie gelten die 
Vorschriften der Absätze 1 bis 3 entspre-
chend. Ein Nachtrag zum Haushaltsplan ist 
aufzustellen, wenn während des Haushalts-
jahres erkennbar ist, daß durch über- und au-
ßerplanmäßige Ausgaben von erheblichem 
Umfang der im Haushaltsplan vorgesehene 
Ausgleich der Einnahmen und Ausgaben trotz 
Ausnutzung jeder Sparmöglichkeit nicht zu er-
reichen ist. 
 
(5) Ist der Haushaltsplan bis zum Beginn des 
Haushaltsjahres nicht festgestellt, gelten die 
Haushaltsansätze und die Kreditermächtigun-
gen des Vorjahres vorläufig weiter. Sieht der 
Haushaltsplanentwurf für das betreffende 
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Jahr niedrigere Haushaltsansätze und eine 
niedrigere Kreditermächtigung vor, gelten 
diese. Die Beiträge sind nach der Beitragsliste 
des Vorjahres vorbehaltlich einer späteren 
Verrechnung zu zahlen. 
 
(6) Die Verbandsversammlung stellt jährlich 
mit dem Haushaltsplan einen fünfjährigen Fi-
nanzplan auf, der mit den Übersichten (§ 3 
Abs. 2 und 3) abzustimmen ist und Umfang 
sowie Zusammensetzung der voraussichtli-
chen Ausgaben und Deckungsmöglichkeiten 
darstellt. Das erste Planungsjahr der Finanz-
planung ist das laufende Haushaltsjahr. Der 
Finanzplan muß in Einnahmen und Ausgaben 
ausgeglichen sein. 
 

16.  § 22 a wird wie folgt gefasst: 
 

  

„§ 22a 
Wirtschaftsplan, Finanzplanung 

 

 § 22 a 
Wirtschaftsplan 

 

 
(1) Der Verband wirtschaftet nach den 
Grundsätzen des kaufmännischen 
Rechnungswesens. Für die Buchfüh-
rung des Verbandes, die Kostenrech-
nung und den Jahresabschluss sind  
§ 19 Absatz 1 Satz 1, 2 erste Alterna-
tive, Absatz 2 und 3, §§ 21, 22  
Absatz 1, §§ 23 und 24 der Eigenbe-
triebsverordnung für das Land Nord-
rhein-Westfalen entsprechend anzu-
wenden.  

 

 (1) Der Verband kann anstelle des Wirtschaf-
tens nach einem Haushaltsplan ein kaufmän-
nisches Rechnungswesen einführen. 
 

 

(2) Die Verbandsversammlung stellt für 
jedes Wirtschaftsjahr vor seinem Be-
ginn den Wirtschaftsplan fest und be-
schließt über den Gesamtbetrag der 
aufzunehmenden Kredite, den Ge-
samtbetrag der Verpflichtungsermäch-
tigungen und den Höchstbetrag der 
Kredite zur Liquiditätssicherung. Der 
Wirtschaftsplan muss ausgeglichen 
sein. Wirtschaftsjahr ist das Kalender-
jahr. 
 

 (2) Die Verbandsversammlung stellt für jedes 
Wirtschaftsjahr vor seinem Beginn den Wirt-
schaftsplan fest und beschließt über den Ge-
samtbetrag der aufzunehmenden Kredite, den 
Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächti-
gungen und den Höchstbetrag der Kassenk-
redite; der Wirtschaftsplan muß in Einnahmen 
und Ausgaben ausgeglichen sein. Wirt-
schaftsjahr ist das Kalenderjahr. § 22 Abs. 5 
gilt entsprechend. 
 

 
(3) Der Wirtschaftsplan besteht aus 
dem Erfolgsplan, dem Vermögensplan 
und der Stellenübersicht. Dem Wirt-
schaftsplan sind als Anlagen der Nach-
weis der Rücklagen und die Finanzpla-
nung beizufügen. Die §§ 15 bis 18 der 

 (3) Der Wirtschaftsplan besteht aus dem Er-
folgsplan und dem Vermögensplan. Dem 
Wirtschaftsplan sind als Anlagen beizufügen 
die Stellenübersicht, der Nachweis der Rück-
lagen und der Finanzplan, der mit den Über-
sichten gemäß § 3 Abs. 2 und 3 abzustimmen 
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Eigenbetriebsverordnung für das Land 
Nordrhein-Westfalen gelten entspre-
chend. 
 

ist. Der Finanzplan muß in Einnahmen und 
Ausgaben ausgeglichen sein. § 14 Abs. 1 und 
§§ 15 bis 18 der Eigenbetriebsverordnung - 
EigVO - (GV. NW. 1988 S. 324) gelten ent-
sprechend. 
 

 
(4) Der von der Verbandsversammlung 
festgestellte Wirtschaftsplan ist unver-
züglich mit seinen Anlagen der Auf-
sichtsbehörde anzuzeigen. 
 

 (4) Für die Buchführung des Verbandes, die 
Kostenrechnung und den Jahresabschluß 
sind §§ 19, 21, 22 Abs. 1 und 3, 23 und 24 der 
Eigenbetriebsverordnung entsprechend an-
zuwenden. 
 

 
(5) Der Wirtschaftsplan ist unverzüg-
lich zu ändern, wenn  
 
1.  das Jahresergebnis sich gegenüber 

dem Erfolgsplan erheblich ver-
schlechtern wird und diese Ver-
schlechterung eine Änderung des 
Vermögensplanes bedingt, 
2.  höhere Kredite erforderlich 
werden, 

3.  im Vermögensplan über- und au-
ßerplanmäßige Ausgaben für Inves-
titionen durch Einsparungen oder 
Mehreinnahmen nicht gedeckt wer-
den können, 

4.  im Vermögensplan weitere Ver-
pflichtungsermächtigungen vorge-
sehen werden sollen oder 

5.  eine erhebliche Vermehrung oder 
Hebung der in der Stellenübersicht 
vorgesehenen Stellen erforderlich 
wird, es sei denn, dass es sich um 
eine vorübergehende Einstellung 
von Aushilfskräften handelt. 

 

 (5) Zur Stärkung einer wirtschaftlichen Be-
triebsführung kann das Ministerium für Um-
welt und Naturschutz, Landwirtschaft und Ver-
braucherschutz (Ministerium) im Einzelfall 
zeitlich begrenzte Abweichungen und Ergän-
zungen unter Beachtung der Grundsätze des 
kaufmännischen Rechnungswesens von und 
zu den in Absatz 3 und 4 genannten Regelun-
gen der Eigenbetriebsverordnung über den 
Wirtschaftsplan, die Jahresrechnung, die 
Buchführung, die Deckungsfähigkeit und die 
Übertragbarkeit zulassen. 

 

(6) Änderungen des Wirtschaftsplanes 
sind der Aufsichtsbehörde unverzüg-
lich anzuzeigen. 
 

 (6) Der von der Verbandsversammlung fest-
gestellte Wirtschaftsplan ist mit seinen Anla-
gen unverzüglich der Aufsichtsbehörde anzu-
zeigen. 
 

 
(7) Zur Stärkung einer wirtschaftlichen 
Betriebsführung kann die Aufsichtsbe-
hörde im Einzelfall zeitlich begrenzte 
Abweichungen und Ergänzungen un-
ter Beachtung der Grundsätze des 
kaufmännischen Rechnungswesens 
von und zu den in Absatz 1 und 3 ge-

 (7) Der Wirtschaftsplan ist unverzüglich zu än-
dern, wenn 
 
1. das Jahresergebnis sich gegenüber dem 

Erfolgsplan erheblich verschlechtern wird 
und diese Verschlechterung eine Ände-
rung des Vermögensplanes bedingt oder 

2. höhere Kredite erforderlich werden oder 
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nannten Regelungen der Eigenbe-
triebsverordnung für das Land Nord-
rhein-Westfalen über den Wirtschafts-
plan, den Jahresabschluss, die Buch-
führung, die Deckungsfähigkeit und die 
Übertragbarkeit zulassen. 
 

3. im Vermögensplan weitere Verpflich-
tungsermächtigungen vorgesehen wer-
den sollen oder 

4. eine erhebliche Vermehrung oder He-
bung der in der Stellenübersicht vorgese-
henen Stellen erforderlich wird, es sei 
denn, daß es sich um eine vorüberge-
hende Einstellung von Aushilfskräften 
handelt. 

 
(8) Ist der Wirtschaftsplan bis zum Be-
ginn des Wirtschaftsjahres nicht fest-
gestellt, gelten die Ansätze und Kredi-
termächtigungen des Vorjahres vorläu-
fig weiter. Sieht der Wirtschaftsplan-
entwurf für das betreffende Jahr niedri-
gere Ansätze und eine niedrigere Kre-
ditermächtigung vor, gelten diese. Die 
Beiträge sind nach der Beitragsliste 
des Vorjahres vorbehaltlich einer spä-
teren Verrechnung zu zahlen.  
 

 (8) Änderungen des Wirtschaftsplanes sind 
der Aufsichtsbehörde anzuzeigen. 
 

(9) Die Verbandsversammlung stellt 
jährlich mit dem Wirtschaftsplan eine 
fünfjährige Finanzplanung auf, die mit 
den Übersichten gemäß § 3 Absatz 2 
abzustimmen ist und Umfang sowie 
Zusammensetzung der voraussichtli-
chen Ausgaben und Deckungsmög-
lichkeiten darstellt. Das erste Pla-
nungsjahr der Finanzplanung ist das 
laufende Wirtschaftsjahr. Die Finanz-
planung muss in den einzelnen Jahren 
ausgeglichen sein. 
 

  

(10) Der Vorstand stellt den Jahresab-
schluss in der ersten Hälfte des Wirt-
schaftsjahres für das vergangene Wirt-
schaftsjahr auf. Die mit der Prüfung 
des Jahresabschlusses betraute Stelle 
soll alle fünf Jahre gewechselt werden. 
Der Jahresabschluss ist nach den Vor-
schriften der Satzung über die Rege-
lung für die für die Öffentlichkeit be-
stimmten Mitteilungen zu veröffentli-
chen. 
 

  

(11) Der Landesrechnungshof hat das 
Prüfungsrecht nach § 111 Absatz 1 der 
Landeshaushaltsordnung in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 26. 
April 1999 (GV. NRW. S. 158), die zu-
letzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom 
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4. Dezember 2012 (GV. NRW. S. 636) 
geändert worden ist.“ 
 

17.  § 24 wird wie folgt geändert: 
 

  

a)  Die Überschrift wird wie folgt ge-
fasst:  

 

  

„§ 24 
Rücklagen, Rechnungs- und 

Prüfungswesen, Wirtschaftsfüh-
rung“ 

 

 § 24 
Rücklagen; Haushalts-, Kassen-, Rech-

nungs- und Prüfungswesen;  
Wirtschaftsführung 

 
b)  In Absatz 1 werden die Wörter 

„Haushaltswirtschaft oder“ und die 
Wörter „Vermögenshaushalts oder“ 
gestrichen. 

 

 (1) Der Verband soll zur Sicherung der Haus-
haltswirtschaft oder Wirtschaftsführung und, 
soweit erforderlich, für Zwecke des Vermö-
genshaushalts oder Vermögensplans sowie 
zur Deckung nicht einziehbarer Beiträge 
Rücklagen in angemessener Höhe bilden. 

 
c)  In Absatz 2 werden die Wörter 

„Haushalts-, Kassen- und“ gestri-
chen. 

 

 (2) Das Nähere zur Wirtschaftsführung und 
zum Haushalts-, Kassen- und Rechnungswe-
sen und das Verfahren für die Rechnungsprü-
fung sind in der Satzung zu regeln. 
 

18.  § 25 wird wie folgt geändert: 
 

 § 25 
Beiträge 

 
 

a)  In Absatz 1 werden die Wörter 
„Haushalts- oder“ gestrichen. 

 

 (1) Die Mitglieder haben dem Verband die 
Beiträge zu leisten, die zur Erfüllung seiner 
Aufgaben und Pflichten, seiner Verbindlich-
keiten und zu einer ordentlichen Haushalts- o-
der Wirtschaftsführung erforderlich sind, so-
weit andere Einnahmen zur Deckung der Aus-
gaben des Verbandes nicht ausreichen. 

 
b)  In Absatz 2 Satz 4 wird das Wort 

„Vermögenshaushalts“ durch das 
Wort „Vermögensplans“ ersetzt. 

 

 (2) Die Beiträge bestehen in Geldleistungen, 
die nach Maßgabe der Satzung fällig werden. 
Der Verband ermittelt spätestens ab dem 
1. Januar 2000 die Beiträge nach betriebswirt-
schaftlichen Grundsätzen. Zu den nach be-
triebswirtschaftlichen Grundsätzen ansatzfä-
higen Kosten gehören auch Entgelte für in An-
spruch genommene Fremdleistungen, Ab-
schreibungen, die nach der vermutlichen Nut-
zungsdauer gleichmäßig zu verteilen sind, so-
wie eine angemessene Verzinsung des auf-
gewandten Kapitals; bei der Verzinsung bleibt 
der aus Zuschüssen Dritter aufgebrachte Ei-
genkapitalanteil außer Betracht. Der Verband 
kann eine Eigenfinanzierung auch mittels an-
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gemessener Direktfinanzierung der Ausga-
bendes Vermögenshaushalts durch Beiträge 
sicherstellen, soweit die nach Satz 1 zu ermit-
telnden Kosten hierdurch nicht unterschritten 
werden. 

 
c)  In Absatz 3 Satz 1 werden die Wör-

ter „§ 4 Abs. 2 Nr. 3 des Wasser-
haushaltsgesetzes, § 24 Abs. 2 des 
Landeswassergesetzes“ durch die 
Wörter „§ 13 Absatz 2 Nummer 4 
des Wasserhaushaltsgesetzes“ er-
setzt. 

 

 (3) Beiträge, die einem Benutzer nach § 4 
Abs. 2 Nr. 3 des Wasserhaushaltsgesetzes, § 
24 Abs. 2 des Landeswassergesetzes aufer-
legt worden sind oder auferlegt werden, gel-
ten als Leistung zu den Beiträgen des Benut-
zers als Mitglied des Verbandes. Das gleiche 
gilt, wenn zwischen dem Benutzer und dem 
Verband eine entsprechende Vereinbarung 
getroffen worden ist. 

 
d)  In Absatz 4 Satz 1 werden die Wör-

ter „zu Beiträgen für die Zeit da-
nach“ durch die Wörter „vor Erlö-
schen seiner Mitgliedschaft nach § 
6 Absatz 2 Satz 2 zu Beiträgen für 
die Zeit nach seinem Ausscheiden“ 
ersetzt. 

 

 (4) Ein ausgeschiedenes Mitglied bleibt zur 
Leistung der für die Zeit bis zu seinem Aus-
scheiden festgesetzten Beiträge verpflichtet; 
es kann auch zu Beiträgen für die Zeit danach 
wie ein Mitglied zu den Aufwendungen des 
Verbandes herangezogen werden, die durch 
das ausscheidende Mitglied verursacht wur-
den und nach dem Ausscheiden nicht vermie-
den werden können. Entsprechendes gilt für 
die Einschränkung der Teilnahme eines Mit-
gliedes an dem Verband. 
 

19.  § 27 wird wie folgt geändert: 
 

 § 27 
Veranlagung 

 
 

a)  In Absatz 1 Satz 1 werden die Wör-
ter „der Einzelpläne“ und die Wörter 
„Haushalts- oder“ gestrichen.  

 

 (1) Auf Grund der Einzelpläne des festgestell-
ten Haushalts- oder Wirtschaftsplanes be-
rechnet der Vorstand nach den Veranla-
gungsrichtlinien die Beiträge. Er führt die Bei-
träge - nach Beitragsgruppen getrennt - mit 
den zugehörigen Berechnungsgrundlagen in 
einer Beitragsliste auf und setzt die Beiträge 
fest. Der Vorstand teilt unverzüglich jedem 
Mitglied seinen Beitrag für die jeweilige Bei-
tragsgruppe, die wesentlichen Berechnungs-
grundlagen hierzu, die Zahlstelle und die Zah-
lungsfrist mit (Beitragsbescheid) und zieht die 
Beiträge ein. 
 
(2) Im Beitragsbescheid ist der Veranlagte auf 
die Möglichkeit der Einsichtnahme in die Bei-
tragsliste und die dazugehörigen Unterlagen 
unter Angabe von Ort und Zeitraum hinzuwei-
sen. Der Beitragsbescheid ist zuzustellen. Ein 
neues Mitglied ist mit dem ersten Beitragsbe-
scheid über bestehende Rechte und Pflichten 
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unter Beifügung von Gesetz, Satzung und 
Veranlagungsrichtlinien zu unterrichten. 
 
(3) Gegen den Beitragsbescheid kann der 
Veranlagte innerhalb eines Monats nach des-
sen Zustellung Widerspruch einlegen. Hilft der 
Vorstand dem Widerspruch nicht ab, legt er 
ihn dem Widerspruchsausschuß vor. 
 
(4) Soweit es für die Verwaltung und die Ar-
beiten des Verbandes erforderlich ist, kann 
der Vorstand vor der Ermittlung und Bestim-
mung des Beitragsverhältnisses vorläufige 
Beiträge nach dem voraussichtlichen Bei-
tragsverhältnis festsetzen. 
 
(5) Ein durch Rechtsbehelf oder Entscheidung 
des Vorstandes entstandener Minder- oder 
Mehrbeitrag eines Mitgliedes des Verbandes 
gegenüber den nach Absatz 1 oder 4 festge-
setzten Beiträgen ist unter den übrigen Mit-
gliedern derselben Beitragsgruppe im Verhält-
nis der von ihnen im Veranlagungsjahr zu leis-
tenden Beiträge aufzuteilen und bei der 
nächstmöglichen Veranlagung auszuglei-
chen. Nicht einziehbare Beiträge sind anteilig 
von allen übrigen Mitgliedern des Verbandes 
zu tragen und ihrem nächsten Jahresbeitrag 
zuzurechnen, soweit keine Deckung aus der 
Rücklage beschlossen wird. 

 
b)  In Absatz 6 Satz 1 werden die Wör-

ter „Haushaltsjahres oder“ und die 
Wörter „eines Nachtrags zum Haus-
haltsplan oder“ gestrichen. 

 

 (6) Werden im Laufe eines Haushaltsjahres  
oder Wirtschaftsjahres Ausgaben erforderlich, 
die nur auf Grund eines Nachtrags zum Haus-
haltsplan oder einer Änderung des Wirt-
schaftsplanes geleistet werden können, sind 
die dafür benötigten Beiträge spätestens im 
darauffolgenden Jahr in einen Nachtrag zur 
Beitragsliste aufzunehmen. Für die Aufstel-
lung und Festsetzung der Nachtragsliste so-
wie für die Veranlagung gelten die Absätze 1 
bis 4 entsprechend. 
 
(7) Wer seinen Beitrag oder sonstige öffent-
lich-rechtliche Forderungen in Geld nicht 
rechtzeitig leistet, hat nach Maßgabe des § 
240 der Abgabenordnung einen Säumniszu-
schlag zu zahlen, den der Vorstand festsetzt 
und einzieht. 
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20.  In § 28 Absatz 2 Satz 2 wird das Wort 
„Innenministerium“ durch die Wörter 
„für Inneres zuständige Ministerium“ er-
setzt. 

 

 § 28 
Rechtliche Eigenschaft der Beiträge,  

Vollstreckung 
 

(1) Die Beitragspflichten auf Grund dieses Ge-
setzes sind öffentliche Lasten (Abgaben). Sie 
ruhen auf den Grundstücken, Bergwerken 
und Anlagen, mit denen der jeweilige Eigentü-
mer als Mitglied an dem Verband teilnimmt. 
 
(2) Für die Beitreibung der Beitragsforderun-
gen und der sonstigen öffentlich-rechtlichen 
Forderungen in Geld ist Vollstreckungsbe-
hörde der Vorstand, der sich zur Durchfüh-
rung der Vollstreckung der Gemeinden oder 
Gemeindeverbände bedienen kann. Das In-
nenministerium bestimmt durch Rechtsver-
ordnung den an die in Anspruch genommene 
Gemeinde oder den in Anspruch genomme-
nen Gemeindeverband abzuführenden Kos-
tenbeitrag je Vollstreckungsersuchen. 
 
(3) Die Beitreibung kann auch gegen den 
Pächter oder denjenigen anderen Nutzungs-
berechtigten der zum Verband gehörenden 
Grundstücke und Anlagen gerichtet werden, 
der sein Recht vom Eigentümer herleitet, bei 
Nutzung eines Teiles nur wegen des hierauf 
entfallenden Beitragsteiles; zu den Nutzungs-
berechtigten gehört auch der Mieter einer An-
lage oder einer gesonderten Arbeitsstelle in 
einer Anlage. Dies gilt nicht, wenn die von 
dem Nutzungsberechtigten rechtmäßig aus-
geübte Nutzungsart wesentlich von der Nut-
zungsart abweicht, aus der die Beitragspflicht 
des Eigentümers entstanden ist. Die Frist für 
das Rechtsmittel nach § 27 Abs. 3 beginnt für 
den Nutzungsberechtigten mit der Zustellung 
der Aufforderung, den Beitrag zu leisten. 
 
(4) Für die Verjährung von Beiträgen und 
sonstigen öffentlich-rechtlichen Forderungen 
in Geld sind die Vorschriften der Abgabenord-
nung über die Zahlungsverjährung (§§ 228 bis 
232) entsprechend anzuwenden. 
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21.  § 29 Absatz 1 Satz 1 wird wie folgt ge-
ändert: 

 

 § 29 
Widerspruchsausschuß 

 
(1) Der Widerspruchsausschuß besteht aus 
 

a)  In Nummer 1 werden nach dem 
Wort „Landesbeamten“ die Wörter 
„oder tarifbeschäftigten Person“ ein-
gefügt. 

 

 1. einer oder einem von der Aufsichtsbe-
hörde zur oder zum Vorsitzenden zu be-
rufenden Landesbeamtin oder Landesbe-
amten, die oder der die Befähigung zum 
Richteramt besitzt, 

 
b) In Nummer 2 werden nach dem 

Wort „Beamten“ die Wörter „oder 
vergleichbaren tarifbeschäftigten 
Person“ eingefügt. 

 

 2. einer oder einem von der Aufsichtsbe-
hörde zu berufenden höheren techni-
schen Beamtin oder Beamten der staatli-
chen Umweltverwaltung, 

3. sechs weiteren von der Verbandsver-
sammlung zu wählenden Mitgliedern. Die 
Voraussetzungen nach § 13 Abs. 1 und 2 
müssen vorliegen. Die Mitglieder nach § 
6 Abs. 1 Satz 1 Nrn. 1 bis 4 müssen min-
destens durch je ein Mitglied vertreten 
sein. 

 
Die Mitglieder des Widerspruchsausschusses 
dürfen nicht dem Verbandsrat angehören. 
 
(2) Für jedes Mitglied wird in gleicher Weise 
eine Stellvertreterin oder ein Stellvertreter be-
rufen oder gewählt. 
 
(3) Die Amtszeit des Widerspruchsausschus-
ses beträgt fünf Jahre. Wiederberufung und 
Wiederwahl sind zulässig. Die Mitglieder und 
ihre Stellvertreterinnen oder Stellvertreter füh-
ren nach Beendigung der Amtszeit ihr Amt 
weiter, bis der neue Widerpruchsausschuß 
gebildet ist. Scheidet ein Mitglied gemäß Ab-
satz 1 Satz 1 Nr. 1 oder 2 aus seinem Haupt-
amt aus, ist seine Abberufung zulässig. Im üb-
rigen gilt § 13 Abs. 6 entsprechend. 
 
(4) Die Mitglieder des Widerspruchsaus-
schusses sind an Weisungen nicht gebunden. 
 
(5) Der Widerspruchsausschuß regelt sein 
Verfahren in einer Verfahrensordnung. 
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22.  In § 34 Absatz 1 Satz 2 werden die 

Wörter „Ministerium für Umwelt und 
Naturschutz, Landwirtschaft und Ver-
braucherschutz“ durch die Wörter „für 
Umwelt zuständige Ministerium“ er-
setzt. 

 

 § 34 
Aufsicht 

 
(1) Der Verband steht unter der Aufsicht des 
Staates. Aufsichtsbehörde ist das Ministerium 
für Umwelt und Naturschutz, Landwirtschaft 
und Verbraucherschutz (Ministerium). 
 
(2) Die Aufsicht stellt sicher, daß der Verband 
die ihm obliegenden Aufgaben und Pflichten 
nach geltendem Recht und im Einklang mit 
den wasserwirtschaftlichen Zielsetzungen 
des Landes erfüllt. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
23. In § 36 Absatz 2 werden jeweils die 

Wörter „Haushalts- oder“ gestrichen. 
 

 § 36 
Anordnung und Aufhebung von  

Maßnahmen 
 
(1) Erfüllt der Verband die ihm nach Gesetz 
oder Satzung obliegenden Aufgaben oder 
Pflichten nicht, nicht rechtzeitig oder nicht im 
erforderlichen Umfang, kann die Aufsichtsbe-
hörde anordnen, daß er innerhalb einer be-
stimmten Frist das Notwendige veranlaßt. Die 
Aufsichtsbehörde hat die geforderte Handlung 
im einzelnen zu bezeichnen. Sie kann ihre An-
ordnung, wenn sie nicht befolgt worden ist, 
anstelle und auf Kosten des Verbandes selbst 
durchführen oder von einem anderen durch-
führen lassen. Die aufsichtsbehördliche Frist-
setzung und Anordnung ersetzt die erforderli-
chen Entscheidungen der Verbandsorgane. 
 
(2) Kommt der Verband einer rechtlichen Ver-
pflichtung nicht nach und unterläßt oder ver-
weigert er es, die dafür erforderlichen Mittel in 
den Haushalts- oder Wirtschaftsplan aufzu-
nehmen oder außerplanmäßig zu genehmi-
gen, kann die Aufsichtsbehörde unter Anfüh-
rung der Gründe die Aufnahme der erforderli-
chen Mittel in den Haushalts- oder Wirt-
schaftsplan verfügen oder die außerplanmä-
ßigen Ausgaben feststellen und die Einzie-
hung der erforderlichen Beiträge anordnen. 
 
(3) Der Vorstand hat Beschlüsse der Ver-
bandsversammlung und des Verbandsrates, 
die gegen Gesetz oder Satzung verstoßen, 
schriftlich unter Darlegung der Gründe zu be-
anstanden. Die Beanstandung hat aufschie-
bende Wirkung. Heben die Verbandsver-
sammlung oder der Verbandsrat beanstan-
dete Beschlüsse nicht auf, entscheidet die 
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Aufsichtsbehörde über die Rechtmäßigkeit 
der Beanstandung. Die aufschiebende Wir-
kung bleibt bestehen. 
 
(4) Die Aufsichtsbehörde ist berechtigt, Be-
schlüsse und Anordnungen des Verbandes, 
die das Gesetz oder die Satzung verletzen o-
der den Aufgaben und Pflichten des Verban-
des zuwiderlaufen, innerhalb von sechs Mo-
naten aufzuheben und zu verlangen, daß 
Maßnahmen, die auf Grund solcher Be-
schlüsse oder Anordnungen getroffen sind, 
rückgängig gemacht werden. 
 

24.  § 38 wird wie folgt geändert: 
 

 § 38 
Genehmigung von Geschäften 

 
(1) Der Verband bedarf der Genehmigung 
durch die Aufsichtsbehörde 
 
1. für Geschäfte im Sinne von § 17 Abs. 5 

Nr. 7, 
2. zur unentgeltlichen Veräußerung von 

Vermögensgegenständen mit erhebli-
chem Wert, zur unentgeltlichen Überlas-
sung der Nutzung von Vermögensgegen-
ständen auf Dauer, soweit die Nutzung 
einen erheblichen Wert darstellt, sowie 
zur entgeltlichen Veräußerung von Ver-
mögensgegenständen, wenn der Erlös 
nicht dem Vermögenshaushalt des Ver-
bandes zugeführt wird, 

3. zur Gewährung von Darlehen über 
10 000 Euro an Beschäftigte des Verban-
des, auch soweit diese ausgeschieden 
sind, sowie für alle sonstigen Darlehen an 
Stellen außerhalb des Verbandes, 

4. zu Verträgen mit den in § 16 Abs. 1 und 
4, § 19 Abs. 1 Satz 1, § 29 Abs. 1 und 2 
aufgeführten Personen, soweit es sich 
nicht um Dienstverträge oder um Ge-
schäfte der laufenden Verwaltung han-
delt, 

 
a)  Absatz 1 wird wie folgt geändert: 

 
  

 aa)  Satz 1 Nummer 5 wird wie folgt 
gefasst: 

 

  

  „5. zur Bestellung von Sicher-
heiten aller Art, insbesondere 
über das Eingehen von Bürg-
schaften, Patronatserklärungen 

 5. zur Bestellung von Sicherheiten und zur 
Übernahme von Bürgschaften, Garantien 
oder sonstigen Gewährleistungen, wenn 
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und Gewährverträgen ohne 
Rücksicht auf die Höhe der Ver-
pflichtung.“ 

 

die Höhe der Belastung nicht in einem an-
gemessenen Verhältnis zu der Finanz-
kraft des Verbandes steht. 

 
 bb)  Satz 2 wird aufgehoben. 

 
 Das Nähere zu den Nummern 2 und 5 regelt 

die Satzung. 
 

 
b)  Nach Absatz 1 werden die folgen-

den Absätze 2 und 3 eingefügt: 
 

  

 „(2) Der Beschluss nach § 17  
Absatz 5 Nummer 7 ist unter folgen-
den Maßgaben genehmigungsfä-
hig: 

 

  

 1.  Die Bildung beziehungsweise 
der Eintritt ist zur Erfüllung der 
verbandseigenen Aufgaben 
zwar nicht erforderlich, aber 
dienlich, 

 

  

 2. es besteht ein Zusammenhang 
mit den hoheitlichen Verbands-
aufgaben, die selbst beim Ver-
band verbleiben, 

 

  

 3.  die Ausführung der dem Ver-
band nach Gesetz und Satzung 
obliegenden Aufgaben wird 
nicht beeinträchtigt, 

 

  

 4.  es besteht keine Interessens-
kollision mit dem Verband und 

 

  

 5.  § 3 Absatz 3 des Vergütungsof-
fenlegungsgesetzes vom  
17. Dezember 2009 (GV. NRW. 
S. 950) in der jeweils geltenden 
Fassung findet Anwendung. 

 

  

 (3) Das Nähere zu Absatz 1  
Nummer 2 und 5 regelt die Sat-
zung.“ 

 

  

c)  Der bisherige Absatz 2 wird  
Absatz 4. 

 

 (2) Geschäfte nach Absatz 1, die der Verband 
ohne die erforderliche Genehmigung vor-
nimmt, sind unwirksam. Die Gewährung von 
Darlehen an Mitglieder der Verbandsorgane 
und des Widerspruchsausschusses ist unzu-
lässig. 
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25.  Die Überschrift des Zehnten Teils wird 
wie folgt gefasst: 

 
„Zehnter Teil 
Auflösung“ 

 
 

 Zehnter Teil 

Gebühren, Auflösung, Übergangsvor-
schrift 

 

26.  § 39 wird aufgehoben. 
 

 § 39 
Freiheit von Gebühren 

 

(1) Für den Grunderwerb sowie für Ge-
schäfte und Unternehmen des Verbandes 
zur unmittelbaren Durchführung seiner Auf-
gaben werden Gebühren nicht erhoben; dies 
gilt nicht für Amtshandlungen der in § 8 Abs. 
4 des Gebührengesetzes für das Land Nord-
rhein-Westfalen genannten Behörden. 

(2) Die Befreiung ist ohne Nachprüfung zu-
zugestehen, wenn die Aufsichtsbehörde des 
Verbandes bescheinigt, daß der Grunder-
werb, das Geschäft oder das Unternehmen 
der unmittelbaren Durchführung seiner Auf-
gaben dient. 

 
27.  Artikel 3 wird wie folgt geändert: 
 

a)  Die Überschrift wird wie folgt gefasst: 
 

„Artikel 3 
Inkrafttreten“ 

  
 
 
 

Artikel 3 
Inkrafttreten, Berichtspflicht 

 
 
b)  Satz 2 wird aufgehoben. 

 

 Artikel 1 und 2 treten am 1.Juli 1990 in Kraft. 
Über die Erfahrungen mit diesem Gesetz be-
richtet die Landesregierung dem Landtag bis 
zum 31. Dezember 2009. 
 
 

Artikel 11 
Änderung des Wupperverbandsgesetzes 
 
 
Das Wupperverbandsgesetz vom 15. De-
zember 1992 (GV. NRW. 1993 S. 40), das 
zuletzt durch Artikel 10 des Gesetzes vom 
21. März 2013 (GV. NRW. S. 148) geändert 
worden ist, wird wie folgt geändert: 
 
1.  Die Inhaltsübersicht wird wie folgt geän-

dert: 
 

  
Gesetz über den Wupperverband 
(Wupperverbandsgesetz - WupperVG -) 
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a)  Die Angabe zum Sechsten Teil wird 
wie folgt gefasst: 

 
 
 

„Sechster Teil:  
Finanzplanung, Wirtschaftsfüh-

rung und Rechnungswesen, Bei-
träge“ 

 
b)  Die Angabe zu § 22 wird wie folgt ge-

fasst: 
 
 „§ 22 (weggefallen)“ 
 
c)  Die Angabe zu § 22 a wird wie folgt 

gefasst: 
 

„§ 22a Wirtschaftsplan, Finanzpla-
nung“ 

 
 
d)  Die Angabe zu § 24 wird wie folgt ge-

fasst: 
 

„§ 24 Rücklagen, Rechnungs- und 
Prüfungswesen, Wirtschafts-
führung“ 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

Sechster Teil: 
Haushaltsplan, Finanzplan, Wirtschafts-

führung 
und Rechnungswesen, Beiträge 

 
 
 
 

§ 22  Haushaltsplan, Finanzplan 
 
 
 
 
§ 22a  Wirtschaftsplan 
§ 23 Über- und außerplanmäßige Ausga-

ben 
 
 
 
 
§ 24  Rücklagen; Haushalts-, Kassen-, 

Rechnungs- und Prüfungswesen; 
Wirtschaftsführung 

§ 25   Beiträge 
§ 26   Beitragsmaßstab 
§ 27   Veranlagung 
§ 28  Rechtliche Eigenschaft der Beiträge, 

Vollstreckung 
 
 

e)  Die Angabe zum Zehnten Teil wird 
wie folgt gefasst: 

 
„Zehnter Teil: 

Auflösung, Inkrafttreten“ 
 

f)  Die Angabe zu § 39 wird wie folgt ge-
fasst: 

 
„§ 39  (weggefallen)“ 

 
g)  Die Angabe zu § 41 wird wie folgt ge-

fasst: 
 

„§ 41  (weggefallen)“ 
 

  
 
 

Zehnter Teil: 
Gebühren, Auflösung, Übergangsvor-

schrift, Inkrafttreten 
 
 
 
§ 39  Freiheit von Gebühren 
§ 40  Auflösung 
 
 
 
§ 41  Übergangsvorschrift 
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h)  Die Angabe zu § 42 wird wie folgt ge-
fasst: 
 
„§ 42  Inkrafttreten“ 

 

 
 
§ 42  Inkrafttreten, Berichtspflicht 
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2.  Dem § 1 wird folgender Absatz 3 ange-
fügt: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 „(3) Der Verband ist berechtigt, das 

kleine Landessiegel in abgewandelter 
Form zu verwenden.“ 

 

 § 1 
Rechtsform, Name, Sitz 

 
(1) Der im Verbandsgebiet (§ 5) tätige Was-
ser- und Bodenverband mit dem Namen 
,,Wupperverband" wird durch dieses Gesetz 
in eine Körperschaft des öffentlichen Rechts 
mit gleichem Namen umgebildet. Der Wup-
perverband ist keine Gebietskörperschaft. Er 
dient dem Wohl der Allgemeinheit und dem 
Nutzen seiner Mitglieder. 
 
(2) Der Sitz des Verbandes im Verbandsge-
biet wird durch die Satzung bestimmt. 
 

3.  Dem § 2 Absatz 4 werden folgende 
Sätze angefügt: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 § 2 
Aufgaben des Verbandes 

 
(1) Der Verband hat im Verbandsgebiet fol-
gende Aufgaben: 
 
1.  Regelung des Wasserabflusses ein-

schließlich Ausgleich der Wasserführung 
und Sicherung des Hochwasserabflusses 
der oberirdischen Gewässer oder Ge-
wässerabschnitte und in deren Einzugs-
gebieten; 

2.  Unterhaltung oberirdischer Gewässer o-
der Gewässerabschnitte und der mit 
ihnen in funktionellem Zusammenhang 
stehenden Anlagen; 

3.  Rückführung ausgebauter oberirdischer 
Gewässer in einen naturnahen Zustand; 

4.  Vermeidung, Minderung, Beseitigung 
und Ausgleich wasserwirtschaftlicher und 
damit in Zusammenhang stehender öko-
logischer, durch Einwirkungen auf den 
Grundwasserstand hervorgerufener oder 
zu erwartender nachteiliger Veränderun-
gen; 

5. Beschaffung und Bereitstellung von Was-
ser zur Trink- und Betriebswasserversor-
gung sowie zur Ausnutzung der Wasser-
kraft; 

6.  Abwasserbeseitigung nach Maßgabe des 
Landeswassergesetzes; 

7.  Entsorgung der bei der Durchführung der 
Verbandsaufgaben anfallenden Abfälle; 
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 „In Fällen besonderer Eilbedürftigkeit 

entscheidet der Verbandsrat über die 
Auftragsübernahme. Der Verbandsver-
sammlung ist die Auftragsübernahme in 
der nächsten Sitzung bekannt zu ge-
ben.“ 

 

8.  Vermeidung, Minderung, Beseitigung 
und Ausgleich eingetretener oder zu er-
wartender, auf Abwassereinleitungen o-
der sonstige Ursachen zurückzuführen-
der nachteiliger Veränderungen des 
oberirdischen Wassers; 

9.  Ermittlung der wasserwirtschaftlichen 
Verhältnisse, soweit es die Verbandsauf-
gaben erfordern. 

 
(2) Auf Beschluß der Verbandsversammlung 
kann der Verband im Einvernehmen mit Ab-
wasserbeseitigungspflichtigen außerhalb 
des Verbandsgebietes und im Benehmen mit 
dem örtlich zuständigen Abwasserverband 
deren Abwasser zur Behandlung in ver-
bandseigene Abwasserbehand-lungsanla-
gen übernehmen, anfallende Klärschlämme 
und sonstige feste Stoffe entsorgen sowie im 
Zusammenhang damit weitere Maßnahmen 
der Abwasserbeseitigung auch außerhalb 
des Verbandsgebietes durchführen. Der Be-
schluß der Verbandsversammlung bedarf 
der Genehmigung durch die Aufsichtsbe-
hörde. Für die Rückübertragung gelten die 
Bestimmungen dieses Absatzes entspre-
chend. 
 
(3) Aufgaben, die nach Absatz 1 dem Ver-
band zugewiesen sind, haben die bisher 
dazu Verpflichteten weiter zu erfüllen, bis der 
Verband sie übernimmt. 
 
(4) Der Verband kann auf Beschluß der Ver-
bandsversammlung Aufträge übernehmen, 
die zur Erfüllung seiner Aufgaben zwar nicht 
erforderlich, aber dienlich sind und mit sei-
nen Aufgaben im Zusammenhang stehen. 
Die Kosten trägt der Auftraggeber. Der Ver-
band darf die Aufträge nur übernehmen, 
wenn die Ausführung der ihm nach Gesetz 
und Satzung obliegenden Aufgaben nicht 
beeinträchtigt wird und nicht zu einer Interes-
senkollision führt. 
 

4.  § 3 wird wie folgt geändert:  § 3 
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a)  Dem Absatz 1 werden folgende 

Sätze angefügt: 
 
 
 
 
 
 „Bei Planung, Bau und Betrieb der 

Anlagen nach Satz 1 können die 
Möglichkeiten der Anlage zur Ener-
gieerzeugung genutzt werden, so-
fern dies mit der Erledigung der 
Aufgaben nach § 2 vereinbar ist. 
Dabei können Anlagen zur Energie-
erzeugung, die in einem funktiona-
len Zusammenhang mit Anlagen 
nach Satz 1 stehen, geplant, ge-
baut, betrieben und unterhalten 
werden.“ 

 
b)  Absatz 2 wird wie folgt gefasst: 
 
 „(2) Der Verband stellt über die zur 

Erfüllung seiner Aufgaben und 
übernommenen Pflichten erforderli-
chen Unternehmen, die in einem 
Zeitraum von jeweils sechs Jahren 
durchzuführen sind, Übersichten 
auf (Sechsjahres-übersichten). 
Satz 1 gilt nicht für die Aufgaben 
nach § 53 Absatz 1 des Lan-
deswassergesetzes vom 25. Juni 
1995 (GV. NRW. S. 133).“ 

 
c)  Absatz 3 wird aufgehoben. 

 

Unternehmen des Verbandes, Übersich-
ten 

 
(1) Unternehmen des Verbandes sind Pla-
nung, Bau, Betrieb und Unterhaltung der für 
die Aufgabenerledigung notwendigen Anla-
gen sowie alle sonstigen für die Durchfüh-
rung der Aufgaben erforderlichen Ermittlun-
gen und Arbeiten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(2) Der Verband stellt unbeschadet des Ab-
satzes 3 über die zur Erfüllung seiner Aufga-
ben und übernommenen Pflichten erforderli-
chen Unternehmen, die in einem Zeitraum 
von jeweils fünf Jahren durchzuführen sind, 
Übersichten auf (Fünfjahresübersichten). 
 
 
 
 
 
 
(3) Der Verband legt der Aufsichtsbehörde 
eine Übersicht über die zeitliche Abfolge und 
die geschätzten Kosten der zur Erfüllung der 
Abwasserbeseitigungspflicht noch notwendi-
gen Baumaßnahmen vor. Dabei ist mit dem 
Jahr des Baubeginns anzugeben, welche 
Maßnahmen in den ersten fünf Jahren vor-
gesehen sind; für die übrigen Maßnahmen 
genügt die Angabe, ob sie für den sich an-
schließenden Zeitraum von sieben Jahren 
vorgesehen sind oder ob sie frühestens nach 
Ablauf von zwölf Jahren begonnen werden 
können. Die Übersicht ist jeweils im Abstand 
von fünf Jahren erneut vorzulegen. Die Auf-
sichtsbehörde kann dem Verband für ein-
zelne zur Erfüllung der Abwasserbeseiti-
gungspflicht notwendige Baumaßnahmen 
angemessene Fristen setzen, wenn 
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a)  solche Maßnahmen in der Übersicht 

nicht aufgeführt oder erst nach Ablauf 
eines unangemessen langen Zeitraums 
vorgesehen sind, 

b) die Fristsetzung zur zeitlichen Abstim-
mung mit den von einer Gemeinde 
durchzuführenden Maßnahmen erfor-
derlich ist oder 

c)  der Verband die Durchführung entge-
gen den Angaben in der Übersicht ohne 
zwingenden Grund verzögert. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.  In § 4 Absatz 3 Satz 1 werden nach dem 

Wort „Abwasserbeseitigung“ die Wörter 
„nach § 46 Absatz 1 Nummer 2 erster 
Halbsatz des Landeswassergesetzes“ 
eingefügt.  

 

 § 4 
Übernahme von Aufgaben 

 
(1) Der Verband kann Aufgaben nach § 2 
Abs. 1, die einer Gebietskörperschaft, einem 
Wasser- und Bodenverband oder einem öf-
fentlich-rechtlichen Zweckverband im Ver-
bandsgebiet obliegen, nur im Einvernehmen 
mit der betroffenen Gebietskörperschaft oder 
dem betroffenen Verband auf Beschluß der 
Verbandsversammlung ganz oder teilweise 
übernehmen. Der Beschluß bedarf der Ge-
nehmigung durch die Aufsichtsbehörde des 
Wupperverbandes. Kommt das Einverneh-
men mit einem Wasser- und Bodenverband 
nicht zustande, entscheidet auf Antrag die 
Aufsichtsbehörde des Wupperverbandes. 
Liegt die Übernahme der Aufgabe durch den 
Wupperverband im öffentlichen Interesse, 
kann die Aufsichtsbehörde des Wupperver-
bandes die Übernahme gegenüber dem be-
troffenen Wasser- und Bodenverband anord-
nen. 
 
(2) Für die Übertragung von Aufgaben des 
Wupperverbandes auf eine Gebietskörper-
schaft, einen Wasser- und Bodenverband o-
der einen öffentlich-rechtlichen Zweckver-
band im Verbandsgebiet gilt Absatz 1 ent-
sprechend. 
 
(3) Die Bestimmungen der Absätze 1 und 2 
gelten nicht für die Aufgabe der Abwasser-
beseitigung, soweit diese den in Absatz 1 ge-
nannten Aufgabenträgern obliegt. Die Best-
immungen der Absätze 1 und 2 gelten nicht 
für die Aufgabe gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 7, so-
weit diese unter § 5 Abs. 8 des Landesabfall-
gesetzes fällt. 
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(4) Die bis zum 28. Februar 2007 beste-
hende Aufgabenwahrnehmung auf dem Ge-
biet der Abwasserbeseitigung durch den 
Verband und die in Absatz 1 genannten Auf-
gabenträger bleibt unberührt. 
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6.  § 11 Absatz 3 wird wie folgt geändert: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a)  In Nummer 7 werden die Wörter 
„Haushalts-, Kassen- und“ gestri-
chen. 

 
b) In Nummer 8 wird der Punkt am 

Ende durch das Wort „und“ er-
setzt. 

 
c)  Folgende Nummer 9 wird ange-

fügt: 
 

„9.  die Art der Ausweisung und 
Abrechnung gegenüber dem 
vorteilhabenden Mitglied für 
die nach § 4 Absatz 1 über-
nommenen Aufgaben.“ 

 

 § 11 
Satzung 

 
(1) Die Satzung regelt die inneren Verhält-
nisse des Verbandes, soweit sie sich nicht 
bereits aus diesem Gesetz ergeben. 
 
(2) Über die Satzung und ihre Änderungen 
beschließt die Verbandsversammlung; die 
Satzung und ihre Änderungen bedürfen der 
Genehmigung durch die Aufsichtsbehörde. 
 
(3) Die Satzung bestimmt insbesondere: 
 
1.  den Sitz des Verbandes (§ 1 Abs. 2), 
2.  die Mindestbeiträge für die Begründung 

der Mitgliedschaft (§ 6 Abs. 2), 
3. die Aufstellung und Führung des Verzeich-

nisses der Mitglieder (§ 6 Abs. 3), 
4.  die Beitragseinheit, die zur Entsendung 

einer Delegierten oder eines Delegier-
ten berechtigt (§ 12 Abs. 2), 

5.  das Nähere über die Bildung von 
Stimmgruppen (§ 12 Abs. 3), 

6.  die Wertgrenzen für Geschäfte und 
sonstige Angelegenheiten von heraus-
ragender Bedeutung, bei deren Errei-
chen oder Überschreiten die Zustim-
mung des Verbandsrates einzuholen ist 
(§ 17 Abs. 5 Nr. 12), 

7.  das Nähere zum Haushalts-, Kassen- 
und Rechnungswesen, zur Wirtschafts-
führung und das Verfahren für die Rech-
nungsprüfung (§ 24 Abs. 2), 

8.  die Formen der Bekanntmachungen (§ 
33). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(4) Die Satzung und jede Änderung sind auf 
Kosten des Verbandes im Gesetz- und Ver-
ordnungsblatt für das Land Nordrhein-West-
falen bekanntzumachen. 
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(5) Die Verletzung von Verfahrens- oder 
Formvorschriften dieses Gesetzes kann ge-
gen die Satzung nach Ablauf eines Jahres 
seit ihrer Verkündung nicht mehr geltend ge-
macht werden, es sei denn, 
 
a)  eine vorgeschriebene Genehmigung 

fehlt, 
b)  die Satzung ist nicht ordnungsgemäß 

öffentlich bekanntgemacht worden, 
c)  der Vorstand hat den Beschluß der Ver-

bandsversammlung vorher beanstandet 
oder 

d) der Form- oder Verfahrensmangel ist ge-
genüber dem Verband vorher gerügt 
und dabei die verletzte Rechtsvorschrift 
und die Tatsache bezeichnet worden, 
die den Mangel ergibt. 

 
Bei der öffentlichen Bekanntmachung der 
Satzung und ihrer Änderungen ist auf die 
Rechtsfolge nach Satz 1 hinzuweisen. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 § 12 
Verbandsversammlung 

 
(1) Die Verbandsversammlung besteht aus 
den Delegierten der Mitglieder gemäß Ab-
satz 2 und 3 und einer oder einem Delegier-
ten gemäß Absatz 4. Die Gesamtzahl der 
Delegierten wird durch die Satzung be-
stimmt. 
 
(2) Jede in der Satzung festzusetzende Ein-
heit an Jahresbeiträgen (Beitragseinheit) be-
rechtigt zur Entsendung einer oder eines De-
legierten. Ein Mitglied entsendet in die Ver-
bandsversammlung so viele Delegierte mit je 
einer Stimme, wie es aufgrund seiner Jah-
resbeiträge an vollen Beitragseinheiten er-
reicht. Kein Mitglied darf mehr als zwei Fünf-
tel aller Delegierten stellen. Die nach Satz 3 
über zwei Fünftel aller Beitragseinheiten hin-
ausgehenden Beiträge eines Mitgliedes be-
rechtigen nicht zur Entsendung von Dele-
gierten oder zur Bildung von und zum Eintritt 
in Stimmgruppen (Absatz 3). Bei der Ermitt-
lung der Beitragseinheiten eines Mitgliedes 
ist sein durchschnittlicher Jahresbeitrag aus 
den letzten drei Jahren vor der Neubildung 
der Verbandsversammlung zugrunde zu le-
gen; bei einer Mitgliedschaft von weniger als 
drei Jahren gilt der letzte vor der Neubildung 
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7.  In § 12 Absatz 2 Satz 7 werden die Wör-

ter „§ 65 Abs. 2 des Landeswasserge-
setzes bleibt“ durch die Wörter „§ 2 Ab-
satz 2 des Abwasserabgabengesetzes 

Nordrhein-Westfalen vom einsetzen: 
Ausfertigungsdatum und Fundstelle des 
Abwasserabgabengesetzes Nordrhein-

Westfalen und das Wasserentnahme-
entgelt gemäß § 2 des Wasserentnah-
meentgeltgesetzes des Landes Nord-
rhein-Westfalen vom 27. Januar 2004 
(GV. NRW. S. 30), das zuletzt durch Ar-
tikel 1 des Gesetzes vom 9. Dezember 
2014 (GV. NRW. S. 884) geändert wor-
den ist, bleiben“ ersetzt.  

 

der Verbandsversammlung vom Vorstand 
festgesetzte Jahresbeitrag. Solange Jahres-
beiträge einzelner Mitglieder noch nicht fest-
stehen, gilt der vom Vorstand festgesetzte 
Beitrag. Die Abwasserabgabe gemäß § 65 
Abs. 2 des Landeswassergesetzes bleibt bei 
der Ermittlung der Beitragseinheiten unbe-
rücksichtigt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(3) Mit den Jahresbeiträgen, die eine volle 
Beitragseinheit nicht erreichen oder darüber 
hinausgehen (Beitragsteileinheiten), können 
sich die Mitglieder zu Stimmgruppen zusam-
menschließen. Jede Stimmgruppe hat so 
viele Delegierte mit je einer Stimme, wie sie 
mit den zusammengelegten Beiträgen oder 
Beitragsteilen volle Beitragseinheiten auf 
sich vereinigt. Jedes Mitglied kann sich nur 
an einer Stimmgruppe beteiligen. Jede 
Stimmgruppe wählt ihre Delegierten und ent-
sendet sie in die Verbandsversammlung. 
Das Nähere über die Bildung von Stimm-
gruppen und die Wahl ihrer Delegierten re-
gelt die Satzung. 
 
(4) Der Verbandsversammlung gehört ferner 
eine Delegierte oder ein Delegierter an, die 
oder der gewähltes Mitglied der Landwirt-
schaftskammer ist und von dieser entsandt 
wird. Die oder der Delegierte hat in der Ver-
bandsversammlung eine Stimme. 
 

8.  
 
 
 § 13 wird wie folgt geändert: 
 

a)  In Absatz 1 werden nach den 
Wörtern „dem Mitglied“ die Wörter 
„oder bei einer Anstalt des öffent-
lichen Rechts des Mitgliedes nach 

 § 13 
Delegierte in der Verbandsversammlung 

 
(1) Delegierte oder Delegierter gemäß § 12 
Abs. 2 und 3 kann nur sein, wer selbst Mit-
glied des Verbandes ist, wer bei dem Mit-
glied beruflich tätig ist, wer bei juristischen 
Personen vertretungsberechtigt ist oder den 
Organen des Mitgliedes angehört. 
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§ 114a der Gemeindeordnung für 
das Land Nordrhein-Westfalen in 
der Fassung der Bekanntma-
chung vom 14. Juli 1994 (GV. 
NRW. S. 666), die zuletzt durch 
Gesetz vom 3. Februar 2015 (GV. 
NRW. S. 208) geändert worden 
ist,“ eingefügt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
b)  Dem Absatz 4 wird folgender Satz 

angefügt:  
 
 
 
 „Zur Angleichung der verbandli-

chen Wahlperiode an die der 
Kommunen und Kreise wird für 
die Verbandsversammlung die 
Amtszeit der Delegierten im Jahr 
2018 einmalig bis zum 31. De-
zember 2020 verlängert.“ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
(2) Ein Mitglied darf nicht durch eine Dele-
gierte oder einen Delegierten vertreten wer-
den, die oder der in einem Dienstverhältnis 
zu einem anderen Mitglied steht. Dies gilt 
nicht für Delegierte gemäß § 12 Abs. 3. 
 
(3) Die oder der Delegierte gemäß § 12 Abs. 
4 darf nicht Mitglied oder Pächter eines Mit-
gliedes sein. 
 
(4) Die Delegierten werden für fünf Jahre in 
die Verbandsversammlung entsandt. In den 
letzten drei Monaten vor Beendigung der 
Amtszeit sind die Delegierten für die nächste 
Amtszeit zu benennen. Wiederwahl und Wie-
derberufung sind zulässig. 
 
 
 
 
 
 
(5) Von einer Gebietskörperschaft dürfen 
nicht mehr Vertreterinnen oder Vertreter der 
Verwaltung als Mitglieder der Vertretung der 
Gebietskörperschaft entsandt werden. Min-
destens die Hälfte aller Delegierten der 
Kreise, Städte und Gemeinden muß einer 
Vertretung der Gebietskörperschaften ange-
hören. Dies gilt auch für die Bildung von 
Stimmgruppen nach § 12 Abs. 3. 
 
(6) Das Amt als Delegierte oder Delegierter 
erlischt vorzeitig durch Abwahl oder Abberu-
fung, durch Ungültigkeit der Wahl aufgrund 
einer Entscheidung im Wahlprüfungsverfah-
ren, durch Niederlegung des Amtes, Wegfall 
der für die Entsendung jeweils maßgeben-
den Voraussetzungen, Wahl zum Mitglied 
des Verbandsrates, Eintritt der Geschäftsun-
fähigkeit oder der beschränkten Geschäfts-
fähigkeit, Verlust der Fähigkeit zur Beklei-
dung öffentlicher Ämter oder Tod.Scheidet 
eine Delegierte oder ein Delegierter vorzeitig 
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c)  Nach Absatz 7 Satz 1 wird folgen-

der Satz eingefügt: 
 
 
 „Zur Angleichung an Absatz 4 

Satz 4 wird die Frist für die Auf-
stellung der Mitgliederliste nach 
Satz 1 im Jahr 2018 einmalig um 
zwei Jahre verlängert.“ 

 

aus, ist eine Ersatzwahl oder Ersatzberufung 
für den Rest der Amtszeit vorzunehmen. 
 
(7) Der Vorstand hat alle fünf Jahre eine 
neue Liste aufzustellen, in der die Mitglieder, 
ihre zu berücksichtigenden Jahresbeiträge, 
die zugehörigen Beitragseinheiten und Bei-
tragsteileinheiten aufzuführen sind. Unver-
züglich nach ihrer Aufstellung sind Auszüge 
der Liste den Mitgliedern mit der Aufforde-
rung bekanntzugeben, innerhalb einer be-
stimmten Frist ihre Delegierten gegenüber 
der oder dem Vorsitzenden des Verbandsra-
tes für eine neue Amtsperiode zu benennen. 
Auf die Möglichkeit, sich zu Stimmgruppen 
zusammenzuschließen und deren Dele-
gierte zu benennen, ist hinzuweisen. Das 
Nähere regelt die Satzung. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
9.  § 14 Absatz 2 wird wie folgt geändert: 
 
 
 
 
 
 
 
 

a)  Nummer 3 wird wie folgt gefasst: 
 
 „3. die Feststellung des Wirt-

schaftsplans und seiner Änderun-
gen, die Aufstellung der Finanz-
planung (§ 22a) sowie die Ent-
scheidung über die Inanspruch-
nahme von Rücklagen,“ 

 
b)  In Nummer 4 und Nummer 6 wer-

den jeweils die Wörter „der Jah-
resrechnung oder“ gestrichen. 

 
 
 
 
 

 § 14 
Aufgaben der Verbandsversammlung 

 
(1) Die Verbandsversammlung beschließt 
über die Satzung, ihre Änderungen und über 
die Veranlagungsregeln. Sie wählt die Mit-
glieder des Verbandsrates. 
 
(2) Ferner bleiben der Verbandsversamm-
lung unbeschadet weitergehender Sat-
zungsregelungen vorbehalten: 
 
1.  der Erlaß einer Geschäftsordnung für 

die Verbandsversammlung, 
2.  die Entscheidung über die Anfechtung 

von Wahlen, 
 
 
3.  die Feststellung des Haushaltsplans 

und seiner Nachträge oder des Wirt-
schaftsplans und seiner Änderungen, 
die Aufstellung des Finanzplans (§ 22) 
sowie die Entscheidung über die Inan-
spruchnahme von Rücklagen, 

 
4.  die Bestellung der Prüfstelle für die 

Prüfung der Jahresrechnung oder des 
Jahresabschlusses und Wahl der 
Rechnungsprüferinnen oder Rech-
nungsprüfer, 

 
5.  die Entgegennahme des Jahresbe-

richtes, 
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c)  Nummer 7 wird wie folgt gefasst: 

 
„7. die Aufstellung der Übersich-
ten gemäß § 3 Absatz 2 und des 
Abwasserbe-seitigungskonzeptes 
nach § 53 des Landeswasserge-
setzes,“ 

 

6.  die Abnahme der Jahresrechnung o-
der des Jahresabschlusses und Ent-
lastung des Vorstandes, 

 
 
7.  die Aufstellung der Übersichten (§ 3 

Abs. 2 und 3), 
 
 
 
 
8.  die Entscheidung über die Übernahme 

von Aufgaben (§ 2 Abs.2, § 4), 
9.  die Entscheidung über die Übernahme 

von Anlagen und Auftragsarbeiten, 
10.  die Wahl der Mitglieder des Wider-

spruchsausschusses und ihrer Stell-
vertreterinnen oder Stellvertreter (§ 29 
Abs. 1 Nr. 3 und Abs. 2). 

 
(3) Die Verbandsversammlung entscheidet 
über Beanstandungen des Vorstandes ge-
mäß § 20 Abs. 3. 
 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 § 15  
Sitzungen der Verbandsversammlung, 

Beschlußfassung 
 

(1) Die oder der Vorsitzende des Verbands-
rates lädt die Delegierten (§ 12 Abs. 1) unter 
Angabe der Tagesordnung mit mindestens 
dreiwöchiger Frist zu den Sitzungen und un-
terrichtet die Mitglieder des Verbandsrates, 
den Vorstand und die Geschäftsbereichslei-
terinnen und -leiter. 
 
(2) Die Verbandsversammlung ist jährlich 
mindestens einmal einzuberufen. Sie ist 
grundsätzlich öffentlich; das Nähere regelt 
die Satzung. Sie ist ferner einzuberufen, 
wenn dies bei der oder dem Vorsitzenden 
des Verbandsrates 
 
a)  vom Vorstand oder 
b) von mindestens einem Drittel der Dele-

gierten  
 
schriftlich unter Angabe des Beratungsge-
genstandes beantragt wird. 
 
(3) Die oder der Vorsitzende des Verbands-
rates leitet die Sitzungen der Verbandsver-
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10.  In § 15 Absatz 8 Satz 2 wird die Angabe 

„29“ durch die Angabe „63“ und das 
Wort „Naturschutzverbände“ durch das 

sammlung. Die weiteren Mitglieder des Ver-
bandsrates, der Vorstand und die Geschäfts-
bereichsleiterinnen oder Geschäftsbereichs-
leiter sollen an den Sitzungen teilnehmen. 
Die Mitglieder des Verbandsrates, der Vor-
stand und die Geschäftsbereichsleiterinnen 
oder Geschäftsbereichsleiter sind nicht 
stimmberechtigt. 
 
(4) Die Verbandsversammlung ist beschluß-
fähig, wenn alle Delegierten rechtzeitig gela-
den sind und mindestens die Hälfte aller De-
legierten anwesend ist. Bei Beschlußunfä-
higkeit kann die oder der Vorsitzende eine 
neue Sitzung anberaumen, in der die Ver-
bandsversammlung bei gleicher Tagesord-
nung ohne Rücksicht auf die Zahl der anwe-
senden Delegierten beschlußfähig ist. Hie-
rauf muß in der Ladung hingewiesen wer-
den. 
 
(5) Der Beschlußfähigkeit steht nicht entge-
gen, daß für vorzeitig ausgeschiedene Dele-
gierte noch keine Ersatzwahl oder Ersatzbe-
rufung vorgenommen wurde. 
 
(6) Die Verbandsversammlung bildet ihren 
Willen mit der Mehrheit der abgegebenen 
gültigen Stimmen. Bei Beschlüssen und 
Wahlen zählen Stimmenthaltungen und un-
gültige Stimmen zur Feststellung der Be-
schlußfähigkeit, nicht aber zur Berechnung 
der Mehrheit mit. Stimmengleichheit bedeu-
tet Ablehnung. 
 
(7) Über die Sitzungen der Verbandsver-
sammlung sind Niederschriften zu fertigen. 
Beschlüsse sind besonders zu kennzeich-
nen. Die Niederschriften sind von der oder 
dem Vorsitzenden des Verbandsrates und 
von einer oder einem von der Verbandsver-
sammlung zu bestimmenden Delegierten zu 
unterzeichnen. 
 
(8) Je eine Vertreterin oder ein Vertreter der 
im Verbandsgebiet zuständigen Bezirksre-
gierungen kann mit beratender Stimme an 
den Sitzungen der Verbandsversammlung 
teilnehmen. Eine Vertreterin oder ein Vertre-
ter der nach § 29 des Bundesnaturschutzge-
setzes anerkannten Naturschutzverbände, 
die oder der vom Landesbüro Nordrhein-
Westfalen für fünf Jahre benannt wird, kann 
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Wort „Naturschutzvereinigungen“ er-
setzt. 

 

mit beratender Stimme an den öffentlichen 
Sitzungen der Verbandsversammlung teil-
nehmen. 
 
(9) Die Vertreterinnen oder Vertreter nach 
Absatz 8 werden zum selben Zeitpunkt und 
im selben Umfang für die Sitzungen unter-
richtet wie die Delegierten. 
 
(10) Die Mitglieder, die ausschließlich durch 
Delegierte nach § 12 Abs. 3 vertreten wer-
den, können als Zuhörer an den Sitzungen 
der Verbandsversammlung teilnehmen. Ort, 
Zeitpunkt und Tagesordnung sind mindes-
tens drei Wochen vor der Sitzung den Mit-
gliedern bekanntzumachen. 
 

11.  Dem § 16 Absatz 6 wird folgender Satz 
angefügt: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 § 16 
Zusammensetzung, Wahl und Amtszeit 

des Verbandsrates 
 

(1) Der Verbandsrat besteht aus fünfzehn 
Mitgliedern, die von der Verbandsversamm-
lung gewählt werden. Zunächst entfallen auf 
die 
 

1. Mitgliedergruppe gemäß § 
6 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1(kreis-
freie Städte, kreisangehö-
rige Städte und Gemein-
den) 

 
 
 
 
2 Mitglieder, 
 

2. Mitgliedergruppe gemäß § 
6 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 
(Kreise) 1 Mitglied, 

3. Mitgliedergruppe gemäß § 
6 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 (Un-
ternehmen und sonstige 
Träger der öffentlichen 
Wasserversorgung) 1 Mitglied, 

4. Mitgliedergruppe gemäß § 
6 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 (ge-
werbliche Unternehmen, 
Grundstücke, Verkehrsan-
lagen und sonstige Anla-
gen) 1 Mitglied, 

5. Vertreterinnen oder Ver-
treter der Arbeitnehmer 
des Verbandes 5 Mitglieder. 

 



LANDTAG NORDRHEIN-WESTFALEN - 16. Wahlperiode Drucksache 16/10799 

 
 

368 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Die verbleibenden fünf Sitze im Verbandsrat 
verteilen sich nach dem d'Hondt'schen 
Höchstzahlverfahren auf die Mitgliedergrup-
pen gemäß Satz 2 Nrn. 1 bis 4. Für die Ver-
treterinnen oder Vertreter der Kreise, Städte 
und Gemeinden gilt § 13 Abs. 5 Satz 2 ent-
sprechend. Grundlage ist das Beitragsver-
hältnis, das sich für diese Mitgliedergruppen 
aus den durchschnittlichen Beitragsleistun-
gen der letzten drei Jahre vor Bildung des 
Verbandsrates ergibt; § 12 Abs. 2 Sätze 3, 4 
und 7 gelten entsprechend. Von den nach 
Satz 2 Nrn. 1 bis 4 und Satz 3 zu wählenden 
Mitgliedern soll eine Person ein Verbandsge-
biet aus dem Dhünngebiet repräsentieren. 
 
(2) Die Mitglieder des Verbandsrates nach 
Absatz 1 Satz 2 Nr. 5 werden von der Ver-
bandsversammlung aus je einem Vorschlag 
des Personalrates des Verbandes gemäß 
Satz 2 Nrn. 1 und 2 gewählt. Die Vorschläge 
müssen mindestens die doppelte Anzahl der 
zu wählenden Mitglieder des Verbandsrates 
enthalten, und zwar für: 
 
1.  drei Arbeitnehmer-Vertreterinnen oder -

Vertreter, die in einem Beschäftigungs-
verhältnis zum Verband stehen; 

2.  zwei weitere Arbeitnehmer-Vertreterin-
nen oder -Vertreter, die nicht Beschäf-
tigte des Verbandes sind. Diesem Wahl-
gang des Personalrates werden Vor-
schläge der im Verband vertretenen Ge-
werkschaften zugrunde gelegt. 

 
Die Wahl ist eine Personenwahl. Das Nähere 
regelt die Satzung. 
 
(3) Mitglied des Verbandsrates kann nicht 
sein, wer Delegierte oder Delegierter in der 
Verbandsversammlung ist. Im übrigen gilt § 
13 Abs. 1 und 2 entsprechend. 
 
(4) In der Satzung kann bestimmt werden, 
daß für jedes Mitglied des Verbandsrates in 
gleicher Weiseein stellvertretendes Mitglied 
des Verbandsrates gewählt wird. 
 
(5) Der Verbandsrat wählt aus seiner Mitte 
die Vorsitzende oder den Vorsitzenden und 
deren oder dessen Stellvertreterin oder Stell-
vertreter. Gehört die oder der Vorsitzende 
den Mitgliedern gemäß Absatz 1 Satz 2 Nr. 
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 „In Anpassung an die in § 13 Absatz 4 

Satz 4 getroffene Regelung findet die 
Wahl des Verbandsrates anstatt im Jahr 
2018 im Jahr 2020 statt.“ 

 

3 oder 4 an, ist die Stellvertreterin oder der 
Stellvertreter von den Mitgliedern gemäß Ab-
satz 1 Satz 2 Nr. 1 oder 2 zu stellen. Gehört 
die oder der Vorsitzende den Mitgliedern ge-
mäß Absatz 1 Satz 2 Nr. 1 oder 2 an, ist die 
Stellvertreterin oder der Stellvertreter von 
den Mitgliedern gemäß Absatz 1 Satz 2 Nr. 
3 oder 4 zu stellen. Gewählt ist, wer im ersten 
Wahlgang mehr als die Hälfte der gültigen 
Stimmen der anwesenden Mitglieder des 
Verbandsrates auf sich vereinigt. Kommt 
eine Wahl hiernach nicht zustande, ist ge-
wählt, wer in einem zweiten Wahlgang die 
meisten Stimmen erhält. Bei Stimmengleich-
heit entscheidet das Los. 
 
(6) Die Amtszeit des Verbandsrates beträgt 
fünf Jahre. Die Mitglieder führen nach Been-
digung der Amtszeit ihr Amt weiter, bis der 
neue Verbandsrat gewählt ist. Wiederwahl 
ist zulässig. Im übrigen gilt § 13 Abs. 6 ent-
sprechend. 
 
(7) Die Verbandsversammlung kann Mitglie-
der des Verbandsrates und deren Stellver-
treterinnen oder Stellvertreter wegen grober 
Verletzung der ihnen dem Verband gegen-
über obliegenden Pflichten abwählen. Der 
Beschluß bedarf der Mehrheit von zwei Drit-
teln aller Delegierten. In derselben Sitzung 
ist eine Ersatzwahl für den Rest der Amtszeit 
vorzunehmen. 
 

12.  § 17 Absatz 5 wird wie folgt geändert: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 § 17 
Aufgaben des Verbandsrates 

 
(1) Der Verbandsrat hat die ihm durch dieses 
Gesetz zugewiesenen Aufgaben. Er ist an 
die Beschlüsse der Verbandsversammlung 
gebunden. Er überwacht die Führung der 
Geschäfte durch den Vorstand. 
 
(2) Der Verbandsrat wählt den Vorstand. Er 
bestimmt die oder den insbesondere für per-
sonelle und soziale Angelegenheiten des 
Verbandes zuständige Geschäftsbereichs-
leiterin oder zuständigen Geschäftsbereichs-
leiter, die oder der nicht gegen die Stimmen 
der Mehrheit der Arbeitnehmer-Vertreterin-
nen oder -Vertreter bestellt werden darf. 
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a)  Nummer 1 wird wie folgt gefasst: 
 
 
 
 „1. Entwürfe der Übersichten ge-

mäß § 3 Absatz 2 und Entwurf des 
Abwasserbeseitigungs-konzeptes 
nach § 53 des Landeswassergeset-
zes,“ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(3) Für die Abberufung des Vorstandes aus 
einem wichtigen Grund ist § 18 Abs. 5 ent-
sprechend anzuwenden. Die Abberufung der 
Geschäftsbereichsleiterin oder des Ge-
schäftsbereichsleiters aus der ihr oder ihm 
gemäß Absatz 2 Satz 2 übertragenen Funk-
tion ist nur mit den Stimmen der Mehrheit der 
Arbeitnehmer-Vertreterinnen oder -Vertreter 
möglich. 
 
(4) Der Verbandsrat beschließt über: 
 
1.  seine Geschäftsordnung, 
2.  die Bestellung von Beauftragten nach 

dem Wasserhaushaltsgesetz, dem Ab-
fallgesetz und dem Bundes-Immissions-
schutzgesetz, 

3.  den Abschluß eines Dienstvertrages mit 
dem Vorstand, 

4. die Geschäftsordnung für die Verbands-
verwaltung, 

5.  die übrigen Zuständigkeiten der oder 
des gemäß Absatz 2 Satz 2 bestimmten 
Geschäftsbereichsleiterin oder Ge-
schäftsbereichsleiters innerhalb der 
Verbandsverwaltung und ihre oder 
seine Stellung gegenüber dem Vor-
stand in personellen und sozialen Ange-
legenheiten, 

6.  die Genehmigung von überplanmäßi-
gen und außerplanmäßigen Ausgaben 
(§ 23 Abs. 2) oder erfolggefährdenden 
Mehraufwendungen. 

 
(5) Der Zustimmung des Verbandsrates be-
darf der Vorstand in folgenden Angelegen-
heiten: 
 
1.  Entwürfe der Übersichten (§3 Abs. 2 

und 3), 
 
 
 
2. Bau- und Maßnahmepläne für die Ver-

bandsunternehmen, 
3.  Anordnung der Inanspruchnahme von 

Grundstücken und Anlagen der Mitglie-
der und von Dritten sowie die Festset-
zung des Geldausgleichs (§ 7 Abs. 5, § 
8 Abs. 2), 

4.  Anträge auf Durchführung von Enteig-
nungsverfahren (§ 9), 
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b)  Nummer 6 wird wie folgt gefasst: 
 
 „6. Bestellung von Sicherheiten al-

ler Art, insbesondere über das Ein-
gehen von Bürgschaften, Patro-
natserklärungen und Gewährver-
trägen, ohne Rücksicht auf die 
Höhe der Verpflichtung,“ 

 
c)  In Nummer 7 werden nach dem 

Wort „Handelsgewerbe“ die Wörter 
„sowie bei Änderungen der diesen 
Geschäften zugrunde liegenden 
Verträgen“ eingefügt.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
d)  Nummer 13 wird wie folgt gefasst: 
 

„13. Entwurf des Wirtschaftsplans 
und seiner Änderungen und der Fi-
nanzplanung (§ 22a).“ 

 

5.  Gewährung von Darlehen an Stellen au-
ßerhalb des Verbandes, 

 
 
6.  Übernahme einer fremden Verbindlich-

keit, insbesondere über die Eingehung 
von Bürgschaften und über Gewährver-
träge, ohne Rücksicht auf die Höhe der 
Verpflichtung, 

 
 
7.  Bildung von oder Eintritt in Handelsge-

sellschaften sowie in Vereinigungen 
bürgerlichen Rechts mit eigener oder 
ohne eigene Rechtspersönlichkeit, die 
auf eine wirtschaftliche Betätigung aus-
gerichtet sind, oder in kommunale Ar-
beitsgemeinschaften oder Zweckver-
bände und Beteiligung als stiller Gesell-
schafter an einem Handelsgewerbe, 

8.  Abschluß und Kündigung von Tarifver-
trägen sowie Grundsätze für die Anstel-
lungsverhältnisse der Beschäftigten, 

9.  Verfolgung von Rechtsbehelfen gegen 
aufsichtsrechtliche Verfügungen und 
Anordnungen, 

10.  Festsetzung von Zwangsmitteln (§ 32), 
11. Bestellung einer Geschäftsbereichslei-

terin oder eines Geschäftsbereichslei-
ters zur ständigen Vertreterin oder zum 
ständigen Vertreter des Vorstandes, 

12. Geschäfte und sonstige Angelegenhei-
ten von herausragender Bedeutung, de-
ren Wert die in der Satzung festzuset-
zenden Beträge erreicht oder über-
schreitet, 

 
 
13. Entwurf des Haushaltsplans, seiner 

Nachträge und des Finanzplans (§ 22) 
oder des Wirtschaftsplans und seiner 
Änderungen (§ 22 a). 

 

13. Dem § 19 wird folgender Absatz 4 ange-
fügt: 
 
 
 
 
 
 

 § 19 
Vorstand 

 
(1) Die oder der Vorsitzende des Verbands-
rates ist Dienstvorgesetzte oder Dienstvor-
gesetzter des Vorstandes. 
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„(4) Der Vorstand hat entsprechend den 
Regelungen der Eigenbetriebs-verord-
nung für das Land Nordrhein-Westfalen 
vom 16. November 2004 (GV. NRW. S. 
644, ber. 2005 S. 15) in der jeweils gel-
tenden Fassung seine Vergütung im 
Jahresabschluss individualisiert offen 
zu legen.“ 

 

(2) Wer zum Vorstand gewählt wird, muß die 
für sein Amt erforderlichen Voraussetzungen 
erfüllen. Seine Amtszeit beträgt fünf Jahre. 
Wiederwahlen sind zulässig. Die Wahl ist frü-
hestens neun Monate und spätestens drei 
Monate vor Ablauf der Amtszeit durchzufüh-
ren. Die Amtszeit endet spätestens mit Ab-
lauf des Monats, in dem der Vorstand das 67. 
Lebensjahr vollendet. Für Vorstände, die am 
1. Januar 2013 im Amt sind und deren Amts-
zeit bis längstens 2017 läuft, findet die Al-
tersgrenze nach Satz 5 nur mit deren Zustim-
mung Anwendung. 
 
(3) Für die Geschäftsbereichsleiterin oder -
leiter gemäß § 17 Abs. 2 Satz 2 gilt Absatz 2 
sinngemäß. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 § 20 
Aufgaben des Vorstandes 

 
(1) Der Vorstand erledigt die Geschäfte der 
laufenden Verwaltung und hat die Aufgaben, 
die nicht aufgrund dieses Gesetzes oder der 
Satzung der Verbandsversammlung, dem 
Verbandsrat, der oder dem Vorsitzenden des 
Verbandsrates oder dem Widerspruchsaus-
schuß obliegen. Er bereitet die Beschlüsse 
der Verbandsversammlung und des Ver-
bandsrates vor und führt sie aus, soweit sich 
aus den Beschlüssen nichts anderes ergibt. 
Der Vorstand ist Dienstvorgesetzter der Be-
schäftigten des Verbandes und Leiter der 
Verbandsverwaltung. 
 
(2) In Fällen, die keinen Aufschub dulden, 
insbesondere bei Gefahr im Verzuge, ent-
scheidet der Vorstand auch über Angelegen-
heiten, deren Wert die in der Satzung festge-
setzten Beträge erreicht oder überschreitet. 
Diese Entscheidungen sind der oder dem 
Vorsitzenden des Verbandsrates unverzüg-
lich mitzuteilen und dem Verbandsrat in der 
nächsten Sitzung bekanntzugeben. 
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14. In § 20 Absatz 3 Satz 1 werden nach der 

Angabe „5“ die Wörter „sowie zu § 2 Ab-
satz 4 Satz 4“ eingefügt. 

 

(3) Der Vorstand kann Beschlüsse des Ver-
bandsrates zu § 17 Abs. 4 und 5, die den In-
teressen des Verbandes zuwiderlaufen, be-
anstanden. Er legt diese Beschlüsse mit ei-
ner schriftlichen Begründung seiner Bean-
standung der Verbandsversammlung zur 
Entscheidung vor. Die Beanstandung hat 
aufschiebende Wirkung. Die Verbandsver-
sammlung hat innerhalb von zwei Monaten 
über die Angelegenheit zu entscheiden. 
 

15.  Die Überschrift des Sechsten Teils wird 
wie folgt gefasst: 

 
„Sechster Teil 

Finanzplanung, Wirtschaftsführung 
und Rechnungswesen, Beiträge“ 

 

 Sechster Teil 
Haushaltsplan, Finanzplan, Wirtschafts-

führung 
und Rechnungswesen, Beiträge 
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16.  § 22 wird aufgehoben. 
 

 § 22 
Haushaltsplan, Finanzplan 

 
(1) Die Verbandsversammlung stellt für je-
des Haushaltsjahr vor seinem Beginn den 
Haushaltsplan fest und beschließt über den 
Gesamtbetrag der aufzunehmenden Kredite, 
den Gesamtbetrag der Verpflichtungser-
mächtigungen und den Höchstbetrag der 
Kassenkredite; der Haushaltsplan muß in 
Einnahmen und Ausgaben ausgeglichen 
sein. Haushaltsjahr ist das Kalenderjahr. 
 
(2) Der Haushaltsplan besteht aus dem Ge-
samtplan und Einzelplänen. Er gliedert sich 
in den Verwaltungshaushalt und den Vermö-
genshaushalt und enthält alle für die Aufga-
benerfüllung des Verbandes im Haushalts-
jahr 
 
1.  benötigten Einnahmen, 
2.  zu leistenden Ausgaben, 
3.  notwendigen Verpflichtungser-mächti-

gungen. 
 
Der Nachweis der Rücklagen, eine Übersicht 
über den Schuldenstand und die Stellen-
pläne für die Beschäftigten sind dem Haus-
haltsplan als Anlagen beizufügen. 
 
(3) Der von der Verbandsversammlung fest-
gestellte Haushaltsplan ist unverzüglich mit 
seinen Anlagen der Aufsichtsbehörde anzu-
zeigen. 
 
(4) Der Haushaltsplan kann nur durch Nach-
träge geändert werden, über die spätestens 
bis zum Ablauf des betreffenden Haushalts-
jahres zu beschließen ist. Für sie gelten die 
Vorschriften der Absätze 1 bis 3 entspre-
chend. Ein Nachtrag zum Haushaltsplan ist 
aufzustellen, wenn während des Haushalts-
jahres erkennbar ist, daß durch über- und 
außerplanmäßige Ausgaben von erhebli-
chem Umfang der im Haushaltsplan vorge-
sehene Ausgleich der Einnahmen und Aus-
gaben trotz Ausnutzung jeder Sparmöglich-
keit nicht zu erreichen ist. 
 
(5) Ist der Haushaltsplan bis zum Beginn des 
Haushaltsjahres nicht festgestellt, gelten die 
Haushaltsansätze und die Kreditermächti-
gungen des Vorjahres vorläufig weiter. Sieht 
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der Haushaltsplanentwurf für das betref-
fende Jahr niedrigere Haushaltsansätze und 
eine niedrigere Kreditermächtigung vor, gel-
ten diese. Die Beiträge sind nach der Bei-
tragsliste des Vorjahres vorbehaltlich einer 
späteren Verrechnung zu zahlen. 
 
(6) Die Verbandsversammlung stellt jährlich 
mit dem Haushaltsplan einen fünfjährigen Fi-
nanzplan auf, der mit den Übersichten ge-
mäß § 3 Abs. 2 und 3 abzustimmen ist und 
Umfang sowie Zusammensetzung der vo-
raussichtlichen Ausgaben und Deckungs-
möglichkeiten darstellt. Das erste Planungs-
jahr der Finanzplanung ist das laufende 
Haushaltsjahr. Der Finanzplan muß in Ein-
nahmen und Ausgaben ausgeglichen sein. 

17.  § 22 a wird wie folgt gefasst: 
 

„§ 22a 
Wirtschaftsplan, Finanzplanung 

 
 (1) Der Verband wirtschaftet nach den 

Grundsätzen des kaufmännischen 
Rechnungswesens. Für die Buchfüh-
rung des Verbandes, die Kostenrech-
nung und den Jahresabschluss sind § 
19 Absatz 1 Satz 1, 2 erste Alternative, 
Absatz 2 und 3, §§ 21, 22 Absatz 1, §§ 
23 und 24 der Eigenbetriebsverordnung 
für das Land Nordrhein-Westfalen ent-
sprechend anzuwenden.  
 
(2) Die Verbandsversammlung stellt für 
jedes Wirtschaftsjahr vor seinem Be-
ginn den Wirtschaftsplan fest und be-
schließt über den Gesamtbetrag der 
aufzunehmenden Kredite, den Gesamt-
betrag der Verpflichtungsermächtigun-
gen und den Höchstbetrag der Kredite 
zur Liquiditätssicherung. Der Wirt-
schaftsplan muss ausgeglichen sein. 
Wirtschaftsjahr ist das Kalenderjahr. 
 
(3) Der Wirtschaftsplan besteht aus 
dem Erfolgsplan, dem Vermögensplan 
und der Stellenübersicht. Dem Wirt-
schaftsplan sind als Anlagen der Nach-
weis der Rücklagen und die Finanzpla-
nung beizufügen. Die §§ 15 bis 18 der 
Eigenbetriebsverordnung für das Land 
Nordrhein-Westfalen gelten entspre-
chend. 

  
 

§ 22 a 
Wirtschaftsplan 

 
(1) Der Verband kann anstelle des Wirtschaf-
tens nach einem Haushaltsplan ein kauf-
männisches Rechnungswesen einführen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
(2) Die Verbandsversammlung stellt für je-
des Wirtschaftsjahr vor seinem Beginn den 
Wirtschaftsplan fest und beschließt über den 
Gesamtbetrag der aufzunehmenden Kredite, 
den Gesamtbetrag der Verpflichtungser-
mächtigungen und den Höchstbetrag der 
Kassenkredite; der Wirtschaftsplan muß in 
Einnahmen und Ausgaben ausgeglichen 
sein. Wirtschaftsjahr ist das Kalenderjahr. § 
22 Abs. 5 gilt entsprechend. 
 
 
(3) Der Wirtschaftsplan besteht aus dem Er-
folgsplan und dem Vermögensplan. Dem 
Wirtschaftsplan sind als Anlagen beizufügen 
die Stellenübersicht, der Nachweis der Rück-
lagen und der Finanzplan, der mit den Über-
sichten gemäß § 3 Abs. 2 und 3 abzustim-
men ist. Der Finanzplan muß in Einnahmen 
und Ausgaben ausgeglichen sein. § 14 Abs. 
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(4) Der von der Verbandsversammlung 
festgestellte Wirtschaftsplan ist unver-
züglich mit seinen Anlagen der Auf-
sichtsbehörde anzuzeigen. 
 
 
(5) Der Wirtschaftsplan ist unverzüglich 
zu ändern, wenn  
 
1.  das Jahresergebnis sich gegen-

über dem Erfolgsplan erheblich ver-
schlechtern wird und diese Ver-
schlechterung eine Änderung des 
Vermögensplanes bedingt, 
2. höhere Kredite erforderlich wer-
den, 
3. im Vermögensplan über- und au-
ßerplanmäßige Ausgaben für In-
vestitionen durch Einsparungen o-
der Mehreinnahmen nicht gedeckt 
werden können, 

4.  im Vermögensplan weitere Ver-
pflichtungsermächtigungen vorge-
sehen werden sollen oder 

5.  eine erhebliche Vermehrung oder 
Hebung der in der Stellenübersicht 
vorgesehenen Stellen erforderlich 
wird, es sei denn, dass es sich um 
eine vorübergehende Einstellung 
von Aushilfskräften handelt. 

 
(6) Änderungen des Wirtschaftsplanes 
sind der Aufsichtsbehörde unverzüglich 
anzuzeigen. 
 
 
(7) Zur Stärkung einer wirtschaftlichen 
Betriebsführung kann die Aufsichtsbe-
hörde im Einzelfall zeitlich begrenzte 
Abweichungen und Ergänzungen unter 
Beachtung der Grundsätze des kauf-
männischen Rechnungswesens von 
und zu den in Absatz 1 und 3 genannten 
Regelungen der Eigenbetriebsverord-
nung für das Land Nordrhein-Westfalen 
über den Wirtschaftsplan, den Jahres-
abschluss, die Buchführung, die De-
ckungsfähigkeit und die Übertragbarkeit 
zulassen. 
 

1 und §§ 15 bis 18 der Eigenbetriebsverord-
nung - EigVO - (GV. NW. 1988 S. 324) gelten 
entsprechend. 
 
(4) Für die Buchführung des Verbandes, die 
Kostenrechnung und den Jahresabschluß 
sind §§ 19, 21 22 Abs. 1 und 3, 23 und 24 
der Eigenbetriebsverordnung entsprechend 
anzuwenden. 
 
(5) Zur Stärkung einer wirtschaftlichen Be-
triebsführung kann das Ministerium für Um-
welt und Naturschutz, Landwirtschaft und 
Verbraucherschutz (Ministerium) im Einzel-
fall zeitlich begrenzte Abweichungen und Er-
gänzungen unter Beachtung der Grundsätze 
des kaufmännischen Rechnungswesens von 
und zu den in Absatz 3 und 4 genannten Re-
gelungen der Eigenbetriebsverordnung über 
den Wirtschaftsplan, die Jahresrechnung, 
die Buchführung, die Deckungsfähigkeit und 
die Übertragbarkeit zulassen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(6) Der von der Verbandsversammlung fest-
gestellte Wirtschaftsplan ist mit seinen Anla-
gen unverzüglich der Aufsichtsbehörde an-
zuzeigen. 
 
(7) Der Wirtschaftsplan ist unverzüglich zu 
ändern, wenn 
 
1.  das Jahresergebnis sich gegenüber 

dem Erfolgsplan erheblich verschlech-
tern wird und diese Verschlechterung 
eine Änderung des Vermögensplanes 
bedingt oder 

2.  höhere Kredite erforderlich werden oder 
3.  im Vermögensplan weitere Verpflich-

tungsermächtigungen vorgesehen wer-
den sollen oder 
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(8) Ist der Wirtschaftsplan bis zum Be-
ginn des Wirtschaftsjahres nicht festge-
stellt, gelten die Ansätze und Krediter-
mächtigungen des Vorjahres vorläufig 
weiter. Sieht der Wirtschaftsplanentwurf 
für das betreffende Jahr niedrigere An-
sätze und eine niedrigere Kreditermäch-
tigung vor, gelten diese. Die Beiträge 
sind nach der Beitragsliste des Vorjah-
res vorbehaltlich einer späteren Ver-
rechnung zu zahlen.  
 
(9) Die Verbandsversammlung stellt 
jährlich mit dem Wirtschaftsplan eine 
fünfjährige Finanzplanung auf, die mit 
den Übersichten gemäß § 3 Absatz 2 
abzustimmen ist und Umfang sowie Zu-
sammensetzung der voraussichtlichen 
Ausgaben und Deckungsmöglichkeiten 
darstellt. Das erste Planungsjahr der Fi-
nanzplanung ist das laufende Wirt-
schaftsjahr. Die Finanzplanung muss in 
den einzelnen Jahren ausgeglichen 
sein. 
 
(10) Der Vorstand stellt den Jahresab-
schluss in der ersten Hälfte des Wirt-
schaftsjahres für das vergangene Wirt-
schaftsjahr auf. Die mit der Prüfung des 
Jahresabschlusses betraute Stelle soll 
alle fünf Jahre gewechselt werden. Der 
Jahresabschluss ist nach den Vorschrif-
ten der Satzung über die Regelung für 
die für die Öffentlichkeit bestimmten Mit-
teilungen zu veröffentlichen. 
 
(11) Der Landesrechnungshof hat das 
Prüfungsrecht nach § 111 Absatz 1 der 
Landeshaushaltsordnung in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 26. Ap-
ril 1999 (GV. NRW. S. 158), die zuletzt 
durch Artikel 2 des Gesetzes vom 4. De-
zember 2012 (GV. NRW. S. 636) geän-
dert worden ist.“ 
 

4.  eine erhebliche Vermehrung oder He-
bung der in der Stellenübersicht vorge-
sehenen Stellen erforderlich wird, es sei 
denn, daß es sich um eine vorüberge-
hende Einstellung von Aushilfskräften 
handelt. 

 
(8) Änderungen des Wirtschaftsplanes sind 
der Aufsichtsbehörde unverzüglich anzuzei-
gen." 
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18.  § 24 wird wie folgt geändert: 
 

a)  Die Überschrift wird wie folgt gefasst:  
 

„§ 24 
Rücklagen, Rechnungs-  

und Prüfungswesen, Wirtschaftsfüh-
rung“ 

 
b)  In Absatz 1 werden die Wörter 

„Haushaltswirtschaft oder“ und die 
Wörter „Vermögens-haushalts oder“ 
gestrichen. 

 
 
 
 
c)  In Absatz 2 werden die Wörter 

„Haushalts-, Kassen- und“ gestri-
chen. 

 

  
 
 
 
 

§ 24 
Rücklagen; Haushalts-, Kassen-,  

Rechnungs- und Prüfungswesen; Wirt-
schaftsführung 

 
(1) Der Verband soll zur Sicherung der 
Haushaltswirtschaft oder Wirtschaftsfüh-
rung und, soweit erforderlich, für Zwecke 
des Vermögenshaushalts oder Vermö-
gensplans sowie zur Deckung nicht ein-
ziehbarer Beiträge (§ 27 Abs. 5 Satz 2) 
Rücklagen in angemessener Höhe bilden. 
 
(2) Das Nähere zur Wirtschaftsführung 
und zum Haushalts-, Kassen- und Rech-
nungswesen und das Verfahren für die 
Rechnungsprüfung sind in der Satzung zu 
regeln. 
 

19.  § 25 wird wie folgt geändert: 
 
 
 
 
 

a)  In Absatz 1 werden die Wörter 
„Haushalts- oder“ gestrichen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
b)  In Absatz 2 Satz 4 wird das Wort 

„Vermögenshaushalts“ durch das 
Wort „Vermögensplans“ ersetzt. 

 § 25 
Beiträge 

 
(1) Die Mitglieder haben dem Verband die 
Beiträge zu leisten, die zur Erfüllung sei-
ner Aufgaben und Pflichten, seiner Ver-
bindlichkeiten und zu einer ordentlichen 
Haushalts- oder Wirtschaftsführung erfor-
derlich sind, soweit andere Einnahmen zur 
Deckung der Ausgaben des Verbandes 
nicht ausreichen. 
 
(2) Die Beiträge bestehen in Geldleistun-
gen, die nach Maßgabe der Satzung fällig 
werden. Der Verband ermittelt spätestens 
ab dem 1. Januar 2000 die Beiträge nach 
betriebswirtschaftlichen Grundsätzen. Zu 
den nach betriebs-wirtschaftlichen 
Grundsätzen ansatzfähigen Kosten gehö-
ren auch Entgelte für die in Anspruch ge-
nommenen Fremdleistungen, Abschreib-
ungen, die nach der vermutlichen Nut-
zungsdauer gleichmäßig zu verteilen sind, 
sowie eine angemessene Verzinsung des 
aufgewandten Kapitals; bei der Verzin-
sung bleibt der aus Zuschüssen Dritter 
aufgebrachte Eigenkapitalanteil außer Be-
tracht. Der Verband kann eine Eigenfinan-
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c)  In Absatz 3 Satz 1 werden die Wörter 

„§ 4 Abs. 2 Nr. 3 des Wasserhaus-
haltsgesetzes, § 24 Abs. 2 des Lan-
des-wassergesetzes“ durch die Wör-
ter „§ 13 Absatz 2 Nummer 4 des 
Wasserhaushalts-gesetzes“ ersetzt. 

 
 
 
d)  In Absatz 4 Satz 1 werden die Wörter 

„zu Beiträgen für die Zeit danach“ 
durch die Wörter „vor Erlöschen sei-
ner Mitgliedschaft nach § 6 Absatz 2 
Satz 2 zu Beiträgen für die Zeit nach 
seinem Ausscheiden“ ersetzt. 

 

zierung auch mittels angemessener Di-
rektfinanzierung der Ausgaben des Ver-
mögenshaushalts durch Beiträge sicher-
stellen, soweit die nach Satz 1 zu ermit-
telnden Kosten hierdurch nicht unterschrit-
ten werden. 
 
(3) Beiträge, die einem Benutzer nach § 4 
Abs. 2 Nr. 3 des Wasserhaushaltsgeset-
zes, § 24 Abs. 2 des Landeswassergeset-
zes auferlegt worden sind oder auferlegt 
werden, gelten als Leistung zu den Beiträ-
gen des Benutzers als Mitglied des Ver-
bandes. Das gleiche gilt, wenn zwischen 
dem Benutzer und dem Verband eine ent-
sprechende Vereinbarung getroffen wor-
den ist. 
 
(4) Ein ausgeschiedenes Mitglied bleibt 
zur Leistung der für die Zeit bis zu seinem 
Ausscheiden festgesetzten Beiträge ver-
pflichtet; es kann auch zu Beiträgen für die 
Zeit danach wie ein Mitglied wegen der 
Aufwendungen des Verbandes herange-
zogen werden, die durch das ausschei-
dende Mitglied verursacht wurden und 
nach dem Ausscheiden nicht vermieden 
werden können. Entsprechendes gilt für 
die Einschränkung der Teilnahme eines 
Mitgliedes an dem Verband. Geleistete 
Beiträge werden dem ausscheidenden 
Mitglied nicht erstattet oder ausgeglichen. 
 

20.  § 27 wird wie folgt geändert: 
 
 
a)  In Absatz 1 Satz 1 werden die Wörter 

„der Einzelpläne“ und die Wörter 
„Haushalts- oder“ gestrichen.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 § 27 
Veranlagung 

 
(1) Aufgrund der Einzelpläne des festge-
stellten Haushalts- oder Wirtschaftsplans 
berechnet der Vorstand nach den Veran-
lagungsregeln die Beiträge. Er führt die 
Beiträge - nach Beitragsgruppen getrennt 
- mit den zugehörigen Berechnungsgrund-
lagen in einer Beitragsliste auf und setzt 
die Beiträge fest. Der Vorstand teilt unver-
züglich jedem Mitglied seinen Beitrag für 
die jeweilige Beitragsgruppe, die wesentli-
chen Berechnungsgrundlagen hierzu, die 
Zahlstelle und die Zahlungsfrist mit (Bei-
tragsbescheid) und zieht die Beiträge ein. 
 
(2) Im Beitragsbescheid ist der Veranlagte 
auf die Möglichkeit der Einsichtnahme in 
die Beitragsliste und die dazugehörigen 
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b)  In Absatz 6 Satz 1 wird das Wort 

„Haushaltsjahres“ durch das Wort 
„Wirtschaftsjahres“ ersetzt und wer-
den die Wörter „eines Nachtrags zum 
Haushaltsplan oder“ gestrichen. 

 

Unterlagen unter Angabe von Ort und 
Zeitraum hinzuweisen. Der Beitragsbe-
scheid ist zuzustellen. Ein neues Mitglied 
ist mit dem ersten Beitragsbescheid über 
bestehende Rechte und Pflichten unter 
Beifügung von Gesetz, Satzung und Ver-
anlagungsregeln zu unterrichten. 
 
(3) Gegen den Beitragsbescheid kann der 
Veranlagte innerhalb eines Monats nach 
dessen Zustellung Widerspruch einlegen. 
Hilft der Vorstand dem Widerspruch nicht 
ab, legt er ihn dem Widerspruchsaus-
schuß vor. 
 
(4) Soweit es für die Verwaltung und die 
Arbeiten des Verbandes erforderlich 
ist,kann der Vorstand vor der Ermittlung 
und Bestimmung des Beitragsverhältnis-
ses vorläufige Beiträge nach dem voraus-
sichtlichen Beitragsverhältnis festsetzen. 
 
(5) Ein durch Rechtsbehelf oder Entschei-
dung des Vorstandes entstandener Min-
der- oder Mehrbeitrag eines Mitgliedes 
des Verbandes gegenüber den nach Ab-
satz 1 oder 4 festgesetzten Beiträgen ist 
unter den übrigen Mitgliedern derselben 
Beitragsgruppe im Verhältnis der von 
ihnen im Veranlagungsjahr zu leistenden 
Beiträge aufzuteilen und bei der nächst-
möglichen Veranlagung auszugleichen, 
soweit sich aus den Veranlagungsregeln 
nichts anderes ergibt. Nicht einziehbare 
Beiträge sind anteilig von allen übrigen 
Mitgliedern des Verbandes zu tragen und 
ihrem nächsten Jahresbeitrag zuzurech-
nen, soweit keine Deckung aus der Rück-
lage (§ 24 Abs. 1) beschlossen wird. 
 
(6) Werden im Laufe eines Haushaltsjah-
res Ausgaben erforderlich, die nur auf-
grund eines Nachtrags zum Haushalts-
plan oder einer Änderung des Wirtschafts-
plans geleistet werden können, sind die 
dafür benötigten Beiträge spätestens im 
darauffolgenden Jahr in einen Nachtrag 
zur Beitragsliste aufzunehmen. Für die 
Aufstellung und Festsetzung der Nach-
tragsliste sowie für die Veranlagung gelten 
die Absätze 1 bis 4 entsprechend. 
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(7) Wer seinen Beitrag oder sonstige öf-
fentlich-rechtliche Forderungen in Geld 
nicht rechtzeitig leistet, hat nach Maßgabe 
des § 240 der Abgabenordnung einen 
Säumniszuschlag zu zahlen, den der Vor-
stand festsetzt und einzieht. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
21.  In § 28 Absatz 2 Satz 2 wird das Wort „In-

nenministerium“ durch die Wörter „für In-
neres zuständige Ministerium“ ersetzt. 

 

 § 28 
Rechtliche Eigenschaft der Beiträge, 

Vollstreckung 
 
(1) Die Beitragspflichten aufgrund dieses 
Gesetzes sind öffentliche Lasten (Abga-
ben). Sie ruhen auf den Grundstücken und 
Anlagen, mit denen der jeweilige Eigentü-
mer als Mitglied an dem Verband teil-
nimmt. 
 
(2) Für die Beitreibung der Beitragsforde-
rungen und der sonstigen öffentlich-recht-
lichen Forderungen in Geld ist Vollstre-
ckungsbehörde der Vorstand, der sich zur 
Durchführung der Vollstreckung der Ge-
meinden oder Gemeindeverbände bedie-
nen kann. Das Innenministerium bestimmt 
durch Rechtsverordnung den an die in An-
spruch genommene Gemeinde oder den 
in Anspruch genommenen Gemeindever-
band abzuführenden Kostenbeitrag je 
Vollstreckungsersuchen. 
 
(3) Die Beitreibung kann auch gegen den 
Pächter oder denjenigen anderen Nut-
zungsberechtigten der zum Verband ge-
hörenden Grundstücke und Anlagen ge-
richtet werden, der sein Recht vom Eigen-
tümer herleitet, bei Nutzung eines Teiles 
nur wegen des hierauf entfallenden Bei-
tragsteiles; zu den Nutzungsberechtigten 
gehört auch der Mieter einer Anlage oder 
einer gesonderten Arbeitsstelle in einer 
Anlage. Dies gilt nicht, wenn die von dem, 
Nutzungsberechtigten rechtmäßig ausge-
übte Nutzungsart wesentlich von der Nut-
zungsart abweicht, aus der die Beitrags-
pflicht des Eigentümers entstanden ist. 
Die Frist für das Rechtsmittel nach § 27 
Abs. 3 beginnt für den Nutzungsberechtig-
ten mit der Zustellung der Aufforderung, 
den Beitrag zu leisten. 
(4) Für die Verjährung von Beiträgen und 
sonstigen öffentlich-rechtlichen Forderun-
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gen in Geld sind die Vorschriften der Ab-
gabenordnung über die Zahlungsverjäh-
rung (§§ 228 bis 232) entsprechend anzu-
wenden. 
 

22.  § 29 Absatz 1 Satz 1 wird wie folgt geän-
dert: 
 
 
 
a)  In Nummer 1 werden nach dem Wort 

„Landesbeamten“ die Wörter „oder 
tarifbeschäftigten Person“ eingefügt. 

 
b)  In Nummer 2 werden nach dem Wort 

„Beamten“ die Wörter „oder ver-
gleichbaren tarifbeschäftigten Per-
son“ eingefügt. 

 

 § 29 
Widerspruchsausschuß 

 
(1) Der Widerspruchsausschuß besteht 
aus 
 
1.  einer oder einem von der Aufsichts-

behörde zur oder zum Vorsitzenden 
zu berufenden Landesbeamtin oder 
Landesbeamten, die oder der die Be-
fähigung zum Richteramt besitzt, 

2.  einer oder einem von der Aufsichts-
behörde zu berufenden höheren 
technischen Beamtin oder Beamten 
der staatlichen Umweltverwaltung, 

3.  fünf weiteren, von der Verbandsver-
sammlung zu wählenden Mitgliedern. 
Die Voraussetzungen nach § 13 Abs. 
1 und 2 müssen vorliegen. Die Mit-
glieder nach § 6 Abs. 1 Satz 1 Nrn. 1 
bis 4 müssen mindestens durch je ein 
Mitglied vertreten sein. 

 
Die Mitglieder des Widerspruchsaus-
schusses dürfen nicht dem Verbandsrat 
angehören. 
(2) Für jedes Mitglied wird in gleicher 
Weise eine Stellvertreterin oder ein Stell-
vertreter berufen oder gewählt. 
 
(3) Die Amtszeit des Widerspruchsaus-
schusses beträgt fünf Jahre. Wiederberu-
fung und Wiederwahl sind zulässig. Die 
Mitglieder und ihre Stellvertreterinnen o-
der Stellvertreter führen nach Beendigung 
der Amtszeit ihr Amt weiter, bis der neue 
Widerspruchsausschuß gebildet ist. 
Scheidet ein Mitglied gemäß Absatz 1 
Satz 1 Nrn. 1 oder 2 aus seinem Hauptamt 
aus, ist seine Abberufung zulässig. Im üb-
rigen gilt § 13 Abs. 6 entsprechend. 
 
(4) Die Mitglieder des Widerspruchsaus-
schusses sind an Weisungen nicht gebun-
den. 
 
(5) Der Widerspruchsausschuß regelt sein 
Verfahren in einer Verfahrensordnung. 
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23.  In § 34 Absatz 1 Satz 2 werden die Wörter 

„Ministerium für Umwelt und Naturschutz, 
Landwirtschaft und Verbraucherschutz“ 
durch die Wörter „für Umwelt zuständige 
Ministerium“ ersetzt. 

 

 § 34 
Aufsicht 

 
(1) Der Verband steht unter der Aufsicht 
des Staates. Aufsichtsbehörde ist das Mi-
nisterium für Umwelt und Naturschutz, 
Landwirtschaft und Verbraucherschutz 
(Ministerium). 
 
(2) Die Aufsicht stellt sicher, daß der Ver-
band die ihm obliegenden Aufgaben und 
Pflichten nach geltendem Recht und im 
Einklang mit den wasserwirtschaftlichen 
Zielsetzungen des Landes erfüllt. 
 

24. In § 36 Absatz 2 werden jeweils die Wörter 
„Haushalts- oder“ gestrichen. 

 

 § 36 
Anordnung und Aufhebung von Maß-

nahmen 
 
(1) Erfüllt der Verband die ihm nach Ge-
setz oder Satzung obliegenden Aufgaben 
oder Pflichten nicht, nicht rechtzeitig oder 
nicht im erforderlichen Umfang, kann die 
Aufsichtsbehörde anordnen, daß er inner-
halb einer bestimmten Frist das Notwen-
dige veranlaßt. Die Aufsichtsbehörde hat 
die geforderte Handlung im einzelnen zu 
bezeichnen. Sie kann ihre Anordnung, 
wenn sie nicht befolgt worden ist, anstelle 
und auf Kosten des Verbandes selbst 
durchführen oder von einem anderen 
durchführen lassen. Die aufsichtsbehörd-
liche Fristsetzung und Anordnung ersetzt 
die erforderlichen Entscheidungen der 
Verbandsorgane. 
 
(2) Kommt der Verband einer rechtlichen 
Verpflichtung nicht nach und unterläßt o-
der verweigert er es, die dafür erforderli-
chen Mittel in den Haushalts- oder Wirt-
schaftsplan aufzunehmen oder außer-
planmäßig zu genehmigen, kann die Auf-
sichtsbehörde unter Anführung der 
Gründe die Aufnahme der erforderlichen 
Mittel in den Haushalts- oder Wirtschafts-
plan verfügen oder die außerplanmäßigen 
Ausgaben feststellen und die Einziehung 
der erforderlichen Beiträge anordnen. 
 
(3) Der Vorstand hat Beschlüsse der Ver-
bandsversammlung und des Verbandsra-
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tes, die gegen Gesetz oder Satzung ver-
stoßen, schriftlich unter Darlegung der 
Gründe zu beanstanden. Die Beanstan-
dung hat aufschiebende Wirkung. Heben 
die Verbandsversammlung oder der Ver-
bandsrat beanstandete Beschlüsse nicht 
auf, entscheidet die Aufsichtsbehörde 
über die Rechtmäßigkeit der Beanstan-
dung. Die aufschiebende Wirkung bleibt 
bestehen. 
 
(4) Die Aufsichtsbehörde ist berechtigt, 
Beschlüsse und Anordnungen des Ver-
bandes, die das Gesetz oder die Satzung 
verletzen oder den Aufgaben und Pflich-
ten des Verbandes zuwiderlaufen, inner-
halb von sechs Monaten aufzuheben und 
zu verlangen, daß Maßnahmen, die auf-
grund solcher Beschlüsse oder Anordnun-
gen getroffen sind, rückgängig gemacht 
werden. 
 

25.  § 38 wird wie folgt geändert: 
 
 

a)  Absatz 1 wird wie folgt geändert: 
 

aa)  Satz 1 wird wie folgt geändert: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

aaa)  In Nummer 4 werden die 
Wörter „den Dienstver-
trag mit dem Vorstand“ 
durch das Wort „Dienst-
verträge“ ersetzt. 

 § 38 
Genehmigung von Geschäften 

 
(1) Der Verband bedarf der Genehmigung 
durch die Aufsichtsbehörde 
 
1. für Geschäfte im Sinne von § 17 Abs. 

5 Nr. 7, 
2.  zur unentgeltlichen Veräußerung von 

Vermögensgegenständen mit erheb-
lichem Wert, zur unentgeltlichen 
Überlassung der Nutzung von Ver-
mögensgegenständen auf Dauer, so-
weit die Nutzung einen erheblichen 
Wert darstellt, sowie zur entgeltlichen 
Veräußerung von Vermögensgegen-
ständen, wenn der Erlös nicht dem 
Vermögenshaushalt des Verbandes 
zugeführt wird, 

3.  zur Gewährung von Darlehen über 
10.000 Euro an Beschäftigte des Ver-
bandes, auch soweit diese ausge-
schieden sind, sowie für alle sonsti-
gen Darlehen an Stellen außerhalb 
des Verbandes, 

4.  zu Verträgen mit den in § 16 Abs. 1 
und 4, § 19 Abs. 2 und § 29 Abs. 1 
und 2 aufgeführten Personen, soweit 
es sich nicht um den Dienstvertrag 
mit dem Vorstand oder um Geschäfte 
der laufenden Verwaltung handelt, 
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bbb)  Nummer 5 wird wie folgt 

gefasst: 
 
 „5. zur Bestellung von Si-

cherheiten aller Art, ins-
besondere über das Ein-
gehen von Bürgschaften, 
Patronatserklärungen 
und Gewährverträgen 
ohne Rücksicht auf die 
Höhe der Verpflichtung.“ 

 
bb)  Satz 2 wird aufgehoben. 

 
b)  Nach Absatz 1 werden die folgenden 

Absätze 2 und 3 eingefügt: 
 
„(2) Der Beschluss nach § 17 Absatz 
5 Nummer 7 ist unter folgenden Maß-
gaben genehmigungsfähig: 
 
1.  Die Bildung beziehungsweise 

der Eintritt ist zur Erfüllung der 
verbandseigenen Aufgaben 
zwar nicht erforderlich, aber 
dienlich, 

2.  es besteht ein Zusammenhang 
mit den hoheitlichen Verbands-
aufgaben, die selbst beim Ver-
band verbleiben, 

3.  die Ausführung der dem Ver-
band nach Gesetz und Satzung 
obliegenden Aufgaben wird nicht 
beeinträchtigt, 

4.  es besteht keine Interessenskol-
lision mit dem Verband und 

5.  § 3 Absatz 3 des Vergütungsof-
fenlegungsgesetzes vom 17. 
Dezember 2009 (GV. NRW. S. 
950) in der jeweils geltenden 
Fassung findet Anwendung. 

 
(3) Das Nähere zu Absatz 1 Nummer 
2 und 5 regelt die Satzung.“ 

 
c) Der bisherige Absatz 2 wird Absatz 4. 

 

 
 
 
 
5.  zur Bestellung von Sicherheiten und 

zur Übernahme von Bürgschaften, 
Garantien oder sonstigen Gewähr-
leistungen, wenn die Höhe der Belas-
tung nicht in einem angemessenen 
Verhältnis zu der Finanzkraft des 
Verbandes steht. 

 
 
 
Das Nähere zu den Nummern 2 und 5 re-
gelt die Satzung. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(2) Geschäfte nach Absatz 1, die der Ver-
band ohne die erforderliche Genehmigung 
vornimmt, sind unwirksam. Die Gewäh-
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rung von Darlehen an Mitglieder der Ver-
bandsorgane und des Widerspruchsaus-
schusses ist unzulässig. 
 

26.  Die Überschrift des Zehnten Teils wird 
wie folgt gefasst: 

 
„Zehnter Teil 

Auflösung, Inkrafttreten“ 
 
 

  
 
 

Zehnter Teil 
Gebühren, Auflösung, Übergangsvor-

schrift, Inkrafttreten 

27.  § 39 wird aufgehoben. 
 

 § 39 
Freiheit von Gebühren 

 
(1) Für den Grunderwerb sowie für Ge-
schäfte und Unternehmen des Verbandes 
zur unmittelbaren Durchführung seiner 
Aufgaben werden Gebühren der Behör-
den und Gerichte nicht erhoben; dies gilt 
nicht für Amtshandlungen der in § 8 Abs. 
4 des Gebührengesetzes für das Land 
Nordrhein-Westfalen genannten Behör-
den. 
 
(2) Die Befreiung ist ohne Nachprüfung 
zuzugestehen, wenn die Aufsichtsbe-
hörde des Verbandes bescheinigt, daß 
der Grunderwerb, das Geschäft oder das 
Unternehmen der unmittelbaren Durch-
führung seiner Aufgaben dient. 
 

28.  § 42 wird wie folgt geändert: 
 
a)  Die Überschrift wird wie folgt ge-

fasst: 
 

„§ 42 
Inkrafttreten“ 

 
 
b)  Satz 2 wird aufgehoben. 

 

  
 
 
 
 

§ 42 
Inkrafttreten, Berichtspflicht 

 
Das Gesetz tritt am Tage nach der Ver-
kündung in Kraft. Über die Erfahrungen 
mit diesem Gesetz berichtet die Landesre-
gierung dem Landtag bis zum 31. Dezem-
ber 2009. 
 

Artikel 12 
Änderung des Kurortegesetzes 

vom 11. Dezember 2007 
 
 
 
 

  
Gesetz über Kurorte im Land Nord-

rhein-Westfalen 
(Kurortegesetz - KOG) 

 
§ 13 

Verwendung der Bezeichnung 
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In § 13 des Kurortegesetzes vom  
11. Dezember 2007 (GV. NRW. 2008 S. 8), 
das durch Artikel 2 des Gesetzes vom 8. Sep-
tember 2015 (GV. NRW. S. 666) geändert 
worden ist, werden die Wörter „§ 16 Abs. 2 des 
Wassergesetzes für das Land Nordrhein-
Westfalen“ durch die Wörter „§ 53 Absatz 2 
des Wasserhaushaltsgesetzes vom 31. Juli 
2009 (BGBl. I S. 2585), in der jeweils gelten-
den Fassung“ ersetzt. 
 
 

Der zur Nutzung einer Heilquelle berech-
tigten Person kann nach staatlicher Aner-
kennung gemäß § 16 Abs. 2 des Wasser-
gesetzes für das Land Nordrhein-Westfa-
len auf Antrag das Recht verliehen wer-
den, für das Wasser unter Hinweis auf die 
staatliche Anerkennung die Bezeichnung 
„Natürliches Heilwasser“ zu verwenden, 
wenn 
 
1.  die Herkunft aus einer staatlich aner-

kannten Heilquelle ohne Entzug ir-
gendwelcher Bestandteile oder Zu-
satz irgendwelcher Stoffe - Naturbe-
lassenheit -, 

2.  die Abfüllung am Quellort, 
3.  der wissenschaftlich belegte Aus-

schluss chemischer und biologischer 
Veränderungen, 

4.  die Festsetzung der durch Erfahrung 
bewährten, traditionellen Hauptheil-
anzeigen sowie Gegenanzeigen so-
wie 

5.  eine gültige Erlaubnis nach § 13 Arz-
neimittelgesetz 

 
nachgewiesen sind. 
 

Artikel 13 
Änderung des Wasserentnahmeentgeltge-
setzes des Landes Nordrhein-Westfalen 

 
 
Das Wasserentnahmeentgeltgesetz des Lan-
des Nordrhein-Westfalen vom 27. Januar 
2004 (GV. NRW. S. 30), das zuletzt durch Ar-
tikel 1 des Gesetzes vom 9. Dezember 2014 
(GV. NRW. S. 884) geändert worden ist, wird 
wie folgt geändert:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. § 1 Absatz 2 wird wie folgt geändert:  

 
a. In Nummer 2 wird die Angabe  „§§ 

32, 33, 34 und 35“ durch die An-
gabe „§§ 17, 19, 20 und 21“ ersetzt. 

  
Gesetz über die Erhebung  

eines Entgelts für die Entnahme  
von Wasser aus Gewässern (Wasser-
entnahmeentgeltgesetz des Landes 

Nordrhein-Westfalen - WasEG) 
 

§ 1 
Entgeltpflicht, Ausnahmen und Befrei-

ungen 
 

(1) Das Land erhebt für das 
 
1.  Entnehmen, Zutagefördern, Zutage-

leiten und Ableiten von Grundwasser, 
2.  Entnehmen und Ableiten von Wasser 

aus oberirdischen Gewässern,  
 
ein Wasserentnahmeentgelt. 
 
(2) Das Entgelt wird nicht erhoben für 
 
1.  behördlich angeordnete Benutzungen, 
2.  erlaubnisfreie Benutzungen im Sinne 

der §§ 8 Abs. 3, 25, 26 und 46 des 
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b.  In Nummer 3 wird die Angabe „§ 16 

LWG“ durch die Wörter „§ 53 des 
Wasserhaushaltsgesetzes“ ersetzt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wasserhaushaltsgesetzes (WHG) so-
wie §§ 32, 33, 34 und 35 des Lan-
deswassergesetzes (LWG) oder bei 
behördlich angeordneten Nutzungen 
des entnommenen Wassers, 

3.  Benutzungen, sofern die geförderte 
Wassermenge nicht mehr als 3.000 m3 
pro Kalenderjahr beträgt oder der im 
Veranlagungszeitraum zu entrichtende 
Entgeltbetrag 150 € nicht überschrei-
tet, 

4.  Entnahmen aus Heilquellen im Sinne 
des § 16 LWG, sofern sie nicht der Mi-
neralwasserabfüllung dienen, 

5.  Entnahmen zum Zwecke der Fische-
rei, 

6.  Entnahmen für die Wasserkraftnut-
zung und für den Betrieb von Wärme-
pumpen, soweit das entnommene 
Wasser dem Gewässer wieder zuge-
führt wird, 

7.  Entnahmen und Überleitung von Was-
ser von einem Gewässersystem in ein 
anderes zur Aufrechterhaltung der 
Schiffbarkeit von Kanälen und zur Si-
cherstellung der Wasserführung, 

8.  vorübergehende Grundwasser-absen-
kungen zum Zwecke der Errichtung 
baulicher Anlagen, sowie dauerhafte 
Grundwasserabsenkungen im Ge-
meinwohlinteresse, soweit das ent-
nommene Wasser keiner Nutzung zu-
geführt wird,  

9.  Entnahmen von Wasser, das als 
Löschwasser verwendet wird, 

10.  Entnahmen von Wasser zum Zwe-
cke der Bewässerung landwirtschaft-
lich, gärtnerisch und forstwirtschaftlich 

 
§ 8 

Verrechnung 
 

(1) Leistet ein Entgeltpflichtiger als öffent-
lich-rechtliche Körperschaft oder Unter-
nehmen der öffentlichen Wasserversor-
gung auf Grund einer vertraglich verein-
barten Kooperation mit der Landwirtschaft 
oder einer Landwirtschaftskammer Zah-
lungen für Maßnahmen zum Schutze des 
entnommenen Rohwassers, können die 
im Veranlagungsjahr hierfür entstandenen 
Aufwendungen mit der Vorauszahlung o-
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2. In § 8 Absatz 2 werden nach dem Wort 
„über“ die Wörter „Anforderungen an die 
Maßnahmen zum Schutz des entnomme-
nen Rohwassers,“ eingefügt. 

 
 

der der Festsetzung des Wasserentnah-
meentgelts für dieses Veranlagungsjahr 
verrechnet werden.  
Verrechnungsfähig sind die personellen 
Aufwendungen für die Gewässerschutz-
beratung der landwirtschaftlichen Betriebe 
sowie Aufwendungen für Maßnahmen. 
3Die im Veranlagungsjahr entstandenen 
Aufwendungen sind schriftlich gegenüber 
der zuständigen Behörde nachzuweisen. 
 
(2) Die oberste Wasserbehörde wird er-
mächtigt, durch Rechtsverordnung Rege-
lungen über das Verrechnungsverfahren 
und die Nachweisführung zu erlassen.  
 genutzter Flächen. 
 

Artikel 14 
Änderung der Kommunalabwasserverord-

nung 
 
Die Kommunalabwasserverordnung vom 30. 
September 1997 (GV. NRW. S. 372), die zu-
letzt durch Artikel 140 des Gesetzes vom 5. 
April 2005 (GV. NRW. S. 332) geändert wor-
den ist, wird wie folgt geändert: 
 
1. § 4 wird wie folgt geändert:  

 
a)  In Absatz 1 wird die Angabe „§ 53 

LWG“ durch die Wörter „§ 46 des 
Landeswassergesetzes vom 25. Juni 
1995 (GV. NRW. S. 133) in der je-
weils geltenden Fassung“ ersetzt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
b)  In Absatz 2 wird die Angabe „§ 53 

Abs. 4 LWG“ durch die Wörter „§ 49 
Absatz 5 des Landeswassergeset-
zes“ ersetzt. 

 
c)  Absatz 2a wird wie folgt geändert: 

  
Verordnung zur Umsetzung der Richtli-
nie 91/271/EWG des Rates  
vom 21. Mai 1991über die Behandlung 
von kommunalem Abwasser 
(Kommunalabwasserverordnung - Ko-
mAbwV) 

 
§ 4 

Kanalisation 
 
 
 
(1) Die nach § 53 LWG zur Abwasserbe-
seitigung Verpflichteten haben gemeindli-
che Gebiete 
 
1.  mit mehr als 10.000 EW bis zum 31. 

Dezember 1998,  
2.  bis 10.000 EW bis zum 31. Dezember 

2005  
 
mit einer Kanalisation auszustatten. 
 
(2) Die Verpflichtung nach Absatz 1 Nr. 2 
gilt nicht für Grundstücke außerhalb im 
Zusammenhang bebauter Ortsteile, wenn 
der zur Abwasserbeseitigung Verpflich-
tete nach Maßgabe des § 53 Abs. 4 LWG 
von seiner Pflicht freigestellt worden ist.  
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aa)  In Satz 1 wird die Angabe „§ 53 

Absatz 1 Satz 4 LWG“ durch die 
Wörter „§ 47 des Landeswasse-
rgesetzes“ ersetzt.  

 
bb)  In Satz 2 werden die Wörter „§ 

53 Absatz 1 Satz 9 LWG“ durch 
die Wörter „§ 47 Absatz 2 Satz 2 
des Landeswassergesetzes“ er-
setzt. 

 
 
 
 
 
 
d)  In Absatz 3 Satz 2 wird die Angabe 

„18 b“ durch die Angabe „60“ und die 
Angabe „§ 57 LWG“ durch die Wörter 
„§ 57 des Landeswassergesetzes“ 
ersetzt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(2a) Ist die Ausstattung mit einer Kanalisa-
tion für Grundstücke außerhalb im Zusam-
menhang bebauter Ortsteile mit einem in-
nerhalb der Frist des Absatz 1 Nr.2 unzu-
mutbaren Aufwand verbunden, kann der 
zur Abwasserbeseitigung Verpflichtete im 
Abwasser-beseitigungskonzept (§ 53 Ab-
satz 1 Satz 4 LWG) eine weitergehende 
Frist vorsehen. Diese Frist ist verbindlich, 
wenn die zuständige Behörde sie gemäß 
§ 53 Absatz 1 Satz 9 LWG nicht bean-
standet. 
 
 
 
 
 
(3) Die Kanalisation muß den Anforderun-
gen an die Abwasserbehandlung Rech-
nung tragen. Bei Entwurf, Bau und Unter-
haltung sind die optimalen technischen 
Kenntnisse nach Maßgabe der Anforde-
rungen des § 18 b des Wasserhaushalts-
gesetzes und des § 57 LWG zugrunde zu 
legen, die keine unverhältnismäßig hohen 
Kosten verursachen; dies betrifft insbe-
sondere: 
 
-  die Menge und Zusammensetzung 

der kommunalen Abwässer,  
-  die Verhinderung von Leckagen,  
-  die Begrenzung einer Verschmut-

zung der aufnehmenden Gewässer 
durch Regenüberläufe. 

 
§ 5 

Einleitung von kommunalem Abwas-
ser 

 
(1) Die nach den §§ 53 und 54 LWG zur 
Abwasserbeseitigung Verpflichteten ha-
ben die auf Grund des § 7a des Wasser-
haushaltsgesetzes für das Einleiten von 
kommunalem Abwasser erlassenen An-
forderungen aus gemeindlichen Gebieten 
 
1.  mit mehr als 10.000 EW ab dem 1. 

Januar 1999,  
2.  von 2000 bis 10.000 EW ab dem 1. 

Januar 2006  
 
einzuhalten. Die zuständige Wasserbe-
hörde kann je nach der Gegebenheit vor 
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2. In § 5 Absatz 1 Satz 2 wird die Angabe  

„§ 53 Abs. 1 und § 54 Abs. 3 LWG“ durch 
die Wörter „§ 46 Absatz 1 und § 53 Ab-
satz 3 des Landeswassergesetzes“ er-
setzt. 
 

Ort zulassen, daß die an die Einleitung 
von Stickstoff (N ges.) gestellten Anforde-
rungen aus Gebieten mit mehr als 10.000 
EW bis zum 31. Dezember 2005 erfüllt 
werden, wenn in der Übersicht des zur Ab-
wasserbeseitigung Verpflichteten gemäß 
§ 53 Abs. 1 und § 54 Abs.3 LWG eine an-
dere als die in Satz 1 geforderte Frist fest-
gelegt ist und sie nicht über diese Frist hin-
ausgeht.  
 
(2) Im übrigen kann die in Absatz 1 Nr. 1 
genannte Frist in durch technische 
Schwierigkeiten begründeten Ausnahme-
fällen für geographisch abgegrenzte Ge-
biete auf besonderen Antrag durch die Eu-
ropäische Kommission verlängert werden. 
Der zur Abwasserbeseitigung Verpflich-
tete hat in diesem Fall den Antrag der für 
die Erteilung der Einleitungserlaubnis zu-
ständigen Behörde bis zum 31. Dezember 
1997 vorzulegen. Der Antrag muß ange-
messen begründet sein, insbesondere die 
bestehenden technischen Schwierigkei-
ten darlegen und einen Zeitplan für die 
Verwirklichung der notwendigen Maßnah-
men enthalten. Der Zeitplan darf für den 
Abschluß der Maßnahmen keine Fristen 
vorsehen, die über den 31. Dezember 
2005 hinausgehen. 
 
(3) Eine Einleitung aus gemeindlichen Ge-
bieten mit weniger als 2000 EW darf ab 
dem 1. Januar 2006 nur erfolgen, wenn 
durch ein Verfahren oder ein Entsor-
gungssystem sichergestellt wird, daß die 
aufnehmenden Gewässer den maßgebli-
chen Qualitätszielen sowie den Bestim-
mungen dieser Verordnung und anderen 
einschlägigen Richtlinien der Gemein-
schaft entsprechen. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

3.  In § 7 Absatz 1 wird die Angabe „7a“ durch 
die Angabe „57“ ersetzt. 

 § 7 
Einleitung von industriellem Abwasser 

in ein Gewässer 
 
(1) Die Einleiter von biologisch abbauba-
rem industriellem Abwasser aus den in der 
Anlage zu dieser Verordnung aufgeführ-
ten Industriebranchen haben die auf 
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4. § 8 Absatz 1 Nummer 2 wird wie folgt ge-

fasst:  
 
 „2. nach Maßgabe von §§ 58, 59 des 

Wasserhaushaltsgesetzes und § 59 Ab-
satz 1 und 2 des Landeswassergesetzes 
einer Genehmigung bedarf.“ 

 

Grund des § 7a des Wasserhaushaltsge-
setzes hierfür erlassenen Anforderungen 
bis zum 31. Dezember 2000 einzuhalten. 
 
(2) Die in Absatz 1 genannte Frist kann auf 
besonderen Antrag durch die für die Ertei-
lung der Einleitungserlaubnis zuständige 
Behörde verlängert werden. § 5 Abs. 2 S. 
3 dieser Verordnung gilt entsprechend.  

§ 8 
Einleitung von industriellem Abwasser 

in Kanalisationen 
 

(1) Industrielles Abwasser darf in Kanali-
sationen nur eingeleitet werden, wenn die 
Einleitung  
 
1.  den Anforderungen entspricht, die 

der zur Beseitigung des kommunalen 
Abwassers Verpflichtete zum 
Schutze der öffentlichen Abwasser-
anlagen erlassen hat,  

2.  nach Maßgabe der auf Grund des § 
59 LWG erlassenen ordnungsbe-
hördlichen Verordnung genehmigt, 
angezeigt oder einer vergleichbaren 
Regelung unterworfen worden ist.  

 
(2) Industrielles Abwasser muß so behan-
delt werden, daß es folgende Anforderun-
gen erfüllt: 
 
-  Die Gesundheit des Personals, das 

in Kanalisationen und Behandlungs-
anlagen tätig ist, darf nicht gefährdet 
werden, 

  
-  Kanalisation und Abwasserbehand-

lungsanlagen und die zugehörige 
Ausrüstung dürfen nicht beschädigt 
werden, 

-  der Betrieb der Abwasserbehand-
lungsanlage und die Behandlung des 
Klärschlamms dürfen nicht beein-
trächtigt werden, 

-  Ableitungen aus Abwasserbehand-
lungsanlagen dürfen die Umwelt 
nicht schädigen oder dazu führen, 
daß die aufnehmenden Gewässer 
nicht mehr den Bestimmungen ande-
rer Gemeinschaftsrichtlinien entspre-
chen, 
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-  es muß sichergestellt sein, daß der 
Klärschlamm in umweltverträglicher 
Weise sicher verwertet werden kann. 

 
Diese Anforderungen sind nach den dafür 
erlassenen Regelungen einzuhalten. 
 

Artikel 15 
Änderung der JGS-AnlagenV 

 
Die JGS-AnlagenV vom 13. November 1998 
(GV. NRW. S. 647), die zuletzt durch Verord-
nung vom 10. Februar 2006 (GV. NRW. S. 74) 
geändert worden ist, wird wie folgt geändert:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. In § 1 Satz 2 wird die Angabe „19 g Abs. 

2“ durch die Wörter „62 Absatz 1 Satz 2“ 
ersetzt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
Verordnung  

zur Umsetzung von Artikel 4 und 5  
der Richtlinie 91/676/EWG des Rates  
vom 12. Dezember 1991 zum Schutz 

der Gewässer  
vor Verunreinigungen durch Nitrat aus 

landwirtschaftlichen Quellen  
- ABl. EG Nr. L 375 S. 1 - (JGS-Anla-

genV) 
 

§ 1 
Zweck und Geltungsbereich der Ver-

ordnung 
 
Zweck dieser Verordnung ist die Umset-
zung der Artikel 4 und 5 der Richtlinie 
91/676/EWG. Diese Verordnung gilt für 
Anlagen zum Lagern und Abfüllen von 
Jauche, Gülle und Silagesickersäften im 
Sinne des § 19 g Abs. 2 des Wasserhaus-
haltsgesetzes (WHG) und von sonstigem 
flüssigen Wirtschaftsdünger sowie für 
ortsfeste Anlagen zum Lagern von Fest-
mist (JGS-Anlagen). 
 

§ 4 
Anforderungen an Anlagen in Schutz- 

und Überschwemmungsgebieten 
 

(1) In der Schutzzone I (Fassungsbereich) 
und in der Schutzzone II (engere Schutz-
zone) von Schutzgebieten sind Anlagen 
nach § 1 unzulässig. In Schutzzone II von 
Wasserschutzgebieten für Oberflächen-
gewässer kann die zuständige Behörde 
auf Antrag Befreiungen von diesem Ver-
bot erteilen, wenn das Verbot zu einer of-
fenbar nicht beabsichtigten Härte führt 
und die Abweichung mit den Belangen 
des Wohls der Allgemeinheit, insbeson-
dere des Gewässerschutzes, vereinbar 
ist. 
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2. § 4 wird wie folgt geändert: 

 
 
 
a)  Absatz 4 wird wie folgt geändert: 
 
aa) In Nummer 1 wird die Angabe „§ 19 

Abs. 1 Nrn. 1 und 2 WHG“ durch die 
Wörter „§ 51 Absatz 1 Nummer 1 und 
2 des Wasserhaushaltsgesetzes“ er-
setzt. 
 
bb)  In Nummer 2 wird die Angabe  

„§ 16 LWG“ durch die Wörter „§ 
53 des Wasser-haushaltsgeset-
zes“ ersetzt. 

 
 
 
cc)  In Nummer 3 wird die Angabe  

„§ 36 a Abs. 1 WHG“ durch die 
Wörter „§ 86 Absatz 1 Nummer 
1 des Wasserhaushalts-geset-
zes“ ersetzt.  

 
b)  Absatz 5 wird wie folgt gefasst:  
 
 „(5) Überschwemmungsgebiete im Sinne 

dieser Verordnung sind Gebiete, die als 
Überschwemmungsgebiete nach § 76 
Absatz 2 und 3 des Wasserhaushaltsge-
setzes in Verbindung mit § 86 Absatz 2 
und 4 des Landeswassergesetzes vom 

 

(2) In der Schutzzone III (weitere Zone) 
von Schutzgebieten sind Anlagen nach § 
1 zulässig, wenn sie den Anforderungen 
des Anhanges zu § 3 für die Errichtung 
von Anlagen in Schutzgebieten entspre-
chen. 

 

(3) Anlagen nach § 1 dürfen in Über-
schwemmungsgebieten nur eingebaut, er-
richtet oder verwendet werden, wenn 

 

1.  Anlagen und Anlagenteile so gesichert 
sind, daß sie bei Hochwasser nicht 
aufschwimmen oder ihre Lage verän-
dern und 

2.  Anlagen und Anlagenteile so aufge-
stellt sind, daß bei Hochwasser kein 
Wasser in die Anlagen eindringen 
kann und eine mechanische Beschädi-
gung, z. B. durch Treibgut oder Eis-
stau, ausgeschlossen ist. 

 

(4) Schutzgebiete im Sinne dieser Verord-
nung sind 

 

 

 

1.  Wasserschutzgebiete nach § 19 Abs. 1 
Nrn. 1 und 2 WHG; ist die Schutzzone 
III unterteilt, so gilt als Schutzgebiet 
nur deren innerer Bereich 

 

 



LANDTAG NORDRHEIN-WESTFALEN - 16. Wahlperiode Drucksache 16/10799 

 
 

395 

25. Juni 1995 (GV. NRW. S. 133) in der 
jeweils geltenden Fassung festgesetzt o-
der vorläufig gesichert sind.“ 

 

2.  Heilquellenschutzgebiete nach § 16 
LWG 

 

 

 

3.  Gebiete, für die eine Veränderungs-
sperre zur Sicherung von Planungen 
für Vorhaben der Wassergewinnung 
nach § 36 a Abs. 1 WHG erlassen ist. 

 

 

 

 

 

(5) Überschwemmungsgebiete im Sinne 
dieser Verordnung sind Gebiete, die als 
Überschwemmungsgebiet nach § 112 
LWG durch Rechtsverordnung der zustän-
digen Behörde festgesetzt sind oder als 
festgesetzt gelten und Gebiete zwischen 
oberirdischen Gewässern und Deichen im 
Sinne des § 31b Abs. 1 WHG. 

 

 

(6) Weitergehende Anforderungen oder 
Beschränkungen und Ausnahmen durch 
Anordnungen oder Verordnungen, die 
Schutzgebiete gemäß Absatz 4 und Über-
schwemmungsgebiete gemäß Absatz 5 
betreffen, bleiben unberührt. 
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Artikel 16 
Änderung der Verordnung über zustän-

dige Aufsichtsbehörden nach dem Gesetz 
über Wasser- und Bodenverbände 

 
Die Verordnung über zuständige Aufsichtsbe-
hörden nach dem Gesetz über Wasser- und 
Bodenverbände vom 14. Juli 1992 (GV. NRW. 
S. 321), die zuletzt durch Artikel 144 des Ge-
setzes vom 5. April 2005 (GV. NRW. S. 306) 
geändert worden ist, wird wie folgt geändert: 
 
 
1.  In § 1 werden die Wörter „Ministerium für 

Umwelt und Naturschutz, Landwirtschaft 
und Verbraucherschutz“ durch die Wörter 
„für Umwelt zuständige Ministerium“ und 
die Wörter „der Oberkreisdirektor“ durch 
die Wörter „die Landrätin oder der Land-
rat“ ersetzt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.  In § 3 Absatz 2 Nummer 2 werden die 

Wörter „gemäß § 137 Nr. 1 des Lan-
deswassergesetzes“ durch die Wörter 
„gemäß der Zuständigkeitsverordnung 
Umweltschutz vom 3. Februar 2015 (GV. 
NRW. S. 268) in der jeweils geltenden 
Fassung“ ersetzt. 

 

  
Verordnung 

über zuständige Aufsichtsbehörden 
nach dem Gesetz über Wasser- und 

Bodenverbände 
 

§ 1 
Aufsichtsbehörden 

 
Im Sinne des § 72 Abs. 1 Satz 1 des Was-
serverbandsgesetzes (WVG) vom 12. 
Februar 1991 (BGBl. I S. 405) ist 
 
oberste Aufsichtsbehörde 
das Ministerium für Umwelt und Natur-
schutz, Landwirtschaft und Verbraucher-
schutz, 
obere Aufsichtsbehörde 
die Bezirksregierung, 
untere Aufsichtsbehörde 
der Oberkreisdirektor als untere staatliche 
Verwaltungsbehörde. 
 

§ 3 
Sachliche Zuständigkeit 

 
(1) Soweit nachstehend nichts anderes 
bestimmt ist, werden die Aufgaben der 
Aufsichtsbehörde von der unteren Auf-
sichtsbehörde wahrgenommen. 
 
(2) Die obere Aufsichtsbehörde ist zustän-
dig, wenn 
 
1.  Sitz des Verbandes eine kreisfreie 

Stadt ist, 
2.  ihr oder einer benachbarten oberen 

Wasserbehörde die Zuständigkeit ge-
mäß § 137 Nr. 1 des Landeswasserge-
setzes für mindestens ein Unterneh-
men (§ 5 Abs. 1 WVG) obliegt. 

 
(3) Die oberste Aufsichtsbehörde ist zu-
ständig für Entscheidungen nach § 4 Abs. 
1 Nr. 4 WVG. 
 

3.  § 5 wird wie folgt geändert: 
 

a)  Die Überschrift wird wie folgt ge-
fasst: 

 
„§ 5 

Inkrafttreten“ 

  
 
 
 
 

§ 5 
Inkrafttreten, Berichtspflicht 
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b) Satz 2 wird aufgehoben. 

 

 
Diese Verordnung tritt am Tage nach ihrer 
Verkündung in Kraft. Über die Erfahrun-
gen mit dieser Verordnung ist der Landes-
regierung bis zum 31. Dezember 2009 zu 
berichten. 
 

Artikel 17 
Änderung der Allgemeinen Hafenverord-

nung 
 
 
 
 
 

In § 47 Absatz 1 und 2 der Allgemeinen Ha-
fenverordnung vom 8. Januar 2000 (GV. 
NRW. S. 34), die zuletzt durch Verordnung 
vom 21. Oktober  2015 (GV. NRW. S. 733) ge-
ändert worden ist, werden jeweils die Wörter 
„§ 161 Absatz 1 Nummer 2 Landeswasserge-
setz“ durch die Wörter „§ 123 Absatz 2 Num-
mer 2 des Landeswassergesetzes vom 25. 
Juni 1995 (GV. NRW. S. 133) in der jeweils 
geltenden Fassung“ ersetzt. 
 

 Ordnungsbehördliche Verordnung 
über den Verkehr und den Güterum-

schlag in Häfen (Allgemeine Hafenver-
ordnung - AHVO) 

 
§ 47 

Ordnungswidrigkeiten 
 

(1) Ordnungswidrig im Sinne des § 161 
Absatz 1 Nummer 2 Landeswassergesetz 
handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig im 
Hafengebiet 
 
1. entgegen 
 
a)  § 5 Absatz 1 die Sicherheit oder den 

ordnungsgemäßen Betrieb des Ha-
fens und der Hafenanlagen oder die 
Umwelt beeinträchtigt oder andere 
gefährdet, schädigt oder behindert, 

b)  § 7 Absatz 1 den Hafen anderweitig 
nutzt, 

c)  § 8 Absatz 1 und 2 eine Benachrich-
tigung unterlässt, 

d)  § 9 Absatz 1 den Hafen verunreinigt 
oder entgegen § 9 Absatz 3 eine Be-
nachrichtigung unterlässt, 

e)  § 10 Satz 1 eine Benachrichtigung 
unterlässt, 

f)  § 15 den Bediensteten der Hafenbe-
hörde oder der Polizei das Betreten 
von Wasserfahrzeugen und schwim-
menden Anlagen, die Besichtigung o-
der die Mitfahrt nicht gestattet, keine 
Auskunft erteilt oder keinen Einblick 
in die Schiffs- und Ladepapiere ge-
stattet oder diese zur Prüfung nicht 
aushändigt, 

g)  § 22 Absatz 1 Propulsionsorgane o-
der Bugstrahlanlagen in Gang setzt, 

h) § 23 Feuer in Räumen unterhält, die 
nicht vom Laderaum durch Schotte 
getrennt sind oder Feuer in nicht ge-
sicherten Feuerstellen anzündet oder 
unterhält oder kein geeignetes 
Löschgerät bereithält, 
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i)  § 24 Absatz 1 Feuer in den Lagerhal-
len, deren Zugängen sowie in der 
Nähe von feuergefährlichen oder ex-
plosiven Stoffen entzündet oder un-
terhält, oder in der Nähe derartiger 
Stoffe Heissarbeiten durchführt oder 
sonstige Tätigkeiten, bei denen Fun-
ken entstehen können, 

j)  § 26 Absatz 6 eine Meldung unter-
lässt, 

k)  § 27 Absatz 1 Güter jeglicher Art nicht 
auf den dafür vorgesehenen und zu-
gewiesenen Flächen lagert oder ent-
gegen § 27 Absatz 2 die dort angege-
benen Anlagen und Wege nicht frei-
hält, 

l)  § 34 Absatz 1 beim Laden oder Lö-
schen von gefährlichen Gütern längs-
seits oder unmittelbar hinter oder vor 
einem anderen Fahrzeug liegt oder 
mit beweglichen Leitungen über ein 
Fahrzeug hinweg lädt oder löscht,  

m)  § 34 Absatz 2 mit einem Fahrzeug, 
das nicht lädt oder löscht, von Was-
serfahrzeugen, die gefährliche Güter 
umschlagen, nicht den vorgeschrie-
benen Sicherheitsabstand einhält,  

n)  § 34 Absatz 3 innerhalb der Sicher-
heitszone eine Zündquelle unterhält, 

o)  § 35 sich an Bord während des La-
dens und Löschens von gefährlichen 
Gütern aufhält, 

p)  § 36 Absatz 2 als Aufsichtsperson 
das Laden und Löschen zulässt, 
ohne dass die zu beachtenden Si-
cherheitsvorkehrungen an Bord und 
an Land eingehalten werden, 

 
2. als Schiffsführer oder als Aufsichts-
pflichtiger einer schwimmenden Anlage 
entgegen 
 
a)  § 11 Absatz 1 eine Meldung unter-

lässt, 
b)  § 13 Absatz 1 und 3 keine Erlaubnis 

einholt, 
c)  § 18 Absatz 1 einen zugewiesenen 

Liegeplatz nicht einnimmt oder ver-
lässt,  

d)  § 19 Wasserfahrzeuge und schwim-
mende Anlagen nicht sicher fest-
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macht oder die Befestigung nicht hin-
reichend überwacht oder an Festma-
cheeinrichtungen aufstoppt, 

e)  § 20 Absatz 1 Satz 1 keinen geeigne-
ten Vertreter oder Aufsichtspflichti-
gen einsetzt oder benennt, 

f)  § 33 nicht die gemäß ADN vorge-
schriebenen Evakuierungsmittel vor-
hält, 

g)  § 37 Absatz 1 keine geeignete Wa-
che an Bord einsetzt, 

h)  § 38 bei Gewitter lädt oder löscht, 
 
3. als Betreiber eines Hafens oder einer 

Umschlaganlage entgegen 
 
a) § 12 Absatz 2 es unterlässt, der Hafen-

behörde rechtzeitige Angaben zu 
machen, 

b) § 26 Absatz 2 nicht für eine ausrei-
chende Beleuchtung des Umschlag-
bereiches sorgt, 

c) § 30 Ladungspapiere nicht vorlegt, 
d) § 33 nicht die gemäß ADN vorgeschrie-

benen Evakuierungsmittel zur Verfü-
gung stellt, 

e) § 36 Absatz 1 keine geeignete Auf-
sichtsperson bestellt oder entgegen 
Absatz 3 die Prüfliste nicht führt oder 
entgegen Absatz 4 die Prüfliste nicht 
aufbewahrt oder nicht aushändigt, 

f)  § 37 Absatz 1 keine geeignete Wa-
che an Land einsetzt, 

g)  § 38 bei Gewitter lädt oder löscht, 
h)  § 40 Absatz 1 Nummer 1 nicht alle für 

die Navigation und Reiseplanung ge-
forderten Daten in einem elektroni-
schen Format zugänglich vorhält, 

 i)  § 40 Absatz 1 Nummer 2 keine dar-
über hinaus navigationstauglichen 
elektronischen Schifffahrtskarten für 
ihren Hafen oder ihre Umschlagan-
lage zur Verfügung stellt, 

 j)  § 40 Absatz 1 Nummer 3 nicht den 
Empfang elektronischer Meldungen 
ermöglicht, 

 k)  § 40 Absatz 1 Nummer 4 keine bezie-
hungsweise die geforderten Nach-
richten für die Binnenschifffahrt be-
reitstellt und 

 
4. als Eigentümer oder Ausrüster entge-
gen 
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a)  § 13 Absatz 1 und 3 keine Erlaubnis 

einholt, 
b) § 19 Wasserfahrzeuge und schwim-

mende Anlagen nicht sicher fest-
macht oder die Befestigung nicht hin-
reichend überwacht oder an Festma-
cheeinrichtungen aufstoppt, 

c)  § 20 Absatz 1 keinen geeigneten Ver-
treter oder Aufsichtspflichtigen ein-
setzt oder benennt. 

 
(2) Ordnungswidrig im Sinne des § 161 
Absatz 1 Nummer 2 Landeswassergesetz 
handelt auch, wer vorsätzlich oder fahrläs-
sig einer nach § 3 dieser Verordnung auch 
in nordrhein-westfälischen Häfen anzu-
wendenden Vorschrift zuwiderhandelt, so-
weit die Nichtbefolgung der in diesen Vor-
schriften enthaltenen Ge- und Verbote als 
Ordnungswidrigkeit verfolgt und geahndet 
werden kann. 
 

Artikel 18 
Änderung der Emissions-erklärungsver-

ordnung 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In § 2 Satz 3 der Emissionserklärungsverord-
nung vom 24. Januar 2002 (GV. NRW. S. 68), 
die durch Artikel 105 des Gesetzes vom 5. Ap-
ril 2005 (GV. NRW. S. 351) geändert worden 
ist, wird die Angabe „§ 53 Abs. 6 LWG“ durch 
die Wörter „§ 50 des Landeswassergesetzes 
vom 25. Juni 1995 (GV. NRW. S. 133) in der 
jeweils geltenden Fassung“ ersetzt. 
 

  
Verordnung 

zur Erhebung von Daten 
über Abwasseremissionen 

(Emissionserklärungsverordnung - 
Abwasser) 

 
§ 2 

Erklärungspflicht 
 

Der Betreiber einer in Anhang 1 aufgeführ-
ten Anlage ist zur Erklärung der Emissio-
nen gegenüber der zuständigen Behörde 
verpflichtet. Im Falle einer Einleitung in 
Abwasseranlagen eines Dritten können 
die Emissionen mit Zustimmung der zu-
ständigen Behörde vom Dritten erklärt 
werden. Die Zustimmung gilt als erteilt, 
wenn die zuständige Behörde eine Ge-
nehmigung zur gemeinsamen Durchfüh-
rung der Abwasserbeseitigung nach § 53 
Abs. 6 LWG erteilt hat. 
 

Artikel 19 
Änderung der Verordnung über Anlagen 
zum Umgang mit wassergefährdenden 

Stoffen und über Fachbetriebe 

 Verordnung  
über Anlagen zum Umgang mit  

wassergefährdenden Stoffen und über  
Fachbetriebe (VAwS) 
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Die Verordnung über Anlagen zum Umgang 
mit wassergefährdenden Stoffen und über 
Fachbetriebe vom 20. März 2004 (GV. NRW. 
S. 274), die zuletzt durch Verordnung vom 13. 
Dezember 2012 (GV. NRW. S. 676) geändert 
worden ist, wird wie folgt geändert: 
 
 
 
 
 
1. In § 1 Satz 1 wird die Angabe „19g Abs. 1 

und 2“ durch die Angabe „62 Absatz 1“ 
ersetzt. 
 
 
 
 
 
 
 

2. § 2 wird wie folgt geändert:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

§ 1 
Anwendungsbereich 

 
 
Diese Verordnung gilt für Anlagen zum 
Umgang mit wassergefährdenden Stoffen 
nach § 19g Abs. 1 und 2 des Wasserhaus-
haltsgesetzes (WHG). Sie gilt nicht für die 
unterirdische behälterlose Lagerung 
(Tiefspeicherung) wassergefährdender 
Stoffe, Anlagen zum Lagern, Abfüllen, Be-
handeln und Verwenden von Jauche, 
Gülle und Silagesickersäften sowie Anla-
gen zur Nutzung von Erdwärme. 
 

§ 2 
Begriffsbestimmungen 

 
(1) Eine Anlage umfasst alle ortsfesten o-
der ortsfest benutzten Teile, einschließlich 
der erforderlichen Sicherheitseinrichtun-
gen, die zur Erfüllung des betrieblichen 
Zwecks der Anlage erforderlich sind. 
 
(2) Unterirdisch sind Behälter und Rohrlei-
tungen, die vollständig oder teilweise im 
Erdreich eingebettet sind. 
 
Als unterirdisch gelten auch Rohrleitungen 
oder Behälter, wenn sie sich in Schutzroh-
ren oder -räumen oder anderen Baukör-
pern, die in der Erde eingebettet sind, be-
finden und nicht begehbar oder die Au-
ßenwände der Rohrleitungen oder Behäl-
ter nicht insgesamt optisch kontrollierbar 
sind. 
 
Alle anderen Anlagen oder Anlagenteile 
gelten als oberirdisch. 
 
(3) Lagern ist das Vorhalten von wasser-
gefährdenden Stoffen zur weiteren Nut-
zung, Abgabe oder Entsorgung. Abfüllen 
ist das Befüllen von Behältern oder Verpa-
ckungen mit wassergefährdenden Stof-
fen. Umschlagen ist das Laden und Lö-
schen von Schiffen sowie das Umladen 
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von wassergefährdenden Stoffen in Be-
hältern oder Verpackungen von einem 
Transportmittel auf ein anderes. 
(4) Herstellen ist das Erzeugen, Gewinnen 
und Schaffen von wassergefährdenden 
Stoffen. Behandeln ist das Einwirken auf 
wassergefährdende Stoffe, um deren Ei-
genschaften zu verändern. Verwenden ist 
das Anwenden, Gebrauchen und Verbrau-
chen von wassergefährdenden Stoffen 
unter Ausnutzung ihrer Eigenschaften. 
Wenn wassergefährdende Stoffe herge-
stellt, behandelt oder verwendet werden, 
befinden sie sich im Arbeitsgang.  
 
(5) Anlagen zum Umgang mit wasserge-
fährdenden Stoffen sind Anlagen zum La-
gern, Abfüllen und Umschlagen (LAU-An-
lagen) sowie Anlagen zum Herstellen, Be-
handeln und Verwenden (HBV-Anlagen) 
und Rohrleitungsanlagen für wasserge-
fährdende Stoffe.  
 
(6) Behälter sind Teile von Anlagen zum 
Umgang mit wassergefährdenden Stof-
fen. Behälter, in denen Herstellungs-, Be-
handlungs- oder Verwendungstätigkeiten 
ausgeführt werden, sind Teile einer HBV-
Anlage. Auch andere Behälter, die im en-
gen funktionalen Zusammenhang mit 
HBV-Anlagen stehen, sind grundsätzlich 
Bestandteil von HBV-Anlagen. Solche Be-
hälter sind jedoch Teil einer Lageranlage, 
wenn sie mehreren HBV-Anlagen zuge-
ordnet sind oder wenn sie mehr Stoffe ent-
halten können, als für eine Tagesproduk-
tion oder Charge benötigt werden. Die Zu-
ordnung behält Gültigkeit auch bei Be-
triebsunterbrechung. 
 
(7) Lageranlagen sind auch Flächen ein-
schließlich ihrer Einrichtungen, die dem 
Lagern von wassergefährdenden Stoffen 
in Transportbehältern und Verpackungen 
dienen. Vorübergehendes Lagern in 
Transportbehältern oder kurzfristiges Be-
reitstellen oder Aufbewahren in Verbin-
dung mit dem Transport liegen nicht vor, 
wenn eine Fläche regelmäßig dem Vorhal-
ten von wassergefährdenden Stoffen 
dient. Abfüllanlagen sind auch Flächen 
einschließlich ihrer Einrichtungen, auf de-
nen wassergefährdende Stoffe von einem 



LANDTAG NORDRHEIN-WESTFALEN - 16. Wahlperiode Drucksache 16/10799 

 
 

403 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Transportbehälter in einen anderen gefüllt 
werden. Umschlaganlagen sind auch Flä-
chen einschließlich ihrer Einrichtungen, 
auf denen wassergefährdende Stoffe in 
Behältern oder Verpackungen von einem 
Transportmittel auf ein anderes umgela-
den werden.  
 
(8) Das Anlagenvolumen im Sinne dieser 
Verordnung wird wie folgt ermittelt: 
 
1.  Anlagenvolumen von Lageranlagen 
 Das Anlagenvolumen ist der Raumin-

halt aller der Anlage zugehörigen Be-
hälter. 

2.  Anlagenvolumen von HBV-Anlagen 
 
Das Anlagenvolumen kontinuierlich be-
triebener HBV-Anlagen ist der Rauminhalt 
aller der Anlage zugehörigen Behälter. 
 
Das Anlagenvolumen diskontinuierlich be-
triebener HBV- Anlagen ist der Raumin-
halt des größten aller in der Anlage vor-
handenen Behälter. 
 
Wenn aus verfahrenstechnischen Grün-
den die in der Anlage eingesetzten Stoffe 
nachweislich nicht den Gesamtrauminhalt 
der Behälter einnehmen können, ist das 
auslegungsgemäße Volumen wasserge-
fährdender Stoffe anzusetzen. 
 
Betriebliche Absperreinrichtungen zur Un-
terteilung der Anlage in einzelne Ab-
schnitte bleiben bei der Ermittlung des An-
lagenvolumens außer Betracht. Maßge-
bend ist die Anlage mit allen Anlagentei-
len. 
 
3.  Anlagenvolumen von Abfüll-, Um-

schlaganlagen und Rohrleitungen 
 
Bei Abfüll- und Umschlaganlagen, die ei-
ner Lager- oder HBV-Anlage zugeordnet 
sind, wird das Anlagenvolumen dieser An-
lage zugrunde gelegt. Beim Umladen wird 
das Volumen der größten Transporteinheit 
zugrunde gelegt. Besteht die Transport-
einheit aus mehreren Verpackungen, sind 
deren Einzelvolumina zu addieren. 
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Bei Abfüll- und Umschlaganlagen sowie 
Rohrleitungsanlagen, die keiner Lager- o-
der HBV-Anlage zuzuordnen sind, ist das 
Volumen, das sich beim größten Volu-
menstrom über einen Zeitraum von zehn 
Minuten ergibt oder der mittlere Tages-
durchsatz anzusetzen, wobei der größere 
Wert maßgebend ist. 
 
4.  Anlagenvolumen von Anlagen zum 

Umgang mit festen Stoffen, die mit 
flüssigen wassergefährdenden Stof-
fen behaftet sind. 

 
Erfolgt der Umgang von festen Stoffen mit 
anhaftenden wassergefährdenden Flüs-
sigkeiten in Behältern, ist nur deren Anteil 
zur Volumenbestimmung maßgebend, an-
dernfalls ist das Gesamtvolumen der 
Stoffe maßgebend. 
 
(9) Befestigte Flächen (z. B. Schwarzde-
cken, Ortbetone oder Fliesenbeläge) müs-
sen gewährleisten, dass austretende was-
sergefährdende Stoffe sicher erkannt wer-
den. Ein Nachweis der Dichtheit und der 
Beständigkeit ist nicht erforderlich. 
 
(10) Stilllegen ist das Außerbetriebneh-
men einer Anlage; dazu gehört nicht die 
bestimmungsgemäße Betriebsunterbre-
chung. 
 
(11) Aufstellen ist das Errichten von Anla-
gen mittels vorgefertigter Anlagen oder 
Anlagenteile. Einbauen ist das Einfügen 
von vorgefertigten Anlagen oder Anlagen-
teilen in Anlagen. Instandhalten ist das 
Aufrechterhalten, Instandsetzen das Wie-
derherstellen des ordnungsgemäßen Zu-
stands einer Anlage. Reinigen ist das Ent-
fernen von Verunreinigungen und Rest-
stoffen von und aus Anlagen.  
 
(12) Schutzgebiete sind  
 
1.  Wasserschutzgebiete nach § 19 Abs. 

1 Nrn. 1 und 2 des Wasserhaushalts-
gesetzes, 

 
 
2.  Heilquellenschutzgebiete nach § 16 

Abs. 3 des Landeswassergesetzes, 
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a)  Absatz 12 wird wie folgt geändert: 
 

aa)  In Nummer 1 wird die Angabe 
„19 Abs. 1 Nrn. 1 und 2“ durch 
die Wörter „51 Absatz 1 Nummer 
1 und 2“ ersetzt.  

 
bb)  In Nummer 2 werden die Wörter 

„§ 16 Abs. 3 des Landeswasser-
gesetzes“ durch die Wörter „§ 53 
Absatz 4 des Wasserhaushalts-
gesetzes“ ersetzt.  

 
cc)  In Nummer 3 wird die Angabe 

„36a Abs. 1“ durch die Angabe 
„86“ ersetzt.  

 
 
 
dd)  In Nummer 4 werden die Wörter 

„§ 15 Abs. 5 des Landeswasser-
gesetzes“ durch die Wörter „§ 52 
Absatz 2 des Wasserhaushalts-
gesetzes“ ersetzt.  

 
 
 
 
 
 

 
b)  In Absatz 13 werden die Wörter „§ 112 

Abs. 1 und Abs. 3 Landeswasserge-
setz“ durch die Wörter „§ 76 Absatz 2 
und 3 des Wasserhaushaltsgesetzes 
sowie § 83 Absatz 2 und 3 des Lan-
deswassergesetzes vom 25. Juni 
1995 (GV. NRW. S. 133) in der jeweils 
geltenden Fassung“ ersetzt.  

 

 
 
 
 
 
 
3.  Gebiete, für die eine Veränderungs-

sperre zur Sicherung von Planungen 
für Vorhaben der Wassergewinnung 
nach § 36a Abs. 1 des Wasserhaus-
haltsgesetzes erlassen ist, 

4.  Gebiete, für die eine vorläufige An-
ordnung nach § 15 Abs. 5 des Lan-
deswassergesetzes erlassen ist. 

 
 
 
Für Heilquellenschutzgebiete gilt nur die 
qualitative Schutzzone. 
 
Ist die weitere Zone eines Schutzgebietes 
unterteilt, gilt als Schutzgebiet nur deren 
innerer Bereich. 
 
(13) Überschwemmungsgebiete sind Ge-
biete nach § 112 Abs. 1 und Abs. 3 Lan-
deswassergesetz. 
 
(14) Betriebsstörung ist eine Störung des 
bestimmungsgemäßen Betriebs einer An-
lage, sofern wassergefährdende Stoffe 
aus Anlagenteilen austreten können. 
 
(15) Vollschlauchsystem 
Ein Vollschlauchsystem im Sinne dieser 
Verordnung ist ein Betankungssystem, bei 
dem der Befüllschlauch ständig mit dem 
abzufüllenden Medium gefüllt ist. Der Be-
füllschlauch ist am Tankwagen fest und 
dauerhaft montiert. Die Befüllung des La-
gerbehälters erfolgt mittels einer Trocken-
kupplung oder eines selbsttätig schließen-
den Zapfventils. 
 

 
 
 
 
 
3. In § 4 Satz 1 wird die Angabe „19g Abs. 3“ 

durch die Angabe „62 Absatz 2“ ersetzt. 
 

 

 § 4 
Allgemein anerkannte Regeln der 

Technik 
 
Als allgemein anerkannte Regeln der 
Technik im Sinn des § 19g Abs. 3 des 
Wasserhaushaltsgesetzes gelten insbe-
sondere die technischen Vorschriften und 
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Baubestimmungen, die das für Umwelt zu-
ständige Ministerium oder das für Bauen 
zuständige Ministerium durch öffentliche 
Bekanntmachung einführt; bei der Be-
kanntmachung kann die Wiedergabe des 
Inhalts der technischen Vorschriften und 
Baubestimmungen durch einen Hinweis 
auf ihre Fundstelle ersetzt werden. Den in 
Satz 1 genannten technischen Vorschrif-
ten und Baubestimmungen sind gleichge-
stellt Normen und sonstige Bestimmungen 
und/oder technische Vorschriften anderer 
Mitgliedsstaaten der Europäischen Ge-
meinschaften, sofern das geforderte 
Schutzniveau in Bezug auf Sicherheit, Ge-
sundheit und Gebrauchstauglichkeit 
gleichermaßen dauerhaft erreicht wird. 
Sie werden durch Bekanntmachung des 
Ministeriums für Umwelt und Naturschutz, 
Landwirtschaft und Verbraucherschutz im 
Ministerialblatt für das Land Nordrhein-
Westfalen (MBl. NRW.) und in der Samm-
lung des bereinigten Ministerialblattes 
(SMBl. NRW.) unter der Gliederungsnum-
mer 770 veröffentlicht.  
 

4. § 5 wird wie folgt geändert:  
 
 
 
 
 
a)  In Absatz 1 Satz 1wird die Angabe 

„19g Abs. 1 und 2“ durch die Angabe 
„62 Absatz 1“ ersetzt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 § 5 
Anlagen in Schutz- und Überschwem-

mungsgebieten 
 
(1) Im Fassungsbereich und in der enge-
ren Zone von Schutzgebieten sind Anla-
gen zum Umgang mit wassergefährden-
den Stoffen nach § 19g Abs. 1 und 2 des 
Wasserhaushaltsgesetzes unzulässig. 
Die zuständige Behörde kann für standort-
gebundene oberirdische Anlagen Ausnah-
men zulassen, wenn überwiegende 
Gründe des Wohls der Allgemeinheit dies 
erfordern. 
 
(2) In der weiteren Zone von Schutzgebie-
ten dürfen nur Anlagen zum Umgang mit 
flüssigen wassergefährdenden Stoffen 
verwendet werden, die ein ausreichend 
bemessenes Rückhaltevolumen aufwei-
sen, sofern sie nicht doppelwandig ausge-
führt und mit einem Leckanzeigegerät 
ausgerüstet sind. 
 
Das Rückhaltevolumen muss so bemes-
sen sein, dass das dem Volumen des Be-
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b)  In Absatz 3 werden die Wörter „§ 19 

des Wasserhaushaltsgesetzes in 
Verbindung mit § 14, § 15 Abs. 5 und 
§ 16 Abs. 3 und 4“ durch die Wörter 
„§§ 51, 52 und 53 Absatz 4 des Was-
serhaushaltsgesetzes in Verbindung 
mit § 35“ ersetzt.  

 

hälters bzw. der größten absperrbaren Be-
triebseinheit entsprechende Volumen zu-
rückgehalten werden kann. Bei mehreren 
oberirdischen Behältern mit einer gemein-
samen Rückhaltung, ist für deren Bemes-
sung nur das Volumen des größten Behäl-
ters maßgebend, dabei müssen aber min-
destens 10 % des Volumens aller Behälter 
zurückgehalten werden können. Kommu-
nizierende Behälter gelten als ein Behäl-
ter. 
 
(3) In Schutzgebieten bleiben weiterge-
hende Anforderungen oder Beschränkun-
gen und Ausnahmen durch Anordnungen 
oder Verordnungen nach 
§ 19 des Wasserhaushaltsgesetzes in 
Verbindung mit § 14, § 15 Abs. 5 und § 16 
Abs. 3 und 4 des Landeswassergesetzes 
unberührt. 
 
(4) Anlagen in Überschwemmungsgebie-
ten dürfen nur so eingebaut, aufgestellt o-
der betrieben werden, dass sie nicht auf-
schwimmen oder anderweitig durch Hoch-
wasser beschädigt werden, und dass 
keine wassergefährdenden Stoffe aus den 
Anlagen austreten können. 
 

 
 
 

5. In § 8 Absatz 1 wird die Angabe „19h Abs. 
1 Satz 1“ durch die Wörter „63 Absatz 1 
Satz 1“ und die Angabe „§ 19h Abs. 3 
Wasserhaushaltsgesetz“ durch die Wörter 
„§ 63 Absatz 3 des Wasserhaushaltsge-
setzes“ ersetzt.  

 

 § 8 
Eignungsfeststellung 

 
(1) Die Eignungsfeststellung nach § 19h 
Abs. 1 Satz 1 des Wasserhaushaltsgeset-
zes wird auf Antrag für eine einzelne An-
lage erteilt, die nicht einfach oder her-
kömmlich ist oder für die kein Nachweis im 
Sinne des § 19 h Abs. 3 Wasserhaushalts-
gesetz vorliegt. 
(2) Die Eignungsfeststellung ist durch den 
Betreiber bei der zuständigen Behörde un-
ter Beifügung der für die Beurteilung der 
Anlage erforderlichen Unterlagen zu be-
antragen. 
 

6. § 10 Absatz 1wird wie folgt geändert: 
 
 
 
 
a)  In dem Satzteil vor Nummer 1 wird 

die Angabe „19g Abs. 1“ durch die 
Wörter „62 Absatz 1 Satz 1“ ersetzt. 

 § 10 
Rückhaltung in Abwasseranlagen 

 
(1) Sind die Anforderungen nach § 3 Abs. 
2 Nrn. 3 und 4 nicht erfüllbar, so entspre-
chen die Anlagen dennoch dem Besorg-
nisgrundsatz nach § 19g Abs. 1 des Was-
serhaushaltsgesetzes,  
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b)  In Nummer 2 wird die Angabe „7a“ 

durch die Angabe „57“ ersetzt. 
 

 
1. wenn die bei Leckagen oder Betriebs-

störungen unvermeidbar aus der An-
lage austretenden wassergefährden-
den Stoffe in einer Auffangvorrich-
tung, die auch den Anforderungen 
dieser Verordnung entspricht, in der 
betrieblichen Kanalisation zurückge-
halten werden, von wo aus sie schad-
los entsorgt werden können, 

2.  wenn die bei ungestörtem Betrieb der 
Anlage unvermeidbar in unerhebli-
chen Mengen in die betriebliche Ka-
nalisation gelangenden wasserge-
fährdenden Stoffe in eine geeignete 
betriebliche Abwasserbehandlungs-
anlage geleitet werden und nicht zu 
einer Überschreitung der nach § 7a 
des Wasserhaushaltsgesetzes an die 
Abwassereinleitung oder an die Indi-
rekteinleitung zu stellende oder die 
im wasserrechtlichen Bescheid fest-
gesetzten Anforderungen führen. 

 
(2) Aufgrund einer Bewertung der Anlage, 
der möglichen Betriebsstörungen, des An-
falls wassergefährdender Stoffe und der 
Abwasseranlagen ist in der Anlagenbe-
schreibung sowie der zugehörigen Be-
triebsanweisung nach § 3 Abs. 4 darzu-
stellen, in welchem Umfang die wasserge-
fährdenden Stoffe getrennt erfasst, kon-
trolliert und eingeleitet werden. 
 
Die Anlagenbeschreibung der Anlagen 
nach § 10 Abs. 1 ist unabhängig vom Vo-
lumen der Anlage zum Umgang mit was-
sergefährdenden Stoffen immer erforder-
lich. 
 

 
 
 

7. In § 11 Absatz 1 Satz 1 wird die Angabe 
„§ 19i Abs. 2 Satz 3 des Wasserhaushalts-
gesetzes“ durch die Wörter „§ 1 Absatz 2 
Satz 3 der Verordnung über Anlagen zum 
Umgang mit wassergefährdenden Stoffen 
vom 31. März 2010 (BGBl. I S. 377)“ er-
setzt. 

 

 § 11 
Sachverständige 

 
(1) Sachverständige im Sinne des § 19i 
Abs. 2 Satz 3 des Wasserhaushaltsgeset-
zes sind die von Organisationen für die 
Prüfung bestellten Personen. Die Organi-
sationen mit Sitz in Nordrhein-Westfalen 
werden von der zuständigen Behörde an-
erkannt. Das Verfahren auf Anerkennung 
kann über eine einheitliche Stelle nach 
den Vorschriften des Verwaltungsverfah-
rensgesetzes abgewickelt werden. Über 
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den Antrag auf Anerkennung entscheidet 
die zuständige Behörde innerhalb einer 
Frist von sechs Monaten; abweichende 
Entscheidungsfristen kann die zuständige 
Behörde mit Zustimmung der Aufsichtsbe-
hörde in einer vorab öffentlich bekannt zu 
machenden Fristenregelung (behördlicher 
Fristenplan) festsetzen. § 42a Abs. 2 Satz 
2 bis 4 des Verwaltungsverfahrensgeset-
zes gilt entsprechend. 
 
(2) Anerkennungen anderer Länder der 
Bundesrepublik Deutschland gelten auch 
in Nordrhein-Westfalen. Entsprechendes 
gilt für gleichwertige Anerkennungen na-
türlicher oder juristischer Personen als 
Sachverständige durch andere Mitglied-
staaten der europäischen Gemeinschaf-
ten oder anderer Vertragsstaaten des Ab-
kommens über den europäischen Wirt-
schaftsraum. Die Anerkennungen sind der 
zuständigen Behörde vor Aufnahme der 
Prüftätigkeiten im Original oder in Kopie 
vorzulegen; eine Beglaubigung der Kopie 
kann verlangt werden. Die zuständige Be-
hörde kann darüber hinaus verlangen, 
dass gleichwertige Anerkennungen nach 
Satz 2 in beglaubigter deutscher Überset-
zung vorgelegt werden. 
 
(3) Organisationen können anerkannt wer-
den, wenn sie 
 
1.  nachweisen, dass sie über wenigs-

tens fünf für die Prüftätigkeit geeig-
nete Personen verfügen, die 

 
a)  auf Grund ihrer Ausbildung, ihrer 

Kenntnisse und ihrer durch prak-
tische Tätigkeit gewonnenen Er-
fahrungen die Gewähr dafür bie-
ten, dass sie die Prüfungen ord-
nungsgemäß durchführen, 

b)  zuverlässig sind, und 
c)  hinsichtlich der Prüftätigkeit un-

abhängig sind, insbesondere 
kein Zusammenhang zwischen 
der Prüftätigkeit und anderen 
Leistungen besteht, 

 
2. Grundsätze darlegen, die bei den Prü-

fungen zu beachten sind, 
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3.  die ordnungsgemäße Durchführung 
der Prüfungen stichprobenweise kon-
trollieren, 

4.  die bei den Prüfungen gewonnenen 
Erkenntnisse sammeln, auswerten 
und die mit der Prüfung befassten 
Personen in einem regelmäßigen Er-
fahrungsaustausch darüber unter-
richten, 

5.  den Nachweis über das Bestehen ei-
ner Haftpflichtversicherung für die 
Tätigkeit ihrer Sachverständigen für 
Gewässerschäden mit einer De-
ckungssumme von mindestens 2,5 
Millionen € erbringen und 

6. erklären, dass sie die Länder, in de-
nen die Sachverständigen Prüfungen 
vornehmen, von jeder Haftung für die 
Tätigkeit ihrer Sachverständigen frei-
stellen. 

 
Nachweise, die in einem anderen Mitglied-
staat der europäischen Gemeinschaften 
oder einem anderen Vertragsstaat des 
Abkommens über den europäischen Wirt-
schaftsraum ausgestellt worden sind, ste-
hen inländischen Nachweisen gleich, so-
weit sie mit diesen gleichwertig sind oder 
aus ihnen hervorgeht, dass die betreffen-
den Anforderungen nach Satz 1 für die na-
türliche oder juristische Person erfüllt sind. 
Absatz 2 Satz 3 und 4 gelten entspre-
chend. 
 
(4) Als Organisationen im Sinne des Ab-
satzes 3 können auch Gruppen anerkannt 
werden, die in selbständigen organisatori-
schen Einheiten eines Unternehmens zu-
sammengefasst und hinsichtlich ihrer 
Prüftätigkeit nicht weisungsgebunden 
sind. 
 
(5) Die Sachverständigen sind verpflichtet, 
ein Prüftagebuch zu führen, aus dem sich 
mindestens Art, Umfang und Zeitaufwand 
der jeweiligen Prüfung ergeben. Das Prüf-
tagebuch ist der zuständigen Behörde auf 
Verlangen vorzulegen. 
 
(6) Die Anerkennung kann auf bestimmte 
Prüfbereiche beschränkt und zeitlich be-
fristet werden. 
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(7) Die zuständige Behörde kann von an-
erkannten Organisationen verlangen, 
dass sie die Bestellung neuer Sachver-
ständiger anzeigen oder die Bestellung ei-
nes Sachverständigen aufheben, insbe-
sondere, wenn dieser wiederholt Anlagen-
prüfungen fehlerhaft durchführt oder die in 
Absatz 3 Nr. 1 aufgeführten Anforderun-
gen an Sachverständige nicht mehr erfüllt. 
(8) Mit der Auflösung von Organisationen 
im Sinne von Absatz 3 und 4, der Ent-
scheidung über die Eröffnung des Konkur-
ses oder des Vergleichs erlischt die Aner-
kennung. Die Bestellung von sachverstän-
digen Personen ist in diesem Fall gegen-
standslos. 
 

8. § 12 wird wie folgt geändert:  
 
 

a)  In Absatz 1 Satz 1werden die Wör-
ter „§ 19i Abs. 2 Satz 3 Nrn. 1 und 
3 des Wasserhaushaltsgesetzes“ 
durch die Wörter „§ 1 Absatz 2 Satz 
3 Nummer 1 und 3 der Verordnung 
über Anlagen zum Umgang mit 
wassergefährdenden Stoffen“ er-
setzt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 § 12 
Überprüfung von Anlagen 

 
(1) Nach § 19i Abs. 2 Satz 3 Nrn. 1 und 3 
des Wasserhaushaltsgesetzes hat der Be-
treiber vor Inbetriebnahme, nach einer we-
sentlichen Änderung oder vor der Wieder-
inbetriebnahme einer länger als ein Jahr 
stillgelegten Anlage durch Sachverstän-
dige nach § 11 folgende Anlagenarten 
überprüfen zu lassen: 
 
1.  Anlagen mit unterirdischen Anla-

genteilen, 
2. oberirdische Anlagen für  wasserge-

fährdende Flüssigkeiten und feste 
Stoffe, die mit wassergefährdenden 
Flüssigkeiten behaftet sind, mit ei-
nem Anlagenvolumen von mehr als 
1 m3. 

 
Die Prüfungen entfallen bei Anlagen, die 
nicht nach Absatz 2 wiederkehrend prüf-
pflichtig sind, wenn die Anlagen von einem 
Fachbetrieb aufgestellt und eingebaut 
werden und der Fachbetrieb der zuständi-
gen Behörde den ordnungsgemäßen Zu-
stand der Anlage unter Verwendung des 
eingeführten Musters „Bescheinigung ge-
mäß § 12 Abs. 1 VAwS“ bescheinigt. Das 
Muster ist enthalten in den „Verwaltungs-
vorschriften zum Vollzug der Verordnung 
über Anlagen zum Umgang mit wasserge-
fährdenden Stoffen und über Fachbe-
triebe (VV-VAwS)“, die in der Sammlung 
des bereinigten Ministerialblattes für das 



LANDTAG NORDRHEIN-WESTFALEN - 16. Wahlperiode Drucksache 16/10799 

 
 

412 

 
 
 
 
 
b)  In Absatz 2 Satz 1 werden die Wör-

ter „§ 19i Abs. 2 Satz 3 Nrn. 2 und 
5 des Wasserhaus-haltsgesetzes“ 
durch die Wörter „§ 1 Absatz 2 Satz 
3 Nummer 2 und 5 der Verordnung 
über Anlagen zum Umgang mit 
wassergefährdenden Stoffen“ er-
setzt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
c) In Absatz 3 Satz 1werden die Wör-

ter „(§19i Abs. 2 Satz 3 Nr. 4 des 
Wasserhaushaltsgesetzes)“ durch 
die Wörter „§ 1 Absatz 2 Satz 3 
Nummer 4 der Verordnung über 
Anlagen zum Umgang mit wasser-
gefährdenden Stoffen“ ersetzt. 

 

Land Nordrhein-Westfalen (SMBl. NRW.) 
unter der Gliederungsnummer 770 veröf-
fentlicht sind. 
 
(2) Nach § 19i Abs. 2 Satz 3 Nrn. 2 und 5 
des Wasserhaushaltsgesetzes hat der Be-
treiber spätestens fünf Jahre nach der 
letzten Überprüfung, bei unterirdischer La-
gerung in Wasser- und Quellenschutzge-
bieten spätestens zweieinhalb Jahre, oder 
bei Stilllegung der Anlage durch Sachver-
ständige nach § 11 folgende Anlagenarten 
überprüfen zu lassen: 
 
1.  Anlagen mit unterirdischen Anlagen-

teilen, 
2.  oberirdische Anlagen außerhalb von 

Schutzgebieten für wassergefähr-
dende Flüssigkeiten und feste Stoffe, 
die mit wassergefährdenden Flüssig-
keiten behaftet sind, mit einem Anla-
genvolumen von mehr als 10 m3, 

3.  oberirdische Anlagen in Schutzgebie-
ten für wassergefährdende Flüssig-
keiten und feste Stoffe, die mit was-
sergefährdenden Flüssigkeiten be-
haftet sind, mit einem Anlagenvolu-
men von mehr als 1 m3, bei der Lage-
rung von Heizöl EL mit einem Anla-
genvolumen von mehr als 5 m3. 

 
Werden in einer Eignungsfeststellung o-
der in einer die Eignungsfeststellung er-
setzenden Regelung kürzere Prüfpflichten 
festgelegt, gelten diese. 
 
Die Fristen für die wiederkehrenden Prü-
fungen beginnen mit dem Abschluss der 
Prüfung vor Inbetriebnahme. 
 
(3) Die zuständige Behörde kann wegen 
der Besorgnis einer Gewässergefährdung 
(§ 19i Abs. 2 Satz 3 Nr. 4 des Wasser-
haushaltsgesetzes) besondere Prüfungen 
anordnen, kürzere Prüffristen bestimmen 
oder die Überprüfung für andere als in Ab-
satz 2 genannten Anlagen vorschreiben. 
Sie kann im Einzelfall längere Prüffristen 
gestatten und Anlagen nach Absatz 2 von 
der Prüfpflicht befreien, wenn gewährleis-
tet ist, dass eine von der Anlage ausge-
hende Gewässergefährdung ebenso 
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d)  In Absatz 4 Satz 1 wird die Angabe 

„19g“ durch die Angabe „62“ er-
setzt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
e)  In Absatz 5 Satz 1 Nummer 1 wird 

die Angabe „§ 19i Wasserhaus-
haltsgesetz“ durch die Wörter „§ 1 
der Verordnung über Anlagen zum 
Umgang mit wassergefährdenden 
Stoffen und des § 64 Absatz 2 
Nummer 3 des Wasserhaushalts-
gesetzes“ ersetzt. 

 

rechtzeitig erkannt wird wie bei Bestehen 
der allgemeinen Prüfpflicht. 
 
(4) Die Prüfungen nach den Absätzen 1 
und 2 entfallen, soweit die Anlage zu den-
selben Zeitpunkten oder innerhalb glei-
cher oder kürzerer Zeiträume nach ande-
ren Rechtsvorschriften zu prüfen ist und 
dabei die Anforderungen dieser Verord-
nung und des § 19g des Wasserhaus-
haltsgesetzes berücksichtigt werden. 
 
Sie entfallen ebenfalls, wenn es sich um 
Anlagen im Labor- oder Technikumsmaß-
stab handelt, die der Forschung, Entwick-
lung oder der Erprobung neuer Einsatz-
stoffe, Brennstoffe, Erzeugnisse oder Ver-
fahren dienen. 
 
(5) Die Prüfungen nach den Absätzen 1 
und 2 entfallen, wenn die Anlage im Rah-
men eines allgemein anerkannten Mana-
gementsystems (wie z.B. das Umweltma-
nagement gemäß der EG-Umweltaudit-
VO oder die DIN EN ISO 14001) überprüft 
wird und dabei 
 
1.  die Anlage einer betriebsinternen 

Überwachung unterzogen wird, die 
den Vorgaben des § 19i Wasser-
haushaltsgesetz und der §§ 11 und 
12 gleichwertig ist, insbesondere im 
Hinblick auf Häufigkeit der Überwa-
chung, fachliche Eignung und Zuver-
lässigkeit der prüfenden Personen, 
Umfang der Prüfungen, Bewertung 
der Prüfergebnisse, Mängelbeseiti-
gung und 

 
2.  in entsprechend dem Management-

system erarbeiteten Unterlagen do-
kumentiert wird, dass die Vorausset-
zungen nach Nummer 1 eingehalten 
werden. 

 
In diesem Fall genügt die Vorlage eines 
Jahresberichtes durch den Betreiber über 
die durchgeführten Prüfungen und Ergeb-
nisse. 
 
(6) Der Betreiber hat dem Sachverständi-
gen vor der Prüfung die für die Prüfung der 
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Anlage notwendigen Unterlagen vorzule-
gen. Der Sachverständige hat über jede 
durchgeführte Prüfung einen Prüfbericht 
sowohl dem Betreiber als auch der zu-
ständigen Behörde vorzulegen. Die zu-
ständige Behörde kann im Einzelfall fest-
legen, dass die nach § 11 anerkannte Or-
ganisation in den Fällen, in denen bei der 
Prüfung der Anlage keine Mängel festge-
stellt werden, anstelle der Übersendung 
des Prüfberichtes die Durchführung der je-
weiligen Prüfung bestätigt.  
 

9. § 13 wird wie folgt geändert: 
 
 
 
 
 
 
 
a)  In dem Satzteil vor Nummer 1 und 

in Nummer 1 werden jeweils die 
Wörter „§ 19l des Wasserhaus-
haltsgesetzes“ durch die Wörter „§ 
3 der Verordnung über Anlagen 
zum Umgang mit wassergefähr-
denden Stoffen“ ersetzt. 

 
 
 
 
 
 
 
b)  In Nummer 2 wird die Angabe „19g 

Abs. 1 und 2“ durch die Angabe „62 
Absatz 2“ ersetzt. 

 

 § 13 
Ausnahmen von der Fachbetriebs-

pflicht 
 
Tätigkeiten, die nicht von Fachbetrieben 
nach § 19l des Wasserhaushaltsgesetzes 
ausgeführt werden müssen, sind: 
 

1.  Alle Tätigkeiten gemäß § 19l des 
Wasserhaushaltsgesetzes an  
-  Anlagen zum Umgang mit festen 

und gasförmigen wassergefähr-
denden Stoffen, 

-  Anlagen zum Umgang mit Le-
bens- und Genussmitteln,  

-  oberirdische Anlagen zum Um-
gang mit wassergefährdenden 
Flüssigkeiten mit einem Anla-
genvolumen bis einschließlich 
10 m3,  

-  Feuerungsanlagen,  
 
2. Tätigkeiten an Anlagen oder Anlagentei-

len nach § 19g Abs. 1 und 2 des Was-
serhaushaltsgesetzes, die keine un-
mittelbare Bedeutung für die Sicher-
heit der Anlagen zum Umgang mit 
wassergefährdenden Stoffen haben. 
Dazu gehören vor allem folgende Tä-
tigkeiten:  
 
-  Herstellen von baulichen Einrich-

tungen für den Einbau von Anla-
gen, Grob- und Vormontagen 
von Anlagen und Anlagenteilen, 

-  Herstellen von Räumen oder 
Erdwällen für die spätere Ver-
wendung als Auffangraum, 

-  Ausheben von Baugruben für 
alle Anlagen, 
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-  Aufbringen von Isolierungen, An-
strichen und Beschichtungen, 
sofern diese nicht Schutzvorkeh-
rungen sind, 

-  Einbauen, Aufstellen, Instand-
halten und Instandsetzen von 
Elektroinstallationen einschließ-
lich Mess-, Steuer- und Regelan-
lagen, 

 
3. Instandsetzen, Instandhalten und Reini-

gen von Anlagen und Anlagenteilen 
zum Umgang mit wassergefährden-
den Stoffen im Zuge der Herstel-
lungs-, Behandlungs- und Verwen-
dungsverfahren, wenn die Tätigkei-
ten von eingewiesenem betriebseige-
nen Personal nach Betriebsvorschrif-
ten, die den Anforderungen des Ge-
wässerschutzes genügen, durchge-
führt werden,  

 
4.  Tätigkeiten, die in einer wasserrecht-

lichen oder gewerberechtlichen Bau-
artzulassung, in einem baurechtli-
chen Verwendbarkeitsnachweis oder 
in einer Eignungsfeststellung näher 
festgelegt und beschrieben sind.  

 
 
 
 
 

10. In § 14 werden die Wörter „§ 19l Abs. 2 Nr. 
2 des Wasserhaushaltsgesetzes“ durch 
die Wörter „§ 3 Absatz 2 Nummer 2 der 
Verordnung über Anlagen zum Umgang 
mit wassergefährdenden Stoffen“ ersetzt. 
 

 § 14 
Technische Überwachungsorganisati-

onen 
 

Technische Überwachungs-organisatio-
nen im Sinne des § 19l Abs. 2 Nr. 2 des 
Wasserhaushaltsgesetzes sind die nach § 
11 anerkannten Organisationen jeweils für 
ihren Bereich.  

 
11. § 15 wird wie folgt geändert:  

 
 
a)   Absatz 1 Satz 1 werden die Wörter 

„§ 19l des Wasserhaushaltsgeset-
zes“ durch die Wörter „§ 3 der Ver-
ordnung über Anlagen zum Umgang 
mit wassergefährdenden Stoffen“ 
und die Wörter „§ 19l Abs. 2 des 
Wasserhaushaltsgesetzes“ durch die 
Wörter „§ 3 Absatz 2 der Verordnung 

 § 15 
Nachweis der Fachbetriebseigenschaft 

 
(1) Fachbetriebe nach § 19l des Wasser-
haushaltsgesetzes haben auf Verlangen 
gegenüber der zuständigen Behörde, in 
deren Bezirk sie tätig werden, die Fachbe-
triebseigenschaft nach § 19l Abs. 2 des 
Wasserhaushaltsgesetzes nachzuweisen. 
Der Nachweis ist geführt, wenn der Fach-
betrieb  
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über Anlagen zum Umgang mit was-
sergefährdenden Stoffen “ ersetzt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
b)  In Absatz 2 wird die Angabe „19g 

Abs.1 und 2“ durch die Angabe „62 
Absatz 1“ ersetzt. 

 

1.  eine Bestätigung einer baurechtlich 
anerkannten Überwachungs- oder 
Gütegemeinschaft vorlegt, wonach er 
zur Führung von Gütezeichen dieser 
Gemeinschaft für die Ausübung be-
stimmter Tätigkeiten berechtigt ist, o-
der  

2.  eine Bestätigung einer Technischen 
Überwachungsorganisation über den 
Abschluss eines Überwachungsver-
trags vorlegt. 

 
(2) Die Fachbetriebseigenschaft ist auch 
gegenüber dem Betreiber einer Anlage 
nach § 19g Abs. 1 und 2 des Wasserhaus-
haltsgesetzes nachzuweisen, wenn dieser 
den Fachbetrieb mit fachbetriebspflichti-
gen Tätigkeiten beauftragt. Absatz 1 Satz 
2 gilt entsprechend. 
 
(3) § 11 Abs. 3 Satz 2 und 3 gelten ent-
sprechend. 
 

12. § 16 wird wie folgt geändert: 
 
 
a)  In dem Satzteil vor Nummer 1 wird 

die Angabe „161 Abs. 1 Nr. 4“ durch 
die Wörter „127 Absatz 2 Nummer 
1“ ersetzt. 

 
 
 
 
b)  In Nummer 2 wird die Angabe  

„§ 19h Wasserhaushaltsgesetz“ 
durch die Wörter „§ 63 des Wasser-
haushaltsgesetzes“ ersetzt. 

 

 § 16 
Ordnungswidrigkeiten 

 
Ordnungswidrig nach § 161 Abs. 1 Nr. 4 
des Landeswassergesetzes handelt, wer 
vorsätzlich oder fahrlässig 
 
1.  entgegen § 3 Abs. 5 bei Schadensfäl-

len und Betriebsstörungen eine An-
lage nicht unverzüglich außer Betrieb 
nimmt und entleert, 

2.  eine vollziehbare Auflage nicht, nicht 
richtig, nicht vollständig oder nicht 
rechtzeitig erfüllt, die in einer Eig-
nungsfeststellung nach § 8 oder Bau-
artzulassung nach § 19h Wasser-
haushaltsgesetz festgesetzt ist, 

3.  entgegen § 3 Abs. 4 keine Anlagen-
beschreibung sowie die zugehörige 
Betriebsanweisung erstellt, 

4.  in Schutzgebieten oder Über-
schwemmungsgebieten eine Anlage 
einbaut, aufstellt oder verwendet, die 
nicht § 5 Abs. 1 bis 4 entspricht, 

5.  entgegen § 3 Abs. 11 Behälter ohne 
selbsttätig schließende Abfüllsiche-
rung befüllt oder befüllen lässt, 
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6.  Prüfungen nach § 12 durchführt, 
ohne von einer nach § 11 anerkann-
ten Organisation für die Prüfung be-
stellt zu sein, 

7.  als Betreiber entgegen § 12 Abs. 1 o-
der 2 Anlagen nicht oder nicht fristge-
mäß überprüfen lässt. 

 
Artikel 20 

Änderung der Selbstüberwachungsver-
ordnung kommunal 

 
Die Selbstüberwachungsverordnung kommu-
nal vom 25. Mai 2004 (GV. NRW. S. 322), die 
zuletzt durch Artikel 2 der Verordnung vom 21. 
Oktober 2014 (GV. NRW. S. 679) geändert 
worden ist, wird wie folgt geändert: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. In § 3 Absatz 2 Satz 2 und § 9 Satz 1 

und Satz 4 wird jeweils die Angabe  
„§ 116 LWG“ durch die Wörter  „§ 93 des 
Landeswassergesetzes vom 25. Juni 
1995 (GV. NRW. S. 133) in der jeweils 
geltenden Fassung“ ersetzt.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
Verordnung  

über Art und Häufigkeit  
der Selbstüberwachung von kommu-
nalen Abwasser-behandlungsanlagen 

und -einleitungen (Selbstüber-wa-
chungsverordnung kommunal - SüwV-

kom) 
 

§ 3 
Ermittlung von Betriebskenndaten 

 

(1) Die Verpflichtung zur Ermittlung von 
Betriebskenndaten umfasst die Ermitt-
lung, Auswertung und Beurteilung der Da-
ten nach Maßgabe der Anlagen 1 bis 4 
zu dieser Verordnung, des wasserrechtli-
chen Bescheides sowie deren Aufzeich-
nung im Betriebstagebuch. Sind aufgrund 
der Beurteilung von Betriebskenndaten 
Maßnahmen zu veranlassen, so sind 
diese sowie die Auswirkungen der ergrif-
fenen Maßnahmen zu dokumentieren. Die 
dazu erforderlichen Einrichtungen sind 
vorzuhalten und müssen mindestens den 
in den Anlagen zu dieser Verordnung ge-
nannten Vorgaben entsprechen. 

 

(2) Die Betreiber von Abwasserbehand-
lungsanlagen können die nach Absatz 1 
erforderlichen Ermittlungen und die Auf-
zeichnungen hierüber durch schriftliche 
Vereinbarung gemeinsam organisieren. In 
diesem Falle haben sie der nach § 116 
LWG zuständigen Behörde die Vereinba-
rung in Abschrift zu überlassen. 
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2. Anlage 4 wird wie folgt geändert:  
 
a)  In Nummer 1 wird die Angabe „§ 

116 LWG“ durch die Wörter „§ 93 
des Landeswassergesetzes“ er-
setzt.  

 
b)  In Nummer 4 wird die Angabe „§§ 

53 bis 54 LWG“ durch die Wörter 
„§§ 46 und 49 Absatz 1 bis 6 des 
Landeswassergesetzes“ ersetzt. 

 

§ 9 
Selbstüberwachungsbericht 

 
Die für die Überwachung der Anlage gem. 
§ 116 LWG zuständige Behörde kann ver-
langen, dass die Ergebnisse der Selbst-
überwachung der Abwasserbehandlungs-
anlage auszuwerten sind und in einem 
Selbstüberwachungsbericht zusammen-
gefasst werden. Der Selbstüberwa-
chungsbericht ist nach den Vorgaben der 
Anlage 4 auszuführen. Das Berichtsjahr 
ist das Kalenderjahr. Der Betreiber der Ab-
wasserbehandlungsanlage hat den 
Selbstüberwachungsbericht bis spätes-
tens 30. Juni des Folgejahres der nach § 
116 LWG zuständigen Behörde vorzule-
gen. Der Selbstüberwachungsbericht ist 
von dem oder der für den Betrieb der Ab-
wasserbehandlungsanlage Verantwortli-
chen und der oder dem vom Betreiber mit 
der Aufsicht über die Abwasserbehand-
lungsanlage Beauftragten zu unterschrei-
ben. Der Selbstüberwachungsbericht ist 
gemeinsam mit dem Betriebstagebuch auf 
der Abwasserbehandlungsanlage aufzu-
bewahren. 
 

   
Artikel 21 

Änderung der Badegewässerverordnung 
 
§ 2 Satz 1 der Badegewässerverordnung vom 
11. Dezember 2007 (GV. NRW. 2008 S. 138), 
die zuletzt durch Verordnung vom 25. Oktober 
2013 (GV. NRW. S. 641) geändert worden ist, 
wird wie folgt gefasst:  
 
„Für die Zwecke dieser Verordnung gelten die 
Begriffsbestimmungen für Oberflächengewäs-
ser nach § 2 Nummer 1 der Oberflächenge-
wässerverordnung vom 20. Juli 2011 (BGBl. I 
S. 1429), für Grundwasser und Einzugsgebiet 

 Verordnung  
über die Qualität und die Bewirtschaf-

tung der Badegewässer  
(Badegewässerverordnung) 

 

§ 2 

Begriffsbestimmungen 
 
 
Für die Zwecke dieser Verordnung gelten 
die Begriffsbestimmungen für „Oberflä-
chengewässer“ nach § 2 Nr. 1 der Verord-
nung zur Umsetzung der Anhänge II, III 
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nach § 3 Nummer 3 und 13 des Wasserhaus-
haltsgesetzes vom 31. Juli 2009 (BGBl. I S. 
2585), das zuletzt durch Artikel 2 des Geset-
zes vom 15. November 2014 (BGBl. I S. 1724) 
geändert worden ist, sowie für betroffene Öf-
fentlichkeit nach Artikel 1 Absatz 2 Buchstabe 
e der Richtlinie 2011/92/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 13. Dezember 
2011 über die Umweltverträglichkeitsprüfung 
bei bestimmten öffentlichen und privaten Pro-
jekten (ABl. L 26 vom 28.1.2012, S. 1), die zu-
letzt durch Richtlinie 2014/52/EU (ABl. L 124 
vom 25.4.2014, S. 1) geändert worden ist.“  
 
 

und V der Richtlinie 2000/60/EG vom 23. 
Oktober 2000 über die Bestandsauf-
nahme und Einstufung der Gewässer Ge-
wBEÜV – Gewässerbestandsaufnahme-, 
Einstufungs- und Überwachungsverord-
nung für „Grundwasser“ und „Einzugsge-
biet“ nach § 1 Abs. 1 und 4 Wasserhaus-
haltsgesetz sowie für „betroffene Öffent-
lichkeit“ nach Art. 1 Abs. 2 der Richtlinie 
85/337/EWG des Rates vom 27. Juni 
1985 über die Umweltverträglichkeitsprü-
fung bei bestimmten öffentlichen und pri-
vaten Projekten entsprechend. 
 
Weiterhin gelten die folgenden Begriffsbe-
stimmungen:  
 
1.  „Dauerhaft“ bzw. „auf Dauer“: in Be-

zug auf ein Badeverbot oder auf ein 
Abraten vom Baden eine Dauer von 
mindestens einer ganzen Badesai-
son; 

2.  „Große Zahl“: in Bezug auf Badende 
eine Zahl, die die zuständige Be-
hörde unter Berücksichtigung insbe-
sondere der bisherigen Entwicklun-
gen oder der zur Förderung des Ba-
dens bereitgestellten Infrastruktur o-
der Einrichtungen oder aber anderer 
Maßnahmen dazu als groß erachtet; 

3.  „Verschmutzung“: das Vorliegen ei-
ner mikrobiologischen Verunreini-
gung oder das Vorhandensein von 
anderen Organismen oder von Abfall, 
die die Qualität des Badegewässers 
beeinträchtigen und im Sinne der §§ 
8 und 9 sowie der Anlage 1 Spalte A 
eine Gefahr für die Gesundheit der 
Badenden darstellen; 

4.  „Badesaison“: der Zeitraum, in dem 
mit einer großen Zahl von Badenden 
gerechnet werden kann. Dies ist der 
Zeitraum vom 15. Mai bis zum 15. 
September eines Jahres, soweit nicht 
die zuständige Behörde unter Be-
rücksichtigung der örtlichen oder me-
teorologischen Verhältnisse etwas 
anderes bestimmt; 

5. „Bewirtschaftungsmaßnahmen“: fol-
gende in Bezug auf Badegewässer 
ergriffene Maßnahmen: 
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a)  Erstellung und regelmäßige Ak-
tualisierung eines Badegewäs-
serprofils;  

b)  Erstellung eines Überwachungs-
zeitplans;  

c)  Überwachung der Badegewäs-
ser;  
d) Bewertung der Badegewäs-
serqualität;  

e)  Einstufung der Badegewässer; 
f)  Ermittlung und Bewertung der 

Ursachen von Verschmutzun-
gen, die sich auf die Badegewäs-
ser auswirken und die menschli-
che Gesundheit beeinträchtigen 
können;  

g)  Information der Öffentlichkeit;  
h)  Maßnahmen zur Vermeidung ei-

ner Exposition der Badenden ge-
genüber einer Verschmutzung;  
i)  Maßnahmen zur Verringe-
rung der Gefahr einer Ver-
schmutzung; 

 
6.  „Kurzzeitige Verschmutzung“: eine 

mikrobiologische Verunreinigung im 
Sinne der Anlage 1 Spalte A, die ein-
deutig feststellbare Ursachen hat, bei 
der normalerweise nicht damit ge-
rechnet wird, dass sie die Qualität der 
Badegewässer mehr als ungefähr 72 
Stunden ab Beginn der Beeinträchti-
gung beeinträchtigt, und für die die 
zuständige Behörde, wie in Anlage 2 
dargelegt, Verfahren zur Vorhersage 
und entsprechende Abhilfemaßnah-
men festgelegt hat; 

7.  „Ausnahmesituation“: ein Ereignis o-
der eine Kombination von Ereignis-
sen, die sich auf die Qualität der Ba-
degewässer an der betreffenden 
Stelle auswirken und bei denen nicht 
damit gerechnet wird, dass sie durch-
schnittlich häufiger als einmal alle 
vier Jahre auftreten; 

8.  „Datensatz über die Badegewässer-
qualität“: die Daten, die gemäß § 3 er-
hoben werden; 

9.  „Bewertung der Badegewässerquali-
tät“: der Prozess der Bewertung der 
Badegewässerqualität gemäß der in 
Anlage 2 beschriebenen Bewer-
tungsmethode; 



LANDTAG NORDRHEIN-WESTFALEN - 16. Wahlperiode Drucksache 16/10799 

 
 

421 

10.  „Massenvermehrung von Cyanobak-
terien“: ein kumuliertes Auftreten von 
Cyanobakterien in Form von Blüten, 
Matten oder Schlieren. 

 
Artikel 22 

Änderung der Verordnung über die Schiff-
barkeit von Gewässern 

 
In den §§ 1 und 2 der Verordnung über die 
Schiffbarkeit von Gewässern vom  
7. September 2009 (GV. NRW. S. 515), die 
durch Verordnung vom 15. Oktober 2014 (GV. 
NRW. S. 676) geändert worden ist, werden je-
weils die Wörter „§ 37 Absatz 2 Landeswas-
sergesetz“ durch die Wörter „§ 118 Absatz 1 
des Landeswassergesetzes vom 25. Juni 
1995 (GV. NRW. S. 133) in der jeweils gelten-
den Fassung“ ersetzt. 
 

  
Verordnung 

über die Schiffbarkeit von Gewässern 
 
Auf Grund des § 37 Absatz 2 Landeswas-
sergesetz in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 25. Juni 1995 (GV. NRW. S. 
926), zuletzt geändert durch Artikel 1 des 
Gesetzes vom 11. Dezember 2007 (GV. 
NRW. S. 708), wird im Einvernehmen mit 
dem Ministerium für Umwelt und Natur-
schutz, Landwirtschaft und Verbraucher-
schutz verordnet: 
 

§ 1 
 
Der Flürener Altrhein bei Wesel ist in den 
aus der Anlage ersichtlichen Grenzen von 
der Zufahrt zur Grav-Insel bis zur Mün-
dung in den Rhein zwischen Stromkilome-
ter 820,58 und 820,73 schiffbares Gewäs-
ser im Sinne des § 37 Absatz 2 Lan-
deswassergesetz. 
 

§ 2 
 

Die Ruhr ist von Ruhr-km 12,21 oberhalb 
der Schlossbrücke in Mülheim an der Ruhr 
bis Ruhr-km 41,40 in Essen-Rellinghau-
sen schiffbares Gewässer im Sinne des § 
37 Absatz 2 Landeswassergesetz. 
 

Artikel 23 
Änderung der Selbstüberwachungsver-

ordnung Abwasser 
 
Die Selbstüberwachungsverordnung Abwas-
ser vom 17. Oktober 2013 (GV. NRW. S. 602) 
wird wie folgt geändert:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Verordnung zur Selbstüberwachung 
von Abwasseranlagen  

- Selbstüberwachungsverordnung Ab-
wasser – SüwVO Abw 

 
 
§ 1 
Geltungsbereich 
 

(1) Dieser Teil gilt für die Selbstüberwa-
chung 

 

https://lv.recht.nrw.de/lmi/owa/br_vbl_detail_text?anw_nr=6&vd_id=10571&vd_back=N708&sg=0&menu=1
https://lv.recht.nrw.de/lmi/owa/br_vbl_detail_text?anw_nr=6&vd_id=10571&vd_back=N708&sg=0&menu=1
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1. In § 1 Absatz 2 Satz 2 werden die Wörter 

„§ 53 Absatz 1 Landeswassergesetz“ 
durch die Wörter „§ 46 Absatz 1 des Lan-
deswassergesetzes vom 25. Juni 1995 
(GV. NRW. S. 133) in der jeweils gelten-
den Fassung“ ersetzt.  
 

1.  des baulichen und betrieblichen Zu-
standes und der Funktionsfähigkeit 
von Kanalisationsnetzen für die öf-
fentliche Abwasserbeseitigung oder 
die private Abwasserbeseitigung von 
befestigten gewerblichen Flächen 
(Niederschlagswasser und Schmutz-
wasser), die größer als drei Hektar 
sind, und 

2.  der Einleitung von Abwasser aus Ent-
lastungsbauwerken dieser Kanalisa-
tionsnetze. 

 

(2) Kanalisationsnetze für die öffentliche 
Abwasserbeseitigung sind Einrichtungen, 
die der Abwasserentsorgung der Allge-
meinheit dienen. Die Einrichtungen müs-
sen in Erfüllung der nach § 53 Absatz 1 
Landeswassergesetz bestehenden Ab-
wasserbeseitigungspflicht dazu dienen, 
das Abwasser von Grundstücken eines 
festgelegten Gebietes zu sammeln und 
fortzuleiten, deren Eigentümer und Besit-
zer jederzeit wechseln können. 

 
2. § 8 wird wie folgt geändert:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 § 8 
Überwachungsumfang 

 

(1) Private Abwasserleitungen sind ge-
mäß §§ 60, 61 Wasserhaushaltsgesetz so 
zu errichten und zu betreiben, dass die 
Anforderungen an die Abwasserbeseiti-
gung eingehalten werden. Sie dürfen nur 
nach den allgemein anerkannten Regeln 
der Technik errichtet, betrieben und unter-
halten werden. Wer eine private Abwas-
serleitung betreibt, ist verpflichtet, ihren 
Zustand und ihre Funktionsfähigkeit zu 
überwachen. Die DIN 1986 Teil 30 und die 
DIN EN 1610 gelten als allgemein aner-
kannte Regel der Technik, soweit in dieser 
Verordnung keine abweichenden Rege-
lungen getroffen sind. 

 



LANDTAG NORDRHEIN-WESTFALEN - 16. Wahlperiode Drucksache 16/10799 

 
 

423 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a)  In Absatz 4 Satz 4 werden die Wörter 

„§ 53 Absatz 1e Satz 1 Nummer 1 
Landeswassergesetz“ durch die 
Wörter „§ 46 Absatz 2 Nummer 1 des 
Landeswassergesetzes“ ersetzt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(2) Der Eigentümer eines Grundstücks hat 
im Erdreich oder unzugänglich verlegte 
Abwasserleitungen zum Sammeln oder 
Fortleiten von Schmutzwasser oder mit 
diesem vermischten Niederschlagswas-
ser seines Grundstücks nach der Errich-
tung oder nach wesentlicher Änderung un-
verzüglich von Sachkundigen nach den 
allgemein anerkannten Regeln der Tech-
nik auf deren Zustand und Funktionsfähig-
keit prüfen zu lassen. 

 

(3) Innerhalb von durch Rechtsverordnung 
festgesetzten Wasserschutzgebieten sind 
bestehende Abwasserleitungen, die zur 
Fortleitung häuslichen Abwassers dienen 
und die vor dem 1. Januar 1965 errichtet 
wurden, und bestehende Abwasserleitun-
gen, die zur Fortleitung industriellen oder 
gewerblichen Abwassers dienen und vor 
dem 1. Januar 1990 errichtet wurden, erst-
mals bis spätestens zum 31. Dezember 
2015 auf deren Zustand und Funktionsfä-
higkeit prüfen zu lassen. Alle anderen Ab-
wasserleitungen in Wasserschutzgebie-
ten sind erstmals bis spätestens zum 31. 
Dezember 2020 prüfen zu lassen. Wird 
nach Inkrafttreten dieser Verordnung ein 
neues Wasserschutzgebiet festgesetzt, 
so sind alle innerhalb dieses Wasser-
schutzgebietes bestehenden Abwasser-
leitungen zum Sammeln oder Fortleiten 
von Schmutzwasser oder mit diesem ver-
mischten Niederschlagswasser, erstmals 
innerhalb von sieben Jahren nach der 
Festsetzung prüfen zu lassen. 

 

(4) Außerhalb von durch Rechtsverord-
nung festgesetzten Wasserschutzgebie-
ten orientieren sich die Prüfpflichten eben-
falls an dem Gefährdungspotenzial. Be-
stehende Abwasserleitungen, die zur Fort-
leitung industriellen oder gewerblichen 
Abwassers dienen, für das Anforderungen 
in einem Anhang der Abwasserverord-
nung festgelegt sind, sind erstmals bis 
spätestens zum 31. Dezember 2020 auf 
Zustand und Funktionsfähigkeit prüfen zu 
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b)  In Absatz 7 Satz 1 werden die Wörter 

„§ 53 Absatz 1e Satz 1 Nummer 2 
Landeswassergesetz“ durch die 
Wörter „§ 46 Absatz 2 Nummer 2 des 
Landeswassergesetzes“ ersetzt. 

 

lassen. Für die Prüfung anderer Abwas-
serleitungen wird keine landesweit gel-
tende Frist zur Erstprüfung vorgegeben. 
Unabhängig hiervon kann die Gemeinde 
von ihrer Satzungsermächtigung (§ 53 Ab-
satz 1e Satz 1 Nummer 1 Landeswasser-
gesetz) Gebrauch machen.  

 

(5) Eigentümer anderer Grundstücke, in 
denen Abwasserleitungen verlaufen, ha-
ben die Prüfung des Zustands und der 
Funktionsfähigkeit und damit einherge-
hende Maßnahmen zu dulden. 

 

(6) Ist das Grundstück mit einem Erbbau-
recht belastet, so tritt an die Stelle des 
Grundstückseigentümers der Erbbaube-
rechtigte. 

 

(7) Die Gemeinde kann durch Satzung 
festlegen, dass ihr eine Bescheinigung 
über das Ergebnis der Zustands- und 
Funktionsprüfung vorzulegen ist (§ 53 Ab-
satz 1e Satz 1 Nummer 2 Landeswasser-
gesetz). Die Bescheinigung muss den An-
forderungen in § 9 Absatz 2 entsprechen. 

 

(8) Abwasserleitungen, die zur Fortleitung 
häuslichen Abwassers dienen, sind ab-
weichend von der DIN 1986 Teil 30 jeweils 
nach 30 Jahren einer Wiederholungsprü-
fung zu unterziehen. In durch Rechtsver-
ordnung festgesetzten Wasserschutzge-
bieten beginnt die Frist mit Ablauf der in 
Absatz 3 für die erstmalige Prüfung ge-
setzten Frist. 

 
 
 
 

3. In § 14 in dem Satzteil vor Nummer 1 wer-
den die Wörter „§ 161 Absatz 1 Nummer 
4 Landeswassergesetz“ durch die Wörter 

 § 14 
Ordnungswidrigkeiten 
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„§ 123 Absatz 2 Nummer 1 des Lan-
deswassergesetzes“ ersetzt. 

 
Ordnungswidrig nach § 161 Absatz 1 
Nummer 4 Landeswassergesetz handelt, 
wer vorsätzlich oder fahrlässig 

 

1.  Abwasserleitungen nicht in der nach  
§ 8 festgelegten Frist auf Zustand und 
Funktionsfähigkeit prüfen lässt, 

2.  Zustands- und Funktionsprüfungen 
von privaten Abwasserleitungen 
durchführt, ohne über eine Anerken-
nung als Sachkundige oder Sachkun-
diger nach § 12 Absatz 1 zu verfügen. 

 
Artikel 24 

Aufhebung der Gewässerbestandsauf-
nahme-, Einstufungs- und Überwachungs-

verordnung 
 
Die Gewässerbestandsaufnahme-, Einstu-
fungs- und Überwachungsverordnung vom 
10. Februar 2006 (GV. NRW. S. 52) wird auf-
gehoben. 

 

  

Artikel 25 
Aufhebung der Verordnung zur Umset-
zung der Richtlinie 2000/76/EG über die 

Verbrennung von Abfällen 
 
Die Verordnung zur Umsetzung der Richtlinie 
2000/76/EG über die Verbrennung von Abfäl-
len vom 31. Juli 2003 (GV. NRW. S. 517, ber. 
S. 616) wird aufgehoben. 
 

  

Artikel 26 
Änderung der Eigenbetriebsverordnung 

für das Land Nordrhein-Westfalen 
 
 
 
 
 
§ 10 Absatz 2 Satz 2 der Eigenbetriebsverord-
nung für das Land Nordrhein-Westfalen vom 
16. November 2004 (GV.NRW. S.644, ber. 
2005 S. 15), die zuletzt durch Artikel 1 der Ver-
ordnung vom 13. August 2012  (GV. NRW. S. 

 § 10 
Maßnahmen zur Erhaltung  

des Vermögens und der Leistungsfä-
higkeit 

 
(1) Für die dauernde technische und wirt-
schaftliche Leistungsfähigkeit des Eigen-
betriebs ist zu sorgen. Hierzu ist u.a. ein 
Überwachungssystem einzurichten, das 
es ermöglicht, etwaige die Entwicklung 
beeinträchtigende Risiken frühzeitig zu er-
kennen. Zur Risikofrüherkennung gehö-
ren insbesondere  
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296) geändert worden ist, wird wie folgt geän-
dert: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1) Nummer 2 wird aufgehoben. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2) Nummer 3 wird Nummer 2. 
 

-  die Risikoidentifikation, 
-  die Risikobewertung, 
-  Maßnahmen der Risikobewältigung 

einschließlich der Risikokommunika-
tion, 

- die Risikoüberwachung/Risikofortschrei-
bung und 

-  die Dokumentation. 
 
(2) Sämtliche Lieferungen, Leistungen 
und Darlehen, auch im Verhältnis zwi-
schen Eigenbetrieb und Gemeinde, einem 
anderen Eigenbetrieb der Gemeinde oder 
einer Gesellschaft, an der die Gemeinde 
beteiligt ist, sind angemessen zu vergü-
ten. Der Eigenbetrieb kann jedoch abwei-
chend von Satz 1 
 
1.  Wasser für den Brandschutz, für die 

Reinigung von Straßen und Abwasser-
anlagen sowie für öffentliche Zier- und 
Straßenbrunnen unentgeltlich oder 
verbilligt liefern, 

2.  Anlagen für die Löschwasserversor-
gung unentgeltlich oder verbilligt zur 
Verfügung stellen, 

3.  auf die Tarifpreise für Leistungen von 
Elektrizität, Gas, Wasser und Wärme 
einen Preisnachlass gewähren, soweit 
dieser steuerrechtlich anerkannt ist. 

 
(3) Für die technische und wirtschaftliche 
Fortentwicklung des Eigenbetriebs und, 
soweit die Abschreibungen nicht ausrei-
chen, für Erneuerungen sollen Rücklagen 
gebildet werden. Bei umfangreichen In-
vestitionen kann neben die Eigenfinanzie-
rung die Finanzierung aus Krediten treten. 
Eigenkapital und Fremdkapital sollen in ei-
nem angemessenen Verhältnis zueinan-
der stehen. 
 
(4) Die Gemeinde darf das Eigenkapital 
zum Zwecke der Rückzahlung nur vermin-
dern, wenn dadurch die Erfüllung der Auf-
gaben und die erforderliche Eigenkapital-
ausstattung des Eigenbetriebs nicht ge-
fährdet werden. Vor der Beschlussfas-
sung des Rates nach § 4 Buchstabe d sind 
der Betriebsausschuss und die Betriebs-
leitung zu hören; die Betriebsleitung hat 
schriftlich Stellung zu nehmen.  
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(5) Der Jahresgewinn des Eigenbetriebs 
soll so hoch sein, dass neben angemes-
senen Rücklagen nach Absatz 3 mindes-
tens eine marktübliche Verzinsung des Ei-
genkapitals erwirtschaftet wird. 
 
(6) Ein etwaiger Jahresverlust ist, soweit 
er nicht aus Haushaltsmitteln der Ge-
meinde ausgeglichen wird, auf neue 
Rechnung vorzutragen, wenn hierdurch 
die erforderliche Eigenkapitalausstattung 
des Eigenbetriebs nicht gefährdet wird. 
Eine Verbesserung der Ertragslage ist an-
zustreben. Ein nach Ablauf von fünf Jah-
ren nicht getilgter Verlustvortrag soll durch 
Abbuchung von den Rücklagen ausgegli-
chen werden, wenn dies die Eigenkapital-
ausstattung zulässt; ist dies nicht der Fall, 
so ist der Verlust aus Haushaltsmitteln der 
Gemeinde auszugleichen. 
 

Artikel 27 
Änderung des Landesabfallgesetzes 

 
§ 36 des Landesabfallgesetzes vom 21. Juni 
1988 (GV. NRW. S. 250), das zuletzt durch Ar-
tikel 11 des Gesetzes vom 21. März 2013 (GV. 
NRW. S. 148) geändert worden ist, wird wie 
folgt gefasst: 
 

„§ 36 
Kosten der Überwachung 

 
(1) Die Kosten der Überwachung sind den Be-
treibern von Anlagen, in denen Abfälle er-
zeugt, behandelt oder entsorgt werden, auch 
wenn diese Anlagen stillgelegt sind, aufzuer-
legen, soweit sich die Überwachung auf die 
Einhaltung ihrer Pflichten bezieht; dies gilt 
auch für die Kosten von notwendigen Sach-
verständigen oder sachverständigen Stellen. 
In den sonstigen Fällen trägt der Überwachte 
die Kosten, wenn die Überwachung ergibt, 
dass von ihm abfallrechtliche Vorschriften und 
Verpflichtungen nicht erfüllt worden sind.  
(2) Soweit nach Absatz 1 verantwortliche Ei-
gentümer des Grundstücks ist, auf dem sich 
die Anlage befindet, werden die Kosten der 
Überwachung nach Absatz 1 von den Kosten-
pflichtigen in ihrer Eigenschaft als Grundstück-
seigentümer erhoben. Satz 1 gilt entspre-
chend, wenn der nach Absatz 1 Verantwortli-
che Erbbauberechtigter ist. In diesen Fällen 

 Abfallgesetz  
für das Land Nordrhein-Westfalen  

(Landesabfallgesetz - LAbfG -) 
 
 
 
 
 
 

§ 36 
Kosten der Überwachung 

 
Wird zu Maßnahmen der Überwachung 
dadurch Anlass gegeben, dass jemand 
unbefugt handelt oder Auflagen und An-
ordnungen nicht erfüllt oder ergibt sich 
dies als Ergebnis von Maßnahmen zur 
Überwachung, können ihm die Kosten die-
ser Maßnahmen auferlegt werden. Zu die-
sen Kosten gehören auch die Kosten für 
die Schadensermittlung und die Ermittlung 
der Verantwortlichen. 
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ruhen die Kosten als öffentliche Last auf dem 
Grundstück oder dem Erbbaurecht.“ 
 

Artikel 28 
Änderung des Gesetzes zur Ausführung 
des Gesetzes über Wasser- und Boden-

verbände (Wasserverbandsgesetz – WVG) 
vom 12. Februar 1991 (BGBl. I S. 405) im 

Lande Nordrhein-Westfalen 
 

Das Gesetz zur Ausführung des Gesetzes 
über Wasser- und Bodenverbände (Wasser-
verbandsgesetz - WVG) vom  
12. Februar 1991 (BGBl. I S. 405) im Lande 
Nordrhein-Westfalen vom 7. März 1995 (GV. 
NRW. S. 248), das durch Artikel 149 des Ge-
setzes vom 5. April 2005 (GV. NRW. S. 306) 
geändert worden ist, wird wie folgt geändert: 
 
 
 
 
1.  Nach § 15 wird folgender fünfter Teil ein-

gefügt:  
 

„Fünfter Teil 
Regelungen von zulässigen Aufgaben 

(zu § 2 WVG) 
 

§ 16 
Aufgaben 

 
(1) Wasser- und Bodenverbände können ne-
ben den in § 2 des Wasserverbandsgesetzes 
vom 12. Februar 1991 (BGBl. I S. 405) in der 
jeweils geltenden Fassung beschriebenen 
Aufgaben die Aufgabe übernehmen, Maßnah-
men nach § 31 Absatz 5 Satz 2 des Lan-
deswassergesetzes vom 25. Juni 1995 (GV. 
NRW. S. 133) in der jeweils geltenden Fas-
sung ihrer Mitglieder zu organisieren und zu 
koordinieren. 
 
(2) Die Aufgabe der Abwasserbeseitigung 
nach § 2 Nummer 9 des Wasserverbandsge-
setzes erfolgt nach Maßgabe des Landeswas-
sergesetzes.“ 
 
 
2.  Der bisherige § 16 wird § 17 und wie folgt 

gefasst: 
 

„§ 17 

 Gesetz zur Ausführung des Gesetzes  
über Wasser- und Bodenverbände  

(Wasserverbandsgesetz - WVG)  
vom 12. Februar 1991 (BGBl. I S. 405)  
im Lande Nordrhein-Westfalen (NRW 

AGWVG) 
 

 
§ 15 

Vereinfachte Auflösung 
 

Die Aufsichtsbehörde kann bestehende 
Verbände, deren Organe nicht mehr zu 
aktivieren sind, gemäß § 62 Abs. 3 WVG 
auflösen. § 62 Abs. 1 und 2 und § 63 WVG 
finden keine Anwendung. Die Aufsichtsbe-
hörde regelt die Abwicklung und entschei-
det über die Verwendung des nach der 
vollständigen Abwicklung verbleibenden 
Verbandsvermögens. 
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Inkrafttreten 
 
Dieses Gesetz tritt am 1. Juli 1995 in Kraft.“ 
 
 

 
 

§ 16 
In-Kraft-Treten, Berichtspflicht 

 
Das Gesetz tritt am 1. Juli 1995 in Kraft. 
Über die Erfahrungen mit diesem Gesetz 
ist dem Landtag bis zum 31. Dezember 
2009 zu berichten. 
 

Artikel 29 
Änderung des Gesetzes über die Umwelt-

verträglichkeitsprüfung in Nordrhein–
Westfalen 

 
In der Anlage 1 des Gesetzes über die Um-
weltverträglichkeitsprüfung im Lande Nord-
rhein –Westfalen vom 29. April 1992 (GV. 
NRW. S. 175), das zuletzt durch Artikel 4 des 
Gesetzes vom 16. März 2010 (GV. NRW. S. 
195) geändert worden ist, werden die Num-
mern 1, 2 und 3 aufgehoben. 

 

  
 

Artikel 30 
Inkrafttreten 

 
Dieses Gesetz tritt am Tag nach der Verkün-
dung in Kraft.  
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Begründung 

 

A Allgemeiner Teil  

 

1. Zu den Artikeln 1 und 2 

Nachdem der Bund im Jahr 2009 das Wasserrecht auf Bundesebene durch eine Novelle des 
Gesetzes zur Ordnung des Wasserhaushaltes (Wasserhaushaltsgesetz – WHG) neu geordnet 
hat, ist das Wassergesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (Landeswassergesetz - LWG) an 
das neue WHG anzupassen. Dabei werden Regelungen getroffen, die das WHG ergänzen, 
neben dem WHG gelten oder von diesem im Sinne von Artikel 72 Absatz 3 Satz 1 Nummer 5 
des Grundgesetzes abweichen. Die Systematik des LWGs wird der neuen des WHG weitge-
hend angepasst, um die parallele Anwendung des Bundes- und Landesrechts, die nach wie 
vor erforderlich ist, zu erleichtern. Dazu kommt, dass das zum letzten Mal im Jahr 1977 grund-
legend novellierte LWG nach vielen Novellen einzelner Bereiche auch im Übrigen einer grund-
legenden Überarbeitung und Modernisierung bedarf. Die Herauslösung der landesrechtlichen 
Regelungen zum Vollzug des bundesrechtlichen Abwasserabgabengesetzes in ein eigenstän-
diges Ausführungsgesetz (Artikel 2) setzt die für das Wasserentnahmeentgeltgesetz in jünge-
rer Zeit gewählte Systematik für den Bereich des Abwasserabgabenrechts um.  

 

Außerdem haben die Erfahrungen bei der Bewirtschaftungsplanung und im wasserwirtschaft-
lichen Vollzug gezeigt, dass gewässerökologische Ziele verdeutlicht und die Rahmenbedin-
gungen für die Erreichung der Bewirtschaftungsziele der §§ 27 ff. WHG verbessert werden 
müssen. Die Ergebnisse des 2. Monitorings lassen klar erkennen, dass das Land Nordrhein-
Westfalen den Vorgaben der Richtlinie 2000/60/EG des Europäischen Parlaments und des 
Rates vom 23. Oktober 2000 zur Schaffung eines Ordnungsrahmens für Maßnahmen der Ge-
meinschaft im Bereich der Wasserpolitik (ABl. L 327 vom 22.12.2000, S. 19), zuletzt geändert 
durch Richtlinie 2008/32/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 11. März 2008, 
ABl. L 81 vom 20.3.2008, S. 60) - Wasserrahmenrichtlinie (WRRL) nur nachkommen können 
wird, wenn es die Rahmenbedingungen für die Erreichung der Bewirtschaftungsziele entschei-
dend verbessert. Flüsse, Bäche und ihre Auen sollen wieder zu zentralen Lebensadern wer-
den. Dementsprechend folgt aus der Evaluierung des Gesetzes nach § 172 LWG ein Ände-
rungsbedarf bei verschiedenen gesetzlichen Regelungen. 

Weiter werden die im Bereich der Abwasserentsorgung und Wasserversorgung die Möglich-
keiten interkommunaler Kooperationen durch eine interkommunale Anstalt des öffentlichen 
Rechts erleichtert.  

 

2. Zu den Artikeln 3 bis 11  

Seit der letzten Novellierung der nordrhein-westfälischen Wasserverbandsgesetze ab 1990 
haben sich im Rahmen des Verwaltungsvollzugs durch Änderungen von Rechtsvorschriften in 
anderen Gesetzen sowie durch die im Artikelgesetz vorgesehenen Änderungen im Lan-
deswassergesetz Notwendigkeiten auch für eine begrenzte Änderung der Verbandsgesetze 
ergeben. 

 

Die Gesetzesänderungen lassen sich von folgenden Erwägungen leiten: 

Die Verbandsgesetze stehen in engem Zusammenhang mit dem Landeswassergesetz. Die 
dort erfolgten Änderungen in den die Verbandsgesetze betreffenden Bereichen sollen hier 
adäquat angepasst werden. Die grundsätzliche Aufgabenzuweisung an die Verbände wird 
dadurch weder erweitert noch geändert. 
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Regelungen zu Fragen der Gewässerunterhaltung erfolgen nicht in den sondergesetzlichen 
Verbandsgesetzen, sondern richten sich nach den Vorgaben des Landeswassergesetzes. 

 

Entsprechend dem bisherigen gesetzlichen Auftrag erfolgte inzwischen bei allen Verbänden 
die Umstellung von der kameralistischen Haushaltsführung auf die kaufmännische Buchfüh-
rung. Die Vorschriften über die kameralistische Buchführung können daher aufgehoben wer-
den. Gleichzeitig sind alle Vorschriften von allen bislang noch enthaltenen kameralistischen 
Elementen entfrachtet worden. 

 

Zudem wird die bisherige statische Verweisung auf die Eigenbetriebsverordnung für das Land 
Nordrhein-Westfalen aus dem Jahr 1988 auf eine dynamische Verweisung umgestellt, um die 
Verbände an den aktuellen Entwicklungen der für die Eigenbetriebe geltenden kaufmänni-
schen Regelungen teilnehmen zu lassen. 

 

Gemäß § 111 der Landeshaushaltsordnung (LHO) steht dem Landesrechnungshof ein allge-
meines Prüfungsrecht für landesunmittelbare juristische Personen des öffentlichen Rechts zu. 
Schon im Gesetzgebungsverfahren 1990 sah die Landesregierung dieses Recht bereits als 
gesetzlich verankert an. Dieses Prüfungsrecht bleibt auch nach den erfolgten Umstellungen 
uneingeschränkt und wird zur Klarstellung im Gesetz verankert. 

 

Finanzierungsformen, die bislang im Gesetz nicht erfasst waren und im Verwaltungsvollzug zu 
Auslegungsfragen geführt haben, werden ergänzend in das Gesetz aufgenommen. 

 

Bis heute wurden bei allen Verbänden (mit Ausnahme des Niersverbandes) Gesellschaften 
des privaten Rechts gegründet. Sie dienen im Wesentlichen der Vermarktung des Know-hows 
im Bereich der Energieerzeugung aus Wasserkraft, der Trinkwasserversorgung und der Ab-
wasserreinigung. 

Die Gründung einer solchen 'Tochtergesellschaft' steht unter Genehmigungsvorbehalt der Auf-
sichtsbehörde. Zur Klarstellung werden die bereits jetzt bei der Genehmigung zugrunde ge-
legten Voraussetzungen in die Gesetze neu aufgenommen. 

 

In den letzten Jahren erfolgte Änderungen in gesetzlichen Regelungen anderer Landesge-
setze, wie in der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen und in der Eigenbe-
triebsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen sind in den Verbandsgesetzen noch nicht 
berücksichtigt und daher aufzunehmen. Gleichzeitig werden einige redaktionelle Bereinigun-
gen vorgenommen. 

 

3. Zu den Artikeln 12 bis 25 

Die wasserrechtlichen Verordnungen sind an das geänderte WHG und LWG anzupassen bzw. 
aufzuheben. 

 

4. Zu Artikel 26 

In die Eigenbetriebsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen werden notwendige Folge-
änderungen zu den Änderungen in den §§ 38 und 39 des Artikels 1 eingefügt.  

 

5. Zu Artikel 27 

Die Gebührenregelung im Landesabfallgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen wird geän-
dert und entsprechend der Kostenregelung in § 96 des Artikel 1 gefasst. 
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6. Zu Artikel 28 

Im Gesetz zur Ausführung des Gesetzes über Wasser- und Bodenverbände im Lande Nord-
rhein-Westfalen werden den Wasser- und Bodenverbänden die Möglichkeit eröffnet, die Or-
ganisation und Koordination von Maßnahmen nach § 31 Absatz 5 Satz 2 des Landeswasser-
gesetzes ihrer Mitglieder zu übernehmen. Gleichzeitig wird klargestellt, dass die Wasser- und 
Bodenverbände die Abwasserbeseitigung nur in dem Umfang übertragen bekommen können, 
den das Landeswassergesetz ihnen einräumt.  

 

7. Zu Artikel 29  

Im UVPG NW) werden die Schwellenwerte für die UVP-Pflicht bzw. -Vorprüfungspflicht bei 
Abwasserbehandlungsanlagen, Anlagen zur intensiven Fischzucht und Gewässerausbauten 
mit den bundesweit geltenden Vorgaben harmonisiert und die landesrechtlichen Regelungen 
aufgehoben.  

 

B Besonderer Teil - Einzelbegründungen 

 

Zu Artikel 1 

 

Kapitel 1 Allgemeine Bestimmungen 

 

Zu § 1 (Sachlicher Anwendungsbereich) 

§ 1 bestimmt den Anwendungsbereich des Landeswassergesetzes, Dis bisherige Regelung 
zu den Entwässerungsgräben, die nicht der Vorflut der Grundstücke mehrerer Eigentümer die-
nen, wird in dieser Stelle nicht weitergeführt, sondern in § 2. Das Ergebnis ist dasselbe. Die 
Öffnungsklausel in § 2 Absatz 2 Satz 1 WHG, Gewässer von wasserwirtschaftlich untergeord-
neter Bedeutung von den Bestimmungen auszunehmen, wird daher nicht umgesetzt.  

 

 

Zu § 2 (Einteilung oberirdische Gewässer, Begriffsbestimmungen) 

§ 2 übernimmt inhaltlich weitgehend den bisherigen § 3 LWG (alt) bei gleichzeitiger redaktio-
neller Anpassung an die Vorschriften des WHG.  

 

Absatz 1 

Eine Einteilung der oberirdischen Gewässer in Ordnungen entsprechend ihrer wasserwirt-
schaftlichen Bedeutung ist für den Vollzug von erheblicher Bedeutung und fehlt im WHG. In 
der Anlage wird die Liste der Gewässer 2. Ordnung um die Gewässer Issel, Bocholter Aa, 
Berkel und Dinkel ergänzt. Diese Gewässer sind zu den Niederlanden grenzüberschreitend 
und liegen jeweils mit einem relevanten Anteil in Deutschland und in den Niederlanden. Ange-
sichts der internationalen Verpflichtungen bei der Bewirtschaftung grenzüberschreitender Ge-
wässer in Hinblick auf die WRRL und Hochwasserschutz werden diese Gewässer in die 2. 
Ordnung zu überführt.  
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Absatz 2 

Mit Satz 1 wird zum einen die Definition des fließenden Gewässers im bisherigen § 3 Absatz 
3 LWG (alt) weitergeführt. Diese Regelung macht auch klar, dass ein Gewässer nur dann vor-
liegt, wenn es der Vorflut der Grundstücke mehrere Eigentümer dient. Mit Satz 2 wird klarge-
stellt, dass verschiedene Anlagen zur Ableitung von Abwasser und Niederschlagswasser so-
wie Straßenseitengräben, Anlagen Bewässerung keine Gewässer sind. Dabei kann es im Ein-
zelfall vorkommen, dass eine solche Anlage zunächst als Anlage gebaut und betrieben wurde, 
dann aber im Laufe der Zeit Gewässerfunktionen übernommen hat. Soweit dafür im Einzelfall 
Anhaltspunkte bestehen, ist dies zu prüfen. Zu beachten ist auch, dass das Einleiten von Was-
ser aus einer Anlage in ein Gewässer eine Benutzung darstellt und damit einer Erlaubnis be-
darf. Dabei ist § 19 Absatz 1 Satz 1 zu beachten. Sogenannte Entwässerungsgräben im länd-
lichen Raum, die das Drainagewasser aufnehmen, übernehmen mit der Entwässerung der 
Grundstücke dagegen eine typische Gewässerfunktion. Sie sind daher auch in der Gewässer-
stationierungskarte des Landes enthalten.  

 

Die bisherigen Regelungen zu Einzelheiten bei künstlichen Gewässern werden nicht weiter-
geführt, da sie für den Vollzug nicht erforderlich sind.  

 

 

Zu § 3 (Eigentumsverhältnisse an Gewässern erster und zweiter Ordnung, sonstige Gewäs-
ser) 

Die bisherigen §§ 4 und 5 LWG (alt) werden bei gleichzeitiger systematischer Anpassung im 
neuen § 3 in einer Vorschrift zusammengeführt. Das WHG enthält zu den Eigentumsverhält-
nissen an Gewässern in § 4 Absatz 5 eine Öffnungsklausel zu Gunsten der Länder. Insoweit 
gilt die bisherige Rechtslage fort.  

 

 

Zu § 4 (Grundbuch): 

§ 4 führt die bisherige Vorschrift des § 6 LWG (alt) inhaltlich unverändert fort. Das WHG lässt 
insoweit die bestehenden landesrechtlichen Vorschriften für das Eigentum an Gewässern un-
berührt (§ 4 Absatz 5 WHG). Dies gilt auch für die nachfolgenden Vorschriften (§§ 5 bis 11). 

 

 

Zu § 5 (Bisheriges Eigentum) 

§ 5 übernimmt § 7 LWG (alt). Da weiterhin nicht alle Gewässergrundstücke an Gewässern 
erster Ordnung dem Bund oder dem Land zustehen, ist die Regelung fortzuführen.  

 

 

Zu § 6 (Uferlinie) 

§ 6 führt § 8 LWG (alt) über die Uferlinie inhaltlich unverändert fort.  

 

 

Zu den §§ 7 – 10 (Verlandung, Überflutung, Uferabriss, Verlagerung des Gewässers, Inseln, 
Verlassenes Gewässerbett) 

Die bisherigen Regelungen über die Rechtsfolgen von Gewässerveränderungen wie Verlan-
dung, Inselbildung, Uferabriss und neues Gewässerbett werden im Wesentlichen weiterge-
führt. Ihre praktische Bedeutung ist bislang gering. Da aber die Gewässerentwicklung erklärtes 
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Ziel der Wasserwirtschaft ist, ist in Zukunft von einem erweiterten Anwendungsbereich auszu-
gehen. Bei § 9 wird die zur Klarstellung die Überschrift geändert.  

 

 

Zu § 11 (Bildung und Information) 

Die Regelung ist neu.  

Anders als das Gesetz über Naturschutz und Landschaftspflege (Bundesnaturschutzgesetz - 
BNatSchG) vom 29. Juli 2009 (BGBl. I S. 2542), das zuletzt durch Artikel 4 Absatz 100 des 

Gesetzes vom 7. August 2013 (BGBl. I S. 3154) geändert worden ist, enthält das WHG keine 
Regelung über die Umweltbildung im Gewässerschutz. Daher wird neu eine Regelung aufge-
nommen, die sich an die im BNatSchG geregelte anlehnt. Das Verständnis über den Schutz 
der Gewässer und Grundwasser ist ebenso zu fördern wie das Verständnis über den Natur-
schutz. Dazu sollen die Zielsetzungen der Bildung für nachhaltige Entwicklung zur Orientie-
rung herangezogen werden. Dabei geht es darum, interdisziplinäres Wissen, die Fähigkeit 
zum vernetzten Denken, zum Perspektivenwechsel und (vorausschauenden) Handeln in un-
terschiedlichen Kontexten zu fördern. 

 

 

Kapitel 2 Bewirtschaftung von Gewässern 

 

 

Abschnitt 1 Gemeinsame Bestimmungen 

 

 

Zu § 12 (Bewirtschaftung in Flussgebietseinheiten) 

§ 12 Satz 1 übernimmt ohne inhaltliche Änderung die bislang in § 2b LWG (alt) geregelte 
Zuordnung der für Nordrhein-Westfalen maßgeblichen Flussgebietseinheiten Ems, Maas, 
Rhein und Weser mit ihren Einzugsgebieten. § 7 Absatz 5 Satz 3 WHG sieht insofern die 
Möglichkeit der Zuordnung durch Landesgesetz vor. Ferner wird die Anlage in Satz 2 neu 
nummeriert. 

Eine Koordinierungspflicht innerhalb der Flussgebietseinheiten ist nicht mehr zu regeln, da sie 
bereits in § 7 Absatz 2 WHG enthalten ist.  

 

 

Zu § 13 (Rechtsverordnungen zur Gewässerbewirtschaftung) 

§ 13 löst § 2a LWG (alt) ab, der bisher die Ermächtigungsgrundlage zur Umsetzung von euro-
päischen Regelungsaufträgen zur Gewässerbewirtschaftung, insbesondere der EU-Wasser-
rahmenrichtlinie, bildete. Das neue WHG enthält in § 23 eine Verordnungsermächtigung für 
den Bund, mit der bindende Rechtsakte der Europäischen Gemeinschaften, zwischenstaatli-
che Vereinbarungen sowie Vorschriften zum Schutz und zur Bewirtschaftung der Gewässer 
bundeseinheitlich umgesetzt werden können. Die Bundesverordnungsermächtigung wird 
durch weitere, der Konkretisierung dienende gesetzliche Vorgaben in speziellen Vorschriften 
des WHG ergänzt. Da derzeit nicht absehbar ist, ob bzw. wann der Bund auf der Grundlage 
seiner neuen Verordnungsermächtigung bundeseinheitliche Regelungen erlässt und wann 
diese in Kraft treten, muss für den Landesgesetzgeber die Möglichkeit bestehen, einerseits 
die vorhandenen Fachverordnungen zum Landeswasserrecht bei Bedarf fortzuschreiben bzw. 
– soweit dies im Hinblick auf eine fristgerechte Umsetzung bindender europäischer Rechtsakte 
zur Gewässerbewirtschaftung erforderlich ist – entsprechende Landesverordnungen neu zu 
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erlassen. In der Zwischenzeit gelten die auf der bisherigen Grundlage erlassenen Fachverord-
nungen zum Schutz der Gewässer und zur Gewässerbewirtschaftung auf Landesebene fort 
(BT-Drs. 16/12275, S. 58) Die Ermächtigung der Landesregierung nach § 23 Absatz 3 WHG 
zum Erlass von Rechtsverordnungen nach § 23 Absatz 1 WHG, § 48 Absatz 1 Satz 2 und 
Absatz 2 Satz 3 sowie nach § 62 Absatz 4 und § 63 Absatz 2 Satz 2 WHG wird auf die oberste 
Wasserbehörde übertragen.  

 

 

Zu § 14 (Gehobene Erlaubnis) 

Die bislang in § 25a LWG (alt) geregelte gehobene Erlaubnis ist in den §§ 15 und 16 WHG 
geregelt. Fortgeführt wird der nicht in Bundesrecht übernommene Ausschluss der Erteilung 
einer gehobenen Erlaubnis für das Einbringen und Einleiten von Stoffen. Insofern übernimmt 
§ 14 bei gleichzeitiger redaktioneller Anpassung die bisher geltende Vorschrift des § 25a Ab-
satz 1 Satz 2 LWG (alt). Die Erfahrungen haben bezeigt, dass der ökologische und chemische 
Zustand insbesondere durch Abwassereinleitungen wesentlich beeinflusst wird. Die Erkennt-
nisse über die Anforderungen beider Komponenten schreiten stetig fort. Dazu kommt, dass es 
im Regelfall nicht nur eine Abwassereinleitung in ein Gewässer geben wird. Um die Bewirt-
schaftung eines Gewässers für zukünftige Abwassereinleitung offen zu halten, ist die Erteilung 
einer gehobenen Erlaubnis oder einer Bewilligung zu beschränken.  

 

Ebenfalls fortgeführt wird die Rechtslage nach § 25a Absatz 1 Satz 3 LWG (alt) in Verbindung 
mit § 8 Absatz 5 WHG (alt) zur Befristung der gehobenen Erlaubnis. § 14 Absatz 2 des WHG, 
der die Befristung der Bewilligung regelt, wird für die gehobene Erlaubnis für entsprechend 
anwendbar erklärt. 

 

Ebenfalls fortgeführt wird der Verweis auf die Regelung zur Rechtsnachfolge in § 16.  

 

 

Zu § 15 (Bewilligung) 

§ 26 Absatz 1 LWG (alt) wird in das neue LWG übernommen. Die Verletzung einer erteilten 
Bewilligung kann zivilrechtliche Abwehr- und Schadensersatzansprüche zur Folge haben. In-
soweit enthält das WHG keine Regelung. Die Regelung ist konstitutiv (BGH, Urteil vom 
23.6.1983, III ZR 79/82). 

 

Art und Umfang der Entschädigung müssen angesichts von § 96 WHG nicht mehr geregelt 
werden. 

 

 

Zu § 16 (Rechtsnachfolge) 

§ 16 übernimmt unter redaktioneller Anpassung die bisherige Regelung zur Anzeigepflicht bei 
Rechtsnachfolgen bei wasserrechtlichen Zulassungen. Insoweit ergänzt das LWG die bundes-
rechtliche Regelung zu Rechtsnachfolgen in § 8 Absatz 4 WHG. Die Beibehaltung der Anzei-
gepflicht ist im Hinblick auf die Aktualität der Wasserbücher, in die nach § 87 WHG insbeson-
dere nach dem WHG erteilte Erlaubnisse und Bewilligungen einzutragen sind, erforderlich. 
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Abschnitt 2 Bewirtschaftung oberirdischer Gewässer 

 

 

Zu § 17 (Erlaubnisfreie Benutzungen) 

§ 17 stellt ergänzend zu den in § 8 Absatz 2 und 3 WHG geregelten Fällen einer zulassungs-
freien Gewässerbenutzung klar, dass die Entnahme von Wasserproben und das Wiederein-
leiten der Proben nach ihrer Untersuchung ebenfalls nicht zulassungspflichtig sind. Insofern 
wird die bisherige Rechtslage nach § 32 Absatz 2 LWG (alt) fortgeführt.  

 

 

Zu § 18 (Duldungspflichten des Gewässereigentümers) 

Die Duldungspflichten des Gewässereigentümers bei Gewässerbenutzungen sind in Teilen 
bereits im WHG geregelt (§ 4 Absatz 4 WHG). Es verbleibt die Sonderregelung für künstliche 
Gewässer, wobei auf Talsperren besonders hingewiesen wird.  

 

 

Zu § 19 (Gemeingebrauch) 

§ 19 löst die Regelung zum Gemeingebrauch in § 33 LWG (alt) bei gleichzeitiger Integration 
der Regelung in § 37 Absatz 1 und 6 LWG (alt) ab.  

Zum Gemeingebrauch an oberirdischen Gewässern hat der Bundesgesetzgeber in § 25 WHG 
unter Verweis auf die historisch gewachsenen und teilweise auch regionalen Besonderheiten 
Rechnung tragenden Vorschriften der Länder zum Gemeingebrauch an oberirdischen Gewäs-
sern keine umfassende bundeseinheitliche Regelung getroffen (vgl. BT-Drs. 16/12275, S. 59). 
Der Landesgesetzgeber ist damit weiterhin befugt, den Gemeingebrauch, auch seinen Um-
fang, genauer auszugestalten. Die bisherige Regelung wird weitgehend weitergeführt. Sie un-
terscheidet zwischen natürlichen Gewässern, die auch erheblich verändert sein können, und 
künstlichen. An den ersten regelt das Gesetz den Gemeingebrauch, an den zweiten ist er 
durch Verordnung zu regeln.  

 

Absatz 1 

Satz 1 

Mit Satz 1 werden die bislang in den Sätzen 1 und 2 geregelten einzelnen Tatbestände des 
Gemeingebrauchs zusammengeführt. Lediglich der Tatbestand  Waschen“ wird gestrichen. 
Ein nicht näher eingeschränktes „Waschen“ ist aus wasserwirtschaftlicher Sicht nicht mehr 
zeitgemäß und mit den für Gewässer geltenden Schutz und Vorsorgeanforderungen nicht zu 
vereinbaren. Außerdem wird klargestellt, dass bei der bereits geregelten Voraussetzung des 
Gemeingebrauchs „soweit nicht andere Rechtsvorschriften entgegenstehen“ insbesondere die 
Vorgaben für die Zulassung einer Benutzung eingehalten sein müssen.  

 

Satz 2 

In Satz 2 wird in Anknüpfung an den Anwendungsbereich des Satzes 1 „natürliche oberirdi-
sche Gewässer“ klarstellt, dass die Regelung des Satzes 1 nicht für künstliche Gewässer gilt. 
Auch die bisherige Formulierung in Satz 1 LWG (alt) „mit Ausnahme von Talsperren“ ist ledig-
lich deklaratorisch, weil sich die Regelung des Gemeingebrauchs lediglich auf natürliche ober-
irdische Gewässer bezieht. Sie ist missverständlich, weil sie den Eindruck erweckt, als ob le-
diglich Talsperren von der Regelung des Gemeingebrauchs ausgenommen sind und nicht alle 
künstlichen Gewässer.  
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Absatz 2 

Absatz 2 führt die bislang bestehende Rechtslage nach § 36 LWG (alt) in Teilen fort. Die Ver-
ortung ist geändert. Insoweit wird von der in § 25 Satz 3 Nummer 2 WHG eröffneten Möglich-
keit Gebrauch gemacht, den Gemeingebrauch hinsichtlich des Einbringens von (festen) Stof-
fen in oberirdische Gewässer für Zwecke der Fischerei zuzulassen, was im Ergebnis der bis-
herigen Rechtslage entspricht. Das Einbringen von Fischnahrung mit „signifikant nachteiligen“ 
Auswirkungen unterfällt dagegen der Erlaubnispflicht. So ist ein Einbringen ohne Auswirkun-
gen auf den Gewässerzustand erlaubnisfrei und nachteilige Auswirkungen machen das Ein-
bringen von Fischnahrung nur dann erlaubnispflichtig sind, wenn sie erheblich sind. 

Die Regelung zu Fischereigeräten wird nicht weitergeführt, das Fischereirecht ist hier als das 
speziellere Recht einschlägig, sofern nicht die allgemeinen Regelungen des Wasserrechts 
zum Schutz des Gewässers vorgehen.  

 

Absatz 3 

Absatz 3 übernimmt aus systematischen Gründen die bisherige Regelung in § 40 Absatz 3 
LWG (alt) zur Duldungspflicht beim Transport von kleinen Fahrzeugen ohne eigene Triebkraft 
ohne inhaltliche Änderung. Mit der Ergänzung in Satz 1 (auf eigene Gefahr) soll klargestellt 
werden, dass durch die Duldungspflicht keine Risiken wegen etwaiger Verletzungen von Ver-
kehrssicherungspflichten entstehen. 

 

Absätze 4 und 5 

Absatz 4 regelt das Befahren des Gewässers bei schiffbaren Gewässern jenseits des Gemein-
gebrauchs.  

Die bislang in § 37 Absatz 6 LWG (alt) geregelten Möglichkeiten, das Befahren des Gewässers 
über einzelne Genehmigungen zu regeln, wird in Absatz 5 in der Sache fortgeführt. Redaktio-
nell angepasst wird der bisherige Satz 4 von § 37 Absatz 6 LWG (alt) in Absatz 5 Satz 4 (neu) 
zur Vermeidung von Redundanzen zu dem Begriff „schädliche Gewässerveränderungen“ (§ 3 
Nummer 10 WHG), der die bisherigen Belange „Wohl der Allgemeinheit“ und „öffentliche Was-
serversorgung“ umfasst. Die Regelungen zur technischen Sicherheit werden überarbeitet.  

 

Das Befahren des Gewässers ist als Gemeingebrauch, vorbehaltlich anderer Regelungen, 
möglich mit kleinen Fahrzeugen ohne eigene Triebkraft. Das Befahren ist im Übrigen nur mög-
lich, wenn entweder das Gewässer für schiffbar erklärt (§ 118 Absatz 1) oder das Befahren im 
Einzelfall (Absatz 5) genehmigt worden ist. Die Genehmigung wird in den Sätzen 1 bis 4 ge-
regelt.  

 

§ 37 Absatz 6 Satz 4 LWG (alt) wird Satz 5. Die Regelung berücksichtigt, dass die technische 
Zulassung eines Wasserfahrzeugs nach § 5 Binnenschiffsuntersuchungsordnung (BinSchUO) 
erhebliche technische Sachkunde voraussetzt, die jedoch regelmäßig bei den Wasserbehör-
den nicht vorgehalten wird, wodurch die sachgerechte Erfüllung dieser Aufgaben praktisch 
erheblich erschwert wird. Auch wird durch die Nachweispflicht des Antragstellers die Kosten-
last für die technische Begutachtung ohne zusätzliche Kostenfestsetzung diesem auferlegt. 
Die alternativ mögliche Vorlage eines gültigen Schiffsattests trägt dem Umstand Rechnung, 
dass häufig entsprechende Schiffsatteste bereits vorliegen, die eine erneute technische Zu-
lassung unnötig machen. Mit dem Erfordernis der „besonderen Berücksichtigung der örtlichen 
Verhältnisse“ wird dem Umstand Rechnung getragen, dass zahlreiche Bestimmungen der Bin-
SchUO für größere, schiffbare Gewässer und die dort zu erwartenden Gefahren und Beson-
derheiten entwickelt worden sind. Viele dieser Sachverhalte stellen sich auf dem nichtschiff-
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baren Teil eines Gewässers nicht oder nur in völlig atypischen Ausnahmefällen (z. B. Begeg-
nungsverkehr mit „blauer Tafel“ für Linksverkehr), so dass hier eine individuelle Anpassung 
sinnvoll erscheint. 

Dem stehen auch die Vorgaben der EU-Richtlinie 2006/87/EG nicht entgegen.  

 

Absatz 6  

Die bisherige Regelung in § 33 Absatz 2 LWG (alt) zur Erweiterung des Gemeingebrauchs auf 
das Befahren mit kleinen elektrisch angetrieben Fahrzeugen und Segelbooten mit elektrischen 
Hilfsmotor auf nicht schiffbaren Gewässern wird beibehalten. 

 

Absatz 7 

Die Regelung zum Gemeingebrauch an Gewässern in Hofräumen, Gärten und Parkanlagen 
entspricht § 33 Absatz 3 LWG (alt). 

 

 

Zu § 20 (Regelungen des Gemeingebrauchs sowie des Verhaltens im Uferbereich) 

Satz 1 und 2 

Die bisher in § 34 LWG (alt) enthaltene Ermächtigungsgrundlage für Regelungen zum Ge-
meingebrauch wird in Anbetracht der neuen Begrifflichkeiten im WHG neu gefasst. Das WHG 
enthält insofern in § 3 Nummer 10 mit der Definition der „schädlichen Gewässerveränderun-
gen“ einen Oberbegriff, der die in § 34 Satz 1 LWG (alt) verwandten Begriffe des „Wohls der 
Allgemeinheit“, der nachteiligen Veränderung der „Eigenschaften des Wassers“ und des „Bil-
des der Gewässerlandschaft“ umfasst. Schädlich sind danach alle Veränderungen von Ge-
wässereigenschaften, die das Wohl der Allgemeinheit, insbesondere die öffentliche Wasser-
versorgung, beeinträchtigen oder die nicht den Anforderungen entsprechen, die sich aus die-
sem Gesetz, aus auf Grund dieses Gesetzes erlassenen oder aus sonstigen wasserrechtli-
chen Vorschriften ergeben. Der Begriff der schädlichen Gewässerveränderungen umfasst 
auch solche Veränderungen, die nur Teilaspekte des Begriffs „Gewässereigenschaften“, z. B. 
die Hydromorphologie von Gewässern (siehe § 3 Nummer 7 WHG), betreffen. 

In Satz 1 Nummer 1 wird die Ermächtigung zur Regelung des Gemeingebrauchs an künstli-
chen Gewässern (bislang § 34 Absatz 1 Satz 1 Nr. 1 LWG (alt) weitergeführt.  

In Satz 2 Nummer 2 wird die Ermächtigung zur Regelung des Gemeingebrauchs an anderen 
als künstlichen Gewässern weitergeführt: Eine Einschränkung des Gemeingebrauchs erfor-
derlich, soweit durch den Gemeingebrauch schädliche Gewässerveränderungen zu besorgen 
sind. Es ist davon auszugehen, dass es Gewässer gibt, bei denen Nutzungen, die unter den 
Gemeingebrauch fallen, maßgeblich zu Verfehlung der Bewirtschaftungsziele beitragen. Hier 
dürfte sich in Einzelfällen das Ermessen der Behörde in Hinblick auf die Bewirtschaftungsziele 
verengen.  

In Satz 2 wird eine Regelung zur Erweiterung des Gemeingebrauchs aufgenommen. Sie ist 
möglich, soweit schädliche Gewässerveränderungen i.S. von § 3 Nummer 10 WHG nicht zu 
besorgen sind. Dabei sind die Vorgaben des § 25 Absatz 1 Satz 2 und 3 WHG zu beachten. 

Die bisherige Regelung zur Entnahme von geringen Mengen für bestimmte Wirtschaftszweige 
in § 33 Absatz 1 Satz 3 LWG (alt) wird angesichts der generellen Ermächtigung nicht fortge-
führt. Eine generelle Regelung ist angesichts der unterschiedlichen Gegebenheiten vor Ort in 
Hinblick auf die Bewirtschaftungsziele auch nicht zielführend.  

Da der Begriff der „öffentlichen Wasserversorgung“ in § 3 Nummer 10 WHG ferner die öffent-
liche Trinkwasserversorgung erfasst, kann Satz 2 in § 34 LWG (alt) entfallen, der auf diesen 
Aspekt abstellt. 
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Satz 3 

Die Regelung des Gemeingebrauchs an künstlichen Gewässern muss in Zukunft im Einver-
nehmen nur noch mit dem Gewässereigentümer erfolgen. Bislang war auch das Einverneh-
men der zur Benutzung Berechtigten erforderlich. Diese Vorgabe wird gestrichen. Der beson-
dere Charakter von künstlichen Gewässern rechtfertigt, dass der Eigentümer bei der Regelung 
des Gemeingebrauchs entscheidend mitreden kann, da davon auszugehen ist, dass er das 
Gewässer in Hinblick auf eine bestimmte Nutzung angelegt hat. Die übrigen Nutzer haben 
entweder eine rechtlich abgesicherte Position über eine Vereinbarung mit dem Eigentümer, 
der diese Rechte dann einbringen kann, oder sind lediglich mit Gewässerbenutzern an natür-
lichen Gewässern vergleichbar, die auch keine Mitspracherechte bei der Regelung des Ge-
meingebrauchs haben. 

 

 

Zu § 21 (Eigentümer- und Anliegergebrauch) 

Die Regelungen des bisherigen § 35 Absatz 1 und Absatz 3 werden nicht weitergeführt, da 
der Eigentümer- und Anliegergebrauch sowie sein Ausschluss an künstlichen Gewässern, ins-
besondere Talsperren, bereits in § 26 WHG geregelt ist. 

Der Verweis in § 35 Absatz 3 Satz 2 LWG (alt) auf die Regelung des Gemeingebrauchs an 
Gewässern, die in Hofräumen, Gärten und Parkanlagen liegen, wird nicht weitergeführt, da ein 
Eigentümer- und Anliegergebrauch an solchen Gewässern stattfinden kann. Lediglich der Ge-
meingebrauch an solchen Gewässern, die innerhalb privater Grundstücke liegen, ist weiterhin 
nach § 19 Absatz 7 ausgeschlossen.  

Es wird in Anschluss an die neue Ermächtigung in § 19 Absatz 1 Satz 3 LWG (neu) auch beim 
Eigentümer- und Anliegergebrauch eine Ermächtigungsgrundlage für Regelungen des Ge-
meingebrauchs eingefügt. Solche Regelungen sind je nach Gewässerzustand erforderlich, um 
die Bewirtschaftungsziele zu erreichen. So können z. B. bei einem Gewässer mit einem gerin-
gen Abfluss in Trockenzeiten nicht nur Entnahmen, die unter den Gemeingebrauch fallen, son-
dern auch solche die unter den Eigentümer- und Anliegergebrauch fallen, zu einer Verfehlung 
der Bewirtschaftungsziele beitragen. Die Vorgabe in § 26 WHG, dass nur solche Benutzungen 
unter den Eigentümer- und Anliegergebrauch fallen, die keine nachteilige Veränderungen der 
Wasserbeschaffenheit oder eine wesentliche Verminderung der Wasserführung sowie keine 
andere Beeinträchtigung des Wasserhaushalts bewirken, reicht im Vollzug wegen ihrer Unbe-
stimmtheit nicht aus.  

Den Behörden stehen als Regelungsinstrumentarium Verwaltungsakt und Rechtsverordnung 
zur Verfügung. Sofern die möglichen Adressaten einer solchen Regelung überschaubar sind, 
ist eine Regelung durch Allgemeinverfügung sinnvoll. In anderen Fällen ist eine Rechtsverord-
nung der praktikablere Weg.  

 

 

Zu §§ 22 bis 24 (Anlagen in, an, über und unter oberirdischen Gewässern) 

 

Allgemeines 

Die Regelung zur Genehmigung von Anlagen in, an, über und unter Gewässern (§§ 94, 99 
LWG (alt)) wird im Wesentlichen fortgeführt, aber auch den aktuellen Bedürfnissen angepasst 
und erweitert. Diese Fortführung ist erforderlich, weil das WHG zwar erstmals in seinem § 36 
materielle Anforderungen für die Errichtung, den Betrieb, die Unterhaltung und die Stilllegung 
dieser Anlagen aufgestellt, aber keine weitergehenden Regelungen zur Zulassung, Unterhal-
tung und Anpassung an die wasserwirtschaftlichen Verhältnisse getroffen hat. Nun wird im 
Vollzug die Erfahrung gemacht, dass Anlagen nach § 36 WHG, insbesondere Verrohrungen 
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und Durchlässe, nicht selten aufgrund veränderter wasserwirtschaftlicher Verhältnisse im Ein-
zugsgebiet oder weil sie nach heutigen Erkenntnissen von vornherein falsch dimensioniert 
sind, zu Rückstau und Überschwemmungen und damit zu Schäden führen. Dazu kommt, dass 
solche Anlagen von erheblicher Bedeutung für die Gewässermorphologie und den Abfluss 
sind. Anders als in den zurückliegenden Jahrzehnten ist in Anbetracht der neuen wasserwirt-
schaftlichen Ziele in vielen Fällen davon auszugehen, dass sich Gewässer natürlich entwi-
ckeln, also verändern und nicht künstlich der Ist-Zustand aufrechterhalten wird. Daher ist da-
von auszugehen, dass in Zukunft das sich verändernde Gewässer mit Anlagen i.S. von § 36 
WHG, also Anlagen in räumlicher Nähe zum Gewässer, häufiger in Konflikt kommt, was wie-
derum zu Überschwemmungen führen könnte. 

Da das WHG in § 31 nicht nur Anforderungen an Anlagen an fließenden Gewässern regelt, 
sondern auch an stehenden, werden auch die landesrechtlichen Regelungen entsprechend 
formuliert.  

 

Um die Zulassung wie erforderlich zu flexibilisieren und damit die Zulassungsbehörde zu be-
fähigen, die Regelung der Anlage den ändernden wasserwirtschaftlichen Verhältnissen anzu-
passen, ist die Zulassung im Grundsatz zu befristen (§ 22 Absatz 3 Satz 1) und es wird die 
Möglichkeit eröffnet, auch die Anpassung der Anlage zu fordern (§ 24 Absatz 1) bzw., sollte 
eine Anpassung nicht möglich sein, wie bisher die Zulassung zu widerrufen (§ 24 Absatz 2). 
Mit diesen Regelungen rückt die Anlagenzulassung in die Nähe der Benutzungszulassung.  

 

Neben den Instrumentarien der Anpassung und des Widerrufs ist auch die Befristung erfor-
derlich. Nicht nur in Anbetracht der Erfahrungen im wasserwirtschaftlichen Vollzug der Zulas-
sungen von Benutzungen, sondern auch in Hinblick auf den Schutz, den ein Recht verleiht, ist 
davon auszugehen, dass einer Zulassungsbehörde bei Ablauf einer Befristung weitere Mög-
lichkeiten rechtlich und faktisch zur Verfügung stehen, die wasserwirtschaftliche Situation nach 
den Anforderungen des § 36 WHG sachgerecht zu regeln, als bei einer laufenden Zulassung. 

 

Im Einzelnen  

Zu § 22 (Genehmigung von Anlagen in, an, über und unter oberirdischen Gewässern) 

 

Absatz 1 

Es wird wie nach bisherigem Recht die Genehmigungsbedürftigkeit solcher Anlagen  geregelt.  

 

Absatz 2 

Die bisherigen Ausnahmen von der Genehmigungspflicht in § 99 Absatz 1 Satz 2 LWG (alt) 
werden übernommen und nur redaktionell überarbeitet. Sie sollen in solchen Fällen doppelte 
Zulassungsverfahren vermeiden, in denen sichergestellt ist, dass die materiellen Anforderun-
gen des § 36 WHG anderweitig geprüft werden. Dementsprechend wird die Eingangsformu-
lierung neu gefasst und nicht mehr die Befreiung von der Genehmigungspflicht geregelt, son-
dern die Anlagen aus dem Anwendungsbereich der Regelung herausgenommen. 

Die in Absatz 2 geregelten Anlagen unterliegen allerdings, sofern sie Anlagen in und an Ge-
wässern sind, den Regelungen der §§ 23 und 24. Absatz 2 betrifft nur die Genehmigungs-
pflicht.  

 

Absatz 3 

§ 99 Absatz 2 LWG (alt) wird bei gleichzeitiger redaktioneller und systematischer Anpassung 
als Absatz 3 fortgeführt. Die Genehmigung ist grundsätzlich befristet zu erteilen. Über die 
Länge der Befristung ist im Einzelfall zu entscheiden. Eine Genehmigung sollte nur für einen 
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Zeitraum erteilt werden, innerhalb dessen davon auszugehen ist, dass die Anlage in ihrer ak-
tuellen Ausgestaltung den Anforderungen nach § 36 WHG im Wesentlichen entspricht. Die 
Genehmigung ist zu versagen, wenn die beantragte Anlage nicht die materiellen Anforderun-
gen nach § 36 Satz 1 WHG erfüllt. Die Erteilung der Genehmigung liegt wie bislang im Ermes-
sen der Behörde, daran knüpft auch die Befristung an. Die Möglichkeit für die Behörde, nach 
Ablauf der Zulassung den Rückbau der Anlage zu fordern, wird wie bisher entsprechend den 
Regelungen zur Benutzungsanlagen in § 25 geregelt.  

Eine Befristung scheidet aus, wenn Änderungen der wasserwirtschaftlichen Verhältnisse mit 
Bezug auf die betroffene Anlage ausgeschlossen sind oder eine Befristung aus rechtlichen 
Gründen nicht möglich ist, insbesondere aufgrund der Konzentrationswirkung eines Planfest-
stellungsverfahrens. Anders als wasserrechtliche Erlaubnisse und Bewilligungen, die nach § 
19 Absatz 1 des Wasserhaushaltsgesetzes von der Verfahren- und Entscheidungskonzentra-
tion des Planfeststellungsverfahrens ausgenommen sind, besteht eine derartige Regelung für 
die anlagenbezogene Genehmigung nach § 22 Absatz 1 LWG nicht. Entsprechend kann eine 
vom Planfeststellungsbeschluss abweichende Befristung der Genehmigung nach § 22 Absatz 
1 WHG nicht erfolgen. 

Die Möglichkeit des Widerrufs nach § 49 VwVfG bleibt unberührt. Dabei sollte geprüft werden, 
ob er in der Zulassung vorbehalten wird (§ 49 Absatz 1 Nr. 2 VwVfG).  

 

Die bisherige Regelung zur Prüfung von baurechtlichen Anforderungen in § 99 Absatz 3 LWG 
(alt) wird durch die §§ 109 und 110 weitergeführt.  

 

Die Ermächtigungsgrundlage für eine Rechtsverordnung zur Freistellung von der Genehmi-
gungspflicht wird nicht weitergeführt. Von der Ermächtigung wurde bislang kein Gebrauch ge-
macht. Angesichts der fehlenden Typisierbarkeit von Anlagen mit wasserwirtschaftlich unter-
geordneter Bedeutung und der unterschiedlichen Gewässermorphologie vor Ort wird die Vor-
schrift nicht mehr fortgeführt.  

 

 

Zu § 23 (Unterhaltung von Anlagen in, an, über und unter oberirdischen Gewässern) 

 

Absatz 1 

§ 36 WHG regelt lediglich die materiellen Anforderungen an die Unterhaltung von Anlagen, 
weist aber nicht die Pflicht zur Unterhaltung zu. Daher wird die bestehende Zuweisung der 
Pflicht an den Eigentümer der Anlage in § 94 LWG (alt) weitergeführt. Allerdings entfällt die 
bisherige Beschränkung auf Anlagen an fließenden Gewässern, da § 36 insoweit keinen Un-
terschied macht und auch bei Anlagen an stehenden Gewässern Unterhaltungsbedarf besteht. 
Eine besondere Regelung für eine Anlage, die wesentlicher Bestand eines Erbbaurechtes ist 
(§ 12 Erbbaurechtsgesetz) ist nicht erforderlich. Die Anlage steht im Eigentum des Erbbaube-
rechtigen, der damit Eigentümer der Anlage ist (Palandt, BGB-Kommentar, 74. Auflage, 2015, 
Erbbaurechtsgesetz § 12 Rz. 2).  

 

Mit der Regelung, dass der Besitzer unterhaltungspflichtig ist, wird dem Umstand Rechnung 
getragen, dass nach spezielleren Regelungen, z. B. nach § 21 Absatz 4 Nummer 2 UVPG 
bzw. § 3 Absatz 1 RohrFLtgV, der Vorhabenträger und Betreiber für die Unterhaltung einer 
Anlage zuständig ist. In diesem Fall ermöglicht die Regelung, dass die Behörde auch in Hin-
blick auf die wasserrechtlichen Pflichten nach §§ 23 ff. auf diesen zugreifen kann.  

§ 23 gilt auch für Anlagen in und an Gewässern, die nach § 22 Absatz 2 nicht genehmigungs-
pflichtig sind. 
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Absatz 2 

Die Regelung greift die Fälle auf, in denen die Durchsetzung der Unterhaltungspflicht ansteht 
und besondere Probleme bestehen. Die zuständige Behörde kann ohne weitere ausdrückliche 
Ermächtigung ordnungsrechtlich gegen den Pflichtigen nach Absatz 1 vorgehen. Es kann aber 
Fälle geben, in denen dieses Vorgehen auf Schwierigkeiten stößt, so wenn der Pflichtige nach 
Absatz 1 nicht feststellbar ist oder die Anlage im Eigentum mehrerer steht. Wegen der Sach-
nähe der Anlagenunterhaltung zur Gewässerunterhaltung kann die zuständige Behörde in die-
sen Fällen den Gewässerunterhaltungspflichtigen zur Durchführung der Maßnahme heranzie-
hen. Da Maßnahmen der Anlagenunterhaltung aber abzugrenzen sind von Maßnahmen der 
Gewässerunterhaltung, muss für diese Fälle die Kostenerstattung geregelt werden (Sätze 3 
bis 5). Satz 2 regelt außerdem die Duldungspflicht des dinglich Berechtigten. Die zuständige 
Behörde hat in den Fällen, in denen der Gewässerunterhaltungspflichtige vom Eigentümer 
oder Besitzer seine Kosten nicht ersetzt bekommen kann, weil dieser entweder nicht feststeht 
oder mittelos ist, die Kosten zu übernehmen.  

 

Absatz 3 

Satz 1  

Die Regelung konkretisiert die Unterhaltungspflicht. Gerade bei alten Anlagen sind nach vor-
liegenden Erfahrungen Standsicherheit und Abflussleistung der Anlage problematisch, wenn 
der Bauzustand der Anlage selbst aufgrund ihres Alters beeinträchtigt ist, der Querschnitt der 
Anlage durch andere Nutzungen oder durch natürliche Veränderungen des Gewässers beein-
trächtigt wird. Diese Umstände sind nicht immer in ihrer Gänze offenkundig. Häufig wird es 
Indizien geben, dass Standsicherheit und/oder Abflussleistung mangelhaft sind, aber keine 
ausreichenden Erkenntnisse für eine abschließende Einschätzung. Die Regelung ermöglicht 
daher der für die Überwachung zuständigen Behörde, in Fällen, in denen Indizien für fehlende 
Standsicherheit oder /und mangelnde Abflussleistung vorliegen, einen entsprechenden Nach-
weis zu verlangen, dass die Anlage sich im genehmigten Zustand befindet. Diese Forderung 
steht wie aufsichtliches Vorgehen generell unter Ermessensvorbehalt. Das Ermessen hat sich 
an den materiellen Vorgaben für die Anlage (§ 36 WHG) zu orientieren und außerdem mögli-
che Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung, die von der Anlage ausgehen, zu 
berücksichtigen. Eine solche Anordnung ist insbesondere dann gerechtfertigt, wenn fehlende 
Standsicherheit oder mangelnde Abflussleitung Probleme in der Umgebung der Anlage verur-
sachen wie Vernässungen und Überschwemmungen.  

Satz 2 

Da sich bei dieser Anordnung die gleichen Probleme stellen könnten wie bei der Anordnung 
von anderen Maßnahmen der Anlagenunterhaltung, wird auch für diesen Fall die Möglichkeit, 
den Gewässerunterhaltungspflichtigen heranzuziehen, geregelt.   

 

 

Zu § 24 (Anpassung und Rückbau von Anlagen in, an über und unter oberirdischen Gewäs-
sern) 

Anlagen nach § 36 WHG sind häufig gerade für die Gewässermorphologie und seine Entwick-
lung von erheblicher Bedeutung. Das gilt insbesondere für Verrohrungen des Gewässers, die 
als Anlagen eingestuft werden, aber auch für Leitungen entlang des Gewässers, z. B. wenn 
das Gewässer zur Erreichung des guten Zustands zu entwickeln ist. Dazu kommt, dass nicht 
an ein Gewässer angepasste Anlagen nach § 36 WHG durch Rückstau zu Überschwemmun-
gen führen können. § 24 gilt auch für Anlagen in und an Gewässern, die nach § 22 Absatz 2 
nicht genehmigungspflichtig sind. 
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Absatz 1  

Satz 1 

Daher wird die Pflicht des Anlageneigentümers und Besitzers geregelt, die Anlage anzupassen 
(Absatz 1 Satz 1) in Abhängigkeit von den materiellen Vorgaben des § 36 WHG, wobei die 
wesentlichen Anwendungsfälle des Begriffs „schädliche Gewässerveränderungen“ für Anla-
gen nach § 36 WHG der Hochwasserschutz und die Vernässung von Gebäuden sein dürften. 
Häufig dürfte auch eine Anpassung des Querschnitts an die Abflussverhältnisse erforderlich 
sein.  

 

Satz 2 

Nicht in jedem Fall hat der Pflichtige alle mit der Anpassung verbundenen Kosten zu tragen. 
Wenn die Anlage, ggfls. auch, anzupassen ist, weil sich der Abfluss des Gewässers durch 
Handlungen Dritter verändert hat, hat der Verursacher der Abflussveränderungen die Kosten 
insoweit zu tragen. Gedacht ist dabei insbesondere an Niederschlagswassereinleitungen, aber 
auch an eine Bauleitplanung, die zu zusätzlichen Versiegelungen führt, die nicht ausschließlich 
über Einleitungen entwässern. Nicht darunter fällt ein Gewässerausbau, mit dem lediglich ge-
setzliche Pflichten erfüllt werden.  

 

Satz 3 

Die Aufteilung der Kosten zwischen Eigentümer bzw. Besitzer und Dritten ist nicht immer ein-
fach. Im Grundsatz trägt der Eigentümer die Kosten aller Anpassungen seiner Anlage, die 
durch eine natürliche Gewässerentwicklung oder durch Gewässerentwicklungsmaßnahmen 
mit dem Ziel einer natürlichen Gewässerentwicklung zur Erreichung der Bewirtschaftungsziele 
erforderlich werden. Dabei wird der Aufwand der durch den Klimawandel bedingten Änderun-
gen durch den Eigentümer zu tragen sein. Die Dritten tragen die Kosten, soweit das Anpas-
sungserfordernis durch sie verursacht worden ist, weil sie das Gewässer oder das Einzugsge-
biet für eigene Zwecke nutzen oder verändern. Eine Abgrenzung der Anteile wird nicht immer 
einfach sein. Daher wird für den Streit eine zuständige Behörde geregelt.  

 

Absatz 2 

Für die Fälle, in denen eine Anpassung der Anlage nach Absatz 1 nicht ausreicht, schädliche 
Gewässerveränderungen zu verhindern, werden der Widerruf und der Rückbau geregelt. Et-
waige Erstattungsansprüche richten sich nach den vorherigen Regelungen.  

 

Absatz 3 

Anlagen stehen teilweise nicht nur im Eigentum eines einzelnen Eigentümers, z. B. Verroh-
rungen verlaufen häufig über mehrere Grundstücke. Außerdem kann in Einzelfällen die An-
passungspflicht allein durch Veränderungen des Abflusses durch Einleitungen oder anderwei-
tigen Zufluss über Versiegelungen hervorgerufen werden. In diesem Fall kann es wasserwirt-
schaftlich zweckmäßig sein, dass nicht die Anlageneigentümer bzw. Erbbauberechtige, son-
dern der Unterhaltungspflichtige die Maßnahme durchführt. Satz 2 regelt die erforderliche 
Pflicht des Anlageneigentümers bzw. Erbbauberechtigen zur Duldung der Maßnahme, die 
dann der Unterhaltungspflichtige durchführt. Satz 3 regelt die Kostenfolgen. Satz 4 regelt die 
Streitentscheidung, sollte sie erforderlich sein. 
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Zu § 25 (Anlagen zur Benutzung eines Gewässers) 

Die bisherige Regelung über Anlagen zur Benutzung eines Gewässers (§ 31 Absätze 2 bis 4 
LWG (alt)) wird bei gleichzeitiger redaktioneller Anpassung größtenteils übernommen (Absatz 
2 und 3) und um eine materielle Anforderung ergänzt (Absatz 1). 

  

Benutzungsanlagen werden im Regelfall über die Zulassung der Benutzung zugelassen, die 
im Wesentlichen eine Befugnis regelt. Sie unterliegen bis auf die Abwasserbehandlungsanlage 
zumindest keiner eigenen wasserrechtlichen Zulassungspflicht. Es wird vereinzelt Zulas-
sungserfordernisse nach anderen Rechtsbereichen geben.  

 

Absatz 1 Beim Bau und Betrieb von Anlagen zur Gewässerbenutzung ist auf einen effizienten 
Einsatz von Ressourcen und Energie zu achten. Diese Pflicht kann beim Betrieb von Anlagen 
nur für Anlagen gelten, bei denen Ressourcen und Energie eingesetzt werden. Die Regelung 
ist mit § 5 Absatz 1 Nr. 4 BImSchG vergleichbar. 

 

Absatz 2 stellt klar, dass angeordnet werden kann, Anlagen zur Benutzung eines Gewässers, 
für die die Zulassung nicht mehr besteht, zurückzubauen. Mit dem Wegfall der Zulassung der 
Benutzung fehlt auch die Zulassung der Anlage.  

 

Absatz 2 Satz 1 stellt klar, wann eine Änderung der Benutzungsanlagen keiner weiteren Zu-
lassung bedarf. Es wird außerdem daraufhin gewiesen, dass neben der Frage, ob sich die 
Anlage noch unter die bestehende Zulassung fassen lässt, erheblich ist, dass anderweitige 
ordnungsrechtlichen Vorschriften beachtet werden. Satz 2 knüpft an Änderungen der Benut-
zungsanlage eine Anzeigepflicht. Die zuständige Behörde hat zwei Monate Zeit um zu prüfen, 
ob die Voraussetzungen von Satz 1 vorliegen oder ob ein Antrag auf Zulassung der geänder-
ten Benutzung zu stellen ist.  

 

Der bisherige Absatz § 31 Absatz 4 wird nicht weitergeführt, da er § 104 WHG widerspricht. 

 

 

Zu § 26 (Außer Betrieb Setzen und Beseitigen von Stauanlagen) 

Die Regelung greift in Weiterführung von § 31 Absatz 1 LWG (alt) verschiedene Konstellatio-
nen auf, die einer Regelung bedürfen. Zum einen verleihen die Zulassungen von Benutzungen 
nur ein Recht zu Benutzung, verpflichten aber nicht, die Benutzung durchzuführen, und daher 
auch nicht, die mit einer Benutzung verbundenen Anlage zu betreiben. Erlaubnis und Bewilli-
gung verhindern daher nicht, dass die Benutzungsanlage rückgebaut wird.  

Das ist so lange kein zu regelndes Problem wie der Zulassungsinhaber seine Benutzungsan-
lagen außer Betrieb setzen oder beseitigen kann ohne schädliche Auswirkungen für andere. 
Das gilt aber nicht immer für Stauanlagen. Auf Stauanlagen haben sich aber teilweise die 
wasserwirtschaftlichen Verhältnisse und Nutzungsverhältnisse vor Ort eingestellt. Daher stellt 
§ 26 in Weiterführung des § 31 Absatz 1 LWG (alt) die dauernde Außerbetriebnahme oder das 
Beseitigen eines Stauwehrs unter eine Genehmigungspflicht (Satz 1). Für den Fall, dass die 
Stauanlage im Interesse Dritter weiterbetrieben werden sollte, bietet die Regelung die Grund-
lage, entweder den Weiterbetrieb oder dessen Kosten dem durch die Anlage Begünstigten 
aufzuerlegen.  

Satz 2 der Regelung war zu überarbeiten. Das mit der Regelung angesprochene Problem 
betrifft die Anlagenzulassung, nicht die Zulassung der Benutzung. Die ursprüngliche Rege-
lung, dass die Benutzung durch eine andere Behörde als die zuständige Wasserbehörde zu-
gelassen worden ist, kann nur im Fall der Zulassung der Benutzung durch eine Bergbehörde 



LANDTAG NORDRHEIN-WESTFALEN - 16. Wahlperiode Drucksache 16/10799 

 
 

452 

eintreten. Da die Zulassung der Benutzung nicht konzentriert wird, ist ein anderer Fall nicht 
denkbar.  

 

Soweit § 31 LWG Absatz 1 (alt) auf die Benutzung des Grundwassers bezogene Regelungen 
trifft, werden diese aus systematischen Gründen in Kapitel 2, Abschnitt 3 (Bewirtschaftung des 
Grundwassers) § 33, überführt. 

 

 

Zu § 27 (Anschluss an Stauanlagen) 

Der Eigentümer ist nach bisherigem Recht zur Duldung des Anschlusses einer Stauanlage 
verpflichtet (§ 127 LWG (alt)). Diese besondere Duldungspflicht regelt das WHG nicht. Sie soll 
beibehalten werden. Der in § 27 neu eingefügte Satz 2 ist aus verfassungsrechtlichen Gründen 
(Artikel 14 Absatz 1 Satz 2, Absatz 3 GG) erforderlich, um Betroffenen in Fällen einer unzu-
mutbaren Eigentumsbeschränkung, die noch keine Enteignung im Sinne von Artikel 14 Absatz 
3 GG darstellt, einen Entschädigungsanspruch zu gewähren. 

 

 

Zu § 28 (Nutzung der Wasserkraft) 

Die Regelung über Zulassungen für die Wasserkraft wird mit redaktionellen Anpassungen an 
das neue WHG weitergeführt.  

Die geänderte Fassung der bisherigen Regelung in § 31a Absatz 4 LWG (alt), dass beste-
hende Rechte zur Benutzung eines Gewässers zum Zweck der Energieerzeugung durch den 
Betrieb einer Wasserkraftanlage zum Betrieb dieser Anlagen berechtigen, soll den Inhalt ver-
deutlichen und knüpft an die Fassung vor der Novelle 2007 an. 

 

 

Zu § 29 (Staumarke) 

Die Vorschrift übernimmt den bisherigen § 41 LWG (alt). Die Staumarke ist eine wichtige Vo-
raussetzung dafür, dass der Stauberechtigte die ihm vorgegebenen Stauauflagen einhält; sie 
ist für eine wirksame wasserbehördliche Überwachung unentbehrlich. 

 

 

Zu § 30 (Unbefugtes Ablassen) 

Die bisherige Regelung in § 42 LWG (alt) wird weitergeführt und an die aktuellen Bewirtschaf-
tungsgrundsätze angepasst.  

Das Ablassen aufgestauter Wassermassen kann gefährlich sein. Es wird daher verboten, 
wenn es mit Gefahren für die Unterlieger verbunden ist und, insoweit wird die Regelung ange-
passt, den Grundsätzen der Gewässerbewirtschaftung widerspricht.  

 

 

Zu § 31 (Gewässerrandstreifen) 

Der Gewässerrandstreifen mit seinen Nutzungsbeschränkungen ist ein wichtiger Beitrag zur 
Erreichung der Bewirtschaftungsziele für oberirdische Gewässer in § 27 WHG und der EU-
Wasserrahmenrichtlinie. Die Zwecke des Gewässerrandstreifens regelt § 38 WHG; er dient 
der Erhaltung und Verbesserung der ökologischen Funktionen oberirdischer Gewässer, der 
Wasserspeicherung, der Sicherung des Wasserabflusses sowie der Verminderung von Stof-
feinträgen aus diffusen Quellen. Den Ländern sind abweichende Regelungen möglich (§ 38 
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Absatz 3 Satz 3). Der Bund hat die ihm zustehende Gesetzgebungszuständigkeit nicht in vol-
lem Umfang ausschöpft. 

 

Absatz 1  

Es wird an den Fließgewässern, die durch die landwirtschaftliche Nutzung in einem Umfang 
stofflich beeinflusst sind, dass sie die gesetzlichen Vorgaben (Umweltqualitätsnormen) verfeh-
len, durch Gesetz in Verbindung mit einer Landesverordnung, die diese Gewässer festsetzt, 
ein Gewässerrandstreifen mit erhöhten Anforderungen (10 m Breite ab Inkrafttreten; Acker-
bauverbot sowie Verbot der Anwendung und Lagerung von Dünge- und Pflanzenschutzmitteln 
ab 1.1.2022) geregelt. An Stehgewässern, die nicht mit einem Fließgewässer oberirdisch ver-
bunden oder durchflossen sind und die eine Größe von 50 ha nicht überschreiten, werden 
diese erweiterten Gewässerrandstreifen nicht festgesetzt. Bei der Vielzahl der kleineren Steh-
gewässer wird die stoffliche Belastung nicht regelmäßig untersucht und überwacht. Daher 
kann auf der Grundlage der Monitoringergebnisse nicht beurteilt werden, ob die stofflichen 
Anforderungen eingehalten oder verfehlt werden. Dagegen werden natürliche Stehgewässer 
ab einer Fläche von > 50 ha mit einbezogen, sowie diejenigen, die mit Fließgewässer oberir-
disch verbunden oder durchflossen sind. Dabei sind nicht nur die landwirtschaftlichen Nutzun-
gen an den berichtspflichtigen Gewässern mit einem Einzugsgebiet von mehr als 10 km² für 
den Stoffeintrag in die Wasserkörper relevant, sondern auch die Nutzungen an den kleineren, 
nicht berichtspflichtigen Gewässern, die diesen Wasserkörpern zufließen. Daher wird der er-
weiterte Gewässerrandstreifen an allen erfassten Gewässern im Einzugsgebiet eines solchen 
Wasserkörpers festgesetzt, und nicht nur am ausgewiesenen Wasserkörper selbst. 

Die Gewässerstrecken, die die Anforderungen nach Satz 1 erfüllen, werden durch Landesver-
ordnung festgesetzt, die lediglich die Anforderungen anhand der jeweils vorliegenden Monito-
ring-Ergebnisse nachvollzieht. Daher enthält die Regelung der Ermächtigungsgrundlage für 
diese Rechtsverordnung in Satz 1 keine Beteiligung des Landtags. 

 

Für die Bestimmung der Gewässer, die durch die landwirtschaftliche Nutzung relevant beein-
flusst werden, sind die in Anlage 3 geregelten Stoffe maßgeblich. Aufgenommen sind diejeni-
gen Stoffe aus den Anlagen 5, 6 und 7 der OGewVO des Bundes, die hauptsächlich oder zu 
einem großen Teil aus der landwirtschaftlichen Nutzung stammen. Das sind zum einen Stoffe 
der Anlage 5 und 7 der OGewV, die als Pflanzenschutzmittel zugelassen sind, überwiegend 
nicht als Biozid eingesetzt werden und nach den Messungen während der landwirtschaftlichen 
im Gewässer auftreten. Das sind zum anderen die Nährstoffe Phosphor und Nitrat der Anlage 
6 der OGewV, die sowohl aus der landwirtschaftlichen Nutzung als auch der kommunalen 
Abwasserbeseitigung (kommunale Kläranlagen sowie Niederschlagswasserbeseitigung im 
Trennsystem) kommen.  

Einträge über landwirtschaftliche Flächen spielen bei Nährstoffen ebenfalls eine entschei-
dende Rolle. 50% der Landesfläche sind landwirtschaftliche Nutzfläche. Insbesondere das 
nordrhein-westfälische Tiefland hat einen großen Anteil an landwirtschaftlichen Nutzflächen 
mit entsprechenden Auswirkungen auf die dort vorherrschenden Fließgewässertypen (Bach- 
und Flusstypen des Tieflandes), die u. a. durch geringe „langsam fließenden Tieflandgewäs-
ser“ Fließgeschwindigkeiten geprägt sind, und bildet einen entsprechenden Belastungs-
schwerpunkt. Dies zeigen die Ergebnisse der „ökologischen Zustandsklasse Zustandsbewer-
tung der Gewässerflora, insbesondere der benthischen Diatomeen,“ insbesondere im Tiefland. 
Die Orientierungswerte für Phosphat sind in den Gewässern fast aller Teileinzugsgebiete über-
schritten. Die Orientierungswerte für die Stickstoffverbindungen sind im geringeren Umfang 
überschritten. Hier sind jedoch zusätzlich die europäischen Meeresschutzziele zu berücksich-
tigen, die weitere Maßnahmen im Binnenland zur Stickstoffreduzierung notwendig machen. 
Die weitergehenden Anforderungen im Gewässerrandstreifen sind eine Maßnahme, um den 
Eintrag zu vermindern. 
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Auch der Eintrag der Stoffe über die Abwasserbeseitigung wird vermindert. Die Abwasserbe-
seitigung in Nordrhein-Westfalen zeichnet sich allerdings heute durch einen hohen Standard 
aus: Die Anforderungen der EU-Kommunalabwasserrichtlinie von 1991 an die kommunale Ab-
wasserbehandlung hinsichtlich der Parameter CSB, Stickstoff und Phosphor sind in Nordrhein-
Westfalen flächendeckend erfüllt. Dennoch trägt die kommunale Abwasserbeseitigung weiter-
hin zur Zielverfehlung bei Nährstoffen im Gewässer bei; vor allem dort, wo das Verhältnis zwi-
schen natürlichem Abfluss und der Menge an eingeleitetem gereinigtem Abwasser ungünstig 
ist. In diesen Fällen sind entsprechende Maßnahmen im Maßnahmenprogramm vorgesehen. 
Das gleiche gilt für Niederschlagswassereinleitungen.  

Die Vorgaben für diese Stoffe ergeben sich nicht aus dem Landesrecht, sondern aus der 
OGewV. Für die Pflanzenschutzmittel sind sie als Umweltqualitätsnormen in den Anlagen 5 
und 7 geregelt. Anlage 3 verweist in Tabelle 2 insoweit nur. Soweit die OGewV keine Vorgaben 
für den guten Zustand, sondern nur für den sehr guten enthält (Feststoffe und Phosphor, An-
lage 6 der OGewV), werden die von der Umweltministerkonferenz beschlossenen aus Anlage 
6 fachlich abgeleiteten Vorgaben (Orientierungswerte) für den guten ökologischen Zustand 
verwendet. Nach der aktuell vorliegenden Definition (LAWA ACP-Projekt 03.12, Abschlussbe-
richt 2014) ist ein Orientierungswert „derjenige Schwellenwert eines ACP, dessen Verletzung 
dazu führt, dass die Erreichung des guten ökologischen Zustands unwahrscheinlich ist, ohne 
dass es dazu noch eines anderen Belastungseinflusses bedarf.“ Da diese Vorgaben also für 
sich genommen nicht zu einer Verfehlung der Ziele führen, regelt Absatz 1 Nr. 1, das in diesen 
Fällen erforderlich ist, dass das Gewässer insgesamt das Bewirtschaftungsziel für den ökolo-
gischen Zustand verfehlt. Wenn in Zukunft die OGewV auch die Vorgaben für den guten Zu-
stand für diese Parameter regelt, wird die Anlage 3 nur noch die relevanten Stoffe enthalten, 
nicht die materiellen Vorgaben.  

Zurzeit verfehlen in gesamt Nordrhein-Westfalen nach den Ergebnissen des 2. Monitoringzyk-
lus von 2014 bereits knapp 40 % der Gewässer (Wasserkörper) den guten Zustand bzw. das 
gute ökologische Potential bzw. wegen Pflanzenschutzmitteln den guten chemischen Zustand 
auch deswegen, weil in sie Stoffe aus der gewässerangrenzenden landwirtschaftlichen Nut-
zung eingetragen werden.  

Die Bewertung, ob der jeweilige Wasserkörper die Vorgaben erreicht, erfolgt jeweils nach der 
letzten Überwachung nach § 9 Absatz 1 OGewV. Diese wird seit 2006 alle drei Jahre durch-
geführt und abgeschlossen. Der letzte Monitoringzyklus ist Ende 2014 mit der Erhebung der 
Proben im Gewässer abgeschlossen worden. Eine vollständige Auswertung der Ergebnisse 
liegt nach den Erfahrungen der letzten Jahre dann etwa 9 Monate später vor. Die Ergebnisse 
dieses Zyklus werden als Grundlage zur Festsetzung der Gewässerrandstreifen herangezo-
gen. Die Ergebnisse des 2015 begonnenen neuen Monitoringzyklus (2015-2017) werden nach 
Auswertung im Herbst 2018 zur Verfügung stehen, und zur Überprüfung der Ausweisung der 
Gewässerrandstreifen herangezogen. Innerhalb von 3 Jahren werden in jedem Jahr ca. 1/3 
der Gewässer untersucht, die Ergebnisse werden am Ende des 3-Jahreszeitraums zusam-
mengefasst veröffentlicht. Auf dieser Grundlage wird die Verordnung angepasst. Damit erfolgt 
die Anpassung der betroffenen Gewässerstrecken zwar nicht sofort mit Vorliegen eines Be-
probungsergebnisses. Auch wird die Anpassung nicht von dem mehrfachen Vorliegen von 
Beprobungsergebnissen abhängig gemacht. Es kommt allein auf die Ergebnisse eines Moni-
toringzyklusses an. Damit wird auf der einen Seite die Regelung in ihrer Umsetzung praktika-
bel. Auf der anderen Seite wird dem Bedürfnis der Landwirtschaft Rechnung getragen, die 
Regelung möglichst auf die Fälle zu beschränken, in denen sie zur Verfehlung der Bewirt-
schaftungsziele beiträgt.  

 

Bei Stickstoffverbindungen (wie z. B. Nitrat), Phosphor, Pflanzenschutzmitteln und Feststoffen 
(gemessener Parameter TOC) aus der Landwirtschaft hat der Gewässerrandstreifen bei einer 
entsprechenden Breite und entsprechenden Bewirtschaftungsvorgaben nach vorliegenden Er-
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kenntnissen eine relevante Rückhaltewirkung. Die bisherige Strategie, den Eintrag durch frei-
willige Vereinbarungen und Förderung zu vermindern, war bislang überwiegend nicht erfolg-
reich. Auch die bisherigen Regelungen zum Gewässerrandstreifen waren nicht ausreichend, 
um die Bewirtschaftungsziele zu erreichen oder auch nur den Eintrag in die Gewässer ausrei-
chend zu vermindern.  

 

Infolgedessen wird der Gewässerrandstreifen in Absatz 1 (in Verbindung mit der Rechtsver-
ordnung, für die die Ermächtigungsgrundlage geregelt wird) an den Fließgewässern, die durch 
die gewässerangrenzende landwirtschaftliche Nutzung besonders stofflich beeinflusst sind, 
gegenüber der bisherigen landesgesetzlichen und bundesgesetzlichen Regelung auf 10 Meter 
erweitert, wie es § 38 Absatz 3 Nummer 2 WHG ermöglicht. Damit wird den wissenschaftlichen 
Erkenntnissen Rechnung getragen, dass zwar Randstreifen eine effektive Rückhaltung von 
gelösten und an Feststoffen gebundenen Pflanzenschutzmitteln und Nährstoffen bewirken, 
aber ein 5 m breiter Streifen lediglich ausreicht, um Sediment und damit verbundene Pflan-
zenschutzmittel und Nährstoffe bis zu durchschnittlich ca. 80 % zurückzuhalten. Bei gelösten 
Pflanzenschutzmitteln und Nährstoffen liegt die Rückhaltung bei durchschnittlich 50 %. Die 
Regelungen des Gewässerrandstreifens nach § 38 Absatz 4 WHG zielen sowohl auf die Rück-
haltung von gelösten Stoffen durch den Oberflächenabfluss und Sediment (Absatz 4 Nummer 
1 und 2) als auch allein von Sediment ab (Absatz 1 Nummer 4). Durch eine Erweiterung des 
Gewässerrandstreifens auf 10 m soll ein noch weitergehender Rückhalt von Sediment und 
Oberflächenabfluss aus landwirtschaftlich genutzten Flächen erreicht werden. In einer umfas-
senden Meta-Analyse (Modellierung) der vorliegenden aktuellen Literatur kommen z. B. die 
Autoren (Zhang et al. 2010: A Review of vegetated Buffers and a Meta-analysis of their Miti-
gation Efficacy in reducing Nonpoint Source Pollution, J. Environ. Qual. 39; 76-84) zum Ergeb-
nis, dass eine Erhöhung des Randstreifens von 5 auf 10 m einen über alle ausgewerteten 
Studien hohen Sedimentrückhalt von über 90 % der Einträge ermöglicht, während die Rück-
haltefunktion eines nur 5 m breiten Streifens eine deutlich höhere Streuung der Effizienz auf-
wies. Bei gelösten Nährstoffen und Pflanzenschutzmitteln ermöglicht die Verbreitung des 
Randstreifens einen Rückhalt von 70 bis über 80 % der Einträge. 

Der Eintrag von Stickstoff in die Oberflächengewässer kann auf der Grundlage zur Verfügung 
stehender Daten ebenfalls durch Modellierungen quantifiziert und die Bedeutung der verschie-
denen Eintragspfade bei mittlerem Abfluss abgegrenzt werden. In allen NRW-Flussgebieten 
ist der Eintrag über das Grundwasser dominant und erreicht ca. 50 % der eingetragenen 
Menge von ca. 70 000 t/a. Mit Abstand folgen Punktquellen und der Oberflächenabfluss sowie 
Drainagen. Die beiden letzten können der landwirtschaftlichen Nutzung bzw. Nutzflächen zu-
geordnet werden und erreichen jeweils ca. 5 000 t/a (unveröffentl. Ergebnisse LANUV 2014). 

Bei der Modellierung des Phosphor-Eintrags in die Oberflächengewässer von NRW ist der 
Oberflächenabfluss neben den Punktquellen der wichtigste Eintragspfad in die Fließgewässer. 
Er erreicht bezogen auf mittlere Abflüsse eine Größenordnung von ca. 30 % im Landesmittel. 
In landwirtschaftlich geprägten Einzugsgebieten (z. B. dem Münsterland) ist der Eintrag aus 
Oberflächenabfluss der mit Abstand bedeutendste Eintragspfad, wogegen seine Bedeutung in 
den Ballungsräumen (Ruhrgebiet – Emscher) mit dem großen Anteil an Siedlungsflächen na-
turgemäß geringer ausfällt. 

Von der Erweiterung des Gewässerrandstreifens von 5 auf 10 m im Außenbereich an ausge-
wählten Gewässerstrecken sind aktuell ca. 23 800 km Fließgewässerstrecke im Außenbereich 
(von ca. 53 700 km des Gewässernetzes insgesamt) sowie bis zu 25 berichtspflichtige Seen 
(> 50 ha) betroffen. Damit sind durch die Erweiterung des Gewässerrandstreifens von 5 auf 
10 m neu ca. 23 950 ha Fläche durch die Vorgaben nach § 38 Absatz 4 WHG in ihrer Bewirt-
schaftung beschränkt, davon maximal ca. 13 100 ha landwirtschaftliche Fläche, davon wiede-
rum ca. 7 300 ha Ackerfläche und ca. 5 800 ha Grünland und damit ca. 0,8% Anteil der ge-
samten landwirtschaftlichen Nutzfläche (NRW gesamt ca. 1 719 300 ha aus dem digitalen 
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Landschaftsmodells (Basis-DLM) des Amtlichen Topographisch-Kartographische Informati-
onssystem (ATKIS) mit Stand Datenbankabzug September 2014). 

Die beiden die Landwirtschaft speziell betreffenden Regelungen des § 38 Absatz 4 WHG ge-
ben für betroffenen Flächen teilweise lediglich Regelungen wieder, die sich bereits aus ande-
ren Vorschriften ergeben. Der 10 m Streifen im Außenbereich liegt zu 11 % im Überschwem-
mungsgebiet. Das Umwandlungsverbot nach § 38 Absatz 1 Nr. 1 WHG ergibt sich für Über-
schwemmungsgebiete bereits aus § 78 Absatz 1 Nummer 8 WHG. Außerdem gibt es nach 
den Cross-Compliance-Vorschriften im Rahmen des Förderrechtes seit 2011 die Pflicht zur 
Erhaltung von Dauergrünland. Diese findet ab 2015 Fortsetzung im Rahmen des sogenannten 
„Greenings“.  

Das Verbot, standortgerechte Bäume und Sträucher zu entfernen, ausgenommen die Ent-
nahme im Rahmen einer ordnungsgemäßen Forstwirtschaft, bzw. nicht standortgerechte 
Bäume und Sträucher anzupflanzen in § 38 Absatz 4 Nummer 2 WHG entspricht bei einer 
landwirtschaftlichen Nutzung des Gewässerrandstreifens der Regelung in § 2 c Absatz 4 Num-
mer 1 des Gesetzes zur Sicherung des Naturhaushalts und zur Entwicklung der Landschaft 
(Landschaftsgesetz - LG). 

Das Verbot des Umgangs mit wassergefährdenden Stoffen, ausgenommen die Anwendung 
von Pflanzenschutz- und Düngemitteln und ausgenommen des Umgangs in und im Zusam-
menhang mit zugelassenen Anlagen in § 38 Absatz 4 Nummer 3 WHG ist für die Landwirt-
schaft von geringer Relevanz, weil Pflanzen- und Düngemittel ausgenommen sind. Betroffen 
sein kann die Landwirtschaft z. B. beim Umgang mit Kraftstoffen. Hier ist die Einschränkung 
aber als gering zu bewerten. Im Übrigen ist es für Überschwemmungsgebiete bereits in § 78 
Absatz 1 Nummer 4 WHG geregelt. 

Das Verbot der nicht nur zeitweisen Ablagerung von Gegenständen, die den Wasserabfluss 
behindern oder fortgeschwemmt werden können, in § 38 Absatz 4 Nummer 4 WHG ergibt sich 
für Überschwemmungsgebiete ebenfalls bereits aus dem § 78 Absatz 1 Nummer 5 WHG. 

 

Absatz 2 

Die landesspezifischen Regelungen im Gewässerrandstreifen an den durch die Landwirtschaft 
stofflich beeinträchtigen Gewässern werden den dargelegten Erkenntnissen angepasst.  

Die das Bundesrecht ergänzenden Verbote der Anwendung von Dünge- und Pflanzenschutz-
mitteln und das Ackerbauverbot tragen den Zweckbestimmungen des Gewässerrandstreifens 
– Verbesserung der ökologischen Funktion oberirdischer Gewässer, Verminderung von Stof-
feinträgen aus diffusen Quellen und Sicherung des Wasserabflusses – Rechnung. Aus Grün-
den der Verhältnismäßigkeit sind beide Verbote auf einen Bereich von fünf Metern ab der 
Uferlinie bzw. Böschungsoberkante beschränkt. Mit diesen Regelungen wird die Belastung 
des Gewässers durch gewässernahe Nutzungen erheblich gemindert, das Gewässer vor Ein-
trägen geschützt sowie ein von der landwirtschaftlichen Nutzung auch sichtbar abgegrenzter 
Gewässerrandstreifen geschaffen. Dies erleichtert auch die behördliche Überwachung der Be-
achtung der Verpflichtungen und Verbote durch die jeweiligen Normadressaten. 

Betroffen sind maximal ca. 13 100 ha landwirtschaftliche Fläche, davon wiederum ca. 7 300 
ha Ackerfläche und ca. 5 800 ha Grünland und damit ca. 0,8 % Anteil der landwirtschaftlichen 
Nutzfläche (NRW gesamt ca. 1 719 300 ha).  

 

Nummer 1 

Nach § 38 Absatz 4 Nummer 3 WHG, der den Umgang mit wassergefährdenden Stoffen im 
Gewässerrandstreifen regelt, können die Länder von der Regelung abweichen. Da die Rück-
haltewirkung des gewässerangrenzenden Streifens gemindert wird, wenn zusätzlich die 
Stoffe, die zurückgehalten werden sollen, auf die Fläche aufgebracht werden, steigert das ge-
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nerelle Verbot, auf dieser Fläche Dünger und Pflanzenschutzmittel einzusetzen, die Rückhal-
tewirkung des Streifens. In jedem Fall ist für den weiteren biologischen Abbau der Schadstoffe 
und die Aufnahme der Nährstoffe in den Boden eine möglichst intakte Biozönose notwendig, 
die nicht nur die Pflanzendecke umfasst, sondern auch die Bodenlebewelt einschließlich Bak-
terien, Pilzen, Collembolen, anderen Gliedertieren und nicht zuletzt Regenwürmern. Nur ein 
intakter „Bioreaktor“ Boden kann auch einen effektiven Schadstoffabbau leisten.  

Da ein wesentlicher Eintrag von Pflanzenschutzmitteln und Nährstoffen in Gewässer über den 
oberflächigen Abfluss in Folge von Niederschlagereignissen stattfindet, liegt die Wirkung eines 
Gewässerrandstreifens von 5 m beim Rückhalt dieser stofflichen Belastungen in gelöster Form 
bei mindestens 50 % (siehe Zhang et al.). Es ist davon auszugehen, dass das Verbot nach 
Nummer 1 diese Rückhaltung erheblich verbessert. 

Die Ausnahme für den Einsatz von Düngemitteln auf Grünland gewährleistet, dass eine Grün-
landbewirtschaftung nach guter fachlicher Praxis innerhalb des Gewässerrandstreifens wei-
terhin möglich bleibt. 

 

Nummer 2 

Das Verbot der Ackernutzung auf einem gewässerangrenzenden Streifen von 5 m schützt 
diese für den Zustand des Gewässers bedeutenden Fläche vor denjenigen landwirtschaftli-
chen Nutzungen, die für den guten ökologischen Gewässerzustand kritisch und angesichts 
der mit ihnen verbundenen Folgen wie Erosion, verstärkter Sedimenteintrag und fehlende 
Rückhaltung von Schadstoff- und Nährstoffeinträgen von erheblicher Bedeutung ist. Eine be-
deutende und in der Fachliteratur in vielen Studien nachgewiesene Rückhaltewirkung (siehe 
Analyse von Zhang et al. 2010) kann nur von einem dauerhaft begrünten, durchwurzelten Ge-
wässerrandstreifen ausgehen. Diese dauerhafte Begrünung kann bestehen, entweder aus rei-
nem Grasland, Baum- und Strauchbewuchs, oder Mischtypen aus beiden Elementen.  

Der bedeutendste Einzelparameter für das Maß der Rückhaltewirkung ist die Breite des dau-
erhaft begrünten Gewässerrandstreifens. Dabei zeigt die Analyse (siehe Zhang et al. 2010), 
dass schon ein 5 m breiter begrünter Randstreifen ca. 80 % der von der angrenzenden land-
wirtschaftlich genutzten Fläche eingetragenen Sedimente (mechanischer Rückhalt in der Ve-
getation) und ca. 50-60 % der Pflanzenschutzmittel bzw. der Nährstoffe zurückhält. In jedem 
Fall ist für den Rückhalt und den weiteren biologischen Abbau der Schadstoffe und die Auf-
nahme der Nährstoffe in den Boden eine möglichst intakte Biozönose notwendig, die nicht nur 
die Pflanzendecke und ihren aktiven Wurzelbereich umfasst, sondern auch die an den Stand-
ort angepasste Bodenlebewelt einschließlich der Bakterien, Pilze, Collembolen, anderen Glie-
dertieren und Regenwürmern. Nur ein solcher dauerhaft bewachsener, biologisch intakter „Bi-
oreaktor“ kann einen effektiven Rückhalt und Schadstoffabbau leisten.  

 

Beide Verbote gelten erst ab dem 1. Januar 2022. Mit dieser Übergangsfrist wird berücksich-
tigt, dass das zu Beginn des Jahres 2015 von der Europäischen Kommission genehmigte neue 
NRW-Programm "Ländlicher Raum" in Kontinuität zur Vorgängerregelung die Förderung von 
Agrarumweltmaßnahmen wie z. B. der Anlage von Uferrandstreifen vorsieht, mit der ein frei-
williger Verzicht auf die Nutzung von Ackerflächen in Gewässernähe zugunsten einer mehr-
jährigen Begrünung honoriert wird. Die Förderung umfasst aufgrund EU-rechtlicher Bestim-
mungen mindestens 5jährige Verpflichtungen. Die Übergangsfrist ermöglicht, dass Anträge 
mit 5jähriger Verpflichtung noch für den Zeitraum 2016 bis 2020 und den Zeitraum 2017 bis 
2021 bewilligt werden können, bevor mit Ablauf der Übergangsfrist die Förderfähigkeit im 5-
Meter-Bereich entfällt. Beide Verbote bewirken jeweils für sich, dass eine Förderung im 5-
Meter-Bereich nicht mehr möglich ist.  
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Damit wird der Landwirtschaft im Übrigen eine weitere Zeit gegeben, ihre Bewirtschaftung frei-
willig so umzustellen, dass die wasserwirtschaftlichen Anforderungen gewahrt und die Ein-
träge von Nährstoffen, TOC und Pflanzenschutzmitteln in Gewässer von landwirtschaftlich ge-
nutzten Flächen relevant zurückgehen. 

Mit Inkrafttreten des Gesetzes soll dann die Landesverordnung in Kraft gesetzt werden, die 
auf der Grundlage der Monitoringergebnisse aus dem Zyklus 2018 - 2020 die erfassten Ge-
wässerstrecken am Ende des 3. Quartals 2021 festsetzt. 

 

Die konkurrierende Gesetzgebungskompetenz im Bereich des Wasserhaushalts nach Art. 72 
Absatz 3 Nummer 5 des Grundgesetzes ermöglicht eine solche ergänzende Regelung, da sie 
nicht Stoff- oder anlagenbezogen ist.  

 

Die wirtschaftlichen Auswirkungen der Regelung sind mit ca. 1 000 €/ha und Jahr zu beziffern. 
Dem liegt zum einen zugrunde der Verdienstausfall durch den Verzicht auf die ackerbauliche 
Nutzung selbst in Höhe von ca. 810 €/ha und zum anderen ca. 200 € Pflegekosten der jährli-
chen Mindestpflege (Mulchen oder Mähen des Aufwuchses sowie Abfahrt des Mähguts). 

 

Die Nummer 2 des bisherigen § 90 a LWG (alt) wird nicht weitergeführt, da die Ausnahme 
durch die Ausgestaltung des Verbots in § 38 Absatz 4 Nummer 2 WHG nicht mehr erforderlich 
ist. 

 

Absatz 3  

Die Regelung soll gewährleisten, dass das in Absatz 2 geregelte Ackerbauverbot entgegen 
seiner Zielsetzung nicht dauerhaft über gesetzliche Grünlandumwandlungs- oder -umbruch-
verbote implementiert wird. Wenn insbesondere der weitergehende Gewässerrandstreifen 
nach Absatz 2 für ein Gewässer aufgehoben oder nicht mehr fortgeführt wird und damit das 
Ackerbauverbot nicht mehr gilt, kann das wegen des Ackerbauverbots entstandenes  Grünland 
umgewandelt oder umgebrochen werden, auch wenn für die Fläche entsprechende Verbote 
in landes- oder bundesrechtlichen Regelungen bestehen. Die Regelung knüpft an vergleich-
bare Wiederaufnahmeprivilegierungen für die Landwirtschaft im BNatSchG an (§§ 14 Absatz 
3 Nummer 1, 30 Absatz 5 oder 40 Absatz 4 BNatSchG) an. Ohne sie würde der der Regelung 
zugrunde liegende Gedanke, dass das Ackerbauverbot nur so lange erforderlich ist, wie das 
Gewässer bestimmte Ziele nicht einhält, durch die Grünlandumwandlungs- oder umbruchver-
bote in der Sache konterkariert und das Ackerbauverbot durch ein Grünlandumwandlungs- 
und umbruchsverbot weitergeführt. 

Eine Grenze hat die Regelung im europäischen Artenschutz. Daher regelt Satz 4 in Anlehnung 
an vergleichbare Regelungen im BNatSchG wie zum Beispiel § 44 Absatz 4 BNatSchG die 
Ausnahme für den Fall, dass sich auf der Fläche besonders geschützte Arten angesiedelt ha-
ben (Nr. 1 und Nr. 2) und sich der Erhaltungszustand der lokalen Population dieser Art durch 
die Umwandlung oder den Umbruch verschlechtert. Bei der Prüfung, ob ein solcher Fall vor-
liegt, kann wegen der Sachnähe der Leitfaden des MKULNV „Umsetzung des Artenschutzes 
gemäß § 44 Absatz 4 BNatSchG in der Landwirtschaft“, den das MKULNV mit Erlass vom 
5.7.2013 eingeführt hat, angewandt werden. 

 

Die weiteren Regelungen in § 90 a Absatz 1 Satz 2 LWG (alt) zur Bemessung des Gewässer-
randstreifens müssen nicht weitergeführt werden, weil sie bereits in § 38 Absatz 2 WHG ent-
halten sind.  
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Nicht weitergeführt wird die Regelung zur Lage des Gewässerrandstreifens in § 90 a Absatz 
1 Satz 2 LWG (alt), da § 38 Absatz 2 WHG die Festlegungen trifft. Die Breite des Gewässer-
randstreifens bemisst sich ab der Linie des Mittelwasserstandes, bei Gewässern mit ausge-
prägter Böschungsoberkante ab der Böschungsoberkante. Das Ufer wird nach § 38 Absatz 2 
Satz 1 WHG vom Gewässerrandstreifen umfasst. 

 

Absatz 4 

Unmittelbar an das Gewässer angrenzende Bebauung beeinträchtigt die Morphologie eines 
Gewässers erheblich. Mit der Festlegung eines Gewässerrandstreifens im Innenbereich soll 
verhindert werden, dass die noch freien unmittelbar an ein Gewässer im Innenbereich angren-
zenden Flächen bebaut werden. Die Regelung zielt zum einen auf einen Erhalt des morpho-
logischen Zustands im Innenbereich ab. Es ist mangels verfügbaren Flächen nicht zu erwar-
ten, dass relevante Maßnahmen der morphologischen Entwicklung im Innenbereich stattfin-
den werden. Zumindest wird aber der bestehende Zustand nicht verschlechtert. Abgesehen 
davon sichert die Regelung auch den schadlosen Wasserabfluss und stärkt die Belange des 
Hochwasserschutzes bei der Bauleitplanung. Bestehende bauliche und sonstige Anlagen ge-
nießen Bestandsschutz, da sich das Verbot nur auf ihre Errichtung bezieht. Daher gilt auch 
das Bauverbot nicht auf Flächen, auf denen bei Inkrafttreten des Gesetzes ein Baurecht be-
steht. Ungefähr 35 % der gewässerangrenzenden Flächen im Innenbereich sind bislang nicht 
bebaut. Betroffen vom Verbot ist eine Fläche von ungefähr 1 500 ha. 

Bereits nach geltendem Recht (§ 97 Absatz 6 LWG (alt), das weitergeführt wird (§ 97 Absatz 
3), darf eine bauliche Anlage innerhalb von drei Metern von der Böschungsoberkante nur zu-
gelassen werden, wenn ein Bebauungsplan die bauliche Anlage vorsieht oder öffentliche Be-
lange nicht entgegensteht. Diese Regelung dient der Sicherstellung der Gewässerunterhal-
tung.  

 

Absatz 5 

An einzelnen Gewässern kann der gesetzliche Gewässerrandstreifen nicht ausreichend sein, 
um seiner Zielsetzung zu entsprechen, oder nicht erforderlich sein, weil seine Zielsetzung auf 
anderem Weg erreicht wird bzw. spezifische Gegebenheiten vorliegen. Absatz 5 eröffnet daher 
in Fortführung des bisherigen Absatzes 4 Abweichungsmöglichkeiten für besonders gelagerte 
Gegebenheiten vor Ort.  

 

Satz 1 

§ 90a Absatz 4 Nummer 1 LWG (alt) wird weitergeführt und ermöglicht in Ergänzung zu § 38 
Absatz 3 Nr. 1 und 2 WHG für den landesrechtlich durch Absatz 1 auf 10 m erweiterten Ge-
wässerrandstreifen und für den Gewässerrandstreifen im Innenbereich von 5 m, in besonderen 
Situationen entweder die Breite des Gewässerrandstreifens zu erhöhen oder zu verringern 
oder ihn insgesamt aufzuheben.  

 

§ 90a Absatz 4 Nummer 2 LWG (alt) wird weitergeführt.  

§ 90a Absatz 4 Nummer 3 LWG (alt) wird nicht weitergeführt, weil die Regelung durch Absatz 
2 Nummer 1 überholt ist.  

Nummer 4 LWG (alt) wird Nummer 3 und wird angesichts der Regelung in Absatz 2 für den 
Innenbereich auf den Außenbereich beschränkt. 

 

Satz 2 

Satz 2 ermöglicht, den Gewässerrandsteifen aufzuheben, soweit der Bedarf für ihn entfällt. 
Die Regelung wird inhaltlich weitergeführt und entwickelt. Die zuständige Behörde soll den 
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gesetzlichen Gewässerrandstreifen sowohl nach § 38 WHG, als auch nach Absatz 1 und 2 in 
Verbindung mit § 38 WHG und auch eigene Festsetzungen aufheben, soweit und wenn mit 
ausreichender Wahrscheinlichkeit davon auszugehen ist, dass seine Ziele auch ohne ihn er-
reicht werden. Diese Aufhebung ist insbesondere beim Gewässerrandstreifen nach Absatz 2 
nicht erst ab dem Zeitpunkt möglich, wenn der gute Zustand in Hinblick auf die in der Anlage 
3 geregelten Parameter erreicht werden, sondern bereits dann, wenn mit ausreichender Wahr-
scheinlichkeit davon auszugehen ist, dass die Maßnahmen ausreichend sind, um den Eintrag 
in das Gewässer so zu reduzieren, dass aus dieser Fläche kein relevanter Beitrag zur Zielver-
fehlung kommt. Das kann zum einen bedeuten, dass der Gewässerrandstreifen insgesamt für 
Gewässerstrecken aufgehoben wird, zum anderen dazu, dass einzelne Regelungen aufgeho-
ben werden. Voraussetzung ist allerdings, dass die den Gewässerrandstreifen ersetzenden 
Maßnahmen verbindlich vereinbart oder als Ausgleich- und Ersatzmaßnahme rechtlich abge-
sichert ist. Außerdem muss es sich um von Fläche und Inhalt wesentliche Bereiche handeln, 
die für eine längere Zeit verbindlich geregelt sind. Das Instrumentarium einer Rechtsverord-
nung ist zu aufwendig, um für unwesentliche Bereiche und kurze Fristen herangezogen zu 
werden. 

 

Satz 3 

Um ein möglichst einheitliches Vorgehen bei der Aufhebung des Gewässerrandstreifens zu 
gewährleisten, sollen in einer Rechtsverordnung Vorgaben für aufhebende ordnungsbehördli-
che Verordnungen geregelt werden. Die für eine solche Regelung erforderlichen Vollzugser-
fahrungen und fachlichen Voraussetzungen müssen noch gemacht bzw. erarbeitet werden. 
Es muss sichergestellt sein, dass der Vollzug einheitlich und fachlich abgesichert ist, so dass 
die Landwirtschaft weiß, unter welchen Rahmenbedingungen ein kooperatives Vorgehen aus-
reichend ist, um zur Aufhebung zu führen.  

 

Absatz 6 

In Satz 1 wird für die landesrechtlichen Verbote § 38 Absatz 5 WHG für anwendbar erklärt.  

Satz 2 wird in Anbetracht der neuen Regelungen in Absatz 2 Nummer 1 und Nummer 2 neu 
aufgenommen. Danach sind unzumutbare Eigentums- oder Nutzungsbeschränkungen, die 
nicht mehr als entschädigungslos hinzunehmende Inhalts- und Schrankenbestimmung nach 
Artikel 14 GG einzuordnen sind, zu entschädigen. Die Entschädigungsregelung in Absatz 6 
nimmt außerdem entsprechend den naturschutzrechtlichen Regelungen den Fall auf, dass aus 
Gründen des Artenschutzes das Ackerbauverbot in der Sache über die Festsetzung des er-
weiterten Gewässerrandstreifens hinaus perpetuiert wird.  

Die Abwicklung erfolgt nach den bundesgesetzlichen Regelungen des § 96 WHG über die 
Entschädigung. Der Entschädigungsregelung unterfallen auch landwirtschaftlich genutzte 
Grundstücke, sodass eine spezifische Ausgleichsregelung mit Blick auf Artikel 3 des Grund-
gesetzes (GG) nicht notwendig ist. Nutzungsbeschränkungen geringerer Eingriffsintensität 
sind im Rahmen der Sozialpflichtigkeit des Eigentums nicht entschädigungs- oder ausgleichs-
pflichtig. Es wird davon ausgegangen, dass die Nutzungsbeschränkungen im Regelfall ent-
schädigungslos hinzunehmende Inhalts- und Schrankenbestimmung sind. 

 

 

Abschnitt 3 Bewirtschaftung des Grundwassers 

 

 

 

 



LANDTAG NORDRHEIN-WESTFALEN - 16. Wahlperiode Drucksache 16/10799 

 
 

461 

Zu § 32 (Entnahmen aus dem Grundwasser) 

§ 46 WHG normiert verschiedene erlaubnisfreie Benutzungen des Grundwassers. Nach § 46 
Absatz 3 WHG kann durch Landesrecht bestimmt werden, dass weitere Fälle von der Erlaub-
nis- oder Bewilligungspflicht ausgenommen sind oder eine Erlaubnis oder eine Bewilligung in 
den Fällen der Absätze 1 und 2 erforderlich ist. Die Vorschrift nimmt diese Ermächtigung auf.  

 

Absatz 1 

Die Vorgaben für die Bewirtschaftungsziele für Grundwasser sind in § 47 WHG geregelt und 
werden im Bewirtschaftungsplan für den einzelnen Grundwasserkörper festgelegt. Soweit 
nach der Bestandsaufnahme ein Grundwasserkörper sein festgelegtes Bewirtschaftungsziel 
verfehlt, sind Maßnahmen zu ergreifen. Der gute mengenmäßige Zustand des Grundwassers 
ist nach vorliegenden Erkenntnissen in einigen Regionen in Zeiten geringer Grundwasserneu-
bildung nicht gesichert, so dass auch die nach § 46 Absatz 1 WHG zugelassenen Entnahmen 
dazu beitragen können, dass die Bewirtschaftungsziele verfehlt werden. Die in § 46 Absatz 1 
WHG enthaltene Grenze, dass eine Erlaubnisfreiheit nur besteht, soweit keine signifikanten 
nachteiligen Auswirkungen auf den Wasserhaushalt zu besorgen sind, reicht nicht aus, da dies 
für den Laien nicht erkennbar ist. Die Regelung des Absatzes 1 bietet den zuständigen Behör-
den in diesen Fällen die Möglichkeit, die Wasserentnahmen zu bewirtschaften und damit einen 
Beitrag zur Sicherstellung der Bewirtschaftungsziele zu sichern bzw. zu erreichen. Die Rege-
lung vereinfacht den Vollzug, weil ansonsten die zuständigen Behörden in allen Einzelfällen 
ordnungsrechtlich vorgehen müssten, was einen hohen Vollzugsaufwand verursachen würde 
und in der Praxis nicht durchführbar ist.  

 

Absatz 2 

Absatz 2 ermöglicht im Gegenzug in Regionen, in denen gesichert eine ausreichende Grund-
wassermenge zur Verfügung steht und die Bewirtschaftungsziele nicht gefährdet sind, für Ba-
gatellentnahmen über den Katalog des § 46 Absatz 1 WHG hinaus die Erlaubnisfreiheit zu 
regeln und damit zu einer Entlastung im Vollzug beizutragen. 

 

 

Zu § 33 (Außer Betrieb Setzen, Beseitigen und Ändern von Benutzungsanlagen) 

§ 33 Absatz 1 führt die Rechtslage nach § 31 LWG (alt) in Bezug auf Anlagen fort, die den 
Grundwasserstand beeinflussen können. Insoweit gelten die Genehmigungserfordernisse 
nach § 26 entsprechend. 

Absatz 2 verweist für die Anlagen, die nicht unter den Absatz 1 fallen, auf § 25.  

 

 

Zu § 34 (Erdaufschlüsse, unterirdische Anlagen)  

Mit § 49 ist eine neue Erdaufschlussregelung in das WHG vom 31. Juli 2009 aufgenommen 
worden. Die Regelung umfasst zunächst die Arbeiten, die so tief in den Boden eindringen, 
dass sie sich unmittelbar oder mittelbar auf die Bewegung, die Höhe oder die Beschaffenheit 
des Grundwassers auswirken können. Als Verfahren sieht das Bundesrecht hierfür eine An-
zeigepflicht vor (§ 49 Absatz 1 Satz 1 WHG). § 49 Absatz 1 Satz 2 WHG regelt zudem die 
Erlaubnispflicht der mit den Arbeiten verbundenen Gewässerbenutzungen (Einbringen von 
Stoffen in das Grundwasser). Ferner ist Gegenstand der Regelung auch die unbeabsichtigte 
Erschließung von Grundwasser (§ 49 Absatz 2 WHG).  

Die bestehende Regelung des § 44 LWG (alt), die die Zulassung von Erdwärmepumpen im 
vereinfachten Verfahren regelt, ist mit dieser Neuregelung nicht mehr kompatibel; teilweise 
widerspricht sie dem Bundesrecht, außerdem beschränkt sie sich auf nur einen Anlagentyp, 
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die Erdwärmeanlagen. Mit der Regelung des § 9 Absatz 1 Nummer 4 WHG, die ebenfalls in 
das neue WHG von 2009 aufgenommen wurde, steht nunmehr auch angesichts der Sonder-
regelung in § 49 Absatz 1 Satz 2 WHG fest, dass Bohrungen, die in den Grundwasserleiter 
eindringen, und das Einbringen anderer fester Stoffe wie Anlagen bzw. Anlagenteile eine er-
laubnispflichtige Gewässerbenutzung darstellen. Diese können, sofern eine Erlaubnispflicht 
nach § 49 Absatz 1 Satz 2 WHG besteht, nicht in einem vereinfachten Verfahren zugelassen 
werden. Hier trifft § 49 Absatz 1 Satz 2 WHG eine Sonderregelung. 

Die Neuregelung im LWG dient insbesondere der Konkretisierung der unbestimmten Begriff-
lichkeiten des § 49 WHG für den Vollzug und enthält teilweise abweichende Regelungen zum 
Bundesrecht, die nach § 49 Absatz 4 WHG für die Länder möglich sind.  

 

Absatz 1 

In Absatz 2 werden Regelungen zum Verzicht auf eine Anzeige für den Einbau von Anlagen 
oberhalb des obersten Grundwasserleiters  getroffen. Auswirkungen auf Höhe und Beschaf-
fenheit sind bei solchen Anlagen in diesem Bereich nicht zu erwarten. Wenn die Anlagen einer 
Zulassungspflicht unterliegen, bei der geprüft wird, ob sie sich auf die Beschaffenheit des 
Grundwassers auswirken, ist eine Anzeige nicht erforderlich. Außerdem werden weiter Fälle 
geregelt, in denen zwar keine Zulassung vorliegt, aber die materiellen Anforderungen dennoch 
gewährleistet sind: 

Nummer 1 betrifft Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen. In diesen Fällen 
entfällt die Anzeige, wenn die maßgeblichen Anforderungen der Verordnung über Anlagen 
zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen und über Fachbetriebe vom 20. März 2004 
(GV. NRW. S. 274) in der jeweils gültigen Fassung eingehalten werden. Dies hat zur Folge, 
dass der Einbau einer solcher Anlage keine erlaubnispflichtige unechte Gewässerbenutzung 
gem. § 9 Absatz 2 Nummer 2 WHG darstellt. Eine Anzeige hätte insoweit keinen Mehrwert für 
eine wasserwirtschaftliche Prüfung. Es wird darauf hingewiesen, dass die Regelung für Anla-
gen zur Nutzung von Erdwärme nicht greift, weil auf sie die Regelungen über wassergefähr-
dende Stoffe keine Anwendung finden (§ 1 VAwS). 

Nummer 2 regelt den Verzicht auf die Anzeige für Anlagen nach Nummer 1, die im privaten 
Bereich verwendet werden. Diese Regelung ist geboten, da die Verordnung über Anlagen zum 
Umgang mit wassergefährdenden Stoffen und über Fachbetriebe vom 20. März 2004 (GV. 
NRW. S. 274) nur materielle Anforderungen für Anlagen der gewerblichen Wirtschaft und im 
Bereich öffentlicher Anlagen vorsieht. Die analoge Anwendung dieser Anforderungen dient 
insoweit nur dazu, die Anzeige entfallen zu lassen.  

Nummer 3 regelt den Verzicht auf die Anzeige für Anlagen, die dem Bauproduktenregime un-
terliegen und bei denen nach den Regelungen des Bauproduktenrechts über die Brauchbar-
keit auch Anforderungen zum Schutz der Gewässer geprüft wurden.   

Nummer 4 regelt den Verzicht auf die Anzeige für Rohrleitungsanlagen zum Befördern von 
Stoffen im Sinne der Nummern 19.3 bis 19.6 der Anlage 1 zum Gesetz über die Umweltver-
träglichkeitsprüfung vom 24. Februar 2010 (BGBl. I S. 94), da diese vor Errichtung einer be-
hördlichen Vorprüfung nach § 20 UVPG bzw. § 4 a Rohrfernleitungsverordnung unterzogen 
werden. 

Satz 2 regelt, dass in festgesetzten oder vorläufig angeordneten Wasserschutzgebieten immer 
eine Anzeige erforderlich ist. Gleichzeitig wird mit Satz 3 klargestellt, dass für solche Gebiete 
in Schutzgebietsverordnungen oder vorläufigen Anordnungen festgelegte Regelungen als 
Sonderregelungen unberührt bleiben.  

 

Absatz 2  

Mit Absatz 2 wird die Ermächtigung in § 49 Absatz 1 Satz 3 WHG konkretisiert und erweitert. 
Besondere Gegebenheiten in bestimmten Gebieten können weitere Regelungen erfordern, die 
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insbesondere das Verwaltungsverfahren (z. B. Konkretisierung des § 49 Absatz 1 Satz 1 
WHG), aber auch generelle Aussagen zur Erlaubnisfähigkeit beinhalten. Solche Regelungen 
können in Gebieten erforderlich sein, in denen der Untergrund Gefährdungspotentiale auf-
weist. Dies können beispielsweise Bergbau- oder Altlastenbereiche oder Bereiche mit geoge-
nen Gefährdungspotenzialen sein. Solche Regelungen können aber auch in Gebieten erfor-
derlich sein, in denen ein Grundwasseranstieg zu erwarten ist, sei es durch Wanderung des 
Braunkohlebergbaus, sei es durch Entwicklungen bei der Wasserversorgung.  

 

Absatz 3 

Mit Absatz 3 wird für die im Vollzug bedeutsamen geothermischen Anlagen die oberste Was-
serbehörde ermächtigt, Regeln der Technik einzuführen, sofern nicht bundesweite Anforde-
rungen eingeführt sind. Da anlagenbezogene Anforderungen, wenn sie bundesrechtlich erlas-
sen sind, als sog. abweichungsfeste Anforderungen im Sinne des Artikels 72 Absatz 1 Satz 1 
Nummer 5 GG gelten, ist die landesrechtliche Ermächtigung zur Festlegung von Regeln der 
Technik und Anforderungen unter diesen Vorbehalt gestellt.  

 

Absatz 4 

Absatz 4 konkretisiert die Person, die die Erschließung anzuzeigen hat, und regelt gesetzlich 
die Pflicht zur einstweiligen Einstellung der Arbeiten sowie die Ermächtigungsgrundlage für 
weitergehende Vorgaben.  

 

 

Zu § 35 (Wasserschutzgebiete) 

Absatz 1 

Die Ermächtigungsgrundlage (§ 14 Absatz 1 Satz 1 LWG (alt)) für eine Festsetzung von Was-
serschutzgebieten durch ordnungsbehördliche Verordnung wird weitergeführt (Satz 1). In Satz 
2 wird abweichend von § 32 OBG und auch der bisherigen Regelung in § 14 Absatz 3 LWG 
(alt) bestimmt, das Wasserschutzgebietsverordnungen unbefristet sind, es sei denn, die zu-
ständige Behörde regelt eine Befristung. Durch die Landesverordnung nach Satz 3 wird ge-
währleistet, dass die Inhalte der Verordnungen immer aktuellen Standards entsprechend. Eine 
Anpassung des räumlichen Geltungsbereichs hat ohnehin zu erfolgen, wenn sich dieser rele-
vant ändert, und nicht nur nach Ablauf einer Befristung. In Satz 3 wird die oberste Wasserbe-
hörde im Einvernehmen mit den betroffenen Ministerien und der Landesplanungsbehörde er-
mächtigt, in einer Verordnung Schutzbestimmung für alle oder mehrere Wasserschutzgebiete 
zu treffen. Zwar sind die örtlichen Gegebenheiten im Grundsatz individuell. Es hat sich aber 
über die Jahrzehnte gezeigt, dass eine große Anzahl von Regelungen in allen Wasserschutz-
gebieten gleich gefasst ist. Eine landesweite oder für bestimmte Typiken bestimmte Wasser-
schutzgebietsverordnung der obersten Wasserbehörde, die die materiellen Standards setzt, 
verringert den Verwaltungsaufwand des nachgeordneten Bereichs bei der Festsetzung erheb-
lich. Bei der konkreten Festsetzung muss dann noch das Gebiet ermittelt und in Zonen einge-
teilt sowie geprüft werden, ob die konkreten Umstände es erfordern, von dem landesweiten 
Schutzstandard abzuweichen. Da bei Erlass der landesweiten Verordnung, die unmittelbar 
gelten wird, die Prüfung nicht durchgeführt sein wird, wird man in dieser Verordnung Über-
gangsfristen für die unmittelbare Geltung regeln müssen.  

 

Absatz 2 

Satz 1  

Es wird für Wasserschutzgebiete ein Verbot der oberirdischen Gewinnung von Bodenschätzen 
geregelt, also insbesondere von Kies, Ton, Quarz und Sand, aber auch Festgestein wie Kalk. 
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Hiermit sollen Beeinträchtigungen des Wasserhaushalts und der Qualität des zur Wasserver-
sorgung genutzten Rohwassers durch Nass- und Trockenabgrabungen vermieden werden. 
Vom Anwendungsbereich erfasst ist nicht jede Entnahme von Bodenmaterial, z.B. zur Herstel-
lung einer Baugrube, sondern allein die Gewinnung von Bodenschätzen bzw. Rohstoffen.  

 

Wie sich aus der nachstehenden Begründung ergibt, erfordert der vorsorgende Schutz der 
Wasserversorgung, im Wasserschutzgebiet Abgrabungen zu verbieten. Auch nach bislang 
geltendem Recht musste daher die zuständige Behörde bei der Festsetzung eines Wasser-
schutzgebiets Abgrabungen verbieten und konnte lediglich in begründeten Ausnahmefällen 
bei der Festsetzung von diesem Grundsatz abweichen. Die Regelung des Absatzes 2 verdeut-
licht diese wasserwirtschaftliche Bewertung lediglich. 

Aufgrund des nunmehr vorgesehenen, gesetzlichen Gewinnungsverbots nach Satz 1 gelten 
derartige Ausnahmen in bestehenden Wasserschutzgebietsverordnungen nach Inkrafttreten 
dieses Gesetzes nicht mehr fort (Vorrang des formellen Gesetzes). Dies wird auch durch die 
Überleitungsvorschrift des § 115 Absatz 4 klargestellt. Die zuständige Wasserbehörde kann 
jedoch aufgrund der Abweichungsbefugnis nach Satz 2 bei entsprechender wasserwirtschaft-
licher Rechtfertigung nach Inkrafttreten dieses Gesetzes Ausnahmen vom Gewinnungsverbot 
des Satzes 1 in der betroffenen Wasserschutzgebietsverordnung regeln. 

Die öffentliche Wasserversorgung ist ein hohes Gut, das für die Gesundheit der Menschen 
und für eine wirtschaftliche Entwicklung von entscheidender Bedeutung ist. Daher genoss der 
Schutz der Gewässer für die öffentliche Wasserversorgung als zentraler Bestandteil des Was-
serrechts bereits in der Vergangenheit wie auch heute einen besonderen Rang. Wasser-
schutzgebiete sind zum präventiven Schutz der öffentlichen Wasserversorgung unbedingt er-
forderlich. Sie sind Teil des in Deutschland seit Jahrzehnten in der Wasserversorgung bewähr-
ten Multibarrierenprinzips. Dieses garantiert die öffentliche Hygiene und eine zu jeder Zeit ge-
sicherte Wasserversorgung, die den hohen Ansprüchen der Trinkwasserverordnung genügt. 
Das Multibarrierenprinzip fordert zum einen aus den vorsorgenden Schutz der der Wasserver-
sorgung dienenden Rohwasserressourcen (Grundwasser und Oberflächengewässer) vor den 
Einträgen von Schadstoffen und zum anderen eine den Rohwasserverhältnissen angepasste 
Aufbereitung nach den a. a. R. d. T. bzw. nach dem Stand der Technik gem. § 48 dieses 
Gesetzes. Der präventive Schutz der Rohwasserressourcen hat Priorität vor der Aufbereitung. 
Mit Schadstoffen und pathogenen Keimen belastetes Wasser könnte zwar mit einer angepass-
ten Aufbereitung i. d. R. zu Trinkwasser, das den Vorgaben der Trinkwasserverordnung ent-
spricht, aufbereitet werden. Dennoch ist nicht sichergestellt, dass die Aufbereitung eingetra-
gene Schadstoffe restlos beseitigt. Dem Gebot der Vermeidung von Schadstoffeinträgen an 
der Quelle und damit dem Vorsorgeprinzip wie auch dem Nachhaltigkeitsprinzip läuft die allei-
nige eine Aufbereitung zuwider. Daher ist es notwendig, bestimmte Gefährdungssituationen 
für das Rohwasser erst gar nicht entstehen zu lassen und damit präventiv über Wasserschutz-
gebiete zu vermeiden.  

 

Innerhalb der Grenzen des Einzugsgebiets einer Wassergewinnungsanlage bedarf das ge-
samte der Anlage zufließende Wasser eines besonderen Schutzes vor nachteiliger Verände-
rung sowohl in qualitativer als auch in quantitativer Hinsicht. Dieser vorsorgende Grundwas-
ser- und Gewässerschutz wird durch Wasserschutzgebiete und den in diesen geregelten Rest-
riktionen für Flächennutzungen und Anlagen gewährleistet.  

 

Der Abbau von Kies und Sand und anderen oberirdisch gewonnenen Bodenschätzen verän-
dert den Natur- und vor allem den Wasserhaushalt, aber auch die Böden nachhaltig. Die Ge-
winnung von Bodenschätzen mittels oberflächigen Abbaus greift tief in den Wasserhaushalt 
ein und beeinflusst diesen sowohl in quantitativer wie qualitativer Hinsicht. Insbesondere beim 
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Nassabbau sind die Eingriffe in das Grundwasser nicht wieder rückgängig zu machen. Hier-
durch können Schadstoffe direkt in die so entstandenen Baggerseen gelangen und über 
Wechselwirkungen zu Belastungen des unterstromigen Grundwassers führen. Die Gewinnung 
von oberirdisch gewonnenen Materialien einerseits und der Schutz des Grundwassers ande-
rerseits stehen deshalb in einem Interessengegensatz. 

 

Bei Nassabgrabungen werden der Boden und die ungesättigte Zone beseitigt, bei Trockenab-
grabungen vermindert. Grundwasser besitzt im Allgemeinen einen natürlichen Schutz, wenn 
eine ausreichend mächtige Grundwasserüberdeckung mit einem intakten Pufferungsvermö-
gen und guten Filtereigenschaften vorhanden ist. Einer unverletzten belebten Bodenzone und 
den grundwasserüberdeckenden Schichten kommt je nach Ausprägung eine besondere 
Schutzfunktion zu. Komplexe physikalische, chemische und biologische Abbau- und Eliminie-
rungsprozesse können ein Eindringen von Schad- und Störstoffen sowie hygienisch relevan-
ten Mikroorganismen in das Grundwasser wirkungsvoll und dauerhaft verhindern oder gewähr-
leisten einen Abbau. Die Schutzfunktion der Grundwasserüberdeckung vor Beginn des Ab-
baus beruht im Wesentlichen auf den drei nachstehenden Filterwirkungen des Bodens: 

8. mechanische Filterung grobdisperser Stoffe an der Bodenoberfläche oder auch als Tiefen-
filtration im oberflächennahen Bereich; 

9. chemische Filterung koloid disperser und molekular disperser Stoffe vor allem durch Fäl-
lungs- und Austauschvorgänge an oberflächenaktiven Bodenbestandteilen, 

10. biologische Filterung beruht auf dem mikrobiellen Abbau organischer Stoffe; die biologi-
sche Filterleistung liegt vornehmlich in der biologischen Aktivität des Oberbodens. 

 

Diese Prozesse sind nach dem gegenwärtigen Stand von Wissenschaft und Technik zwar in 
ihrer summarischen Wirkung gegenüber einzelnen Eingriffen oder Beeinträchtigungen nicht 
vollständig prognostizierbar; dennoch spricht eine hohe Wahrscheinlichkeit dafür, dass sich 
die seit Jahrzehnten etablierte Betrachtung der Schutzfunktion der natürlich vorhandenen, un-
verletzten Bodenzone und der grundwasserüberdeckenden Schichten zur Risikominderung 
bewährt hat und heute die Grundlage für einen erfolgreichen vorsorgenden Grundwasser-
schutz in Trinkwassergewinnungsgebieten bildet. 

Eine Gefährdung des der Wasserversorgung dienenden Rohwassers kann auch dadurch ent-
stehen, dass der Abgrabungsbetrieb damit verbunden ist, dass bei Nassabgrabungen in un-
mittelbarer Nähe mit (Betriebs-)Stoffen umgegangen werden muss, die zu einem unmittelba-
ren Eintrag dieser in den Wasserkreislauf führen können. Dies trifft auch für Trockenabgra-
bungen zu, weil hier der Eintragsweg deutlich verringert und damit eine deutlich höhere Ge-
fährdung des Eintrags von wassergefährdenden Stoffen zu besorgen ist. 

Auch in quantitativer Hinsicht spielen Abgrabungen, insbesondere Nassabgrabungen, eine 
große Rolle für das „Wasserregime“ innerhalb des Einzugsgebietes einer Wassergewinnungs-
anlage. Obwohl über das Entstehen und den Umfang des  Verdunstungsverlustes über Bag-
gerseeflächen im Vergleich zu den Verlusten auf Bodenformationen unterschiedlicher Art 
Streit herrscht und Messungen sehr unterschiedliche und kaum verallgemeinerungsfähige Er-
gebnisse erbracht haben, spricht vieles dafür, dass auf einer offenen Wasserfläche mehr Was-
ser verdunstet als Niederschlagswasser aus dem Boden. 

Der Abbau von geklüfteten oder verkarsteten Kalk- und Gipssteinen in Trockenabgrabungen 
ist ebenfalls im Regelfall mit den Anforderungen des Grundwasserschutzes nicht vereinbar. 
Die Ursachen liegen im geringen Wasserspeichervermögen dieser Gesteine, den hohen 
Grundwasserfließgeschwindigkeiten und dem eingeschränkten Rückhaltevermögen gegen-
über Schadstoffen, so dass z. T. vergleichsweise große engere Schutzzonen (Zone II) zum 
Schutz für die Trinkwassergewinnung erforderlich sind. Relevant ist auch der Anteil der Ab-
grabungsfläche an der gesamten Zone. So ist bzw. werden im Wasserschutzgebiet Warsteiner 
Kalkmassiv mit einer Ausdehnung von 52,61 km² 4,7 % der Gesamtfläche des WSG bzw. 21,5 
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% der Fläche der Zone III A abgegraben. Durch die BSAB-Flächen wird dieser Anteil um ca. 
55 % erhöht. Im Wasserschutzgebiet Briloner Kalkmassiv mit einer Ausdehnung von 51,29 
km2  ist bzw. wird ca. 6,4 % der Gesamtfläche abgegraben. Durch die BSAB-Flächen wird 
dieser Anteil um ca. 35 % erhöht. Im Wasserschutzgebiet Lippstadt – Erwitte/Eikeloh mit einer 
Gesamtfläche von 13,25 km² ist bzw. werden ca. 7,5 % der Gesamtfläche abgegraben. Durch 
die BSAB-Flächen wird dieser Anteil um ca. 257 % erhöht. 

Die v. g. Grundsätze sind auch Grundlage für die in den Arbeitsblättern des Deutschen Vereins 
des Gas- und Wasserfaches gemachten Äußerungen zu potenziellen Gefährdungen von Ab-
grabungen in Wasserschutzgebieten. Der Deutsche Verein des Gas- und Wasserfaches erar-
beitet als technisch-wissenschaftliche Vereinigung die a. a. R. d. T. in der Wasserversorgung 
und veröffentlicht diese in entsprechenden Regelwerken wie z. B. den Arbeitsblättern zur Aus-
weisung von Wasserschutzgebieten (W 101 für Grundwasserschutzgebiete, W 102 für Was-
serschutzgebiete bei Seen und Talsperren). In diesen Arbeitsblättern wird Abgrabungen ein 
sehr hohes bzw. hohes Gefährdungspotenzial beigemessen, so dass sie in der Regel in einem 
Wasserschutzgebiet unabhängig von der Zone als nicht tragbar eingestuft werden müssen. 
Auch im Gemeinsamen Standpunkt der Länder-Arbeitsgemeinschaft (LAWA) und der Bundes-
verbände der Kiesindustrie zur Sand-und Kiesgewinnung in Trinkwassergewinnungsgebieten 
durch Nassabbau von 2007 (LAWA, 2007) wird eine Kies- und Sandgewinnung lediglich als 
im Einzelfall möglich erachtet, wenn für den Grundwasserschutz sehr günstige hydrogeologi-
sche, chemische, physikalische, biologische und  hydraulische Rahmenbedingungen vorlie-
gen und erhöhte Anforderungen an den Abbau eingehalten  werden. Dieser ausdrückliche 
Einzelfall wird mit der Regelung zur Befreiung im Einzelfall in § 52 Absatz 1 Satz 2 und 3 WHG 
abgebildet.  

Betroffen von der Regelung des Absatzes 2 sind Gebiete am unteren Niederrhein und Gebiete, 
in denen Festgestein, wie z. B. Kalk gewonnen wird. Diese konzentrieren sich im Wesentlichen 
auf die Gebiete um Wülfrath, den Briloner Massenkalk und den Raum Warstein/Rüthen.  

In allen Fällen führen die hydrologischen Besonderheiten dazu, dass sich diese Gebiete so-
wohl für die Trinkwassergewinnung eignen als auch für die Gewinnung von Kies, Sand und 
anderen Bodenmaterialien. Kies- und Sandlagerstätten sind von Natur aus aufgrund ihres ho-
hen Porenanteils ideale Grundwasserleiter und sind in Nordrhein-Westfalen besonders am 
Niederrhein sowie in der Vor-Osning-Rinne im Münsterland verbreitet. Hinzu kommen die ge-
nannten Festgesteinsgebiete, in denen aufgrund der vorhandenen Klüfte Grundwasser zirku-
lieren kann. Beide geologische Formationen sind aber auch besonders anfällig gegen Verun-
reinigungen und bedürfen daher des besonderen Schutzes. 

 

Sätze 2 und 3 

In Satz 2 wird die Möglichkeit eingeräumt, in der konkreten Wasserschutzgebietsverordnung 
von dem der Prävention dienenden Verbot abzuweichen. Eine Abweichung setzt voraus, dass 
für einen Teil des Schutzgebiets nachgewiesen wird, dass dort die oben beschriebenen im 
Allgemeinen vorliegenden Gesetzmäßigkeiten nicht zutreffen und es gerechtfertigt ist, vom 
Verbot abzuweichen. Eine Abweichung ist also nur dann möglich, wenn die Besorgnis einer 
nachteiligen Veränderung des Wasserhaushalts und der Wasserbeschaffenheit auf der ge-
samten Fläche ausgeschlossen werden kann. Nach vorliegenden Erkenntnissen wird diese 
Regelung  grundsätzlich lediglich für die Wasserschutzzone III C und für Trockenabgrabungen 
in der Wasserschutzzone III B in Anspruch genommen werden können. Wenn die Zone III 
nicht unterteilt ist, kommt sie ebenfalls in Betracht.  

Nach Inkrafttreten dieses Gesetzes gelten Regelungen in Wasserschutzgebietsverordnungen 
zu Abgrabungen nicht mehr (Vorrang des formellen Gesetzes). Soweit allerdings nach der 
Übergangsregelung in § 125 Absatz 6 die Regelung des § 35 Absatz 2 Satz 1 keine Anwen-
dung findet, gelten die Regelungen in den Wasserschutzgebietsverordnungen zu Abgrabun-
gen fort. Die zuständige Wasserbehörde kann jedoch aufgrund der Abweichungsbefugnis 
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nach Satz 2 bei entsprechender wasserwirtschaftlicher Rechtfertigung nach Inkrafttreten die-
ses Gesetzes vom  Gewinnungsverbot des Satzes 1 in der betroffenen Wasserschutzgebiets-
verordnung abweichen und für diese Fälle eine Genehmigungspflicht vorgeben. 

In Satz 3 wird klargestellt, dass die Regelung der Befreiung von den Regelungen einer Was-
serschutzgebietsverordnung im Einzelfall nach § 52 Absatz 1 Satz 2 und 3 WHG auch auf das 
gesetzliche Verbot in Satz 1 Anwendung findet. Befreiungen vom Verbot sind also im Einzelfall 
mit entsprechende Prüfung und Begründung möglich. Dabei sind neben der besonderen Situ-
ation die fachlichen Überlegungen der technischen Regelwerke zu beachten. 

 

Absätze 3 und 4 

§ 14 Absatz 2 LWG (alt), der für die Festsetzung das Ziel vorgibt, parallele Zulassungsverfah-
ren mit gleichem Schutzziel zu vermeiden, wird als Absatz 3 weitergeführt, er ist im WHG nicht 
aufgenommen worden. § 14 Absatz 4 LWG (alt) zur Zuständigkeit für Zulassungsverfahren im 
Wasserschutzgebiet wird als Absatz 4 weitergeführt.  

 

Absatz 5 

Die Pflicht des Begünstigten, die erforderlichen Unterlagen für ein Festsetzungsverfahren vor-
zulegen oder die für die Erstellung der Unterlagen entstehenden Kosten zu übernehmen, wird 
klargestellt. Dazu gibt der Vollzug Anlass. Auch wenn ein Wasserschutzgebiet nur festgesetzt 
werden kann, wenn es das Wohl der Allgemeinheit erfordert, so sind die Aufwendungen für 
die Festsetzung nicht dem Land aufzuerlegen, solange es einen Begünstigten gibt. 

 

Das „Zonenstaffelungsgebot“ in § 14 Absatz 1 Satz 2 LWG (alt) wird nicht mehr fortgeführt. 
Eine vergleichbare Regelung ist in § 51 Absatz 2 WHG enthalten. 

 

 

Zu § 36 (Heilquellenschutzgebiete) 

Der Heilquellenschutz ist weitgehend in § 53 WHG geregelt.  

 

Absatz 1  

Der bisherige (§ 16 Absatz 3 LWG (alt)) Verweis auf die das Bundesrecht ergänzenden lan-
desrechtlichen Regelungen zu Wasserschutzgebieten wird in Satz 1 in Ergänzung zu § 51 
Absatz 5 WHG angepasst weitergeführt bis auf die Ermächtigung der obersten Wasserbe-
hörde zur Festsetzung einer landesweiten Verordnung.  

Satz 2 regelt die Befristung der Heilquellenschutzgebietsverordnungen. Die Befristung im bis-
herigen § 14 Absatz 3 LWG (alt) für Wasserschutzgebietsverordnungen und damit auch der 
bisherige Verweis entfällt. Da aber keine landesweite Schutzgebietsverordnung für Heilquel-
lenschutzgebiete geregelt wird, ist die Befristung für Heilquellenschutzgebietsverordnungen in 
§ 36 aufzunehmen.  

Satz 3 regelt in Fortführung des § 16 Absatz 5 LWG (alt) als klarstellende Ergänzung des § 
106 Absatz 2 WHG den Bestandsschutz der staatlichen Anerkennung von Heilquellen.  

 

Absatz 2 

Die Ermächtigungsgrundlage (§ 16 Absatz 4 (alt)), staatlich anerkannte Heilquellen auch über 
das Heilquellenschutzgebiet hinaus zu schützen, wird angepasst fortgeführt. Neben der Er-
mächtigung selbst bleiben der Verweis auf die Entschädigungs- und Ausgleichsregelungen 
(§§ 52 Absatz 4 und 5 WHG) sowie der auf besondere landesrechtlichen Vorgaben zum Inhalt 
der Schutzregelung aufrechterhalten.  
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Zu § 37 (Wasserentnahmen zur öffentlichen Trinkwasserversorgung) 

Die Vorschrift führt die Vorgaben zu Wasserentnahmen zur öffentlichen Trinkwasserversor-
gung (§ 47 LWG (alt)) mit wenigen Veränderungen und redaktionellen Anpassungen weiter. 

 

Absatz 1 

Absatz 1 konkretisiert in seiner Nummer 1 besondere Zulassungsvoraussetzungen nach § 12 
Absatz 1 Nummer 2 WHG für die Entnahmen der öffentlichen Trinkwasserversorgung. Dabei 
wird der Eingangssatz redaktionell an den Eingangssatz von § 12 WHG angepasst 

 

In Ergänzung der Vorgaben des WHG in § 47 für Grundwasserentnahmen und in §§ 27 ff. für 
oberirdische Gewässer und der speziellen Vorgabe in § 50 Absatz 2 WHG zur ortsnahen Ver-
sorgung, die zu einer Versagung der Zulassung nach § 12 WHG führen können, greift Absatz 
1 Nummer 1 Anforderungen zur Sicherstellung der Qualität des Trinkwassers nach der Trink-
wasserverordnung auf (Nummer 1).  

Absatz 1 Nummer 2 und 3 dagegen konkretisiert das der zuständige Behörde nach § 12 Ab-
satz 2 WHG zustehende Ermessen. Beide Regelungen zielen darauf ab, dass eine Entnahme 
zur öffentlichen Trinkwasserversorgung nur zulassungsfähig ist, wenn ein Versorgungsbedarf 
besteht. Insoweit hat die Behörde einen Beurteilungsspielraum. Wenn aber kein Versorgungs-
bedarf besteht, muss sie die Entnahme versagen. Diese auch bereits mit der vorherigen Re-
gelung vorgenommene Verengung des Zulassungsermessens bei der öffentlichen Trinkwas-
serversorgung ist auch im Verhältnis zu Entnahmen von Brauchwasser gerechtfertigt, weil sol-
che Entnahmen häufig durch Wasserschutzgebiete besonders geschützt werden. 

 

Die bisherige Nummer 1 wird nicht weitergeführt, weil sie nicht an die Besonderheiten der 
Zulassung von Entnahmen für die Trinkwasserversorgung anknüpft. In der Sache wird die Be-
achtung dieser Anforderungen durch § 12 Absatz 1 Nummer 1 WHG sichergestellt.  

 

Absatz 2 

Die bisherige Regelung zum Vorrang der öffentlichen Wasserversorgung vor anderen Benut-
zungen in § 47 Absatz 3 LWG (alt) wird weitergeführt. Damit ist zwar kein genereller Vorrang 
der gemeindlichen öffentlichen Trinkwasserversorgung für die Nutzung der entsprechenden 
Grundwasservorkommen begründet. Das Gesetz gibt aber im Grundsatz den Vorrang vor. 
Eine Behörde muss bei einer Zulassung anderer konkurrierender Nutzungen entsprechend 
den Vorgaben des Absatz 2 diese Zulassung besonders begründen. Das behördliche Ermes-
sen wird insoweit gebunden.  

Der Klimawandel wird die Nutzungskonflikte gerade in landwirtschaftlich genutzten Gebieten, 
in denen in trockenen Jahreszeiten ein erhöhter Entnahmebedarf für die Landwirtschaft abzu-
sehen ist, weiter verschärfen.  

 

Absatz 3 

Die bisherige Regelung in § 47 Absatz 1 Satz 2 LWG (alt) zum Umgang mit Erkenntnissen 
über Belastungen im Rohwasser wird als eigenständiger Absatz weitergeführt. Die Änderun-
gen dienen der redaktionellen Klarstellung. Sie knüpft an Erkenntnisse bei der Überwachung 
einer laufenden Entnahme an und regelt anders als Absatz 1 nicht die Zulassung einer Ent-
nahme. Der Wasserrechtsinhaber muss handeln, wenn er anhand der Ergebnisse der Roh-
wasserüberwachung davon ausgehen muss, dass im Trinkwasser die Anforderungen der 
Trinkwasserverordnung nicht eingehalten werden bzw. dies zu erwarten ist. Er hat zu prüfen, 
ob sich über zusätzliche Anforderungen im Wassereinzugsgebiet, sei es über die Festsetzung 
eines Wasserschutzgebiets, sei es über zusätzliche Regelungen im Wasserschutzgebiet oder 
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über Anordnungen jenseits einer Festsetzung, sicherstellen lässt, dass die Anforderungen ein-
gehalten werden. In Betracht kommt außerdem, dass die Aufbereitung des Rohwassers die 
Einhaltung der Trinkwasserordnung auch in Anbetracht der im Regelfall neu festgestellten 
Probleme im Rohwasser garantiert. Schutzauflagen im Wassereinzugsgebiet haben im Grund-
satz Vorrang vor zusätzlichen Anforderungen an die Aufbereitung des Rohwassers.  

Der Inhaber des Rechts muss seine Untersuchung der zuständigen Behörde vorlegen, die 
diese bei Vorliegen der Voraussetzungen auch einfordern kann.  

 

Die Untersuchung nach Absatz 3 dient der Prüfung, ob das Recht aufrechterhalten bleiben 
kann oder die Entnahme eingestellt werden muss.  

 

Absatz 4 

Die Regelung über die Einstellung der Trinkwasserversorgung, wenn die Anforderungen der 
Trinkwasserverordnung nicht eingehalten werden, ist tradiert und soll weitergeführt werden.  

 

 

Zu § 38 (Sicherstellung der öffentlichen Wasserversorgung) 

Absatz 1  

Die Regelung führt § 47a LWG (alt) weiter und ergänzt § 50 Absatz 1 WHG, der die öffentliche 
Wasserversorgung der Daseinsvorsorge zuweist und damit als Angelegenheit der örtlichen 
Gemeinschaft im Sinne des Art. 28 Absatz 2 Grundgesetz (GG) versteht, die traditionell eine 
gemeindliche Selbstverwaltungsangelegenheit ist und damit auch dem Zugriffsrecht der Ge-
meinde unterliegt. Satz 1 macht in Ergänzung dieser Regelung deutlich, dass die Gemeinden 
bei der Wasserversorgung eine Sicherstellungspflicht trifft. Mit dem 2. Halbsatz in Satz 1 wird 
klargestellt, dass gemeindlichen Wasserversorgungseinrichtungen auch die Errichtung und 
Unterhaltung von Anlagen zuzurechnen sind, die eine nach den örtlichen Verhältnissen ange-
messene Löschwasserversorgung sicherstellen. Die Regelung knüpft dabei an die derzeitige 
Regelung des § 1 Absatz 2 Satz 2 des Gesetzes über den Feuerschutz und die Hilfeleistung 
(FSHG) bzw. künftig an § 3 Absatz 2 Satz 2 des Gesetzes über den Brandschutz, die Hilfe-
leistung und den Katastrophenschutz (BHKG) und der sich daraus ergebenden Verpflichtung 
der Kommunen zur Sicherstellung der Löschwasserversorgung im Gemeindegebiet. Dement-
sprechend stellen die zur Gewährleistung einer den örtlichen Verhältnissen angemessenen 
Löschwasserversorgung erforderlichen Anlagen (z.B. Anzahl und Lage von Entnahmestellen) 
einen integralen Bestandteil der gemeindlichen Wasserversorgungseinrichtungen dar.  

Mit Satz 2 wird zudem verdeutlicht, dass die Durchführung der Wasserversorgung nicht pflich-
tige Selbstverwaltungsangelegenheit ist, sondern auch ein Dritter wie z. B. ein privates oder 
gemeindliches Versorgungsunternehmen die Aufgabe bzw. Teilaufgaben durchführen kann. 
Außerdem wird im 2. Halbsatz klargestellt, dass in diesem Fall die in Satz 1 geregelte Sicher-
stellungspflicht bei der Gemeinde verbleibt. Die Regelung der Sicherstellungspflicht in Satz 1 
in Ergänzung zur Regelung der Wasserversorgung als Aufgabe der Daseinsvorsorge in § 50 
Absatz 1 WHG hat den Zweck, bei Durchführung der Aufgabe durch Dritte die verbleibende 
Verantwortung der Gemeinde zu verdeutlichen. Außerdem wird die dem Artikel 28 Absatz 2 
GG immanente Gewährsträgerschaft wird in Satz 2 weiter konkretisiert: Die Aufgabenwahr-
nehmung durch den Dritten muss ordnungsgemäß sein. Für den Bereich der Trinkwasserver-
sorgung bedeutet dies die Einhaltung der Vorschriften über die menschliche Gesundheit 
(Trinkwasserverordnung) und der maßgeblichen Vorschriften dieses Gesetzes (§§ 37 ff.). Klar-
gestellt wird in Satz 3, dass den Gemeinden alle Organisationsformen kommunaler Aufgaben-
erfüllung zur Verfügung stehen, um die Wasserversorgung in einem Gemeindegebiet sicher-
zustellen. Auch die Wahrnehmung der Aufgabe durch Wasserverbände ist und bleibt möglich.  
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Diese Regelungen sind auch nach der Regelung in § 50 Absatz 1 WHG möglich. Der Bundes-
gesetzgeber wollte durch die Qualifizierung der öffentlichen Wasserversorgung als Aufgabe 
der Daseinsvorsorge die Aufgabenerfüllung durch private Aufgabenträger nicht ausschließen. 

 

Absatz 2 

In der Diskussion über die Frage, welche Maßnahmen zur Erfüllung der Pflicht zur öffentlichen 
Wasserversorgung erforderlich sind, soll die Regelung einen ersten Ansatz für die Definition 
einer nachhaltigen öffentlichen Wasserversorgung geben, die eine dauerhafte Versorgung in 
ausreichender Menge und Versorgungsqualität sicherstellt. 

Dazu gehören bei Grund- und Oberflächenwasserentnahmen Maßnahmen zum Schutz des 
Einzugsgebiets oder zukünftiger Einzugsgebiete, die über die allgemeinen Maßnahmen zum 
Schutz des Wasserhaushalts hinaus gewährleisten, dass die Qualität des Rohwassers erhal-
ten oder sogar verbessert wird, damit möglichst wenig Aufbereitung erforderlich ist.  

Dazu gehören alle Maßnahmen, die nach den einschlägigen technischen Regelwerken des 
DVGW zur Einhaltung der Regeln und des Standes der Technik bei der Entnahme, der Auf-
bereitung und der Verteilung beitragen. Das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau 
und Reaktorsicherheit und das Bundesministerium für Gesundheit haben einen „Katalog vor-
sorgender Leistungen der Wasserversorger für den Gewässer- und Gesundheitsschutz“ erar-
beitet und diesen im amtlichen Teil des Bundesanzeigers vom 28. August 2014 bekanntge-
macht.  

Dazu gehören in Erfüllung der Pflicht nach § 50 Absatz 3 WHG auch alle Maßnahmen, die 
einen sparsamen Verbrauch des Wassers ermöglichen, um den Eingriff in den Wasserhaus-
halt möglichst gering zu halten und ihn so für zukünftige Generationen zu sichern (Satz 2).  

 

Absatz 3 

Die öffentliche Wasserversorgung nimmt unter den Aufgaben der kommunalen Daseinsvor-
sorge eine besondere Stellung ein. Sauberes, hygienisch einwandfreies und an jedem Ort und 
zu jeder Zeit verfügbares Trinkwasser ist essentielle Voraussetzung für menschliche Gesund-
heit und für eine gesicherte Infrastruktur zur wirtschaftlichen Entwicklung. Die Kommune oder 
der von ihr Beauftragte tritt bei der leitungsgebundenen Wasserversorgung, bei der es keine 
Konkurrenz im Markt geben kann, ihren Bürgern als einziger Garant dieser Versorgung entge-
gen.  

Daher ist es zur Gewährleistung der Aufgabenwahrnehmung erforderlich, dass die im Rahmen 
der Erfüllung der Daseinsvorsorge verantwortlichen Kommunen – ohne dass hiermit in die 
Organisationshoheit eingegriffen wird und die bisherigen Übertragungen der Erledigung der 
Aufgabe an Dritte in Zweifel gezogen werden – ein Konzept (Wasserversorgungskonzept) auf-
stellt, das ihre Entscheidungen über die Erfüllung ihrer Aufgabe darlegt, und zwar die aktuellen 
und die zukünftigen. Die Gemeinde kann ihre Pflicht zur Daseinsvorsorge nur dann erfüllen, 
wenn sie sich der damit verbundenen Aufgaben und ihrer Entwicklung auch bewusst ist und 
diese bei anderen Entscheidungen wie bei der Bauleitplanung berücksichtigt. Nur so lässt sich 
auch in Zukunft eine Wasserversorgung entsprechend den gesetzlichen Vorgaben sicherstel-
len. 

Ein solches Wasserversorgungskonzept basiert zum einen auf der aktuellen gemeindlichen 
wasserwirtschaftlichen Situation und zum anderen auf ihrer Entwicklung und stellt neben die-
sen die an diese anknüpfenden kommunalen Entscheidungen dar.  

Die gemeindliche Situation formt die Nachfrage, die wasserwirtschaftliche Situation die Mög-
lichkeiten ihrer Befriedigung. Beide sind Änderungen unterworfen, Änderungen, die in Teilen 
die Kommune beeinflusst und entscheidet, z. B. über die Bauleitplanung, aber auch Änderun-
gen, die die Kommune nicht oder nicht wesentlich beeinflussen kann. Die Gemeinde hat ihre 
Wasserversorgung auf der Grundlage des geltenden Rechts und der aktuellen und zukünftigen 
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tatsächlichen Gegebenheiten zu organisieren und die erforderlichen Entscheidungen zu tref-
fen.  

Diese Darstellung (aktuelle und zukünftige Gegebenheiten und Entscheidungen) betrifft die 
verschiedenen in Absatz 3 aufgezählten Bereiche wie Wassergewinnungsgebiete mit Was-
serdargebot in qualitativer und quantitativer Hinsicht, Anlagenbestand (Entnahme, Aufberei-
tung und Verteilung), Beschaffenheit des Trinkwassers und Versorgungsgebiete mit Zuord-
nung zu den Wassergewinnungsanlagen. Die Gemeinden werden verpflichtet, den zuständi-
gen Wasserbehörden gegenüber darzustellen, wie die bestehende und zukünftige Versorgung 
ihres Gebietes sowie die bestehende mengenmäßige und qualitative Versorgungssituation ist. 
Dabei sind Aspekte wie die demographische Entwicklung und der Klimawandel zu betrachten. 

Dabei knüpft das Wasserversorgungskonzept an Darstellungen an wie das Technische Si-
cherheitsmanagement oder den water safety plan der Word Health Organisation.  

 

Das Wasserversorgungskonzept dient dazu, getroffene wasserwirtschaftliche Entscheidungen 
der Kommune über die Sicherstellung der Trinkwasserversorgung entsprechend den gesetz-
lichen Anforderungen zu verdeutlichen. Das macht diese Entscheidungen und ihre Grundlage 
transparent, erhöht ihre Relevanz bei kommunalen Planungen und bietet eine Grundlage für 
die Beschäftigung der Kommune und ihrer Bürgerinnen und Bürger mit der Qualität ihrer Was-
serversorgung.  

Ein durch das Land unbeanstandetes Konzept wiederum gibt der Kommune die Rechtssicher-
heit, dass die getroffenen Entscheidungen zur Sicherstellung ihrer Pflichten in qualitativer und 
quantitativer Hinsicht wasserwirtschaftlich erforderlich sind.  

 

Die oberste Wasserbehörde kann zur Vereinheitlichung der Darstellung festlegen, welche An-
gaben in die Darstellung aufzunehmen und in welcher Form sie darzustellen sind.  

 

 

Zu § 39 (Kostenumlage) 

Bei einer wasserrechtlichen Regelung der Wasserversorgungspflicht ist eine Regelung der 
Kostenumlage erforderlich. In Anknüpfung an § 38 Absatz 1 Satz 1 2. Halbsatz wird die Ge-
bührenfähigkeit der Anlagen zur Sicherstellung einer den örtlichen Verhältnissen angemesse-
nen Löschwasserversorgung festgelegt, die einen Bestandteil der gemeindlichen Wasserver-
sorgungseinrichtungen darstellen. Vorsorglich ist darauf hinzuweisen, dass sich diese Gebüh-
renfähigkeit lediglich auf die technischen Installationen bzw. Anlagen, nicht aber auf die ein-
zelnen Löschwasserlieferungen bzw. Löschwasserentnahmen bezieht. 

 

 

Zu § 40 (Anlagen zur Wassergewinnung und zur Aufbereitung von Wasser für die öffentliche 
Trinkwasserversorgung) 

 

Die Regelung ist mit Artikel 3 des Gesetzes vom 16. März 2010 (GV. NRW. S. 185), in Kraft 
getreten am 31. März 2010), der neuen Rechtslage angepasst worden und wird jetzt weiter-
geführt. Das WHG regelt keine Anforderungen an Wasseraufbereitungsanlagen. Es besteht 
aber ein Regelungsbedürfnis, da die Sicherstellung der Trinkwasserversorgung und der An-
forderungen der Trinkwasserverordnung nicht nur durch den bundesgesetzlich geregelten 
Schutz des Grundwassers im Wasserschutzgebiet (§§ 51, 52 WHG) und durch Anforderungen 
an die Wassergewinnungsanlage (§ 50 Absatz 4 WHG), sondern auch durch Anforderungen 
an die Wasseraufbereitung gewährleistet wird. Auch anlagenbezogene Regelungen sind ver-
fassungsrechtlich zulässig, da das WHG keine Regelungen beinhaltet. 
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Absatz 1 

Nach § 50 Absatz 3 WHG sind Wassergewinnungsanlagen nach den allgemein anerkannten 
Regeln der Technik zu errichten, zu unterhalten und zu betreiben. Für besondere Situationen 
regelt Absatz 1, dass die Aufbereitung den Stand der Technik einzuhalten hat. Die Sätze 1 
und 2 im bisherigen § 48 Absatz 1 werden redaktionell zusammengefasst und verkürzt.  

Gerechtfertigt ist die Forderung des Stands der Technik, wenn trotz umfassender Maßnahmen 
zum Schutz der Rohwasserressourcen zu besorgen ist, dass das Rohwasser mit Schadstoffen 
belastet werden kann und diese Schadstoffe nicht mit Aufbereitungsanlagen nach den a. a. R. 
d. T. soweit entfernt werden können, dass die Anforderungen der Trinkwasserverordnung nach 
einem gesundheitlich unbedenklichen Trinkwasser eingehalten sind. Dies ist dann der Fall, 
wenn die Nutzungen im Einzugsgebiet der Wassergewinnung es besorgen lassen, dass Stoffe 
in das Gewässer in einer humantoxischen Konzentration gelangen, bei denen nur eine Aufbe-
reitungstechnik über die a. a. R. d. T. hinaus diese sich dann im Trinkwasser befinden würden. 
Die Voraussetzungen liegen selbstverständlich auch dann vor, wenn die Wasserkörper bereits 
mit solchen Stoffen belastet sind. Insbesondere in Einzugsgebieten von Wassergewinnungs-
anlagen, deren Rohwasser direkt oder indirekt aus Oberflächengewässern entnommen wird, 
besteht aufgrund eines erhöhten Potenzials des Eintrags von Schadstoffen oder mikrobiellen 
Verunreinigungen trotz umfassender Gewässerschutzmaßnahmen die Gefahr, dass Verunrei-
nigungen sich unmittelbar und auf direktem und schnellem Weg auf die Wassergewinnung 
auswirken und somit weder mit ausreichendem Vorlauf noch technisch möglich ein "Durch-
schlagen" der Verunreinigung in das Trinkwasser verhindert werden kann. Bereits hieraus und 
aus den umfassenden und vielfältigen Nutzungen mit nachteiligen Auswirkungen auf die Roh-
wasserbeschaffenheit derartigen Wassergewinnungsgebieten ergibt sich, dass mit konventio-
neller, den a. a. R. d. T. entsprechenden  Wasseraufbereitungstechnik keine ausreichende 
Sicherheit gegen Verunreinigungen des Trinkwassers geboten werden kann und somit weiter-
gehende Aufbereitung für eine Versorgung der Bevölkerung mit gesundheitlich unbedenkli-
chem und den Anforderungen der TrinkwV -auch unter der Anforderung einer Minimierung von 
Stoffen im Trinkwasser - erforderlich ist. 

 

Absatz 2 

Satz 1  

Die Regelung wird neu in das Gesetz eingefügt und verleiht der ökonomisch bereits selbstver-
ständlichen Vorgabe eine größere Wirkung. Das Bundesrecht regelt keine energetischen An-
forderungen. 

 

Satz 2  

Diese Regelung wurde 1994 in das Gesetz eingefügt, um eine ordnungsgemäße Trinkwasser-
versorgung sicherzustellen, und ist weiterhin erforderlich. Anlagen für die öffentliche Wasser-
versorgung bilden die Grundlage zur Versorgung der Bevölkerung mit einwandfreiem Trink-
wasser, einem Lebensmittel von besonderer Bedeutung. Betreibern von Anlagen der öffentli-
chen Wasserversorgung obliegt eine hohe Verantwortung für die Volksgesundheit. Die Anfor-
derungen an die Qualifikation des Betriebspersonals müssen diesem Niveau gerecht werden, 
insbesondere unter Berücksichtigung des durch die Trinkwasserrichtlinie der EU und der Trink-
wasserverordnung des Bundes vorgegebenen hohen Qualitätslevel, mit teilweise komplizier-
ten Regelungen. Die entsprechenden fachlichen Anforderungen an das Personal finden sich 
unter anderem in der DIN 2000 - Zentrale Trinkwasserversorgung. 
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Absatz 3 

Die Regelung verengt das Ermessen bei der Gewässeraufsicht und fordert eine unverzügliche 
Anpassung an die Anforderungen nach § 50 Absatz 4 WHG und Absatz 1. Diese ermessens-
leitende Regelung schützt die Volksgesundheit und ist damit gerechtfertigt. 

 

 

Zu § 41 (Anzeigepflicht) 

Die Anzeigepflicht des Betreibers für die Planung zur Errichtung oder wesentlichen Verände-
rung einer Aufbereitungsanlage für die öffentliche Trinkwasserversorgung (§ 49 LWG (alt)) 
wird weitergeführt. Das Ziel einer ordnungsgemäßen Wasserversorgung verlangt, dass die 
staatliche Verwaltung über die Anzeige die Möglichkeit zur Prüfung erhält und im Bedarfsfall 
korrigierend eingreifen kann. Die Formulierung wird in den Sätzen 1 und 2 klarstellend geän-
dert. Aus Satz 3 des § 49 LWG (alt) war bisher zu erkennen, dass sich der Anwendungsbereich 
auch auf Änderungen des Betriebs erstreckte, während die die Sätze 1 und 2 insoweit unprä-
zise waren. Wesentliche Änderungen des Betriebs können die gleichen Auswirkungen haben 
wie solche der Anlage. Außerdem wird in Satz 2 die Terminologie an die des WHG 2009 an-
gepasst.  

 

 

Zu § 42 (Verpflichtung zur Selbstüberwachung) 

§ 50 LWG (alt) wird weitergeführt.  

 

Absatz 1 

Für die öffentliche Trinkwasserversorgung sind bestimmte Qualitätsanforderungen an das 
Rohwasser zu erfüllen. Daher muss die Rohwasserqualität überwacht werden. Das erfordert 
bereits die Europäische Trinkwasserrichtlinie. Die Unternehmen der öffentlichen Trinkwasser-
versorgung werden zur Selbstüberwachung verpflichtet, die sie entweder durch beauftragte 
Institute oder durch eigene Untersuchungen durchführen können.  

 

Absatz 2 

Absatz 2 ermächtigt die oberste Wasserbehörde, in einer Rechtsverordnung Häufigkeit, Art, 
Ort und Umfang der Probeentnahmen sowie die Behandlung und Untersuchung der entnom-
menen Proben zu regeln.  

Zur einheitlichen Handhabung der Selbstüberwachung und als Grundlage einheitlicher Maß-
stäbe für die Bewertung der Ergebnisse ist es erforderlich, zentral einheitliche Regelungen 
über Häufigkeit, Art, Ort und Umfang der Überwachung vorzugeben. Nur so kann gewährleistet 
werden, dass Ergebnisse landesweit verglichen und aussagekräftige und harmonisierte Infor-
mationen erreicht werden können. Das Gleiche gilt für die Untersuchungsmethoden.  

 

 

Zu Abschnitt 2 Abwasserbeseitigung 

 

Zum Unterabschnitt 1 (Begriffsbestimmungen, Grundsätze) 

Der Unterschnitt 1 enthält mit den Regelungen der §§ 43 bis 45 die Begriffsbestimmung der 
Abwasserbehandlungsanlage, ergänzende Regelungen zum bundesrechtlich geregelten 
Grundsatz der ortsnahen Niederschlagswasserbeseitigung und gesonderte Vorgaben für die 
Erlaubniserteilung. 
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Zu § 43 (Begriffsbestimmung) 

Die bisherige Definition des Begriffs „Abwasserbehandlungsanlage“ (§ 51 Absatz 3 LWG (alt)) 
wird weitergeführt, da das WHG eine solche Definition nicht enthält. Die Regelung über die 
Zuordnung zur „öffentliche Abwasserbehandlungsanlage“ ist allerdings entbehrlich, da sich 
der Zweck einer Abwasserbehandlungsanlage, öffentlich oder privat, aus den Regelungen 
zum Zweck in der Genehmigung und in der dazugehörigen Einleitungserlaubnis ergeben 
muss. Die Regelungen zur Definition des Abwassers werden in Anbetracht der Regelungen in 
§ 54 Absatz 1 WHG ebenfalls nicht weitergeführt.  

 

Zu § 44 (Beseitigung von Niederschlagswasser) 

Absatz 1 

Im Zusammenhang mit der Neuregelung des Wasserrechts vom 31. Juli 2009 sind mit § 55 
WHG Grundsätze der Abwasserbeseitigung geregelt worden. Hierzu gehört nach § 55 Absatz 
2 WHG auch die ortsnahe Beseitigung des Niederschlagswassers. Die Vorschrift ist als Soll-
vorschrift ausgestaltet und eröffnet damit Spielräume in Bezug auf das „Ob“ und das „Wie“ der 
ortsnahen Niederschlagswasserbeseitigung. Der Hinweis auf die Trennkanalisation ist in § 55 
Absatz 2 WHG ebenfalls nur als „Soll-Grundsatz“ zu verstehen. Die bundesrechtliche Rege-
lung eröffnet den Ländern weite Spielräume in der Ausgestaltung der Materie. 

Die Regelung im bisherigen § 51a LWG (alt) ist bereits im Jahr 2005 in das Landeswasserge-
setz aufgenommen worden, die Vorgängerregelung im Jahr 1995. Die gesetzliche zeitliche 
Schnittstelle (1. Januar 1996) für die Neuausrichtung der wasserwirtschaftlichen Zielsetzung 
wird angesichts der seitdem getroffenen und weiterhin zu schützenden Planungen der Ge-
meinden zur Niederschlagswasserbeseitigung beibehalten. Im Übrigen ist lediglich ein Ver-
weis auf die bundesrechtliche Regelung geboten. Die Anforderungen an Anlagen (§ 51a Ab-
satz 1 Satz 2 LWG (alt)) sind über § 56 Absatz 1 Satz 1 und den dortigen Verweis auf § 60 
Absatz 1 und 2 WHG geregelt. 

 

Absatz 2 

Die bisherigen Festsetzungsmöglichkeiten der Gemeinde werden bis auf die Regelung in Satz 
3 als bewährte Instrumente beibehalten. § 51a Absatz 2 Satz 3 LWG (alt) entfällt, da in Klar-
stellungs- und Außenbereichssatzungen baurechtlich eine solche Festsetzung nicht erfolgen 
kann. 

 

Absatz 3 

Von der Verordnungsermächtigung (§ 51a Absatz 4 LWG (alt)) wurde bislang zwar kein Ge-
brauch gemacht. Sie ist jedoch beizubehalten, da Detailregelungen im Hinblick auf zunehmend 
veränderte Abflusssituationen notwendig werden könnten. 

 

Absatz 4 

§ 51a Absatz 5 LWG (alt) ist als Absatz 4 beizubehalten, denn zu den Gemeinwohlgründen 
gehören weiterhin zu geringe vorhandene oder zunehmend zu erwartende Flurabstände oder 
insbesondere für Versickerungen ungünstige Bodenbeschaffenheiten. 

 

Nicht weitergeführt wird § 51a Absatz 3 LWG (alt). Die Ausnahme für Mischkanalisationen ist 
seinerzeit mit der Änderung des LWG vom 3. Mai 2005 (GV. NRW. 463) mit der Einführung 
des wasserwirtschaftlichen Grundsatzes der ortsnahen Niederschlagswasserbeseitigung auf-
genommen worden. Ziel dieser Regelung war es, den Gemeinden unter dem Aspekt des Ka-
nalisationsnetzbetriebes und der Gebührensicherheit einen gewissen Bestandsschutz zu ge-
ben. Diese Regelung ist nach ca. 20 Jahren Vollzug in dieser stringenten Ausnahmeform nicht 
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mehr geboten, und sie widerspricht auch der bundesrechtlichen Neuregelung des § 55 Absatz 
2 WHG zur ortsnahen Niederschlagswasserbeseitigung als Grundsatz der Abwasserbeseiti-
gung. Danach hat eine abwasserbeseitigungspflichtige Gemeinde diesen Grundsatz nicht nur 
bei der Erschließung von Grundstücken im Bestand, sondern auch bei neuen Baugebieten zu 
prüfen und nachvollziehbar gegenüber den zuständigen Wasserbehörden darzulegen.  

 

Zu § 45 (Erlaubniserteilung für das Einleiten von Abwasser) 

Absatz 1 

Die Voraussetzungen für die Erteilung einer Erlaubnis für die Einleitung von Abwasser sind in 
§ 57 WHG weitestgehend abschließend geregelt worden. Die Absätze 1 und 2 der bisherigen 
Regelung § 52 LWG (alt) sind damit weitestgehend obsolet geworden. Lediglich die Regelung, 
dass die Erlaubnis der ordnungsgemäßen Erfüllung der Abwasserbeseitigungspflicht dienen 
muss (§ 52 Absatz 1 Nummer 5 LWG (alt)), wird in modifizierter Form weitergeführt. Es wird 
klargestellt, dass nur der für die Einleitung des Abwassers Pflichtige auch Rechtinhaber der 
Erlaubnis sein darf wird. Dies hat die zuständige Wasserbehörde bei der Antragstellung für 
eine Einleitungserlaubnis zu prüfen. 

 

Absatz 2 

Die Regelung zu Flusskläranlagen muss im Hinblick auf die Erlaubnisvorgaben, die mit der 
Neuregelung des § 57 Absatz 1 im Jahre 2009 in das Wasserhaushaltsgesetz aufgenommen 
worden sind, angepasst werden. Die Übergangsregelung des § 52 Absatz 3 LWG (alt) ist bis-
lang zeitlich nicht begrenzt. Dies ist mit Blick auf die Erreichung der gesetzlich vorgegebenen 
Bewirtschaftungsziele nachzuholen. Nach den derzeitigen Planungsständen könnte die Um-
stellung des Systems bis 2018 erfolgen. Unter Berücksichtigung nicht vorhersehbarer Verzö-
gerungen und im Hinblick auf die zweite Bewirtschaftungsplanung, die den Planungszeitraum 
bis Ende 2021 abdeckt, ist es geboten, eine entsprechende zeitliche Begrenzung vorzusehen. 
Die Abwassereinleitungen im Einzugsbereich der Flusskläranlage müssen spätestens bis zum 
Ende dieses Planungszeitraumes den gesetzlichen Anforderungen entsprechen. Die Sätze 2 
und 3 enthalten entsprechende Sicherstellungspflichten für die zuständige Behörden und den 
Abwasserbeseitigungspflichtigen. Satz 3 stellt wie bisher sicher, dass die Einleitung von ge-
fährlichen, prioritären oder prioritär gefährlichen Stoffe, die in der Flusskläranlage nicht gezielt 
nach dem Stand der Technik behandelt werden, nur erlaubt werden darf, wenn insoweit die 
Voraussetzungen des § 57 Absatz 1 WHG am Ort der Einleitung in das jeweilige Gewässer 
des Flusskläranlagensystems eingehalten werden. Das bedeutet, dass vor der Einleitung eine 
entsprechende Abwasserbehandlung für diese Stoffe erfolgen muss oder die Einleitung dieser 
Stoffe auf andere Weise vermieden werden muss.  

Die bisherige Regelung zur Vorlage eines Abwasserkatasters und eines Nachweises über die 
Einhaltung des maßgeblichen Stands der Technik (§ 52 Absatz 4 (alt)) ist entbehrlich gewor-
den, da im Zusammenhang mit der Umsetzung der der Richtlinie 2010/75/EU des Europäi-
schen Parlaments und des Rates vom 24. November 2010 über Industrieemissionen in der 
Industriekläranlagen-Zulassungs- und Überwachungsverordnung (IZÜV) vom 2. Mai 2013 
(BGBl. I S. 1011) entsprechende Vorgaben enthalten sind. Zudem kann die Wasserbehörde 
ohnehin ein Abwasserkataster nach § 101 WHG verlangen. 

 

 

Zu Unterabschnitt 2 (Gemeindliche und wasserverbandliche Abwasserbeseitigungspflicht, 
Übergang von Pflichten) 

Die Neuregelung des Wasserrechts vom 31. Juli 2009 hat mit § 56 WHG an dem Grundsatz 
der öffentlich-rechtlich organisierten Abwasserbeseitigung festgehalten. Allerdings bindet das 
WHG 2009 die Pflicht nicht mehr nur an „Körperschaften“ des öffentlichen Rechts, sondern 
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öffnet die Aufgaben auch für „juristische Personen“ des öffentlichen Rechts. Die Vorausset-
zungen, unter denen andere natürliche oder juristische Personen Aufgaben der Abwasserbe-
seitigung wahrnehmen können, überlässt der Bund wie bisher den Ländern.  

Da die Pflichtenzuweisungsregelung des § 53 aufgrund mehrerer Ergänzungen zum Teil un-
übersichtlich geworden ist, ist eine Neustrukturierung des Regelungsbereiches geboten. Im 
Unterabschnitt 2 werden insbesondere die Regelungen zusammengefasst, die die gemeindli-
che Abwasserbeseitigungspflicht, die Ausnahmen, den Übergang von Pflichten auf Andere 
sowie die gemeinschaftliche Pflichtenwahrnehmung betreffen.  

 

 

Zu § 46 (Pflicht und Umfang der gemeindlichen Abwasserbeseitigung) 

§ 46 führt weitgehend die bisherige Regelungen zu den Abwasserbeseitigungspflichten und -
pflichtigen fort (§ 53 Absatz 1 und 1e LWG (alt)) fort.  

 

Absatz 1 

Absatz 1 Satz 1 enthält den Grundsatz der gemeindlichen Abwasserbeseitigungspflicht sowie 
den Umfang dieser Pflicht.  

Gegenüber der bestehenden Regelung wird in Absatz 1 Satz 2 Nummer 2 klargestellt, dass 
sich die gemeindliche Pflicht zur Übernahme des Abwassers grundsätzlich auf das Einzel-
grundstück bezieht. Diese Klarstellung korrespondiert mit § 48, der die Überlassungspflicht für 
das auf einem Grundstück anfallenden Abwasser regelt. 

Die bisherige Regelung der Pflicht zur Überwachung der Abwasseranlagen in Außenbereich 
(§ 53 Absatz 1 Nummer 6 LWG (alt)) ist verzichtbar, da diese Überwachung von Abwasserbe-
handlungsanlagen Gegenstand der Gewässeraufsicht ist und damit der zuständigen Wasser-
behörde obliegt.  

Auch die Regelung, dass sich die Gemeinden zur Erfüllung ihrer Pflicht Dritter bedienen kön-
nen (§ 53 Absatz 1 Satz 3 LWG (alt)), wird nicht weitergeführt, da der Regelungsinhalt bereits 
in § 56 WHG enthalten ist. 

Als Folge der Ergänzung in Absatz 1 Satz 2 Nummer 2 wird mit Satz 3 festgelegt, dass die 
Gemeinden für die gemeinschaftlich genutzten privaten Abwasseranlagen sicherzustellen ha-
ben, dass diese Anlagen nach Maßgabe des § 60 Absatz 1 WHG betrieben werden. Unberührt 
bleibt von dieser Regelung, dass die Gemeinden in ihrer Satzung den Übergang zwischen 
privater und öffentlicher Abwasseranlage regeln können. Private Abwasseranlagen können 
nur welche sein, die Grundstücke einer begrenzten Anzahl von Eigentümern entwässern. Eine 
solche Sicherstellungspflicht ist geboten, da die Wasserbehörden in Bezug auf die Art der 
jeweiligen Grundstückserschließung (vgl. § 46 Absatz 1 Satz 2 Nummer 1) im Regelfall keine 
Entscheidungs- bzw. Beanstandungsmöglichkeit haben. Die Eigentümer der gemeinschaftlich 
genutzten Abwasseranlagen bilden zivilrechtlich eine Bruchteilsgemeinschaft. Die Erfahrung 
zeigt, dass in derartigen Fällen die Einhaltung der wasserrechtlichen Anforderungen gegen-
über der Bruchteilsgemeinschaft durch die Wasserbehörde nicht möglich ist. Wie dem weiten 
Umfang der gemeindlichen Abwasserbeseitigungspflicht nach § 46 zu entnehmen ist, obliegt 
der Gemeinde eine Gesamtverantwortung für den ordnungsgemäßen Betrieb aller Entwässe-
rungsanlagen im Gemeindegebiet. Als Bestandteil dieser umfassenden Pflicht ist der Sicher-
stellungsauftrag der Gemeinde zu sehen. Die Sicherstellungspflicht der Gemeinde ist nicht 
weiter konkretisiert, sondern überlässt die Ausgestaltung wiederum dem gemeindlichen 
Selbstverwaltungsrecht. Sollte sich die Gemeinde entscheiden, die gemeinschaftlich genutz-
ten privaten Abwasseranlagen selbst zu überwachen und im Schadensfall selbst zu sanieren, 
regelt § 55 Satz 2 Nummer 4, dass die hierfür entstandenen Kosten umlagefähig sind.  
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Absatz 2 entspricht unverändert der Regelung des § 53 Absatz 1e LWG (alt). Diese Regelung 
ist mit der letzten Änderung des LWG vom 3.5.2013 (GV. NRW S. 133) im Zusammenhang 
mit den Regelungen zur Dichtheitsprüfung privater Abwasserleitungen ins Gesetz aufgenom-
men worden.  

 

 

Zu § 47 (Abwasserbeseitigungskonzept) 

§ 47 enthält Regelungen zum Abwasserbeseitigungskonzept. Die Regelung in § 53 Absatz 1a 
LWG (alt) zum Abwasserbeseitigungskonzept hat sich in der Praxis bewährt. Das Konzept gibt 
zum einen den Gemeinden mittelfristig die gebotenen Planungs- und Investitionssicherheit für 
den Bereich Abwasserbeseitigung. Für die Wasserbehörden sind zum anderen die Aussagen 
im Konzeptes wichtige Grundlagen für die Erteilung von Wasserrechten und für den Prozess 
der Bewirtschaftungsplanung. Deshalb wird die Regelung dem Grunde nach fortgeführt; sie 
bedarf allerdings einiger Klarstellungen und einiger Ergänzungen. 

In Absatz 1 wird durch die Änderung klargestellt, dass sich das Abwasserbeseitigungskonzept 
insgesamt auf die Maßnahmen zur Erfüllung der gemeindlichen Pflichten bei der Abwasser-
beseitigung bezieht. Die Darstellung der baulichen Maßnahmen ist historisch ein Schwerpunkt 
und wird auch ein Schwerpunkt bleiben. Daneben hat sich das Abwasserbeseitigungskonzept 
auch mit nichtbaulichen Maßnahmen beschäftigt wie der Organisation der Abwasserbeseiti-
gungspflicht im Außenbereich.  

Außerdem wird wegen der neu im WHG aufgenommenen Abwasserbegriffsbestimmung (§ 54 
Absatz 1 WHG) klargestellt, dass das Abwasserbeseitigungskonzept sich inhaltlich zu beiden 
Abwasserarten (Schmutz- und Niederschlagswasser) verhalten muss. Das Konzept enthält 
eine Übersicht über den Stand der öffentlichen Abwasserbeseitigung, insbesondere hat es die 
Maßnahmen aufzuführen, die unter dem Gesichtspunkt der Bewirtschaftungsplanung und der 
damit verbundenen Aufstellung bzw. der Fortführung von Maßnahmenprogrammen von Be-
deutung sind. Mit den Festlegungen werden für die Gemeinden und für die Wasserwirtschaft 
die erforderlichen Verbindlichkeiten für zukünftige Maßnahmen der Abwasserbeseitigung und 
deren Finanzierung herbeigeführt. Die Bedeutung des Instruments ist durch das Urteil das 
Urteil des OVG Münster vom 12. März 2013 - 20 A 1564/10 - herausgestellt worden. 

Absatz 2 enthält die Voraussetzungen für eine Beanstandung des Konzeptes durch die zu-
ständige Wasserbehörde. Mit Blick auf die Erreichung der Bewirtschaftungsziele ist das Bean-
standungsrecht auf die Festlegung konkreter Maßnahmen erweitert worden. Die Regelung der 
Beanstandung erweitert nicht die materiellen Anforderungen an die Abwasserbeseitigung. Au-
ßerdem wird an die Klarstellung des Verhältnisses zu § 46 Absatz 1 (Erfüllung der gemeindli-
chen Pflichten bei der Abwasserbeseitigung) in Absatz 1 angeknüpft. Die Frist zur Prüfung 
wird von drei auf sechs Monate erhöht, um den zuständigen Behörden mehr Zeit für den Ab-
gleich mit den Aussagen in der Bewirtschaftungsplanung zu geben.  

In den Sätzen 3 und 4 wird dann der Fall geregelt, dass die Gemeinde Maßnahmen ihres 
Abwasserbeseitigungskonzeptes verschiebt oder gänzlich von ihnen absieht. Diesen Fall hat 
sie der zuständigen Behörde anzuzeigen, die dann wiederum die Beanstandungs- und Anord-
nungsmöglichkeiten nach Satz 1 hat. 

Mit Absatz 3 wird § 53 Absatz 1b LWG (alt) dem Grunde nach fortgeführt. Da das Abwasser-
beseitigungskonzept ohnehin Aussagen zur Art der Niederschlagswasserbeseitigung und zu 
den noch notwendigen Maßnahmen enthalten muss, entfällt die Soll-Vorgabe. Eine zukunfts-
orientierte Niederschlagswasserbeseitigung gebietet es zudem, dass in den Konzepten auch 
Aussagen zu den Klimafolgen und die zum Ausgleich der Wasserführung erforderlichen Maß-
nahmen getroffen werden.  
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Zu § 48 (Abwasserüberlassungspflicht) 

In § 48 wird die Regelung zur Abwasserüberlassungspflicht des § 53 Absatz 1c LWG (alt) 
übernommen. Die Überlassungspflicht ist durch die Änderung des Landeswassergesetzes 
vom 3. Mai 2005 (GV. NRW. 463) in das LWG aufgenommen worden. Sie ist dem Grunde 
nach fortzuführen, da sonst nach dem Urteil des OVG Münster vom 28. Januar 2003 (Az.: 15 
A 4751/01, NWVBl. 2003, S. 380ff.) Regelungslücken vorhanden wären und die Gemeinde 
den satzungsrechtlich geregelten Anschluss- und Benutzungszwang für die Beseitigung von 
Niederschlagswasser nicht durchsetzen könnte. Mit dem neu eingefügten Verweis auf die Re-
gelung des § 52 Absatz 1 wird klargestellt, dass auch im Falle der Übertragung der Aufgabe 
des § 46 Absatz 1 Nummer 2 auf ein gemeinsames Kommunalunternehmen die Überlassungs-
pflicht hierfür gilt. 

 

 

Zu § 49 (Ausnahmen von der Abwasserbeseitigungspflicht; Übergang auf Dritte) 

Absatz 1 

In Absatz 1 ist die bisherige Regelung des § 51 Absatz 2 LWG (alt) zu den Ausnahmen von 
der Abwasserbeseitigungspflicht übernommen worden. Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 betrifft das 
in landwirtschaftlichen Betrieben anfallende Abwasser. Die Privilegierung der landwirtschaftli-
chen Abwässer kann unverändert beibehalten werden, da die Verwertung dieser Abwässer 
unter fachgesetzliche Vorbehalte gestellt ist. Die Verwertung von häuslichen Abwässern ist 
wegen der Schadstoffgehalte und der hygienischen Belastungen ohnehin nur eingeschränkt 
möglich. Das BVerwG hat bereits in seinem Urteil vom 7. November 1990 - 8 C 71/88 festge-
stellt, dass das Aufbringen von ungeklärtem häuslichem Schmutzwasser, vermischt oder un-
vermischt mit Gülle, in der Regel keine "ordnungsgemäße Bodenbehandlung" darstellt. Aus 
diesem Grund ist auch die satzungsrechtliche Unberührtheitsklausel des § 51 Absatz 2 Satz 
2 LWG (alt) beizubehalten.  

Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 (§ 51 Absatz 2 Satz 1 Nummer 2 LWG (alt)) betrifft das zur Gewin-
nung von Wärme genutzte Wasser. Da durch diese Nutzung ein Vorgang der Abwasserbesei-
tigung entsteht, wäre gemäß § 46 eigentlich die Gemeinde abwasserbeseitigungspflichtig. Da 
diese Nutzungen von Wasser grundstücksbezogen sind, ist es weiterhin gerechtfertigt, diese 
Sachverhalte generell von der gemeindlichen Abwasserbeseitigungspflicht auszunehmen.  

 

Absatz 2  

Absatz 2 übernimmt die Regelung des § 53 Absatz 2 LWG (alt). Es wird lediglich der Begriff 
der Indirekteinleitung an die Begrifflichkeiten des § 58 WHG angepasst (Einleiten von Abwas-
ser in öffentliche Abwasseranlagen). Nicht von Absatz 2 erfasst sind die Einleitungen von Ab-
wasser in private Anlagen, da die Gemeinde keine innerbetrieblichen Beseitigungspflichten 
hat.  

 

Absatz 3 

Mit Absatz 3 wird § 53 Absatz 3 LWG (alt) übernommen. Die Regelung betrifft die Abwasser-
beseitigung des Niederschlagswassers außerhalb im Zusammenhang bebauter Ortsteile. 
Hierfür ist nach Satz 1 der Träger der Straßenbaulast verantwortlich.  

Satz 2 regelt ein Niederschlagswasserbeseitigungskonzept für die Bundes- und Landesstra-
ßen im Außenbereich. Auch Niederschlagswasser von Verkehrsflächen kann oberirdische Ge-
wässer erheblich belasten. Für den Innenbereich sind in den meisten Fällen aufgrund gesetz-
lich verankerter Instrumentarien (Abwasserbeseitigungskonzept) trägerbezogene Maßnah-
menpläne und Prioritätenlisten der Kommunen vorhanden oder werden erstellt. Sie sind die 
Basis für die konkrete Umsetzung der Einzelmaßnahmen im Vollzug. Für den Außenbereich 
gilt dies bisher nicht.  Im Rahmen eines Pilotvorhabens wurden bzw. werden exemplarisch für 
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eine Regionalniederlassung des Landesbetriebs Straßenbau NRW eine Bestandsaufnahme 
sowie Prioritätenliste der Maßnahmen zur Straßenentwässerung erarbeitet. Im Maßnahmen-
programm 2015 ist verankert (Kapitel 2.5), dass auf der Grundlage der Erkenntnisse des Pi-
lotprojektes  - wie bei dem Abwasserbeseitigungskonzept der Kommunen - ein Niederschlags-
wasserbeseitigungskonzept für Maßnahmen der Entwässerung von außerörtlichen Straßen 
erarbeitet werden soll.  

Ist diesem sollen die im Maßnahmenprogramm aufgeführten Programmmaßnahmen über-
prüft, konkretisiert und landesweit priorisiert werden. Es bildet dann die Basis für die konkrete 
Umsetzung der Einzelmaßnahmen im Vollzug. 

Dieses Niederschlagswasserbeseitigungskonzept aus dem Bewirtschaftungsplan wird im Satz 
2 gesetzlich verankert. Es entfaltet die gleichen Wirkungen wie ein Abwasserbeseitigungskon-
zept einer Kommune, bindet also die für die Zulassungen und Gewässeraufsicht zuständigen 
Behörden.  

Ein solches konzeptionelles Vorgehen ist bei den Bundesfernstraßen und Landesstraßen im 
Außenbereich wegen der großen Anzahl der Einleitungen von Straßenniederschlagswasser in 
Gewässer erforderlich. Dazu kommt, dass wegen der zentralen Abwicklung von Sanierungs-
maßnahmen aus dem Bundeshaushalt oder Landeshaushalt eine landesweite Priorisierung 
vorzunehmen ist. Die Anzahl der Einleitungen durch kommunalen Straßenbaulastträger ist be-
zogen auf ihren jeweiligen Zuständigkeitsbereich hingegen zu gering, dass eine Priorisierung 
durch ein Konzept erforderlich ist. 

 

Absatz 4 

Absatz 4 regelt den Pflichtenübergang im Bereich der Niederschlagswasserbeseitigung. Die 
Regelung des Pflichtenübergangs, die bislang in § 53 Absatz 3a LWG (alt) geregelt ist, bleibt 
in der Grundstruktur erhalten, da sie angesichts des Grundsatzgebotes der ortsnahen Nieder-
schlagswasserbeseitigung (§ 55 Absatz 2 WHG) und § 51a LWG (alt) von großer praktischer 
Bedeutung ist. Im Rahmen der praktischen Anwendung ist jedoch deutlich geworden, dass 
einige Klarstellungen geboten sind.  

So ist zunächst in Satz 1 zur Klarstellung zu ergänzen, dass ein Übergang der Pflicht auch für 
einen bestimmten Teil des auf dem Grundstück anfallenden Niederschlagswassers möglich 
ist. Dies kann z. B. bei Hanglagen der Fall sein. Ferner ist klarzustellen, dass ein Pflichten-
übergang (ganz oder teilweise) grundsätzlich nur erfolgen kann, wenn der Nutzungsberech-
tigte die Niederschlagswasserbeseitigung auch selbst realisieren kann. Dies wird nunmehr 
durch die Einfügung der Worte „durch den Nutzungsberechtigten selbst“ verdeutlicht. Soll eine 
gemeinsame Beseitigung des Niederschlagswassers durch mehrere Nutzungsberechtigte er-
folgen, muss der Pflichtenübergang nach Maßgabe des § 50 geregelt sein.  

Zudem wird der bislang in Absatz 3a Satz 2 verwendete Begriff „verzichten“ durch „freistellen“ 
ersetzt. Teilweise wird aus dem bestehenden Wortlaut die Schlussfolgerung gezogen, dass 
mit einen Verzicht der Gemeinde z. B. in Bestandslagen kein Pflichtenübergang einhergehen 
kann. Dies entspricht nicht der gesetzlichen Zielsetzung, eine klare Trennung der jeweiligen 
Pflichtenträger (gemeindlich bzw. privat) zu erreichen.  

Außerdem wird ein neuer Satz 2 eingefügt: Wenn seit der landesrechtlichen Regelung der 
dezentralen Niederschlagwasserbeseitigung, also dem 1.1.1996, eine Gemeinde ihren An-
schluss- und Benutzungszwang nicht geltend gemacht hat, gilt die Freistellung als erteilt. In 
diesen Fällen ist davon auszugehen, dass gemeindliche Belange wie die Finanzierung der 
Infrastruktur keinen Anschluss erfordern. Die wasserwirtschaftliche Prüfung, ob die Beseiti-
gung allgemeinwohlverträglich ist, muss nach Satz 1 zusätzlich durchgeführt werden.  
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Absatz 5 

Absatz 5 der Neuregelung entspricht unverändert der Regelung des § 53 Absatz 4 LWG (alt). 
Hier werden die Voraussetzungen des Pflichtenübergangs von der Gemeinde auf den Nut-
zungsberechtigten eines Grundstückes geregelt, das außerhalb im Zusammenhang bebauter 
Ortsteile liegt. 

 

Absatz 6  

Absatz 6 (§ 53 Absatz 5 LWG (alt)) regelt den Fall, dass die Abwasserbeseitigungspflicht für 
das Abwasser aus einem gewerblichen Betrieb auf Antrag der Gemeinde oder auf Antrag des 
Betriebes unter bestimmten Voraussetzungen widerruflich auf den Gewebebetrieb übertragen 
werden kann. Diese Regelung hat sich bewährt und ist daher dem Grund nach beizubehalten. 
Sie wird aber in der Weise vereinfacht, dass Satz 1 und 2 der bestehenden Fassung zusam-
mengefasst werden.  

 

 

Zu § 50 (Gemeinsame Abwasserbeseitigungspflicht) 

§ 50 regelt die Fälle der gemeinsamen Durchführung Abwasserbeseitigungspflicht und ent-
spricht weitestgehend der Regelung des § 53 Absatz 6 LWG (alt). Die Regelung hat sich 
grundsätzlich bewährt. Sie bietet die Möglichkeit, dass Gemeinden untereinander oder auch 
Gemeinden und abwasserbeseitigungspflichtige Dritte sowie abwasserbeseitigungspflichtige 
Dritte untereinander sich zur gemeinsamen Durchführung von Aufgaben der Abwasserbesei-
tigung zusammenschließen. In Satz 2 wird zur Klarstellung eine Anordnungskompetenz zu-
gunsten der zuständigen Behörde aufgenommen. Im Hinblick auf die ordnungsrechtliche Zu-
ordnung der jeweiligen Abwasserbeseitigungspflicht und im Hinblick auf die Erteilung von 
Wasserrechten wird ergänzend in Satz 4 geregelt, dass in dem Antrag die Bereiche der Ab-
wasserbeseitigung zu bezeichnen sind, die gemeinsam durchgeführt werden sollen.  

 

 

Zu § 51 (Übergangsregelung) 

Mit § 51 wird die Übergangsregelung des § 53a LWG (alt) bei redaktioneller Anpassung fort-
geführt. Obwohl die Gemeinden seit der Einführung der Übergangsregelung im Jahr 1983 
große Fortschritte bei der Erschließung von Grundstücken im Außenbereich und unbeplanten 
Innenbereich gemacht haben, gibt es weiterhin Erschließungsdefizite. Die Weiterführung der 
Regelung ist daher geboten.  

 

 

Zu § 52 (Übergang gemeindlicher Pflichten auf juristische Personen und Körperschaften des 
öffentlichen Rechts) 

Das WHG hat mit der Regelung des § 56 den Ländern die Möglichkeit eröffnet, Aufgaben der 
Abwasserbeseitigung nicht nur – wie früher – Körperschaften des öffentlichen Rechts zu über-
tragen, sondern auch juristischen Personen des öffentlichen Rechts. Damit ist die Übertragung 
von Pflichten auch auf Anstalten des öffentlichen Rechts eröffnet worden. Aus systematischen 
Gründen werden die Regelungen, die den Übergang von Abwasserbeseitigungspflichten auf 
juristische Personen des öffentlichen Rechts betreffen, in eine eigenständige Vorschrift aufge-
nommen. Die Regelung des § 53b LWG (alt), die den Gemeinden bereits die Möglichkeit er-
öffnet hatte, bestimmte Aufgaben der Abwasserbeseitigung auf eine von ihr gegründete An-
stalt des Öffentlichen Rechts zu übertragen, wird in § 52 integriert.  
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In Satz 1 wird zunächst die Regelung des § 53b LWG (alt) inhaltlich fortgeführt. Sie regelt den 
Fall, das eine Gemeinde eine eigene Anstalt des öffentlichen Rechts (AöR) nach Maßgabe 
des § 114a der Gemeindeordnung errichtet und auf sie bestimmte Aufgaben der Abwasserbe-
seitigung überträgt. Durch den Verweis auf § 46 Absatz 1 Nummer 1 bis 5 wird klargestellt, 
welche Aufgaben Gegenstand der Übertragung sein können und welche Aufgaben nicht über-
tragen werden können. Wie bisher kann die Pflicht zur Aufstellung und Fortschreibung des 
Abwasserbeseitigungskonzeptes nicht auf die AöR übergehen, da mit diesem Instrument do-
kumentiert wird, wie die umfassende Aufgabe der Abwasserbeseitigung im gesamten Gemein-
degebiet gewährleistet werden soll. Diese Gewährleistung kann nur die Gemeinde als Ge-
bietskörperschaft im Rahmen ihres Selbstverwaltungsrechts sicherstellen. Die Anzeige gegen-
über der zuständigen Wasserbehörde ist als formale Voraussetzung für den Pflichtenübergang 
beizubehalten. Die Unberührtheitsklausel des § 53b Satz 4 LWG (alt) wird als Satz 3 weiter-
geführt.  

Mit Satz 43 wird auch die Möglichkeit eröffnet, nach den §§ 27 und 28 GKG eine interkommu-
nale Anstalt des öffentlichen Rechts (gemeinsames Kommunalunternehmen) zu errichten und 
dieser bestimmte Aufgaben der Abwasserbeseitigung zu übertragen. Diese Möglichkeit sollen 
nur benachbarte Gemeinden erhalten, da nur zwischen diesen unter dem Aspekt der wasser-
wirtschaftlichen Funktionalität, des Ortsbezuges und der Bewirtschaftung der Gewässer eine 
sinnvolle Kooperation bei der Aufgabe der Abwasserbeseitigung möglich ist. Wie bei der Re-
gelung des § 50, der den Zusammenschluss von Aufgaben der Abwasserbeseitigung allge-
mein ermöglicht, unterliegt auch die Aufgabenübertragung auf eine interkommunale Anstalt 
des öffentlichen Rechts einem wasserrechtlichen Genehmigungsvorbehalt. Die Pflicht zur Auf-
stellung und Fortschreibung des Abwasserbeseitigungskonzeptes kann ebenfalls aus den Er-
wägungen zu Satz 1 nicht auf das Gemeinschaftsunternehmen  übergehen.  

Da die Gesamtaufgabe der gemeindlichen Abwasserbeseitigung verschiedene Bereiche er-
fasst, ist nach Satz 7 bei der Übertragung die Aufgabe genau zu bezeichnen. Hiermit wird, wie 
auch Satz 7 zum Ausdruck bringt, eine eindeutige ordnungsrechtliche Zuordnung von Verant-
wortung möglich.  

 

 

Zu § 53 (Abwasserbeseitigungspflicht im Gebiet von Abwasserverbänden) 

Mit § 53 wird die Regelung des § 54 LWG (alt) bei redaktioneller Anpassung der gesetzlichen 
Verweise fortgeführt.  

Ein Änderungsbedarf ist aus der Sicht des Vollzuges nicht geboten. Über den Verweis auf § 
47 Absatz 1 Satz 2 und 5 und Absatz 2 wird lediglich sichergestellt, dass die für die gemeind-
lichen Abwasserbeseitigungskonzepte geregelten Vorgaben auch für die verbandlichen Kon-
zepte gelten. Es wird in Absatz 3 Satz 4 neu die Möglichkeit geregelt, in Einzelfällen bei einer 
Kommune im Gebiet eines Abwasserverbandes eine Aktualisierung ihres Abwasserbeseiti-
gungskonzepts zu fordern, sofern dies für die Abstimmungen des verbandlichen mit dem kom-
munalen Konzepts erforderlich ist. Da die Konzepte Maßnahmen zur Erfüllung zwar verschie-
dener, aber sachlich zusammenhängender Pflichten beinhaltet, kann das im Einzelfall notwen-
dig sein.  

 

 

Zu Unterabschnitt 3 (Umlage von Kosten, Ausgleichszahlungen) 

Im Unterabschnitt 3 sind die wasserrechtlichen Sonderregelungen für die Umlage von Kosten 
und für Ausgleichszahlungen festgelegt. 
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Zu § 54 (Umlage von Kosten der Abwasser- und Fremdwasserbeseitigung) 

Mit § 54 wird die Regelung des § 53c LWG (alt) dem Grund nach fortgeführt, denn sie eröffnet 
den Gemeinden die Möglichkeit, die Kosten für bestimmte, im Zusammenhang mit der ge-
meindlichen Abwasserbeseitigungspflicht stehende Maßnahmen umzulegen. Die Regelung ist 
mit den gebotenen Änderungen bei den Verweisungsregelungen grundsätzlich beizubehalten, 
da mit ihr Interessen der Bürger sowie die Erreichung von Gewässerschutzzielen unterstützt 
werden. Sie soll die gebotene Rechtsklarheit bei der Refinanzierung von Aufgaben mit Ge-
meinwohlbezug sicherstellen. 

Mit den Änderungen in Satz 2 Nummer 2 wird deutlicher herausgestellt, dass die in Nummer 
2 angeführten Maßnahmen zur Ableitung oder Behandlung von Grund- und Drainagewasser 
den Zweck haben, den ordnungsgemäßen Betrieb der öffentlichen Abwasseranlagen sicher-
zustellen.  

In Nummer 4 wird ergänzend geregelt, dass auch die Kosten für die Sicherstellung des ord-
nungsgemäßen Betriebes gemäß § 46 Absatz 1 Satz 3 für gemeinschaftlich genutzte Abwas-
seranlagen zu den ansatzfähigen Kosten gehören.  

Neu angefügt wird Nummer 5. Mit dieser Regelung wird festgelegt, dass der kostenmäßige 
Anteil einer Niederschlagswassermaßnahme zu den ansatzfähigen Kosten im Sinne der Re-
gelung gehört, wenn die Rückhaltemaßnahme im Einzelfall nicht vor der Einleitung in das Ge-
wässer, sondern im Gewässer zusammen mit einer Unterhaltungs- bzw. Ausbaumaßnahme 
durchgeführt wird. Über das Kriterium des räumlichen und funktionalen Zusammenhangs wird 
sichergestellt, dass die Rückhaltemaßnahme im Gewässer einen begründbaren Bezug zur 
Einleitung des Niederschlagswassers haben muss. 

Nummer 6 führt die bewährte Regelung des § 89 Absatz 3 Satz 2 LWG (alt) fort.  

Die ebenfalls neu angefügte Nummer 7 beinhaltet eine Umlagemöglichkeit für Maßnahmen 
zur Aufrechterhaltung der Funktionstüchtigkeit der öffentlichen Abwasseranlagen  zum Schutz 
von Baugebieten vor Überflutung und Verschlammung, die durch sog. urbane Sturzfluten (Ka-
tastrophenregen) verursacht werden können. Insoweit knüpft die Neuregelung an das Klima-
schutzG Nordrhein-Westfalen (Klimaschutzgesetz NRW) vom 29. Januar 2013 (GV.NRW S. 
33) an, indem die Finanzierung von Klimaanpassungsmaßnahmen im wasserwirtschaftlichen 
Bereich im Landeswassergesetz gesetzlich flankiert wird. 

 

Satz 3 wird unverändert fortgeführt. Den Gemeinden soll es nach wie vor, wie schon in zahl-
reichen Gemeinden erfolgreich umgesetzt,  möglich sein, die Regenwassernutzung, Dachbe-
grünung und die Entsiegelung von Flächen bei der Gestaltung ihrer Gebührensatzung gebüh-
renmindernd zu berücksichtigen (gesplitterter Gebührenmaßstab für Schmutz- und Nieder-
schlagswasser). 

 

Zu § 55 (Beitrag an den Kosten der Wasserdienstleistung Abwasserbeseitigung) 

Die Regelung des § 55 LWG (alt) ist im Hinblick auf die Regelungen der EU-Wasserrahmen-
richtlinie (WRRL) unzureichend und daher anzupassen. Nach Artikel 9 Absatz 2 WRRL ist 
dafür zu sorgen, dass die verschiedenen Wassernutzungen unter Berücksichtigung des Ver-
ursacherprinzips einen angemessenen Beitrag zur Deckung der Kosten der Wasserdienstleis-
tungen zu leisten haben. Der Aufwand für die Abwasserbeseitigung kann sich unter zwei Ge-
sichtspunkten erhöhen. Zum einen erfordert die Nutzung des Gewässers für die Wasserver-
sorgung weitergehende Anforderungen an die Abwasserbeseitigung. Diesen Fall deckt die 
erste Alternative in Satz 1 ab. Zum anderen kann der Ausbauzustand des Gewässers, in der 
Regel ein Stau, der wegen einer oder mehrerer Nutzungen zugelassen worden ist und be-
stimmten Nutzungen dient, einen erhöhten Aufwand bei der Abwasserbeseitigung bedeuten. 
Z. B. kann wegen des Staus die Einleitung nur an bestimmten Stellen erfolgen und deshalb 
weitergehende Anforderungen an die Abwasserbeseitigung geboten sein. 
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Zu Unterabschnitt 4 (Anforderungen an Abwasseranlagen, Einleitungen und Selbstüberwa-
chung) 

Unterschnitt 4 enthält mit den Regelungen der §§ 56 bis 60 die Regelungen über den Bau und 
Betrieb von Abwasseranlagen, ergänzende Regelungen über Anzeigen- und Zulassungsvor-
behalte, ergänzenden Regelungen für Einleitungen in öffentliche und private Abwasseranla-
gen und Vorgaben für die Selbstüberwachung von Einleitungen und Anlagen.  

 

 

Zu § 56 (Bau und Betrieb von Abwasseranlagen) 

Absatz 1 

Mit Absatz 1 wird die bislang in § 57 Absatz 1 LWG (alt) vorhandene Möglichkeit zur Einführung 
von Regeln der Technik, insbesondere von technischen Bestimmungen für den Bau, den Be-
trieb und die Unterhaltung von Abwasseranlagen dem Grund nach beibehalten. § 60 Absatz 1 
WHG regelt nur sehr allgemein die Anforderungen an die Errichtung, den Betrieb und die Un-
terhaltung von Abwasseranlagen. Die Beibehaltung der Regelung dient dazu, die sehr abs-
trakten bundesgesetzlichen Anforderungen zu konkretisieren. Allerdings steht diese Möglich-
keit unter dem Vorbehalt, dass durch Bundesrecht selbst keine konkretisierenden Regelungen 
durch Rechtsverordnung nach Maßgabe des § 23 Absatz 1 Nummer 5 WHG getroffen worden 
sind. In diesem Fall würde die Sperrwirkung des Art. 72 Absatz 3 Nummer 5 GG greifen, die 
es den Ländern verbietet, von stoff- bzw. anlagenbezogenen Anforderungen abweichende Re-
gelungen zu treffen. Die Soweit-Regelung stellt dies klar. Ergänzend wird durch Absatz 1 Satz 
2 klargestellt, dass zur Unterhaltung der Abwasseranlagen auch die Erhaltung der Bausub-
stanz gehört. Die Regelung des § 57 Absatz 2 LWG (alt) wird landesgesetzlich nicht fortge-
führt, da § 60 Absatz 2 WHG bereits das Anpassungsgebot für vorhandene Abwasseranlagen 
enthält.  

 

Absatz 2 

Absatz 2 übernimmt einen Teil der Regelungen des § 57 Absatz 3 LWG (alt). Damit werden 
zum einen die abstrakten Betreiberpflichten des § 60 WHG i. V. m. Absatz 1 konkretisiert; zum 
anderen werden die auf sog. Betriebsstörungen ausgerichteten Regelungen beibehalten, da 
damit insbesondere ein ordnungsgemäßer Betrieb der Anlagen sichergestellt und im Falle ei-
ner Betriebsstörung das Verhalten gegenüber der zuständigen Behörde festlegt wird. Die Be-
schreibung der Pflichten in Satz 1 und 2 wird auf Mischwasserabschläge erweitert.  

 

 

Zu § 57 (Anzeige und Genehmigung von Abwasseranlagen) 

§ 58 LWG (alt) regelt die Anzeige und Genehmigung von Abwasseranlagen. Da § 60 Absatz 
3 WHG nunmehr bundesrechtlich für zwei Arten von Abwasserbehandlungsanlagen einen Ge-
nehmigungsvorbehalt vorsieht, können die Länder wegen der Sperrwirkung des Art. 72 Absatz 
3 Nummer 5 GG, die sich auch auf den Zulassungsvorbehalt für eine Anlage bezieht, insoweit 
keine Regelungen mehr treffen. Allerdings können nach § 60 Absatz 7 WHG die Länder regeln, 
dass die Errichtung, der Betrieb und die wesentliche Änderung von Abwasseranlagen, die 
nicht unter § 60 Absatz 3 WHG fallen, einer Anzeige oder Genehmigung bedürfen. § 58 LWG 
(alt) ist daher angepasst fort zu führen.  

 

Absatz 1  

Mit Absatz 1 wird die Regelung des bisherigen § 58 Absatz 1 LWG (alt) bei Anpassung der 
Verweisungsregelungen und redaktionellen Änderungen fortgeführt. Die Instrumente der An-
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zeige der Kanalisationsnetzplanung, der Aufstellung eines Bestandplanes über die Abwasser-
anlagen sowie über den Betrieb haben sich grundsätzlich bewährt. Die Beanstandungsmög-
lichkeit der zuständigen Behörde hat sich ebenfalls bewährt und bleibt erhalten. Die Frist für 
die Beanstandung wird wie beim Abwasserbeseitigungskonzept auf sechs Monate festgelegt. 
Da die Anzeigepflicht sich auch auf bestimmte private, gewerbliche oder diesen vergleichbare 
Kanalisationsnetze bezieht, sind in Satz 3 die Wörter „die Gemeinde“ durch „der Anzeigende“ 
zu ersetzen. 

Es sollen auch wesentliche Änderungen der Planung zur Erstellung angezeigt werden. Auch 
diese können von wesentlicher Bedeutung für das Gewässer sein.  

 

Absatz 2 

Absatz 2 ist an die Neuregelung des § 60 Absatz 3 WHG anzupassen. Die bundesrechtliche 
Regelung beschränkt die Genehmigungspflicht allerdings nur auf die Abwasserbehandlungs-
anlagen, für die nach dem UVPG zwingend eine UVP durchzuführen ist, und auf sog. eigen-
ständige Abwasserbehandlungsanlagen, die Abwasser behandeln, das aus Anlagen nach § 3 
der 4. BImSchV stammt und nicht von der Richtlinie über die Behandlung von kommunalen 
Abwasser erfasst ist. Da das WHG vor 2009 keine Genehmigungspflichten geregelt hatte, ist 
der Anwendungsbereich des bestehenden § 58 Absatz 2 zu weit und muss insoweit einge-
schränkt werden. Mit der Änderung des Absatzes 2 erfolgt die gebotene Anpassung an das 
WHG 2009. Im neuen Satz 7 wird die im geltenden LWG in § 58 Absatz 2 Satz 5 Nummer 1 
enthaltene Ermächtigungsgrundlage für die Rechtsverordnung über die Freistellung von Ab-
wasserbehandlungsanlagen von der Genehmigungspflicht vom 20. Februar 1992 deutlicher 
gemacht. Die Sätze 2 bis 4 der bestehenden Regelung werden fortgeführt. Die Regelung be-
wegt sich im Rahmen der Öffnungsklausel des § 60 Absatz 7 WHG.  

 

Absatz 3  

Der bisherige § 58 Absatz 3 LWG (alt) ist an die Regelung des § 60 Absatz 3 WHG anzupas-
sen. Wie in § 60 Absatz 3 Satz 3 WHG ist auch für die landesrechtlichen Genehmigungsvor-
behalte die entsprechende Anwendung von § 13 Absatz 1 und § 16 Absatz 1 und 3 WHG 
vorgesehen. Damit ist klargestellt, dass auch bei diesen Anlagen nachträgliche Inhalts- und 
Nebenbestimmen zulässig sind und privatrechtliche Abwehransprüche ausgeschlossen sein 
können. Durch die entsprechende Anwendung des § 17 WHG wird zudem die Zulassung des 
vorzeitigen Baubeginns für die vom Landesrecht erfassten Anlagen eröffnet. § 58 Absatz 3 
Satz 2 LWG (alt) betrifft eine spezielle Regelung für das Indirekteinleiten von Abwasser. Sie 
ist an dieser Stelle nicht fortzuführen, die Thematik wird bei den Regelungen über die Einlei-
tungen in Abwasseranlagen geregelt.  

§ 58 Absatz 4 und 5 LWG (alt) betrifft Nachweise zur Einhaltung baurechtlicher Anforderungen, 
die das WHG nicht konkret regelt, und zur Konzentrationsregelung. Diese Regelungen werden 
in §§ 109, 110 in allgemeiner Form fortgeführt.  

 

 

Zu § 58 (Einleiten von Abwasser in öffentliche und private Abwasseranlagen) 

Die bestehenden Regelungen der §§ 59 und 59a LWG sind zuletzt im Rahmen der Vorschalt-
gesetzgebung durch Artikel 2 des Gesetzes vom 16. März 2010 (GV. NRW. 2010 S. 185) 
geändert worden. Im Rahmen der mit der Neuregelung des LWG verbundenen Evaluierung 
des hiesigen Normenbestandes ist festgestellt worden, dass diese Regelungen in Teilen ver-
zichtbar sind und neue Regelungen mit Blick auf die stoffliche Relevanz von Indirekteinleitun-
gen geboten sind. Die landesrechtlich geboten Regelungen für Einleitungen in öffentliche und 
private Abwasseranlagen sind in § 58 zusammengefasst. Die bundesrechtliche Genehmi-
gungspflicht für das Einleiten von Abwasser in öffentliche und private Abwasseranlagen ist 
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daran geknüpft, das die Indirekteinleitung einem Herkunftsbereich, der in der Abwasserver-
ordnung geregelt ist, unterliegt und in diesem Herkunftsbereich entweder Anforderungen für 
den Ort des Anfalls des Abwassers oder vor seiner Vermischung festgelegt sind. Nach § 58 
Absatz 1 Satz 3 WHG können die Länder über das Bundesrecht hinausgehende Genehmi-
gungserfordernisse vorsehen. Hiervon wird mit den Absätzen 1 und 2 Gebrauch gemacht.  

 

Absatz 1 

Mit Absatz 1 wird die bisherige Anzeigepflicht für das Indirekteinleiten von Stoffen, die kein 
Abwasser sind (§§ 59 Absatz 4 und 59a Absatz 3 LWG (alt)), in eine Genehmigungspflicht 
überführt. Flüssige Stoffe, die kein Abwasser sind, unterliegen im Allgemeinen dem Abfallre-
gime. Grundsätzlich dürfen Abfälle auch in flüssiger Form nicht in Abwasseranlagen eingeleitet 
werden, da diese Anlagen nur für Zwecke der Abwasserbeseitigung gewidmet und auch zu-
gelassen sind. Da flüssige Abfälle Stoffe enthalten können, die den ordnungsgemäßen Betrieb 
von Abwasseranlagen beeinträchtigen und zu schädlichen Gewässerveränderungen führen 
können, bedarf es für diese Einleitungen einer behördlichen Vorkontrolle in Gestalt einer Ge-
nehmigung. Nur auf diese Weise kann die Einhaltung der in § 55 Absatz 3 WHG genannten 
Anforderungen und insbesondere der für die Direkteinleitung maßgeblichen Einleitungsanfor-
derungen des § 57 WHG geprüft werden. Letzteres betrifft namentlich die Auswirkungen auf 
den ökologischen und chemischen Zustand des maßgeblichen Wasserkörpers. Mit der Zulas-
sung ist der Betreiber der Abwasseranlage nicht verpflichtet, den Stoff anzunehmen. Dieses 
Verhältnis muss zusätzlich geklärt werden.  

 

Absatz 2 

Die Verordnungsermächtigung des § 59 Absatz 2 LWG (alt) wird aufgegeben. Dafür werden 
mit Absatz 2 die zuständigen Behörden ermächtigt, über die durch das Bundesrecht geregel-
ten Genehmigungspflichten hinaus einem Indirekteinleiter aufzugeben, einen Antrag auf Ge-
nehmigung der Einleitung von Abwasser in eine öffentliche oder private Abwasseranlage vor-
zulegen. Diese behördliche Ermächtigung zur Feststellung einer Genehmigungspflicht dient 
dazu, Stoffeinträge, die nachteilige Auswirkungen auf die Gewässereigenschaften und damit 
auf den Zustand des jeweiligen Gewässers haben können, auch in den von §§ 58 und 59 WHG 
nicht erfassten Fällen in einem wasserrechtlichen Verfahren zu regeln. Gegenüber einer Ver-
ordnungsregelung hat dies den Vorteil, dass die Genehmigungspflicht sich an konkreten was-
serwirtschaftlichen Randbedingungen und den Belangen des Indirekteinleiters ausrichten 
kann. Das gemeindliche Satzungsrecht kann hierfür nicht genutzt werden, da dieses Rechts-
regime nicht die Aufgabe hat, das Erreichen materieller Bewirtschaftungsziele sicherzustellen.  

 

Absatz 3  

Mit Absatz 3 wird § 59a Absatz 2 LWG (alt) übernommen. Dabei wird der Begriff privates 
Kanalisationsnetz ersetzt durch den im § 59 WHG verwendeten Begriff private Abwasseran-
lage.  

 

Absatz 4 

Absatz 4 übernimmt die Regelung des bestehenden Absatzes 3, da das Verzeichnis wichtige 
Informationen zur Bewirtschaftung der Gewässer enthalten kann.  

Nicht übernommen wird die bisherige Regelung des § 59 Absatz 1 LWG (alt), da es für die 
Prüfung von Anträgen eine allgemeine Sachverständigenregelung in § 109 auch für andere 
Verfahren gibt.  
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Zu § 59 (Selbstüberwachung von Abwassereinleitungen und Abwasseranlagen) 

Mit § 61 WHG ist eine bundesgesetzliche Grundsatzregelung zur Selbstüberwachung von Ab-
wasseranlagen und von Abwassereinleitungen (einschließlich Indirekteinleitungen) eingeführt 
worden. Der Bund hat sich durch sehr weitgehende Ermächtigungen vorbehalten, die jeweili-
gen Selbstüberwachungspflichten durch Verordnung näher auszugestalten. Ob, wann und mit 
welchem Inhalt es hierzu Verordnungsregelungen geben wird, ist derzeit nicht absehbar. So-
lange und soweit der Bund von seiner Gesetzgebungszuständigkeit nicht Gebrauch gemacht 
hat, können die Länder gemäß Art. 72 Absatz 1 GG Regelungen zur weiteren Konkretisierung 
der abstrakten gesetzlichen Regelungen treffen. Für den wasserbehördlichen Vollzug sind 
konkretisierende Regelungen sogar geboten. 

Die Selbstüberwachung für Abwassereinleitungen in Gewässer und Abwasseranlagen ist lan-
desrechtlich in drei Vorschriften geregelt, und zwar in § 60 LWG (alt) für Einleitungen von 
Abwasser in Gewässer, in § 60a LWG (alt) die Einleitung von Abwasser in Abwasseranlagen 
und in § 61 LWG (alt) für Abwasseranlagen. Auf der Grundlage dieser landesrechtlichen Re-
gelungen sind die SüwV-Kom, die für Abwasserbehandlungsanlagen sowie deren Einleitun-
gen in Gewässer mit einer Ausbaugröße von mehr als 50 Einwohnerwerten gilt, und die 
SüwVO-Abw, die für öffentliche Kanalisationsnetze und private Abwasserleitungen gilt, erlas-
sen worden. Im Bundesgesetz sind in §§ 60 und 61 WHG weder konkrete Vorgaben hinsicht-
lich Art und Umfang der Selbstüberwachung enthalten, noch sind entsprechende bundesrecht-
liche Verordnungen erlassen worden oder zu erwarten. Daher sollen die in §§ 60 bis 61 LWG 
(alt) vorhandenen Verordnungsermächtigungen fortgeführt werden, damit die Landesverord-
nungen als konkretisierende Regelungen weiterhin Bestand haben können. Die weitergehen-
den Regelungen werden zum Teil fortgeführt. Die drei Regelungen werden in einer Vorschrift 
zusammengefasst. 

 

Absatz 1 

§ 60 Absatz 1 enthält die bestehenden Verordnungsermächtigungen für Einleitungen von Ab-
wasser in ein Gewässer (§ 60 Absatz 2 LWG (alt)). Die bestehende Regelung in § 60 Absatz 
1 Satz 1 LWG (alt) kann im Hinblick auf § 61 Absatz 1 WHG entfallen. Entfallen kann auch die 
Verordnungsermächtigung des § 60 Absatz 1 Satz 2 LWG (alt), da die Frage, ob Gruppen von 
Einleitern von der Selbstüberwachung befreit werden sollen, bundesrechtlich zu regeln wäre. 
Ferner kann § 60 Absatz 3 LWG (alt) entfallen, da es in der SüwV-Kom eine vergleichbare 
Regelung gibt. 

 

Absatz 2 

Mit Absatz 2 wird bei Anpassung der Verweisungsregelungen § 60a LWG (alt) übernommen. 
Die Fortführung § 60a LWG (alt) ist für die Vollzugspraxis eine wichtige Regelung. Die Rege-
lung gilt auch für den Fall, dass nach § 59 Absatz 2 die Wasserbehörde für den einzelnen 
Einleitungsfall eine Genehmigungspflicht feststellen kann. Satz 4 der bestehenden Regelung 
kann entfallen, da die Verordnungsermächtigung, auf die Satz 4 verweist, in § 59 Absatz 1 
enthalten ist.  

 

Absätze 3 und 4 

Mit den Absätzen 3 und 4 wird § 61 LWG (alt) fortgeführt. Die Regelung ist im Rahmen der 
letzten LWG-Novelle vom 5. März 2013 (GV. NRW. S. 133) geändert und an die maßgeblichen 
Neuregelungen im WHG 2009 bereits angepasst worden. Auch diese Regelung ist für die Voll-
zugspraxis wichtig. Bis auf weitere redaktionelle Anpassungen wird diese Regelung daher in-
haltlich unverändert fortgeführt.  

In Absatz 4 wird eine neue Nummer 3 eingeführt, die klarstellt, dass auch die Anforderungen 
an die Anerkennung der Schulungsinstitutionen geregelt werden können.  
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Der bisherige § 61 Absatz 3 LWG (alt) wird nicht mehr weitergeführt. § 10 der SüwV-kom 
ermächtigt bereits die Behörde, von der Verordnung abweichende Anordnungen treffen. 

 

 

Unterabschnitt 5 Gewässerschutzbeauftragte 

 

Zu § 60 (Gewässerschutzbeauftragte bei Abwasserverbänden) 

Die bisherige Regelung des § 63 LWG (alt) wird weitergeführt.   

 

 

Abschnitt 3 Gewässerunterhaltung, Ausgleich der Wasserführung, Gewässerausbau 

 

Unterabschnitt 1 Gewässerunterhaltung 

 

Zu § 61 (Gewässerunterhaltung) 

Die bisherige Regelung des § 90 LWG (alt) zum räumlichen Umfang der Gewässerunterhal-
tung (Satz 1) und inhaltlichen Umfang (Freihaltung, Reinigung und Räumung des Ufers von 
Unrat (Satz 2)) hat sich bewährt und wird weitergeführt. 

Die Gewässerunterhaltung ist bundesgesetzlich in den §§ 39 bis 42 WHG geregelt.  

Die Fortführung von § 90 Satz 1 LGW (alt) in Satz 1 ist weiter erforderlich, auch wenn sich aus 
§ 39 Absatz 1 Nr. 1 und 2 WHG ersehen lässt, dass auch das WHG von diesem räumlichen 
Umfang ausgeht. Diese beiden Regelungen aber betreffen nur die Gewässerunterhaltung bei 
der besonderen Konstellation, bei der die Bewirtschaftungsziele die Erhaltung von Gewässer-
bett und Ufer erfordern, definieren aber nicht generell den räumlichen Umfang der Unterhal-
tung. 

 

 

Zu § 62 (Pflicht zur Gewässerunterhaltung) 

Absätze 1 und 2  

Das WHG weist in § 40 die Gewässerunterhaltung für alle oberirdische Gewässer dem Eigen-
tümer zu, soweit sie nicht Gebietskörperschaften u. a. landesrechtlich zugewiesen ist. In § 62 
Absatz 1 und 2 wird in Fortführung des § 91 LWG (alt) die bewährte landesrechtliche Zuwei-
sung der Unterhaltungslast (bei oberirdischen Gewässern 1. Ordnung und bei stehenden Ge-
wässern auf den Eigentümer, ansonsten auf die Anliegergemeinden, bei stehenden Gewäs-
sern dem Eigentümer) fortgeführt. Die Regelung der Unterhaltungslast für Gewässer 1. Ord-
nung wird überarbeitet. Die Unterhaltung der Ruhr sollte dem Land obliegen, sofern der Ei-
gentümer keine juristische Person des öffentlichen Rechts ist, da die Unterhaltung eines Ge-
wässers 1. Ordnung durch natürliche und juristische Personen des privaten Rechts nicht aus-
reichend sichergestellt ist. Das Eigentum an der Ruhr steht aber in einigen Abschnitten neben 
natürlichen Personen auch juristischen Personen des privaten Rechts zu.  

 

Absätze 3 bis 5 

Absatz 3 führt den bisherigen § 91 Absatz 3 LWG (alt) weiter, der den Fall regelt, dass die 
Aufgabe bei einem Wasserverband liegt.  

Absatz 4 führt den bisherigen § 91 Absatz 1 Satz 2 LWG (alt) weiter, der die Möglichkeit der 
Übernahme der Pflicht durch die Kreise regelt.   
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Bei der Regelung der Übertragung auf die Anstalt des öffentlichen Rechts in Absatz 5 in Wei-
terführung des § 91 Absatz 1a LWG (alt) wird in Satz 4 zusätzlich die Übertragung der Pflicht 
auf eine interkommunale Anstalt ermöglicht, da davon auszugehen ist, dass eine überge-
meindliche Erledigung der Unterhaltungspflicht aus einer Hand, die Abstimmungsvorgänge 
zwischen den Gemeinden erübrigt, im Regelfall eine koordinierte Gewässerunterhaltung er-
leichtert und damit eine kosteneffiziente Erreichung der Bewirtschaftungsziele begünstigt. Für 
den Fall der Übertragung auf eine Anstalt des öffentlichen Rechts nach Absatz 5 regelt Satz 5 
mit dem Verweis auf § 62 Absatz 2 dass  die nach Absatz 1 und 2 Verpflichteten, sofern sie 
öffentlich-rechtliche Körperschaften sind, subsidiär die Maßnahmen durchzuführen haben. 
Diese Möglichkeit wird bereits § 40 Absatz 4 WHG eröffnet.  

 

Absatz 6 

Durch die inhaltliche Fortentwicklung der Unterhaltungspflicht durch geänderte Bewirtschaf-
tungsvorgaben in den letzten 30 Jahren gibt es vor Ort teilweise eine zwischen Pflichtigem 
nach Absatz 1 und Pflichtigem nach den Absätzen 3 bis 5 aufgeteilte Unterhaltungspflicht. So 
haben Kommunen teilweise einem Wasserverband nach Wasserverbandsgesetz (WVG) nicht 
die Unterhaltung übertragen, sondern die Aufgabe des Verbandes in der Satzung besteht al-
leine aus der Erhaltung des Abflusses. Die Unterhaltung obliegt in solchen Fällen dem Ver-
band sowie der Gemeinde, soweit Aufgaben, die nach den gesetzlichen Vorgaben zur Gewäs-
serunterhaltung gehören, nicht übertragen wurden. In diesen Fällen ist eine ordnungsgemäße 
Erfüllung der Unterhaltungspflicht nicht möglich, da die erforderliche Abstimmung nicht ge-
währleistet ist. Welche Maßnahmen der Gewässerunterhaltung an einer Gewässerstrecke 
nach den rechtlichen Vorgaben durchzuführen sind, muss unter Berücksichtigung sämtlicher 
Ziele der Gewässerunterhaltung entschieden werden. Die Durchführung der Gewässerunter-
haltung durch zwei Pflichtige mit unterschiedlicher Zielsetzung bringt die Gefahr mit sich, dass 
sich widersprechende Maßnahmen durchgeführt werden. Häufig machen sich die Gemeinden 
auch nicht bewusst, dass bei solcher Regelungslage Teile der ihnen obliegenden gesetzlichen 
Unterhaltungspflicht nicht auf den Unterhaltungsverband übertragen und daher bei ihnen ver-
blieben sind. Anders als bei der Abwasserbeseitigungspflicht, die sich in einzelne, gegenseitig 
abgrenzbare Pflichten unterteilt, ist eine solche Unterteilung der Ausbaupflicht in der Sache 
nicht möglich. 

Dazu kommt, dass häufig nicht beachtet wurde, dass die Ausbaupflicht gesetzlich der Gewäs-
serunterhaltungspflicht folgt (§ 68 und alle Vorgängerregungen). Mit der Übertragung der Un-
terhaltungspflicht auf eine andere Person obliegt dieser danach auch der Ausbau.  

 

 

Zu § 63 (Gewässerunterhaltung durch Dritte) 

Die Vorschrift führt den bisherigen § 95 LWG (alt) weiter und regelt die Übertragung der Pflicht 
zur Gewässerunterhaltung auf Dritte bzw. eine Übernahme der Gewässerunterhaltung durch 
Dritte. Darunter fallen alle Fälle, die nicht in § 62 geregelt sind. Diese Fälle bedürfen der Zu-
stimmung der Aufsichtsbehörde und erfordern eine Regelung für den Fall, dass die Dritten 
ihrer Pflicht nicht nachkommen (Absatz 2). Mit Absatz 2 wird die in § 40 Absatz 4 WHG vorbe-
haltlich abweichenden Landesrechts geregelte subsidiäre Verpflichtung des Landes auf die 
Verpflichteten nach § 62 Absatz 1 und 2 übertragen. Wenn auch diese ausfallen, greift wieder 
§ 40 Absatz 4, soweit es sich nicht um Körperschaften des öffentlichen Rechts handelt.  

Mit dem Verweis in Absatz 1 Satz 2 auf § 62 Absatz 6 wird klargestellt, dass nur eine Übertra-
gung der Pflicht insgesamt und nicht von Teilen der Pflicht zulässig ist. 

 

 

 



LANDTAG NORDRHEIN-WESTFALEN - 16. Wahlperiode Drucksache 16/10799 

 
 

489 

Zu § 64 (Umlage des Unterhaltungsaufwands) 

Die Regelung über die Umlage des Unterhaltungsaufwands in § 92 LWG (alt) wird modifiziert 
weitergeführt. Das WHG regelt in § 40 lediglich allgemein die Heranziehung von Vorteilhaben-
den (Grundstückeigentümern) und Erschwerern und eröffnet bei unterhaltungspflichtigen Kör-
perschaften ausdrücklich die Möglichkeit von Landesregelungen (§ 40 Absatz 1 Satz 3 WHG).  

 

Absatz 1 

Satz 1 bildet die Grundlage für die Umlage durch die Gemeinden. Nach § 40 Absatz 1 Satz 3 
WHG können die Länder, wenn eine öffentlich-rechtliche Körperschaft unterhaltungspflichtig 
ist, regeln, inwieweit Erschwerer, Grundstückseigentümer oder andere Vorteilhabende an den 
Kosten der Unterhaltung zu beteiligen sind. Auf dieser Grundlage regelt Satz 1 wie bislang die 
Umlagemöglichkeit auf Erschwerer und Grundstückseigentümer im seitlichen Einzugsgebiet. 
Die Regelung der Umlage auf die Eigentümer von Grundstücken im seitlichen Einzugsgebiet 
wird leicht überarbeitet. Bis zur Novelle 2005 (Gesetz zur Änderung wasserrechtlicher Vor-
schriften vom 3. Mai 2005 (GV. NRW. S. 463)) war eine Umlage auf Eigentümer von Grund-
stücken im seitlichen Einzugsgebiet ohne weiteren Zusatz geregelt. Dahinter stand die Erwä-
gung, dass bereits die Entwässerungswirkung ausreichen sollte und kein besonderer Vorteil 
Voraussetzung für eine Heranziehung des Grundstückseigentümers zu den Kosten war. An-
gesichts der Diskussion im Zuge der Umsetzung der WRRL, ob „ökologische Unterhaltungs-
maßnahmen“ umlagefähig sind, sollte diese Erwägung mit der Novelle 2005 durch den Zusatz 
„als durch den ordnungsgemäßen Abfluss Begünstigte“ klargestellt werden. Der Zusatz wird 
jetzt wieder geändert in „als durch den Abfluss Begünstigte“. Allein die Entwässerungswirkung 
durch den Abfluss des Gewässers reicht für eine Kostenumlage aus. Die Anforderungen an 
den Abfluss haben sich seit dem preußischen Wassergesetz geändert. Es bleibt, dass der 
Abfluss des Gewässers von Vorteil für den Grundstückseigentümer im seitlichen Einzugsge-
biet ist, weil durch ihn das Grundstück entwässert wird.  

Es wird in Satz 2 neu klargestellt, dass auch die Personal- und Verwaltungskosten umgelegt 
werden können, wie es nach dem Kommunalabgabengesetz auch möglich ist. Außerdem er-
möglicht die Regelung nunmehr auch, den Aufwand für die Umlage umzulegen.  

Die Sätze 3 bis 6 führen die bisherigen Sätze 2 bis 6 in § 92 Absatz 1 LWG (alt) zum Erbbau-
berechtigen, dem Anteil der Erschwerer und der Umlage der verbleibenden Kosten, soweit sie 
nicht durch Finanzierungshilfen gedeckt sind, auf die Eigentümer im seitlichen Einzugsgebiet 
unverändert weiter.  

 

Die Verhältnismäßigkeitsregelung im bisherigen Absatz 1 Satz 3, 2. Halbsatz entfällt, da sie 
Selbstverständliches regelt.  

Neu gefasst sind die bisherigen Regelungen in den Sätzen 6 und 9 des § 92 Absatz 1 LWG 
(alt) als Satz 7 zu den materiellen Maßstäben der Umlage. Die Regelung ist vereinfacht wor-
den, da sie nach Auskunft der Kommunen in dieser Form nicht umgesetzt werden konnte. 
Tatsächlich legen sehr viele Kommunen ihre Unterhaltungsaufwendungen nicht über Satzun-
gen um, was dazu führt, dass Maßnahmen der Gewässerunterhaltung mangels Refinanzie-
rungsmöglichkeit nicht durchgeführt werden.  

Das Gesetz gibt nun abschließend die Verteilung des nicht auf die Erschwerer fallenden Auf-
wands auf die Eigentümer der nicht versiegelten und versiegelten Flächen vor. Weiter wird 
geregelt, dass auch innerhalb dieser Gruppen jeweils ein einheitlicher Maßstab gilt. 

 

Der Umfang der Gewässerunterhaltung wird maßgeblich von den vorliegenden Einleitungen 
beeinflusst. Dabei wird zwischen diffusen Einleitungen aus unbefestigten Flächen und punk-
tuellen Einleitungen aus vorwiegend befestigten Flächen unterschieden. 
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Der Anteil von 90 Prozent für die Eigentümer der versiegelten Fläche im Einzugsgebiet ergibt 
sich aus einer Mittelung der empfohlenen mittleren Abflussbeiwerte von Einzugsgebieten nach 
dem ATV-Merkblatt M 153 (2000). Der Abflussbeiwert ist der Quotient aus den Größen Nie-
derschlag und Abfluss und gibt an, welcher prozentuale Anteil des gefallenen Niederschlags 
zum Abfluss kommt. Der mittlere Abflussbeiwert beschreibt das mittlere Verhältnis des Ab-
flussvolumens zum Niederschlagswasser über einen definierten Zeitraum. Der Wert wird zur 
Berechnung des Niederschlagswasserabflusses und der Dimensionierung von Kanälen her-
angezogen. 

Für siedlungswasserwirtschaftliche Berechnungen sind von der Fachwelt für die jeweiligen 
Flächen mittlere Abflussbeiwerte ermittelt worden, die im Regelwerk der Deutschen Vereini-
gung für Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall e.V. (DWA) verankert wurden und die die 
allgemein anerkannten Regeln der Technik darstellen. Danach bewegt sich der mittlere Ab-
flussbeiwert bei unbefestigten Flächen zwischen 0,0 und 0,1 im flachen Gelände und zwischen 
0,1 und 0,3 im steilen Gelände und der mittlere Beiwert für unterschiedlich befestigte Flächen 
zwischen 0,3 bis 1,0. Der Anteil der unbefestigten Flächen mit einem geringen Abflussbeiwert 
(z. B. Flächen mit Rasengittersteinen) ist im Hinblick auf die Auswirkungen für die Gewäs-
serunterhaltung vergleichsweise unbedeutend. In der Praxis wird deshalb häufig vereinfacht 
mit einem Abflussbeiwert von 0,1 für unbefestigte und 0,9 für befestigte Flächen gearbeitet. 

 

Mit Blick auf die Gewässerunterhaltung ist eine solche praktikable Vorgehensweise gerecht-
fertigt. Sie berücksichtigt auch die Tatsache, dass die überwiegend durch befestigte Flächen 
resultierenden Kanalisationsanlagen zu punktuellen Gewässereinleitungen führen, die per se 
für die Gewässerunterhaltung erschwerend sind.  

Die Verhältnismäßigkeitsregelung im bisherigen Absatz 1 Satz 9 entfällt, da sie keine prakti-
sche Relevanz hatte und nach der neuen materiellen Vorgabe sich der Aufwand reduziert.  

Beibehalten ist der Verweis auf nähere Regelungen im Ortsrecht in Satz 8. 

 

Absatz 2 

§ 92 Absatz 2 LWG (alt) hat sich bewährt und wird weitergeführt. Lediglich der bisherige Ver-
weis in § 92 Absatz 2 Satz 2 LWG (alt) ist vereinfacht worden. Richtig ist, dass Satz 3 in diesem 
Fall nicht einschlägig ist, dazu bedarf es aber nicht einer beschränkten Verweisung. 

 

 

Zu § 65 (Entscheidung in Fragen des Gewässerunterhaltung) 

Die bisherige Regelung in § 98 Satz 1 LWG (alt) für den Streitfall über die Gewässerunterhal-
tungspflicht wird in Satz 1 weitergeführt. Das Bundesrecht trifft keine entsprechende Regelung. 
Die bisherige Regelung in § 98 Satz 4 über die Festsetzung des Schadensersatzes nach § 41 
Absatz 1 und 4 WHG (bisher § 30 Absatz 3 WHG, § 97 Absatz 5 LWG (alt)) wird in Satz 2 
ebenfalls fortgeführt, weil sie im WHG nicht enthalten ist.  

 

Nicht weitergeführt wird die mittlerweile im § 42 Absatz 1 Nummer 1 WHG geregelte Möglich-
keit nach § 98 Satz 2 LWG (alt), die Pflichten nach §§ 40 und 41 WHG näher zu bestimmen 
und die erforderlichen Unterhaltungsmaßnahmen festzulegen. Ebenfalls nicht weitergeführt 
wird die Regelung im bisherigen § 98 Satz 3 LWG (alt), da § 30 Absatz 3 in § 41 Absatz 4 
WHG aufgeht. 
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Unterabschnitt 2 Ausgleich der Wasserführung 

 

 

Zu § 66 (Pflicht zum Ausgleich der Wasserführung) 

Die Pflicht zum Ausgleich der Wasserführung ist seit langem als wasserrechtliche Sonder-
pflicht landesgesetzlich geregelt und verlangt, Maßnahmen zum Ausgleich der Wasserführung 
aus speziellem Anlass (nachteilige Veränderungen des Wasserabflusses) durchzuführen. Bei-
spielhaft waren in einer Vorgängerregelung Bau, Betrieb und Unterhaltung von Anlagen zum 
Anstau von Gewässern und von Rückhaltebecken genannt.  

Nachteilige Abflussveränderungen i. S. der Regelung sind nicht die natürlichen Veränderun-
gen des Abflusses, z. B. durch den Klimawandel, sondern anthropogen bedingte Veränderun-
gen, insbesondere durch Einleitungen und Bodenversiegelungen im Einzugsgebiet.  

Mit den Anforderungen an die Rückhaltung vor Einleitung werden nach der aktuellen Rechts-
lage in der Sache nachteilige Veränderungen des bis zu 5jährigen Abflusses verhindert bzw., 
sollten Einleitungen diese Anforderungen nicht erfüllen, wäre eine nachträgliche Anordnung 
bei den Zulassungen dieser Einleitungen rechtssystematisch das richtige Vorgehen. Ökologi-
sche Anforderungen an den Abfluss werden vor allem bei den bis zu 5jährlichen Abflüssen 
gestellt.  

Die Pflichtenregelung des § 66 wird daher insbesondere nachteilige Abflussveränderungen 
beim mehr als 5jährlichen Abfluss betreffen. Nachteilige Veränderungen in Form eines erhöh-
ten Abflusses können bewirken, dass das Gewässer Gebiete bei einem Abfluss mit einer Jähr-
lichkeit überschwemmt, die bei natürlichem Abfluss bei dieser Jährlichkeit nicht über-
schwemmt werden würden. Nachteilige Veränderungen können aber auch bewirken, dass Ge-
biete nicht mehr nur alle 20 Jahre, sondern alle 10 Jahre überschwemmt werden, dass sich 
also die Häufigkeit der Überschwemmung eines Gebiets erhöht. Bei Hochwasser ist das Was-
ser möglichst zurückzuhalten; bei Niedrigwasser ist die Wasserführung aufzubessern. Maß-
nahmen mit dieser Zielrichtung haben Vorrang gegenüber Maßnahmen der Abflussverbesse-
rung durch Gewässerausbau. 

 

Absatz 1 

Wenn die anthropogene Überformung eines Einzugsgebiets Anlass gibt, davon auszugehen, 
dass sich der Wasserabfluss nachteilig verändert hat und Schäden durch Hochwasserabflüsse 
entstehen, ist das Anlass für den Pflichtenträger, den Kreis und die kreisfreie Stadt, zu unter-
suchen, ob sich der Abfluss nachteilig verändert. Wenn sich der Abfluss nachteilig verändert 
hat, sind nicht Maßnahmen des Hochwasserschutzes zu ergreifen, sondern Maßnahmen zum 
Ausgleich der Wasserführung. Dann muss weiter untersucht werden, wie ein Ausgleich her-
beigeführt werden kann. Je nach Ergebnis weist die Regelung dann dem Kreis bzw. der kreis-
freien Stadt oder Kreisen gemeinsam oder der einzelnen Kommune die Pflicht zur Umsetzung 
der Maßnahme zu. Mit Satz 4 werden der pflichtigen Gemeinde die gleichen Möglichkeiten zur 
Übertragung eröffnet wie bei der Pflicht zur Gewässerunterhaltung und demzufolge auch der 
zum Gewässerausbau. 

 

Absatz 2 

Der Ausgleich der Wasserführung ist im Aufgabenkatalog des WVG und in den Aufgabenka-
talogen der sondergesetzlichen Wasserverbandsgesetze enthalten und kann daher durch 
Wasserverbände im Einvernehmen mit den Pflichtigen nach Absatz 1 übernommen werden 
bzw. historisch bereits übernommen worden sein. 
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Die bisherige Regelung des § 87 Absatz 2 LWG (alt) mit ihrem Verweis auf die Enteignungs-
regelung kann entfallen, weil die Nachfolgeregelung der bisherigen Enteignungsregelung in § 
46 LWG (alt) in § 101 einen Verweis nicht mehr erfordert.  

 

 

Zu § 67 (Umlage des Aufwands für den Ausgleich der Wasserführung)  

Die bisherige Regelung (§ 88 LWG (alt)) wird im Wesentlichen unverändert weitergeführt. 

 

Absatz 1 

Es entspricht dem Verursacherprinzip, die Kosten für Ausgleichsmaßnahmen nach § 69 auf 
die Veranlasser umzulegen, d. h. auf diejenigen, die z. B. durch Versiegelung des Bodens 
oder durch Einleitung von Abwasser und Niederschlagswasser zu den nachteiligen Abfluss-
veränderungen nicht nur unwesentlich beitragen. Dabei treten die Gemeinden für die Beiträge 
der Grundstückseigentümer und der Direkteinleiter von Abwasser, sofern die Gemeinde dafür 
die Abwasserbeseitigungspflicht trifft, in Vorlage. 

Sofern Wasserverbände die Pflicht zum Ausgleich der Wasserführung erfüllen, haben sie die 
Wahl, ob sie die Kosten dafür nach dieser Vorschrift oder nach den verbandsrechtlichen Vor-
schriften als Verbandsbeiträge auf ihre Mitglieder umlegen 

 

Absatz 2 

Wenn die Gemeinden in Vorlage treten, können sie ihren Beitrag wiederum im Gemeindege-
biet auf die Verursacher umlegen. 

 

Sofern Wasserverbände die Pflicht zum Ausgleich der Wasserführung erfüllen, haben sie die 
Wahl, ob sie die Kosten dafür nach dieser Vorschrift oder nach den verbandsrechtlichen Vor-
schriften als Verbandsbeiträge auf ihre Mitglieder umlegen. 

 

§ 88 Absatz 3 LWG (alt) kann entfallen, weil diese Vorgabe keiner ausdrücklichen Regelung 
bedarf. 

 

 

Unterabschnitt 3 Gewässerausbau 

 

 

Zu § 68 (Pflicht zum Gewässerausbau) 

Das WHG regelt keine Pflicht zum Gewässerausbau, die bisherige Regelung (§ 89 LWG (alt)) 
ist daher weiterzuführen. Die Absätze zur Ausbaupflicht werden dabei zusammengefasst und 
die Pflicht präzisiert und auf die wasserwirtschaftliche Ausbaupflicht beschränkt.  

Da die wasserrechtliche Ausbaupflicht in der Sache lediglich an wasserwirtschaftlichen Erwä-
gungen anknüpft, ist die Veranlassung durch das „Wohl der Allgemeinheit“ zu weit gefasst und 
muss auf die wasserwirtschaftlichen Aspekte beschränkt werden. Ausbauvorhaben, denen an-
dere Erwägungen zugrunde liegen, können durch andere als den Unterhaltungs- und damit 
Ausbaupflichtigen nach den wasserrechtlichen Vorgaben durchgeführt werden, sofern die Zu-
lassungsvoraussetzungen nach § 68 WHG vorliegen. Eine Regelung, dass die Gewässeraus-
baupflicht auf andere Personen übertragen werden kann, ist bislang nicht getroffen und auch 
nicht erforderlich, weil die Gewässerausbaupflicht der Gewässerunterhaltungspflicht folgt.  
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Die bisherige Regelung des § 89 Absatz 1 Satz 2 LWG (alt) war nicht fortzuführen, weil sie 
redundant zur bisherigen Regelung in § 89 Absatz 2 LWG (alt) ist. Es wird die Formulierung 
des § 89 Absatz 2 LWG (alt) weitergeführt, da die Beschränkung auf Pflichtige, die keine öf-
fentlich-rechtliche Körperschaft sind, aufzugeben war; auch gegenüber öffentlich-rechtlichen 
Körperschaften sind Ordnungsverfügungen möglich. Es ist allerdings vorher aufsichtsrechtlich 
auf die Körperschaft einzuwirken. Auch die Regelung zur Pflichtigkeit der Teilnehmergemein-
schaft bei Durchführung eines Flurbereinigungsverfahrens wird nicht weitergeführt, da sie 
keine praktische Relevanz mehr hat. 

 

 

Zu § 69 (Umlage des Ausbauaufwands) 

Die bisherige Umlageregelung (§ 89 Absatz 3 Satz 1 LWG (alt)) wird als eigenständiger Para-
graph weitergeführt, damit wie auch bei den anderen Pflichten Pflicht und Umlage in getrenn-
ten Paragraphen geregelt werden.  

Zu Absatz 1 

Die Umlage des Ausbauaufwands folgt, sofern der Ausbau durch nachteilige Abflussverände-
rungen veranlasst ist, der Umlageregelung für den Aufwand bei Maßnahmen des Ausgleichs 
der Wasserführung (§ 67), in diesem Fall wird also der Aufwand auf die Verursacher umgelegt.  

Zu Absatz 2 

Im Übrigen folgt die Umlage der Regelung zur Umlage des Unterhaltungsaufwands, also auf 
die Vorteilhabenden, wobei die Anteile der Erschwerer entfallen und damit § 64 Absatz 1 Satz 
4 Satz 4 keine Anwendung findet. 

§ 89 Absatz 3 Satz 2 LWG (alt) wird in § 54 Satz 2 Nr. 6 überführt. 

 

 

Zu § 70 (Vorteilsausgleich) 

§ 70 führt die bisherige Rechtslage (§ 103 LWG (alt)) zum besonderen Vorteilsausgleich bei 
Gewässerausbaumaßnahmen fort, der die allgemeine Regelung zur Umlage des Ausbauauf-
wands nach § 69 ergänzt, die ebenfalls im Grundsatz an das Vorteilsprinzip anknüpft. Das 
Bundeswasserrecht, insbesondere § 70 WHG, regelt beim Gewässerausbau weder Pflicht 
noch Umlage der Kosten. Die Fortführung der Umlageregelung ist deshalb notwendig. 

 

In Absatz 1 wird die Umlage nach dem Vorteilprinzip geregelt. Ausbaumaßnahmen können 
von vornherein vom Ausbauträger zum eigenen Vorteil geplant und durchgeführt werden. In 
diesem Fall·ist es selbstverständlich, dass der Ausbauträger auch die Kosten selbst trägt. Es 
kann aber auch sein, dass öffentlich-rechtliche Körperschaften ein Gewässer zum Nutzen des 
Einzugsgebiets ausbauen, gleichzeitig aber einzelne daraus auch einen nicht nur unerhebli-
chen Vorteil gewinnen. Sie sollen dann zum Vorteilsausgleich verpflichtet sein. Der Beitrag 
soll vorweg nach dem Maße ihres Vorteils pauschal ermittelt werden. Der Rest des Aufwands 
wird auf die Veranlasser oder das seitliche Einzugsgebiet umgelegt.  

 

Absatz 2 greift den Fall auf, dass ein Gewässerausbau zum einem dem besonderen Vorteil 
einzelner dient und zum anderen der Erfüllung einer wasserrechtlichen Pflicht nach §§ 66, 68, 
also der Pflicht zum Ausgleich der Wasserführung und der Pflicht zum Gewässerausbau. In 
diesem Fall sind zunächst die besonderen Vorteile zu ermitteln und die verbleibenden Kosten 
entsprechend den allgemeinen Regelungen umzulegen.  
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Absatz 3 

Die Regelung ist neu und orientiert sich an der Regelung des WHG zur Umlage der Kosten 
der Gewässerunterhaltung an Gewässern 1. Ordnung durch den Eigentümer als Unterhal-
tungspflichtigen in § 40 Absatz 1 Satz 2, § 42 Absatz 2 WHG. Gewässerunterhaltungs- und 
damit auch -ausbaupflichtig ist nach § 62 Absatz 1 Nummer 1, § 68 der Eigentümer bzw., wenn 
dieser keine öffentlich-rechtliche Körperschaft ist, das Land. § 62 Absatz 1 Satz 1 weist daher 
nur für Eigentümer, die keine öffentlich-rechtlichen Körperschaften sind, dem Land in Abwei-
chung von § 40 Absatz 1 Satz 1 WHG die Pflicht zu. Nach § 40 Absatz 1 Satz 2 WHG kann 
daher der Bund als Eigentümer der Bundeswasserstraßen an diesen seinen Aufwand für Un-
terhaltungsmaßnahmen umlegen. Das Gleiche gilt für das Land, soweit es Eigentümer des 
Gewässers ist. Nur soweit das Land nicht als Eigentümer unterhaltungs- und ausbaupflichtig 
ist, bestand bislang keine Umlagemöglichkeit.  

Den Gewässerausbau regelt der Bundesgesetzgeber nicht und dementsprechend auch nicht 
die Umlage der Kosten des Gewässerausausbaus. 

Nach den landesrechtlichen Regelungen konnten bislang Land und Bund den Aufwand für die 
Gewässerunterhaltung und den Ausbau an Gewässern 1. Ordnung nur nach § 103 LWG (alt) 
umlegen und haben dies im Regelfall nicht getan. Dieses Vorgehen hatte seinen Grund darin 
und war insoweit gerechtfertigt, als der Unterhaltungs- und Ausbauaufwand bei großen Ge-
wässern unverhältnismäßig hoch im Vergleich zu kleinen Gewässern ist und wasserwirtschaft-
liche Maßnahmen einen höheren Allgemeinwohlaspekt haben als bei kleinen Gewässern. 
Diese Überlegung ist allerdings insbesondere dann nicht gerechtfertigt, wenn und soweit An-
lass und Zweck der Maßnahme nicht wasserwirtschaftlicher Natur sind, sondern in den an-
grenzenden Nutzungen bzw. ihrem Schutz liegen. Diesem Umstand trägt die Regelung des § 
40 Absatz 1 WHG für die Gewässerunterhaltung Rechnung, allerdings angesichts der Be-
schränkung des Bundesgesetzgebers auf die Gewässerunterhaltung nicht für den Gewässer-
ausbau und auch nur für Unterhaltungsmaßnahmen des Eigentümers, dessen Pflicht das 
WHG regelt. 

Absatz 3 erweitert daher die Möglichkeit für den Gewässereigentümer an fließenden Gewäs-
sern nach § 40 Absatz 1 Satz 1 WHG, seinen Unterhaltungsaufwand umzulegen, wenn auch 
nur marginal für die Fälle, in denen das Land unterhaltungspflichtig, aber nicht Gewässerei-
gentümer ist, weil Letzterer keine öffentlich-rechtliche Körperschaft ist.  

Absatz 3 erweitert außerdem die Möglichkeit, den Ausbauaufwand in diesen Fällen umzule-
gen, da es keine Gründe gibt, diesen anders als den Unterhaltungsaufwand zu behandeln. Die 
Regelungen über die Umlage des Aufwands für den Gewässerausbau folgen denen der Um-
lage des Aufwands der Gewässerunterhaltung (§ 64).  

 

Allerdings wird die Möglichkeit der Umlage abweichend zur Regelung in § 40 Absatz 1 Satz 1 
WHG relevant auf die Fälle eingeschränkt, dass und soweit Anlass und Zweck der Maßnahme 
nicht wasserwirtschaftlicher Natur sind, sondern in den angrenzenden Nutzungen bzw. ihrem 
Schutz liegen. Diese Einschränkung trägt dem dargelegten Umstand Rechnung, dass nur in 
diesen Fällen der Grund, von einer Umlage abzusehen, nicht einschlägig ist, dass der Unter-
haltungs- und Ausbauaufwand bei großen Gewässern unverhältnismäßig hoch im Vergleich 
zu kleinen Gewässern ist und wasserwirtschaftliche Maßnahmen einen höheren Allgemein-
wohlaspekt haben als an kleinen Gewässern. 

Dies ist gerechtfertigt, weil auch seit dem Inkrafttreten des § 40 Absatz 1 Satz 2 WHG weder 
Bund noch Land den Aufwand für die wasserwirtschaftliche Unterhaltung umgelegt haben. 
Anders als im WHG wird allerdings auch die Umlage des Ausbauaufwands geregelt. Der Bund 
regelt nicht den Gewässerausbau und daher auch nicht dessen Umlage. Die Regelungen über 
den Gewässerausbau folgen zwingend denen der Unterhaltung.  

Anders als im Bundesrecht wird ein zweistufiges Umlageverfahren geregelt. Nach § 40 Absatz 
1 Satz 2 WHG wird direkt auf die einzelnen Vorteilhabenden umgelegt, während nach Absatz 
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3 die Umlage bei Gewässern 1. Ordnung, also durch Bund und Land, zunächst auf die Kom-
munen erfolgt, die dann entsprechend den allgemeinen Vorgaben für die Umlage des Auf-
wands der Gewässerunterhaltung und des Gewässerausbaus ihrerseits umlegen können. 
Denn gewässerangrenzende Nutzungen liegen häufig im Verantwortungsbereich der Kom-
mune (z. B. Bauleitplanung), die bei der Umlage ihr bisheriges Vorgehen zu berücksichtigen 
hat. 

 

 

Zu § 71 (Grundsätze des Gewässerausbaus) 

Es werden die Grundsätze des Gewässerausbaus in Fortführung des § 100 LWG (alt) gere-
gelt. Der Landesgesetzgeber ist (weiterhin) befugt, die bundeswasserrechtlichen Ausbau-
grundsätze nach § 67 WHG zu ergänzen, da sie nur einen groben Rahmen („Planungsleitli-
nien“, vgl. BT-Drucks. 16/12275, S. 73) vorgeben.  

Die Regelung nimmt die bisherige Regelung § 100 Satz 1 und 4 LWG (alt) auf. Wie bei allen 
Zulassungstatbeständen sind die wesentlichen wasserrechtlichen Anforderungen zu nennen. 
Das sind neben den Maßnahmenprogrammen nach den §§ 75 und 82 WHG die materiellen 
Vorgaben in den Bewirtschaftungszielen nach §§ 27 bis 31 WHG, deren Konkretisierung in 
den Bewirtschaftungszielen des geltenden Bewirtschaftungsplans sowie die allgemeinen 
Grundsätze des Gewässerausbaus.  

Die Regelung berücksichtigt weiter die geänderte Struktur und Systematik der Ausbaugrund-
sätze im neuen WHG. Der in § 100 Absatz 1 Satz 1 und 2 LWG (alt) verwandte unbestimmte 
Rechtsbegriff der „allgemein anerkannten Regeln der Technik“ (a. a. R. d. T.) wird nicht bei-
behalten. Er ist an dieser Stelle rechtstechnisch verfehlt, weil die Genehmigungsbehörde bei 
der Zulassung des Gewässerausbaus grundsätzlich ein Planungsermessen auszuüben hat, 
indem die der Ausbaumaßnahme entgegenstehenden Belange mit den für sie sprechenden 
abzuwägen sind. Dazu bedarf es eines umfangreichen behördlichen gestalterischen Frei-
raums. Diesem behördlichen Abwägungsprozess ist die Einführung von „a. a. R. d. T“ eher 
fremd, weil für denjenigen, der sie anwendet, eine gesetzliche Vermutung (gerade auch ge-
genüber der Genehmigungsbehörde) begründet wird, dass ein umweltgerechter Gewässer-
ausbau vorliegt. Dadurch wird die von § 68 Absatz 3 WHG vorausgesetzte planerische Abwä-
gung faktisch eingeschränkt. Demgegenüber tragen die in der Nachfolgeregelung eingefügten 
„Grundsätze für den Gewässerausbau“ der planerischen Gestaltungsfreiheit der Planfeststel-
lungsbehörde stärker Rechnung.  

 

Die bisherige Regelung in § 100 Absatz 1 Satz 3 LWG (alt) wird nicht weitergeführt, da die 
Vorgaben des § 71 LWG (neu) weitergehende Anforderungen obsolet machen. 

 

 

Unterabschnitt 4 Gemeinsame Vorschriften 

 

 

Zu § 72 (Finanzierungshilfen des Landes) 

Die bestehende Regelung des § 93 LWG (alt) wird erweitert und im Wesentlichen weiterge-
führt. 

Die Regelung greift den Fall auf, dass der Aufwand bzw. der Teil des Aufwands für eine Maß-
nahme der Gewässerunterhaltung, und neu auch der Aufwand für eine Maßnahme des Ge-
wässerausbaus, nicht nach §§ 64, 69 und 70 umlagefähig ist, weil die Maßnahme, ggfls. der 
Teil einer Maßnahme, dem Allgemeinwohl und nicht dem Vorteil der der Eigentümer von Flä-
chen im Einzugsgebiet oder Sondervorteilen dient. Dabei ist davon auszugehen, dass eine 
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Maßnahme, auch wenn sie primär ökologischen Kriterien folgt, im Regelfall einen wesentlichen 
Anteil hat, der dem ordnungsgemäßen Abfluss dient, und einen Anteil, der als allgemeinwohl-
bezogen zu qualifizieren ist. Zum einen verweist der Begriff „ordnungsgemäße Abfluss“ schon 
immer auf eine Ordnung, die Kriterien für den Abfluss vorgibt, die es einzuhalten gilt. Zum 
anderen ist in den letzten Jahrzehnten deutlich geworden, dass der möglichst schnelle Abfluss 
in einem trapezförmigen, geräumten Gewässerbett ohne Uferabbrüche nicht zum Vorteil eines 
jeden Flächeneigentümers gereicht. Kurz gefasst ist der schnelle Abfluss im Oberlauf die 
Überschwemmung der Flächen am Unterlauf. Der natürliche Abfluss und nicht der lange Zeit 
als wasserwirtschaftliches Ziel verfolgte schnelle Abfluss im ausgeräumten Trapezprofil liegt 
daher auch im Interesse der Eigentümer der Grundstücke, die das Gewässer entwässert. Da-
bei kommt es nicht auf das Interesse des konkreten Flächeneigentümers an, sondern auf eine 
Gesamtbetrachtung des Einzugsgebiets. Der ordnungsgemäße Abfluss ist der Abfluss, der die 
Interessen aller Flächeneigentümer an einem möglichst schadlosen Abfluss des Gewässers 
wahrt und gerade nicht der Abfluss im geräumten Trapezprofil.  

Eine genaue Aufteilung einer Maßnahme und dementsprechend ihres Aufwands in einen Teil 
für den ordnungsgemäßen Abfluss und einen gemeinwohlbezogenen Teil wird daher in nur 
wenigen Fällen möglich sein, in denen eine Maßnahme überhaupt keinen Abflussbezug hat.  

Die Finanzierungshilfe, die nach der geltenden Richtlinie flächendeckend für ökologische Maß-
nahmen gewährt wird, deckt daher bei weitem den Anteil am Aufwand für Gewässerunterhal-
tung und -ausbau ab, den man überschlägig als allgemeinwohlbezogen qualifizieren könnte. 

 

 

Zu § 73 (Vorkaufsrecht) 

Der Vollzug der letzten Jahre hat gezeigt, dass gerade die dringend für die Erreichung der 
Bewirtschaftungsziele erforderlichen morphologischen Maßnahmen nicht umgesetzt werden 
können, da die erforderlichen Flächen am Gewässer nicht zur Verfügung stehen. Zwar ist nicht 
in jedem Fall ein Flächenerwerb unabdingbare Voraussetzung für die Durchführung der Maß-
nahme, aber die in Teilen bei einem kooperativen Vorgehen nur erforderliche Zustimmung des 
Flächeneigentümers zur Umsetzung der Maßnahme lässt sich häufig auch nicht erreichen. 
Das Flächenmanagement zur Erreichung der Ziele der Wasserrahmenrichtlinie und in deren 
Umsetzung des WHGs muss daher verbessert werden, um die europarechtlichen Pflichten zu 
erfüllen. Das Land ist daher bestrebt, wo keine Einigung über die Flächeninanspruchnahme 
zu erreichen ist, möglichst die Flächen zu erwerben, die für Maßnahmen nach dem Maßnah-
menprogramm zur Erreichung der Bewirtschaftungsziele erforderlich sind. Ein Vorkaufsrecht 
für diese Zwecke unterstützt ein solches Bestreben. Anders als das Bundesnaturschutzgesetz 
(BNatSchG) kennt aber das WHG kein Vorkaufsrecht. Nun könnte ggfls. das Vorkaufsrecht 
nach § 66 BNatSchG für den Erwerb von Gewässergrundstücken selbst herangezogen wer-
den. Damit wäre aber dem wasserwirtschaftlichen Bedarf nur ungenügend Rechnung getra-
gen, da sich Gewässergrundstücke häufig mehr oder weniger auf das Gewässerbett beschrän-
ken und für eine Gewässerentwicklung, gerade in Anbetracht des im Vollzug verfolgten Strahl-
wirkungsprinzips, diese Fläche allein nicht ausreichend sein wird. Daher wird neu in Anlehnung 
an die Regelung des BNatSchG ein Vorkaufsrecht für das Land geregelt, um den Aufwand 
und die Zeit für den Flächenerwerb zu verringern.  

 

Absatz 1 

Satz 1 regelt die Flächen, auf die sich das Vorkaufsrecht erstreckt. Zum einen wird das Vor-
kaufsrecht geregelt für Grundstücke, auf denen sich das Gewässer befindet, sowie auf die 
diesem Grundstück angrenzenden Grundstücke. Dabei werden auch die auf diesen Grundstü-
cken befindlichen Anlagen erworben, soweit sie wesentlicher Bestandteil des Grundstücks 
sind. Zum anderen erstreckt sich das Vorkaufsrecht auf Grundstücke im Überschwemmungs-
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gebiet, das festgesetzt oder vorläufig gesichert ist. Das betrifft insbesondere die größeren Ge-
wässer. Außerdem sollen Grundstücke erworben werden können, auf die sich eine spezifische 
Maßnahmenplanung bezieht.  

Zur Rechtssicherheit erstreckt sich das Vorkaufsrecht nur auf Grundstücke, die im Verzeichnis 
nach Absatz 4 aufgeführt worden sind. Das Vorkaufsrecht besteht auch bei der Begründung 
und Übertragung von Erbbaurechten.  

Die Regelung des Satzes 2 und 3 wird insbesondere für Grundstücke am Rande des Über-
schwemmungsgebiets Anwendung finden.  

Satz 4 greift den Fall auf, dass beim Verkauf eines Betriebs, also von mehreren Grundstücken, 
auf denen sich ein Betrieb befindet, ein Vorkaufsrecht nur für eines dieser Grundstücke aus-
geübt werden soll und dieses Grundstück für den Zweck des Betriebs zwingend erforderlich 
ist. Letztes ist zum Beispiel der Fall, wenn der Betrieb auf eine Wasserentnahme angewiesen 
ist und es um das Grundstück am Gewässer geht, auf dem sich die Entnahmeanlage befindet. 
Vergleichbares gilt bei Betrieben, die ihr Abwasser selbst beseitigen. Als zwingend erforderlich 
im Sinne des Satzes 4 ist auch ein Grundstück anzusehen, das an ein Hofstück unmittelbar 
angrenzt, im Zusammenhang mit dem landwirtschaftlichen Betrieb steht und für die weitere 
Entwicklung des landwirtschaftlichen Betriebes benötigt wird, um die Hofstelle zukünftig bau-
lich erweitern zu können. Weiterhin zählt hierzu hofangrenzende Flächen zur Aufrechterhal-
tung der Produktion und Vermeidung von Mehrwegen (etwa Erhalt der Möglichkeit des Wei-
degangs, Erhalt der Möglichkeit der Wasserversorgung von der Hofstelle aus).  

Satz 5 regelt die verschiedenen Zwecke, für die das Vorkaufsrecht ausgeübt werden kann. 
Zusammenfassend muss der Kauf der Umsetzung von Maßnahmen zur Erreichung der Be-
wirtschaftungsziele dienen. Bei Gewässer, die berichtspflichtige Wasserkörpern sind, sind  die 
im Bewirtschaftungsplan aufgeführten Bewirtschaftungsziele maßgebend, die Maßnahmen 
selbst sind als Programmmaßnahmen mit Maßnahmenplan aufgeführt. Bei den nicht berichts-
pflichtigen Gewässern ist auf die Regelungen in den §§ 27 ff. WHG zurückzugreifen. Wenn in 
Einzelfällen bereits konkrete Maßnahmen in der Planung sind, kann auf diese als Begründung 
zurückgegriffen werden.  

Die Ausübung wird auf Flächen im Außenbereich (§ 35 BauGB) beschränkt, da Maßnahmen 
nur in absoluten Ausnahmefällen im Innenbereich (§§ 33 und 34 BauGB) durchgeführt werden. 
Eine Beschränkung bereits in Satz 1 ist nicht möglich, da sich die Flächen des Bereichs § 35 
BauGB von denen des § 35 BauGB teilweise nur im Einzelfall abgrenzen lassen. 

 

Absatz 2 

In diesem Absatz wird das Verfahren bei der Ausübung des Vorkaufsrechts geregelt. Satz 2 
ermöglicht, dass die zuständige Behörde das Vorkaufsrecht nicht für das Land, sondern auf 
dessen Antrag zugunsten eines Pflichtigen ausübt mit der Folge (Satz 3), dass der Vertrag 
zwischen diesem und dem Verkäufer zustande kommt.  

Satz 4 regelt die Pflicht des Verkäufers, den Vertrag der zuständigen Behörde mitzuteilen, 
wobei nach Satz 5 diese Mitteilung durch die des Käufers (Dritter) ersetzt wird.  

Mit Satz 6 wird die Möglichkeit für die zuständige Behörde, das Vorkaufsrecht auszuüben, auf 
zwei Monate befristet. Damit erübrigt sich eine Mitteilung der Behörde, wenn sie das Vorkaufs-
recht nicht ausübt.  

 

Absatz 3 

In diesem Absatz werden in Anlehnung an die Regelung des BNatSchG Einzelheiten zum 
Vorkaufsrecht geregelt. Insbesondere werden die Verkäufe mit einem Ehegatten, eingetrage-
nen Lebenspartner oder einem Verwandten ersten Grades ausgenommen.  
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Absatz 4 

Absatz 4 enthält Regelung zum Verzeichnis über die Flächen, für die ein Vorkaufsrecht be-
steht. Das Verzeichnis wird über Internet für jedermann zugänglich sein. Notare erhalten einen 
registrierten Zugang, um eine nachweisbare Auskunft über das Bestehen oder Nichtbestehen 
des Vorkaufsrechts für ein Grundstück zu bekommen.  

 

 

Zu § 74 (Koordinierung der Unterhaltung und des Ausbaus der Gewässer sowie des Aus-
gleichs der Wasserführung) 

 

Absatz 1 

Die Regelung in Satz 1 greift die bereits bestehende Pflicht zur Koordinierung der Gewäs-
serunterhaltung in § 90 b LWG (alt) auf und erweitert sie auf alle Pflichtenträger. Die Umset-
zung der Bewirtschaftungsziele erfordert bei allen gewässerbezogenen Maßnahmen ein ab-
gestimmtes Vorgehen zwischen Ausbau-, Ausgleichs- und Unterhaltungspflichtigen, nicht nur 
bei denen der Gewässerunterhaltung. Denn die Entwicklung von kosteneffizientesten Maß-
nahmenkombinationen kann nur dann gewährleistet werden, wenn sich die Pflichtigen für alle 
Maßnahmen am Gewässer untereinander abstimmen. Diese Abstimmung könnte zwar bei den 
zulassungspflichtigen Maßnahmen wie Ausgleich der Wasserführung und Ausbau durch die 
Bewirtschaftungsbehörde gesichert werden, wenn sie die Anträge auf Zulassung der Maßnah-
men prüft. Dieser Zeitpunkt ist aber ersichtlich zu spät und würde sich auch nicht auf die zu-
lassungsfreie Gewässerunterhaltung beziehen. Aufgabe der zuständigen Behörde ist es, die 
Bewirtschaftungsziele für den Koordinierungsprozess zu konkretisieren. Die Abstimmung 
selbst haben primär die für die jeweilige Aufgabe (Ausbau, Unterhaltung, Ausgleich) Pflichtigen 
durchzuführen. Nur auf der Grundlage dieser Abstimmung können sie ihre jeweiligen Pflichten 
erfüllen, deren Inhalt durch die wasserwirtschaftlichen Bewirtschaftungsvorgaben bestimmt 
wird, wie die Regelung der Pflichten zeigt. Die Umsetzung von Maßnahmen im 1. Bewirtschaf-
tungszyklus hat gezeigt, dass die allgemeinen Pflichtenregelungen mit solchen organisatori-
schen Vorgaben flankiert werden müssen, damit die Bewirtschaftungsziele kosteneffizient er-
reicht werden können. Sollte der mit der Abstimmung verbundene Aufwand erheblich sein, 
geben die Regelungen zur Übertragung der verschiedenen Pflichten in §§ 62, 63 ausreichende 
Möglichkeiten, den Abstimmungsaufwand zu reduzieren.  

Satz 2 regelt darüber hinaus die Pflicht der für dieses Gewässer zuständigen Bewirtschaf-
tungsbehörde, die Abstimmung sicherzustellen. Diese Behörde hat zwar auch die Aufsicht 
über die Pflichtigen und ihr obliegt diese Pflicht daher ohnehin. Da aber in Anbetracht der 
komplexen Situation die Abstimmung häufig nur mit Unterstützung und Begleitung der zustän-
digen Bewirtschaftungsbehörde möglich sein wird, regelt Satz 2 nicht nur die aufsichtliche Si-
cherstellung der Pflicht, sondern darüber hinaus die Vorgabe für die Behörde, die Pflichtigen 
bei der Abstimmung zu unterstützen.  

 

Absatz 2 

Absatz 2 regelt in Anlehnung an die Regelung des Abwasserbeseitigungskonzepts in § 47 die 
Art und Weise, wie die Ergebnisse der nach Absatz 1 erfolgten Abstimmung am Gewässer 
niederzulegen sind. Mit den bislang erarbeiteten Umsetzungsfahrplänen liegen bereits Grund-
lagen für solche Übersichten vor. Auch hier gilt, dass, sollte der entstehende Verwaltungsauf-
wand gemindert werden müssen, die Regelungen in den §§ 62, 63 zur Übertragung der Pflich-
ten eine entsprechende Grundlage bieten. 

 

Die Absätze 3 und 4 regeln die Überprüfung, Beanstandung und ggfls. Anordnungsbefugnis 
vergleichbar dem Abwasserbeseitigungskonzept. 
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Abschnitt 4 Talsperren, Hochwasserrückhaltebecken, Rückhaltebecken außerhalb von Ge-
wässern 

 

 

Zu § 75 (Talsperren, Hochwasserrückhaltebecken, Rückhaltebecken außerhalb von Gewäs-
sern) 

 

Talsperren, Hochwasserrückhaltebecken und Rückhaltebecken außerhalb des Gewässers un-
terliegen bereits seit 1962 besonderen Regelungen unter Verweis auf ihre besondere Bedeu-
tung für den Wasserhaushalt und die Wasserwirtschaft. Die bisherigen Regelungen haben 
sich bewährt und werden weitergeführt. Anlagen dieser Art und auch ihre Änderungen können 
raumbedeutsam sein. Bei ihrer Zulassung im Rahmen eines Planfeststellungsverfahrens sind 
nach § 4 des Raumordnungsgesetzes Ziele der Raumordnung zu beachten sowie Grundsätze 
und sonstige Erfordernisse der Raumordnung zu berücksichtigen. 

 

§ 75 führt die Definitionen von Talsperren, Hochwasserrückhaltebecken und von Rückhalte-
becken außerhalb von Gewässern fort. Alle diese Bauwerke können ähnliche Sicherheitsvor-
kehrungen notwendig machen. Sie werden dann insoweit den Talsperren gleichgestellt.  

 

 

Zu § 76 (Bau und Betrieb) 

So bedeutende Bauwerke wie die Talsperren sind mindestens nach den allgemein anerkann-
ten Regeln der Technik zu errichten, instand zu halten und zu betreiben sind. Die Vorschrift 
dient der Rechtssicherheit, indem sie die Möglichkeit eröffnet, diese Regeln verbindlich einzu-
führen. 

 

Das Sanierungsgebot in Absatz 2 ist eine Folge der Regelung in Absatz 1. 

 

Rückhaltebecken außerhalb eines Gewässers bedürfen der Genehmigung (§ 76 Absatz 3 Satz 
1). Die wesentliche Änderung einer jeden Anlagen nach § 75 bedarf, soweit sie kein Gewäs-
serausbau, der Anzeige (§ 76 Absatz 3 Satz 2), wobei dann die zuständige Behörde die Mög-
lichkeit hat, die Genehmigungspflicht anzuordnen (§ 76 Absatz 3 Satz 3).  

 

Der bisherige Absatz 7 kann entfallen, da die Regelung in § 110 enthalten ist. 

 

 

Abschnitt 5 Hochwasserschutz 

 

 

Unterabschnitt 1 Deiche und andere Hochwasserschutzanlagen 

 

Zu § 77 (Errichten, Beseitigen, Umgestalten von Deichen und anderen Hochwasserschutzbauten) 

§ 77 übernimmt mit redaktionellen Anpassungen die bisherige Regelung in § 107 Absatz 1 
LWG (alt) über die Anforderungen an das Errichten, Beseitigen oder wesentliche Umgestalten 
von Deichen und anderen Hochwasserschutzanlagen.  
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Die Vorgaben für die Maßnahmen bleiben im Wesentlichen unverändert bestehen. Es werden 
die allgemein anerkannten Regeln der Technik aufgenommen, die bislang in der Regelung 
des Gewässerausbaus enthalten waren und dort gestrichen worden sind. Diese Ergänzung ist 
bei Deichen erforderlich, da auch die nachfolgenden Regelungen immer wieder an den allge-
mein anerkannten Regeln der Technik anknüpfen. Der Deich als technisches Bauwerk ist sol-
chen technischen Anforderungen zugänglich. Die Anforderungen nach den allgemein aner-
kannten Regeln der Technik gewährleisten eine ausreichend Sicherheit. Die Anforderungen 
nach den a. a. R. d. T. beim Deichbau haben sich entwickelt und wurden ständig an neue Er-
kenntnisse angepasst. Nach dem 1986 erschienen Merkblatt „Flussdeiche“ des Deutschen 
Verbandes für Wasserwirtschaft und Kulturbau e.V. (DVWK) wurde 1997 die DIN 19712 
„Flussdeiche“ veröffentlicht. Im Jahr 2011 folgte dann eine ausführliche Fortschreibung des 
DVWK-Merkblattes durch die Nachfolgeorganisation Deutsche Vereinigung für Wasserwirt-
schaft, Abwasser und Abfall e. V. (DWA) und im Jahr 2013 erschien eine ebenfalls an aktuelle 
Erkenntnisse angepasste DIN 19712 „Hochwasserschutzanlagen an Fließgewässern“. Die all-
gemein anerkannten Regeln der Technik der Hochwasserschutzanlagen sind daher auf neu-
estem Stand. 

 

Mit dem Verweis auf § 71 werden die Grundsätze des Gewässerausbaus übernommen.  

 

Der Verweis auf § 101 LWG (alt) zur Entschädigungspflicht bei Gewässerausbau wird mangels 
Regelungsbedarfs ersatzlos gestrichen. Der Verweis auf § 103 Absatz1 LWG (alt) kann wegen 
der Regelung in § 79 entfallen. Der Verweis auf § 104 LWG (alt) (Mitprüfung der baurechtlichen 
Vorgaben) ist ebenfalls wegen der Regelung in § 110 obsolet.  

§ 107 Absatz 2 (alt), die Regelung zu den Betretungs- und Benutzungsrechten, wird in § 97 
weitergeführt. 

 

 

Zu § 78 (Unterhaltung und Wiederherstellung) 

§ 78 übernimmt die bisherige Regelung zur Unterhaltung und Wiederherstellung von Deichen 
(§ 108 LWG (alt)) bis auf deren Absatz 5 und formuliert sie in Teilen deutlicher. 

 

Absatz 1 regelt die Pflicht als öffentlich-rechtliche Verbindlichkeit, also als Pflicht gegenüber 
dem Staat und nicht gegenüber Dritten. Die Pflicht ist daher nicht von im Polder wohnenden 
Personen einklagbar. 

 

Absatz 2 weist wie bisher in seinen Sätzen 1 und 2 die Unterhaltungspflicht demjenigen zu, 
der den Deich errichtet hat, bzw. dem bisher Unterhaltungspflichtigen. Neu ist die Regelung in 
den Sätzen 3 und 4, die die Unterhaltungspflicht konkretisieren und ermöglichen, dass die 
zuständige Behörde den Umfang der Unterhaltung einschränken kann. Diese neue Regelung 
schafft Klarheit über den Pflichtenumfang, zum einen über den grundsätzlichen Umfang der 
Unterhaltung (Satz 3) und zum anderen über eine behördliche Entscheidung auch dann, wenn 
weniger erforderlich ist (Satz 4).  

 

Absatz 3 führt die bisher in § 108 Absatz 3 Satz 2 und Absatz 3 LWG (alt) enthaltene Fälle der 
Sanierung und der Wiederherstellungspflicht zusammen. Anders als bislang wird diese nicht 
mehr von einer Verpflichtung des Unterhaltungspflichtigen durch die zuständige Behörde ab-
hängig gemacht, sondern sie knüpft an die Tatbestandsvoraussetzungen an. Das fördert die 
Effektivität, weil die Sanierungs- und Wiederherstellungspflicht der Regelfall ist und man nur 
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in Ausnahmefällen von einer Sanierung oder Wiederherstellung eines nicht mehr den allge-
mein anerkannten Regeln der Technik entsprechenden bzw. zerstörten Deichs absehen kön-
nen wird. Außerdem wird durch den Statusbericht nach § 81 deutlich, ob der Deich den aner-
kannten Regeln der Technik entspricht oder nicht, so dass auch die Voraussetzungen für eine 
Sanierungspflicht im Einzelfall klar sind. Dies gilt erst recht für den Fall des Verfalls oder der 
Zerstörung eines Deichs.  

Die bisher durch den Verweis auf § 96 LWG (alt) geregelte Erstattungspflicht gegenüber Stö-
rern wird über den Verweis auf § 40 Absatz 3 Satz 2, § 42 Absatz 2 WHG geregelt. 

 

Absatz 4 führt den bisherigen Absatz 4 fort und regelt den Fall, dass ungewiss oder streitig ist, 
wer nach Absatz 1 unterhaltungspflichtig ist. In diesen Fällen kann die zuständige Behörde 
wie bisher die Kommune vorläufig heranziehen, die sich entweder vom Pflichtigen ihre Auf-
wendungen ersetzen lassen oder sie nach § 79 auf die Vorteilhabenden umlegen kann.  

 

Die Absätze 5 und 6 regeln die Möglichkeiten, die Pflichten zu übertragen. Absatz 5 führt die 
bisherige Regelung zur Übernahme der Unterhaltungspflicht durch Dritte (§ 109 LWG (alt)) 
weiter. Es wird wie bei allen Pflichten neu geregelt, dass eine Pflicht nur insgesamt übernom-
men wird. Bei einer Aufsplitterung der Pflicht wäre zu befürchten, dass die Verantwortlichkeit 
für eine Maßnahme nicht klar und die Deichsicherheit nicht gewährleistet ist. Absatz 6 regelt 
neu wie auch bei anderen Pflichten die Möglichkeiten der Gemeinde, ihre Pflicht auf eine An-
stalt des öffentlichen Rechts zu übertragen. 

 

Die Regel des bisherigen § 108 Absatz 3 Satz 2 (LWG (alt)) kann entfallen. Es gibt nach den 
Erfahrungen im Vollzug keinen Fall, in dem es sachlich erforderlich ist, dass der Dritte den 
Deich wiederherstellt. Wiederherstellungspflichtig sollte immer der Deichunterhaltungspflich-
tige sein, der sich nach § 40 Absatz 3 Satz 2 WHG seine Aufwendungen vom Verursacher 
erstatten lassen kann. 

 

 

Zu § 79 (Umlage) 

Es wird die Umlage von Aufwendungen für die Unterhaltung, Sanierung und Wiederherstellung 
von Deichen geregelt (bisher § 108 Absatz 5 LWG (alt)).  

Satz 1 führt den bisherigen § 108 Absatz 5 Satz 1 LWG (alt) unverändert fort und regelt den 
Vorteil als materiellen Maßstab für die Umlage. Die bisherige Regelung, dass anstelle von 
Beiträgen Arbeiten geleistet oder Baustoffe geliefert werden können, entfällt. Diese ist noch 
aus dem preußischen Wasserrecht übernommen und hat keine praktische Bedeutung mehr. 
Satz 2 stellt klar, dass auch der Aufwand zur Erfüllung der Pflichten nach § 81 umlagefähig ist. 
Mit § 81 wird die Unterhaltungspflicht konkretisiert. 

 

 

Zu § 80 (Entscheidungen in Unterhaltungsfragen) 

§ 80 regelt die bislang in § 111 LWG (alt) normierte Grundlage für die feststellende Entschei-
dung, wem die Unterhaltungspflicht obliegt, und deren Umfang. Die Regelung orientiert sich 
mit ihrer Wortwahl an § 42 WHG und wird nicht mehr auf den Streitfall beschränkt. In der Sache 
macht das keinen Unterschied, weil der Bedarf an einer solchen Festlegung immer nur im 
Streitfall entsteht. 

Die Regelungen zur Entscheidung über besondere Pflichten im Interesse des Baus und der 
Unterhaltung von Hochwasserschutzanlagen werden in § 97 weitergeführt. 
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Zu § 81 (Statusbericht) 

Es wird neu ein Statusbericht für Hochwasserschutzanlagen eingeführt.  

Der Statusbericht dokumentiert den ordnungsgemäßen Zustand und die Unterhaltung einer 
Hochwasserschutzanlage durch den Pflichtigen. Er ermöglicht dem Pflichtigen den Nachweis, 
dass er seine Pflichten erfüllt, und der Aufsichtsbehörde die Kontrolle dieser Pflichterfüllung.  

Der ordnungsgemäße Zustand von Hochwasserschutzanlage und ihre Unterhaltung sind von 
wesentlicher Bedeutung für den Schutz von Leib und Leben und von erheblichen wirtschaftli-
chen Gütern. Außerdem sind die meisten Hochwasserschutzanlagen mit öffentlichen Mitteln 
erbaut. Ihre ordnungsgemäße Unterhaltung sichert die Nachhaltigkeit des Einsatzes öffentli-
cher Mittel. 

Damit das Instrument seinen Zweck erfüllt, muss sein Inhalt aussagekräftig sein. Da Wasser-
verbände und Kommunen unterhaltungspflichtig sind, kann eine Regelung des Inhalts des 
Statusberichts nur durch Verordnung erfolgen. Angesichts der Fachlichkeit dieser Verordnung 
erscheint eine Beteiligung des Landtags nicht erforderlich. 

Das Gesetz regelt keine Frist, binnen derer der Statusbericht zu erstellen ist. Eine generelle 
gesetzliche Frist würde den unterschiedlichen Verhältnisse auch nicht Rechnung tragen kön-
nen. Die Aufsichtsbehörde hat im Einzelfall eine Frist festzulegen. Dabei sollen mit dem Pflich-
tigen die relevanten Umstände besprochen werden, wie beispielhaft der mit der Berichtserstel-
lung verbundene Arbeitsaufwand, der davon abhängig ist, welche Daten bereits vorliegen und 
welche noch zu erarbeiten sind.  

 

 

Zu § 82 (Schutzvorschriften) 

§ 82 übernimmt inhaltlich mit redaktionellen Anpassungen § 111a LWG (alt), der sich bewährt 
hat. Um dem hohen Allgemeininteresse am Schutz der Hochwasserschutzanlagen, die mit 
einem erheblichen finanziellen Aufwand sowohl der geschützten Bevölkerung als auch des 
Landes gebaut worden sind, zu entsprechen, werden für den Deich und den engsten Bereich 
um den Deich Verbote zum Schutz des Deichs geregelt (Absatz 1), von denen nur in Ausnah-
mefallen eine Befreiung erteilt werden kann (Absatz 2). Bei anderen Hochwasserschutzanla-
gen wie z. B. Mauern sind zum Schutz nur Genehmigungsvorbehalte erforderlich (Absatz 1 
Satz 3). 

Absatz 2 tragt der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts zu der Regelung von In-
halts- und Schrankenbestimmungen des Eigentums Rechnung. 

Das Gesetz ermächtigt außerdem die zuständige Behörde, weitergehende Regelungen z. B. 
auch für weitere Deichschutzzonen zu treffen (Absatz 3). Gesetzliche Regelung und Schutz-
verordnung werden nebeneinander bestehen. 

 

Ergänzt wird das Verbot „Schädigen und Entfernen der Grasnarbe“. Für die Deichsicherheit 
ist es unerlässlich, dass die Grasnarbe unversehrt erhalten bleibt, damit das Bauwerk Deich 
selbst vor weitergehenden Angriffen durch das Wasser im Hochwasserfall geschützt wird.  

 

Der Verweis auf § 31 Absatz 2 LWG (alt) (Rückbauverpflichtung bei Wegfall der Zulassung) 
entfällt.  

Der Verweis auf § 97 LWG (alt) entfällt. Besondere Pflichten zugunsten der Deichunterhaltung 
sind in § 97 Absatz 2 geregelt. 
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Unterabschnitt 2 Überschwemmungsgebiete 

 

 

Zu § 83 (Festsetzung und vorläufige Sicherung von Überschwemmungsgebieten) 

In der Regelung wird der Anwendungsbereich von § 76 Absatz 2 Nummer 2 WHG klargestellt, 
das Verfahren für die Festsetzung von Überschwemmungsgebieten geregelt, einige klar ab-
gegrenzte Überschwemmungsgebiete durch Gesetz festgesetzt und das Verfahren der vor-
läufigen Sicherung nach § 76 Absatz 2 WHG aufgenommen.  

 

Absatz 1 

Die Regelung stellt § 76 Absatz 2 Nummer 2 WHG klar. Es sind auch Gebiete festzusetzen, 
die als rückgewinnbare Gebiete für die Hochwasserentlastung und Rückhaltung beansprucht 
werden und nicht aktuell der Hochwasserentlastung und Rückhaltung dienen. 

 

Absatz 2 

In Absatz 2 wird das Festsetzungsverfahren geregelt.  

Entsprechend der Vorgaben des WHG wird das Überschwemmungsgebiet durch ordnungs-
behördliche Verordnung festgesetzt. Die Zuständigkeit, die das WHG den Ländern auferlegt, 
wird in Satz 1 auf den nachgeordneten Bereich übertragen. Satz 2 regelt, dass die ordnungs-
behördliche Verordnung entgegen § 32 OBG unbefristet ist. Einer Befristung bedarf es nicht, 
weil nach § 76 Absatz 2 Satz 3 die Festsetzungen ohnehin neuen Erkenntnissen anzupassen 
sind. Eine Befristung auch von 20 Jahren würde hier ein falsches Signal setzen.  

Satz 3 nimmt die Regelung des § 112 Absatz 4 LWG (alt) zur Öffentlichkeitsbeteiligung auf, 
allerdings mit einer längeren Auslegungsfrist. Der Öffentlichkeit ist ausreichend Zeit zur Stel-
lungnahme zu geben. Es entfällt die Vorgabe eines formalen Verfahrens nach § 73 Absatz 2 
bis 5 des Verwaltungsverfahrensgesetzes (VwVfG). Wie die bei der Erarbeitung von Rechts-
verordnungen übliche Beteiligung der Träger öffentlicher Belange durchgeführt wird, ist der 
jeweiligen Bezirksregierung im konkreten Festsetzungsverfahren überlassen, die an einer 
breiten Beteiligung interessiert ist, um die Richtigkeit der erarbeiteten Karten zu evaluieren und 
die Festsetzung vor Ort zu erläutern. Weiterhin durch das Gesetz gewährleistet wird, dass wie 
bisher in den Gemeinden ausgelegt wird, wobei auch hier die Auslegungsfrist auf zwei Monate 
verlängert wird.  

Ein Abwägungsprozess findet bei der Festsetzung des Überschwemmungsgebiets des 
100jährlichen Abflusses nicht statt, da das über den 100jährlichen Abfluss definierte Gebiet 
nach bundesrechtlichen Vorgaben mindestens festzusetzen ist. Eine zu starke Formalisierung 
des Verfahrens stärkt dessen Effizienz nicht. Die Bezirksregierungen sind darauf angewiesen, 
dass die Festsetzung inhaltlich richtig ist und von den Betroffenen akzeptiert wird. Das Verfah-
ren ist entsprechend zu führen. 

Die neue Formulierung zur Bekanntmachung stellt lediglich die bisherige Regelung klar. Die 
Regelung knüpft an die Pflicht aus § 76 Absatz 3 WHG an, Gebiete zu ermitteln, in Kartenform 
darzustellen und vorläufig zu sichern. Mit den Vorgaben zur Öffentlichkeitsinformation wird § 
76 Absatz 4, § 79 Absatz 2 WHG Rechnung getragen.  

 

§ 112 Absatz 2 LWG (alt) über die Festlegung von Gewässern und Gewässerabschnitte 
braucht nicht weiter fortgeführt zu werden, da § 31b WHG nicht weiter fortgeführt worden ist.  
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Absatz 3 

Es werden in Satz 1 klar abgegrenzte Überschwemmungsgebiete unmittelbar durch Gesetz 
festgesetzt (Gebiete zwischen oberirdischen Gewässern und Dämmen oder Hochufern und 
Gebiete, die auf der Grundlage einer Planfeststellung oder Plangenehmigung für die Hoch-
wasserentlastung oder Rückhaltung beansprucht werden). Satz 2 regelt die Bekanntmachung 
dieser Gebiete. 

 

Zu Absatz 4 

Satz 1 regelt das Verfahren für die vorläufige Sicherung eines Überschwemmungsgebiets und 
konkretisiert damit den Vollzugsauftrag zur vorläufigen Sicherung gemäß § 76 Absatz 3 WHG. 
Die Wirkung der vorläufigen Sicherung regelt § 78 Absatz 6 WHG für die Regelungen nach 
dem WHG sowie Satz 2 für die Regelungen nach diesem Gesetz.  

Durch Satz 3 wird erstmalig geregelt, wann die vorläufige Sicherung endet. 

Die Regelung entspricht in ihrer Wirkung der bisherigen Regelung in § 112 Absatz 4 in Ver-
bindung mit § 113 LWG (alt).  

Es entfällt die bisherige Regelung zur Begrenzung der Geltung der Verordnungen auf 30 Jahre 
(§ 112 Absatz 1 Satz 5 mit Verweis auf § 14 Absatz 3 (alt) LWG). Das WHG gibt ohnehin vor, 
dass die Festsetzungen an neue Erkenntnisse anzupassen sind. Dazu kommen die Erkennt-
nisse aus der Hochwasserrisikomanagementplanung, die ebenfalls zur Anpassungen der 
Festsetzungen zwingen. Eine zeitliche Befristung der Geltung ist daher nicht mehr erforderlich. 

Eine Rechtsgrundlage für weitergehende Regelungen, wie sie § 112 Absatz 1 Satz 4 LWG 
(alt) enthält, bietet bereits § 78 Absatz 5 WHG. 

Das Regelungsbedürfnis für § 112 Absatz 3 LWG (alt) entfällt wegen § 106 Absatz 3 WHG. 
Das Gleiche gilt für § 112 Absatz 5 LWG (alt) in Hinblick auf § 78 Absatz 5 Satz 2 in Verbindung 
mit § 52 Absatz 5 WHG. 

 

 

Zu § 84 (Besondere Bestimmungen für Überschwemmungsgebiete) 

Die Vorgängerregelung des § 113 LWG (alt) ist mit dem 1. März 2010 weitgehend unwirksam 
geworden. Durch das WHG 2009 entfallen die Regelungen in § 113 Absatz 1, 2, 4 und 6 LWG 
(alt) (vgl. jetzt § 78 Absatz 1 bis 4 WHG). Die Regelungen des § 113 Absatz 5 und 7 wurden 
im WHG nicht übernommen.  

 

Absatz 1 

Im Ergebnis weitergeführt wird die Regelung in § 113 Absatz 2 Satz 4 und 5 LWG (alt) über 
das Verhältnis der Genehmigung nach § 78 Absatz 3 WHG zu anderen Zulassungen. Nach 
bisheriger Regelung entfällt die Genehmigungspflicht nach § 78 Absatz 3 WHG, wenn bei der 
Erteilung anderer Zulassungen die Genehmigungsvoraussetzungen nach § 78 Absatz 3 WHG 
geprüft werden. Diese Regelung vermeidet doppelte Zulassungen, die, sollten sie unterschied-
lichen Inhalt haben, auch beim Bürger auf Unverständnis stoßen dürften. Die Formulierung 
der Regelung wird dem WHG angepasst, da die Genehmigungspflicht nicht entfallen darf. Da-
her wird geregelt, dass die Genehmigung nach § 78 Absatz 3 Satz 1 WHG mit der anderen 
Zulassung erteilt wird. Satz 5 regelt das erforderliche Einvernehmen der ansonsten zuständi-
gen Behörde.  

 

Absatz 2 

Die Ersatzgeldregelung des § 113 Absatz 3 LWG (alt) wird nicht mehr weitergeführt, da ihre 
Konformität mit dem Bundesrecht fraglich ist.  
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Allerdings besteht weiterhin Regelungsbedarf. Gerade an kleinen Gewässern und bei kleinen 
Maßnahmen ist der von § 78 Absatz 4 WHG geforderte Ausgleich im Einzelfall wasserwirt-
schaftlich nicht sinnvoll möglich. In diesen Fällen besteht im Vollzug die Gefahr, dass die zu-
ständige Behörde entweder den verlorenen Retentionsraum prinzipiell als so gering einstuft, 
dass er nicht ausgeglichen werden muss, oder die Genehmigung verweigert oder keinen was-
serwirtschaftlich sinnvollen Ausgleich fordert.  

Daher soll anstelle der Ersatzgeldregelung ein Kataster eingeführt werden, das wie die bishe-
rige Ersatzgeldregelung für diese Situationen ermöglicht, den im WHG geforderten Ausgleich 
wasserwirtschaftlich sinnvoll umzusetzen.  

 

Absatz 3 

Die bisherige Regelung in § 113 Absatz 5 LWG (alt) zu Anforderungen an Anlagen zur Was-
serversorgung und zur Abwasserbeseitigung wird im Grundsatz übernommen.  

Die Vorgabe für die Wasserversorgungsanlagen in Satz 1 Nummer 1 wird präzisiert. Dabei 
wird berücksichtigt, dass eine hochwassersichere Errichtung und ein hochwassersicherer Be-
trieb einer Wasserversorgungsanlage dann nicht erforderlich sind, wenn bei Hochwasser die 
Anlagen nicht betrieben werden, sondern die Wasserversorgung durch andere hochwassersi-
chere oder außerhalb eines Überschwemmungsgebiets liegende Anlagen sichergestellt ist. 
Das ist häufig bei Anlagen der Fall, bei denen nur selten mit einer Überschwemmung zu rech-
nen ist, so dass eine entsprechende Nachrüstung unverhältnismäßig wäre.  

Bei den Wasserversorgungsanlagen wird die bisherige Frist zur Anpassung an die Anforde-
rung weitergeführt, weil nach Lage der Dinge davon auszugehen ist, dass die Anforderungen 
bis dahin gewahrt sind. Außerdem erlaubt die Wasserversorgung keine längere Frist, da es 
um die Sicherung der notwendigen Hygienestandards bei Hochwasser geht.  

Die Frist für die Umsetzung der Anforderungen bei Abwasseranlagen in Satz 1 Nummer 2 wird 
dagegen um 5 Jahre verlängert, weil es bislang keine allgemein anerkannten Regeln der Tech-
nik gibt und die Betreiber angemessene Zeit bekommen müssen, um ihre Anlagen anzupas-
sen.  

Es wird in Satz 1 Nummer 3 eine Regelung über Anlagen zum Umgang mit wassergefährden-
den Stoffen aufgenommen, die sich an die Verordnung des Bundes über Anlagen zum Um-
gang mit wassergefährdenden Stoffen anlehnt, die sich immer noch im Verordnungsgebungs-
verfahren befindet und deren weiteres Schicksal nicht zu prognostizieren ist. Es werden be-
sondere Vorkehrungen für Anlagen verlangt, mit denen eine Freisetzung und ein Abschwem-
men wassergefährdender Stoffe verhindert werden soll.  

Die Sätze 2 und 3 regeln dann die verfassungsrechtlich gebotene Möglichkeit zur Befreiung 
von den Vorgaben.  

Die Regelungen des Absatz 3 sind verfassungsrechtlich zulässig, da das WHG ausdrücklich 
weitergehende Regelungen im Überschwemmungsgebiet zur Vermeidung von Störungen der 
Trinkwasserversorgung und der Abwasserbeseitigung erlaubt (§ 78 Absatz 5 Nummer 6 WHG) 
sowie Regelungen zum hochwasserangepassten Umgang mit wassergefährdenden Stoffen (§ 
78 Absatz 4 Nummer 5 WHG). 

 

 

Zu § 85 (Melde-, Warn- und Alarmordnung zum Schutz vor Hochwasser) 

Die Vorschrift ersetzt den bisherigen § 114c LWG (alt). Anstelle einer Verwaltungsvorschrift 
wird die Ermächtigung für eine Verordnung geregelt. Um bei Hochwasser die Bevölkerung, 
Gewerbe und Industrie vor Gefahren zu schützen, ist ein Melde-, Warn- und Alarmordnung 
erforderlich, die Regelungen auch gegenüber Stellen jenseits der Verwaltung enthält, wer In-
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formationen über die Hochwassersituation und Gefahrenlagen weitergeben muss und wie Be-
völkerung, Gewerbe und Industrie gewarnt werden. Eine verwaltungsinterne Regelung reicht 
nicht aus.  

 

 

Abschnitt 6 Wasserwirtschaftliche Planung, Grundlagen der Wasserwirtschaft 

 

 

Unterabschnitt 1 Hochwasserrisikomanagementplanung nach § 75 WHG, Maßnahmenpro-
gramm und Bewirtschaftungsplanung nach §§ 82, 83 WHG 

 

 

Zu § 86 (Information der Öffentlichkeit und Anhörung bei Maßnahmenprogramm und Bewirt-
schaftungsplan) 
Die bisherige Regelung in § 2d Absatz 1 LWG (alt) zur Zuständigkeit der obersten Wasserbe-
hörde für die Planaufstellung, die Mitwirkung bei der Erarbeitung, die Beteiligung und die Be-
teiligung der Öffentlichkeit wird weitergeführt. Die Zuständigkeiten der obersten Behörde sind 
traditionell nicht in der Zuständigkeitsverordnung, sondern im Gesetz enthalten.  Geändert wird 
das Erfordernis des Einvernehmens mit dem Umweltausschuss des Landtages und durch eine 
Anhörungsregelung ersetzt (Ziff. 1 der Anlage 4 zu § 36 Absatz 3 der GO). Ergänzt wird die 
bisherige Regelung in Satz 3 um eine Mitwirkungspflicht der Personen, die beteiligt werden, 
damit deutlich wird, dass die Beteiligung ein gegenseitiger Prozess ist.  

 

Im Hinblick auf die Koordinierungsregelungen des § 7 Absätze 2 bis 4 WHG kann der bisherige 
§ 2d Absatz 2 LWG (alt) zur Koordinierung entfallen.  

§ 2d Absatz 3 LWG (alt) kann entfallen, da zum einen die erste Planaufstellung gezeigt hat, 
dass es keiner Verwaltungsvorschrift bedarf, um den Planungsprozess zu steuern, und zum 
anderen eine Rechtsgrundlage für solche Regelungen nicht erforderlich ist. § 2d Absätze 4 bis 
6 (alt) kann entfallen, da die bislang landesrechtlich geregelten Fristen nunmehr Gegenstand 
des §§ 82 und 84 WHG sind. 

 

 

Zu § 87 (Information und aktive Beteiligung der Öffentlichkeit bei der Hochwasserrisikoma-
nagementplanung) 

Die Vorschrift dient der Umsetzung von Artikel 10, Absatz 1 der Richtlinie 2007/60/EG sowie 
§ 79 Absatz 1 Satz 1 WHG und regelt die Information der Öffentlichkeit durch Auslegung, auf 
die mit öffentlicher Bekanntmachung hingewiesen wird.  

Ergänzend werden üblicherweise für die Veröffentlichung elektronische Informationstechnolo-
gien genutzt. Dies erfolgt schon bislang und braucht nicht geregelt zu werden. 

Die zuständigen Behörden beteiligen, je nach fachlichem Bedarf, insbesondere die Kommu-
nen, Kreise sowie Träger öffentlicher Belange wie Landwirtschaftsverbände und Wasserver-
bände. 

 

 

Zu § 88 (Bekanntgabe und Verbindlichkeit der wasserwirtschaftlichen Planungen) 

Das WHG legt die Bekanntgabe des Maßnahmenprogramms und des Bewirtschaftungsplans 
nicht fest. Der bisherige § 2 f LWG (alt) wird daher mit Absatz 1 aufrechterhalten. Auch für die 
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Risikomanagementplanung regelt das WHG nicht die Bekanntgabe. Die Regelung wird inso-
fern erweitert. 

 

Die Wirkung der wasserwirtschaftlichen Planungen wird im Absatz 2 geregelt. Dabei wird un-
terschieden zwischen der Bindungswirkung bei Entscheidungen und der Pflicht zur Berück-
sichtigung bei öffentlichen Planungen. Dementsprechend wird die bisherige Regelung in § 2f 
Satz 4 LWG (alt) konkretisiert. 

 

 

Unterabschnitt 2 Grundlagen der Wasserwirtschaft, Daten und Dokumentation 

 

 

Zu § 89 (Grundlagen der Wasserwirtschaft) 

Absatz 1 

Sinnvolle wasserwirtschaftliche Entscheidungen erfordern einen umfassenden Überblick über 
die Grundlagen des Wasserhaushalts und den Stand der für die Wasserwirtschaft bedeutsa-
men Technik. Die dazu notwendigen Daten werden nicht allein von den wasserwirtschaftlichen 
Fachdienststellen, sondern von allen Beteiligten der Wasserwirtschaft und auch von weiteren 
Stellen wie z. B. dem Geologischen Dienst erarbeitet. Alle diese Daten und Erkenntnisse flie-
ßen bei den wasserwirtschaftlichen Fachdienststellen zusammen. Dort werden sie aufgear-
beitet und stehen allen interessierten Trägern öffentlicher Belange offen. Daraus folgt eine 
Auskunftspflicht der zuständigen Behörden und im Gegenzug eine Informationspflicht gegen-
über den zuständigen Behörden.  

Das WHG regelt die Informationsbeschaffung und Informationspflicht mittlerweile in seinem § 
88, allerdings nicht ausreichend.  

Die bisherige Regelung in § 19 Absatz 1 LWG (alt) wird weitergeführt und ergänzt § 88 WHG, 
der weitgehend dem bisherigen § 19a LWG (alt) entspricht. Mit der Regelung wird sicherge-
stellt, dass die Datengrundlagen für den wasserwirtschaftlichen Vollzug die erforderliche Qua-
lität haben und dass für den wasserwirtschaftlichen Vollzug der erforderliche Stand der Tech-
nik erarbeitet wird.  

 

Absatz 2 

§ 19 Absatz 2 LWG (alt) wird weitergeführt, er knüpft an die bereits in § 88 Absatz 2 WHG 
geregelte Pflicht zur Datenübermittlung von Trägern wasserwirtschaftlicher Maßnahmen an 
und konkretisiert sie inhaltlich. Adressaten sind zum einen öffentlich-rechtliche Träger von 
wasserwirtschaftlichen Pflichten wie Abwasserbeseitigung, Wasserversorgung, Gewässerun-
terhaltung und -ausbau sowie Ausgleich der Wasserführung und Unterhaltung und Sanierung 
von Hochwasserschutzanlagen. Adressaten sind zum anderen Private, die mit der Durchfüh-
rung einer Pflicht beauftragt sind oder denen die Pflicht übertragen worden ist, oder denen 
unmittelbar durch Wassergesetze die Ermittlung von Daten auferlegt worden ist bzw. aufgrund 
von Wassergesetzen, z. B. in einer Zulassung.  

 

Absatz 3 

Satz 1 regelt die Grundsätze der Datenübermittlung. Satz 2 greift auf, dass solche Vorgaben 
zumindest gegenüber Privaten durch Verordnung und nicht nur durch Verwaltungsvorschrift 
konkretisiert werden müssen. Mit der Rechtsverordnung sollen die zuständige Behörde be-
stimmt und die fachlichen und technischen Details festgelegt werden, die eine Datenübermitt-
lung von den Verpflichteten an die zuständige Behörde erfüllen sollen.  
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Das Land wird so befähigt, auch die Daten der Verpflichteten nach den Sätzen 1 und 2 inspi-
rekonform aufzubereiten und bereitzustellen, sofern für diese Verpflichteten eine Bereitstel-
lungspflicht nach dem Gesetz über den Zugang zu digitalen Geodaten Nordrhein-Westfalen 
(Geodatenzugangsgesetz) vom 17. Februar 2009 in Umsetzung der Richtlinie 2007/2/EG des 
europäischen Parlaments und des Rates vom 14. März 2007 zur Schaffung einer Geodaten-
infrastruktur in der Europäischen Gemeinschaft (INSPIRE-RL) besteht. Damit werden die Ver-
pflichteten nach den Sätzen 1 und 2 von etwaigen Pflichten nach dem GeoZG NRW entlastet. 

 

Absatz 4 

Der bisherige § 19a Absatz 2 LWG (alt) zur Erhebung von personen- und betriebsbezogenen 
Daten wird weitergeführt, soweit er sich nicht durch § 88 Absatz 5 WHG erledigt hat. Er hat 
lediglich deklaratorische Bedeutung.  

 

 

Zu § 90 (Informations- und Dokumentationspflichten) 

Die Regelung greift die bislang in § 112 Absatz 4 Satz 2 LWG (alt) für Überschwemmungsge-
biete geregelte Aufbewahrungspflicht auf. Mit der Vorschrift wird in den Sätzen zentral gere-
gelt, dass die Unterlagen über Schutzgebiete und Überschwemmungsgebiete der Öffentlich-
keit zum einen durch Einsicht vor Ort und zum anderen im Internet zur Verfügung zu stellen 
sind. Das Gleiche gilt nach Satz 2 für die Unterlagen, die im Rahmen der wasserwirtschaftli-
chen Planungen in Umsetzung der Hochwasserrisikomanagementplanung und der Wasser-
rahmenrichtlinie erarbeitet werden. Zusätzlich wird in Satz 3 geregelt, dass die Nutzung der 
Daten unentgeltlich ist. Es besteht ein hohes öffentliches Interesse, dass die Informationen 
über die grundstücksbezogenen wasserwirtschaftlichen Gegebenheiten und Regelungen so-
wie die wasserwirtschaftlichen Planungen allgemein verbreitet und jedermann auch bearbeit-
bar zugänglich sind. Nur so wird sichergestellt, dass insbesondere die wasserwirtschaftlichen 
Planungen auch in andere öffentliche und private Planungen und bei der Konzeption von Ein-
zelvorhaben sachgerecht berücksichtigt werden.  

Nach der vom Bundesgerichtshof in seinem Vorlagebeschluss an den Europäischen Gerichts-
hof vom 28. September 2006 vertretenen Auffassung ist § 5 Absatz 2 des Urheberrechtsge-
setzes (UrhG) auf Datenbanken im Sinne des § 87a UrhG entsprechend anwendbar (vgl. BGH, 
Beschluss vom 28.09.2006 - Az. I ZR 261/03). Demnach können an diesen Datenbeständen 
keine Leistungsschutzrechte geltend gemacht werden. 

Mit diesen Vorgaben wird § 10 Absatz 1 des Umweltinformationsgesetzes (UIG) konkretisiert. 
Weitere Verpflichtungen nach dem UIG bleiben unberührt. 

 

 

Unterabschnitt 3 Wasserbuch 

 

 

Zu § 91 (Einrichtung des Wasserbuches) 

Das Wasserbuch ist bundesgesetzlich in § 87 WHG geregelt. Die Anmeldung alter Rechte in 
das Wasserbuch ist Gegenstand des § 21 WHG. Die bundesrechtlichen Regelungen geben 
aber nur ein Grundkonzept eines wasserwirtschaftlichen Registers vor. Als das Bundesrecht 
ergänzende Regelung führt § 94 die Vorschrift des bisherigen § 157 LWG (alt), der insbeson-
dere dessen Digitalisierung regelt, unverändert fort. 
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Zu § 92 (Eintragung und Verfahren) 

Absatz 1 nimmt die Regelung des § 158 Absatz 1 LWG (alt) als eine das Bundesrecht ergän-
zende Regelung auf. Entfallen können die Regelungen des § 158 Absatz 2 und 3 LWG (alt), 
da sie in § 87 Absatz 3 und 4 WHG enthalten sind. 

Mit den Absätzen 2 und 3 werden die Regelungen zum Verfahren des § 159 LWG (alt) fortge-
führt. Eintragungen erfolgen wie bislang nach Absatz 2 von Amt wegen. Die Unsicherheiten 
über das Bestehen alter Rechte und Befugnisse werden in Absatz 3 aufgegriffen. 

 

 

Kapitel 4 Gewässeraufsicht 

 

 

Zu § 93 (Aufgaben der Gewässeraufsicht) 

Im Rahmen der Gewässeraufsicht haben die Wasserbehörden die nach pflichtgemäßem Er-
messen erforderlichen Maßnahmen zu treffen, um von der Allgemeinheit, dem Einzelnen oder 
den Gewässern Gefahren abzuwehren, die durch den Zustand oder die Benutzung der Ge-
wässer, der Ufer, der Deiche, der Überschwemmungs-, Wasserschutz- und Heilquellenschutz-
gebiete und der Anlagen hervorgerufen werden, die unter das WHG, dieses Gesetz oder die 
aufgrund dieser Gesetze erlassenen Rechtsverordnungen sowie unter § 30 des Gesetzes über 
die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) fallen. 

 

Absatz 1 

Satz 1 

Die Aufgaben der Gewässeraufsicht sind in § 100 Absatz 1 WHG geregelt. Die bisherige Re-
gelung in § 116 Absatz 1 LWG (alt) wird aber weitergeführt, weil sie die einzelnen Bereiche 
der Gewässeraufsicht für den Vollzug verdeutlicht. Dabei wird zum einen klargestellt, dass es 
neben der auf konkrete Anlagen, Handlungen oder Festsetzungen bezogenen Gewässerauf-
sicht auch die allgemeine Gewässeraufsicht, also die der Gewässer selbst, gibt. Dazu wird die 
bisherige Nummer 1 „die Gewässer und ihre Benutzungen“ aufgeteilt in zwei Nummern, um 
klarzustellen, dass nicht nur die Benutzungen, sondern auch die Gewässer selbst der Aufsicht 
unterliegen.  

Die Nummern 3 bis 9 entsprechen den bisherigen Nummern 1a bis 7.  

 

Satz 2 

Auch die Regelung in § 116 Absatz 1 Satz 2 LWG (alt) wird, wenn auch in verkürzter Form, 
fortgeführt, damit klar ist, dass das mildere Mittel zur Untersagungsverfügung ist, die Vorlage 
der Anzeige oder des Antrags auf Zulassung zu verlangen. Die Ermächtigungsgrundlage ist 
im Übrigen § 100 Absatz 1 Satz 2 WHG zu entnehmen. 

 

Absatz 2 

Der bisheriger § 116 Absatz 3 (alt) erweitert die Gewässeraufsicht gegenüber § 100 WHG bei 
baulichen Anlagen auf die Bauüberwachung und die Bauzustandsbesichtigung und wird daher 
als Absatz 2 weitergeführt. 

 

§ 116 Absatz 2 LWG (alt) wird nicht weitergeführt, weil ein bedingungsloses Einsichtsrecht 
nach UIG besteht. 
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Absatz 3 

Die Wasserwirtschaft muss sich den Anforderungen des Klimawandels stellen. Daher ist eine 
neue Aufgabe der Gewässeraufsicht, klimarelevante Eingriffe in den natürlichen Wasserkreis-
lauf zu untersuchen, auch soweit die Eingriffe in Wasser außerhalb von Gewässern (z. B. in 
der Atmosphäre) vorgenommen werden. Dazu gehören zum Beispiel Niederschlagsmessstel-
len zur Entwicklung der Niederschläge im Land, die Untersuchung der Ursachen von flächen-
haftem Grundwasseranstieg, von Trockenfallen von Gewässern.  

 

 

Zu § 94 (Überwachung von Abwassereinleitungen) 

§ 94 führt die Regelung des § 120 LWG (alt) inhaltlich unverändert fort. Lediglich in Satz 1 wird 
klargestellt, dass diese Regelung nur für Einleitungen von Abwasser in ein Gewässer gilt und 
nicht auch für Indirekteinleitungen. Mit dem unverändert gebliebenen Satz 2 wird die Überwa-
chung nach Satz 2 für einige Fälle beschränkt. Dies bedeutet nicht, dass diese auf Einleitun-
gen nicht überwacht werden dürfen. Sie unterliegen uneingeschränkt der allgemeinen Gewäs-
seraufsicht. Die Sätze 3 bis 4 sind weiterhin notwendig und werden daher unverändert fortge-
führt.  

 

 

Zu § 95 (Gewässer- und Deichschau) 

Die bisherigen Regelungen zur Gewässerschau und Deichschau sind beizubehalten, können 
aber in eine überführt werden.  

 

Absatz 1 und 2 

Die Gewässerschau ist auf die Gewässer 1. Ordnung zu erweitern. Die Unterhaltungspflichten 
liegen hier bei den Eigentümern. Das sind im Regelfall Bund oder Land. Das mag die Aufsicht 
weniger dringend machen, lässt aber das Grundprinzip nicht gänzlich entfallen.  

Die Gewässerschau ist in regelmäßigen Zeitabständen bei fließenden Gewässern durchzu-
führen. Sie dient in erster Linie der Feststellung, ob das Gewässer ordnungsgemäß unterhal-
ten ist. Werden bei dieser Gelegenheit Missstände anderer Art erkennbar, sind sie ebenfalls 
aufzugreifen und der zuständigen Wasserbehörde unverzüglich mitzuteilen.  

Eine ordnungsgemäße Unterhaltung liegt nur vor, wenn die Anforderungen an die Gewäs-
serunterhaltung nach § 39 WHG, § 61 LWG erfüllt sind. Dabei sind die Vorgaben im Bewirt-
schaftungsplan und Maßnahmenprogramm sowie deren Konkretisierungen (zunächst im Um-
setzungsfahrplan, in Zukunft in der Übersicht nach § 74 Absatz 2) einzuhalten.   

 

Absatz 3 

Die Regelung in § 122 LWG (alt) zur Deichschau wird weitergeführt. Sie findet jetzt auch aus-
drücklich auf Hochwasserschutzanlagen wie Wände und Mauern Anwendung. In der Sache 
wurden diese Anlagen bereits bislang überwacht, der neue Wortlaut macht dies lediglich deut-
lich. Hochwasserschutzanlagen, die nach den §§ 75 f. zugelassen sind, unterfallen der dorti-
gen spezielleren Regelung.  

 

 

Zu § 96 (Kosten der Gewässeraufsicht) 

Absatz 1 

Die bisherige Regelung entspricht nicht mehr den Gebührengrundsätzen des Landes. Die Kos-
ten der Gewässeraufsicht sollen weitestgehend von den Personen getragen werden, deren 
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Anlagen oder Handlungen überwacht werden. Differenziert wird daher zwischen der Überwa-
chung einer Benutzung und des Betriebs von Anlagen (Satz 1), sonstigen Fällen der allgemei-
nen Überwachung (Satz 2) und Fällen der Gewässer- und Deichschau nach § 95 (Satz 3). Bei 
der Überwachung nach § 93 Absatz 1 Nummer 3 ist gebührenpflichtig der Betreiber der An-
lage, aus der die Indirekteinleitung erfolgt. Unter Anlagen i. S. von Satz 1 sind nicht nur die 
wasserrechtlich zugelassenen Anlagen zu verstehen, sondern jede Anlage. Mit umfasst sind 
auch die Kosten für die Beauftragung von Sachverständigen oder sachverständigen Stellen 
durch die Behörde. Dies richtet sich nach § 109. 

Wenn die Gewässeraufsicht durch einen Dritten veranlasst worden ist und sich keine Bean-
standungen ergeben, hat die Behörde nach § 13 Absatz 1 Nummer 1 GebG NW zu prüfen, ob 
der Dritte die Amtshandlung zurechenbar verursacht hat. In diesen Fällen kann sie dem Dritten 
die Kosten auferlegen.  

 

Absatz 2 

Es wird eine neue Regelung zur Absicherung der staatlichen Ansprüche durch öffentliche Last 
auf dem Grundstück eingeführt, soweit Kostenpflichtiger der Eigentümer oder der Erbbaube-
rechtigte ist. Die gesonderte Regelung für Erbbauberechtigte ist vor dem Hintergrund erforder-
lich, dass eine in Ausübung eines bestehenden Erbbaurechts eingefügte Anlage keinen we-
sentlichen Bestandteil des Grundstücks darstellt und das Anlageneigentum beim Erbbaube-
rechtigten verbleibt. 

 

 

Kapitel 5 Duldungs- und Gestattungsverpflichtungen, Betretungsrechte, Mitwirkungspflichten 

 

 

Zu § 97 (Besondere Pflichten Dritter beim Gewässerausbau, Deichbau, der Gewässerunter-
haltung und der Gewässer- und Deichschau) 

Das WHG hat den Regelungsbereich der sog. Zwangsrechte und korrespondierenden 
Zwangsverpflichtungen, die im Wesentlichen der technischen Ermöglichung der Gewässerbe-
wirtschaftung durch Schaffung der rechtlichen Voraussetzungen für die Durchführung von 
Maßnahmen dienen, in den §§ 91 bis 95 WHG in Anlehnung an bestehendes Landeswasser-
recht ausgestaltet. Damit sind die insoweit bislang geltenden Vorschriften des Landeswasser-
rechts größtenteils obsolet geworden. Der Landesgesetzgeber bleibt im Übrigen befugt, ins-
besondere das Verfahren zur Erteilung näher auszugestalten.  

Die besonderen Pflichten Dritter bei Maßnahmen des Gewässerausbaus, des Baus von Hoch-
wasserschutzanlagen sowie der Gewässerunterhaltung werden in einer Regelung zusammen-
gefasst. Neu geregelt werden besondere Pflichten Dritter bei der Gewässerschau und der 
Deichschau nach § 95. 

 

Absatz 1 

Das Wasserhaushaltsgesetz regelt nicht die besonderen Pflichten beim Gewässerausbau. Die 
bisherige Regelung in § 102 Absatz 1 LWG (alt) wird daher in Absatz 1 weitergeführt.  

 

Absatz 2 

Das Wasserhaushaltsgesetz regelt ebenso nicht die besonderen Pflichten bei Bau und Unter-
haltung von Deichen, die daher in Absatz 2 geregelt wird. Satz 1 übernimmt die Regelung für 
den Gewässerausbau auch für diese Maßnahmen. Die Regelung entspricht inhaltlich mit re-
daktionellen Anpassungen § 107 Absatz 2 Satz 1 LWG (alt) für den Deichbau und § 110 Absatz 
1 Satz 1 (alt) für die Deichunterhaltung.  Die Regelung wird erweitert über die Unterhaltung 
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des Deichs hinaus auf die Vorbereitung und Durchführung des Baus eines Deichs. Dabei wer-
den bei der Vorbereitung eines Baus insbesondere Vermessungsarbeiten, Baugrunduntersu-
chungen, Kartierungen, Erhebungen zu Artenschutzprüfungen, Erkundungen im Rahmen des 
Denkmalschutzes und Kampfmitteluntersuchungen stattfinden. 

In Satz 2 ist die § 110 Absatz 1 Satz 1 LWG (alt) geregelte Entnahme von Bestandteilen ent-
halten ist, da sie im WHG nicht geregelt ist.  

Satz 3 enthält die bislang in § 110 Absatz 2 LWG (alt) geregelte Pflicht, alles zu unterlassen, 
was die Unterhaltung oder Sicherheit des Deiches beeinträchtigen kann. 

 

Absatz 3 

Die Duldungspflichten sind im Einzelfall auch erforderlich, um Gewässerschauen oder Deich-
schauen durchzuführen.  

 

Absatz 4 

Für die Gewässerunterhaltung sind diese Pflichten im Wesentlichen in § 41 WHG geregelt. 
Zwar sind in § 41 Absatz 1 Nummer 1 WHG lediglich „Unterhaltungsmaßnahmen am Gewäs-
ser“ geregelt, während in § 97 Absatz 1 LWG (alt) an „zur Gewässerunterhaltung erforderli-
chen Arbeiten und Maßnahmen am Gewässer und auf den Ufergrundstücken“ angeknüpft 
wird. In der Sache ändert sich damit aber nichts, weil sich nach § 39 Absatz 1 WHG ergibt, 
dass sich die Gewässerunterhaltung auch auf die Ufer erstreckt, was auch in § 61 Satz 1 
klargestellt ist. 

 

Nicht geregelt ist im Bundesrecht der sog. Unterhaltungsstreifen (§ 97 Absatz 6 Satz 2 LWG 
(alt)), der in Absatz 3 Satz 1 weitergeführt wird. 

Die Regelung des § 97 Absatz 2 LWG (alt) zur Duldung des Einebnens des im Rahmen der 
Gewässerunterhaltung anfallenden Aushubs ist ebenfalls im Bundesrecht nicht enthalten. Sie 
soll weitergeführt werden, da ein entsprechender Bedarf besteht.  

 

Absatz 5 

Die Regelung in § 97 Absatz 4 LWG (alt), dass die zu duldenden Handlungen rechtzeitig an-
zukündigen sind, wird weitergeführt. Damit erledigt sich auch der Verweis auf die Regelung in 
§ 107 Absatz 2 Satz 2 (alt). 

 

Absatz 6 

Die Regelung regelt eine Pflicht zum Schadensersatz bei Schäden, die durch Maßnahmen 
entstehen, vergleichbar § 41 Absatz 4 WHG. Damit werden § 97 Absatz 5 und § 102 Absatz 
2, § 107 Absatz 2, § 110 Absatz 1 Satz 2 LWG (alt) weitergeführt. 

 

 

Zu § 98 Besondere Pflichten im Interesse der Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung, 
bei der Erteilung von Wasserrechten, Anzeigeverfahren und Grundlagenermittlung 

 

Absatz 1 

Sätze 1 und 2 

Die Regelung des § 53 Absatz 4a LWG (alt) zu besonderen Pflichten im Interesse der Abwas-
serbeseitigung wird weitergeführt und auf die Durchführung von Maßnahmen zur Erfüllung der 
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Wasserversorgungspflicht erweitert, da diese ebenso wie die Abwasserbeseitigung leitungs-
gebunden ist und Anlagen auf Grundstücken von Dritten liegen. 

 

Satz 3 

Außerdem werden auch Körperschaften oder juristische Personen des öffentlichen Rechts, 
denen nach § 52 die Abwasserbeseitigungspflicht übertragen wurde, berechtigt, weil diese 
auch im Pflichtenregime an die Stelle der Gemeinden treten und daher mit den gleichen Rech-
ten ausgestattet sein müssen, um ihre Pflicht zu erfüllen.  

 

Absatz 2 

Die Regelung in § 101 WHG gilt lediglich für Aufgaben der Gewässeraufsicht, während § 117 
LWG (alt)auch Rechte und Pflichten bei Ermittlung der Grundlagen des Wasserhaushalt be-
trifft. Für diese regelt das WHG in § 91 lediglich die Duldungspflicht für Messanlagen, Probe-
bohrungen und Pumpversuchen. Dementsprechend erweitert Absatz 2 den Anwendungsbe-
reich auf die Erteilung von Wasserrechten, Prüfung von Anzeigen und der Grundlagenermitt-
lung. Auch die in § 124 LWG (alt) geregelte Duldung von Errichtung und Betrieb von Messan-
lagen zur Grundlagenermittlung wird von Absatz 2 weitergeführt. 

 

 

Zu § 99 (Einschränkende Vorschriften) 

Die bisherige Regelung in § 130 LWG (alt) über die Anwendungsfälle, bei denen besondere 
Rechte und Duldungspflichten nicht bestehen, wird in § 99 fortgeführt. Da es sich insoweit 
weder um eine abweichungsfeste Materie (Art. 72 Absatz 3 Satz 1 Nummer 5 GG) handelt 
noch der Bund von seinem Gesetzgebungsrecht abschließend Gebrauch gemacht hat (Artikel 
72 Absatz 1 GG), ist der Landesgesetzgeber befugt, solche Fälle zu regeln, in denen Dul-
dungspflichten grundsätzlich nicht begründet werden können, weil insoweit besonders intensiv 
genutzte Grundstücke von Leitungen freigehalten werden sollen. Insoweit verhält sich der nur 
geringfügig geänderte Satz 2 als Ausnahme von Satz 1. 

 

 

Zu § 100 (Wasser- und Hochwassergefahr) 

Die bisherigen Regelungen §§ 123, 43 LWG (alt) zu besonderen Pflichten im Hochwasserfall 
oder anderen wasserwirtschaftlichen Gefahrensituationen werden zusammengeführt.  

 

Absatz 1 regelt die Möglichkeit, benachbarte Gemeinden bei Wassergefahr zu gegenseitiger 
Hilfeleistung heranzuziehen, beispielhaft sind wie schon bislang Hochwasser und Eisgang ge-
nannt. Hinzugekommen ist das Beispiel Überflutungen durch Starkregen, da die jüngere Ent-
wicklung gezeigt hat, dass solche Ereignisse in Zukunft häufiger auftreten werden.  

 

Absatz 2 regelt diese Verpflichtung bei Gefahr eines Deichbruches über Absatz 1 hinaus bei 
allen Bewohnern der bedrohten und, falls erforderlich, der benachbarten Gebiete zur Hilfeleis-
tung nach Anordnung. Die Regelungen des Katastrophenschutzgesetz Nordrhein-Westfalen 
(KatSG NW) werden durch diese Bestimmung nicht berührt.  

 

Absatz 3 regelt besondere Verpflichtungen von Betreibern von Stauanlagen bei Hochwasser-
gefahr. Stauanlagen sind das beste Mittel, Hochwasserschäden dadurch zu verhüten, dass 
Hochwasser in bereitstehendem Stauraum gesammelt und an ungeregeltem Abfluss gehindert 
wird. Absatz 3 bezieht wie bislang alle Stauanlagen in diese Art der Hochwasserbekämpfung 
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ein, soweit bei der Zulassung des Staus nichts anderes bestimmt ist. Die Vorschrift entspricht 
dem bisherigen Recht. 

 

 

Kapitel 6 Enteignung, Entschädigung, Ausgleich 

 

 

Zu § 101 (Enteignung und Enteignungsverfahren) 

Das Bundesrecht regelt in § 71 WHG die Zulässigkeit der Enteignung. Außerdem hat es den 
Bereich der wasserrechtlichen Entschädigungsleistungen (§§ 96 bis 99 WHG) im Gegensatz 
zur Rechtslage nach dem früheren Bundeswasserrahmenrecht umfassender und teilweise in 
Anlehnung an landeswassergesetzliche Bestimmungen ausgestaltet. Die Entschädigungsre-
gelungen des WHG erfassen nur solche Fälle, die unterhalb der verfassungsrechtlichen Ent-
eignungsgrenze im Sinne von Art. 14 Absatz 3 GG liegen und deren entschädigungslose Hin-
nahme dem Betroffenen im Einzelfall nicht zugemutet werden kann (Ausgleichspflichtige In-
halts- und Schrankenbestimmungen des Eigentums, Artikel 14 Absatz 1 Satz 2 GG). Da sich 
das WHG ferner bei der Ausgestaltung des Entschädigungsverfahrens auf einzelne Eckpunkte 
beschränkt, sind ergänzende landeswassergesetzliche Regelungen, insbesondere zum Ent-
schädigungsverfahren, verfassungsrechtlich nicht nur zulässig (Artikel 72 Absatz 1 GG), son-
dern auch aus Sicht des Vollzuges erforderlich. 

 

Absatz 1 

§ 71 WHG könnte als Rechtsgrundlage für eine Enteignung für einen Gewässerausbau in An-
betracht der neueren verfassungsgerichtlichen Rechtsprechung für eine Enteignung nicht 
mehr ausreichend sein. Er wird daher um die Zwecksetzungen ergänzt, denen ein Gewässer-
ausbau zum Wohl der Allgemeinheit, der als Grundlage für eine Enteignung im Grundsatz 
geeignet sein könnte, dienen könnte. Neben den originären wasserwirtschaftlichen Zielsetzun-
gen in § 6 Absatz 1 Nummer 1, 2, 6 und 7 WHG und § 27 WHG, im Wesentlichen dem natur-
nahen Gewässerausbau, kommen die wasserwirtschaftlichen Nutzungen öffentliche Abwas-
serbeseitigung und Wasserversorgung sowie der Gewässerausbau für den Hochwasser-
schutz als Belange in Betracht, die eine Enteignung rechtfertigen. Daneben werden noch die 
häufig nur über einen Gewässerausbau zu erreichenden Zwecke Schifffahrt und Speicherung 
von Energie, also insbesondere der Gewässerausbau für ein Pumpspeicherkraftwerk, gere-
gelt.  

Der bislang geregelte Zweck „Be- und Entwässerung“ wird nicht weitergeführt. Früher wurden 
im Tiefland in der Regel die Gewässer begradigt und tiefergelegt, um die Einleitung von Drä-
nagen oder generell den Grundwasserspiegel gewässernah zur Landentwässerung abzusen-
ken. Zur Bewässerung wurden die "Gräben" dann bei Bedarf wieder aufgestaut und der Grund-
wasserspiegel über Einstau der Dränagen angehoben. Diese Maßnahmen sind nach den 
neuen gesetzlichen Vorgaben nicht mehr zulassungsfähig. 

Im Übrigen gilt für diese Enteignungen § 71 Satz 2 und 3 WHG. 

 

Absatz 2 

Die bisherige Regelung in § 46 LWG (alt) wird modifiziert weitergeführt. Die Fortführung ist 
notwendig, weil die Regelung jenseits des Gewässerausbaus die staatliche Inanspruchnahme 
von privaten Grundstücken gestattet, wenn andernfalls Vorhaben der öffentlichen Wasserver-
sorgung oder Abwasserbeseitigung ohne die Inanspruchnahme des zu enteignenden Grund-
stücks (oder grundstücksgleichen Rechts) nicht durchführbar sind. Das WHG enthält insoweit 
keine gesetzliche Ermächtigung, jenseits des Gewässerausbaus konkretes Eigentum für im 
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Allgemeinwohl liegende wasserwirtschaftliche Vorhaben zu entziehen. Das Gleiche gilt für 
Vorhaben zum Schutz vor oder zum Ausgleich von Beeinträchtigungen des Natur- und Was-
serhaushalts. Hier handelt es sich vor allem um Infiltrierungsbrunnen.  

 

Absatz 3 

Aus verfassungsrechtlichen Gründen (Art. 14 Absatz 3 Satz 2 GG) bedarf die Enteignungser-
mächtigung in der Nachfolgeregelung zum geltenden § 46 LWG (alt) weiterhin einer Entschä-
digungsregelung, was durch die Anordnung der Geltung der §§ 96 bis 94 WHG und im Übrigen 
des Landesenteignungs- und -entschädigungsgesetzes (EEG NW) bei Enteignungsfällen si-
chergestellt wird. 

 

 

Zu § 102 (Entschädigungsverfahren) 

Die Regelung betrifft das Entschädigungsverfahren für gesetzlich geregelte Entschädigungs-
ansprüche vorbehaltlich besonderer Regelungen. 

Entschädigungen sind im WHG angeordnet bei den Regelungen zur Bewilligung (§ 14 Absatz 
5 und 6), zur Gewässerbenutzung (§ 16 Absatz 1 WHG), zum Widerruf von alten Rechten und 
Befugnissen (§ 20 Absatz 2 WHG), zum Wasserabfluss (§ 37 Abs. 3 und 4 WHG), zu Wasser-
schutzgebieten (§ 52 Absatz 4 WHG) sowie zu Duldungs- und Gestattungsverpflichtungen (§ 
95 WHG). Die Entschädigungsregelungen im LWG führen im Wesentlichen die bisherigen Re-
gelungen fort. Die Entschädigungen sind angeordnet bei den Regelungen zu Eigentumsver-
hältnissen an Gewässern (§ 5 Absatz 2, § 9 Absatz 3 und 8; vgl. § 7 Absatz 2, § 11 Absatz 3 
und 8 LWG (alt)), zur Bewirtschaftung oberirdischer Gewässer (§ 27), zu Gewässerrandstrei-
fen (§ 31 Absatz 6), zur Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung (§ 101; vgl. § 46 LWG 
(alt)), zu Deichen und Hochwasserschutzanlagen (§ 82 Absatz 2; vgl. § 111a Absatz 2 Satz 2 
LWG (alt)) sowie bei Regelungen zur Wassergefahr (§ 100 Absatz 2); vgl. § 123 Absatz 2 
LWG (alt)).  

 

Absatz 1 

Die Regelung des § 134 LWG (alt) wird nur teilweise fortgeführt. Gleichzeitig wird die bisherige 
Regelung an die im Bundeswasserrecht enthaltenen Grundsätze zum Entschädigungsverfah-
ren angepasst. Insoweit beinhaltet das WHG in Anlehnung an bestehendes Landeswasser-
recht einzelne Bestimmungen zum Entschädigungs- und Ausgleichsverfahren, allerdings ohne 
das Verfahren abschließend zu regeln (vgl. BT-Drs. 16/12275, S. 79).  

 

Sätze 1 und 2 

Streitigkeiten über das Bestehen und die Höhe eines Entschädigungsanspruchs im Sinne des 
Bundeswasserrechts sind nach dem Grundsatz der verwaltungsgerichtlichen Generalklausel 
(§ 40 Absatz 1 Satz 1 der Verwaltungsgerichtsordnung -VwGO) den Verwaltungsgerichten 
zugewiesen. Denn es handelt sich um öffentlich-rechtliche Streitigkeiten nichtverfassungs-
rechtlicher Art, bei denen die streitentscheidenden Normen wasserrechtlicher, d. h. öffentlich-
rechtlicher Natur sind, und die keinem anderen Gericht ausdrücklich zugewiesen sind (BT-Drs. 
16/12275, S. 79). Insoweit wird in der Entwurfsbegründung zu § 98 WHG ausdrücklich auf § 
40 Absatz 2 Satz 1, 2. Halbsatz VwGO Bezug genommen, der klarstellt, dass derartige Strei-
tigkeiten keine Ansprüche aus Aufopferung für das gemeine Wohl im Sinne von § 40 Absatz 
2 Satz 1, 1. Halbsatz VwGO sind, für die die Zivilgerichte zuständig sind (BT-Drs. 16/12275, 
S. 79; BT-Drs. 14/7474, S. 14). Demgegenüber verweist § 134 Satz 1 LWG (alt) hinsichtlich 
des Entschädigungsverfahrens auf die Vorschriften des EEG NW, das bei Streitigkeiten über 
Entschädigungen eine sondergesetzliche Rechtswegzuweisung an die Zivilgerichtsbarkeit (§ 
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50 Absatz 1 Satz 2 EEG NW: Landgericht, Kammer für Baulandsachen) enthält. Diese Son-
derzuweisung gilt wegen der Ablösung des Regimes der wasserhaushaltsrechtlichen Entschä-
digungsleistungen vom Enteignungsrecht und der daraus resultierenden zwingenden Zustän-
digkeit der Zivilgerichte (Art. 14 Absatz 3 Satz 4 GG) nicht mehr. Vielmehr ist für sämtliche 
Streitigkeiten über wasserrechtliche Entschädigungs- und Ausgleichsansprüche der Verwal-
tungsrechtsweg eröffnet. Satz 2 stellt dies ausdrücklich klar.  

 

Satz 3 

Die bislang in § 134 Satz 5 LWG (alt) enthaltene Billigkeitsregelung für Fälle, in denen ein 
anderer als das Land durch die die Entschädigung auslösende Anordnung unmittelbar be-
günstigt und deshalb erstattungspflichtig ist, wird bei gleichzeitiger Anpassung an das Bun-
desrecht beibehalten. Dieses enthält in § 97 Satz 4 WHG eine mit § 134 Satz 5 LWG (alt) 
verwandte Regelung, die jedoch keine Billigkeitsregelung beinhaltet. Aus Gründen der mit der 
bisherigen landesgesetzlichen Regelung bewirkten stärkeren Flexibilisierung im Einzelfall wird 
– insoweit ergänzend zu § 97 Satz 4 WHG – die bisherige Billigkeitsregelung beibehalten. 
Insofern ist der Landesgesetzgeber gemäß Artikel 84 Absatz 1 GG auch befugt, das Entschä-
digungsverfahren ergänzend oder abweichend zu regeln. Von der Möglichkeit des Satzes 5 in 
Artikel 84 Absatz 1 GG, die Abweichungsmöglichkeit für die Länder ausnahmsweise auszu-
schließen, hat das WHG keinen Gebrauch gemacht.  

 

Absatz 2 

§ 135 Absatz 2 LWG (alt) wird in die Nachfolgeregelung zu § 134 LWG (alt) integriert. Damit 
gilt im Ergebnis die bisherige Rechtslage fort, dass die entschädigungspflichtige Person bei 
Übernahme des Grundstücks von den auf ihm ruhenden dinglichen Rechten Dritter befreit 
wird. 

 

 

Zu § 103 (Ausgleichsverfahren) 

Ausgleichsverfahren sind im WHG angeordnet bei den Regelungen zu Wasserschutz- und 
Heilquellenschutzgebieten (§ 52 Absatz 5, § 53 Absatz 5 WHG) und zu Überschwemmungs-
gebieten (§ 78 Absatz 5 Satz 2, Absatz 6). Im LWG wird die Regelung zum Beitrag an den 
Kosten der Wasserdienstleistung Abwasserbeseitigung weitergeführt (§ 55; vgl. § 55 LWG 
(alt)). Regelungen zum Ausgleichsverfahren trifft das Bundesrecht nicht. 

 

Absatz 1 

Es wird wie bisher in Satz 1 das förmliche Verwaltungsverfahren angeordnet (§ 143 Nummer 
2 LWG (alt)). Auch die Regelung, dass die Beteiligten die Kosten des Verfahrens nach dem 
Maß ihres Vorteils tragen (§ 151 Absatz 1 Satz 2 LWG (alt)), wird als Satz 2 weitergeführt.  

 

§ 151 Absatz 1 Satz 1 LWG (alt) wird nicht übernommen, da die Regelung, dass der Antrags-
steller die Verfahrenskosten trägt und Kosten, die durch unbegründete Einwendungen ent-
standen sind, demjenigen auferlegt werden, der die Einwendungen erhoben hat, ohnehin nur 
klarstellend ist.  

 

Absatz 2 

Die nähere Ausgestaltung eines Ausgleichs von Einschränkungen der landwirtschaftlichen 
Nutzung eines Grundstücks, bislang in § 15 Absatz 3 LWG (alt) für Wasserschutzgebiete ge-
regelt, wird nun als generelle Regelung in Absatz 2 überführt. Die Regelung von Art, Umfang 
und Abwicklung des Ausgleichs erfolgt bislang durch § 15 Absatz 3 LWG (alt) und enthält 
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gegenüber der bundesrechtlichen Regelung in § 99 WHG i. V. m. § 96 Absatz 1, 2 und § 97 
WHG weitere Konkretisierungen. Der Verweis in § 15 Absatz 3 Satz 4 LWG (alt) muss aller-
dings nicht fortgeführt werden, weil dies bereits in § 99 WHG geregelt ist. 

 

 

Kapitel 7 Verwaltungsverfahren, Rechtsverordnungen 

 

 

Abschnitt 1 Verwaltungsverfahren 

 

 

Zu § 104 (Grundsätze) 

Auf wasserrechtlichen Verwaltungsverfahren ist das Landesverwaltungsrecht anzuwenden. 
Verfahrensrecht ist kein abweichungsfestes Recht. Im Grundsatz bestimmt § 1 Absatz 3 
VwVfG Bund ohnehin, dass bei der Ausführung von Bundesrecht durch die Länder das VwVfG 
Bund nicht gilt, soweit die öffentlich-rechtliche Verwaltungstätigkeit der Behörden landesrecht-
lich wie in Nordrhein-Westfalen durch ein VwVfG geregelt ist. Dagegen verweist § 70 Absatz 
1 WHG für das Planfeststellungsverfahren ausdrücklich auf das Verwaltungsverfahrensgesetz 
des Bundes. Da sich bundesgesetzliche und landesgesetzliche Regelungen wenn auch nur 
marginal unterscheiden, dient die Regelung der Vereinheitlichung der Verfahren im Land.  

 

 

Zu § 105 (Verfahren über die Erteilung von Zwangsrechten) 

Die Regelungen in § 143 Nummer 3 und § 151 Absatz 2 LWG (alt) zur Anwendung des förm-
lichen Verwaltungsverfahrens bei der Erteilung von Zwangsrechten werden übernommen. Die 
Beibehaltung dieser verfahrensbezogenen Regelungen über die Erteilung von Zwangsrechten 
ist erforderlich, weil das WHG insoweit keine Vorschriften enthält. 

 

Die Regelung in § 131 Absatz 1 Satz 2 LWG (alt) kann entfallen, weil die entschädigungs-
pflichtige Person in § 97 WHG geregelt ist. Der Verweis in § 151 Absatz 2 LWG (alt) kann 
entfallen, weil § 147 LWG (alt) entfällt, der allgemeine Regelungen zum Verfahren enthält. 

 

 

Zu § 106 (Verfahren über Antrag auf gehobene Erlaubnis oder Bewilligung) 

Absatz 1 

Satz 1 ordnet das förmliche Verwaltungsverfahren für Anträge auf gehobene Erlaubnis oder 
Bewilligung an und führt damit § 143 Nummer 1 LWG (alt) fort. Satz 2 löst § 148 Absatz 1 
LWG (alt) ab, der die Auslegung in den Gemeinden, die Fristen für die Beteiligung von Behör-
den sowie die Anhörung der Beteiligten und die ortsübliche Bekanntmachung regelt. Da mitt-
lerweile § 73 Absatz 3a in das VwVfG NRW eingefügt ist, ist der Verweis auf die Bekanntma-
chungsregelungen entsprechend überarbeitet worden. Die Fristen für eine Stellungnahme im 
Planfeststellungsverfahren gelten damit auch im förmlichen Verfahren.  

 

Absatz 2 

Es wird mit gleichzeitiger redaktioneller Anpassung § 148 Absatz 2 LWG (alt) übernommen. 
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Zu § 107 (Gewässerausbauverfahren) 

Die bisherige Regelung des § 104 Absatz 2 LWG (alt) wird weitergeführt. Sie ist weiterhin 
erforderlich.  

Der Gewässerausbau zu den geregelten Zwecken wird mit der obersten Verkehrsbehörde nur 
im Rahmen der mit dem Bund und auch anderen Ländern geschlossenen Regierungsabkom-
men abgesprochen bezüglich verschiedener Einzelmaßnahmen. Aber diese Regierungsab-
kommen umfassen lediglich das westdeutsche Kanalgebiet und die Weststrecke des Mittel-
landkanals, an deren Ausbau sich NRW auch finanziell beteiligt. 

Alle übrigen Wasserbaumaßnahmen, an denen sich Nordrhein-Westfalen nicht beteiligt, 
würde die oberste Verkehrsbehörde ohne diese Regelung nicht kennen. Meistens handelt es 
sich um Maßnahmen, die im Zuge des ohnehin geplanten Ausbaus von Wasserstraßen auch 
eine Vergrößerung/Verlängerung von Hafeneinfahrten (meist private Umschlagstellen an 
Wasserstraßen) vorsehen und an denen sich dann Dritte neben dem Bund finanziell beteiligen. 

 

Es wird darauf hingewiesen, dass Ausbauten dieser Art und auch ihre Änderungen raumbe-
deutsam sein können. Bei ihrer Zulassung im Rahmen eines Planfeststellungsverfahrens sind 
nach § 4 des Raumordnungsgesetzes Ziele der Raumordnung zu beachten sowie Grundsätze 
und sonstige Erfordernisse der Raumordnung zu berücksichtigen. 

 

 

Zu § 108 (Sondervorschrift für Wasserverbände) 

Die bisherige Rechtslage nach § 170 LWG (alt), der zufolge auf der Grundlage des Wasser-
verbandsgesetzes gegründete Wasserverbände und sondergesetzlicher Wasserverbände bei 
der Genehmigung ihrer Pläne eine Wahlmöglichkeit haben, welche Verfahrensart sie durch-
geführt wissen möchten, hat sich bewährt und wird beibehalten. Unternehmen des Verbandes 
sind nach den Verbandsgesetzen Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung der für die Aufga-
benerledigung notwendigen Anlagen sowie alle sonstigen für die Durchführung der Aufgaben 
erforderlichen Ermittlungen und Arbeiten. Die Zulassung einer Benutzung kann in eine Plan-
feststellung nicht konzentriert werden.  

Ermöglicht wird ergänzend die Anordnung des vorzeitigen Beginns.  

 

 

Zu § 109 (Sachverständige) 

Absatz 1  

Die Regelung ist neu und löst einzelne Regelungen wie § 58 Absatz 4, §59 Absatz 1 und 4, § 
99 Absatz 3 LWG (alt) ab. Die Behörden werden in Satz 1 generell ermächtigt, entweder selbst 
für Prüfungen sachverständige Personen oder Stellen heranzuziehen oder dieses aufzuge-
ben. Die Heranziehung steht im Ermessen und muss daher begründet werden. Voraussetzung 
ist, dass die Heranziehung erforderlich ist. Dies ist der Fall, wenn entweder der jeweiligen 
Behörde die erforderlichen Sachkenntnisse nach ihrem allgemeinen Zuständigkeitsbereich 
nicht zur Verfügung stehen oder es sich um besondere Fragestellungen handelt, die ebenfalls 
vom Fachwissen der Behörde nicht abgedeckt sind. Diese Fälle werden typischerweise in den 
bislang in den §§ 58 Absatz 4, §59 Absatz 1 und 4, § 99 Absatz 3 LWG (alt) geregelten Fällen 
vorliegen. Für die Heranziehung ist nicht ausreichend, wenn die Behörde Engpässe beim Per-
sonal hat. Die Heranziehung ist auch nicht möglich, um das Verfahren zu beschleunigen 

In Satz 2 wird bei staatlich anerkannten Sachverständigen die Vermutung geregelt, dass die 
bescheinigenden Anforderungen erfüllt sind. Diese bislang nur für spezielle Fälle (Schallschutz 
und Standsicherheit) in § 58 Absatz 4 LWG (alt) geregelte Vermutung soll für alle Fälle von 
staatlich anerkannten Sachverständigen gelten.  
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Absatz 2 

Es werden die erforderlichen gebührenrechtlichen Folgen für den Fall geregelt, dass die Be-
hörde selbst die sachverständige Person oder Stelle heranzieht. 

 

 

Zu § 110 (Bauordnungsrechtliche Anforderungen) 

Wasserrechtliche Zulassungen nach § 22 LWG sowie §§ 60, 68 WHG betreffen häufig auch 
Anlagen, bei denen bauordnungsrechtliche Vorgaben einzuhalten sind. Das gilt für Anlagen in 
und an Gewässern, Abwasserbehandlungsanlagen, Anlagen zur Gewässerbenutzung, Ufer-
mauern usw. Dementsprechend enthält das bisherige LWG (§ 99 Absatz 3, § 58 Absatz 2 bis 
3, § 104 Absatz 1) Regelungen, wie mit dieser Schnittstelle zum Baurecht zu verfahren ist, 
zumal die Landesbauordnung solche Anlagen in Teilen genehmigungsfrei stellt (§ 65 Absatz 
1 Nummer 7a und 12, § 66 Nummer 5 und 6). Diese Regelungen werden durch § 110 ergänzt, 
der zum einen den Fall aufgreift, dass allein eine wasserrechtliche Zulassung erteilt wird, ob-
wohl materielle baurechtliche Anforderungen einzuhalten sind (Absatz 1), und zum anderen 
den Fall, dass sowohl eine wasserrechtliche als auch eine baurechtliche Zulassung zu erteilen 
sind. 

 

Absatz 1 

Mit der Regelung wird in Satz 1 klargestellt, dass in den Fällen, in denen die wasserrechtlich 
zulassungspflichtige Anlage bauordnungsrechtlich von der Zulassungspflicht freigestellt ist 
bzw. keine Zulassungspflicht besteht, aber materiell bauordnungsrechtlichen Anforderungen 
unterliegt, die baurechtlichen Vorschriften im Rahmen der wasserrechtlichen Zulassung zu 
prüfen sind. Bislang war dieses für Anlagen in und an Gewässern und für die Planfeststellung 
in § 99 Absatz 3 und 104 Absatz 1 LWG (alt) geregelt. 

 

Absatz 2 

Teile einer Abwasserbehandlungsanlage können als Gebäude nach § 2 Absatz 2 der Landes-
bauordnung zulassungspflichtig sein. In einigen Fällen ist eine Anlage sowohl bauordnungs-
rechtlich als auch wasserrechtlich zulassungspflichtig, z. B. eine Abwasserbehandlungsan-
lage, die auch als Gebäude i. S. des § 2 Absatz 2 der Landesbauordnung ist. In diesen Fällen 
schließt die wasserrechtliche Zulassung die baurechtliche ein, wie es bislang in § 58 Absatz 5 
LWG (alt) geregelt ist. Um sicherzustellen, dass die baurechtlichen Anforderungen gewahrt 
sind, hat die Wasserbehörde die Baubehörde zu beteiligen. 

 

 

 

Zu § 111 (Sicherheitsleistung) 

Es wird die bisherige Regelung in § 142 LWG (alt) übernommen und erweitert. Die zuständige 
Behörde entscheidet nach pflichtgemäßem Ermessen über die Auferlegung einer Sicherheits-
leistung für die Erfüllung von Inhalts- und Nebenbestimmungen. Erweitert wird der Anwen-
dungsbereich: Es wird nicht mehr nur eine Sicherheitsleistung bei Erlaubnissen, gehobenen 
Erlaubnissen und Bewilligungen geregelt, sondern bei jeglicher Zulassung. 

 

 

Abschnitt 2 Verordnungen 
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Zu § 112 (Verordnungen der oberen und unteren Wasserbehörde) 

§ 141 LWG (alt) wird weitergeführt, wobei klargestellt wird, dass es sich um die Verordnungen 
der unteren und oberen Wasserbehörde handelt, dagegen nicht um die des für Umwelt zu-
ständigen Ministeriums.  

Es wird verdeutlicht, dass bei der Bekanntmachung und der Festsetzung erkennbar sein muss, 
auf welche Grundstücke sich die Regeln beziehen. Zu den rechtsstaatlichen Erfordernissen 
der Normenklarheit gehört die Eindeutigkeit und Nachprüfbarkeit des räumlichen Geltungsbe-
reichs einer Norm. Eine Verordnung, die nur Teile von politischen Einheiten wie ein Gemein-
degebiet oder ein Kreisgebiet umfasst, muss daher ihren räumlichen Geltungsbereich genau 
beschreiben. Lässt sie hierüber Zweifel aufkommen, so ist sie zu unbestimmt und wegen Ver-
stoßes gegen das Rechtsstaatsprinzip ungültig. Denn eine Rechtsnorm, der nicht eindeutig 
entnommen werden kann, wo sie gilt, lässt den Betroffenen über die Rechtslage im Unklaren. 

Damit solche umfangreiche Unterlagen nicht unbedingt zusammen mit der Verordnung ver-
kündet werden müssen, was zu drucktechnischen Schwierigkeiten führen würde, kann die 
Verkündung dieser Teile dadurch ersetzt werden, dass sie während der Geltungsdauer der 
Verordnung zu jedermanns Einsicht bei den betroffenen Gemeinden ausgelegt werden. 

 

 

Zu § 113 (Festsetzen von Wasserschutz- und Heilquellenschutzgebieten) 

Die Regelung des § 150 LWG (alt) zu Einzelheiten des Festsetzungsverfahrens von Wasser-
schutz- und Heilquellenschutzgebieten hat sich bewährt und wird weitergeführt. Das WHG re-
gelt nicht, ob das Verfahren über die Festsetzung eines Wasserschutzgebiets nur auf Antrag 
eingeleitet wird oder nicht, und ebenso nicht, wie es abgeschlossen wird. Das WHG enthält 
auch keine weiteren Regelungen zum Verfahren. 

 

 

Kapitel 8 Behördenaufbau, Zuständigkeiten 

 

 

Zu § 114 (Behördenaufbau) 

§ 136 LWG (alt) wird bei gleichzeitiger redaktioneller Anpassung übernommen. Der Behörden-
aufbau gliedert sich in drei Stufen. 

 

 

Zu § 115 (Sonderordnungsbehörden) 

§ 138 LWG (alt) wird bei gleichzeitiger redaktioneller Anpassung im Wesentlichen fortgeführt. 
Die Beibehaltung der Vorschrift ist mit Blick auf den Vollzug erforderlich, um ggf. verbleibende 
„Lücken“ in der Abdeckung einer Ermächtigungsgrundlage zu schließen (vgl. VG Köln, Be-
schluss vom 23. Juli 2010 – 14 L 736/10). Insoweit ergänzt die Vorschrift die bundesrechtliche 
Generalklausel nach § 100 Absatz 1 Satz 2 WHG (Art. 72 Absatz 1 GG).  

Die Unberührtheitsklausel in § 138 Satz 3 LWG (alt) kann, weil nur deklaratorisch, entfallen. 

 

 

Zu § 116 (Aufsichtsbehörden) 

§ 139 LWG (alt) wird bei gleichzeitiger redaktioneller Anpassung fortgeführt. Die früheren 
Bergämter sind durch Art. 1 § 5 des Gesetzes zur Straffung der Behördenstruktur in Nordrhein-
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Westfalen vom 12. Dezember 2006 (GV. NRW. 2006 S. 622) aufgelöst und die ihnen oblie-
genden Aufgaben der Bezirksregierung Arnsberg übertragen worden.  

 

 

Zu § 117 (Bestimmung der zuständigen Behörden) 

§ 140 LWG (alt) wird im Wesentlichen unverändert fortgeführt. 

 

Absatz 1 bietet die Ermächtigungsgrundlage für die Regelungen von Zuständigkeiten im Be-
reich des Wasserrechts.  

Absatz 2 greift den Umstand auf, dass wasserwirtschaftliche Maßnahmen und ihre Auswirkun-
gen häufig Verwaltungsgrenzen überschreiten. Dazu kommt, dass es wasserwirtschaftlich 
zweckmäßig sein kann, dass eine Behörde für mehrere Bezirke oder für bestimmte Maßnah-
men zuständig ist. Es muss daher sichergestellt werden, dass nur eine Behörde für zuständig 
erklärt werden kann. Absatz 2 Nummer 2 der bisher geltenden Regelung wird dabei an die 
geänderte Systematik des Bundesrechts über die Bewirtschaftungsziele für oberirdische Ge-
wässer und Grundwasser angepasst. 

Absatz 3 greift den Fall auf, dass die gleiche Notwendigkeit auch über die Landesgrenzen 
hinweg besteht. 

 

 

Kapitel 9 Verkehrliche Regelungen 

 

 

Die Regelungen des Kapitels 9 sind verkehrlicher, nicht wasserrechtlicher Natur und es ist 
beabsichtigt, sie in absehbarer Zeit in ein eigenständiges Gesetz zu überführen.  

 

 

Zu § 118 (Schifffahrt) 

Die Vorschrift entspricht im Wesentlichen dem bisherigen § 37 LWG (alt). Alleine § 37 Absatz 
1 und 6 LWG (alt) sind wasserrechtlicher Natur und werden aus rechtssystematischen Grün-
den herausgelöst und in § 19 weitergeführt. 

 

Maßgeblich für die Beurteilung der technischen Sicherheit von zum Verkehr zugelassenen 
Wasserfahrzeugen ist gemäß § 118 Absatz 2 Nummer 1 Halbsatz 2 die Binnenschiffsuntersu-
chungsordnung vom 6. Dezember 2008 unter angemessener Berücksichtigung der jeweiligen 
örtlichen Verhältnisse. Der Nachweis der technischen Sicherheit erfolgt im Wege der Beauf-
tragung eines anerkannten Schiffssachverständigen durch den die technische Zulassung Be-
gehrenden auf dessen Kosten oder die Vorlage eines gültigen Schiffsattests. 

 

Als einheitliche Verordnung im Sinne des § 118 Absatz 3 LWG gilt die Ordnungsbehördliche 
Verordnung über den Verkehr und den Güterumschlag in Häfen (Allgemeine Hafenverordnung 
– AHVO) vom 8. Januar 2000 (GV. NRW. 2000 S. 34 / SGV. NRW. 95). 

 

 

Zu § 119 (Hafen- und Ufergeldtarife) 

Die Vorschrift entspricht dem bisherigen § 38 LWG (alt).  
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Im Vergleich zu jener Regelung wird in § 119 Absatz 3 und 4 jeweils der Begriff „Hafenträger“ 
durch „Hafenbetreiber“ ersetzt. Hafenbetreiber ist derjenige, der die überwiegende Eigentums-
position an den Flächen im Hafen sowie die Sachherrschaft und Organisationsgewalt über den 
Hafen innehat. 

In Absatz 1 wird die Nummer 2 geändert. Die Änderungen sind lediglich redaktionell und die-
nen der Klarstellung. 

 

Öffentlich im Sinne des Absatzes 1 sind Häfen sowie öffentliche Lande- und Umschlagstellen, 
wenn sie dem allgemeinen Verkehr dienen und von jedermann unter den gleichen Bedingun-
gen benutzt werden können. Für die Öffentlichkeit von Häfen- oder Lande- und Umschlagstel-
len ist es unerheblich, in welcher Rechtsform sie betrieben werden. Bei der Erhebung von 
Hafen- und Ufergeld sind die allgemeinen abgabenrechtlichen Grundsätze, insbesondere das 
Kostendeckungs- und Äquivalenzprinzip, insofern zu berücksichtigen, als Hafen- und Ufergeld 
so zu bemessen sind, dass sie zum Umfang und zum wirtschaftlichen Wert der Inanspruch-
nahme der Einrichtung nicht in einem offensichtlichen Missverhältnis stehen. Das Aufkommen 
aus Hafen- und Ufergeld soll die Kosten der Einrichtungen, für deren Inanspruchnahme es 
erhoben wird, nicht übersteigen. Wegen der Bedeutung der Tarifordnung bzw. Abgabensat-
zung für die Wirtschaft sind die zuständigen Industrie- und Handelskammern vor der Festset-
zung zu hören. 

In Absatz 2 wird ein neuer Satz 3 eingefügt. Nach Umwelteigenschaften differenzierte Hafen- 
und Ufergelder sind geeignet den umweltfreundlichen Umbau der Binnenschifffahrtsflotte zu 
unterstützen. Über die schwach angenommen Förderprogramme zur Motorenumrüstung be-
stehen kaum ökonomische Anreize für umweltfreundliche Antriebe oder auch gewässerver-
träglichere Schiffskörper. Eine Maßnahme des Klimaschutzplans zielt auf die Verdopplung der 
Binnenschifffahrtsverkehre in Nordrhein-Westfalen. Ein Landtagsbeschluss (LT-Drs. 16/6854) 
fordert die Landesregierung unter anderem auf „darzustellen, mit welchen Instrumenten die 
bedarfs- und umweltgerechte Entwicklung von Binnenschifffahrt und Logistik unterstützt wer-
den kann sowie darzustellen, wie der EU-Vorschlag über den Aufbau der Infrastruktur für al-
ternative Kraftstoffe (COM (2013)18 final) bezüglich eines flächendeckenden Netzes von LNG-
Betankungsstationen in allen See- und Binnenhäfen“ bis zum Jahr 2020 in Nordrhein-Westfa-
len umgesetzt werden kann. 

 

 

Zu § 120 (Fähren) 

Die Vorschrift entspricht dem bisherigen § 39 LWG (alt). 

 

Fähren sind ständige Einrichtungen zum Zwecke des gewerbsmäßigen Personen- und Güter-
verkehrs von einem Ufer eines Gewässers zum anderen. Die Einrichtung eines Fährbetriebs 
ist unter Gesichtspunkten der Sicherheit grundsätzlich genehmigungspflichtig. 

 

 

Zu § 121 (Besondere Pflichten im Interesse der Schifffahrt und des Sports) 

Die Vorschrift entspricht dem bisherigen § 40 LWG (alt). 

 

Im Interesse der Verkehrssicherheit oder aus anderen Gründen kann es notwendig werden, in 
Abweichung von der grundsätzlichen Duldungspflicht der Anlieger das Landen und Befestigen 
von Wasserfahrzeugen durch ordnungsbehördliche Verordnung einzuschränken. 
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Kapitel 10 Wassergefährdende Stoffe 

 

 

Zu § 122 (Wassergefährdende Stoffe) 

Die bisherige Regelung (§ 18 LWG (alt)) wird mit redaktionellen Anpassungen an das 
geltende WHG weitergeführt. Solange das Verfahren der Bundesregierung über die Ver-
ordnung über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen (AwSV) nicht ab-
geschlossen ist, muss die Regelung weiter aufrechterhalten bleiben.  

 

 

Kapitel 11 Bußgeld-, Überleitungs- und Schlussbestimmungen 

 

 

Zu § 123 (Bußgeldvorschriften) 

Die Regelung des § 161 LWG (alt) wird weitgehend unverändert fortgeführt. Es entfallen die 
Regelungen, die seit 2009 im neuen WHG enthalten sind. Die Verweise sind der Neuregelung 
angepasst und, soweit neue Regelungen wie beim Gewässerrandstreifen aufgenommen wur-
den, entsprechend neu geregelt (Nummer 11). Die Unterteilung in zwei Absätze (§ 161 Absatz 
1 und 2 (alt)) ist aufgegeben worden.  

Die Aufzählung der Ordnungswidrigkeiten wegen Zuwiderhandlung gegen eine  Rechtsverord-
nung (Nummer 28) umfasst vorsorglich auch noch nicht erlassene Verordnungen; ob eine Zu-
widerhandlung eine Ordnungswidrigkeit darstellt, ist erst im Rahmen des Verordnungsge-
bungsverfahrens zu entscheiden.   

 

 

Zu § 124 (Einschränkung von Grundrechten) 

Die bisherige Regelung (§ 167 LWG (alt)) wird im Wesentlichen unverändert weitergeführt. 
Der Umfang der Betretungsrechte ergibt sich nun aus §§ 97, 98 LWG und §§ 41 und 101 
WHG. 

 

 

Zu § 125 (Überleitung) 

Absatz 1 stellt klar, dass bereits vor Inkrafttreten des neuen LWG begonnenen Verfahren auf 
Grundlage der zum Zeitpunkt des Einleitens des Verfahrens geltenden Vorschriften zu Ende 
geführt werden.  

Die Überleitungsvorschrift in Absatz 2 ergänzt die §§ 104 bis 106 WHG. Sie bezieht sich auf 
bestehende Anlagen, denen nach § 99 bzw. § 58 Absatz 2 des bisherigen LWG Genehmigun-
gen erteilt wurden.  

Absatz 3 regelt die Fortgeltung von Erlaubnissen, die nach § 44 LWG (alt) im vereinfachten 
Verfahren erteilt wurden. 

Absatz 4 enthält die erforderlichen Regelungen zur Überleitung von ordnungsbehördlichen 
Verordnungen, die vor Inkrafttreten des neuen LWG erteilt worden sind (§163 LWG (alt)). Da-
runter fallen insbesondere Deichschutz- und Wasserschutzgebietsverordnungen. Mit Satz 1, 
2. Halbsatz wird klargestellt, dass vom gesetzlichen Verbot nach § 35 Absatz 2 Satz 1 nur mit 
einer Regelung abgewichen werden kann, die nach der Geltung des gesetzlichen Verbots ge-
troffen wird. Vorherige Regelungen sind keine Abweichungen vom gesetzlichen Verbot. Die 
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Regelung des § 83 Absatz 2 Satz 2 gilt nach Satz 3 auch für nach bisherigem Recht erlassene 
Verordnungen zur Festsetzung von Überschwemmungsgebieten, weil auch für diese Verord-
nungen nach § 106 Absatz 3 WHG die Anpassungspflicht nach § 76 Absatz 1 Satz 3 WHG 
gilt, mit der die unbefristete Geltung begründet wird.  

Die Überleitungsvorschrift in Absatz 5 ergänzt § 106 WHG um die Fortgeltung einer vor In-
krafttreten des neuen LWG staatlich anerkannten Heilquelle als solche. 

In Absatz 6 wird eine Übergangsvorschrift für die Regelung in § 35 Absatz 2 (Abgrabungsver-
bot in Wasserschutzgebieten) aufgenommen. Bei Inkrafttreten zugelassene Abgrabungen und 
Bereiche, die vor dem Inkrafttretens dieses Gesetzes nach den Bestimmungen des Raumord-
nungsrechts auf Ebene der Regionalplanung als Vorranggebiete für die Sicherung und den 
oberirdischen Abbau von oberflächennaher Bodenschätzen mit der Wirkung von Eignungsge-
bieten festgelegt worden sind, unterfallen dem Verbot nicht.  

In Absatz 7 wird klargestellt, dass für bei Inkrafttreten des neuen LWG bereits begonnene 
Zulassungsverfahren die Verfahrensregelung des bisherigen LWG Anwendung finden. 

 

 

Zu § 126 (Berichtspflicht) 

Das Gesetz wird nicht befristet, da es Europarecht (u. a. EU-WRRL) umsetzt und daher nach 
§ 39 Absatz 3 Satz 3 der GOLR von einer Befristung zugunsten einer Berichtspflicht abgese-
hen werden kann. Die Berichtsfrist von 10 Jahren ist angemessen, da das LWG zwingend zu 
treffende Zuständigkeits- und Verfahrensvorschriften enthält, deren Evaluation nicht zu einer 
Streichung bzw. grundsätzlichen Modifizierung führen können. 

 

 

Zu Artikel 2 (Abwasserabgabengesetz) 

 

Allgemeines 

Die bisherigen Regelungen zur Ausführung des Abwasserabgabengesetzes des Bundes im 
Siebenten Teil des Landeswassergesetz (§§ 64 bis 85 LWG (alt) werden in ein eigenständiges 
Landesgesetz zur Ausführung des Abwasserabgabengesetzes überführt. In diesem Zusam-
menhang erfolgen die gebotenen redaktionellen Anpassungen an Änderungen des Abwasser-
abgabengesetzes, des neuen Wasserhaushaltsgesetzes vom 31. Juli 2009 und der Neurege-
lung des Landeswassergesetzes (vgl. Artikel 1 dieses Gesetzentwurfs). Bedingt durch die 
Fortentwicklungen im Wasserrecht und der Rechtsprechung zum Abwasserabgabenrecht sind 
schließlich auch inhaltliche Änderungen geboten.  

 

Begründung im Einzelnen:  

 

Zu § 1 (Abgabepflicht anderer als der Abwassereinleiter) 

Mit § 1 wird die Regelung des § 64 LWG (alt) inhaltlich unverändert fortgeführt. 

 

 

Zu § 2 (Umlage der Abgabe durch Gemeinden und Abwasserverbände) 

Mit § 2 wird die Regelung des § 65 LWG (alt) fortgeführt. In Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 ändert 
sich lediglich der Regelungsverweis. Anstelle des bislang verwandten Begriffs „abwälzen“ wird 
der üblichere Begriff der „umlegen“ gewählt, ohne inhaltlich etwa zu ändern.   
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Zu § 3 (Ausnahmen von der Abgabepflicht, Verrechnung) 

Mit § 3 werden die Regelungen des § 66 Absatz 2 bis 4 und 7 bis 11 LWG (alt) inhaltlich 
unverändert fortgeführt. § 66 Absatz 1 LWG (alt) kann entfallen, da die Bedeutung dieser Re-
gelung entfallen ist und sie zudem nicht mehr dem heutigen wasserrechtlichen Verständnis 
entspricht.  

In Absatz 4 wird als Folge der Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts vom 26. Juni 
2008 (7 C 2.08) und vom 20. Januar 2004 (9 C 13.03) klarstellend auch auf § 10 Absatz 4 
AbwAG verwiesen.  

Als Folge der klarstellenden Ergänzung in Absatz 4 wird in Absatz 5 Satz 2 ebenfalls klarstel-
lend auf Absatz 4 verwiesen. Darüber hinaus werden die Verweise in Satz 1 an die Neurege-
lung des LWG (Artikel 1) und in Satz 3 an das WHG (§ 60) angepasst. 

In Absatz 8 ist nun auf § 59 WHG zu verweisen, der jetzt anstelle des bisherigen § 59a LWG 
(alt) die Indirekteinleitung von Abwasser in private Abwasseranlagen bundesrechtlich regelt. 

 

 

Zu § 4 (Besonderheit bei Nachklärteichen) 

§ 68 LWG (alt) wird inhaltlich unverändert fortgeführt. 

 

 

Zu § 5 (Ermitteln auf Grund des wasserrechtlichen Bescheides) 

§ 69 LWG (alt) wird inhaltlich unverändert fortgeführt. Der Absatz 3a wird zu Absatz 4. Ent-
sprechend wird die nachfolgende neue Durchnummerierung angepasst. In den Absätzen 5 bis 
8 des Entwurfs werden die Verweise auf die Regelungen des Landeswassergesetzes und an 
die Neuregelung des Wasserhaushaltsgesetzes und des Artikels 1 angepasst. 

 

 

Zu § 6 (Überwachung der Abwassereinleitung) 

§ 70 LWG (alt) wird inhaltlich unverändert fortgeführt. Der Verweis auf § 117 LWG (alt) wird 
ersetzt durch den Verweis auf § 101 WHG.  

 

 

Zu § 7 (Ermitteln in sonstigen Fällen) 

§ 72 LWG (alt) wird dem Grunde nach fortgeführt. In Absatz 1 Satz 1 wird das Wort „Fischen“ 
durch das Wort „Fischeiern“ ersetzt, da mit der 5. Novelle des Abwasserabgabengesetzes der 
Abgabeparameter Giftigkeit gegenüber Fischen durch den Parameter Giftigkeit gegenüber 
Fischeiern ersetzt wurde. Der Verweis in Absatz 1 Satz 2 auf § 7a WHG wird ersetzt durch 
den Verweis auf § 57 WHG.  

 

 

Zu § 8 (Abgabefreiheit bei Kleineinleitungen und bei Einleitung von verschmutztem Nieder-
schlagswasser) 

Die Regelungen des § 73 Absätze 1, 3 und 4 LWG (alt) werden inhaltlich unverändert mit 
Absatz 1, 3 und 4 fortgeführt. Die Verweise auf das bestehende LWG in den Absatz 1 und 3 
werden an die Neuregelung des Artikel 1 angepasst.   

Mit Absatz 2 wird § 73 Absatz 2 LWG (alt) dem Grunde nach fortgeführt. Die Voraussetzungen 
für die Abgabefreiheit werden aus Gründen der Klarheit enumerativ geregelt.  
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In Absatz 2 Satz 1 Nummer 1 sind die Voraussetzungen geregelt, die in Bezug auf die Anlagen 
und deren Betrieb zu erfüllen sind. Die Verweise auf das WHG werden der aktuellen Geset-
zeslage angepasst. Da die Bundesregierung bislang von der Verordnungsermächtigung des 
§ 23 Absatz 1 Nummer 5 WHG keinen Gebrauch gemacht hat und damit keine normkonkreti-
sierenden Anforderungen vorliegen, ist aus Gründen der Rechtssicherheit festzulegen, dass 
Prüfmaßstab für die Abgabefreiheit wie bisher die nach Maßgabe des § 56 Absatz 1 LWG (§ 
57 Absatz 1 LGW (alt)) eingeführten Regeln der Technik sind.  

Absatz 2 Satz 1 Nummer 2 i. V. m. Satz 2 und 3 führt die einleitungsbezogenen Anforderungen 
des § 73 Absatz 2 LWG (alt) fort. Der Verweis auf § 7a Absatz 1 WHG wird ersetzt durch § 57 
Absatz 1 Nummer 1 WHG. Satz 2 entspricht § 73 Absatz 2 Satz 2 LWG (alt). Ergänzend wird 
in Satz 2 auch die Erklärung nach § 6 Absatz AbwAG aufgenommen, da sich auch aus diesen 
weitergehende Anforderungen ergeben können. Wenn dies der Fall ist, müssen auch diese 
eingehalten werden. Die Regelung entspricht der Regelung in § 9 Absatz 4 AbwAG für die 
Abgabesatzermäßigung beim Schmutzwasser. Satz 3 enthält inhaltlich unverändert wie bisher 
(§ 73 Absatz 2 Satz 3 LWG (alt)) die Regelung für Einleitungen im Einzugsbereich von Fluss-
kläranlagen. 

Absatz 2 Satz 1 Nummer 3 regelt, dass auch bestimmte, durch Landesverordnung festgelegte 
Selbstüberwachungsvorgaben zur Erlangung der Abgabebefreiung erfüllt sein müssen. Die 
Einhaltung dieser Anforderungen ist bislang nur mittelbar über die einschlägige Regel der 
Technik in Gestalt des RdErl. über die Anforderungen an den Betrieb und die Unterhaltung 
von Kanalisationsnetzen vom 03. Januar 1995 geregelt. Unter Nummer 2 dieses RdErl. wird 
für den Betrieb und die Unterhaltung festgelegt, dass die Bauwerke eines Kanalisationsnetzes 
regelmäßig oder nach Bedarf entsprechend den Ergebnissen der nach § 2 der Verordnung zur 
Selbstüberwachung von Kanalisationen und Einleitungen von Abwasser aus Kanalisationen 
im Mischsystem und im Trennsystem (Selbstüberwachungsverordnung Kanal - SüwVKan) 
vom 16. Januar 1995 (GV. NRW. 1995 S. 64) durchzuführen sind. Das OVG Münster hatte in 
seinem Urteil vom 24. Februar 2011 (Az.: 9 A 129/08) unter Aufgabe seiner früheren Rechts-
auffassung festgestellt, dass das Konstrukt einer nur mittelbaren In Bezugnahme von Selbst-
überwachungsvorgaben einer Verordnung nicht zur Versagung einer Befreiung führen kann, 
wenn die Verordnungsvorgaben nicht eingehalten sind. Aus wasserwirtschaftlicher Sicht ist 
gerade die Einhaltung bestimmter Selbstüberwachungsvorgaben für den ordnungsgemäßen 
Zustand und Betrieb der komplexen Kanalisationsnetze von großer Bedeutung. Das OVG hat 
in seinem Urteil darauf hingewiesen, dass es insoweit einer eindeutigen gesetzlichen Rege-
lung bedarf. Dies stellt die Neuregelung sicher. Die Selbstüberwachungsverordnung Abwasser 
vom 17. Oktober 2013 hat die Selbstüberwachungsverordnung Kanal zwischenzeitlich abge-
löst. 

Die nach § 6 Satz 2 SüwVO mögliche Verringerung des Umfangs der Selbstüberwachung 
muss durch Verwaltungsakt geregelt sein und ist entsprechend nachzuweisen.  

 

In Absatz 2 wird ein neuer Satz 4 eingefügt. Mit Urteil vom 17 März 2010 (9 A 925/09) hat das 
OVG entschieden, dass § 75 Satz 4 LWG (alt), obwohl er unter Bezugnahme auf die Entschei-
dung über eine Abgabebefreiung die Sätze 1 bis 3 für anwendbar erklärt und eine Abgabebe-
freiung im LWG nur in § 73 Absatz 2 LWG (alt) geregelt ist, entgegen der Auffassung der 
Festsetzungsbehörde keine materielle Ausschlussfrist enthält. Mit der Neuregelung wird eine 
solche Frist begründet. Sie berücksichtigt, dass die Abwasserabgabe immer erst nach Ablauf 
des entsprechenden Veranlagungsjahres und somit mit unterschiedlichen wasserrechtlichen 
Anforderungen festgesetzt wird. Die Ergänzung sichert eine zeitnahe Abgabenerhebung. Da 
im Regelfall die Begründung des Antrags mit entsprechenden Nachweisunterlagen eine etwas 
längere Zeit in Anspruch nehmen wird, wird in Satz 5 für diese eine Frist von 6 Monaten ab 
Ablauf des Veranlagungsjahres gesetzt. Sollte der Antragssteller in Ausnahmefällen begrün-
det noch mehr Zeit benötigen, regelt der 2. Halbsatz von Satz die Möglichkeit, die Frist noch 
weiter zu verlängern. 
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Mit Absatz 3 Satz 1 und 2 wird § 73 Absatz 3 LWG (alt) inhaltlich unverändert fortgeführt. In 
Satz 2 wird der Verweis auf § 66 LWG (alt) an die Regelungen in diesem Gesetz angepasst. 
Mit der Ergänzung des Satzes 3 wird die gleiche Klarstellung herbeigeführt, die auch in § 3 
Absatz 5 vorgenommen wird.  

Mit Absatz 4 wird § 73 Absatz 4 LWG (alt) inhaltlich unverändert fortgeführt. 

 

 

Zu § 9 (Abzug der Vorbelastung) 

§ 9 übernimmt inhaltlich unverändert die Regelung des § 74 Absatz 1 LWG (alt). Die Verord-
nungsermächtigung des § 74 Absatz 2 LWG (alt) entfällt, da insoweit in Nordrhein-Westfalen 
kein Regelungsbedarf bestanden hat und auch zukünftig nicht besteht.  

 

 

Zu § 10 (Abgabeerklärung) 

§ 10 übernimmt inhaltlich unverändert die Regelung des § 75 LWG (alt). 

 

 

Zu § 11 (Festsetzen der Abgabe) 

Mit § 11 wird § 77 LWG (alt) fortgeführt. Die Änderungen in § 11 Absatz 2 Satz 1 tragen dem 
Umstand Rechnung, dass ein praktischer Anwendungsbereich für die Veranlagungsjahre 
1989 bis 1996 nicht mehr besteht. Die Änderung in § 18 Absatz 1 Ziffer 3 stellt klar, dass eine 
Begehung nur vorsätzlich möglich ist. 

 

 

Zu § 12 (Fälligkeit, Verjährung) 

Mit § 12 wird inhaltlich unverändert § 78 LWG (alt) fortgeführt. 

 

 

Zu § 13 (Einziehen der Abgabe, Stundung, Erlass, Niederschlagung) 

§ 13 führt inhaltlich unverändert § 80 LWG (alt) fort. 

 

 

Zu § 14 (Zweckbindung) 

§ 14 führt inhaltlich unverändert § 81 LWG (alt) fort.  

 

 

Zu § 15 (Verwaltungsaufwand) 

§ 15 führt inhaltlich unverändert § 82 LWG (alt) fort. 

 

 

Zu § 16 (Mittelvergabe) 

§ 16 führt inhaltlich unverändert § 83 LWG (alt) fort. Die Verweise auf das WHG werden der 
aktuellen Gesetzeslage angepasst. 

 



LANDTAG NORDRHEIN-WESTFALEN - 16. Wahlperiode Drucksache 16/10799 

 
 

528 

 

Zu § 17 (Entsprechende Anwendung anderer Vorschriften) 

§ 17 führt dem Grunde nach § 85 LWG (alt) fort.  

In Nummer 1 Buchstabe e) werden als entsprechend anzuwendende Regelungen der Abga-
benordnung die Regelungen über die Amtshilfe ergänzt, da im Falle einer nicht erfolgreichen 
Zustellung die Festsetzungsbehörde selbst die Zustellung nach § 5 des Landeszustellungsge-
setzes (LZG) vornehmen müsste. Eine Zustellung über die örtliche Behörde im Wege der 
Amtshilfe ist im Allgemeinen einfacher und günstiger. 

In Nummer 1 Buchstabe i werden weitere Regelungen der Abgabenordnung aufgenommen, 
die entsprechend anzuwenden sind. In den bestehenden Ausführungsvorschriften ist nicht ge-
regelt, wann eine Zahlung als wirksam geleistet gilt. Da diese Frage für die Berechnung von 
Säumniszuschlägen wichtig ist, wird § 224 Absatz 1 und 2 der Abgabenordnung (AO) in den 
Katalog aufgenommen. Ferner enthalten die Ausführungsvorschriften keine ausdrückliche Re-
gelung hinsichtlich der Hemmung bzw. der Unterbrechung des Ablaufs der Zahlungsverjäh-
rungsfrist. Zur Klarstellung werden auch die Regelungen der § 230 und § 231 AO in den Ka-
talog aufgenommen. Schließlich werden die Einschränkungen bei dem Verweis auf § 236 AO 
gestrichen. Damit werden die Prozesszinsen auf Erstattungsbeträge so geregelt wie im Was-
serentnahmeentgeltgesetz des Landes NRW. 

 

 

Zu § 18 (Ordnungswidrigkeiten) 

Die Regelungen der Ordnungswidrigkeiten in § 161 LWG (alt), die sich auf abwasserabgabe-
rechtliche Tatbestände beziehen, werden inhaltlich unverändert in § 18 überführt. Ergänzt 
wurde ein Ordnungswidrigkeitstatbestand zur Mitteilungspflicht über die Inbetriebnahme von 
Abwasseranlage im Sinne von § 66 Absatz 6 Satz 2 LWG (alt). 

 

 

Zu § 19 (Berichtspflicht) 

Das Gesetz wird als Ausführungsgesetz zu einem Bundesgesetz (AbwAG) nach § 39 Absatz 
3 Satz 3 GOLR nicht befristet. Die Berichtsfrist von 10 Jahren ist angemessen, da die Verord-
nung zwingend zu treffende Zuständigkeits- und Verfahrensvorschriften enthält, deren Evalu-
ation nicht zu einer Streichung bzw. grundsätzlichen Modifizierung führen können. 

 

 

Zu den Artikeln 3–11 (Änderungen der Wasserverbandsgesetze)  

 

Zu Nummer 1 (Inhaltsübersicht) – alle Verbandsgesetze 

(Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9, Art. 10 und Art. 11): 

Redaktionelle Anpassung der Inhaltsübersichten der einzelnen Verbandsgesetze bedingt 
durch die jeweiligen Gesetzesänderungen/-anpassungen. 

 

 

Zu Nummer 2 (Kleines Landessiegel) – alle Verbandsgesetze 

(Art. 3 § 1, Art. 4 § 1, Art. 5 § 1, Art. 6 § 1, Art. 7 § 1, Art. 8 § 1, Art. 9 § 1, Art. 10 § 1 und Art. 
11 § 1): 

Die sondergesetzlichen Wasserverbände sind berechtigt, als Dienstsiegel das kleine Landes-
siegel in abgewandelter Form zu führen. Die Gestattung der Siegelführung ist bislang durch 
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Erlass  vom 14. August 2008 (SMBl. NRW. 1132) geregelt. Zur Verminderung der Anzahl an 
Erlassen soll die Gestattung unmittelbar in das Gesetz aufgenommen werden. 

 

 

Zu Nummer 3 (Aufgaben des Verbandes) – alle Verbandsgesetze 

(Art. 3 § 2, Art. 4 § 2, Art. 5 § 2, Art. 6 § 2, Art. 7 § 2, Art. 8 § 2, Art. 9 § 2, Art. 10 § 2 und Art. 
11 § 2): 

Zur Erleichterung der verbandlichen Tätigkeit soll dem Verband die Möglichkeit gegeben wer-
den, Auftragsübernahmen in Eilfällen durch den Verbandsrat entscheiden zu lassen. Diese 
Möglichkeit ist auf besonders eilige Ausnahmen beschränkt. Die Entscheidung des Verbands-
rates ist der Verbandsversammlung in seiner nächsten Sitzung bekannt zu geben. So kann 
erreicht werden, dass der Verband trotz langer Zeitabstände zwischen den Verbandsver-
sammlungen Aufträge zeitnah übernehmen kann.  

 

Emschergenossenschaftsgesetz (EmscherGG):  

Die Sperrklausel in Absatz 4 greift zu weit. Sie sollte im Rahmen der Abwasserbeseitigung nur 
das Sammeln und Fortleiten als Aufgabenübernahme unterbinden. Insoweit erfolgt hiermit 
eine Richtigstellung. 

 

 

Zu Nummer 4 (Energieerzeugung; Anpassung der Fünfjahresübersichten, Streichung der 
Zwölfjahresübersichten) – alle Verbandsgesetze 

(Art. 3 § 3, Art. 4 § 3, Art. 5 § 3, Art. 6 § 3, Art. 7 § 3, Art. 8 § 3, Art. 9 § 3 Art. 10 § 3 und Art. 
11 § 3): 

Die neue Regelung in Absatz 1 ermöglicht den sondergesetzlichen Wasserverbänden die für 
ihre wasserwirtschaftlichen Zwecke erforderlichen Anlagen nach Satz 1 auch dann zur Ener-
gieerzeugung zu nutzen, wenn dafür weitere Anlagen wie Wasserkraftanlagen an Stauwehren 
oder Talsperren oder Erweiterungen der Faultürme erbaut und betrieben werden müssen. Un-
ter den Begriff der „Energieerzeugung“ werden alle möglichen Schritte gefasst, so auch die 
Speicherung von Energie. 

Soweit energieerzeugende Anlagen wie Windenergieanlagen auf dem Gelände von Anlagen 
nach Satz 1 nicht in einem funktionalen Zusammenhang mit der wasserwirtschaftlichen Anlage 
stehen, sondern lediglich die Fläche nutzen würden, dürfen diese nur zur Erreichung von Ener-
gieautarkie und nicht zur Fremdversorgung betrieben werden. 

Ein sondergesetzlicher Wasserverband hat nach den Wasserverbandsgesetzen lediglich was-
serwirtschaftliche Aufgaben und nicht die Aufgabe der Energieerzeugung. Es soll ermöglicht 
werden, dass ein Wasserverband die Verbandsanlagen zur Energieerzeugung auch zur 
Fremdversorgung nutzt, soweit dies nicht seiner Aufgabe zuwiderläuft.  

 

Zu Absatz 2 (bzw. Absatz 3 ErftVG): Zur Deregulierung wird die Pflicht zur Vorlage der zur 
Erfüllung der Abwasserbeseitigungspflichten nach § 53 Absatz 1 des Landeswassergesetzes 
notwendigen Baumaßnahmen zukünftig allein im Landeswassergesetz geregelt.  

 

Zudem wurden die Zeiträume zur Vorlage der Übersichten an diejenigen des Abwasserbesei-
tigungskonzeptes nach § 47 des Landeswassergesetzes angepasst (sechs Jahre).  
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Die Mitglieder bestimmen weiterhin über alle Unternehmen des Verbandes, da die Aufstellung 
des Abwasserbeseitigungskonzeptes nach dem Landeswassergesetz unmittelbar in den Ka-
talog der der Verbandsversammlung/Delegiertenversammlung bzw. Genossenschaftsver-
sammlung vorbehaltenen Beschlussfassungen aufgenommen wird. 

 

 

Zu Nummer 5 (Übernahme von Aufgaben) – alle Verbandsgesetze außer EmscherGG (hier 
siehe Nummer 3) 

(Art. 3 § 4, Art. 4 § 4, Art. 6 § 4, Art. 7 § 4, Art. 8 § 4, Art. 9 § 4, Art. 10 § 4 und Art. 11 § 4): 

Die Sperrklausel greift zu weit. Sie sollte im Rahmen der Abwasserbeseitigung nur das Sam-
meln und Fortleiten als Aufgabenübernahme unterbinden. Insoweit erfolgt hiermit eine Rich-
tigstellung. 

 

Erftverband, Linksniederrheinisches Entwässerungs-Genossenschafts-Gesetz (LINEGG): Re-
daktionelle Richtigstellung. 

 

 

Zu Nummer 6: (Mitglieder des Verbandes) - nur Eifel-RurVG, ErftVG  

(Art. 4 § 6, Art. 6 § 6): 

Im Eifel-Rur-Verbandsgesetz (Eifel-RurVG) ist aufgrund der Bildung der Städteregion Aachen 
zum 21. Oktober 2009 als Nachfolgerin des Kreises Aachen die Mitgliedergruppe 2 redaktio-
nell zu erweitern.  

 

Die Änderung beim Gesetz über den Erftverband (ErftVG) soll sicherstellen, dass die Beitrags-
last auf alle Vorteilshabenden verteilt werden kann (§ 34 Abs. 1 ErftVG). Das ist möglicher-
weise dann nicht der Fall, wenn Mitglieder nach § 6 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6.a oder Satz 2 nicht 
selbst Grundwasser fördern, sondern hiermit z. B. bei größeren Bauvorhaben oder Maßnah-
men zur Nutzung der Erdwärme, die mit relevanten Maßnahmen zur Grundwasserhaltung ver-
bunden sind, Dritte beauftragen. Es ist sachgerecht, dass dann nicht der Dritte Mitglied ist, 
sondern derjenige, der Veranlasser der Maßnahme ist. 

 

 

Zu Nummer 6 (Satzung) 

EmscherGG: Zu Nummer 5 

Eifel-RurVG, ErftVG: Zu Nummer 7 

(Art. 3 § 11 , Art. 4 § 11, Art. 5 § 10, Art. 6 § 14, Art. 7 § 11, Art. 8 § 11, Art. 9 § 11, Art. 10 § 
11 und Art. 11 § 11): 

Bereinigung von kameralistischen Elementen. 

 

Es ist sicherzustellen, dass die Kosten, die aus der Übernahme von Aufgaben resultieren, 
ausschließlich durch das vorteilhabende Mitglied getragen werden und nicht zu Lasten der 
übrigen Mitglieder aus allgemeinen Beiträgen finanziert werden. 

Gleichzeitig soll in diesem Zusammenhang deutlich ausgewiesen werden, welche Kosten mit 
der Aufgabenübernahme verbunden sind. Im Rahmen der Selbstverwaltungshoheit der Was-
serverbände ist dies entsprechend in den Satzungen zu regeln.  
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Zu Nummer 7 (Verbandsversammlung/Genossenschaftsversammlung/ Delegiertenversamm-
lung) 

EmscherGG: Zu Nummer 6 

Eifel-RurVG, ErftVG: Zu Nummer 8 

(Art. 3 § 12, Art. 4 § 12, Art. 5 § 11, Art. 6 § 15, Art. 7 § 12, Art. 8 § 12, Art. 9 § 12, Art. 10 § 12 
und Art. 11 § 12): 

Redaktionelle Anpassung an geänderte Rechtsnorm und gesetzliche Klarstellung, dass neben 
der Abwasserabgabe auch das Wasserentnahmeentgelt bei der Ermittlung der Beitragsein-
heiten als Grundlage für die Ermittlung der in die Verbands- bzw. Genossenschaftsversamm-
lung zu entsendenden Delegierten unberücksichtigt bleibt, da es sich auch bei dem Wasser-
entnahmeentgelt um einen durchlaufenden Posten handelt. 

 

 

Zu Nummer 8 (Delegierte in der Verbandsversammlung/Genossenschaftsversammlung/ De-
legiertenversammlung) 

EmscherGG: Zu Nummer 7 

Eifel-RurVG, ErftVG: Zu Nummer 9 

(Art. 3 § 13, Art. 4 § 13, Art. 5 § 12, Art. 6 § 16, Art. 7 § 13, Art. 8 § 13, Art. 9 § 13, Art. 10 § 
13 und Art. 11 § 13): 

Das kommunale Mitglied kann auch Beschäftigte einer Anstalt des öffentlichen Rechts nach 
§114a der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen entsenden. Dabei bleibt un-
berührt, dass die Kommune nach dem Belegenheitsprinzip das Mitglied ist. Diese Regelung 
berücksichtigt die organisatorischen Veränderungen bei den Kommunen und beseitigt damit 
ggfls. bestehende Unklarheiten zur Entsendung. 

 

Zur Angleichung der Wahlperioden der Verbandsversammlungen an die der Kommunalwahlen 
werden ab 2020 (Jahr der Kommunalwahl) alle Delegierte neu bestimmt. Bis dahin werden die 
Wahlperioden derjenigen Verbandsversammlungen, die in 2018 enden, einmalig bis zum Jahr 
2020 verlängert. Die Harmonisierung ist bei folgenden fünf Verbänden erforderlich: Aggerver-
band, Erftverband, Niersverband, Wupperverband, Wasserverband Eifel-Rur. In diesen Fällen 
sind auch die Wahlperioden der jeweiligen Verbandsräte zu verlängern. Die Wahlperioden der 
Verbandsversammlungen der übrigen Verbände enden ab Herbst 2020, so dass hier bei einer 
Kommunalwahl in 2020 eine Verlängerung nicht erforderlich wird.  

 

 

Zu Nummer 9 (Aufgaben der Verbandsversammlung/Genossenschaftsversammlung/ Dele-
giertenversammlung) 

Eifel-RurVG: Zu Nummer 10 

EmscherGG: Zu Nummer 8 

ErftVG: Zu Nummer 11 

(Art. 3 § 14, Art. 4 § 14, Art. 5 § 13, Art. 6 § 23, Art. 7 § 14, Art. 8 § 14, Art. 9 § 14, Art. 10 
§ 14 und Art. 11 § 14): 

Bereinigung von kameralistischen Elementen, da alle Verbände die kaufmännische Buchfüh-
rung eingeführt haben. 

 

Bei der Aufstellung der Übersichten handelt es sich um eine Folgeänderung (siehe Nummer 
4). 
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Zu Nummer 10 (Sitzungen der Verbandsversammlung/Genossenschaftsversammlung/ Dele-
giertenversammlung) 

Eifel-RurVG: Zu Nummer 11 

EmscherGG: Zu Nummer 9  

(Art. 3 § 15, Art. 4 § 15, Art. 5 § 14, Art. 6 § 22, Art. 7 § 15, Art. 8 § 15, Art. 9 § 15, 
Art. 10 § 15  und Art. 11 § 15): 

Redaktionelle Anpassung auf Grund der Novellierung des Bundesnaturschutzgesetzes. 

 

 

Zu Nummer 11 (Zusammensetzung, Wahl und Amtszeit des Verbandsrates/ Genossen-
schaftsrates, Verlängerung Amtsperiode) 

Eifel-RurVG, ErftVG: Zu Nummer 12 

nur AggerVG, Eifel-RurVG, ErftVG, NiersVG, WupperVG 

(Art. 3 § 16, Art. 4 § 16, Art. 6 § 24, Art. 9 § 16 und Art. 11 § 16): 

Als Folgeänderung zu Nummer 9 (Angleichung der Wahlperioden) ist auch die entsprechende 
Verlängerung der Wahlperiode der Verbandsräte der fünf Verbände Aggerverband, Erftver-
band, Niersverband, Wupperverband, Wasserverband Eifel-Rur erforderlich. 

 

Eifel-RurVG: Aufgrund der Bildung der Städteregion Aachen zum 21. Oktober 2009 als Nach-
folgerin des Kreises Aachen ist die Städteregion Aachen aufzunehmen.  

 

 

Zu Nummer 12 (Aufgaben des Verbandsrates/Genossenschaftsrates) 

EmscherGG: Zu Nummer 10 

Eifel-RurVG, ErftVG: Zu Nummer 13 

LINEGG, LippeVG, RuhrVG: Zu Nummer 11 

(Art. 3 § 17, Art. 4 § 17, Art. 5 § 16, Art. 6 § 25, Art. 7 § 17, Art. 8 § 17, Art. 9 § 17, 
Art. 10 § 17 und Art. 11 § 17): 

Zu Absatz 5 Nr. 1: 

Bei der Aufstellung der Übersichten handelt es sich um eine Folgeänderung (siehe Nummer 
4). 

 

Zu Absatz 5 Nr. 6: 

Zur Klarstellung der Reichweite der bisherigen Begriffe „Bürgschaften“ und „Gewährverträge“ 
wird der Spezial-Begriff „Patronatserklärung“ (entspricht einer Bürgschaft für ein Tochterunter-
nehmen) in den Katalog der durch den Verbandsrat zustimmungspflichtigen und durch die 
Aufsicht zu genehmigenden Geschäfte aufgenommen. 

Durch diese Klarstellung wird neuen Finanzierungsformen (z. B. zum Thema „Garantien und 
Bürgschaften“) und zunehmenden Gesellschaftsgründungen Rechnung getragen und soll der 
Vollzug der Gesetze erleichtert werden. 

 

Zu Absatz 5 Nr. 7: 

Klarstellende Regelung, dass die Zustimmungspflicht auch bei Vertragsänderungen besteht.  
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Zu Absatz 5 Nr. 13: 

Bereinigung von kameralistischen Elementen. 

 

 

Zu Nummer 13 (Vorstand) 

EmscherGG: Zu Nummer 11 

Eifel-RurVG, ErftVG: Zu Nummer 14 

LINEGG, LippeVG, RuhrVG: Zu Nummer 12 

(Art. 3 § 19, Art. 4 § 19, Art. 5 § 18, Art. 6 § 27, Art. 7 § 19, Art. 8 § 19, Art. 9 § 19, Art. 10 § 19 
und Art. 11 § 19): 

Zur Sicherstellung der individualisierten Offenlegung der Bezüge der Vorstände wird die Ver-
pflichtung explizit aufgeführt. 

 

 

Zu Nummer 14 (Aufgaben des Vorstandes) 

EmscherGG: Zu Nummer 12 

Eifel-RurVG, ErftVG: Zu Nummer 15 

LINEGG, LippeVG, RuhrVG: Zu Nummer 13 

(Art. 3 § 20, Art. 4 § 20, Art. 5 § 19, Art. 6 § 28, Art. 7 § 20, Art. 8 § 20, Art. 9 § 20, Art. 10 § 20 
und Art. 11 § 20): 

Erweiterung des Beanstandungsrechts des Vorstandes, damit die Letztentscheidung bei der 
übergeordneten Delegiertenversammlung/Verbandsversammlung verbleibt. 

 

 

Zu Nummer 15 (Redaktionelle Änderung der Überschrift des Sechsten Teils) 

EmscherGG: Zu Nummer 13 

Eifel-RurVG, ErftVG: Zu Nummer 16 

LINEGG, LippeVG, RuhrVG: Zu Nummer 14 

(Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9, Art. 10 und Art. 11): 

Redaktionelle Anpassung durch Aufhebung der kameralistischen Regelung (siehe Nummer 
9). 

 

 

Zu Nummer 16 (Haushaltsplan, Finanzplan) 

EmscherGG: Zu Nummer 14 

Eifel-RurVG, ErftVG: Zu Nummer 17 

LINEGG, LippeVG, RuhrVG: Zu Nummer 15 

(Art. 3 § 22, Art. 4 § 22, Art. 5 § 21, Art. 6 § 30, Art. 7 § 22, Art. 8 § 22, Art. 9 § 22, 
Art. 10 § 22 und Art. 11 § 22): 

Aufhebung der kameralistischen Regelung (siehe Nummer 9). 
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Zu Nummer 17 (Wirtschaftsplan, Finanzplanung) 

EmscherGG: Zu Nummer 15 

Eifel-RurVG, ErftVG: Zu Nummer 18 

LINEGG, LippeVG, RuhrVG: Zu Nummer 16 

(Art. 3 § 22a, Art. 4 § 22a, Art. 5 § 21a, Art. 6 § 30a, Art. 7 § 22a, Art. 8 § 22a, Art. 9 § 22a, 
Art. 10 § 22a und Art. 11 § 22a): 

Neufassung unter Berücksichtigung weiterhin erforderlicher Regelungen des bisherigen § 21/§ 
22/§ 30. 

 

Soweit in der Eigenbetriebsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen die Anwendung des 
Neuen Kommunalen Finanzmanagements ermöglicht wird, verbleibt es für den Verband/ die 
Genossenschaft bei der angeordneten und inzwischen eingeführten kaufmännischen doppel-
ten Buchführung nach handelsrechtlichen Grundsätzen mit den wegen der Eigenart der son-
dergesetzlichen Wasserverbände erforderlichen Besonderheiten.  

Die Betriebsleitung nach der Eigenbetriebsverordnung entspricht dem Vorstand des sonder-
gesetzlichen Wasserverbandes, der Betriebsausschuss entspricht dem Verbandsrat/ Genos-
senschaftsrat. Es wird durchgehend eine dynamische Verweisung auf die Regelungen der Ei-
genbetriebsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen vorgenommen, damit die Verbände 
an die aktuellen Entwicklungen angeschlossen bleiben. 

 

Zu Absatz 10 Satz 1: 

Zur Abgrenzung von den Regelungen der Eigenbetriebsverordnung für das Land Nordrhein-
Westfalen erfolgt eine Klarstellung, bis wann der Jahresabschluss aufgestellt sein muss. 

 

Zu Absatz 10 Satz 2: 

Die mit der Prüfung der Jahresabschlüsse betraute Stelle soll alle fünf Jahre gewechselt wer-
den. Diese Regelung dient der Klarstellung und entspricht der bisherigen Praxis. Durch tur-
nusmäßige Ausschreibungen soll Kostengünstigkeit erzielt werden, sowie durch Personen- 
und Gesellschaftswechsel möglichen Abhängigkeiten vorgebeugt und gleichzeitig Innovati-
onspotential erschlossen werden. Eine unmittelbare Anwendung des Handelsgesetzbuchs 
und seiner Regelungen ist in den Verbandsgesetzen nicht vorgesehen. 

 

Zu Absatz 10 Satz 3: 

Nach der Eigenbetriebsverordnung Nordrhein-Westfalen ergibt sich für die Eigenbetriebe der 
Kommunen die Verpflichtung, ihre Jahresabschlüsse zu veröffentlichen. Die Verbandsgesetze 
verweisen nur auf einzelne Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung, soweit sie erforderlich 
sind. Anders als die Eigenbetriebe dürfen die Verbände als Körperschaften des öffentlichen 
Rechts keinen Gewinn erwirtschaften. Unter Transparenzgesichtspunkten ist daher eine Ver-
öffentlichungspflicht direkt in die Verbandsgesetze aufgenommen worden. 

 

Zu Absatz 11: 

Einfügung zur Klarstellung, dass dem Landesrechnungshof das allgemeine Prüfungsrecht 
nach § 111 der Landeshaushaltsordnung auch bei den sondergesetzlichen Wasserverbänden 
zusteht. 
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Zu Nummer 18 (Rücklagen, Rechnungs- und Prüfungswesen, Wirtschaftsführung) 

EmscherGG: Zu Nummer 16 

Eifel-RurVG, ErftVG: Zu Nummer 19 

LINEGG, LippeVG, RuhrVG: Zu Nummer 17 

(Art. 3 § 24, Art. 4 § 24, Art. 5 § 23, Art. 6 § 32, Art. 7 § 24, Art. 8 § 24, Art. 9 § 24, Art. 10 § 24 
und Art. 11 § 24): 

Bereinigung von kameralistischen Elementen (siehe Nummer 9). 

 

 

Zu Nummer 19 (Beiträge) 

EmscherGG: Zu Nummer 17 

Eifel-RurVG, ErftVG: Zu Nummer 20 

LINEGG, LippeVG, RuhrVG: Zu Nummer 18 

(Art. 3 § 25, Art. 4 § 25, Art. 5 § 24, Art. 6 § 33, Art. 7 § 25, Art. 8 § 25, Art. 9 § 25, Art. 10 § 25 
und Art. 11 § 25): 

Bereinigung von kameralistischen Elementen (siehe Nummer 9) und Anpassung an die aktu-
elle Rechtsnorm. 

 

Die Neuregelung im Absatz 4 (Eifel-RurVG und ErftVG: Absatz 5) stellt klar, dass ein ausge-
schiedenes Mitglied zu nachwirkenden Beiträgen herangezogen werden kann, obwohl seine 
Mitgliedschaft noch nicht erloschen ist. Das Fortbestehen der Mitgliedschaft bis zu dem Zeit-
punkt, zu dem ihm die hierüber getroffene Entscheidung des Vorstandes nach § 6 Absatz 2 
Satz 2 (EmscherGG: § 5 Absatz 2 Satz 2) zugestellt worden ist, sichert die Rechts- und Pflich-
tenstellung eines ausgeschiedenen, aber noch Beiträge leistenden Mitglieds. 

 

 

Zu Nummer 20 (Veranlagung) 

EmscherGG: Zu Nummer 18 

Eifel-RurVG, ErftVG: Zu Nummer 21 

LINEGG, LippeVG, RuhrVG: Zu Nummer 19 

(Art. 3 § 27, Art. 4 § 27, Art. 5 § 26, Art. 6 § 35, Art. 7 § 27, Art. 8 § 27, Art. 9 § 27, Art. 10 § 27 
und Art. 11 § 27): 

Bereinigung von kameralistischen Elementen (siehe Nummer 9). 

 

 

Zu Nummer 21 (Vollstreckung) 

EmscherGG: Zu Nummer 19 

Eifel-RurVG, ErftVG: Zu Nummer 22 

LINEGG, LippeVG, RuhrVG: Zu Nummer 20 

(Art. 3 § 28, Art. 4 § 28, Art. 5 § 27, Art. 6 § 40, Art. 7 § 28, Art. 8 § 28, Art. 9 § 28, Art. 10 § 28 
und Art. 11 § 28): 

Redaktionelle Anpassung wegen geänderter Behördenbezeichnung. 
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Zu Nummer 22 (Widerspruchsausschuss) 

EmscherGG: Zu Nummer 20 

Eifel-RurVG, ErftVG: Zu Nummer 23 

LINEGG, LippeVG, RuhrVG: Zu Nummer 21 

(Art. 3 § 29, Art. 4 § 29, Art. 5 § 28, Art. 6 § 41, Art. 7 § 29, Art. 8 § 29, Art. 9 § 29, Art. 10 § 29 
und Art. 11 § 29): 

Einfügung der Möglichkeit, auch Tarifbeschäftigte als Vertreterinnen und Vertreter der Behör-
den in den Widerspruchsausschuss zu berufen. 

Redaktionelle Anpassung wegen geänderter Behördenbezeichnung. 

 

 

Zu Nummer 23 (Aufsicht) 

EmscherGG: Zu Nummer 21 

Eifel-RurVG, ErftVG: Zu Nummer 24 

LINEGG, LippeVG, RuhrVG: Zu Nummer 22 

(Art. 3 § 34, Art. 4 § 34, Art. 5 § 33, Art. 6 § 54, Art. 7 § 34, Art. 8 § 34, Art. 9 § 34, Art. 10 § 34 
und Art. 11 § 34): 

Redaktionelle Anpassung wegen geänderter Behördenbezeichnung. 

 

 

Zu Nummer 24 (Anordnung von Maßnahmen) 

EmscherGG: Zu Nummer 22 

Eifel-RurVG, ErftVG: Zu Nummer 25 

LINEGG, LippeVG, RuhrVG: Zu Nummer 23 

(Art. 3 § 36, Art. 4 § 36, Art. 5 § 35, Art. 6 § 56, Art. 7 § 36, Art. 8 § 36, Art. 9 § 36, Art. 10 § 36 
und Art. 11 § 36): 

Bereinigung von kameralistischen Elementen (siehe Nummer 9). 

 

 

Zu Nummer 25 (Genehmigung von Geschäften) 

EmscherGG: Zu Nummer 23 

Eifel-RurVG, ErftVG: Zu Nummer 26 

LINEGG: LippeVG, RuhrVG: Zu Nummer 24 

(Art. 3 § 38, Art. 4 § 38, Art. 5 § 37, Art. 6 § 58, Art. 7 § 38, Art. 8 § 38, Art. 9 § 38, Art. 10 § 38 
und Art. 11 § 38): 

 

Zu Absatz 1 Nr. 4 (AggerVG, Eifel-RurVG, ErftVG, LINEGG, NiersVG, WupperVG): 

Da es ggf. auch Dienstverträge mit anderen Personengruppen gibt, soll die Einschränkung 
gestrichen werden. 

 

Zu Absatz 1 Nr. 5:  

Zur Klarstellung und um den Vollzug der Gesetze zu erleichtern, soll u. a. die Begrifflichkeit 
„Patronatserklärung“ ergänzend aufgenommen werden (s. o. zu Nummer 13). 
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Die Zugrundelegung des Begriffs „angemessenes Verhältnis“ als Beschränkung des Geneh-
migungserfordernisses entfällt, weil die bisherige Regelung sich als nicht handhabbar und 
nicht rechtssicher erwiesen hat. Durch die jetzige Regelung sind die Verbände/Genossen-
schaften verpflichtet, jeden Geschäftsvorgang zur Genehmigung vorzulegen.  

 

Zu Absatz 2 (neu): 

Die Änderung dient zur Klarstellung, wann eine Gründung bzw. Beteiligung an Unternehmen 
zulässig ist. Es entspricht den bisher bei Genehmigungserteilung zu Grunde gelegten Voraus-
setzungen und lehnt sich an die gesetzlichen Voraussetzungen für die Übernahme von Auf-
trägen an.  

Insgesamt wird dadurch sichergestellt, dass wasserwirtschaftsfremde Aufgaben nicht durch 
'Tochtergesellschaften' wahrgenommen werden. Die Änderung stellt sich vollzugserleichternd 
dar und verhindert gleichzeitig, dass hoheitliche Verbandsaufgaben durch 'Tochtergesellschaf-
ten' erledigt werden.  

 

Eine Gründung eines Tochterunternehmens oder eine neue Beteiligung an einem Unterneh-
men soll nur zulässig sein, wenn die Voraussetzungen des § 3 Absatz 3 Vergütungsoffenle-
gungsgesetz erfüllt sind. Somit soll eine neue Beteiligung bzw. eine Gründung nur dann erfol-
gen, wenn die in § 2 Absatz 1 des Vergütungsoffenlegungsgesetzes festgelegten Angabe-
pflichten erfüllt werden. Dadurch soll das Transparenzniveau auch bei den Tochtergesellschaf-
ten und bei Beteiligungen der sondergesetzlichen Wasserverbände erhöht werden, so wie es 
bei Unternehmen des Landes bereits der Fall ist. Für die Öffentlichkeit soll erkennbar werden, 
welche Leistungen die Mitglieder der Geschäftsführung, des Aufsichtsrates, des Beirates oder 
einer ähnlichen Einrichtung erhalten.  

 

Bei bereits bestehenden Beteiligungen soll der Verband auf die Offenlegung entsprechend § 
3 Absatz 1 und 2 des Vergütungsoffenlegungsgesetzes hinwirken. 

 

Ort der Veröffentlichung ist grundsätzlich der Anhang zum Jahresabschluss. Bei Unterneh-
men, die nicht verpflichtet sind, einen Jahresabschluss mit Anhang zu veröffentlichen, kann 
die Veröffentlichung auch an anderer geeigneter Stelle erfolgen (z. B. in Beteiligungsberich-
ten).  

 

 

Zu Nummer 26 (Überschrift Zehnter Teil) 

EmscherGG: Zu Nummer 24 

Eifel-RurVG, ErftVG (Überschrift Zwölfter Teil): Zu Nummer 27 

LINEGG, LippeVG, RuhrVG: Zu Nummer 25 

(Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9, Art. 10 und Art. 11): 

Redaktionelle Anpassung an aufgehobene Vorschriften. 

 

 

Zu Nummer 27 (Freiheit von Gebühren) 

EmscherGG: Zu Nummer 25 

Eifel-RurVG, ErftVG: Zu Nummer 28 

LINEGG, LippeVG, RuhrVG: Zu Nummer 26 
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(Art. 3 § 39, Art. 4 § 39, Art. 5 § 38, Art. 6 § 59, Art. 7 § 39, Art. 8 § 39, Art. 9 § 39, Art. 10 § 39 
und Art. 11 § 39): 

Zur Aufhebung der Ungleichbehandlung mit Kommunen, die nach dem Gebührengesetz für 
das Land Nordrhein-Westfalen Verwaltungsgebühren zahlen müssen, sofern sie die zu ent-
richtenden Verwaltungsgebühren Dritten auferlegen können, soll die Freiheit der sonderge-
setzlichen Wasserverbände von der Gebührenpflicht aufgehoben werden.  

 

 

Zu Nummer 28 (Inkrafttreten, Berichtspflicht) 

EmscherGG: Zu Nummer 26 

Eifel-RurVG, ErftVG: Zu Nummer 29 

LINEGG, LippeVG, RuhrVG: Zu Nummer 27 

(Art. 3 § 42, Art. 4 Artikel 3, Art. 5 Artikel 2, Art. 6 § 62, Art. 7 Artikel 2, Art. 8 Artikel 2, Art. 9 § 
42, Art. 10 Artikel 3 und Art. 11 § 42): 

Laut Kabinettbeschluss vom 20. Dezember 2011 werden die zum 1. Januar 2012 in Kraft be-
findlichen Stammgesetze als zwingend notwendig angesehen. Die enthaltene Befristungsre-
gelung wird daher gestrichen. 

 

 

Zu Artikel 12 bis 15, 17 bis 23 

Die Verweise in den Gesetzen (Artikel 12 und 13) und den Verordnungen (Artikel 15, 17 bis 
23) auf das WHG werden an das Wasserhaushaltsgesetz vom 31. Juli 2009 (BGBl. I S. 2585), 
zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 15. November 2014 (BGBl. I S. 1724), bzw. 
die Verordnung über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen vom 31. März 
2010 (BGBl. I S. 377) angepasst und die Verweise auf das LWG an die Fassung des LWG in 
Artikel 1. 

 

Lediglich im Wasserentnahmeentgeltgesetz des Landes Nordrhein Westfalen (WasEG) (Arti-
kel 13) wird in § 8 Absatz 2 die Ermächtigung zum Erlass einer Rechtsverordnung um die 
Befugnis zur Regelung von Anforderungen an die Maßnahmen zum Schutz des entnommenen 
Rohwassers ergänzt. Der Vollzug hat gezeigt, dass auch insofern das Bedürfnis nach Konkre-
tisierung besteht, um einen rechtssicheren Vollzug zu gewährleisten. 

 

 

Zu Artikel 16 (Änderung der Verordnung über zuständige Aufsichtsbehörden nach dem 
Gesetz über Wasser- und Bodenverbände) 

 

Nummer 1  

Es erfolgt eine redaktionelle Anpassung an die geänderte Behördenbezeichnung und gleich-
stellungsgerechte Sprache. 

 

Nummer 2  

Der Verweis ist zu aktualisieren, da der Paragraf im Landeswassergesetz aufgehoben wurde. 
Die Zuständigkeiten sind zwischenzeitlich in der Zuständigkeitsverordnung Umweltschutz ge-
regelt. 
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Nummer 3  

Laut Kabinettbeschluss vom 20. Dezember 2011 werden die zum 1. Januar 2012 in Kraft be-
findlichen Stammgesetze und Verordnungen als zwingend notwendig angesehen. Die Verord-
nung wurde im Jahr 2009 evaluiert. Die enthaltene Berichtsfrist wird daher gestrichen. 

 

 

Zu Artikel 24 (Aufhebung der Gewässerbestandsaufnahme-, Einstufungs- und Überwa-
chungsverordnung) 

Die Gewässerbestandsaufnahme-, Einstufungs- und Überwachungsverordnung (GewBEÜV) 
kann aufgehoben werden. Sie diente der Umsetzung der Richtlinie 2000/60/EG des Europäi-
schen Parlaments und des Rates vom 23. Oktober 2000 zur Schaffung eines Ordnungsrah-
mens für Maßnahmen der Gemeinschaft im Bereich der Wasserpolitik (ABl. L 327 vom 22. 12. 
2000, S. 1), die zuletzt durch die Richtlinie 2008/105/EG (ABl. L 348 vom 24. 12. 2008, S. 84) 
geändert worden ist. Ihr Gegenstand ist seit 2011 bundesweit einheitlich durch die Oberflä-
chengewässerverordnung  (OGewV) vom 20. Juli 2011 (BGBl.2011  I S. 1429) geregelt. 

 

 

Zu Artikel 25 (Aufhebung der Verordnung zur Umsetzung der Richtlinie 2000/76/EG über 
die Verbrennung von Abfällen) 

Die Verordnung zur Umsetzung der Richtlinie 2000/76/EG über die Verbrennung von Abfällen 
(AbwAbfverbrVO) kann aufgehoben werden. Sie diente der Umsetzung der Richtlinie 
2000/76/EG hinsichtlich der wasserrechtlichen Vorschriften, soweit diese nicht Gegenstand 
der Abwasserverordnung (AbwV) sind. Die RL 2000/76/EG ist zwischenzeitlich durch die IED 
(RL 2010/75/EU  vom 24. November 2010) aufgehoben worden (siehe dort Art. 81 Absatz 1). 
Diese RL enthält mit Art. 45 und 48 und Anhang VI Technische Bestimmungen für Abfallver-
brennungs- und Abfallmitverbrennungsanlagen. Soweit für den wasserrechtlichen Bereich ein 
Umsetzbedarf besteht, ist dies durch den dritten Abschnitt der Industriekläranlagen-Zulas-
sungs- und Überwachungsverordnung - IZÜV vom 02.05.2014 geschehen. Mit der bundes-
rechtlichen Regelung ist die AbwAbfverbrVO NRW obsolet und somit aufzuheben 

 

 

Zu Artikel 26 (Änderung der Eigenbetriebsverordnung für das Land Nordrhein-Westfa-
len) 

Es handelt sich um notwendige Folgeänderungen zu den Änderungen in den §§ 38 und 39 
des Artikels 1. In § 38 Absatz 1 Satz 1 2 Halbsatz und § 39 Satz 2 wird nunmehr geregelt, 
dass die Anlagen für eine angemessene Löschwasserversorgung Bestandteil der gemeindli-
chen Wasserversorgungseinrichtungen sind und die zugehörigen Kosten dementsprechend 
gebührenfähig sind. Hierdurch entfallen die Notwendigkeit und der Bedarf für die gestrichene 
Regelung. 

 

 

Zu Artikel 27 (Änderung des Landesabfallgesetzes) 

Die Kostenregelung des LAbfG wird entsprechend der Kostenregelung in § 96 des Artikel 1 
geändert. 
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Zu Absatz 1 

Die bisherige Regelung entspricht nicht mehr den Gebührengrundsätzen des Landes. Die Kos-
ten der abfallrechtlichen Überwachung sollen weitestgehend von den Personen getragen wer-
den, deren Anlagen oder Handlungen überwacht werden. Die Regelung folgt der Kostenrege-
lung des § 96 des Landeswassergesetzes und stellt sicher, dass im Rahmen der medienüber-
greifenden Überwachung von Anlagen die Gebührenerhebung nach einheitlichen Grundsät-
zen erfolgt. 

Unter Anlagen sind nicht nur die abfallrechtlich zugelassenen Anlagen zu verstehen, sondern 
jede Anlagen. Mit umfasst sind auch die Kosten für die Beauftragung von Sachverständigen 
oder sachverständigen Stellen durch die Behörde. 

 

Zu Absatz 2 

Es wird eine neue Regelung zur Absicherung der staatlichen Ansprüche durch öffentliche Last 
auf dem Grundstück eingeführt, soweit Kostenpflichtiger der Eigentümer oder der Erbbaube-
rechtigte ist. Die gesonderte Regelung für Erbbauberechtigte ist vor dem Hintergrund erforder-
lich, dass eine in Ausübung eines bestehenden Erbbaurechts eigenfügte Anlage keinen we-
sentlichen Bestandteil des Grundstücks darstellt und das Anlageneigentum bei Erbbauberech-
tigten verbleibt. 

 

 

Zu Artikel 28 (Änderung des Gesetzes zur Ausführung des Gesetzes über Wasser- und 
Bodenverbände (Wasserverbandsgesetz – WVG) vom 12. Februar 1991 (BGBl. I. S. 405) 
im Lande Nordrhein-Westfalen) 

 

Zu Nummer 1: 

Es wird ein neuer Fünfter Teil mit einem neuen § 16 eingefügt. 

 

Zu Absatz 1 

Mit Absatz 1 wird den einfachgesetzlichen Wasser- und Bodenverbänden die Möglichkeit er-
öffnet, die Organisation und Koordination von Maßnahmen nach § 31 Absatz 5 Satz 2 des 
Landeswassergesetzes ihrer Mitglieder zu übernehmen. Solche Maßnahmen sollen die Vo-
raussetzungen schaffen, dass der gesetzliche Gewässerrandstreifen soweit aufgehoben wird, 
wie die gesetzlichen Ziele durch die freiwilligen Maßnahmen erreicht werden. Freiwillige Maß-
nahmen nach § 31 Absatz 5 Satz 2 des Landeswassergesetzes werden nur dann ihr Ziel, die 
Aufhebung des gesetzlichen Gewässerrandstreifens, erreichen, wenn sie auf einer ausrei-
chenden Fläche durchgeführt werden. Sie müssen daher koordiniert werden. Dazu bedarf es 
einer Organisation, die sich darum kümmert. Für diese Aufgabe kommt in Zukunft nach der 
neuen Regelung ein Wasser- und Bodenverband in Betracht.  

 

Zu Absatz 2 

Die Regelung in Absatz 2 stellt sicher, dass die Wasser- und Bodenverbände die Abwasser-
beseitigung nur in dem Umfang übertragen bekommen können, den das Landeswassergesetz 
ihnen einräumt. Es gibt demnach keine Aufgabenübernahme allein aufgrund des Wasserver-
bandsgesetzes. Ein unbeschränktes Zugriffsrecht auf alle mit der Abwasserbeseitigung ver-
bundenen Aufgaben ist damit entfallen. 
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Zu Nummer 2: 

Laut Kabinettbeschluss vom 20. Dezember 2011 werden die zum 1. Januar 2012 in Kraft be-
findlichen Stammgesetze und Verordnungen als zwingend notwendig angesehen. Die Verord-
nung wurde im Jahr 2009 evaluiert. Die enthaltene Berichtsfrist wird daher gestrichen. 

 

 

Zu Artikel 29 (Änderung des Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung in Nord-
rhein–Westfalen) 

 

Bundesrechtlich besteht nach Anlage 1 Nummer 13.1.3 des UVPG (Bund) eine Pflicht zur 
standortbezogenen Vorprüfung für Abwasserbehandlungsanlagen für anorganisches Wasser, 
wenn die Anlage für mehr als 10 m3 Abwasser in zwei Stunden (ausgenommen Kühlwasser) 
ausgelegt ist. Nach der Anlage 1 Nummer 1 des geltenden UVPG NW wird eine Pflicht zur 
standortbezogenen Vorprüfung dagegen erst ab einem Auslegungswert von 100 m3 ausgelöst.  

Auch die geltende Nummer 2 der Anlage 1 UVPG NW weicht von den Vorgaben des Bundes 
in Anlage 1 Nummer 13.2.1 des UVPG ab. Die bisherige Nummer 2 sieht keine standortbezo-
gene Vorprüfung vor und wertet die Verfahren damit generell als nicht UVP-relevant. Die Bun-
desregelung sieht eine Pflicht zur Durchführung einer standortbezogenen Vorprüfung für An-
lagen zur intensiven Fischzucht in oberirdischen Gewässern mit einem Fischertrag je Jahr von 
50 t bis weniger als 100 t vor.  

Die Regelungen zur UVP-Pflicht von Abwasserbehandlungsanlagen und Fischzuchtanlagen 
im UVPG des Bundes sind, obwohl Verfahrensvorschriften, ausnahmsweise gem. § 24a 
UVPG i.V.m. Art. 84 Abs. 1 Satz 5 und 6 GG abweichungsfest. 

Die Regelung der Anlage 1 Nummer 3 läuft leer, da sie parallel zur Ziff. 13.18 UVPG des 
Bundes angewandt wird (VG Köln, Urteil vom 14. April 2015 – 14 K 4696/12 –, Rn. 68, juris).  

 

 

Zu Artikel 30 (Inkrafttreten) 

 

Diese Vorschrift regelt das Inkrafttreten der Rechtsnormen dieses Artikelgesetzes. 

 

 


